
GEAS-Reform 2024



HRRF-Gesetze werden herausgegeben von:

Tim Schröder, Langelohstr. 34, 22609 Hamburg
Internet: https://hrrf.de, E-Mail: tim@hrrf.de

Gedruckte Exemplare werden gedruckt von: 

WIRmachenDRUCK GmbH, Mühlbachstraße 7, 71522 Backnang

GEAS-Reform 2024
Textausgabe des GEAS-Reformpakets Mai 2024

Enhaltene Rechtsakte: 
AMM-Verordnung

Qualifikationsverordnung
Asylverfahrensverordnung

Aufnahmerichtlinie
Grenzrückführungsverordnung

Krisenverordnung
Resettlementverordnung

Screening-Verordnung
Screening-Konsistenz-Verordnung

EURODAC-Verordnung



Inhaltsverzeichnis

Einführung .............................................................................................................7

1. AMM-Verordnung ...........................................................................................19

2. Qualifikationsverordnung .............................................................................119

3. Asylverfahrensverordnung .............................................................................163

4. Aufnahmerichtlinie .......................................................................................257

5. Grenzrückführungsverordnung ....................................................................305

6. Krisenverordnung ..........................................................................................319

7. Resettlementverordnung ...............................................................................357

8. Screening-Verordnung ...................................................................................383

9. Screening-Konsistenz-Verordnung ................................................................423

10. EURODAC-Verordnung ............................................................................431

 5



Einführung

Die Reform des „Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“ (GEAS) ist mit 
der im Mai 2024 erfolgten Verabschiedung der zehn europäischen Rechtsakte, 
die in diesem Band abgedruckt sind, zu einem vorläufigen Abschluss gekom-
men; diese zehn Rechtsakte bilden das Herzstück der von den EU-Institutionen 
und den Mitgliedstaaten seit 2016 verfolgten GEAS-Reform. Diese Einführung 
soll das Verständnis nicht zuletzt der politischen und rechtlichen Hintergründe 
der Neuregelungen erleichtern und skizziert die Geschichte des Europäischen 
Flüchtlingsrechts (siehe unten 1.), die Geschichte der GEAS-Reform (siehe un-
ten 2.), die wesentlichen Inhalte der Reform (siehe unten 3.), einige Details zu 
ihrem Inkrafttreten (siehe unten 4.), den Umsetzungsbedarf in den Mitgliedstaa-
ten (siehe unten 5.), die von ihr offen gelassenen Fragen (siehe unten 6.) und gibt 
einige praktische Hinweise zum Lesen und Verstehen von europäischen Rechts-
akten (siehe unten 7.).

1. Eine sehr kurze Geschichte des europäischen Flüchtlingsrechts

Eine Geschichte des europäischen Flüchtlingsrechts ist immer auch eine Ge-
schichte von Reformen des europäischen Flüchtlingsrechts. War es zunächst die 
Evolution der Gesetzungskompetenzen der Europäischen Union, die für Dyna-
mik und damit Reform gesorgt hat, ging es danach um eine stärkere Vereinheitli-
chung der zunächst zaghaften Harmonisierung. Im Einzelnen: 

a) Die zunächst noch zwischenstaatliche Zusammenarbeit einzelner EU-Staa-
ten zur Angleichung nationaler Rechtsordnungen fand 1990 einen ersten Aus-
drück in zwei völkerrechtlichen Verträgen, in denen es (auch) um Regelungen 
zur Zuständigkeit für die Durchführung von Asylverfahren ging, nämlich dem 
Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), das 1993 in Kraft trat, und 
dem spezielleren Dubliner Übereinkommen, das 1997 in Kraft trat und das SDÜ 
insofern ablöste. Zeitlich in etwa parallel wurde mit dem Vertrag von Maastricht 
1992 die dritte Säule der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit im Rah-
men der Europäischen Union etabliert, die auch eine Zusammenarbeit im Be-
reich der Asylpolitik beinhaltete.

b) Eine echte Vergemeinschaftung von Gesetzgebungszuständigkeiten im Be-
reich des Flüchtlingsrechts fand mit dem 1997 geschlossenen Vertrag von Ams-
terdam statt, der 1999 in Kraft trat. Als Teil des zu schaffenden „Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts“ sollte innerhalb der EU eine gemeinsame 
Asylpolitik etabliert werden, die durch europäische Rechtsakte umgesetzt wer-
den sollte. Die EU erhielt damit im Bereich des Flüchtlingsrechts Zuständigkei-
ten unter anderem für die Definition von Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, für 
Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, 
für Mindestnormen für die Anerkennung von Staatsangehörigen dritter Länder 
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als Flüchtlinge und für Mindestnormen für die Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft. 

c) Das politische Arbeitsprogramm zur Umsetzung wurde durch die Sonderta-
gung des Europäischen Rats in Tampere im Oktober 1999 geprägt, in dem die 
Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten eine Art politischen Fünfjahresplan 
zur Schaffung der „ersten Generation“ des europäischen Flüchtlingsrechts ver-
abschiedeten. Zu den Früchten dieses Plans gehörten etwa diese Rechtsakte:
• Richtlinie 2001/55/EG vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die 

Gewährung vorübergehenden Schutzes;
• Richtlinie 2003/9/EG vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindest-

normen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten;
• Verordnung (EG) Nr. 343/2003 vom 18. Februar 2023 zur Festlegung der 

Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in ei-
nem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (Dublin-II-Verord-
nung);

• Richtlinie 2004/83/EG vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes;

• Richtlinie 2005/85/EG vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für 
Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der 
Flüchtlingseigenschaft. 

d) Die folgenden Jahre brachten weitere Gesetzgebungszuständigkeiten für die 
EU im Vertrag von Lissabon, der 2007 geschlossen wurde und 2009 in Kraft trat, 
weitere politische Programme mit einem Planungshorizont von jeweils fünf Jah-
ren, nämlich das Haager Programm von 2004 und das Stockholmer Programm 
von 2009, und die „zweite Generation“ des europäischen Flüchtlingsrechts, die 
die Rechtsakte der ersten Generation weitgehend, aber nicht ausnahmslos, ablös-
te. Zu dieser zweiten Generation gehören etwa die folgenden Rechtsakte: 
• Richtlinie 2008/115/EG vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Nor-

men und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhäl-
tiger Drittstaatsangehöriger;

• Richtlinie 2011/95/EU vom 13. Dezember 2011 über Normen für die An-
erkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes;

• Richtlinie 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für 
die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes;

• Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 
die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen;

• Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kri-
terien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prü-
fung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist 
(Dublin-III-Verordnung).

2. Geschichte der GEAS-Reform 2024

Im Anschluss an das Stockholmer Programm von 2009 (siehe oben) wurde 
vom Europäischen Rat im Juni 2014 ein politisches Programm zur Weiterent-
wicklung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verabschiedet 
(sogenanntes „Post-Stockholm-Programm“), das unter anderem eine „wirksame 
und gut gesteuerte Migrations-, Asyl- und Grenzpolitik“, „konvergierende Ver-
fahrensweisen“ in den Mitgliedstaaten und die „Verhinderung und Bekämpfung 
der irregulären Migration“ zum Ziel hatte: 

a) Die Umsetzung dieses Reformprogramms gestaltete sich indes schwieriger 
als erwartet. Die europäische „Flüchtlingskrise“ von 2015/2016 verstärkte zum 
einen die politische Bedeutung dieser Reform, vertiefte aber gleichzeitig die zahl-
reichen politischen Divergenzen zwischen verschiedenen Blöcken von Mitglieds-
taaten. Während die an den EU-Außengrenzen gelegenen Mitgliedstaaten mehr 
Solidarität einforderten, wollten die übrigen Mitgliedstaaten diese Solidarität 
nur sehr eingeschränkt gewähren. 

b) Erste von der Europäischen Kommission seit 2016 vorgelegte Vorschläge für 
EU-Rechtsakte, etwa der Vorschlag vom 4. Mai 2016 für eine Neufassung der 
Dublin-II-Verordnung oder die Vorschläge vom 13. Juli 2016 für eine Asylver-
fahrensverordnung und eine Qualifikationsverordnung, konnten sich in diesem 
Klima politisch nicht durchsetzen; lediglich der Kommissionsvorschlag vom 4. 
Mai 2016 zur Schaffung einer EU-Asylagentur mündete in die Verordnung (EU) 
2021/2303 vom 15. Dezember 2021 über die Asylagentur der Europäischen 
Union. 

c) Der weitgehende Stillstand bei der GEAS-Reform seit 2016 war nicht nur 
auf unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten, sondern auch auf dem Be-
harren der Mitgliedstaaten auf einen Paketansatz zurückzuführen, d.h. auf dem 
Prinzip, dass zu allen von der Europäischen Kommission vorgelegten Reform-
vorschlägen eine politische Einigung vorliegen müsse, bevor EU-Rechtsakte ver-
abschiedet werden können („Nothing is agreed until everything is agreed“).

d) Erst die Vorschläge der Europäischen Kommission von September 2020 (das 
sogenannte „Paket für Migration und Asyl“) brachten eine gewisse Dynamik in 
die politischen Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Mitglieds-
taaten mit dem Europäischen Parlament. Gleichzeitig setzte sich mehr und mehr 
die Einsicht durch, dass die Findung politischer Kompromisse unumgänglich 
sein werde, um den bereits über Jahre laufenden Reformprozess überhaupt ab-
schließen zu können. Im Juni 2023 wurde schließlich ein politischer Kompro-
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miss im Rat erzielt, der kurz vor Weihnachten 2023 mit dem Europäischen Par-
lament abgestimmt werden konnte. 

3. Wesentliche Inhalte der GEAS-Reform

Der im Sommer 2023 erzielte politische Kompromiss, der sich in allen EU-
Rechtsakten der GEAS-Reform 2024 widerspiegelt, geht zu Lasten von Schutz-
suchenden und letztlich auch der Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen. 
Die Rechte von Schutzsuchenden werden im neuen europäischen Flüchtlings-
recht deutlich eingeschränkt, die Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen be-
halten nicht nur im Wesentlichen ihre Dublin-Zuständigkeiten für die Durch-
führung von Asylverfahren, sondern müssen auch noch Grenzverfahren durch-
führen. Die wesentlichen Inhalte der GEAS-Reform sind: 

a) Die AMM-Verordnung ersetzt nicht nur die Dublin-III-Verordnung, in der 
die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Durchführung von Asylverfah-
ren geregelt war, sondern führt darüber hinaus zwei neue Konzepte der Steue-
rung von Migration ein, nämlich zum einen „gemeinsamen Rahmen für Asyl- 
und Migrationsmanagement“ und zum anderen den sogenannten Solidaritäts-
mechanismus. Die bisherigen Dublin-Regelungen werden in weiten Teilen in die 
AMM-Verordnung übernommen, aber in vielen Details verändert. So sind etwa 
neue Sanktionen vorgesehen, wenn Schutzsuchende ihren in der AMM-Verord-
nung geregelten Mitwirkungspflichten nicht nachkommen (Art. 18 AMM-Ver-
ordnung), werden Aufnahme- und Wiederaufnahmeverfahren (Artt. 39-41 
AMM-Verordnung) zeitlich und administrativ gestrafft und werden die Schutz-
suchenden zur Verfügung stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten gegenüber der 
Dublin-III-Verordnung beschnitten (Art. 43 AMM-Verordnung). 

b) In der Qualifikationsverordnung, die die Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EG vom 13. Dezember 2011 ablöst, werden nach wie vor die inhaltli-
chen Kriterien geregelt, anhand derer die Anerkennung von Schutzsuchenden 
als Flüchtlinge oder als subsidiär Schutzberechtigte erfolgt. Als Verordnung wird 
die Qualifikationsverordnung unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten, was 
immerhin einige Interpretationsfragen beseitigen dürfte, die sich derzeit von Zeit 
zu Zeit noch stellen. Wenngleich die Erwägungsgründe der Qualifikationsver-
ordnung von wesentlichen Änderungen sprechen, die sich im Vergleich zur Qua-
lifikationsrichtlinie ergeben sollen, dürfte die Qualifikationsverordnung doch 
derjenige EU-Rechtsakt der GEAS-Reform 2024 sein, der die geringsten konzep-
tuellen Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht aufweist. Um politisch 
unerwünschte Sekundärmigration von Schutzberechtigten unattraktiv zu ma-
chen, stellt Art. 27 Qualifikationsverordnung klar, dass die Gewährung interna-
tionalen Schutzes keine Freizügigkeit innerhalb der EU mit sich bringt und än-
dert Art. 40 Qualifikationsverordnung die Daueraufenthaltsrichtlinie 
2003/109/EG vom 25. November 2003 dahingehend, dass ein unerlaubter 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, der internatio-
nalen Schutz gewährt hat, die Frist zur Erlangung eines Daueraufenthaltsrechts 
unterbricht, so dass sie von vorne zu laufen beginnt. 

c) Die Asylverfahrensverordnung löst die Asylverfahrensrichtlinie 
2013/32/EU vom 26. Juni 2013 ab. Die Wahl des Regelungsinstruments einer 
Verordnung bedeutet, dass das europäische Recht unmittelbar in den Mitglieds-
taaten gelten wird, obwohl auch weiterhin gewisse nationale Umsetzungsschritte 
erforderlich sein werden (siehe unten). Die Asylverfahrensverordnung über-
nimmt die grundsätzliche Regelungsstruktur der Asylverfahrensrichtlinie, ist 
aber deutlich ausführlicher. Asylverfahren können an den EU-Außengrenzen 
durchgeführt werden (Artt. 43-54 Asylverfahrensverordnung), die Mitgliedstaa-
ten müssen solche Grenzverfahren in bestimmten Fällen durchführen, nämlich 
bei Täuschung durch Schutzsuchende, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung oder wenn die Anerkennungsquote im Herkunftsland des 
Schutzsuchenden 20 % oder weniger beträgt (Art. 45 Asylverfahrensverord-
nung), allerdings nur bis zu einer bestimmten jährlichen Höchstzahl (Art. 47 
Asylverfahrensverordnung). Artt. 46-49 Asylverfahrensverordnung regeln das 
neue Konzept der „angemessenen Kapazität“ für die Aufnahme von Schutzsu-
chenden und die Durchführung von Asylverfahren; diese Kapazität wird sowohl 
europaweit als auch für jeden Mitgliedstaat einzeln festgelegt, sie hat ebenfalls 
Auswirkungen auf die Zahl der Asylverfahren, die die Mitgliedstaaten als Grenz-
verfahren durchführen müssen. Das neue Konzept des „sicheren Staats“ (Artt. 
57-64 Asylverfahrensverordnung) nimmt mehrere der Drittstaatenkonzepte der 
Asylverfahrensrichtlinie auf und erweitert sie, besonders relevant ist dabei Art. 
49 Abs. 5 Buchst. b) Asylverfahrensverordnung, wonach die Annahme eines si-
cheren Drittstaats voraussetzt, dass eine „Verbindung“ zwischen dem Schutzsu-
chenden und dem betreffenden Drittstaat besteht, aufgrund derer „es sinnvoll 
wäre, dass er sich in diesen Staat begibt“, was wohl jedenfalls auf dem Papier eine 
unreflektierte Übernahme des britischen Ruanda-Modells ausschließt und auch 
das italienische Albanien-Modell zumindest zweifelhaft erscheinen lässt. 

d) Die neue Aufnahmerichtlinie ersetzt die alte Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU vom 26. Juni 2013 und bedarf wegen der Wahl des Regelungsin-
struments der Richtlinie der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Sie führt die 
Regelungsansätze der alten Richtlinie grundsätzlich fort, setzt aber neue, und 
andere Akzente und ist weitaus ausführlicher. Die Möglichkeiten, die Bewe-
gungsfreiheit von Schutzsuchenden einzuschränken, werden weitaus ausführli-
cher als bislang geregelt (Artt. 7-9 Aufnahmerichtlinie); die Inhaftierung von 
Schutzsuchenden ist weiterhin möglich (Artt. 10-13 Aufnahmerichtlinie). Der 
neue Art. 21 Aufnahmerichtlinie sieht vor, dass Schutzsuchende nach einer 
Überstellungsentscheidung auf Grundlage der AMM-Verordnung einen An-
spruch auf materielle Leistungen nur noch in dem für sie zuständigen Mitglieds-
taat haben, so dass mit einer solchen Überstellungsentscheidung jedenfalls in der 
Theorie immer ein automatischer Leistungsentzug in dem Mitgliedstaat einher-
zugehen hat, in dem sich der Schutzsuchende (noch) aufhält. Die grund- und 
menschenrechtlich gebotene Minimalversorgung soll dabei jedoch gemäß Art. 
21 UAbs. 1 S. 2 unberührt bleiben, so dass diese Regelung vielleicht eher einen 
politischen als einen praktisch relevanten Charakter hat. 
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e) Mit der Grenzrückführungsverordnung wird ein besonderes Rückkehr-
verfahren eingeführt, das von den für alle Rückkehrverfahren geltenden Vorga-
ben für Rückkehrverfahren in der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG ab-
weicht und dann zur Anwendung kommt, wenn ein Asylverfahren gemäß der 
Asylverfahrensverordnung als Grenzverfahren durchgeführt wurde, oder wenn 
die Krisenverordnung Anwendung findet. Soll demnach ein Grenzrückkehrver-
fahren durchgeführt werden, so hat der betreffende Mitgliedstaat für den Ab-
schluss dieses Verfahrens zwölf Wochen Zeit (Art. 4 Abs. 2 Grenzrückführungs-
verordnung); nach dem Ende dieser Frist gilt dann die Rückführungsrichtlinie 
2008/115/EG (Art. 4 Abs. 4 Grenzrückführungsverordnung). Betroffene sollen 
die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise haben, es sei denn, dass ihr Asylantrag 
als offensichtlich unbegründet abgelehnt worde oder dass sie eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellen (Art. 4 Abs. 5 Grenzrückfüh-
rungsverordnung). Die Inhaftierung von Betroffenen ist vorgesehen (Art. 5 
Grenzrückführungsverordnung) und wird wohl im Regelfall angeordnet wer-
den. Einige der in der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG vorgesehenen Ver-
fahrensgarantien für Betroffene gelten gemäß Art. 4 Abs. 3 Grenzrückführungs-
verordnung auch im Rahmen von Rückkehrverfahren an der Grenzen, aller-
dings nicht Art. 13 Rückführungsrichtlinie, der Rechtsbehelfe regelt. Da die 
Grenzrückführungsverordnung Individualrechtsschutz nicht regelt, wird es hier 
auf die Rechtsschutzgarantien der jeweiligen nationalen Rechtsordnungen an-
kommen.

f) Die Krisenverordnung stellt den Versuch dar, Alleingänge einzelner Mit-
gliedstaaten, insbesondere an den EU-Außengrenzen, und allzu offene Rechts-
brüche bei der Anwendung des europäischen Flüchtlingsrechts zu verhindern, 
indem ein Mechanismus geschaffen wird, der Abweichungen von den europäi-
schen Standards letztlich legalisiert. Der Begriff der „Krisensituation“ wird groß-
zügig definiert und umfasst sowohl „außergewöhnliche Situationen von Massen-
ankünften“ von Schutzsuchenden und Migranten als auch „Instrumentalisie-
rungssituationen“, in denen unter anderem Drittstaaten Reisen von Schutzsu-
chenden und Migranten an die EU-Außengrenzen fördert oder erleichtert. 
Meint ein Mitgliedstaat, sich einer solchen Krisensituation ausgesetzt zu sehen, 
kann die Europäische Kommission das Bestehen der Krise feststellen und ge-
meinsam mit dem Rat Abweichungen von den europäischen Standards erlauben 
sowie Solidaritätsbeiträge anderer Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Die 
Krisenverordnung enthält einen Katalog derjenigen Standards des europäischen 
Flüchtlingsrechts, von denen in Krisensituationen abgewichen werden darf, dar-
unter eine verzögerte Registrierung von Asylanträgen (Art. 10 Krisenverord-
nung), Modifizierungen des Grenzverfahrens (Art. 11 Krisenverordnung), die 
Verlängerung von Dublin-Fristen (Art. 12 Krisenverordnung) und Ausnahmen 
von Dublin-Verpflichtungen (Art. 13 Krisenverordnung) sowie die Durchfüh-
rung von „raschen Verfahren“, wenn Asylanträge aufgrund objektiver Umstände 
begründet zu sein scheinen (Art. 14 Krisenverordnung).

g) Die Resettlementverordnung schafft einen „Unionsrahmen“ für die 
Aufnahme von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in der EU aus humani-

tären Gründen. Art. 1 Resettlementverordnung stellt klar, dass sie keine Rechts-
ansprüche von Einzelnen auf Stellung eines Aufnahmeantrags oder auf Aufnah-
me begründet und dass sie den Mitgliedstaaten ebenso keine Pflichten zur 
Aufnahme auferlegt, sondern dass die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis an 
Resettlement-Aktivitäten teilnehmen. Insofern ist der Unionsrahmen für Re-
settlement somit ein bloßes Angebot an die Mitgliedstaaten, zu Resettlement 
beizutragen, und der Versuch, ein europaweit einheitliches Verfahren für die 
Aufnahme von Schutzsuchenden im Wege des Resettlements einzuführen. 

h) Die Screening-Verordnung führt ein neues administratives Verfahren der 
Überprüfung („Screening") von Personen ein, dem alle Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlose unterzogen werden, die entweder an den EU-Außengrenzen un-
erlaubt einreisen wollen oder eingereist sind, oder die später im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats aufgegriffen werden, wenn anzunehmen ist, dass sie diesem 
Verfahren nicht bereits an den EU-Außengrenzen unterzogen wurden. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob ein Asylantrag gestellt wurde. Ziel des Screening-
verfahrens ist es gemäß Art. 1 UAbs. 2 Screening-Verordnung, alle Drittstaatsan-
gehörigen zu identifizieren und festzustellen, ob sie eine „Gefahr für die innere 
Sicherheit“ darstellen und ob sie Vulnerabilitäten aufweisen. Während des 
Screenings werden die betroffenen Personen festgehalten (Artt. 6, 7 Screening-
Verordnung), was eine Freiheitsentziehung darstellen dürfte. Ein Screening 
aufgegriffener Personen innerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten, wie es 
gerade für Deutschland besonders relevant sein dürfte, soll gemäß Art. 1 UAbs. 
1 Screening-Verordnung nur stattfinden, wenn es „keine Anhaltspunkte“ dafür 
gibt, dass die Personen an den EU-Außengrenzen bereits überprüft wurden. Das 
Screening an den EU-Außengrenzen soll nicht länger als sieben Tage dauern 
(Art. 8 Abs. 3 Screening-Verordnung), das Screening innerhalb des Hoheitsge-
biets der Mitgliedstaaten nicht länger als drei Tage (Art. 8 Abs. 4 Screening-Ver-
ordnung). Sofern das Screening ergibt, dass die überprüfte Person kein Recht auf 
Einreise oder Aufenthalt hat und auch keinen Asylantrag gestellt hat, soll ein 
Rückkehrverfahren eingeleitet werden (Art. 18 Abs. 1 Screening-Verordnung). 
Die Screening-Verordnung sieht keinen Individualrechtsschutz für Personen 
vor, die einem Screening unterzogen werden, so dass es hier auf die Rechts-
schutzgarantien der jeweiligen nationalen Rechtsordnungen ankommen wird. 
Stattdessen soll gemäß Art. 10 Screening-Verordnung in jedem Mitgliedstaat ein 
„unabhängiger Überwachungsmechanismus“ eingerichtet werden (Art. 10 
Screening-Verordnung), der jedenfalls die strukturelle Einhaltung und Wahrung 
der Vorgaben der Screening-Verordnung und der Grundrechte der Betroffenen 
sicherstellen soll.

i) Die Screening-Konsistenz-Verordnung betrifft dieselben inhaltlichen Re-
gelungsgegenstände wie die Screening-Verordnung, wurde aber aus formellen 
Gründen als eigenständiger Rechtsakt verabschiedet. Sie ändert einige techni-
sche Rechtsakte, die die IT-Infrastruktur der EU im Bereich des Migrationsma-
nagements betreffen. 

j) Die neue EURODAC-Verordnung ersetzt die alte EURODAC-Verord-
nung (EU) Nr. 603/2013 vom 26. Juni 2013. Sie nimmt die Regelungszwecke 
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der alten EURODAC-Verordnung auf, erweitert sie aber von der Nutzung von 
Fingerabdrücken auf weitere biometrische Daten, nämlich Gesichtsbilddaten. 
Das Alter, ab dem biometrische Daten von Drittstaatsangehörigen und Staaten-
losen erfasst werden, wurde von 14 Jahren auf 6 Jahre gesenkt, gleichsam als 
Kompensation definiert der neue Art. 14 EURODAC-Verordnung einen be-
sonderen Schutz von Minderjährigen bei der Anwendung der Verordnung, wo-
nach biometrische Daten unter anderem in einer „kinderfreundlichen und kind-
gerechten Weise“ erfasst werden sollen. Die neue EURODAC-Verordnung gilt 
gemäß ihrem Art. 63 Abs. 3 nicht für Personen aus der Ukraine, die im Wege des 
vorübergehenden Schutzes in der EU aufgenommen wurden. Ab Juni 2029 soll 
die EURODAC-Verordnung jedoch grundsätzlich auch für Personen gelten, die 
in der EU vorübergehenden Schutz erhalten haben (siehe Art. 63 Abs. 2 UAbs. 
2 i.V.m. Art. 26 EURODAC-Verordnung).

4. Inkrafttreten der GEAS-Reform

Jeder der EU-Rechtsakte der GEAS-Reform enthält Anweisungen zu seinem 
Inkrafttreten, zum Beginn seiner tatsächlichen Anwendbarkeit und zum rechtli-
chen Schicksal älterer EU-Rechtsakte, die durch die GEAS-Reform abgelöst 
werden. 

a) Das formelle Inkrafttreten der Rechtsakte erfolgt durchgehend bereits am 
zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on, d.h. am 11. Juni 2024.

b) Die tatsächliche Anwendbarkeit der Rechtsakte beginnt entweder mit ihrem 
Inkrafttrreten (Resettlementverordnung), am 12. Juni 2026 (Asylverfahrensver-
ordnung, Aufnahmerichtlinie, Grenzrückführungsverordnung, Screening-Ver-
ordnung, Screening-Konsistenz-Verordnung, EURODAC-Verordnung) oder 
am 1. Juli 2026 (AMM-Verordnung, Qualifikationsverordnung, Krisenverord-
nung). Die tatsächliche Anwendbarkeit der Qualifikationsverordnung beginnt 
zwar am 1. Juli 2026, gleichzeitig wird aber die alte Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU bereits zum 12. Juni 2026 aufgehoben (siehe Artt. 41, 42 Qualifi-
kationsverordnung). Die AMM-Verordnung gilt für Asylanträge, die „nach“ 
dem 1. Juli 2026 registriert werden (Art. 84 Abs. 1 AMM-Verordnung), während 
die Dublin-III-Verordnung für Asylanträge gelten soll, die „vor“ dem 1. Juli 2026 
registriert werden (Art. 84 Abs. 2 AMM-Verordnung), so dass nicht klar ist, was 
mit Asylanträgen geschieht, die genau am 1. Juli 2026 registriert werden. 

c) Aus vorherigen Generation des europäischen Flüchtlingsrechts bleibt nach 
Beginn der tatsächlichen Anwendbarkeit der im Zuge der GEAS-Reform 2024 
verabschiedeten Rechtsakte im Wesentlichen nur noch die Rückführungsrichtli-
nie 2008/115/EG in Kraft. 

5. Umsetzung der GEAS-Reform in den Mitgliedstaaten

Der europäische Gesetzgeber hat für die GEAS-Reform, mit Ausnahme der 
Aufnahmerichtlinie (in diesem Band Nr. 4), das Regelungsinstrument der Ver-
ordnung gewählt. EU-Verordnungen sind in allen EU-Staaten unmittelbar an-
wendbar und bedürfen keiner nationalen Umsetzung. Gleichwohl besteht ein 
umfassender Bedarf für nationale Umsetzungsaktivitäten: 

a) Bereits aus Gründen der Rechtsklarheit müssen die nationalen Rechtsord-
nungen angepasst werden. Nationales Recht, das dem EU-Recht in Form einer 
Verordnung widerspricht, wird im Anwendungsfall zwar verdrängt (sogenann-
ter Anwendungsvorrang des Europarechts), formelle Widersprüche zwischen 
nationalem Recht und EU-Recht müssen aber auch auf dem Papier vermieden 
werden. Schon deswegen wird es auch in Deutschland zu umfangreichen Über-
arbeitungen insbesondere des Asylgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes kommen 
müssen. 

b) Das neue europäische Flüchtlingsrecht lässt den Mitgliedstaaten in vielen 
Teilbereichen Spielräume, die die nationalen Gesetzgeber in unterschiedlicher 
Weise nutzen können. Auch die GEAS-Reform hat nicht alle Aspekte des 
Flüchtlingsrechts tatsächlich vereinheitlicht, sondern schreibt teilweise nach wie 
vor nur Mindeststandards vor oder überlässt es dem Ermessen der Mitgliedstaa-
ten, gewisse Fragen zu entscheiden. Dies ist nicht zuletzt Ausdruck politischer 
Kompromisse, wenn bei der GEAS-Reform in Details keine politische Einigkeit 
erzielt werden konnte. Art. 15 Abs. 3 der Asylverfahrensverordnung sieht etwa 
vor, dass die Mitgliedstaaten unentgeltliche Rechtsberatung und Rechtsvertre-
tung im Asylverfahren vorsehen „können“, aber eben nicht müssen. Es ist nun 
Aufgabe der nationalen Gesetzgeber, diese Spielräume im nationalen Kontext zu 
definieren, eben in Form nationaler Gesetzgebung. 

c) Die GEAS-Reform regelt den Ablauf von Asylverfahren in den Mitgliedstaa-
ten sehr ausführlich, und zwar sowohl im Verwaltungsverfahren vor den nationa-
len Asylbehörden als auch im anschließenden gerichtlichen Verfahren. Diese 
ausführlichen Vorgaben werden die nationalen Gesetzgeber aufgreifen und vor 
dem Hintergrund der nationalen Verwaltungs- und Gerichtsstrukturen konkre-
tisieren müssen, und zwar ebenfalls in Form nationaler Gesetzgebung.

d) Ebenso wie die vergleichsweise lange Frist bis zur tatsächlichen Anwendbar-
keit der neuen Regelungen (siehe oben) auch ein Eingeständnis der Komplexität 
dieses Umsetzungs- und Anpassungsbedarfs ist, so bestätigt das neue EU-Recht 
diesen Bedarf auch in vielen der Rechtsakte der GEAS-Reform, wenn und weil 
die Europäische Kommission dabei eine koordinierende und letztlich auch über-
wachende Rolle erhält. So sehen etwa Art. 84 AMM-Verordnung (in diesem 
Band Nr. 1), Art. 75 Asylverfahrensverordnung (in diesem Band Nr. 3) und Art. 
12 Grenzrückführungsverordnung (in diesem Band Nr. 5) vor, dass die Kom-
mission bereits bis September 2024 „gemeinsame Durchführungspläne“ vorle-
gen soll, damit sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten „angemessen darauf vor-
bereitet sind“, das neue Recht anzuwenden. 
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6. Nach der Reform ist vor der Reform

Die Geschichte des europäischen Flüchtlingsrechts zeigt bereits (siehe oben), 
dass EU-Rechtsakte keinen Ewigkeitsanspruch haben, sondern einer regelmäßi-
gen politischen Neubewertung unterliegen. Diese Neubewertung orientiert sich 
an externen Zwängen, etwa der öffentlichen politischen Meinung, an den jewei-
ligen politischen Mehrheitsverhältnissen und nicht zuletzt an der normativen 
Kraft des Faktischen: 

a) Die Anwendung des geltenden europäischen Flüchtlingsrechts von vor der 
GEAS-Reform 2024 ist in vielen Mitgliedstaaten von einem ausgeprägten Voll-
zugsdefizit geprägt. Mitgliedstaaten ignorieren das europäische Recht teils offen 
(z.B. die italienische Weigerung seit Dezember 2022, Dublin-Überstellungen 
aufzunehmen), teils verdeckt (z.B. die polnischen und kroatischen Praktiken fak-
tischer Pushbacks an den EU-Außengrenzen), und zeigen sich kreativ in der 
Schaffung faktischer Hindernisse für die Inanspruchnahme der Rechte von 
Schutzsuchenden (z.B. die italienische Behinderung der zivilen Seenotrettung 
oder die griechische Kriminalisierung von Schutzsuchenden). Gerade vor dem 
Hintergrund, dass die GEAS-Reform 2024 ein politischer Kompromiss ist, der 
vielen EU-Mitgliedstaaten nicht sonderlich gefällt, dürften sich auch beim neu-
en Recht Vollzugsdefizite zeigen.

b) Quasi in Antizipation der kommenden Vollzugsdefizite wird politisch spä-
testens seit Sommer 2023 die nächste Stufe einer möglichen Externalisierung des 
Flüchtlingsschutzes in Europa diskutiert, wenn von einigen Mitgliedstaaten und 
von mindestens einer Fraktion im Europäischen Parlament das britische Ruan-
da-Modell einer vollständigen Auslagerung von Flüchtlingsschutz als wün-
schenswertes Vorbild propagiert wird und wenn Italien mit der Auslagerung von 
Flüchtlingsschutz nach Albanien bereits probiert, wie weit es gehen kann. Es ist 
absehbar, dass dieses Thema auf der politischen Agenda bleiben und künftige 
Reformen des europäischen Flüchtlingsrechts beeinflussen wird. 

7. Vom Lesen und Verstehen europäischer Rechtsakte

Zu guter Letzt soll es um einige eher praktische Aspekte gehen, die bei der Lek-
türe der in diesem Band abgedruckten EU-Rechtsakte relevant sind. Diese Lek-
türe ist für das ungeübte Auge aus verschiedenen Gründen zumindest herausfor-
dernd, die im Folgenden nur skizziert werden können, aber vielleicht zumindest 
ein erstes Verständnis für die Komplexität des europäischen Flüchtlingsrechts 
schaffen:

a) Zunächst ist es mittlerweile die pure Anzahl von EU-Rechtsakten, die eine 
schnelle Erfassung des geltenden Rechts verhindert. Der Fundstellennachweis 
der Europäischen Kommission nennt nur für den Teilbereich der Asylpolitik im-
merhin 88 EU-Rechtsakte, die erst einmal gelesen und verstanden werden sollen. 

b) Die regelmäßige Überarbeitung und Reform von Politik- und damit Rechts-
bereichen führt daneben dazu, dass EU-Rechtsakte durch neue EU-Rechtsakte 
ersetzt werden, was aber nicht zwingend für jeden EU-Staat gelten muss, was be-

reits vor der eigentlichen Lektüre Unsicherheit schaffen kann, welches Recht 
denn nun gerade gilt. Die Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 
2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerken-
nung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft etwa ist für Irland bis heute 
verbindlich, während sie in den meisten anderen EU-Staaten durch die Richtli-
nie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des interna-
tionalen Schutzes (Neufassung) ersetzt wurde und mit der GEAS-Reform 2024 
nun erneut ersetzt wird, nämlich durch die Asylverfahrensverordnung. EU-
Rechtsakte aus verschiedenen „Generationen“ der EU-Rechtsvereinheitlichung 
existieren somit nebeneinander und Fragen der intertemporalen Anwendung 
von EU-Rechtsakten in laufenden Asylverfahren sind nicht immer trivial. 

c) Das Nebeneinander von europäischen Richtlinien und Verordnungen führt 
nicht nur zu unterschiedlichen Geltungs- und Umsetzungsfragen in den Mit-
gliedstaaten, sondern kann gerade im Einzelfall sehr bedeutsam sein, wenn es um 
die Frage geht, ob Schutzsuchende sich auf für sie vorteilhaftes europäisches 
Recht berufen können. Gerade die unterschiedlichen nationalen Regelungen 
und Praktiken, die Richtlinien und Verordnungen letztlich gleichermaßen kon-
kretisieren, müssen immer mit den in Blick genommen werden. 

d) Die inzwischen sehr zahlreichen Bezüge und Verweise unterschiedlicher EU-
Rechtsakte aufeinander führen dazu, dass die isolierte Lektüre eines EU-Rechts-
akts nicht immer ausreicht, um ein umfassendes Verständnis des geltenden 
Rechts zu erhalten. Nicht zuletzt im Asylverfahrensrecht sind etwa die Scree-
ning-Verordnung, die Asylverfahrensverordnung, die AMM-Verordnung und 
ggf. die Krisenverordnung eng miteinander verzahnt und müssen neben- und 
miteinander gelesen werden. 

e) Die Zitierweise europäischen Rechts unterscheidet sich in einigen Details 
vom deutschen Recht, was relevant ist, wenn auf konkrete Bestimmungen präzi-
se hingewiesen werden soll. Der europäische Gesetzgeber verwendet keine Para-
graphen, sondern Artikel, die aus Absätzen bestehen. Diese Absätze sind als Teil 
des offiziell verkündeten Texte der Rechtsakte nummeriert, und zwar in einfa-
chen Klammern. „(1)“ meint also den ersten Absatz eines Artikels. Absätze kön-
nen Unterabsätze haben, die in den offiziellen Texten nicht besonders gekenn-
zeichnet sind. Ein Unterabsatz ist daran erkennbar, dass der Text eines Absatzes 
in einer neuen Zeile und ohne Einrückung der ersten Zeile des neuen Unterab-
satzes fortgesetzt wird, ohne dass eine neue Absatznummer verwendet wird. In 
dieser Textausgabe sind Unterabsätze in eckigen Klammern kenntlich gemacht, 
so dass z.B. „[2]“ den zweiten Unterabsatz eines Absatzes kennzeichnet. Schließ-
lich können Absätze wie Unterabsätze aus mehreren Sätzen bestehen, die in die-
ser Textausgabe durch hochgestellte Ziffern durchnummeriert sind, sofern ein 
Absatz oder Unterabsatz aus mehreren Sätzen besteht. 

f) Es ist den im Amtsblatt veröffentlichten Texten der GEAS-Reform anzumer-
ken, dass die verschiedenen Sprachfassungen in relativ großer Eile vorbereitet 
wurden. In der deutschen Fassung finden sich vereinzelte sprachliche Unge-
reimtheiten (etwa in Art. 21 Abs. 1 AMM-Verordung, in diesem Band Nr. 1), 
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kleinere formelle Fehler und einzelne aus Zeitgründen unvollständige Querver-
weise auf andere EU-Rechtsakte (siehe etwa Erwägungsgrund 10 der Krisenver-
ordnung, in diesem Band Nr. 6). Es ist davon auszugehen, dass diese Ungereimt-
heiten und Fehler in der näheren Zukunft durch offizielle Berichtigungen korri-
giert werden. 

1. AMM-Verordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1351 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1351 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024 
über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der 

Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 2021/1060 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e und Artikel 79 Absatz 2 Buchstaben 
a, b und c,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Mit der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte die 

Union sicherstellen, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und 
eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Außengrenzenma-
nagement der Mitgliedstaaten entwickeln, die sich auf die Solidarität und die gerechte Ver-
teilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten gründet, gegenüber Dritt-
staatsangehörigen und Staatenlosen angemessen ist und mit dem Völkerrecht und dem 
Unionsrecht, einschließlich der Grundrechte, in Einklang steht.

(2) Um das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, ist ein Ge-
samtkonzept zum Asyl- und Migrationsmanagement erforderlich, das interne und externe 
Komponenten zusammenzuführt. Die Wirksamkeit dieses Gesamtkonzepts hängt davon 
ab, dass alle Komponenten gemeinsam angegangen und kohärent und integriert umgesetzt 
werden.

(3) Die vorliegende Verordnung sollte zu diesem Gesamtkonzept beitragen, indem ein 
gemeinsamer Rahmen für die Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten — im Rah-
men ihrer jeweiligen Zuständigkeiten — im Bereich Asyl und der einschlägigen Maßnah-
men im Bereich Migrationsmanagement festgelegt wird und indem der Grundsatz der So-

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

1 ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 58.
2 ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.

 Einführung

18  19



lidarität und einer gerechten Verteilung der Verantwortlichkeiten, auch in finanzieller 
Hinsicht, zwischen den Mitgliedstaaten, der nach Maßgabe von Artikel 80 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) für die Politik im Bereich Asyl 
und Migration gilt, geachtet und vertieft wird. Der Grundsatz der Solidarität und der ge-
rechten Verteilung der Verantwortlichkeiten sollte die Prämisse sein, auf deren Grundlage 
die Mitgliedstaaten gemeinschaftlich die Verantwortung für das Migrationsmanagement 
teilen, insbesondere in dem Bereich des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.

(4) Die Mitgliedstaaten sollten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unter ande-
rem Schutzbedürftigen Zugang zu internationalem Schutz und angemessene Aufnahme-
bedingungen zu gewähren, legale Wege zu fördern, die Regelungen zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, 
wirksam anzuwenden, Drittstaatsangehörige, die die Voraussetzungen für den Aufenthalt 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen, wirksam rückzufüh-
ren, die irreguläre Migration und unerlaubte Migrationsbewegungen von Drittstaatsange-
hörigen und Staatenlosen zwischen den Mitgliedstaaten zu unterbinden, die Schleusung 
von Migranten und Menschenhandel zu bekämpfen und dabei auch die durch diese 
Schleusung und Menschenhandel verursachte Vulnerabilitäten zu verringern und andere 
Mitgliedstaaten in Form von Solidaritätsbeiträgen als Teil des Gesamtkonzepts zu unter-
stützen.

(5) Um die Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich Asyl und Migration, ein-
schließlich Rückübernahme und Bekämpfung der Ursachen und Auslöser irregulärer Mi-
gration und Vertreibung, zu stärken, müssen maßgeschneiderte und für beide Seiten vor-
teilhafte Partnerschaften mit diesen Ländern gefördert und aufgebaut werden. Derartige 
Partnerschaften sollten einen Rahmen für eine bessere Koordinierung der einschlägigen 
Politik und der einschlägigen Instrumente der Union gegenüber Drittländern bieten und 
auf den Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der gemeinsamen 
Werte der Union beruhen. Hinsichtlich der externen Komponenten des Gesamtkonzepts 
berührt diese Verordnung in keiner Weise die bereits bestehende Aufteilung der Zuständig-
keiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Union oder zwischen den Organen der Uni-
on. Diese Zuständigkeiten werden auch weiterhin unter uneingeschränkter Achtung der 
Verfahrensvorschriften der Verträge und im Einklang mit der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union wahrgenommen werden, insbesondere was nicht ver-
bindliche Instrumente der Union betrifft.

(6) Der gemeinsame Rahmen ist erforderlich, um dem zunehmenden Phänomen der An-
kunft von zum Teil unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen von Personen, die inter-
nationalen Schutz benötigen bzw. diesen nicht benötigen, zu begegnen und es wird aner-
kannt, dass die Verantwortung für irregulär ankommende Migranten und Asylsuchende in 
der Union nicht von einzelnen Mitgliedstaaten allein, sondern von der Union als Ganzes 
bewältigt werden sollte. Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte auch aufge-
nommene Personen umfassen.

(7) Um zu gewährleisten, dass die Aktionen und Maßnahmen der Union und der Mit-
gliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten kohärent und wirksam sind, sind 
eine integrierte Politikgestaltung und ein umfassender Ansatz im Bereich Asyl- und Migra-
tionsmanagement erforderlich, der sowohl die internen als auch die externen Komponen-
ten umfasst. Die Union und die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-

ständigkeiten und im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht und den internationalen 
Verpflichtungen für die Kohärenz und die Umsetzung der Politik im Bereich des Asyl- und 
Migrationsmanagements sorgen.

(8) Um sicherzustellen, dass ihre Asyl-, Aufnahme- und Migrationssysteme gut vorberei-
tet sind und jeder Teil dieser Systeme über ausreichende Kapazitäten verfügt, sollten die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen 
und die erforderliche Infrastruktur zur wirksamen Umsetzung der Asyl- und Migrations-
politik besitzen und das erforderliche Personal für ihre zuständigen Behörden zur Durch-
führung dieser Verordnung bereitstellen. Ebenso sollten die Mitgliedstaaten eine angemes-
sene Koordinierung unter den zuständigen nationalen Behörden sowie mit den nationalen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten sicherstellen.

(9) Im Rahmen eines strategischen Ansatzes sollten die Mitgliedstaaten über nationale 
Strategien verfügen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihre Systeme für das Asyl- 
und Migrationsmanagement unter vollständiger Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus 
dem Unionsrecht und dem Völkerrecht wirksam umzusetzen. Diese Strategien sollten Prä-
ventivmaßnahmen zur Verringerung des Risikos von Migrationsdruck sowie Angaben zur 
Notfallplanung, einschließlich der in der Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen 
Parlaments und des Rates4 vorgesehenen, und einschlägige Angaben zu den Grundsätzen 
der integrierten Politikgestaltung und der Solidarität sowie der gerechten Verteilung der 
Verantwortlichkeiten nach Maßgabe dieser Verordnung und zu den daraus resultierenden 
rechtlichen Verpflichtungen auf nationaler Ebene umfassen. Die Kommission und die ein-
schlägigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, insbesondere die Asy-
lagentur der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“), sollten in der Lage sein, 
die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Strategien zu unterstützen. Die 
Konsultation lokaler und regionaler Gebietskörperschaften durch die Mitgliedstaaten 
könnte, sofern dies im Einklang mit dem nationalen Recht steht und wie angemessen, 
ebenfalls zur Verbesserung und Stärkung der nationalen Strategien beitragen. Um sicher-
zustellen, dass die nationalen Strategien bei bestimmten Kernelementen vergleichbar sind, 
sollte von der Kommission ein gemeinsames Muster festgelegt werden.

(10) Für eine wirksame Überwachung der Anwendung des Besitzstands der Union im 
Asylbereich sollten die nationalen Strategien der Mitgliedstaaten auch den Ergebnissen der 
Überwachung durch die Asylagentur und die Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache sowie durch andere einschlägige Einrichtungen, Ämter, Agenturen oder Or-
ganisationen, einschlägigen Teilen der Evaluierung im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2022/922 des Rates5 sowie den Evaluierungen im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates6 Rechnung tragen. Die Mit-

4 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

6 Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung des Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Ver-

5 Verordnung (EU) 2022/922 des Rates vom 9. Juni 2022 über die Einführung und Anwendung eines 
Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-
Besitzstands und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 (ABl. L 160 vom 15.6.2022, S. 
1).
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gliedstaaten könnten auch die Ergebnisse anderer einschlägiger Überwachungsmechanis-
men berücksichtigen.

(11) Die Kommission sollte eine langfristige Europäische Strategie für Asyl- und Migra-
tionsmanagement („Strategie“) verabschieden, in der der strategische Ansatz dargelegt 
wird, mit dem eine kohärente Umsetzung der nationalen Strategien auf Unionsebene im 
Einklang mit den Grundsätzen gewährleistet werden soll, die in dieser Verordnung sowie 
im Primärrecht der Union und im geltenden Völkerrecht festgelegt sind.

(12) In Anbetracht der Tatsache, dass es wichtig ist, dass die Union auf die Entwicklun-
gen und sich wandelnden Gegebenheiten des Asyl- und Migrationsmanagements vorberei-
tet und in der Lage ist, sich diesen anzupassen, sollte die Kommission jedes Jahr einen Jähr-
lichen Europäischen Asyl- und Migrationsbericht (im Folgenden „Bericht“) annehmen. In 
dem Bericht sollte eine Bewertung der Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage in den voran-
gegangenen zwölf Monaten an allen Migrationsrouten zu und in allen Mitgliedstaaten vor-
genommen werden, und er sollte als Frühwarn- und Sensibilisierungsinstrument für die 
Union im Bereich Migration und Asyl dienen und ein strategisches Lagebild und einen 
Ausblick auf das kommende Jahr liefern. In dem Bericht sollte unter anderem dargelegt 
werden, inwieweit die Union und die Mitgliedstaaten darauf vorbereitet sind, auf die Ent-
wicklung der Migrationslage zu reagieren und sich ihr anzupassen, und es sollten die Ergeb-
nisse der Überwachung durch die einschlägigen Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union erläutert werden. Bei den Entscheidungsverfahren im Zusammenhang mit dem So-
lidaritätsmechanismus gemäß Teil IV dieser Verordnung sollte den in dem Bericht enthal-
tenen Daten und Angaben sowie den Bewertungen Rechnung getragen werden.

(13) Der Bericht sollte im Benehmen mit den Mitgliedstaaten und den einschlägigen Ein-
richtungen und sonstigen Stellen der Union erstellt werden. Für die Zwecke des Berichts 
sollte die Kommission auf bestehende Berichterstattungsmechanismen zurückgreifen, in 
erster Linie auf die Integrierte Lageeinschätzung und -auswertung, vorausgesetzt, die Inte-
grierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen wird aktiviert, und auf den Vorsor-
ge- und Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration, der in der Empfehlung 
(EU) 2020/1366 der Kommission7 festgelegt wurde. Damit die Union auf die Entwicklun-
gen und sich wandelnden Gegebenheiten des Asyl- und Migrationsmanagements vorberei-
tet und in der Lage ist, sich diesen anzupassen, und damit somit der jährliche Asyl- und 
Migrationszyklus und der Solidaritätsmechanismus erfolgreich funktionieren, ist es von 
größter Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten, der Rat, die Kommission, der Europäische 
Auswärtige Dienst und die relevanten Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu 
diesen bestehenden Berichterstattungsmechanismen beitragen und einen angemessenen 
und rechtzeitigen Informations- und Datenaustausch sicherstellen. Informationen anderer 
einschlägiger Quellen, einschließlich des Europäischen Migrationsnetzwerks, des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für 
Migration, sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Die Kommission sollte von den Mit-
gliedstaaten nur dann zusätzliche Informationen anfordern, wenn die Informationen nicht 

ordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817 (ABl. L, 
2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
7 Empfehlung (EU) 2020/1366 der Kommission vom 23. September 2020 über einen Vorsorge- und 
Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration (Vorsorge- und Krisenplan für Migration) 
(ABl. L 317 vom 1.10.2020, S. 26).

über diese Berichterstattungsmechanismen und einschlägige Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union verfügbar sind, um Doppelarbeit zu vermeiden.

(14) Um zu gewährleisten, dass den Mitgliedstaaten die erforderlichen Instrumente zur 
Verfügung stehen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit in ihrem Hoheitsgebiet 
aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen bewältigen zu können, unabhängig 
davon, wie sie die Außengrenzen der Mitgliedstaaten überschritten haben, sollte der Be-
richt von einem Beschluss begleitet werden, in dem festgelegt wird, welche Mitgliedstaaten 
unter Migrationsdruck stehen, im folgenden Jahr der Gefahr eines Migrationsdrucks aus-
gesetzt sind oder sich in einer ausgeprägten Migrationslage befinden („Beschluss“). Mit-
gliedstaaten, die unter Migrationsdruck stehen, sollten sich darauf verlassen können, dass 
sie die Solidaritätsbeiträge im Rahmen des Jährlichen Solidaritätspools nutzen können.

(15) Um Mitgliedstaaten, die unter Migrationsdruck stehen, und beitragenden Mit-
gliedstaaten Vorhersehbarkeit zu bieten, sollte dem Bericht und dem Beschluss ein Vor-
schlag der Kommission beigefügt werden, in dem konkrete jährliche Solidaritätsmaßnah-
men, einschließlich Übernahmen, finanzielle Beiträge und gegebenenfalls alternativen So-
lidaritätsmaßnahmen, sowie deren zahlenmäßige Größenordnung, die für das kommende 
Jahr auf Unionsebene voraussichtlich erforderlich ist, ausgewiesen werden, wobei aner-
kannt wird, dass die verschiedenen Arten von Solidarität gleichwertig sind. Die Arten und 
die zahlenmäßige Größenordnung der im Vorschlag der Kommission ausgewiesenen Maß-
nahmen sollten mindestens den jährlichen Mindestschwellen für Übernahmen und den fi-
nanziellen Beiträgen entsprechen. Diese Schwellen sollten in dieser Verordnung festgelegt 
werden, um die vorhersehbare Planung durch die beitragenden Mitgliedstaaten zu gewähr-
leisten und Mindestgarantien für die begünstigten Mitgliedstaaten zu bieten. Wenn dies 
für erforderlich erachtet wird, könnte die Kommission in ihrem Vorschlag höhere jährliche 
Zahlen für Übernahmen oder finanzielle Beiträge ausweisen. Um die Gleichwertigkeit der 
Solidaritätsmaßnahmen zu wahren, sollte das Verhältnis zwischen den in dieser Verord-
nung festgelegten jährlichen Zahlen beibehalten werden. Ebenso sollten im Vorschlag der 
Kommission bei der Festlegung der jährlichen Zahlen Ausnahmesituationen berücksich-
tigt werden, für die für das kommende Jahr kein Bedarf an Solidarität absehbar ist.

(16) Um eine bessere Koordinierung auf Unionsebene zu gewährleisten und in Anbe-
tracht der besonderen Merkmale des in dieser Verordnung vorgesehenen Solidaritätssys-
tems, das auf Zusagen beruht, die jeder Mitgliedstaat im Rahmen des Hochrangigen EU-
Solidaritätsforums (im Folgenden „Hochrangiges Forum“) nach eigenem Ermessen hin-
sichtlich der Art der Solidarität macht, sollte die Durchführungsbefugnis zur Einsetzung 
des Jährlichen Solidaritätspools dem Rat auf Vorschlag der Kommission übertragen wer-
den. Im Durchführungsrechtsakt des Rates zur Einrichtung des Jährlichen Solidaritäts-
pools sollten konkrete jährliche Solidaritätsmaßnahmen, einschließlich Übernahmen, fi-
nanziellen Beiträgen und gegebenenfalls alternativen Solidaritätsmaßnahmen, sowie deren 
zahlenmäßige Größenordnung, die für das kommende Jahr auf Unionsebene voraussicht-
lich erforderlich ist, ausgewiesen werden, wobei anerkannt wird, dass die verschiedenen Ar-
ten von Solidarität gleichwertig sind. Der Durchführungsrechtsakt des Rates zur Einrich-
tung des Jährlichen Solidaritätspools sollte auch die spezifischen Zusagen der einzelnen 
Mitgliedstaaten umfassen.

(17) Begünstigten Mitgliedstaaten sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, im Ein-
klang mit dem Anwendungsbereich und den Zielen dieser Verordnung und der Verord-
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nung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates8 Maßnahmen in Dritt-
ländern oder in Bezug auf Drittländer durchzuführen.

(18) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten bei der Durchführung der aus den 
finanziellen Beiträgen finanzierten Maßnahmen die Achtung der Grundrechte und die 
Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union („Charta“) sicherstellen. 
Die grundlegenden Voraussetzungen, die in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2021/1060 
des Europäischen Parlaments und des Rates9 festgelegt sind, einschließlich der zielübergrei-
fenden grundlegenden Voraussetzung der „Wirksamen Anwendung und Umsetzung der 
Charta der Grundrechte“, sollten auf jene Programme der Mitgliedstaaten Anwendung 
finden, die mit den finanziellen Beiträgen unterstützt werden. Für die Auswahl der mit 
den finanziellen Beiträgen unterstützten Tätigkeiten sollten die Mitgliedstaaten die Be-
stimmungen gemäß Artikel 73 der Verordnung (EU) 2021/1060 anwenden und dabei 
auch der Charta Rechnung tragen. Für die mit den finanziellen Beiträgen finanzierten Tä-
tigkeiten sollten die Mitgliedstaaten die Verwaltungs- und Kontrollsysteme anwenden, die 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 für ihre Programme eingerichtet wur-
den. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1060 sollten die Mitgliedstaaten den 
Unionshaushalt schützen und Finanzkorrekturen anwenden, indem sie die Unterstützung 
aus den finanziellen Beiträgen ganz oder teilweise annullieren, sofern festgestellt wird, dass 
bei der Kommission geltend gemachte Ausgaben unregelmäßig sind. Die Kommission 
kann gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/1060 die Frist für Zahlungen 
unterbrechen, Zahlungen ganz oder zum Teil aussetzen und Finanzkorrekturen anwen-
den.

(19) Während der praktischen Umsetzung des Jährlichen Solidaritätspools sollten beitra-
gende Mitgliedstaaten auf Ersuchen eines begünstigten Mitgliedstaats die Möglichkeit ha-
ben, alternative Solidaritätsbeiträge zu leisten. Die alternative Solidaritätsbeiträge sollten 
einen praktischen und operativen Nutzen haben. Wenn die Kommission in Abstimmung 
mit dem betreffenden Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass derartige Maßnahmen, wie sie 
von dem betreffenden Mitgliedstaat angegeben werden, erforderlich sind, sollten derartige 
Beiträge im Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsrechtsakt des Rates zur 
Einrichtung des Jährlichen Solidaritätspools ausgewiesen werden. Die beitragenden Mit-
gliedstaaten sollten in der Lage sein, derartige Beiträge zuzusagen, auch wenn sie im Vor-
schlag der Kommission für einen Durchführungsrechtsakt des Rates zur Einrichtung des 
Jährlichen Solidaritätspools nicht aufgeführt sind, sie sollten als finanzielle Solidarität be-
trachtet werden, und ihr finanzieller Wert sollte auf realistische Weise bewertet und ange-
wandt werden. Ersucht der begünstigte Mitgliedstaat in einem bestimmten Jahr nicht um 
diese Beiträge, so sollten sie zu Jahresende in finanzielle Beiträge umgewandelt werden.

9 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit ge-
meinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für 
finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

8 Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Ein-
richtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).

(20) Um die Entscheidungsfindung zu erleichtern, sollte der Vorschlag der Kommission 
für einen Durchführungsrechtsakt des Rates zur Einrichtung des Jährlichen Solidaritäts-
pools erst nach seiner Annahme im Rat veröffentlicht werden.

(21) Die Kommission sollte die Migrationslage überwachen und durch regelmäßige Be-
richte Auskünfte darüber bereitstellen, damit der gemeinsame Rahmen wirksam umge-
setzt, Lücken erkannt, Herausforderungen bewältigt und ein Anstieg des Drucks auf die 
Asyl-, Aufnahme- und Migrationssysteme verhindert werden.

(22) Um eine gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten, Solidarität, wie sie in Artikel 
80 AEUV verankert ist, und eine ausgewogene Verteilung der Belastungen zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, sollte ein verbindlicher Solidaritätsmechanismus einge-
richtet werden, der Mitgliedstaaten, die unter Migrationsdruck stehen, wirksame Unter-
stützung bietet und raschen Zugang zu den Verfahren zur Gewährung internationalen 
Schutzes gewährleistet. Dieser Mechanismus sollte verschiedene Solidaritätsmaßnahmen 
gleichen Werts vorsehen und flexibel und an die sich wandelnden Herausforderungen im 
Bereich Migration rasch anpassbar sein. Die Solidaritätsmaßnahmen sollten auf Einzelfall-
basis erfolgen und auf die Bedürfnisse des betreffenden Mitgliedstaats zugeschnitten sein.

(23) Um die reibungslose Umsetzung des Solidaritätsmechanismus zu gewährleisten, 
sollte die Kommission einen EU-Solidaritätskoordinator ernennen. Der EU-Solidaritäts-
koordinator sollte die operativen Aspekte des Solidaritätsmechanismus überwachen und 
koordinieren und als zentrale Anlaufstelle fungieren. Der EU-Solidaritätskoordinator soll-
te die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser Verord-
nung erleichtern. In Zusammenarbeit mit der Asylagentur sollte der EU-Solidaritätskoor-
dinator kohärente Arbeitsmethoden fördern, um Personen zu ermitteln, die für eine Über-
nahme in Betracht kommen, und sie mit Übernahmemitgliedstaaten abzugleichen, insbe-
sondere um sicherzustellen, dass wichtigen Bindungen Rechnung getragen wird. Um diese 
Aufgabe des EU-Solidaritätskoordinators wirksam wahrnehmen zu können, sollte das 
Büro des EU-Solidaritätskoordinators ausreichend Personal und Ressourcen erhalten, und 
der EU-Solidaritätskoordinator sollte die Möglichkeit haben, an den Sitzungen des Hoch-
rangigen Forums teilzunehmen.

(24) Um die wirksame Umsetzung des mit dieser Verordnung eingerichteten Solidaritäts-
mechanismus zu gewährleisten, sollten Vertreter der Mitgliedstaaten auf Ministerebene 
oder auf einer anderen hochrangigen politischen Ebene in ein Hochrangiges Forum einbe-
rufen werden, das den Bericht, den Beschluss und den Vorschlag der Kommission für einen 
Durchführungsrechtsakt des Rates zu Errichtung des Jährlichen Solidaritätspools prüfen, 
eine Bilanz der Gesamtlage ziehen und zu einem Fazit zu den für die Einrichtung des Jähr-
lichen Solidaritätspools erforderlichen Solidaritätsmaßnahmen und deren Ausmaß und er-
forderlichenfalls zu anderen Reaktionsmaßnahmen im Bereich Migration gelangen sollte. 
Um das reibungslose Funktionieren und die praktische Umsetzung des Jährlichen Solida-
ritätspools sicherzustellen, sollte ein EU-Solidaritätsforums auf technischer Ebene (im Fol-
genden „Forum auf technischer Ebene“) einberufen werden, das sich aus Vertretern auf 
ausreichend hoher Ebene, z. B. hochrangigen Beamten der zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten, zusammensetzt und in dem der EU-Solidaritätskoordinator im Namen der 
Kommission den Vorsitz führt. An dem Forum auf technischer Ebene sollten die Asylagen-
tur und gegebenenfalls, auf Einladung des EU-Solidaritätskoordinators, die Europäische 
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Agentur für die Grenz- und Küstenwache und die Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte teilnehmen.

(25) Da Such- und Rettungseinsätze auf internationalen Verpflichtungen beruhen, 
könnten Mitgliedstaaten, die mit sich wiederholenden Ausschiffungen im Rahmen von 
Such- und Rettungseinsätzen konfrontiert sind, zu den Mitgliedstaaten gehören, die Soli-
daritätsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Es sollte möglich sein, einen prozentualen An-
teil der Solidaritätsmaßnahmen, der für die betreffenden Mitgliedstaaten möglicherweise 
benötigt wird, als Richtwert festzulegen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten die 
Vulnerabilitäten von Personen berücksichtigen, die über derartige Ausschiffungen an-
kommen.

(26) Um rasch auf eine Situation mit Migrationsdruck reagieren zu können, sollte der 
EU-Solidaritätskoordinator eine zügige Übernahme von Antragstellern auf internationa-
len Schutz und von Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, die für eine Über-
nahme in Betracht kommen, unterstützen. Der begünstigte Mitgliedstaat sollte eine Liste 
der für eine Übernahme infrage kommenden Personen erstellen und dabei auf Ersuchen 
mit der Unterstützung durch die Asylagentur vorgehen und sollte in der Lage sein Instru-
mente einzusetzen, die vom EU-Solidaritätskoordinator entwickelt wurden. Zu überneh-
mende Personen sollten die Möglichkeit erhalten mitzuteilen, dass wichtige Bindungen zu 
bestimmten Mitgliedstaaten bestehen, sollten jedoch nicht das Recht haben, einen be-
stimmten Übernahmemitgliedstaat zu wählen.

(27) Damit angemessene Solidaritätsmaßnahmen ergriffen werden, und wenn die Beiträ-
ge der Mitgliedstaaten im Verhältnis zu dem ermittelten Bedarf unzureichend sind, sollte 
der Rat das Hochrangige Forum wieder einberufen können, damit die Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Solidaritätsbeiträge zusagen können.

(28) Bei der Beurteilung, ob ein Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist, für ihn die 
Gefahr von Migrationsdruck besteht oder er sich in einer ausgeprägten Migrationslage be-
findet, sollte die Kommission auf der Grundlage einer umfassenden quantitativen und 
qualitativen Bewertung einem breiten Spektrum an Faktoren Rechnung tragen, wie den 
einschlägigen Empfehlungen der Asylagentur und den Informationen, die im Rahmen des 
Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration gesammelt wurden. 
Diese Faktoren sollten Folgendes umfassen: die Zahl der Anträge auf internationalen 
Schutz, der irregulären Grenzübertritte, der unerlaubten Migrationsbewegungen von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zwischen den Mitgliedstaaten, der erlassenen 
und vollstreckten Rückkehrentscheidungen, der erlassenen und vollstreckten Überstel-
lungsentscheidungen, der Zahl der Einreisen auf dem Seeweg, einschließlich der Aus-
schiffungen im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze, der Vulnerabilitäten von Asyl-
bewerbern und der Kapazität eines Mitgliedstaats bei der Bewältigung seiner Asyl- und 
Aufnahmefälle, den sich aus der geografischen Lage der Mitgliedstaaten ergebenden Be-
sonderheiten, den Beziehungen zu den einschlägigen Drittstaaten und möglichen Situatio-
nen der Instrumentalisierung von Migranten.

(29) Es sollte ein Mechanismus festgelegt werden, nach dem die Mitgliedstaaten, die in 
dem Beschluss als unter Migrationsdruck stehend eingestuft wurden, oder diejenigen, die 
sich als unter Migrationsdruck stehend betrachten, den Jährlichen Solidaritätspool nutzen 
können. Die Mitgliedstaaten, die in dem Beschluss als unter Druck stehend eingestuft wur-
den, sollten den Jährlichen Solidaritätspool auf einfache Weise nutzen können, indem sie 

der Kommission und dem Rat lediglich mitteilen, dass sie beabsichtigen, ihn in Anspruch 
zu nehmen, woraufhin der EU-Solidaritätskoordinator im Namen der Kommission das 
Forum auf technischer Ebene einberufen sollte. Die Mitgliedstaaten, die sich als unter Mi-
grationsdruck stehend betrachten, sollten, um den Pool in Anspruch zu nehmen, eine hin-
reichend fundierte Begründung für das Bestehen und das Ausmaß des Migrationsdrucks 
und andere relevante Informationen in Form einer Mitteilung vorlegen, die die Kommissi-
on zügig bewerten sollte. Die begünstigten Mitgliedstaaten sollten den Jährlichen Solidari-
tätspool in angemessener und verhältnismäßiger Weise nutzen, wobei den Solidaritätsbe-
dürfnissen der anderen unter Migrationsdruck stehenden Mitgliedstaaten Rechnung zu 
tragen ist. Der EU-Solidaritätskoordinator sollte für eine ausgewogene Verteilung der ver-
fügbaren Solidaritätsbeiträge unter den begünstigten Mitgliedstaaten sorgen. Ist ein Mit-
gliedstaat der Auffassung, dass er sich in einer Krisensituation befindet, sollte das Verfah-
ren der Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates10 An-
wendung finden.

(30) Sind die Mitgliedstaaten selbst begünstigte Mitgliedstaaten, so sollten sie nicht ver-
pflichtet sein, ihre zugesagten Beiträge zu dem Jährlichen Solidaritätspool zu leisten. Steht 
ein Mitgliedstaat unter Migrationsdruck oder betrachtet er sich als unter Migrationsdruck 
stehend oder befindet oder sieht er sich in einer ausgeprägten Migrationslage, die aufgrund 
der Herausforderungen, die dieser Mitgliedstaat bewältigen muss, seine Möglichkeit beein-
trächtigen könnte, seinen zugesagten Beitrag zu leisten, so sollte es zugleich diesem Mit-
gliedstaat möglich sein, einen vollständigen oder teilweisen Abzug seiner zugesagten Beiträ-
ge zu beantragen.

(31) Ein Referenzschlüssel auf der Grundlage der Bevölkerungszahl und des BIP der Mit-
gliedstaaten sollte gemäß dem verbindlichen Grundsatz der gerechten Verteilung für den 
Solidaritätsmechanismus angewandt werden, anhand dessen der Gesamtbeitrag jedes Mit-
gliedstaats bestimmt werden kann. Ein Mitgliedstaat könnte auf freiwilliger Basis einen 
Gesamtbeitrag leisten, der über seinen verbindlichen gerechten Anteil hinausgeht, um 
Mitgliedstaaten, die unter Migrationsdruck stehen, zu unterstützen. Bei der praktischen 
Nutzung des Jährlichen Solidaritätspools sollten die beitragenden Mitgliedstaaten ihre Zu-
sagen im Verhältnis zu ihrer Gesamtzusage umsetzen, sodass jedes Mal, wenn Solidarität 
aus dem Pool angefordert wird, leisten diese Mitgliedstaaten ihren gerechten Beitrag. Um 
das Funktionieren dieser Verordnung zu gewährleisten, sollten die beitragenden Mitglieds-
taaten nicht verpflichtet sein, ihre Solidaritätszusagen gegenüber dem begünstigten Mit-
gliedstaat zu erfüllen, wenn die Kommission in Bezug auf die Vorschriften in Teil III dieser 
Verordnung systemische Mängel in diesem begünstigten Mitgliedstaat festgestellt hat, die 
schwerwiegende negative Folgen für das Funktionieren dieser Verordnung haben könnten.

(32) Zusätzlich zum Jährlichen Solidaritätspool steht den Mitgliedstaaten, insbesondere 
wenn sie unter Migrationsdruck stehen oder sich in einer ausgeprägten Migrationslage be-
finden, sowie der Union das Ständige EU-Instrumentarium zur Migrationsunterstützung 
(im Folgenden „Instrumentarium“) zur Verfügung, das Maßnahmen enthält, die dazu bei-
tragen können, auf die Bedürfnisse zu reagieren und den Druck auf die Mitgliedstaaten zu 

10 Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Be-
wältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.euro-
pa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
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verringern, und die im Besitzstand oder in politischen Instrumenten der Union vorgesehen 
sind. Um sicherzustellen, dass alle einschlägigen Instrumente wirksam eingesetzt werden, 
damit auf spezifische Migrationsherausforderungen reagiert wird, sollte die Kommission 
die Möglichkeit haben, die erforderlichen Maßnahmen aus dem Instrumentarium zu er-
mitteln, gegebenenfalls unbeschadet des einschlägigen Unionsrechts. Die Mitgliedstaaten 
sollten sich bemühen, Komponenten des Instrumentariums in Verbindung mit dem Jähr-
lichen Solidaritätspool zu verwenden. Der Einsatz der Maßnahmen im Instrumentarium 
sollte jedoch keine Voraussetzung dafür sein, dass Solidaritätsmaßnahmen in Anspruch ge-
nommen werden können.

(33) Verrechnungen der Verantwortlichkeit sollten als sekundäre Solidaritätsmaßnahme 
eingeführt werden, nach der die Zuständigkeit für die Prüfung eines Antrags auf den bei-
tragenden Mitgliedstaat übertragen wird, und zwar abhängig davon ab, ob die Übernahme-
zusagen bestimmte Schwellenwerte gemäß dieser Verordnung erreichen oder nicht errei-
chen. Um den begünstigten Mitgliedstaaten eine ausreichende Vorhersehbarkeit zu bieten, 
wird die Anwendung der Verrechnungen der Verantwortlichkeiten unter bestimmten Um-
ständen obligatorisch. Beiträge zur Solidarität durch Verrechnungen der Verantwortlich-
keit sollten als Teil des obligatorischen gerechten Anteils des beitragenden Mitgliedstaats 
angerechnet werden. Es sollte ein System von Garantien eingeführt werden, damit so weit 
wie möglich Anreize für irreguläre Migration in die Union und unerlaubte Migrationsbe-
wegungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zwischen Mitgliedstaaten verhin-
dert werden und das reibungslose Funktionieren der Vorschriften für die Bestimmung der 
Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz unterstützt wird. 
Wird die Anwendung der Verrechnungen der Verantwortlichkeit obligatorisch, so bleibt 
ein beitragender Mitgliedstaat, der Übernahmen zugesagt hat und keine Anträge auf inter-
nationalen Schutz, für die der begünstigte Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, zur 
Verrechnung hat, verpflichtet, seine Übernahmezusage umzusetzen.

(34) Während die Übernahme in erster Linie für Personen, die internationalen Schutz 
beantragt haben, vorgesehen werden sollte — wobei vulnerablen Personen Vorrang einge-
räumt werden sollte —, sollte ihre Anwendung jedoch flexibel bleiben. Da eine Übernah-
me auf Freiwilligkeit beruht, sollten die beitragenden Mitgliedstaaten und die begünstig-
ten Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, ihre Präferenzen in Bezug auf Personen anzu-
geben, die in Betracht kommen. Solche Präferenzen sollten angesichts des ermittelten Be-
darfs und der in dem begünstigten Mitgliedstaat verfügbaren Profile angemessen sein, um 
sicherzustellen, dass die zugesagten Übernahmen wirksam umgesetzt werden können.

(35) Die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die im Bereich Asyl-, Grenz- 
und Migrationsmanagement tätig sind, sollten in der Lage sein, die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf Antrag bei der Durchführung dieser Verordnung durch Bereitstellung 
von Fachwissen und operativer Unterstützung im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate zu 
unterstützen.

(36) Das Gemeinsame Europäische Asylsystem wurde als gemeinsamer Raum des Schut-
zes schrittweise auf der Grundlage der uneingeschränkten und umfassenden Anwendung 
des Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, er-
gänzt durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967, (im Folgenden „Genfer Ab-
kommen“) geschaffen, damit der Grundsatz der Nichtzurückweisung gewahrt bleibt und 
niemand dorthin zurückgeschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt ist. In dieser Hinsicht 

gelten unbeschadet der in dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriterien die Mit-
gliedstaaten, die alle den Grundsatz der Nichtzurückweisung achten, als sichere Staaten für 
Drittstaatsangehörige.

(37) Es ist daher angezeigt, dass das Gemeinsame Europäische Asylsystem ein klares und 
praktisches Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung eines Antrags auf internationa-
len Schutz zuständigen Mitgliedstaats vorsieht, wie vom Europäischem Rat auf seiner Son-
dertagung in Tampere am 15. und 16. Oktober 1999 dargelegt. Das Verfahren sollte sowohl 
für die Mitgliedstaaten als auch für die Betroffenen auf objektiven und gerechten Kriterien 
basieren. Es sollte insbesondere eine rasche Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats er-
möglichen, um den raschen und wirksamen Zugang zu gerechten und effizienten Verfah-
ren der Gewährung des internationalen Schutzes zu gewährleisten und das Ziel einer zügi-
gen Bearbeitung der Anträge auf internationalen Schutz nicht zu gefährden.

(38) Um das Verständnis der anwendbaren Verfahren erheblich zu verbessern, sollten die 
Mitgliedstaaten den Personen, die dieser Verordnung unterliegen, so bald wie möglich in 
einer Sprache, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden darf, 
dass sie sie verstehen, alle relevanten Informationen über die Anwendung dieser Verord-
nung zur Verfügung stellen, insbesondere Informationen über die Kriterien für die Bestim-
mung des zuständigen Mitgliedstaats und die jeweiligen Verfahren sowie Informationen 
über ihre Rechte und Pflichten gemäß dieser Verordnung, einschließlich der Folgen bei 
Verstößen. Damit das Kindeswohl gewahrt wird und die Einbeziehung Minderjähriger in 
den Verfahren dieser Verordnung gewährleistet wird, sollten die Mitgliedstaaten Minder-
jährige auf kindgerechte Weise und unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Reife in-
formieren. Die Asylagentur sollte in diesem Zusammenhang in enger Zusammenarbeit mit 
den nationalen Behörden einheitliches Informationsmaterial und spezielle Informationen 
für unbegleitete Minderjährige und schutzbedürftige Antragsteller erstellen.

(39) Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Informationen über das Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats und die Rechte und Pflichten der Antragstel-
ler in diesem Verfahren sowie der entsprechenden rechtlichen Unterstützung liegt sowohl 
im Interesse der Mitgliedstaaten als auch der Antragsteller. Im Interesse der Erhöhung der 
Wirksamkeit des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats, und damit 
die in dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriterien ordnungsgemäß angewandt 
werden, sollte die Rechtsberatung als ein integraler Bestandteil des Systems zur Bestim-
mung des zuständigen Mitgliedstaats eingeführt werden. Zu diesem Zweck sollte den An-
tragstellern auf Antrag Rechtsberatung zur Verfügung gestellt werden, um sie in Bezug auf 
die Anwendung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitglieds-
taats zu beraten und zu unterstützen.

(40) Diese Verordnung sollte auf den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates11 geltenden Grundsätzen aufbauen; dabei sollte auf 
die festgestellten Herausforderungen eingegangen werden und im Einklang mit Artikel 80 
AEUV der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Verteilung der Verantwortlichkei-
ten als Bestandteil des gemeinsamen Rahmens weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck 

11 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31).
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sollte ein neuer verbindlicher Solidaritätsmechanismus Vorsorgemaßnahmen der Mit-
gliedstaten zum Migrationsmanagement und zur Reaktion auf Situationen, in denen die 
Mitgliedstaaten mit Migrationsdruck konfrontiert sind, stärken und eine regelmäßige soli-
darische Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern. Die wirksame Umset-
zung eines solchen Solidaritätsmechanismus ist zusammen mit einem wirksamen System 
zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats eine wesentliche Voraussetzung für das 
Funktionieren des gesamten Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.

(41) Diese Verordnung sollte zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Personen, die in-
ternationalen Schutz beantragt haben oder genießen, und der Übereinstimmung mit dem 
geltenden Asylrecht der Union, insbesondere der Verordnung (EU) 2024/1347 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates12, für Antragsteller auf subsidiären Schutz und Perso-
nen mit Anrecht auf subsidiären Schutz gelten.

(42) Damit Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates13 neu angesiedelt oder aufgenom-
men wurden oder denen internationaler Schutz oder humanitärer Status im Rahmen nati-
onaler Neuansiedlungsregelungen gewährt wird, wieder von dem Mitgliedstaat übernom-
men werden, der sie aufgenommen oder neu angesiedelt hat, sollte diese Verordnung auch 
für aufgenommene Personen gelten, die sich unrechtmäßig im Hoheitsgebiet eines ande-
ren Mitgliedstaats aufhalten.

(43) Zur Wahrung der Effizienz und der Rechtssicherheit ist es entscheidend, dass die 
vorliegende Verordnung auf dem Grundsatz der einmaligen Bestimmung der Zuständig-
keit beruht, es sei denn, einer der in dieser Verordnung festgelegten Gründe für den Über-
gang der Zuständigkeit findet Anwendung.

(44) Die Richtlinie (EU) 2024/1346 sollte für alle Verfahren, an denen Antragsteller be-
teiligt sind, nach Maßgabe dieser Verordnung und vorbehaltlich der Einschränkungen bei 
der Anwendung der genannten Richtlinie gelten.

(45) Die Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates14 soll-
te zusätzlich und unbeschadet der Verfahrensgarantien gemäß dieser Verordnung und vor-
behaltlich der Einschränkungen bei der Anwendung dieser Verordnung gelten.

(46) Eine vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieser Verord-
nung sollte das Kindeswohl im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Natio-

13 Verordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur 
Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens der Union und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://da-
ta.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).

12 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2003/109/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU (ABl. L, 2024/1347, 
22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

14 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).

nen über die Rechte des Kindes von 1989 und der Charta sein. Bei der Beurteilung des Kin-
deswohls sollten die Mitgliedstaaten insbesondere das Wohlbefinden und die Entwicklung 
des Minderjährigen auf kurze, mittlere und lange Sicht, Erwägungen der Sicherheit und 
den Willen des Minderjährigen unter Berücksichtigung seines Alters und seiner Reife, ein-
schließlich seines Hintergrunds, berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für unbegleitete 
Minderjährige aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilitäten spezielle Verfahrensgarantien 
festgelegt werden, einschließlich der Bestellung eines Vertreters.

(47) Damit die in dieser Verordnung festgelegten Garantien für Minderjährige auch tat-
sächlich angewandt werden, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Mitarbeiter 
der zuständigen Behörden, die unbegleitete Minderjährige betreffende Anträge bearbei-
ten, geeignete Schulungen erhalten, beispielsweise — im Einklang mit den einschlägigen 
Leitlinien der Asylagentur — in Bereichen wie den Rechten und individuellen Bedürfnis-
sen von Minderjährigen, der frühzeitigen Erkennung von Opfern von Menschenhandel 
oder Missbrauch sowie bewährten Verfahren zur Verhinderung des Verschwindens von 
Minderjährigen.

(48) Im Einklang mit der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und mit der Charta sollte die Achtung des Privat- und Familienle-
bens eine vorrangige Erwägung der Mitgliedstaaten sein, wenn sie diese Verordnung an-
wenden.

(49) Unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den Erwerb der Staatsange-
hörigkeit und der Tatsache, dass es nach dem Völkerrecht Sache jedes Mitgliedstaats ist, un-
ter gebührender Beachtung des Unionsrechts die Bedingungen für den Erwerb und den 
Verlust der Staatsangehörigkeit festzulegen, sollten die Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
dieser Verordnung ihren internationalen Verpflichtungen gegenüber Staatenlosen im Ein-
klang mit den internationalen Menschenrechtsinstrumenten, einschließlich, sofern zu-
treffend, des am 28. September 1954 in New York beschlossenen Übereinkommens über 
die Rechtsstellung der Staatenlosen, nachkommen. Falls angezeigt, sollten sich die Mit-
gliedstaaten bemühen, Staatenlose zu identifizieren und ihren Schutz zu verbessern, damit 
Staatenlose ihre Grundrechte in Anspruch nehmen können und die Gefahr von Diskrimi-
nierung oder Ungleichbehandlung verringert wird.

(50) Um zu verhindern, dass Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, zwischen den 
Mitgliedstaaten überstellt werden, muss dafür gesorgt werden, dass der Mitgliedstaat, in 
dem ein Antrag zuerst registriert wird, die Zuständigkeitskriterien nicht anwendet, oder 
der begünstigte Mitgliedstaat das Übernahmeverfahren nicht anwendet, wenn vernünftige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass die betreffende Person eine Bedrohung für die in-
nere Sicherheit darstellt.

(51) Um sicherzustellen, dass die von Angehörigen einer Familie gestellten Anträge auf 
internationalen Schutz durch einen einzigen Mitgliedstaat gründlich geprüft werden, dass 
die über sie getroffenen Entscheidungen kohärent sind und dass Angehörige einer Familie 
nicht voneinander getrennt werden, sollte es möglich sein, die Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung dieser Anträge zuständig ist, gemeinsam durchzu-
führen.

(52) Die Definition des Begriffs „Familienangehörige“ sollte der Realität der derzeitigen 
Migrationstendenzen Rechnung tragen, wonach sich Antragsteller häufig längere Zeit auf 
Durchreise befinden, bevor sie im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ankommen. Der Be-
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griff „Familienangehörige“ sollte daher Familien berücksichtigen, die außerhalb ihres Her-
kunftslands, jedoch vor ihrer Ankunft im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats gegründet wur-
den.

(53) Um die uneingeschränkte Achtung des Grundsatzes der Einheit der Familie und das 
Kindeswohl zu gewährleisten, sollte ein zwischen einem Antragsteller und seinem Kind, 
einem seiner Geschwister oder einem Elternteil bestehendes Abhängigkeitsverhältnis, das 
durch Schwangerschaft oder Mutterschaft, durch den Gesundheitszustand oder hohes Al-
ter des Antragstellers begründet ist, als ein verbindliches Zuständigkeitskriterium herange-
zogen werden. Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjähri-
gen, der in einem anderen Mitgliedstaat einen Familienangehörigen, Geschwister oder Ver-
wandten hat, der für ihn sorgen kann, so sollte dieser Umstand ebenfalls als ein verbindli-
ches Zuständigkeitskriterium gelten. Um unbegleitete Minderjährige von unerlaubten Mi-
grationsbewegungen abzuhalten — wenn keine Familienangehörigen, Geschwister oder 
Verwandte vorhanden sind — die dem Kindeswohl zuwiderlaufen, sollte der zuständige 
Mitgliedstaat jener Mitgliedstaat sein, in dem der Antrag eines unbegleiteten Minderjähri-
gen auf internationalen Schutz zuerst registriert wurde, wenn dies dem Wohl des Kindes 
dient. Hat der unbegleitete Minderjährige in mehreren Mitgliedstaaten einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt und ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass es nicht dem 
Kindeswohl dient, ihn auf der Grundlage einer individuellen Würdigung in den zuständi-
gen Mitgliedstaat zu überstellen, so sollte dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des neuen 
Antrags zuständig werden.

(54) Die Vorschriften über die Beweise sollten eine raschere Familienzusammenführung 
als gemäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 ermöglichen. Daher muss klargestellt wer-
den, dass ein förmlicher Beweis wie Originalbelege und DNA-Tests nicht erforderlich sein 
sollten, wenn die Indizien kohärent, überprüfbar und hinreichend detailliert sind, um die 
Zuständigkeit für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zu ermitteln. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten sollten alle verfügbaren Informationen wie Fotos, Kontakt-
nachweise und Zeugenaussagen berücksichtigen, um eine gerechte Beurteilung der Bezie-
hung vorzunehmen. Um die frühzeitige Erkennung möglicher Fälle zu erleichtern, an de-
nen Familienangehörige beteiligt sind, sollte der Antragsteller einen von der Asylagentur 
ausgearbeiteten Vordruck erhalten. Nach Möglichkeit sollte der Antragsteller den Vor-
druck vor der persönlichen Anhörung ausfüllen. Angesichts der Bedeutung der Feststel-
lung einer familiären Bindung innerhalb der Rangfolge der Zuständigkeitskriterien sollten 
alle Fälle, an denen Familienangehörige beteiligt sind, im Rahmen der in dieser Verord-
nung festgelegten einschlägigen Verfahren vorrangig behandelt werden.

(55) Bei Antragstellern mit Zeugnissen oder sonstigen Befähigungsnachweisen sollte für 
die Prüfung des Antrags der Mitgliedstaat zuständig sein, in dem das Diplom ausgestellt 
wurde, sofern der Antrag weniger als sechs Jahre nach Ausstellung des Zeugnisses oder des 
Befähigungsnachweises registriert wurde, das eine zügige Prüfung des Antrags in dem Mit-
gliedstaat gewährleisten würde, zu dem der Antragsteller auf der Grundlage seines Diploms 
eine wichtige Bindung hat.

(56) Da ein Mitgliedstaat für eine Person, die irregulär in sein Hoheitsgebiet eingereist ist, 
zuständig bleiben sollte, ist ferner der Fall zu berücksichtigen, wenn eine Person im An-
schluss an einem Such- und Rettungseinsatz in das Hoheitsgebiet einreist. Abweichend 
von dem Zuständigkeitskriterium sollten Festlegungen für den Fall getroffen werden, dass 

ein Mitgliedstaat Personen übernimmt, die die Außengrenze eines anderen Mitgliedstaats 
irregulär oder im Anschluss an einen Such- und Rettungseinsatz überschritten haben. In 
diesem Fall sollte der Übernahmemitgliedstaat zuständig sein, wenn die Person internatio-
nalen Schutz beantragt.

(57) Ein Mitgliedstaat sollte nach eigenem Ermessen insbesondere aus humanitären, so-
zialen oder kulturellen Gründen oder in Härtefällen von den Zuständigkeitskriterien ab-
weichen können, um Familienangehörige, Verwandte oder Personen jeder anderen ver-
wandtschaftlichen Beziehung zusammenzuführen, und einen bei ihm oder einem anderen 
Mitgliedstaat registrierten Antrag auf internationalen Schutz prüfen, auch wenn er für eine 
solche Prüfung nach den in dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriterien nicht 
zuständig ist.

(58) Um sicherzustellen, dass die Verfahren dieser Verordnung eingehalten und Hinder-
nisse, die ihre wirksame Anwendung beeinträchtigen, vermieden werden, und insbesonde-
re, um Flucht von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen oder ihre unerlaubte Migrati-
onsbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern, müssen klare Pflichten fest-
gelegt werden, die der Antragsteller im Rahmen des Verfahrens erfüllen muss und über die 
er rechtzeitig ordnungsgemäß informiert werden sollte. Die Nichteinhaltung dieser Pflich-
ten sollte zu angemessenen und verhältnismäßigen verfahrensrechtlichen Konsequenzen 
für den Antragsteller und seine Aufnahmebedingungen führen. Die Mitgliedstaaten soll-
ten die individuellen Umstände des Antragstellers, bei der Bewertung der Einhaltung sei-
ner Pflichten und der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden gemäß den in dieser 
Verordnung festgelegten Bestimmungen berücksichtigen. Gemäß der Charta sollte der 
Mitgliedstaat, in dem sich ein solcher Antragsteller aufhält, in jedem Fall sicherstellen, dass 
die unmittelbaren materiellen Bedürfnisse dieses Antragstellers erfüllt sind.

(59) Um die Möglichkeit einzuschränken, dass sich durch das Vorgehen eines Antragstel-
lers die Zuständigkeit von einem auf einen anderen Mitgliedstaat überträgt oder ver-
schiebt, sollten die Fristen, die zur Übertragung oder Verschiebung von Zuständigkeiten 
führen, verlängert werden, wenn die betreffende Person das Hoheitsgebiet der Mitglieds-
taaten während der Prüfung des Antrags verlässt oder flüchtig ist, um eine Überstellung in 
den zuständigen Mitgliedstaat zu umgehen. Darüber hinaus sollte die Verschiebung der 
Zuständigkeit, die eintritt, wenn die Frist für die Übermittlung einer Wiederaufnahmemit-
teilung durch den übermittelnden Mitgliedstaat nicht eingehalten wurde, gestrichen wer-
den, um eine Umgehung der Vorschriften und eine Behinderung des Verfahrens zu verhin-
dern. Reist eine Person ohne Asyl zu beantragen irregulär in einen Mitgliedstaat ein, so soll-
te die Frist, nach deren Ablauf dieser Mitgliedstaat nicht mehr zuständig ist, und der Mit-
gliedstaat zuständig wird, in dem die Person dann einen Antrag stellt, verlängert werden, 
um weitere Anreize für Personen zu schaffen, die Vorschriften einzuhalten und im Mit-
gliedstaat der ersten Einreise einen Antrag zu stellen, womit unerlaubte Migrationsbewe-
gungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zwischen Mitgliedstaaten einge-
schränkt und damit die Gesamteffizienz des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems er-
höht werden.

(60) Um die Bestimmung des für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 
zuständigen Mitgliedstaats zu erleichtern, sollte der Antragsteller persönlich angehört wer-
den, es sei denn, der Antragsteller ist flüchtig, blieb der Befragung ohne triftigen Grund 
fern oder die vom Antragsteller gemachten Angaben reichen zur Bestimmung des zustän-
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digen Mitgliedstaats aus. Um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen vom An-
tragsteller eingeholt werden, damit der zuständige Mitgliedstaat korrekt bestimmt werden 
kann, sollte ein Mitgliedstaat, der die Anhörung unterlässt, dem Antragsteller die Möglich-
keit geben, alle weiteren Informationen vorzulegen, einschließlich hinreichender Gründe 
für die Behörde, das Erfordernis einer persönlichen Anhörung zu prüfen. Sobald der An-
trag auf internationalen Schutz registriert wurde, sollte der Antragsteller insbesondere 
über die Anwendung dieser Verordnung, über die Tatsache, dass die Bestimmung des für 
die Prüfung seines Antrags auf internationalen Schutz durch den zuständigen Mitglieds-
taat auf objektiven Kriterien beruht, über seine Rechte und Pflichten nach dieser Verord-
nung und die Folgen einer Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen in Kenntnis gesetzt 
werden.

(61) Um sicherzustellen, dass durch die persönliche Anhörung die zügige und effiziente 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats so weit wie möglich erleichtert wird, sollten 
die Mitarbeiter, die die Antragsteller anhören, ausreichend geschult sein; dazu gehört auch, 
dass sie über allgemeine Kenntnisse über Probleme verfügen, die die Fähigkeit des Antrags-
tellers, angehört zu werden, beeinträchtigen könnten, wie etwa Indikatoren, die darauf 
hindeuten, dass der Antragsteller ein Opfer von Folter oder Menschenhandel gewesen sein 
könnte.

(62) Um den wirksamen Schutz der Grundrechte der Antragsteller auf Achtung des Pri-
vat- und Familienlebens, die Rechte des Kindes und den Schutz vor unmenschlicher und 
erniedrigender Behandlung aufgrund einer Überstellung zu gewährleisten, sollten die An-
tragsteller das Recht auf einen wirksamen, auf diese Rechte beschränkten Rechtsbehelf ha-
ben, der insbesondere mit Artikel 47 der Charta und der einschlägigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union im Einklang steht.

(63) Um die reibungslose Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, sollten die Mit-
gliedstaaten nach Abschluss der Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 
in jedem Fall den zuständigen Mitgliedstaat in Eurodac angeben. Dazu zählen auch Fälle, 
in denen die Zuständigkeit daraus resultiert, dass Fristen für die Übermittlung oder Beant-
wortung von Aufnahmegesuchen oder die Durchführung einer Überstellung nicht einge-
halten wurden, sowie Fälle, in denen der Mitgliedstaat des ersten Antrags zuständig wird, 
oder es sich als unmöglich erweist, die Überstellung an den zuständigen Mitgliedstaat 
durchzuführen, weil für den Antragsteller aufgrund der Überstellung an diesen Mitglieds-
taat ein tatsächliches Risiko besteht, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-
lung im Sinne von Artikel 4 der Charta ausgesetzt zu werden, sodass anschließend ein an-
derer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wird.

(64) Um die rasche Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats sicherzustellen, sollten 
die Fristen für die Stellung und Beantwortung von Aufnahmegesuchen, für Wieder-
aufnahmemitteilungen sowie für die Einlegung von Rechtsbehelfen und die Entscheidung 
darüber gestrafft und verkürzt werden, ohne die Grundrechte der Antragsteller zu beein-
trächtigen.

(65) Die Inhaftnahme von Antragstellern sollte nach dem Grundsatz erfolgen, wonach 
eine Person nicht allein deshalb in Haft genommen werden darf, weil sie um internationa-
len Schutz ersucht. Die Haft sollte so kurz wie möglich dauern und den Grundsätzen der 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit entsprechen und daher nur als letztes Mittel zu-
lässig sein. Insbesondere muss die Inhaftnahme von Antragstellern im Einklang mit Artikel 

31 der Genfer Konvention stehen. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren in Be-
zug auf eine Person in Haft sollten vorrangig und schnellstmöglich angewandt werden. 
Hinsichtlich der allgemeinen Garantien sowie der Bedingungen für die Inhaftnahme soll-
ten die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1346 
auch auf Personen anwenden, die aufgrund dieser Verordnung in Haft genommen wur-
den. Minderjährige sollten in der Regel nicht in Haft genommen werden, und es sollte ver-
sucht werden, sie in Unterkünften unterzubringen, die über besondere Vorkehrungen für 
Minderjährige verfügen. Bei außergewöhnlichen Umständen könnten Minderjährige un-
ter den in der Richtlinie (EU) 2024/1346 vorgesehenen Umständen als letztes Mittel, 
nachdem festgestellt worden ist, dass weniger einschneidende alternative Maßnahmen 
nicht wirksam angewandt werden können, und eine Prüfung ergab, dass die Inhaftnahme 
dem Kindeswohl dient, in Fällen in Haft genommen werden.

(66) Mängel in Asylsystemen oder gar der Zusammenbruch von Asylsystemen, die häu-
fig dadurch verschlimmert oder mitverursacht werden, dass die Asylsysteme besonderem 
Druck ausgesetzt sind, könnten das reibungslose Funktionieren des mit dieser Verordnung 
eingeführten Systems beeinträchtigen, was dazu führen könnte, dass die im Asylrecht der 
Union und in der Charta sowie in anderen internationalen Menschenrechts- und Flücht-
lingsrechtsverpflichtungen niedergelegten Rechte der Antragsteller verletzt werden.

(67) Eine loyale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist für das ordnungsge-
mäße Funktionieren des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems von wesentlicher Be-
deutung. Eine derartige Zusammenarbeit umfasst unter anderem die ordnungsgemäße 
Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Verfahrensvorschriften, einschließlich 
des Umstands, dass alle geeigneten praktischen Vorkehrungen getroffen und umgesetzt 
werden, die erforderlich sind, um dafür Sorge zu tragen, dass die Überstellungen tatsäch-
lich durchgeführt werden.

(68) Überstellungen in den für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zu-
ständigen Mitgliedstaat können entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der 
Kommission15 auf freiwilliger Basis, in Form der kontrollierten Ausreise oder in Begleitung 
erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten sich durch entsprechende Information der betreffen-
den Person für Überstellungen auf freiwilliger Basis einsetzen und sicherstellen, dass Über-
stellungen in Form einer kontrollierten Ausreise oder in Begleitung in humaner Weise und 
in voller Übereinstimmung mit den Grundrechten und unter Achtung der Menschenwür-
de sowie des Kindeswohls und unter weitestgehender Berücksichtigung der Entwicklung 
der einschlägigen Rechtsprechung, insbesondere hinsichtlich Überstellungen aus humani-
tären Gründen, vorgenommen werden.

(69) Sofern es für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz erforderlich ist, 
sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, spezifische Informationen, die für diesen 
Zweck relevant sind, ohne Zustimmung des Antragstellers weiterzugeben, wenn diese In-
formationen erforderlich sind, damit die zuständigen Behörden des zuständigen Mitglieds-
taats ihren Verpflichtungen nachkommen können, insbesondere denjenigen, die sich aus 
der Verordnung (EU) 2024/1348 ergeben.

15 Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in ei-
nem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3).
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(70) Zur Gewährleistung eines klaren und wirksamen Übernahmeverfahrens sollten kon-
krete Vorschriften für begünstigte und unterstützende Mitgliedstaaten festgelegt werden. 
Wurde die Zuständigkeit nicht vor der Übernahme festgelegt, sollte der Übernahmemit-
gliedstaat zuständig werden, außer in den Fällen, in denen die familienbezogenen Kriterien 
Anwendung finden. Die Vorschriften und Garantien für die in dieser Verordnung festge-
legten Überstellungen sollten gegebenenfalls auch für Überstellungen zum Zweck der 
Übernahme gelten. Mit diesen Vorschriften sollte sichergestellt werden, dass die Einheit 
der Familie gewahrt bleibt und dass Personen, die eine Gefahr für die innere Sicherheit dar-
stellen können, nicht übernommen werden.

(71) Wenn Mitgliedstaaten Übernahmen als Solidaritätsbeitrag durchführen, sollten an-
gemessene und verhältnismäßige finanzielle Mittel aus dem Unionshaushalt bereitgestellt 
werden. Um Anreize für die Mitgliedstaaten zu schaffen, der Übernahme unbegleiteter 
Minderjähriger Vorrang zu geben, sollte für unbegleitete Minderjährige ein höherer Betrag 
als Anreiz vorgesehen werden.

(72) Es sollte möglich sein, die Mittel des mit der Verordnung (EU) 2021/1147 eingerich-
teten Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und anderer einschlägiger Fonds der Union 
(„Fonds“) zu mobilisieren, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
der vorliegenden Verordnung im Einklang mit den Vorschriften für die Nutzung der 
Fonds und unbeschadet anderer durch die Fonds geförderter Prioritäten zu unterstützen. 
In diesem Zusammenhang sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, die Zuweisungen im 
Rahmen ihrer jeweiligen Programme zu nutzen, einschließlich der nach der Halbzeitüber-
prüfung zur Verfügung gestellt Beträge. Es sollte möglich sein, zusätzliche Unterstützung 
im Rahmen der thematischen Fazilitäten bereitzustellen, insbesondere für diejenigen Mit-
gliedstaaten, die ihre Kapazitäten an den |Außengrenzen ausbauen müssen oder deren 
Asyl- und Aufnahmesysteme und Außengrenzen einem besonderen Druck ausgesetzt oder 
mit besonderen Erfordernissen konfrontiert sind.

(73) Die Verordnung (EU) 2021/1147 sollte dahin gehend geändert werden, dass ein 
vollständiger Beitrag des Unionshaushalts zu den gesamten förderfähigen Ausgaben für 
Solidaritätsaktionen sichergestellt wird und dass spezifische Berichtsanforderungen in Be-
zug auf diese Aktionen als Teil der bestehenden Berichterstattungspflichten über die 
Durchführung der Fonds eingeführt werden.

(74) Bei der Festlegung des Förderzeitraums für Ausgaben für Solidaritätsaktionen sollte 
berücksichtigt werden, dass die Solidaritätsaktionen rechtzeitig durchgeführt werden müs-
sen. Aufgrund des solidarischen Charakters der Finanztransfers im Rahmen dieser Verord-
nung sollten diese Transfers außerdem vollständig zur Finanzierung von Solidaritätsaktio-
nen verwendet werden.

(75) Die Anwendung dieser Verordnung kann erleichtert und ihre Wirksamkeit erhöht 
werden, indem Mitgliedstaaten bilaterale Vereinbarungen treffen, um die Kommunikation 
zwischen den zuständigen Dienststellen zu verbessern, die Verfahrensfristen zu verkürzen, 
die Bearbeitung von Aufnahmegesuchen oder Wiederaufnahmemitteilungen zu vereinfa-
chen oder Modalitäten für die Durchführung von Überstellungen festzulegen und diese 
effizienter durchzuführen.

(76) Die Kontinuität zwischen dem in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 festgelegten 
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats und dem in der vorliegenden 
Verordnung vorgesehenen Verfahren sollte sichergestellt werden. Außerdem sollte für Ko-

härenz zwischen der vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/1358 des 
Europäischen Parlaments und des Rates16 gesorgt werden.

(77) Die Asylagentur sollte ein oder mehrere Netze von zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten einrichten und fördern, um die praktische Zusammenarbeit und den Aus-
tausch von Informationen über sämtliche mit der Anwendung dieser Verordnung verbun-
denen Fragen, einschließlich der Entwicklung praktischer Instrumente und Leitlinien, zu 
verbessern. Diese Netze sollten darauf abzielen, regelmäßig zusammenzukommen, um die 
Vertrauensbildung und ein gemeinsames Verständnis aller Herausforderungen bei der 
Durchführung dieser Verordnung in den Mitgliedstaaten zu verbessern.

(78) Das mit der Verordnung (EU) 2024/1358 eingerichtete Eurodac-System sollte die 
Anwendung der vorliegenden Verordnung erleichtern.

(79) Das mit der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates17 eingerichtete Visa-Informationssystem und insbesondere die Umsetzung der Arti-
kel 21 und 22 sollen die Anwendung dieser Verordnung ebenfalls erleichtern.

(80) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Verordnung fallen, sind 
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus den völkerrechtlichen Instrumenten ein-
schließlich der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte gebunden.

(81) Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates18 gilt 
für die im Rahmen dieser Verordnung erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen durchführen, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen 
zu können, dass die Verarbeitung gemäß der genannten Verordnung und den Bestimmun-
gen über die diesbezüglichen Anforderungen in der vorliegenden Verordnung erfolgt. Ins-
besondere sollten diese Maßnahmen die Sicherheit von gemäß der vorliegenden Verord-
nung verarbeiteten personenbezogenen Daten gewährleisten und insbesondere den un-
rechtmäßigen oder nicht genehmigten Zugang zu verarbeiteten personenbezogenen Daten 
oder deren Weitergabe, Änderung oder Verlust verhindern. Die zuständigen Aufsichtsbe-

17 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

16 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven An-
wendung der Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 2001/55/EG des Rates sowie für die Feststellung der Identität illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger und Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Euro-
pols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.
europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

18 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
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hörden jedes Mitgliedstaats sollten die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die betreffenden Behörden einschließlich der Übermittlung an das auto-
matisierte System und an die für die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen zustän-
digen Behörden überwachen. Insbesondere sollten die betroffenen Personen gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 unverzüglich benachrichtigt werden, wenn eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für ihre 
Rechte und Freiheiten führt.

(82) Die Mitgliedstaaten und die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sollten 
bei der Durchführung dieser Verordnung alle verhältnismäßigen und erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten sicher gespei-
chert werden.

(83) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Ver-
ordnung sollten der Kommission bestimmte Durchführungsbefugnisse übertragen wer-
den. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates19 ausgeübt werden, mit Ausnahme von Durchfüh-
rungsbeschlüssen der Kommission, mit denen festgestellt wird, ob ein Mitgliedstaat Migra-
tionsdruck ausgesetzt ist, für ihn die Gefahr von Migrationsdruck besteht oder er sich in 
einer ausgeprägten Migrationslage befindet.

(84) Zur Festlegung ergänzender nicht wesentlicher Vorschriften sollte der Kommission 
nach Artikel 290 AEUV die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten bezüglich der Ermitt-
lung von Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandten eines unbegleiteten Minder-
jährigen, der Kriterien für die Feststellung einer nachgewiesenen familiären Bindung be-
züglich eines unbegleiteten Minderjährigen, der Kriterien, die zur Bewertung der Fähigkeit 
zur Sorge für einen unbegleiteten Minderjährigen durch einen Verwandten zu berücksich-
tigen sind, einschließlich der Fälle, in welchen sich Familienangehörige, Geschwister oder 
Verwandte des unbegleiteten Minderjährigen in mehr als einem Mitgliedstaat aufhalten, 
der Elemente für die Bewertung des Abhängigkeitsverhältnisses, der Kriterien für die Fest-
stellung einer nachgewiesenen familiären Bindung bezüglich eines unbegleiteten Minder-
jährigen, der Kriterien zur Bewertung der Fähigkeit der betreffenden Person, für die abhän-
gige Person zu sorgen sowie der Merkmale die zur Beurteilung einer längerfristigen Reise-
unfähigkeit zu berücksichtigen sind, unter uneingeschränkter Achtung des Kindeswohls, 
wie in dieser Verordnung vorgesehen, übertragen werden. Es ist von besonderer Bedeu-
tung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultatio-
nen, auch auf Sachverständigenebene, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung20 vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleich-
berechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstän-
digen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

20 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

19 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 13).

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der de-
legierten Rechtsakte befasst sind.

(85) Die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 muss in einigen wesentlichen Punkten geän-
dert werden. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Verordnung aufzu-
heben.

(86) Um die Anwendung dieser Verordnung wirksam überwachen zu können, bedarf es 
einer regelmäßigen Bewertung.

(87) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
im Unionsrecht und im Völkerrecht, einschließlich der Charta, garantiert werden. Diese 
Verordnung zielt insbesondere darauf ab, sowohl die uneingeschränkte Wahrung des in Ar-
tikel 18 der Charta verankerten Rechts auf Asyl als auch die in ihren Artikeln 1, 4, 7, 24 
und 47 anerkannten Rechte zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten daher diese Ver-
ordnung unter uneingeschränkter Wahrung dieser Grundrechte entsprechend anwenden.

(88) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen in einem der Mitgliedstaaten registrierten Antrags auf internati-
onalen Schutz zuständig ist, und die Einrichtung eines Solidaritätsmechanismus zur Un-
terstützung der Mitgliedstaaten bei der Bewältigung von Migrationsdruck auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können, sondern vielmehr aufgrund 
des Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu erreichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht 
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(89) Um eine kohärente Durchführung dieser Verordnung zum Zeitpunkt ihrer Anwen-
dung sicherzustellen, sollten auf Unionsebene und auf nationaler Ebene Durchführungs-
pläne, in denen Lücken und operative Schritte für jeden Mitgliedstaat ermittelt werden, 
ausgearbeitet und umgesetzt werden.

(90) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet. Da die Teile III, V und VII dieser Verordnung Änderungen im Sinne des Ar-
tikels 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich 
Dänemark über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prü-
fung eines in Dänemark oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ge-
stellten Asylantrags zuständig ist, sowie über „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerab-
drücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens enthal-
ten21, teilt Dänemark der Kommission zum Zeitpunkt der Annahme der Änderungen oder 
binnen 30 Tagen nach der Annahme mit, ob es diese Änderungen umsetzen wird.

(91) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 

21 ABl. L 66 vom 8.3.2006, S. 38.
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Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung 
und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(92) Für Island und Norwegen stellen die Teile III, V und VII dieser Verordnung neue 
Rechtsvorschriften in einem Bereich dar, der Gegenstand des Anhangs des Übereinkom-
mens zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie der Republik Island und dem Kö-
nigreich Norwegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestell-
ten Asylantrags ist22.

(93) Für die Schweiz stellen die Teile III, V und VII dieser Verordnung neue Rechtsvor-
schriften oder Maßnahmen zur Änderung oder Ergänzung der in Artikel 1 des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die 
Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags genannten 
Bestimmungen dar23.

(94) Für Liechtenstein stellen die Teile III, V und VII dieser Verordnung neue Rechtsvor-
schriften oder Maßnahmen zur Änderung oder Ergänzung der in Artikel 1 des Abkom-
mens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die 
Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags genannten 
Bestimmungen dar, auf das Artikel 3 des Protokolls zwischen der Europäischen Gemein-
schaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über 
den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mit-
gliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags24 Bezug nimmt —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TEIL I. GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1. Gegenstand. Im Einklang mit dem Grundsatz der Solidarität und 
der gerechten Verteilung der Verantwortlichkeiten, verankert in Artikel 80 
AEUV, sowie dem Ziel, das gegenseitige Vertrauen zu stärken, werden mit dieser 
Verordnung
a) ein gemeinsamer Rahmen für Asyl- und Migrationsmanagement in der Uni-

on und das Funktionieren des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems fest-
gelegt,

b) ein Solidaritätsmechanismus eingeführt,
c) und eine Reihe von Kriterien und Mechanismen vorgegeben, anhand deren 

der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständige Mit-
gliedstaat zu bestimmen ist.

24 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 39.

23 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 5.

22 ABl. L 93 vom 3.4.2001, S. 40.

Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 
die folgenden Begriffsbestimmungen:

(1) „Drittstaatsangehöriger“ ist eine Person, die nicht Unionsbürger im Sinne 
des Artikels 20 Absatz 1 AEUV ist und die nicht nach Unionsrecht Anspruch 
auf freien Personenverkehr im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2016/399 des Europäischen Parlament und des Rates25 hat;

(2) „Staatenloser“ ist eine Person, die von keinem Staat nach dessen geltendem 
Recht als Staatsangehöriger betrachtet wird;

(3) „Antrag auf internationalen Schutz“ oder „Antrag“ ist das Ersuchen um 
Schutz durch einen Mitgliedstaat, das von einem Drittstaatsangehörigen oder ei-
nem Staatenlosen gemacht wird, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass 
er die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder die Gewährung des subsidi-
ären Schutzstatus anstrebt;

(4) „Antragsteller“, ist ein Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, über den noch nicht endgültig 
entschieden wurde;

(5) „Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz“ ist die Prüfung der Zu-
lässigkeit und Begründetheit eines Antrags auf internationalen Schutz gemäß 
den Verordnungen (EU) 2024/1348 und (EU) 2024/1347; nicht unter diesen 
Begriff fallen Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gemäß 
der vorliegenden Verordnung;

(6) „Rücknahme des Antrags auf internationalen Schutz“ ist die ausdrückliche 
oder stillschweigende Rücknahme eines Antrags auf internationalen Schutz ge-
mäß der Verordnung (EU) 2024/1347;

(7) „Begünstigter internationalen Schutzes“ ist ein Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser, dem internationaler Schutz im Sinne von Artikel 3 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2024/1347 zuerkannt wurde;

(8) „Familienangehörige“ sind die folgenden Mitglieder der Familie des An-
tragstellers, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, sofern die 
Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers oder des Familienangehörigen 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats bestanden hat:
a) der Ehegatte des Antragstellers oder der nicht verheiratete Partner des An-

tragstellers, der mit ihm eine dauerhafte Beziehung führt, soweit nach dem 
Recht oder nach den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats nicht 
verheiratete Paare ausländerrechtlich vergleichbar behandelt werden wie ver-
heiratete Paare,

b) das minderjährige Kind des unter Buchstabe a genannten Paares oder des An-
tragstellers, sofern das Kind nicht verheiratet ist, gleichgültig, ob es sich nach 
nationalem Recht um ein eheliches oder außerehelich geborenes oder adop-
tiertes Kind handelt,

25 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über ei-
nen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1).
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c) bei einem minderjährigen und unverheirateten Antragsteller der Vater, die 
Mutter oder ein anderer Erwachsener, der entweder nach dem Recht oder 
nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem der Erwachsene sich 
aufhält, für den Minderjährigen verantwortlich ist,

d) bei einem minderjährigen und unverheirateten Begünstigten internationalen 
Schutzes der Vater, die Mutter oder ein anderer Erwachsener, der entweder 
nach dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem 
sich der Begünstigte aufhält, für den Begünstigten verantwortlich ist,

(9) „Verwandter“ bedeutet den volljährigen Onkel, die volljährige Tante oder 
einen Großelternteil des Antragstellers, der/die sich im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats aufhält, ungeachtet dessen, ob es sich gemäß dem nationalen Recht 
bei dem Antragsteller um ein ehelich oder außerehelich geborenes oder adoptier-
tes Kind handelt;

(10) „Minderjähriger“ ist ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser unter 18 
Jahren;

(11) „unbegleiteter Minderjähriger“ ist ein Minderjähriger, der ohne Beglei-
tung eines für ihn nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen im Hoheitsgebiet der Mitglieds-
taaten ankommt, solange dieser Minderjährige sich nicht tatsächlich in der Ob-
hut eines solchen Erwachsenen befindet; dies schließt Minderjährige ein, die 
nach der Einreise in das Hoheitsgebiet dort ohne Begleitung zurückgelassen wer-
den;

(12) „Vertreter“ ist eine Person oder Organisation, die von den zuständigen 
Einrichtungen zur Unterstützung und Vertretung eines unbegleiteten Minder-
jährigen in Verfahren nach dieser Verordnung bestellt wurde, um das Kindes-
wohl zu wahren und für den Minderjährigen, soweit erforderlich, Rechtshand-
lungen vorzunehmen;

(13) „Aufenthaltstitel“ ist eine von den Behörden eines Mitgliedstaats erteilte 
Erlaubnis, mit der der Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats gestattet wird, einschließlich der Do-
kumente, mit denen die Genehmigung des Aufenthalts im Hoheitsgebiet im 
Rahmen einer Regelung des vorübergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem die eine Ausweisung verhindernden Umstände nicht mehr gege-
ben sind, nachgewiesen werden kann; ausgenommen sind Visa und Aufenthalts-
genehmigungen, die während der zur Bestimmung des zuständigen Mitglieds-
taats gemäß dieser Verordnung erforderlichen Frist oder während der Prüfung 
eines Antrags auf internationalen Schutz oder eines Antrags auf Gewährung ei-
nes Aufenthaltstitels erteilt wurden;

(14) „Visum“ ist die Erlaubnis oder Entscheidung eines Mitgliedstaats, die für 
die Durchreise oder die Einreise für einen geplanten Aufenthalt in diesem Mit-
gliedstaat oder in mehreren Mitgliedstaaten verlangt wird, darunter
a) eine im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht ausgefer-

tigte Erlaubnis oder Entscheidung, die für die Einreise zum Zweck eines 
Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat von mehr als 90 Tagen verlangt wird;

b) eine im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht ausgefer-
tigte Erlaubnis oder Entscheidung, die für die Einreise, Durchreise oder zum 
Zweck eines geplanten Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat von höchstens 90 
Tagen je Zeitraum von 180 Tagen verlangt wird;

c) eine für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen eines oder 
mehrerer Flughäfen in Mitgliedstaaten gültige Erlaubnis oder Entscheidung;

(15) „Zeugnis oder Befähigungsnachweis“ ist ein Zeugnis oder ein Befähi-
gungsnachweis, das bzw. der in einem Mitgliedstaat nach einem mindestens ein 
akademisches Jahr dauernden Studium im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
im Rahmen eines anerkannten staatlichen oder regionalen Bildungs- oder Aus-
bildungsprogramms erworben und bescheinigt wird, das oder der mindestens 
der Stufe 2 der Internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen 
entspricht und von einer Bildungseinrichtung gemäß den Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften dieses Mitgliedstaats durchgeführt wird; ausgenommen davon 
sind Online-Schulungen oder andere Formen des Fernunterrichts;

(16) „Bildungseinrichtung“ ist eine öffentliche oder private Bildungs- oder Be-
rufsbildungseinrichtung, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen und gemäß 
seinen nationalen Rechtsvorschriften oder seiner Verwaltungspraxis auf der 
Grundlage transparenter Kriterien anerkannt ist;

(17) „Flucht“ ist eine Aktion, durch welche sich eine betroffene Person der Ver-
fügung der zuständigen Behörden oder Justizbehörden entzieht, etwa:
a) das Verlassen des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats ohne Erlaubnis der zu-

ständigen Behörden aus Gründen, die nicht außerhalb des Einflussbereichs 
dieser Person liegen,

b) die Unterlassung der Mitteilung der Abwesenheit von einem bestimmten 
Unterbringungszentrum oder zugewiesenen Wohngebiet, wenn dies von ei-
nem Mitgliedstaat verlangt wird, oder

c) die Unterlassung der persönlichen Meldung bei den zuständigen Behörden, 
wenn dies von diesen Behörden verlangt wird;

(18) „Fluchtgefahr“ sind im Einzelfall vorliegende besondere Gründe und Um-
stände, die auf objektiven, im nationalen Recht festgelegten Kriterien beruhen 
und zu der Annahme Anlass geben, dass sich eine betroffene Person, die Gegen-
stand von in dieser Verordnung festgelegten Verfahren ist, diesen Verfahren 
durch Flucht entziehen könnte;

(19) „begünstigter Mitgliedstaat“ ist ein Mitgliedstaat, der die in Teil IV dieser 
Verordnung festgelegten Solidaritätsbeiträge in Anspruch nimmt;

(20) „beitragender Mitgliedstaat“ ist der Mitgliedstaat, der die in Teil IV dieser 
Verordnung festgelegten Solidaritätsbeiträge zugunsten eines begünstigten Mit-
gliedstaats leistet oder der zur Leistung solcher Beiträge verpflichtet ist;

(21) „Überstellung“ ist die Durchführung einer Entscheidung gemäß Artikel 
42;
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(22) „Übernahme“ die Überstellung eines Antragstellers oder eines Begünstig-
ten internationalen Schutzes aus dem Hoheitsgebiet eines begünstigten Mit-
gliedstaats in das Hoheitsgebiet eines beitragenden Mitgliedstaats;

(23) „Such- und Rettungseinsätze“ Such- und Rettungseinsätze gemäß dem 
Internationalen Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf See 
von 1979, das am 27. April 1979 in Hamburg geschlossen wurde;

(24) „Migrationsdruck“ ist eine Situation, die durch die Einreisen von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen auf dem Land-, See- oder Luftweg oder 
durch Anträge von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen verursacht wird, 
die ein solches Ausmaß haben, dass dadurch unverhältnismäßige Verpflichtun-
gen für einen Mitgliedstaat entstehen, wobei die Gesamtlage in der Union selbst 
bei einem gut vorbereiteten Asyl-, Aufnahme- und Migrationssystem zu berück-
sichtigen und sofortiges Handeln, insbesondere das Leisten von Solidaritätsbei-
trägen gemäß Teil IV dieser Verordnung, erforderlich ist; unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten der geografischen Lage eines Mitgliedstaats deckt der 
Begriff „Migrationsdruck“ auch Situationen ab, in denen eine große Zahl von 
Einreisen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen oder die Gefahr solcher 
Einreisen besteht, auch dann, wenn diese Einreisen auf sich wiederholende Aus-
schiffungen im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze oder auf unerlaubte 
Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zwischen 
den Mitgliedstaaten zurückzuführen sind;

(25) „ausgeprägte Migrationslage“ eine Situation, die sich vom Migrations-
druck unterscheidet und in der die kumulative Wirkung der derzeitigen und frü-
heren jährlichen Einreisen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in ei-
nem gut vorbereiteten Asyl-, Aufnahme- und Migrationssystem dazu führt, dass 
die Grenzen seiner Kapazität erreicht werden;

(26) „Aufnahmebedingungen“ sind die Aufnahmebedingungen im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2024/1346;

(27) „neu angesiedelte oder aufgenommene Person“ eine Person, die ein Mit-
gliedstaat gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 oder im Rahmen einer natio-
nalen Neuansiedlungsregelung außerhalb dieser Verordnung zur Aufnahme ak-
zeptiert hat;

(28) „EU-Solidaritätskoordinator“ ist die von der Kommission ernannte Per-
son gemäß dem in Artikel 15 der vorliegenden Verordnung definierten Mandat;

TEIL II. GEMEINSAMER RAHMEN FÜR DAS ASYL- UND 
MIGRATIONSMANAGEMENT

KAPITEL I. Gesamtkonzept

Artikel 3. Gesamtkonzept für das Asyl- und Migrationsmanagement. (1) 
[¹] Die von der Union und der Mitgliedstaaten im Bereich des Asyl- und Migrati-
onsmanagements im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten gemeinsam ge-
troffenen Maßnahmen beruhen auf dem Grundsatz der Solidarität und der ge-

rechten Verteilung der Verantwortlichkeiten, verankert in Artikel 80 AEUV, sind 
Teil eines Gesamtkonzepts und geleitet von dem Grundsatz der integrierten Po-
litikgestaltung im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Unionsrecht ein-
schließlich der Grundrechte.

[²] Mit dem übergeordneten Ziel, Asyl und Migration im Rahmen des gelten-
den Unionsrechts wirksam zu steuern, werden mit diesen Maßnahmen folgende 
Ziele verfolgt:
a) für Kohärenz zwischen den Strategien des Asyl- und Migrationsmanage-

ments bei der Steuerung der Migrationsströme in die Union zu sorgen,
b) die einschlägigen Migrationsrouten und unerlaubte Migrationsbewegungen 

zwischen den Mitgliedstaaten zu erfassen.
(2) Die Kommission, der Rat und die Mitgliedstaaten sorgen für eine kohären-

te Umsetzung der Strategien des Asyl- und Migrationsmanagements einschließ-
lich ihrer internen und externen Komponenten in Absprache mit den für die 
Außenpolitik zuständigen Organen und Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union.

Artikel 4. Interne Komponenten des Gesamtkonzepts. Zur Verwirklichung 
der in Artikel 3 der vorliegenden Verordnung festgelegten Ziele bestehen die in-
ternen Komponenten des Gesamtkonzepts aus folgenden Elementen:
a) enge Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den Organen, Einrich-

tungen und sonstigen Stellen der Union, den Mitgliedstaaten und den inter-
nationalen Organisationen,

b) wirksame Verwaltung der Außengrenzen der Mitgliedstaaten auf der Grund-
lage der integrierten europäischen Grenzverwaltung gemäß Artikel 3 der Ver-
ordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates26,

c) uneingeschränkte Einhaltung der im Völkerrecht und im Unionsrecht veran-
kerten Verpflichtungen in Bezug auf Personen, die aus Seenot gerettet wer-
den,

d) zügiger und wirksamer Zugang zu einem fairen und effizienten Verfahren zur 
Gewährung internationalen Schutzes im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, 
auch an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten, in den Hoheitsgewässern 
oder Transitzonen der Mitgliedstaaten und Anerkennung von Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder Personen mit Anspruch auf 
subsidiären Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 und der Verord-
nung (EU) 2024/1347,

e) Bestimmung des für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 
zuständigen Mitgliedstaats,

f) wirksame Maßnahmen, mit denen Anreize für unerlaubte Migrationsbewe-
gungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zwischen den Mit-

26 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).
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gliedstaaten verringert werden und diese unerlaubten Migrationsbewegun-
gen verhindert werden,

g) Zugang der Antragsteller zu angemessenen Aufnahmebedingungen gemäß 
der Richtlinie (EU) 2024/1346,

h) wirksame Steuerung der Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöri-
ger gemäß der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates27,

i) wirksame Maßnahmen, die Anreize und Unterstützung dafür bieten, dass 
Personen, die internationalen Schutz genießen, in den Mitgliedstaaten inte-
griert werden,

j) Maßnahmen zur Bekämpfung von Ausbeutung und zur Verringerung illega-
ler Beschäftigung gemäß der Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates28,

k) falls anwendbar, Bereitstellung und Inanspruchnahme des auf Unionsebene 
— auch durch die Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
und die Asylagentur der Europäischen Union („Asylagentur“) — geschaffe-
nen operativen Instrumentariums und der von der Agentur der Europäi-
schen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) betriebenen Informati-
onssysteme der Union.

Artikel 5. Externe Komponenten des Gesamtkonzepts. Zur Verwirklichung 
der in Artikel 3 genannten Ziele fördern und begründen die Union und die Mit-
gliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten maßgeschneiderte und 
für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften unter uneingeschränkter Einhal-
tung des Völkerrechts und des Unionsrechts und auf der Grundlage der uneinge-
schränkten Achtung der Menschenrechte und fördern eine enge Zusammenar-
beit mit einschlägigen Drittstaaten auf bilateraler, regionaler, multilateraler und 
internationaler Ebene, um unter anderem
a) die legale Migration von und legale Zugangswege für Drittstaatsangehörige, 

die internationalen Schutz benötigen, und Personen, denen aus anderen 
Rechtsgründen der Aufenthalt in den Mitgliedstaaten zugestanden wird, zu 
fördern,

b) die Partner, die eine große Zahl vulnerabler Migranten und Flüchtlinge 
aufnehmen, zu unterstützen und ihre operativen Kapazitäten in den Berei-
chen Migrations-, Asyl- und Grenzmanagement unter uneingeschränkter 
Achtung der Menschenrechte auszubauen,

28 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindest-
standards für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmä-
ßigen Aufenthalt beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24).

27 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

c) irreguläre Migration zu verhindern und Migrantenschleusung und Men-
schenhandel zu bekämpfen, auch durch Verringerung der durch diese Hand-
lungen verursachten Gefährdung bei gleichzeitiger Gewährleistung des 
Rechts, internationalen Schutz zu beantragen,

d) die Ursachen und Triebkräfte für irreguläre Migration und Vertreibung zu 
bekämpfen,

e) die wirksame Rückführung, Rückübernahme und Reintegration zu verbes-
sern,

f) die lückenlose Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik sicherzustellen.

Artikel 6. Grundsatz der Solidarität und der gerechten Verteilung der 
Verantwortlichkeiten. (1) Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß die-
ser Verordnung beachten die Union und die Mitgliedstaaten den in Artikel 80 
AEUV verankerten Grundsatz der Solidarität und der gerechten Verteilung der 
Verantwortlichkeiten und tragen ihrem gemeinsamen Interesse am wirksamen 
Funktionieren der Politik der Union im Bereich Asyl- und Migrationsmanage-
ment Rechnung.

(2) Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung arbeiten 
die Mitgliedstaaten eng zusammen und
a) errichten und unterhalten nationale Asyl- und Migrationsmanagementsyste-

me, die wirksamen Zugang zu Verfahren zur Gewährung internationalen 
Schutzes ermöglichen, gewähren schutzbedürftigen Antragstellern den inter-
nationalen Schutz, sorgen für die wirksame und menschenwürdige Rückfüh-
rung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger gemäß der Richtlinie 
2008/115/EG und gewähren und investieren in angemessene Aufnahmebe-
dingungen für Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, gemäß 
der Richtlinie (EU) 2024/1346,

b) stellen sicher, dass für die Durchführung dieser Verordnung die notwendigen 
Ressourcen und ausreichend kompetentes Personal zugewiesen werden, und 
fordern zu diesem Zweck, wenn die Mitgliedstaaten es für erforderlich halten 
oder es angezeigt ist, Unterstützung von relevanten Einrichtungen und sons-
tigen Stellen der Union an,

c) ergreifen unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte sämtliche Maß-
nahmen, die notwendig und verhältnismäßig sind, um die irreguläre Migrati-
on in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verhindern und zu verringern, 
was auch die Verhinderung und Bekämpfung der Migrantenschleusung und 
des Menschenhandels einschließt, wobei die Rechte der geschleusten Migran-
ten und der Personen, die Gegenstand des Menschenhandels sind, zu schüt-
zen sind,

d) wenden die in Teil III Kapitel I bis VI und Teil IV Kapitel I festgelegten Re-
geln zur Bestimmung des für die Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz zuständigen Mitgliedstaats ordnungsgemäß und zügig an und führen 
erforderlichenfalls die Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat durch,
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e) unterstützen wirksam andere Mitgliedstaaten durch Solidaritätsbeiträge ent-
sprechend dem nach Teil II oder IV festgelegten Bedarf,

f) ergreifen sämtliche wirksamen Maßnahmen, mit denen Anreize für uner-
laubte Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
zwischen den Mitgliedstaaten verringert werden und derlei Bewegungen ent-
gegengewirkt wird,

(3) Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen umfasst das Ständige EU-Instrumentarium zur Migrationsunterstüt-
zung mindestens:
a) operative und technische Unterstützung durch die einschlägigen Einrichtun-

gen und sonstigen Stellen der Union im Einklang mit ihren Mandaten, insbe-
sondere durch die Asylagentur gemäß der Verordnung (EU) 2021/2303 des 
Europäischen Parlaments und des Rates29, die Europäische Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 und die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates30,

b) Unterstützung aus den Unionsfonds für die Umsetzung des in diesem Teil 
festgelegten gemeinsamen Rahmens gemäß der Verordnung (EU) 2021/1147 
und, falls anwendbar, der Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen 
Parlaments und des Rates31,

c) Ausnahmeregelungen im Besitzstand der Union, mit denen den Mitglieds-
taaten die Instrumente an die Hand gegeben werden, die erforderlich sind, 
um auf die in den Verordnungen (EU) 2024/1359 und (EU) 2024/1348 und 
in der Verordnung (EU) 2024/1349 des Europäischen Parlaments und des 
Rates32 genannten spezifischen Migrationsherausforderungen zu reagieren,

d) die Aktivierung des Katastrophenschutzverfahrens der Union gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2021/836 des Europäischen Parlaments und des Rates33,

32 Verordnung (EU) 2024/1349 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
richtung eines Rückkehrverfahrens an der Grenze und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148 
(ABl. L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).
33 Verordnung (EU) 2021/836 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Än-
derung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 
185 vom 26.5.2021, S. 1).

31 Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im 
Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 48).

30 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Euro-
pol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

29 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

e) Maßnahmen zur Erleichterung von Rückführungs- und Reintegrationsmaß-
nahmen, auch durch Zusammenarbeit mit Drittstaaten, und unter uneinge-
schränkter Achtung der Grundrechte,

f) verstärkte Maßnahmen und sektorübergreifende Tätigkeiten im Bereich der 
externen Dimension der Migration,

g) verstärkte diplomatische und politische Kontakte,
h) koordinierte Kommunikationsstrategien,
i) Unterstützung einer wirksamen und auf die Menschenrechte gestützten Mi-

grationspolitik,
j) Förderung der legalen Migration und einer gut gesteuerten Mobilität, auch 

durch Stärkung bilateraler, regionaler und internationaler Partnerschaften in 
den Bereichen Migration, Vertreibung, legale Zugangswege und Mobilitäts-
partnerschaften.

Artikel 7. Strategischer Ansatz für das Asyl- und Migrationsmanagement 
auf nationaler Ebene. (1) [¹] Die Mitgliedstaaten halten nationale Strategien vor, 
in denen ein strategischer Ansatz festgelegt ist, mit dem sichergestellt wird, dass 
sie die Kapazitäten dazu haben, ihr Asyl- und Migrationsmanagementsystem in 
voller Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus dem Unionsrecht und 
dem Völkerrecht unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Situation, insbeson-
dere ihrer geografischen Lage, wirksam umzusetzen.

[²] Bei der Festlegung ihrer nationalen Strategien können die Mitgliedstaaten 
die Kommission und die einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, insbesondere die Asylagentur, sowie lokale und regionale Gebietskörper-
schaften konsultieren, sofern dies angemessen ist und mit dem nationalen Recht 
im Einklang steht. Diese Strategien müssen mindestens umfassen:
a) Präventivmaßnahmen zur Verringerung des Risikos von Migrationsdruck 

und einen Notfallplan unter Berücksichtigung der Notfallplanung gemäß 
den Verordnungen (EU) 2019/1896 und (EU) 2021/2303 und der Richtlinie 
(EU) 2024/1346 sowie der Berichte, die die Kommission gemäß der Empfeh-
lung (EU) 2020/1366 erstellt,

b) Informationen darüber, wie die in diesem Teil festgelegten Grundsätze von 
den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und wie sich daraus ergebende recht-
liche Verpflichtungen auf nationaler Ebene erfüllt werden,

c) Informationen darüber, wie den Ergebnissen der von der Asylagentur und 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache durchgeführten 
Überwachung und der gemäß der Verordnung (EU) 2022/922 durchgeführ-
ten Evaluierung sowie der gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 
durchgeführten Überwachung Rechnung getragen wurde.

(2) In den nationalen Strategien muss anderen einschlägigen Strategien und be-
stehenden Unterstützungsmaßnahmen Rechnung getragen werden, insbeson-
dere den Unterstützungsmaßnahmen gemäß den Verordnungen (EU) 
2021/1147 und (EU) 2021/2303, und diese Strategien müssen mit den gemäß 
Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/1896 festgelegten nationalen Stra-

Art. 6 AMM-Verordnung AMM-Verordnung Art. 7

48  49



tegien für die integrierte europäische Grenzverwaltung im Einklang stehen und 
diese Strategien ergänzen.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ihre nationalen Strategi-
en zum Asyl- und Migrationsmanagement sechs Monate vor der Annahme der 
in Artikel 8 genannten Strategie.

(4) Im Hinblick auf die Erfüllung dieser Verpflichtungen leistet die Union fi-
nanzielle und operative Unterstützung, darunter auch operative Unterstützung 
seitens ihrer Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen, gemäß den Verord-
nungen (EU) 2019/1986, (EU) 2021/1147, (EU) 2021/2303 und, falls anwend-
bar, (EU) 2021/1148.

(5) Die Kommission beobachtet die Migrationslage und gibt regelmäßig Infor-
mationen dazu durch entsprechende Lageberichte, die erstellt werden auf der 
Grundlage von Daten und Informationen, die vom Europäischen Auswärtigen 
Dienst, der Asylagentur, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küsten-
wache, Europol und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte be-
reitgestellt werden und zu denen insbesondere auch die aufgrund der Empfeh-
lung (EU) 2020/1366 und im Rahmen des Vorsorge- und Krisenmechanismus 
der EU für Migration und seines Netzes gesammelten Informationen und erfor-
derlichenfalls Informationen der Mitgliedstaaten gehören.

(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein Muster 
fest, das von den Mitgliedstaaten zu verwenden ist, damit sichergestellt wird, dass 
ihre nationalen Strategien bei spezifischen Kernelementen wie der Notfallpla-
nung vergleichbar sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 
Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 8. Langfristige Europäische Strategie für Asyl- und Migrationsma-
nagement. (1) ¹Die Kommission arbeitet nach Anhörung der Mitgliedstaaten, 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Berichte und Analysen der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und auf der Grundlage der in 
Artikel 7 genannten nationalen Strategien eine fünfjährige Europäische Strategie 
für Asyl- und Migrationsmanagement („Strategie“) aus, in der der strategische 
Ansatz zur Sicherstellung einer kohärenten Umsetzung der nationalen Strategi-
en beschrieben ist. ²Die Kommission übermittelt diese Strategie dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat. ³Die Strategie ist rechtlich nicht bindend.

(2) Die erste Strategie wird bis zum 12. Dezember 2025 angenommen, alle wei-
teren Strategien danach alle fünf Jahre.

(3) Die Strategie umfasst die in den Artikeln 4 und 5 aufgeführten Komponen-
ten, in ihr erhält die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine herausragende 
Rolle und wird zudem Folgendes berücksichtigt:
a) die Umsetzung der in Artikel 7 genannten nationalen Strategien der Mit-

gliedstaaten zum Asyl- und Migrationsmanagement und ihre Übereinstim-
mung mit dem Unionsrecht und dem Völkerrecht,

b) die relevanten Informationen, die die Kommission gemäß der Empfehlung 
(EU) 2020/1366 gesammelt hat,

c) die von der Kommission und der Asylagentur gesammelten Informationen 
über die Umsetzung des Besitzstands der Union im Asylbereich,

d) die Informationen des Europäischen Auswärtigen Dienstes und der einschlä-
gigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, insbesondere die Be-
richte der Asylagentur, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küs-
tenwache und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte,

e) sonstige relevante Informationen, unter anderem von den Mitgliedstaaten, 
den Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und sonstigen ein-
schlägigen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen oder Organisatio-
nen.

KAPITEL II. Jährlicher Migrationsmanagementzyklus

Artikel 9. Jährlicher Europäischer Asyl- und Migrationsbericht. (1) Die 
Kommission nimmt einen Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsbe-
richt an, in dem sie die Asyl-, Aufnahme- und Migrationslage im vorangegange-
nen Zwölfmonatszeitraum und etwaige Entwicklungen bewertet und ein strate-
gisches Lagebild des Bereichs Migration und Asyl liefert, das auch als Frühwarn- 
und Sensibilisierungsinstrument für die Union dient („Bericht“).

(2) ¹Der Bericht stützt sich auf einschlägige quantitative und qualitative Daten 
und Informationen, die von den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Auswärti-
gen Dienst, der Asylagentur, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küs-
tenwache, Europol und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
bereitgestellt werden. ²In dem Bericht kann auch Informationen anderer ein-
schlägiger Einrichtungen, Ämter, Agenturen oder Organisationen Rechnung 
getragen werden.

(3) Der Bericht enthält die folgenden Elemente:
a) eine Bewertung der Gesamtlage, wobei alle Migrationsrouten in der Union 

und in allen Mitgliedstaaten erfasst werden, insbesondere
i) die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz und die Staatsangehö-

rigkeiten der Antragsteller,
ii) die Zahl der identifizierten unbegleiteten Minderjährigen und, soweit 

verfügbar, der Personen mit besonderen Bedürfnissen hinsichtlich der 
Aufnahme oder des Verfahrens,

iii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen vorüber-
gehender Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 gewährt wur-
de,

iv) die Zahl der erstinstanzlichen und der endgültigen Asylentscheidungen,
v) die Aufnahmekapazität der Mitgliedstaaten,
vi) die Zahl der von den Behörden der Mitgliedstaaten ermittelten Dritt-

staatsangehörigen einschließlich der Aufenthaltsüberzieher im Sinne 
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des Artikels 3 Absatz 1 Ziffer 19 der Verordnung (EU) 2017/2226 des 
Europäischen Parlaments und des Rates34, die die Voraussetzungen für 
die Einreise in den Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht 
oder nicht mehr erfüllen,

vii) die Zahl der von den Mitgliedstaaten erlassenen Rückführungsentschei-
dungen und die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die das Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückführungsentscheidung im Ein-
klang mit der Richtlinie 2008/115/EG verlassen haben,

viii) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die von den Mit-
gliedstaaten im Rahmen von unionsweiten und nationalen Neuansied-
lungsprogrammen oder Programmen für die Aufnahme aus humanitä-
ren Gründen aufgenommen wurden,

ix) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die dem Grenzverfahren gemäß den 
Verordnungen (EU) 2024/1348 und (EU) 2024/1349 unterliegen, und 
ihre Staatsangehörigkeit,

x) die Zahl der eingehenden und ausgehenden Aufnahmegesuche und 
Wiederaufnahmemitteilungen gemäß Artikel 39 bzw. 41,

xi) die Zahl der Überstellungsbeschlüsse sowie die Zahl der im Einklang mit 
dieser Verordnung durchgeführten Überstellungen,

xii) die Zahl und Staatsangehörigkeit der im Anschluss an Such- und Ret-
tungseinsätze ausgeschifften Drittstaatsangehörigen, und die Zahl der 
von diesen Drittstaatsangehörigen gestellten Anträge auf internationa-
len Schutz,

xiii) die Mitgliedstaaten, in denen wiederholt Einreisen auf dem Seeweg zu 
verzeichnen waren, insbesondere infolge von Ausschiffungen im An-
schluss an Such- und Rettungseinsätze,

xiv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen die Einrei-
se gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2016/399 verweigert wurde,

xv) die Zahl der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die vorüberge-
henden Schutz gemäß der Richtlinie 2001/55/EG des Rates35 genießen,

xvi) die Zahl der Personen, die beim irregulären Überschreiten einer Außen-
grenze auf dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen wurden, und — 
sofern die Daten verfügbar und überprüfbar sind — die Zahl der ver-
suchten irregulären Grenzübertritte,

35 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vor-
übergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förde-
rung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).

34 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreise-
verweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwe-
cken und zur Änderung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 
767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20).

xvii) die von den Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union geleistete 
Unterstützung für die Mitgliedstaaten;

b) einen Ausblick auf das kommende Jahr, einschließlich der Zahl der prognos-
tizierten Einreisen auf dem Seeweg, auf der Grundlage der Gesamtmigrati-
onslage im Vorjahr und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, wobei 
auch der vorherige Druck widergespiegelt wird;

c) Informationen über den Stand der Vorsorge in der Union und in den Mit-
gliedstaaten und die möglichen Auswirkungen der prognostizierten Situatio-
nen;

d) Informationen über die Kapazitäten der Mitgliedstaaten, insbesondere über 
die Aufnahmekapazität;

e) die Ergebnisse der von der Asylagentur und der Europäischen Agentur für 
die Grenz- und Küstenwache durchgeführten Überwachung, die gemäß der 
Verordnung (EU) 2022/922 durchgeführte Evaluierung und die in Artikel 7 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung genannte 
und gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 durchgeführte Über-
wachung;

f) eine Bewertung, ob Solidaritätsmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen 
des Ständigen EU-Instrumentariums zur Migrationsunterstützung erforder-
lich sind, um den betroffenen Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitglieds-
taaten zu unterstützen.

(4) Die Kommission nimmt den Bericht bis zum 15. Oktober jedes Jahres an 
und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat.

(5) Der Bericht bildet die Grundlage für Beschlüsse auf Unionsebene über die 
zum Management der Migrationslage erforderlichen Maßnahmen.

(6) Der erste Bericht wird bis zum 15. Oktober 2025 erstellt.
(7) Für die Zwecke des Berichts stellen die Mitgliedstaaten, die Asylagentur, die 

Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, Europol und die Agen-
tur der Europäischen Union für Grundrechte die in Artikel 10 genannten Infor-
mationen bis zum 1. Juni jedes Jahres zur Verfügung.

(8) ¹Die Kommission beruft jedes Jahr in der ersten Julihälfte eine Sitzung des 
EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die erste La-
gebewertung vorzustellen und mit den Mitgliedern des Netzes Informationen 
auszutauschen. ²Die Zusammensetzung und Funktionsweise des EU-Vorsorge- 
und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der ursprünglichen Fassung 
der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt.

(9) Die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union übermitteln der Kommission bis zum 1. September 
jedes Jahres aktualisierte Informationen.

(10) ¹Die Kommission beruft bis zum 30. September jedes Jahres eine Sitzung 
des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration ein, um die kon-
solidierte Lagebewertung vorzustellen. ²Die Zusammensetzung und Funktions-
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weise des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration sind in der 
ursprünglichen Fassung der Empfehlung (EU) 2020/1366 geregelt.

Artikel 10. Informationen für die Bewertung der Gesamtmigrationslage, 
des Migrationsdrucks, der Gefahr von Migrationsdruck oder einer ausge-
prägten Migrationslage. (1) Bei der Bewertung der Gesamtmigrationslage 
oder der Frage, ob ein Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist, einer Gefahr 
von Migrationsdruck ausgesetzt ist oder sich in einer ausgeprägten Migrationsla-
ge befindet, zieht die Kommission den in Artikel 9 genannten Bericht heran und 
trägt allen weiteren Informationen gemäß Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a Rech-
nung.

(2) Die Kommission berücksichtigt darüber hinaus die folgenden Elemente:
a) die von dem betroffenen Mitgliedstaat vorgelegten Informationen, ein-

schließlich der Schätzung seines Bedarfs und der Kapazität und seiner Vorsor-
gemaßnahmen sowie aller zusätzlichen relevanten Informationen, die im 
Rahmen der in Artikel 7 genannten nationalen Strategie bereitgestellt wer-
den;

b) den Umfang der Zusammenarbeit in Migrationsangelegenheiten sowie in 
den Bereichen Rückführung und Rückübernahme, auch unter Berücksichti-
gung des jährlichen Berichts gemäß Artikel 25a der Verordnung (EG) Nr. 
810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates36, mit Herkunfts- und 
Transitländern außerhalb der Union, Erstasylländern und sicheren Drittstaa-
ten im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1348;

c) die geopolitische Lage in relevanten Drittstaaten sowie die Ursachen der Mi-
gration und mögliche Situationen der Instrumentalisierung von Migranten 
und mögliche Entwicklungen im Bereich irregulärer Einreisen über die Au-
ßengrenzen der Mitgliedstaaten, die sich auf die Migrationsbewegungen aus-
wirken könnten;

d) die einschlägigen Empfehlungen nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 
2022/922, Artikel 15 der Verordnung (EU) 2021/2303 und Artikel 32 Ab-
satz 7 der Verordnung (EU) 2019/1896;

e) die gemäß der Empfehlung (EU) 2020/1366 gesammelten Informationen;
f) die Berichte über die integrierte Lageeinschätzung und -auswertung gemäß 

dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates37, vorausgesetzt, 
Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration wird 
aktiviert oder — wenn dies nicht der Fall ist — der im Rahmen der ersten 
Phase des Vorsorge- und Krisenplans für Migration erstellte Bericht über die 
Lageeinschätzung und -auswertung im Bereich der Migration;

g) Informationen auf der Grundlage der Berichtsverfahren zur Visaliberalisie-
rung und aus den Dialogen mit Drittstaaten;

37 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates vom 11. Dezember 2018 über die integrierte EU-
Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (ABl. L 320 vom 17.12.2018, S. 28).

36 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1).

h) die vierteljährlichen Bulletins zur Migration und andere Berichte der Agen-
tur der Europäischen Union für Grundrechte;

i) die Unterstützung der Mitgliedstaaten durch Einrichtungen und sonstige 
Stellen der Union;

j)  die relevanten Teile des in Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/1896 ge-
nannten Berichts über die Schwachstellenbeurteilung;

k)  das Ausmaß und die Trends der unerlaubten Migrationsbewegungen von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zwischen Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der verfügbaren Informationen der einschlägigen Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union und der Datenanalyse aus einschlägigen In-
formationssystemen.

(3) Darüber hinaus berücksichtigt die Kommission bei der Beurteilung, ob sich 
ein Mitgliedstaat in einer ausgeprägten Migrationslage befindet, die kumulative 
Wirkung der derzeitigen und früheren jährlichen Einreisen von Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen.

Artikel 11. Durchführungsbeschluss der Kommission über die Festle-
gung der Mitgliedstaaten, die Migrationsdruck ausgesetzt sind, für die 
die Gefahr von Migrationsdruck besteht oder die sich einer ausgeprägten 
Migrationslage befinden. (1) [¹] Zusammen mit dem in Artikel 9 genannten 
Bericht nimmt die Kommission einen Durchführungsbeschluss an, mit dem 
festgestellt wird, ob ein bestimmter Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist 
oder im kommenden Jahr für ihn die Gefahr von Migrationsdruck besteht oder 
er sich in einer ausgeprägten Migrationslage befindet.

[²] ¹Zu diesem Zweck konsultiert die Kommission die betroffenen Mitgliedstaa-
ten. ²Die Kommission kann eine Frist für diese Konsultationen setzen.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 verwendet die Kommission die gemäß Artikel 
10 gesammelten Informationen unter umfassender Berücksichtigung aller Ele-
mente des in Artikel 9 genannten Berichts, aller Migrationsrouten, einschließlich 
der Besonderheiten des strukturellen Phänomens der Ausschiffungen im An-
schluss an Such- und Rettungseinsätze und unerlaubter Migrationsbewegungen 
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zwischen den Mitgliedstaaten so-
wie des vorherigen Drucks auf den betroffenen Mitgliedstaat und der derzeitigen 
Lage.

(3) War ein Mitgliedstaat in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund sich 
wiederholender Ausschiffungen im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze 
mit einer großen Zahl von Einreisen konfrontiert, so stellt die Kommission fest, 
dass dieser Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist, sofern diese Einreisen 
von einem solchen Ausmaß sind, dass unverhältnismäßige Verpflichtungen 
selbst für das gut vorbereiteten Asyl-, Aufnahme- und Migrationssystem des 
Mitgliedstaats entstehen.

(4) Die Kommission erlässt ihren Durchführungsbeschluss bis zum 15. Okto-
ber jedes Jahres und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat.
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Artikel 12. Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsrechts-
akt des Rates zur Einrichtung des Jährlichen Solidaritätspools. (1) ¹Die 
Kommission legt jedes Jahr auf der Grundlage und zusammen mit dem in Arti-
kel 9 genannten Bericht einen Vorschlag für einen Durchführungsrechtsakt des 
Rates zur Einrichtung des Jährlichen Solidaritätspools vor, der erforderlich ist, 
um der Migrationslage im kommenden Jahr ausgewogen und wirksam zu begeg-
nen. ²Dieser Vorschlag trägt dem prognostizierten jährlichen Solidaritätsbedarf 
der unter Migrationsdruck stehenden Mitgliedstaaten Rechnung.

(2) [¹] In dem Vorschlag der Kommission gemäß Absatz 1 wird die jährliche Ge-
samtzahl der erforderlichen Übernahmen und die jährliche Höhe der gesamten 
Finanzbeiträge für den Jährlichen Solidaritätspool auf Unionsebene festgelegt, 
die mindestens
a) 30 000 bei den Übernahmen;
b) 600 Mio. EUR bei den Finanzbeiträgen beträgt.

[²] In dem Vorschlag der Kommission gemäß Absatz 1 des vorliegenden Arti-
kels werden auch die jährlichen Richtbeiträge für jeden Mitgliedstaat festgelegt, 
die sich aus der Anwendung des in Artikel 66 festgelegten Referenzschlüssels er-
geben, um das Zusageverfahren ihrer Solidaritätsbeiträge („Zusageverfahren“) 
gemäß Artikel 13 zu vereinfachen.

(3) [¹] ¹Bei der Ermittlung des Umfangs der unionsweiten Verantwortlichkei-
ten, die unter allen Mitgliedstaaten aufgeteilt ist, und des sich daraus ergebenden 
Maßes an Solidarität berücksichtigt die Kommission die einschlägigen qualitati-
ven und quantitativen Kriterien, einschließlich — für das betreffende Jahr — der 
Gesamtzahl der Einreisen, der durchschnittlichen Anerkennungsquoten und 
der durchschnittlichen Rückkehrquoten. ²Die Kommission berücksichtigt zu-
dem, dass die Mitgliedstaaten, die begünstigte Mitgliedstaaten gemäß Artikel 58 
Absatz 1 werden, nicht verpflichtet sind, ihre zugesagten Solidaritätsbeiträge zu 
leisten.

[²] ¹Die Kommission kann für Übernahmen oder Finanzbeiträge eine höhere 
Zahl als in Absatz 2 des vorliegenden Artikels vorgesehen festlegen und kann an-
dere Formen der Solidarität gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c ermitteln, je 
nach dem Bedarf an solchen Maßnahmen, der sich in dem betroffenen Mit-
gliedstaat aus den spezifischen Herausforderungen im Bereich der Migration er-
gibt. ²Zur Wahrung der Gleichwertigkeit der verschiedenen Arten von Solidari-
tätsmaßnahmen wird das Verhältnis zwischen den in Absatz 2 Buchstaben a und 
b des vorliegenden Artikels festgelegten Zahlen beibehalten.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels wird in Ausnahmesi-
tuationen, in denen die von den Mitgliedstaaten und den einschlägigen Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 übermittelten 
Informationen oder die von der Kommission gemäß Artikel 11 Absatz 1 durch-
geführte Konsultation keinen Bedarf an Solidaritätsmaßnahmen für das kom-
mende Jahr erkennen lassen, dies in dem Vorschlag der Kommissiongemäß Ab-
satz 1 des vorliegenden Artikels gebührend berücksichtigt.

(5) Stellt die Kommission in einem in Artikel 11 genannten Durchführungsbe-
schluss fest, dass ein oder mehrere Mitgliedstaaten infolge einer großen Zahl von 
Einreisen infolge sich wiederholender Ausschiffungen im Anschluss an Such- 
und Rettungseinsätze unter Migrationsdruck stehen, wobei sie den Besonder-
heiten der betroffenen Mitgliedstaaten Rechnung trägt, so legt die Kommission 
als Richtwert einen prozentualen Anteil aus dem Jährlichen Solidaritätspool fest, 
der diesen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden soll.

(6) ¹Die Kommission nimmt den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Vor-
schlag für einen Durchführungsrechtsakt des Rates bis zum 15. Oktober jedes 
Jahres an und übermittelt ihn dem Rat. Die Kommission übermittelt diesen Vor-
schlag gleichzeitig dem Europäischen Parlament. ²Bis zum Erlass des in Artikel 
57 genannten Durchführungsrechtsakts des Rates wird der in Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels genannte Vorschlag der Kommission nicht veröffentlicht. 
³Der Vorschlag wird als „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ eingestuft 
und entsprechend dem Beschluss 2013/488/EU des Rates38 behandelt.

Artikel 13. Hochrangiges EU-Solidaritätsforum. (1) [¹] ¹Es wird, um die 
wirksame Durchführung von Teil IV dieser Verordnung sicherzustellen, ein 
hochrangiges EU-Solidaritätsforum (im Folgenden „Hochrangiges Forum“) ein-
gerichtet, das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem 
der Mitgliedstaat, der den Vorsitz im Rat innehat, den Vorsitz führt. ²Die Mit-
gliedstaaten werden von Personen vertreten, deren Verantwortungsebene und 
Entscheidungsbefugnisse im Hinblick auf die Wahrnehmung der dem Hochran-
gigen Forum übertragenen Aufgaben angemessen sind.

[²] Drittstaaten, die mit der Union ein Abkommen über die Kriterien und Ver-
fahren zur Bestimmung des Staates geschlossen haben, der für die Prüfung eines 
in einem Mitgliedstaat oder in diesem Drittstaat gestellten Antrags auf internati-
onalen Schutz zuständig ist, können im Interesse eines Ad-hoc-Beitrags zur Soli-
darität zur Teilnahme am Hochrangigen Forum eingeladen werden, falls diese 
Teilnahme zweckmäßig ist.

(2) Der Rat beruft das Hochrangige Forum innerhalb von 15 Tagen ein, nach-
dem ein in Artikel 9 genannter Bericht angenommen, ein in Artikel 11 genannter 
Beschluss erlassen bzw. ein in Artikel 12 genannter Vorschlag der Kommission 
angenommen worden ist.

(3) ¹In der in Absatz 2 genannten Sitzung prüft das Hochrangige Forum den in 
Artikel 9 genannten Bericht, den in Artikel 11 genannten Beschluss bzw. den in 
Artikel 12 genannten Vorschlag der Kommission und prüft die Gesamtlage. ²Es 
zieht ferner eine Schlussfolgerung hinsichtlich der erforderlichen Solidaritäts-
maßnahmen und des erforderlichen Umfangs der Beiträge nach dem in Artikel 
57 festgelegten Verfahren und, falls dies für notwendig erachtet wird, hinsicht-
lich anderer Migrationsreaktionsmaßnahmen in den Bereichen Verantwortlich-
keit, Vorsorge und Notfall sowie der externen Dimension der Migration. ³In die-
ser Sitzung des Hochrangigen Forums geben die Mitgliedstaaten ihre Zusagen 
38 Beschluss 2013/488/EU des Rates vom 23. September 2013 über die Sicherheitsvorschriften für den 
Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 274 vom 15.10.2013, S. 1).
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für ihre Solidaritätsbeiträge zur Einrichtung des Jährlichen Solidaritätspools ge-
mäß Artikel 57.

(4) ¹Gelangt der Rat auf Initiative eines Mitgliedstaats oder auf Ersuchen der 
Kommission zu der Auffassung, dass die Solidaritätsbeiträge zum Jährlichen So-
lidaritätspool in Bezug auf den ermittelten Bedarf — auch in Fällen, in denen ge-
mäß den Artikeln 61 und 62 erhebliche Kürzungen gewährt wurden — nicht 
ausreichen, oder haben ein oder mehrere Migrationsdruck ausgesetzte Mitglieds-
taaten einen höheren Bedarf als erwartet oder erfordert die Gesamtlage zusätzli-
che solidarische Unterstützung des Rates, so beruft er das Hochrangige Forum 
mit einfacher Mehrheit wieder ein, um die Mitgliedstaaten um zusätzliche Soli-
daritätsbeiträge zu ersuchen. ²Zusageverfahren werden nach dem in Artikel 57 
festgelegten Verfahren durchgeführt.

Artikel 14. Fachebene des EU-Solidaritätsforums. (1) Es wird eine Fachebe-
ne des EU-Solidaritätsforums (im Folgenden „Forum auf technischer Ebene“) 
eingerichtet, um das reibungslose Funktionieren von Teil IV dieser Verordnung 
sicherzustellen, und die Sitzungen auf dieser Ebene werden vom EU-Solidaritäts-
koordinator im Namen der Kommission einberufen und geleitet.

(2) Das Forum auf technischer Ebene besteht aus im Hinblick auf die Wahr-
nehmung der dem Forum übertragenen Aufgaben ausreichend ranghohen Ver-
tretern der einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten.

(3) Drittstaaten, die mit der Union ein Abkommen über die Kriterien und Ver-
fahren zur Bestimmung des Staates geschlossen haben, der für die Prüfung eines 
in einem Mitgliedstaat oder in diesem Drittstaat gestellten Antrags auf internati-
onalen Schutz zuständig ist, können im Interesse eines Ad-hoc-Beitrags zur Soli-
darität zur Teilnahme an Sitzungen des Forums auf technischer Ebene eingela-
den werden, falls diese Teilnahme zweckmäßig ist.

(4) ¹Die Asylagentur nimmt an den Sitzungen des Forums auf technischer Ebe-
ne teil. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und die Agen-
tur der Europäischen Union für Grundrechte nehmen an den Sitzungen des Fo-
rums auf technischer Ebene teil, falls diese Teilnahme zweckmäßig ist und sie 
vom EU-Solidaritätskoordinator dazu eingeladen werden. ²Organisationen der 
Vereinten Nationen können je nach ihrer Einbindung in den Solidaritätsmecha-
nismus ebenfalls zur Teilnahme eingeladen werden.

(5) ¹Im Anschluss an den Erlass eines in Artikel 57 genannten Durchführungs-
rechtsakts des Rates beruft der EU-Solidaritätskoordinator eine erste Sitzung des 
Forums auf technischer Ebene ein. ²Nach dieser ersten Sitzung tritt das Forum 
auf technischer Ebene regelmäßig und so oft wie nötig zusammen, insbesondere 
gemäß Artikel 58 Absatz 3 und Artikel 59 Absatz 6, um den Solidaritätsmecha-
nismus zwischen den Mitgliedstaaten zu operationalisieren bzw. für die De-
ckung des Solidaritätsbedarfs aus den ermittelten Beiträgen zu sorgen.

Artikel 15. EU-Solidaritätskoordinator. (1) Die Kommission ernennt einen 
EU-Solidaritätskoordinator, der die Umsetzung des Solidaritätsmechanismus ge-
mäß Teil IV dieser Verordnung auf Fachebene koordiniert.

(2) Der EU-Solidaritätskoordinator
a) unterstützt die Übernahmen von dem begünstigten Mitgliedstaat in den bei-

tragenden Mitgliedstaat,
b) koordiniert und unterstützt die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaa-

ten, den Einrichtungen, sonstigen Stellen und Einheiten, die an der Umset-
zung des Solidaritätsmechanismus beteiligt sind,

c) überwacht den Bedarf der begünstigten Mitgliedstaaten sowie die Beiträge 
der beitragenden Mitgliedstaaten und verfolgt die laufende Umsetzung von 
Solidaritätsmaßnahmen,

d) organisiert in regelmäßigen Abständen Treffen zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten, um den wirksamen und effizienten Betrieb des Jährlichen 
Solidaritätspools sicherzustellen und so für die bestmögliche Interaktion und 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu sorgen,

e) fördert bewährte Verfahren bei der Umsetzung des Solidaritätsmechanismus,
f) beruft das Forum auf technischer Ebene ein und leitet es,
g) nimmt die in Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1359 genannten Aufga-

ben wahr.
(3) ¹Für die Zwecke des Absatzes 2 wird der EU-Solidaritätskoordinator von 

einem Büro unterstützt und mit den erforderlichen finanziellen und personellen 
Ressourcen ausgestattet, um seine Aufgaben wirksam wahrnehmen zu können. 
²Der EU-Solidaritätskoordinator stimmt sich eng mit der Asylagentur ab, auch 
um die praktischen Einzelheiten der Übernahme gemäß dieser Verordnung zu 
koordinieren.

(4) In dem in Artikel 9 genannten Bericht wird der Stand der Umsetzung und 
das Funktionieren des Solidaritätsmechanismus dargelegt.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen dem EU-Solidaritätskoordinator die erforderli-
chen Daten und Informationen zur Verfügung, damit der EU-Solidaritätskoor-
dinator seine Aufgaben wirksam wahrnehmen kann.

TEIL III. KRITERIEN UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DES 
ZUSTÄNDIGEN MITGLIEDSTAATS

KAPITEL I. Allgemeine Grundsätze und Schutzgarantien

Artikel 16. Verfahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz. (1) ¹Die Mitgliedstaaten prüfen einen Antrag auf internationalen 
Schutz, den ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. ²Der 
Antrag wird von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der auf der Grundlage der 
Kriterien in Kapitel II oder den Klauseln in Kapitel III dieses Teils als zuständiger 
Mitgliedstaat bestimmt wird.

(2) Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung kein Mitgliedstaat als zu-
ständig für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz bestimmen, so ist 
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der erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz registriert 
wurde, unbeschadet der Bestimmungen in Teil IV dieser Verordnung für dessen 
Prüfung zuständig.

(3) [¹] Erweist es sich für einen Mitgliedstaat als unmöglich, einen Antragsteller 
an den zunächst als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es 
ernstliche Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller aufgrund der 
Überstellung an diesen Mitgliedstaat einer tatsächlichen Gefahr einer Verletzung 
seiner Grundrechte ausgesetzt wäre, die zu einer unmenschlichen oder entwürdi-
genden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta führt, so 
setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat die Prüfung der in Teil III Ka-
pitel II festgelegten Kriterien oder der in Kapitel III dieses Teils festgelegten 
Klauseln fort, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig be-
stimmt werden kann.

[2] Kann ein Mitgliedstaat keine Überstellung gemäß Unterabsatz 1 dieses Ab-
satzes an einen aufgrund der Kriterien des Teils III Kapitel II oder der Klauseln 
in Kapitel III dieses Teils bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten Mitglieds-
taat, in dem der Antrag registriert wurde, durchführen und nicht feststellen, ob 
ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann, so wird er der für 
die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständige Mitgliedstaat.

(4) [1] Wurde die in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 vorgesehene 
Sicherheitskontrolle nicht im Einklang mit der genannten Verordnung durchge-
führt, so prüft der erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen 
Schutz registriert wurde, bevor er die Kriterien für die Bestimmung des zuständi-
gen Mitgliedstaats gemäß Kapitel II oder die in Kapitel III dieses Teils festgeleg-
ten Klauseln anwendet, so bald wie möglich nach der Registrierung des Antrags, 
ob es vernünftige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller eine Be-
drohung für die innere Sicherheit darstellt.

[2] Wurde eine in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 vorgesehene Si-
cherheitskontrolle durchgeführt und bestehen im ersten Mitgliedstaat, in dem 
der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, berechtigte Gründe für 
eine Prüfung, ob es vernünftige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antrags-
teller eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstellt, so nimmt dieser Mit-
gliedstaat, bevor er die Kriterien für die Bestimmung des zuständigen Mitglieds-
taats gemäß Kapitel II oder die in Kapitel III dieses Teils festgelegten Klauseln 
anwendet, so bald wie möglich nach der Registrierung des Antrags diese Prüfung 
vor.

[3] Ergeben sich aus der Sicherheitskontrolle gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2024/1356 oder der Prüfung gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 vernünfti-
ge Gründe für die Annahme, dass der Antragsteller eine Bedrohung für die inne-
re Sicherheit darstellt, so ist der Mitgliedstaat, der die Sicherheitskontrolle durch-
führt, der zuständige Mitgliedstaat, und Artikel 39 der vorliegenden Verordnung 
findet keine Anwendung.

(5) Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, einen Antragsteller nach Maßgabe der 
Bestimmungen und Schutzgarantien der Verordnung (EU) 2024/1348 in einen 
sicheren Drittstaat zurück- oder auszuweisen.

Artikel 17. Pflichten des Antragstellers und Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Behörden. (1) Ein Antrag auf internationalen Schutz ist im Mit-
gliedstaat der ersten Einreise zu stellen und zu registrieren.

(2) [1] Besitzt ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, einen gültigen 
Aufenthaltstitel oder ein gültiges Visum, so wird der Antrag auf internationalen 
Schutz abweichend von Absatz 1 in dem Mitgliedstaat gestellt und registriert, der 
den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat.

[2] Besitzt ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, einen Aufenthaltstitel 
oder ein Visum, der bzw. das abgelaufen ist oder annulliert, entzogen oder aufge-
hoben wurde, so ist der Antrag auf internationalen Schutz in dem Mitgliedstaat 
zu stellen und zu registrieren, in dem er sich befindet.

(3) 1Der Antragsteller arbeitet bei der Erfassung der biometrischen Daten ge-
mäß der Verordnung (EU) 2024/1358 und in Angelegenheiten, die unter diese 
Verordnung fallen, uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten zusammen und legt insbesondere so bald wie möglich, spätestens je-
doch während der in Artikel 22 der vorliegenden Verordnung genannten Anhö-
rung, alle für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats relevanten Elemen-
te und Informationen vor, die ihm zur Verfügung stehen, und legt sie offen, auch 
durch Übermittlung seiner Identitätsdokumente, wenn er im Besitz solcher Do-
kumente ist. 2Ist der Antragsteller zum Zeitpunkt der Anhörung nicht in der 
Lage, Nachweise zur Untermauerung der vorgelegten Elemente und Informatio-
nen vorzulegen oder den in Artikel 22 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ge-
nannten Vordruck auszufüllen, so setzt die zuständige Behörde unter Berück-
sichtigung der individuellen Umstände des Falls eine angemessene Frist für die 
Vorlage dieser Nachweise fest, die sich in den Grenzen der in Artikel 39 Absatz 1 
der vorliegenden Verordnung genannten Frist hält.

(4) Der Mitgliedstaat, in dem sich der Antragsteller aufzuhalten hat, ist
a) bis zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats und bis zur etwaigen 

Durchführung des Überstellungsverfahrens der in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannte Mitgliedstaat;

b) der zuständige Mitgliedstaat;
c) nach einer Überstellung gemäß Artikel 67 Absatz 11 der Übernahmemit-

gliedstaat.
(5) Wird dem Antragsteller eine Überstellungsentscheidung gemäß Artikel 42 

Absatz 2 oder Artikel 67 Absatz 10 zugestellt, so muss er mit den zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten und dieser Entscheidung nachkommen.

Artikel 18. Folgen bei Verstößen. (1) [1] Sofern dem Antragsteller seine Pflich-
ten und die Folgen einer Nichteinhaltung dieser Pflichten gemäß Artikel 11 Ab-
satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1356 oder Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2024/1346 mitgeteilt wurden und sobald ihm 
eine Entscheidung zugestellt wurde, mit der seine Überstellung in den zuständi-
gen Mitgliedstaat verfügt wird, so hat er in keinem anderen Mitgliedstaat als 
demjenigen, in dem er sich gemäß Artikel 17 Absatz 4 der vorliegenden Verord-
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nung aufzuhalten hat, Anspruch auf die gemäß den Artikeln 17 bis 20 der Richt-
linie (EU) 2024/1346 zu gewährenden Aufnahmebedingungen.

[2] Unterabsatz 1 berührt nicht die Notwendigkeit, dass ihm ein Lebensstan-
dard gewährleistet werden muss, der im Einklang mit dem Unionsrecht, ein-
schließlich der Charta, und internationalen Verpflichtungen steht.

(2) Für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats relevante Elemente 
und Informationen, die nach Ablauf der Frist vorgelegt werden, werden nur be-
rücksichtigt, wenn darin Nachweise geliefert werden, die für die ordnungsgemä-
ße Anwendung dieser Verordnung, insbesondere in Bezug auf unbegleitete Min-
derjährige und die Familienzusammenführung, von entscheidender Bedeutung 
sind.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Antragsteller nicht in 
dem Mitgliedstaat aufhält, in dem er sich aufzuhalten hat, und wenn den zustän-
digen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sich der Antragsteller aufhält, hinrei-
chende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Antragsteller einer Straftat 
im Sinne der Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates39 hätte ausgesetzt sein können.

(4) 1Bei der Anwendung dieses Artikels berücksichtigen die Mitgliedstaaten die 
individuellen Umstände des Antragstellers, einschließlich der tatsächlichen Ge-
fahr von Grundrechtsverletzungen in dem Mitgliedstaat, in dem sich der An-
tragsteller aufzuhalten hat. 2Alle von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnah-
men müssen verhältnismäßig sein.

Artikel 19. Recht auf Information. (1) 1So bald wie möglich und in jedem Fall 
bis zu dem Tag, an dem ein Antrag auf internationalen Schutz in einem Mit-
gliedstaat registriert wird, stellt die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats dem 
Antragsteller Informationen über die Anwendung dieser Verordnung, über sei-
ne Rechte gemäß dieser Verordnung sowie über die in Artikel 17 festgelegten 
Pflichten und die in Artikel 18 festgelegten Folgen bei Verstößen zur Verfügung. 
2Diese Informationen umfassen insbesondere Informationen über
a) die Ziele dieser Verordnung,
b) die in Artikel 17 festgelegte, vom Antragsteller erwartete Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Behörden,
c) die Tatsache, dass das Recht, einen Antrag auf internationalen Schutz zu stel-

len, nicht umfasst, dass der Antragsteller den Mitgliedstaat, der für die Prü-
fung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist oder welcher Mit-
gliedstaat der Übernahmemitgliedstaat ist, frei wählen darf,

d) die Folgen einer weiteren Antragstellung in einem anderen Mitgliedstaat, die 
Folgen des Verlassens des Mitgliedstaats, in dem sich der Antragsteller gemäß 
Artikel 17 Absatz 4 aufzuhalten hat, und insbesondere die Tatsache, dass ihm 

39 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

lediglich die in Artikel 18 Absatz 1 festgelegten Aufnahmebedingungen ge-
währt werden müssen,

e) die Kriterien und das Verfahren für die Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedstaats, die Rangfolge dieser Kriterien bei den einzelnen Verfahrensschrit-
ten sowie die Dauer des Verfahrens,

f) die Bestimmungen über die Familienzusammenführung und in diesem Zu-
sammenhang die geltende Definition von Familienangehörigen und Ver-
wandten, das Recht, den in Artikel 22 Absatz 1 genannten Vordruck zu bean-
tragen und zu erhalten, einschließlich Informationen über Personen und Ein-
richtungen, die beim Ausfüllen des Vordrucks Unterstützung leisten kön-
nen, sowie Informationen über nationale, internationale oder andere ein-
schlägige Organisationen, die die Ermittlung von und die Suche nach Famili-
enangehörigen erleichtern können,

g) das Recht und das Ziel der persönlichen Anhörung gemäß Artikel 22, das 
Verfahren und die Pflicht, so früh wie möglich im Verfahren mündlich oder 
durch die Bereitstellung von Unterlagen oder anderen Informationen, unter 
Umständen auch über den in Artikel 22 Absatz 1 genannten Vordruck, sach-
dienliche Angaben zu machen, die bei der Feststellung von in den Mitglieds-
taaten aufhältigen Familienangehörigen, Verwandten oder Personen, zu de-
nen sonstige familiäre Bindungen bestehen, hilfreich sein können; hierzu ge-
hören auch Informationen über die Mittel, mit denen der Antragsteller diese 
Angaben übermitteln kann, und die Unterstützung, die der Mitgliedstaat bei 
der Suche nach Familienangehörigen oder Verwandten anbieten kann,

h) die Pflicht des Antragstellers, so früh wie möglich im Verfahren alle relevan-
ten Informationen offenzulegen, die dazu beitragen können, frühere Aufent-
haltstitel, Visa oder Ausbildungszeugnisse zu ermitteln,

i) die Möglichkeit, hinreichende Gründe dafür vorzulegen, dass die zuständi-
gen Behörden die Anwendung von Artikel 35 Absatz 1 in Erwägung ziehen,

j) die Pflicht des Antragstellers, seine Identitätsdokumente vorzulegen, wenn er 
im Besitz solcher Dokumente ist, und mit den zuständigen Behörden bei der 
Erfassung der biometrischen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1358 
zusammenzuarbeiten,

k) das Recht, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen, um 
eine Überstellungsentscheidung innerhalb der in Artikel 43 Absatz 2 genann-
ten Frist anzufechten, sowie die Tatsache, dass der in Artikel 43 Absatz 1 ge-
nannte Rechtsbehelf in seinem Umfang beschränkt ist,

l) das Recht auf unentgeltliche Rechtsberatung in Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit der Anwendung der Kriterien in Kapitel II oder der Klauseln in 
Kapitel III dieses Teils in allen Phasen des Verfahrens zur Bestimmung des in 
Artikel 21 festgelegten zuständigen Mitgliedstaats,

m) das Recht der betreffenden Person, im Fall eines Rechtsbehelfs oder einer 
Überprüfung auf Antrag unentgeltlich rechtliche Unterstützung zu bekom-
men, wenn sie die Kosten nicht selbst tragen kann,
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n) den Umstand, dass die Flucht zu einer Verlängerung der Frist gemäß Artikel 
46 führt,

o) den Umstand, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die 
Asylagentur den Antragsteller betreffende personenbezogene Daten verar-
beiten und allein zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dieser Verord-
nung und unter Einhaltung der Anforderungen zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit dem 
Unionsrecht und dem nationalen Recht austauschen dürfen,

p) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
q) das Auskunftsrecht bezüglich den Antragsteller betreffender Daten und das 

Recht zu beantragen, dass solche Daten berichtigt werden, sofern sie unrich-
tig sind, oder gelöscht werden, sofern sie unrechtmäßig verarbeitet wurden, 
sowie die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte einschließlich der Kontakt-
angaben der Behörden im Sinne des Artikels 52, der nationalen Datenschutz-
behörden, die für die Entgegennahme von Beschwerden über den Schutz per-
sonenbezogener Daten zuständig sind, und des behördlichen Datenschutz-
aufsichtsbeauftragten,

r) im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen die in dieser Hinsicht für den An-
tragsteller geltenden Garantien und Rechte, die Rolle und die Aufgaben des 
Vertreters und das Verfahren, um gegen einen Vertreter vertraulich und sicher 
und unter Wahrung des Rechts des Kindes auf Anhörung Beschwerde einzu-
legen,

s) im Fall nicht kohärenter, nicht überprüfbarer und nicht hinreichend detail-
lierter Indizien, um die Zuständigkeit festzustellen, die Möglichkeit des Mit-
gliedstaats, einen DNA- oder Bluttest zum Nachweis familiärer Bindungen 
oder eine Bewertung des Alters des Antragstellers zu verlangen,

t) falls anwendbar, das Übernahmeverfahren gemäß den Artikeln 67 und 68.
(2) 1Der Antragsteller hat die Möglichkeit, Informationen über den Fortgang 

des Verfahrens anzufordern, und die zuständigen Behörden unterrichten ihn 
über diese Möglichkeit. 2Ist der Antragsteller minderjährig, so müssen der Min-
derjährige und der Elternteil oder der Vertreter die Möglichkeit haben, diese In-
formationen anzufordern.

Artikel 20. Zugänglichkeit der Information. (1) [1] 1Die in Artikel 19 ge-
nannte Unterrichtung erfolgt schriftlich in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in klarer und leicht verständlicher Sprache 
und in einer Sprache, die der Antragsteller versteht oder von der vernünftiger-
weise angenommen werden darf, dass er sie versteht. 2Die Mitgliedstaaten ver-
wenden hierzu das gemäß Absatz 2 dieses Artikels erstellte einheitliche Informa-
tionsmaterial. 3Das einheitliche Informationsmaterial für Personen, die interna-
tionalen Schutz beantragt haben, muss auch online auf einer offenen und leicht 
zugänglichen Plattform verfügbar sein.

[2] 1Wenn es für das richtige Verständnis des Antragstellers notwendig ist, kann 
die Unterrichtung auch mündlich und gegebenenfalls anlässlich der in Artikel 

22 genannten persönlichen Anhörung erfolgen. 2Zu diesem Zweck erhält der 
Antragsteller die Möglichkeit, Fragen zur Klärung der vorgelegten Informatio-
nen zu stellen. 3Die Mitgliedstaaten können auf Multimedia-Geräte als Hilfsmit-
tel zurückgreifen.

(2) [1] 1Die Asylagentur erstellt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
nationalen Behörden einheitliches Informationsmaterial sowie spezielle Infor-
mationen für unbegleitete Minderjährige und schutzbedürftige Antragsteller, 
bei Bedarf auch für Antragsteller mit besonderen Aufnahme- und Verfahrensbe-
dürfnissen, mit mindestens den in Artikel 19 genannten Informationen. 2Dieses 
einheitliche Informationsmaterial enthält außerdem Informationen über die 
Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1358 und insbesondere über den 
Zweck, zu dem die Daten eines Antragstellers in Eurodac verarbeitet werden dür-
fen.

[2] Das einheitliche Informationsmaterial wird so gestaltet, dass mitgliedstaats-
spezifische Informationen hinzugefügt werden können.

(3) Ist der Antragsteller minderjährig, so werden die in Artikel 19 genannten 
Informationen in kindgerechter Weise von entsprechend geschulten Mitarbei-
tern und in Anwesenheit des Vertreters des Antragstellers erteilt.

Artikel 21. Recht auf Rechtsauskunft. (1) Die Antragsteller haben das 
Recht, auf eine wirksame Weise einen Rechtsbeistand oder einen sonstigen nach 
nationalem Recht zugelassenen oder zulässigen Berater in Angelegenheiten zu 
konsultieren[, die] im Zusammenhang stehen mit der Anwendung der Kriterien 
in Kapitel II oder der Bestimmungen in Kapitel III dieses Teils in allen Phasen 
des Verfahrens zur Bestimmung des gemäß dieser Verordnung zuständigen Mit-
gliedstaats.

(2) Unbeschadet seines Rechts, seinen eigenen Rechtsbeistand oder einen sons-
tigen Berater auf eigene Kosten zu wählen, kann der Antragsteller im Verfahren 
zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats um unentgeltliche Rechtsaus-
kunft ersuchen.

(3) [1] Die unentgeltliche Rechtsauskunft erfolgt durch einen Rechtsbeistand 
oder durch sonstige nach nationalem Recht zur Beratung, Unterstützung oder 
Vertretung von Antragstellern zugelassene oder zulässige Berater oder durch eine 
nichtstaatliche Organisation, die nach nationalem Recht für die Erbringung von 
Rechtsberatung und Vertretungsdiensten für die Antragsteller befugt ist.

[2] Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 kann ein wirksamer Zugang zu unent-
geltlicher Rechtsauskunft dadurch sichergestellt werden, dass in der Verwal-
tungsphase des Verfahrens eine Person für mehrere Antragsteller gleichzeitig mit 
der Rechtsauskunft betraut wird.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Bereitstellung der Rechtsauskunft im Ein-
klang mit ihren nationalen Systemen organisieren.

(5) Die Mitgliedstaaten legen spezifische Verfahrensvorschriften fest, in denen 
die Einzelheiten für die Stellung und Bearbeitung von Anträgen auf die in die-
sem Artikel vorgesehene unentgeltliche Rechtsauskunft geregelt sind.
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(6) Für die Zwecke des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen Mitglieds-
taats umfasst die unentgeltliche Rechtsauskunft Folgendes:
a) Orientierung und Erläuterungen zu den Kriterien und Verfahren zur Bestim-

mung des zuständigen Mitgliedstaats, einschließlich Informationen über 
Rechte und Pflichten in allen Phasen dieses Verfahrens,

b) Orientierung und Hilfestellung bei der Bereitstellung von Informationen, die 
bei der Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gemäß den Kriterien in 
Kapitel II dieses Teils hilfreich sein könnten,

c) Orientierung und Hilfestellung zu dem in Artikel 22 Absatz 1 genannten 
Vordruck.

(7) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die unentgeltliche Rechtsauskunft im 
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats nicht bereitgestellt 
werden, wenn der Antragsteller bereits von einem Rechtsberater unterstützt und 
vertreten wird.

(8) Für die Zwecke der Durchführung dieses Artikels können die Mitgliedstaa-
ten die Asylagentur um Unterstützung ersuchen. Darüber hinaus kann den Mit-
gliedstaaten im Einklang mit den für diese Finanzierung geltenden Rechtsakten 
finanzielle Unterstützung aus Unionsmitteln gewährt werden.

Artikel 22. Persönliche Anhörung. (1) [1] 1Um das Verfahren zur Bestimmung 
des zuständigen Mitgliedstaats zu erleichtern, hören die zuständigen Behörden 
des in Artikel 38 Absatz 1 genannten, die Zuständigkeit prüfenden Mitglieds-
taats den Antragsteller für die Zwecke der Anwendung des Artikel 39 persönlich 
an. 2Die Anhörung ermöglicht auch dem Antragsteller, das richtige Verständnis 
der gemäß Artikel 19 erhaltenen Informationen, sicherzustellen.

[2] Die zuständigen Behörden sammeln Informationen über die spezifische Si-
tuation des Antragstellers, indem sie vorab Fragen stellen, die für die Zwecke der 
Anwendung von Artikel 39 die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats er-
möglichen.

[3] 1Gibt es Hinweise darauf, dass der Antragsteller Familienangehörige oder 
Verwandte in einem Mitgliedstaat hat, so erhält der Antragsteller einen von der 
Asylagentur zu erstellenden Vordruck. 2Der Antragsteller füllt den Vordruck mit 
den ihm bekannten Informationen aus, um die Anwendung von Artikel 39 zu 
erleichtern. 3Nach Möglichkeit ist dieser Vordruck vor der in diesem Artikel be-
schriebenen persönlichen Anhörung von dem Antragsteller auszufüllen.

[4] 1Die Asylagentur erstellt den Vordruck gemäß Unterabsatz 3 dieses Absatzes 
bis 12. April 2025. 2Die Asylagentur arbeitet ferner Leitlinien für die Ermittlung 
von und die Suche nach Familienangehörigen aus, um die Anwendung der Arti-
kel 25 bis 28 und 34 durch den ersuchenden und den ersuchten Mitgliedstaat 
gemäß den Artikeln 39 und 40 zu unterstützen.

[5] Der Antragsteller hat die Möglichkeit den zuständigen Behörden hinrei-
chende Gründe vorzulegen, damit diese die Anwendung von Artikel 35 Absatz 
1 in Erwägung ziehen.

(2) [1] Auf die persönliche Anhörung kann verzichtet werden, wenn

a) der Antragsteller flüchtig ist,
b) der Antragsteller nicht zur persönlichen Anhörung erscheint und keine stich-

haltigen Gründe für seine Abwesenheit anführt,
c) der Antragsteller nach Erhalt des in Artikel 19 genannten Informationsmate-

rials die für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats relevanten Infor-
mationen bereits auf anderem Wege übermittelt hat.

[2] Wenn für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes ein Mit-
gliedstaat auf die persönliche Anhörung verzichtet, gibt er dem Antragsteller Ge-
legenheit, alle weiteren Informationen, die für die ordnungsgemäße Bestim-
mung des zuständigen Mitgliedstaats relevant sind, innerhalb der in Artikel 39 
Absatz 1 genannten Frist vorzulegen, einschließlich hinreichender Gründe da-
für, dass die zuständige Behörde eine persönliche Anhörung für notwendig er-
achtet.

(3) Die persönliche Anhörung findet zeitnah, in jedem Fall aber vor dem 
Aufnahmegesuch gemäß Artikel 39 statt.

(4) 1Die persönliche Anhörung wird in der vom Antragsteller bevorzugten 
Sprache geführt, es sei denn, es gibt eine andere Sprache, die er versteht und in 
der er sich deutlich verständigen kann. 2Im Fall unbegleiteter Minderjähriger so-
fern anwendbar auch im Fall begleiteter Minderjähriger wird die persönliche An-
hörung von einer Person, die über die erforderlichen Kenntnisse der Rechte und 
besonderen Bedürfnisse Minderjähriger verfügt, in kindgerechter und kontext-
gerechter Weise unter Berücksichtigung des Alters und der Reife des Minderjäh-
rigen in Anwesenheit des Vertreters und des etwaigen Rechtsbeistands des Min-
derjährigen durchgeführt. 3Erforderlichenfalls wird ein Dolmetscher hinzugezo-
gen, der eine angemessene Verständigung zwischen dem Antragsteller und der 
die persönliche Anhörung führenden Person sicherstellen kann. 4Während der 
persönlichen Anhörung kann auch ein Kulturmittler bereitgestellt werden. 5Auf 
Ersuchen des Antragstellers und soweit möglich müssen die die Anhörung füh-
rende Person und der Dolmetscher dem Geschlecht angehören, das der Antrags-
teller zu diesem Zweck bevorzugt.

(5) 1Wenn die Umstände dies hinreichend rechtfertigen können die Mitglieds-
taaten die persönliche Anhörung per Videokonferenz durchführen. 2In diesem 
Fall sorgt der Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der Leitlinien der Asylagen-
tur für die erforderlichen Vorkehrungen in Bezug auf geeignete Einrichtungen, 
verfahrenstechnische und technische Standards, rechtliche Unterstützung und 
Dolmetschleistungen.

(6) 1Die persönliche Anhörung erfolgt unter Bedingungen, unter denen eine 
angemessene Vertraulichkeit gewahrt wird. 2Sie wird von einer nach nationalem 
Recht dafür qualifizierten Person durchgeführt. 3Antragsteller, bei denen festge-
stellt wird, dass sie besondere Verfahrensgarantien gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1348 benötigen, erhalten angemessene Unterstützung, um die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass alle für die Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedstaats relevanten Elemente tatsächlich vorgebracht werden können. 4Die 
Mitarbeiter, die die Antragsteller anhören, müssen außerdem allgemeine Kennt-
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nisse über die Faktoren erworben haben, durch die die Anhörungsfähigkeit des 
Antragstellers beeinträchtigt werden könnte, beispielsweise Anzeichen dafür, 
dass die Person in der Vergangenheit gefoltert wurde oder Opfer von Menschen-
handel war.

(7) 1Der Mitgliedstaat, der die persönliche Anhörung durchführt, fertigt eine 
Tonaufzeichnung der Anhörung an und erstellt eine schriftliche Zusammenfas-
sung, die zumindest die wesentlichen Angaben des Antragstellers aus der Anhö-
rung enthält. 2Dem Antragsteller werden dieser Umstand und der Zweck dieser 
Aufzeichnung im Voraus mitgeteilt. 3Bestehen Zweifel an den Ausführungen 
des Antragstellers während der persönlichen Anhörung, so ist die Tonaufzeich-
nung maßgebend. 4Die Zusammenfassung kann in Form eines Berichts oder auf 
einem Standardformular erstellt werden. 5Der Mitgliedstaat sorgt dafür, dass der 
Antragsteller oder der ihn vertretende Rechtsbeistand oder sonstige nach natio-
nalem Recht zugelassene oder zulässige Berater zeitnah, so bald wie möglich nach 
der Anhörung, auf jeden Fall aber vor der Entscheidung der zuständigen Behör-
den über den zuständigen Mitgliedstaat Zugang zu der Zusammenfassung er-
hält. 6Der Antragsteller erhält nach Abschluss der persönlichen Anhörung oder 
innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit, sich mündlich oder schriftlich zu 
Übersetzungsfehlern oder missverständlichen Formulierungen oder anderen 
sachlichen Fehlern in der Niederschrift zu äußern oder diese zu klären.

Artikel 23. Garantien für Minderjährige. (1) 1Das Kindeswohl muss bei allen 
in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren von den Mitgliedstaaten als vor-
rangig angesehen werden. 2Verfahren, die Minderjährige betreffen, werden vor-
rangig behandelt.

(2) [1] 1Jeder Mitgliedstaat, in dem ein unbegleiteter Minderjähriger sich befin-
det, stellt sicher, dass dieser in allen Verfahren, die in dieser Verordnung vorgese-
hen sind, zu ihrer Vertretung und Unterstützung ein Vertreter zur Seite gestellt 
wird. 2Der Vertreter verfügt über die Ressourcen, Ausbildung, Qualifikationen, 
Fachkenntnisse und Unabhängigkeit, die erforderlich sind, um dafür zu sorgen, 
dass dem Kindeswohl bei den nach dieser Verordnung durchgeführten Verfah-
ren Rechnung getragen wird. 3Der Vertreter hat Zugang zur Akte des Antragstel-
lers, einschließlich des speziellen Informationsmaterials für unbegleitete Minder-
jährige, und hält den unbegleiteten Minderjährigen über den Fortgang der Ver-
fahren im Rahmen dieser Verordnung auf dem Laufenden.

[2] Wird ein Antrag von einer unbegleiteten Person gestellt, die erklärt, minder-
jährig zu sein, oder bei der objektive Gründe dafür sprechen, dass sie minderjäh-
rig ist, so benennen die zuständigen Behörden
a) so bald wie möglich, in jedem Fall aber rechtzeitig und um den Minderjähri-

gen im Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats zu unter-
stützen, eine Person, die über die erforderlichen Fähigkeiten und Fachkennt-
nisse verfügt, um den Minderjährigen vorläufig zu unterstützen und sein 
Wohl um sein allgemeines Wohlergehen zu wahren, was es dem Minderjähri-
gen ermöglicht, die Rechte nach dieser Verordnung in Anspruch zu nehmen, 
und um bis zur etwaigen Bestellung eines Vertreters als Vertreter aufzutreten,

b) so bald wie möglich, spätestens aber 15 Arbeitstage ab dem Tag, an dem der 
Antrag gestellt wurde, einen Vertreter.

[3] Im Fall einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Anträgen unbegleiteter 
Minderjähriger oder in anderen Ausnahmesituationen kann die gemäß Unterab-
satz 2 Buchstabe b genannte Frist für die Benennung eines Vertreters um zehn 
Werktage verlängert werden.

[4] Gelangt die zuständige Behörde zu der Überzeugung, dass ein Antragsteller, 
der erklärt, minderjährig zu sein, zweifellos älter als 18 Jahre ist, ist sie nicht ver-
pflichtet einen Vertreter gemäß diesem Absatz benennen.

[5] Die Pflichten des Vertreters bzw. der in Unterabsatz 2 Buchstabe a genann-
ten Person enden, wenn die zuständigen Behörden nach der in Artikel 25 Absatz 
1 der Verordnung (EU) 2024/1348 genannten Bewertung des Alters nicht davon 
ausgehen, dass der Antragsteller minderjährig ist, oder zu der Überzeugung ge-
langen, dass der Antragsteller nicht minderjährig ist, oder sobald der Antragstel-
ler kein unbegleiteter Minderjähriger mehr ist.

[6] 1Wird eine Organisation zum Vertreter bestellt, so benennt sie eine Person, 
die für die Wahrnehmung ihrer Pflichten in Bezug auf den Minderjährigen zu-
ständig ist. 2Unterabsatz 1 findet auf diese Person Anwendung.

[7] Bei dem in Unterabsatz 1 genannten Vertreter kann es sich auch um die in 
Artikel 23 der Verordnung (EU) 2024/1348 vorgesehene Person oder Organisa-
tion handeln.

(3) 1Die Mitgliedstaaten beziehen den Vertreter eines unbegleiteten Minderjäh-
rigen während des gesamten Verfahrens zur Bestimmung des gemäß der Verord-
nung zuständigen Mitgliedstaats ein. 2Der Vertreter unterstützt den unbegleite-
ten Minderjährigen bei der Bereitstellung der für die Beurteilung des Kindes-
wohls gemäß Absatz 4 relevanten Informationen, bei der Ausübung seines 
Rechts auf Anhörung, und, falls dies angebracht ist, auch bei der Zusammenar-
beit mit anderen Akteuren, wie Organisationen, die bei der Suche nach Familien-
angehörigen behilflich sind, wobei die Vertraulichkeitspflicht gegenüber dem 
Minderjährigen gebührend zu beachten ist.

(4) Bei der Beurteilung des Kindeswohls arbeiten die Mitgliedstaaten eng zu-
sammen und tragen dabei insbesondere folgenden Faktoren gebührend Rech-
nung:
a) Möglichkeiten der Familienzusammenführung,
b) dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjährigen auf kur-

ze, mittlere und lange Sicht, einschließlich zusätzlicher belastender Situatio-
nen wie Traumata, besonderer gesundheitlicher Bedürfnisse oder Behinde-
rungen, unter besonderer Berücksichtigung seines ethnischen, religiösen, 
kulturellen und sprachlichen Hintergrunds sowie der notwendigen Stabilität 
und Kontinuität bei der sozialen Fürsorge und in der Bildung,

c) Sicherheitserwägungen, insbesondere wenn es sich bei dem Minderjährigen 
um ein Opfer von Gewalt oder Ausbeutung jedweder Form, einschließlich 
des Menschenhandels, handeln könnte,
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d) den Meinungen des Minderjährigen entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife,

e) wenn es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjährigen 
handelt, den Angaben des Vertreters in dem Mitgliedstaat, in dem sich der 
unbegleitete Minderjährige befindet,

f) allen sonstigen Gründen, die für die Beurteilung des Kindeswohls von Bedeu-
tung sind.

(5) 1Vor der Überstellung eines unbegleiteten Minderjährigen benachrichtigt 
der überstellende Mitgliedstaat den zuständigen Mitgliedstaat oder den Über-
nahmemitgliedstaat, der bestätigt, dass alle in den Artikeln 16 und 27 der Richt-
linie (EU) 2024/1346 und in Artikel 23 der Verordnung (EU) 2024/1348 ge-
nannten angemessenen Maßnahmen unverzüglich ergriffen werden, einschließ-
lich der Bestellung eines Vertreters im zuständigen Mitgliedstaat oder im Über-
nahmemitgliedstaat. 2Jeder Entscheidung zur Überstellung eines unbegleiteten 
Minderjährigen geht eine individuelle Beurteilung des Kindeswohls voraus. 3Die 
Beurteilung stützt sich auf die in Absatz 4 dieses Artikels angeführten zutreffen-
den Faktoren, und die Ergebnisse der Beurteilung dieser Faktoren werden in der 
Überstellungsentscheidung klar dargelegt. 4Die Beurteilung wird unverzüglich 
von entsprechend geschulten Mitarbeitern vorgenommen, die über die notwen-
digen Qualifikationen und Fachkenntnisse verfügen, die erforderlich sind, um 
sicherzustellen, dass dem Wohl des Kindes Rechnung getragen wird.

(6) [1] Zum Zweck der Anwendung des Artikels 25 unternimmt der Mitglieds-
taat, in dem der Antrag des unbegleiteten Minderjährigen auf internationalen 
Schutz zuerst registriert wurde, unter Wahrung des Kindeswohls sofort geeignete 
Schritte, um im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aufhältige Familienangehöri-
ge, Geschwister oder Verwandte des unbegleiteten Minderjährigen zu ermitteln.

[2] Zu diesem Zweck kann der Mitgliedstaat internationale oder andere ein-
schlägige Organisationen um Hilfe ersuchen und den Zugang des Minderjähri-
gen zu den Suchdiensten dieser Organisationen erleichtern.

[3] Die Mitarbeiter der zuständigen Behörden nach Artikel 52, die unbegleitete 
Minderjährige betreffende Anliegen bearbeiten, erhalten geeignete Schulungen 
zu den besonderen Bedürfnisse Minderjähriger, die für die Anwendung dieser 
Verordnung relevant sind.

(7) 1Um die Ermittlung von im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats le-
benden Familienangehörigen oder Verwandten eines unbegleiteten Minderjähri-
gen gemäß Absatz 6 dieses Artikels zu unterstützen, erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte und erstellt ein Standardformblatt für den Austausch 
relevanter Informationen zwischen den Mitgliedstaaten. 2Diese Durchführungs-
rechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren er-
lassen.

KAPITEL II. Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats

Artikel 24. Rangfolge der Kriterien. (1) Die Kriterien zur Bestimmung des 
zuständigen Mitgliedstaats finden in der in diesem Kapitel genannten Rangfolge 
Anwendung.

(2) Bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels zuständigen 
Mitgliedstaats wird von der Situation ausgegangen, zu der der Antrag auf inter-
nationalen Schutz zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat registriert wurde.

Artikel 25. Unbegleitete Minderjährige. (1) Ist der Antragsteller ein unbe-
gleiteter Minderjähriger, so gelten ausschließlich die Kriterien des vorliegenden 
Artikels. Diese Kriterien gelten in der Rangfolge gemäß der Absätze 2 bis 5.

(2) 1Der zuständige Mitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem sich ein Famili-
enangehöriger oder eines der Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen 
rechtmäßig aufhält, sofern dies dem Wohl des Kindes nicht nachweislich zuwi-
derläuft. 2Ist der Antragsteller ein verheirateter Minderjähriger, dessen Ehepart-
ner sich nicht rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhält, so ist der 
zuständige Mitgliedstaat derjenige, in dem sich der Vater, die Mutter oder ein an-
derer Erwachsener — der entweder nach dem Recht oder nach den Gepflogen-
heiten des Mitgliedstaats für den Minderjährigen zuständig ist — oder eines sei-
ner Geschwister aufhält, sofern dies dem Wohl des Kindes nicht nachweislich zu-
widerläuft.

(3) Hat der unbegleitete minderjährige Antragsteller einen Verwandten, der 
sich rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, und wurde auf der 
Grundlage einer Einzelfallprüfung festgestellt, dass der Verwandte für den An-
tragsteller sorgen kann, so ist dieser Mitgliedstaat der zuständige Mitgliedstaat 
und übernimmt die Zusammenführung des Minderjährigen mit seinem Ver-
wandten, sofern dies dem Wohl des Kindes nicht nachweislich zuwiderläuft.

(4) Halten sich Familienangehörige, Geschwister oder Verwandt im Sinne der 
Absätze 2 und 3 in mehr als einem Mitgliedstaat auf, so bestimmt sich der zu-
ständige Mitgliedstaat nach dem Wohl des Kindes.

(5) Gibt es keine Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandten im Sinne 
der Absätze 2 und 3, so ist der zuständige Mitgliedstaat derjenige, in dem der An-
trag des unbegleiteten Minderjährigen auf internationalen Schutz zuerst regis-
triert wurde, sofern dies dem Wohl des Kindes dient.

(6) [1] Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 78 dele-
gierte Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:
a) Ermittlung von Familienangehörigen, Geschwistern oder Verwandten unbe-

gleiteter Minderjähriger,
b) die Kriterien für die Feststellung des Bestehens einer nachgewiesenen familiä-

ren Bindung,
c) Kriterien zur Bewertung der Fähigkeit eines Verwandten, für einen unbeglei-

teten Minderjährigen zu sorgen, auch in Fällen, in denen sich in mehr als ei-
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nem Mitgliedstaat Familienangehörige, Geschwister oder Verwandte des un-
begleiteten Minderjährigen aufhalten.

[2] Bei der Ausübung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte weicht 
die Kommission nicht von dem in Artikel 23 Absatz 4 vorgesehenen Umfang des 
Kindeswohls ab.

(7) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden für Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels fest. 2Diese Durchführungs-
rechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren er-
lassen.

Artikel 26. Familienangehörige, die sich legal in einem Mitgliedstaat 
aufhalten. (1) Hat der Antragsteller einen Familienangehörigen, der in seiner 
Eigenschaft als Begünstigter internationalen Schutzes in einem Mitgliedstaat 
aufenthaltsberechtigt ist, oder der sich aufgrund einer langfristigen Aufenthalts-
genehmigung gemäß der Richtlinie 2003/109/EG des Rates40 oder — sofern die-
se Richtlinie in dem betreffenden Mitgliedstaat nicht anwendbar ist — einer 
nach nationalem Recht gewährten langfristigen Aufenthaltsgenehmigung in ei-
nem Mitgliedstaat aufhält, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig, sofern die betreffenden Personen diesen 
Wunsch schriftlich kundgetan hat.

(2) War der Familienangehörige zuvor in seiner Eigenschaft als Begünstigter in-
ternationalen Schutzes in einem Mitgliedstaat aufenthaltsberechtigt, wurde spä-
ter aber Staatsangehöriger des Mitgliedstaats, so ist dieser Mitgliedstaat für die 
Prüfung des Antrags zuständig, sofern die betreffenden Personen ihren Wunsch 
in diesem Sinne schriftlich kundgetan haben.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Kinder, die nach der Ankunft des Fa-
milienangehörigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geboren wurden.

Artikel 27. Familienangehörige, die internationalen Schutz beantragt ha-
ben. Hat der Antragsteller einen Familienangehörigen, über dessen Antrag auf 
internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat noch keine Erstentscheidung in 
der Sache ergangen ist, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig, sofern die betreffenden Personen diesen 
Wunsch in diesem Sinne schriftlich kundgetan haben.

Artikel 28. Familienverfahren. Werden in demselben Mitgliedstaat Anträge 
auf internationalen Schutz von mehreren Familienangehörigen oder unverheira-
teten minderjährigen Geschwistern gleichzeitig oder in einer solch zeitlichen 
Nähe registriert, dass die Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitglieds-
taats gemeinsam durchgeführt werden können, und würde die Anwendung der 
in dieser Verordnung genannten Kriterien dazu führen, dass diese Personen ge-

40 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44).

trennt werden, so wird der Mitgliedstaat, der für die Prüfung der Anträge zu-
ständig ist, nach folgender Reihenfolge bestimmt:
a) der Mitgliedstaat, der nach den Kriterien für die Aufnahme des größten Teils 

von ihnen zuständig ist;
b) der Mitgliedstaat, der nach den Kriterien für die Prüfung des von dem ältes-

ten von ihnen gestellten Antrags zuständig ist.

Artikel 29. Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa. (1) Besitzt der An-
tragsteller einen gültigen Aufenthaltstitel, so ist der Mitgliedstaat, der den 
Aufenthaltstitel ausgestellt hat, für die Prüfung des Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig.

(2) 1Besitzt der Antragsteller ein gültiges Visum, so ist der Mitgliedstaat, der das 
Visum erteilt hat, für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zustän-
dig, es sei denn, das Visum wurde im Auftrag eines anderen Mitgliedstaats im 
Rahmen einer Vertretungsvereinbarung gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 erteilt. 2In diesem Fall ist der vertretene Mitgliedstaat für die Prü-
fung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.

(3) Besitzt der Antragsteller mehrere gültige Aufenthaltstitel oder Visa ver-
schiedener Mitgliedstaaten, so wird der Mitgliedstaat für die Prüfung des An-
trags auf internationalen Schutz in folgender Reihenfolge bestimmt:
a) der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel mit der längsten Gültigkeitsdauer 

erteilt hat, oder bei gleicher Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der den zu-
letzt ablaufenden Aufenthaltstitel erteilt hat,

b) bei gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum er-
teilt hat,

c) bei nicht gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das Visum mit der längsten 
Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder bei gleicher Gültigkeitsdauer der Mitglieds-
taat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat.

(4) Besitzt der Antragsteller einen oder mehrere Aufenthaltstitel, deren Gültig-
keitsdauer weniger als drei Jahre vor der Registrierung des Antrags abgelaufen ist 
oder die weniger als drei Jahre vor der Registrierung des Antrags annulliert, 
aufgehoben oder entzogen wurden, oder ein oder mehrere Visa, deren Gültig-
keitsdauer weniger als 18 Monate vor der Registrierung des Antrags abgelaufen 
ist oder die weniger als 18 Monate vor der Registrierung des Antrags annulliert, 
aufgehoben oder entzogen wurden, so finden die Absätze 1, 2 und 3 Anwen-
dung.

(5) 1Wurde ein Aufenthaltstitel oder ein Visum aufgrund einer falschen oder 
missbräuchlich verwendeten Identität oder nach Vorlage von gefälschten, fal-
schen oder ungültigen Dokumenten erteilt, so kann dem Mitgliedstaat, der den 
Aufenthaltstitel ausgestellt oder das Visum erteilt hat, dennoch die Zuständig-
keit zugewiesen werden. 2Wenn der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder 
das Visum erteilt hat, jedoch nachweisen kann, dass nach Ausstellung des 
Aufenthaltstitels oder des Visums eine betrügerische Handlung vorgenommen 
wurde, kann ihm die Zuständigkeit nicht zugewiesen werden.
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Artikel 30. Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise. (1) Besitzt der 
Antragsteller ein Zeugnis oder einen Befähigungsnachweis, das bzw. der von ei-
ner in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Bildungseinrichtung ausgestellt 
wurde, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationa-
len Schutz zuständig, sofern der Antrag weniger als sechs Jahre nach Ausstellung 
des Zeugnisses oder des Befähigungsnachweises registriert wurde.

(2) Besitzt der Antragsteller mehrere Zeugnisse oder Befähigungsnachweise, die 
von Bildungseinrichtungen in verschiedenen Mitgliedstaaten ausgestellt wur-
den, so ist für die Bestimmung des für die Prüfung des Antrags auf internationa-
len Schutz zuständigen Mitgliedstaats ausschlaggebend, welchem Zeugnis oder 
Befähigungsnachweis die längste Ausbildungs- bzw. Studienzeit vorausging 
oder, wenn diese Zeiten identisch sind, in welchem Mitgliedstaat das letzte Zeug-
nis bzw. der letzte Befähigungsnachweis erworben wurde.

Artikel 31. Visafreie Einreise. (1) Reist ein Drittstaatsangehöriger oder Staa-
tenloser in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten über einen Mitgliedstaat ein, in 
dem für ihn keine Visumpflicht besteht, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prü-
fung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.

(2) 1Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Antrag auf internationalen 
Schutz des Drittstaatsangehörigen oder des Staatenlosen in einem anderen Mit-
gliedstaat registriert wird, in dem er ebenfalls kein Einreisevisum vorweisen muss. 
2In diesem Fall ist dieser andere Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig.

Artikel 32. Antrag im internationalen Transitbereich eines Flughafens.
Wird der Antrag auf internationalen Schutz im internationalen Transitbereich 
eines Flughafens eines Mitgliedstaats gestellt, so ist dieser Mitgliedstaat für die 
Prüfung des Antrags zuständig.

Artikel 33. Einreise. (1) 1Gilt es auf der Grundlage von Beweismitteln oder In-
dizien im Sinne der in Artikel 40 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genann-
ten Verzeichnisse einschließlich der in der Verordnung (EU) 2024/1358 genann-
ten Daten als erwiesen, dass ein Antragsteller über die Land-, See- oder Luftgren-
ze eines Mitgliedstaats irregulär aus einem Drittstaat eingereist ist, so ist dieser 
Einreisemitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zu-
ständig. 2Wenn der Antrag mehr als 20 Monate nach dem Tag des irregulären 
Grenzübertritts registriert wird, gilt diese Zuständigkeit nicht mehr.

(2) 1Gilt es auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien im Sinne der in 
Artikel 40 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannten Verzeichnisse ein-
schließlich der in der Verordnung (EU) 2024/1358 genannten Daten als erwie-
sen, dass ein Antragsteller im Anschluss an einen Such- und Rettungseinsatz im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgeschifft wurde, so ist ungeachtet des Ab-
satzes 1 dieses Artikels dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf inter-
nationalen Schutz zuständig. 2Wenn der Antrag mehr als zwölf Monate nach 
dem Tag der Ausschiffung registriert wird, gilt diese Zuständigkeit nicht mehr.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels finden keine Anwendung, wenn es auf 
der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien im Sinne der in Artikel 40 Ab-
satz 4 der vorliegenden Verordnung genannten Verzeichnisse, einschließlich der 
Daten nach der Verordnung (EU) 2024/1358, als erwiesen gilt, dass der Antrags-
teller nach dem Grenzübertritt gemäß Artikel 67 von einem anderen Mitglieds-
taat übernommen wurde. 2In diesem Fall ist der Übernahmemitgliedstaat für die 
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.

KAPITEL III. Abhängige Personen und Ermessensklauseln

Artikel 34. Abhängige Personen. (1) [1] Ist ein Antragsteller wegen Schwan-
gerschaft, eines neugeborenen Kindes, schwerer psychischer oder physischer Er-
krankung, Schwerbehinderung, schweren psychologischen Traumas oder hohen 
Alters auf die Unterstützung seines Kindes, eines seiner Geschwister oder eines 
Elternteils, das/der sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält, angewiesen 
oder ist sein Kind, ein Geschwister oder ein Elternteil, das/der sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhält, auf die Unterstützung des Antragstellers angewie-
sen, so entscheiden die Mitgliedstaaten in der Regel, den Antragsteller und dieses 
Kind, dieses seiner Geschwister oder diesen Elternteil nicht zu trennen bzw. sie 
zusammenzuführen, sofern die familiäre Bindung bereits vor der Ankunft des 
Antragstellers im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat, das Kind, 
dieses seiner Geschwister oder der Elternteil in der Lage ist, die abhängige Person 
zu unterstützen, und die betroffenen Personen ihren Wunsch in diesem Sinne 
schriftlich kundgetan haben, nachdem sie über diese Möglichkeit informiert 
worden sind.

[2] Gibt es Hinweise darauf, dass sich ein Kind, ein Geschwister oder ein Eltern-
teil rechtmäßig im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhält, in dem sich die ab-
hängige Person aufhält, so prüft dieser Mitgliedstaat, ob das Kind, das Geschwis-
ter oder der Elternteil für die abhängige Person sorgen kann, bevor er ein 
Aufnahmegesuch nach Artikel 39 stellt.

(2) 1Hält sich das Kind, eines seiner Geschwister oder ein Elternteil im Sinne 
des Absatzes 1 rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat als der Antragsteller 
auf, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich das Kind, eines seiner Geschwister oder 
ein Elternteil rechtmäßig aufhält, zuständiger Mitgliedstaat, sofern der Gesund-
heitszustand des Antragstellers diesen nicht längerfristig daran hindert, in diesen 
Mitgliedstaat zu reisen. 2In diesem Fall ist der Mitgliedstaat, in dem sich der An-
tragsteller aufhält, zuständiger Mitgliedstaat. 3Dieser Mitgliedstaat kann nicht 
verpflichtet werden, das Kind, das Geschwister oder einen Elternteil in sein Ho-
heitsgebiet zu verbringen.

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 78 delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:
a) die Gesichtspunkte, die zur Beurteilung des Abhängigkeitsverhältnisses zu 

berücksichtigen sind;
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b) die Kriterien für die Feststellung des Bestehens einer nachgewiesenen familiä-
ren Bindung;

c) die Kriterien zur Beurteilung der Fähigkeit der betreffenden Person, für die 
abhängige Person zu sorgen;

d) die Gesichtspunkte, die zur Beurteilung einer längerfristigen Reiseunfähig-
keit der betreffenden Person zu berücksichtigen sind.

(4) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden für Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels fest. 2Diese Durchführungs-
rechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren er-
lassen.

Artikel 35. Ermessensklauseln. (1) Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 kann 
ein Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm registrierten Antrag eines Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen auf internationalen Schutz zu prüfen, auch 
wenn er gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-
fung zuständig ist.

(2) [1] 1Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz regis-
triert worden ist und der das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedstaats durchführt, oder der zuständige Mitgliedstaat kann, bevor eine Ers-
tentscheidung in der Sache ergeht, jederzeit einen anderen Mitgliedstaat ersu-
chen, den Antragsteller aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus 
wichtigen Bindungen in Bezug auf den familiären, sozialen oder kulturellen 
Kontext ergeben, aufzunehmen, um in einer verwandtschaftlichen Beziehung 
stehende Personen zusammenzuführen, auch wenn der andere Mitgliedstaat ge-
mäß den Kriterien in den Artikeln 25 bis 28 und 34 nicht zuständig ist. 2Die be-
troffenen Personen müssen dem schriftlich zustimmen.

[2] Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, über die der ersuchende Mit-
gliedstaat verfügt und die erforderlich sind, um dem ersuchten Mitgliedstaat die 
Beurteilung des Falles zu ermöglichen.

[3] 1Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Überprüfungen vor, 
um zu prüfen, ob die in dem Antrag genannten humanitären Gründe vorliegen, 
und antwortet dem ersuchenden Mitgliedstaat innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang des Gesuchs über das elektronische Kommunikationsnetz, das ge-
mäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet wurde. 2Eine 
Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen.

KAPITEL IV. Pflichten des zuständigen Mitgliedstaats

Artikel 36. Pflichten des zuständigen Mitgliedstaats. (1) Der nach dieser 
Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet,
a) einen Antragsteller, dessen Antrag in einem anderen Mitgliedstaat registriert 

worden ist, nach Maßgabe der Artikel 39, 40 und 46 aufzunehmen,

b) einen Antragsteller oder einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, für 
den dieser Mitgliedstaat nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1358 als zuständiger Mitgliedstaat angegeben wurde, nach Maßgabe 
der Artikel 41 und 46 der vorliegenden Verordnung wieder aufzunehmen,

c) eine zugelassene Person, die einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat oder sich irregulär in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat 
aufhält, der sich gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 zu ihrer Aufnahme 
bereit erklärt hat oder der ihr internationalen Schutz oder humanitären Sta-
tus im Rahmen einer nationalen Neuansiedlungsregelung gewährt hat, nach 
Maßgabe der Artikel 41 und 46 der vorliegenden Verordnung wieder aufzu-
nehmen.

(2) [1] 1Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Situation eines mit dem An-
tragsteller einreisenden Minderjährigen, der der Definition des Familienangehö-
rigen entspricht, untrennbar mit der Situation seines Familienangehörigen ver-
bunden, wobei der Mitgliedstaat den Minderjährigen aufnimmt oder wieder 
aufnimmt, der für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz dieses Fa-
milienangehörigen zuständig ist, ohne dass es der schriftlichen Zustimmung der 
betreffenden Person bedarf, auch wenn der Minderjährige selbst kein Antragstel-
ler ist, es sei denn, dass dies nachweislich nicht dem Kindeswohl dient. 2Das Glei-
che gilt bei Kindern, die nach der Ankunft des Antragstellers im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten geboren werden, ohne dass ein neues Aufnahmeverfahren 
für diese eingeleitet werden muss.

[2] Ungeachtet des Erfordernisses der schriftlichen Zustimmung nach Artikel 
26 ist für den Fall, dass ein neues Verfahren zur Aufnahme eines Minderjährigen 
in Bezug auf einen Mitgliedstaat eingeleitet wird, der gemäß Artikel 26 als zu-
ständiger Mitgliedstaat angegeben ist, von den betroffenen Personen keine 
schriftliche Zustimmung erforderlich, es sei denn, dass die Überstellung an den 
zuständigen Mitgliedstaat nachweislich nicht dem Wohl des Kindes dient.

(3) In den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen prüft der zustän-
dige Mitgliedstaat den Antrag auf internationalen Schutz gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1348 oder schließt diese Prüfung ab.

Artikel 37. Übergang der Zuständigkeit. (1) [1] 1Erteilt ein Mitgliedstaat dem 
Antragsteller einen Aufenthaltstitel, beschließt er, Artikel 35 anzuwenden, ist er 
der Auffassung, dass es nicht dem Kindeswohl dient, einen unbegleiteten Min-
derjährigen an den zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, oder überstellt er 
die betreffende Person nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 46 in den zustän-
digen Mitgliedstaat, so wird dieser Mitgliedstaat zum zuständigen Mitgliedstaat, 
und ihm obliegen die Pflichten nach Artikel 36. 2Er unterrichtet gegebenenfalls 
über das gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtete 
elektronische Kommunikationsnetz den zuvor zuständigen Mitgliedstaat, den 
Mitgliedstaat, der ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 
durchführt, oder den Mitgliedstaat, an den ein Aufnahme- oder Wiederaufnah-
megesuch gerichtet wurde.
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[2] Der Mitgliedstaat, der nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes zuständig wird, 
gibt an, dass er nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1358 zum 
zuständigen Mitgliedstaat geworden ist.

(2) [1] Nach Prüfung eines Antrags in einem Grenzverfahren gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1348 enden die Verpflichtungen gemäß Artikel 36 Absatz 1 der 
vorliegenden Verordnung 15 Monate, nachdem eine Entscheidung, mit der ein 
Antrag als unzulässig, als unbegründet oder als offensichtlich unbegründet in 
Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft oder den subsidiären Schutzstatus abge-
lehnt wurde oder eine Entscheidung, mit der ein Antrag als stillschweigend oder 
ausdrücklich zurückgenommen erklärt wird, rechtskräftig geworden ist.

[2] Ein nach dem Zeitraum gemäß Unterabsatz 1 registrierter Antrag gilt für die 
Zwecke dieser Verordnung als neuer Antrag, der somit ein neues Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats auslöst.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 Unterabsatz 1 dieses Artikels endet die Zustän-
digkeit, wenn die Person innerhalb der dort genannten Frist von 15 Monaten in 
einem anderen Mitgliedstaat internationalen Schutz beantragt und am Tag des 
Ablaufs dieser Frist von 15 Monaten ein Wiederaufnahmeverfahren anhängig 
ist, erst dann, wenn das betreffende Wiederaufnahmeverfahren abgeschlossen ist 
oder die Fristen für die Durchführung der Überstellung durch den überstellen-
den Mitgliedstaat gemäß Artikel 46 abgelaufen sind.

(4) [1] Die Verpflichtungen nach Artikel 36 Absatz 1 der vorliegenden Verord-
nung enden, wenn der zuständige Mitgliedstaat auf der Grundlage von gemäß 
der Verordnung (EU) 2017/2226 erfassten und gespeicherten Daten oder ande-
ren Belegen feststellt, dass die betreffende Person das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten für mindestens neun Monate verlassen hat, es sei denn, die be-
treffende Person ist im Besitz eines gültigen, vom zuständigen Mitgliedstaat aus-
gestellten Aufenthaltstitels.

[2] Ein nach der Zeit der Abwesenheit im Sinne des Unterabsatzes 1 registrierter 
Antrag gilt für die Zwecke dieser Verordnung als neuer Antrag, der ein neues 
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats auslöst.

(5) [1] Die Verpflichtung nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verord-
nung zur Wiederaufnahme eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen en-
det, wenn anhand der Aktualisierung des Datensatzes nach Artikel 16 Absatz 2 
Buchstabe d der Verordnung (EU) 2024/1358 festgestellt wird, dass die be-
treffende Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten entweder verpflichtend 
oder auf freiwilliger Basis im Einklang mit einer Rückkehrentscheidung oder 
Abschiebungsanordnung verlassen hat, die nach der Rücknahme oder Ableh-
nung des Antrags ergangen ist.

[2] Ein nach einer vollzogenen Abschiebung oder freiwilligen Rückkehr regis-
trierter Antrag gilt für die Zwecke dieser Verordnung als neuer Antrag, der somit 
ein neues Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats auslöst.

KAPITEL V. Verfahren

ABSCHNITT I. Einleitung des Verfahrens

Artikel 38. Einleitung des Verfahrens. (1) Der Mitgliedstaat, in dem ein An-
trag auf internationalen Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 zuerst 
registriert wird, oder gegebenenfalls der Übernahmemitgliedstaat leitet unver-
züglich das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats ein.

(2) Wenn der Antragsteller flüchtig ist, setzt der Mitgliedstaat, in dem ein An-
trag zuerst registriert wird, oder gegebenenfalls der Übernahmemitgliedstaat das 
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats fort.

(3) [1] Der Mitgliedstaat, der das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 
Mitgliedstaats durchgeführt hat oder der nach Artikel 16 Absatz 4 dieser Verord-
nung zuständig geworden ist, gibt unverzüglich gemäß Artikel 16 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1358 in Eurodac Folgendes an:
a) seine Zuständigkeit nach Artikel 16 Absatz 2,
b) seine Zuständigkeit nach Artikel 16 Absatz 3,
c) seine Zuständigkeit nach Artikel 16 Absatz 4,
d) seine Zuständigkeit aufgrund der Nichteinhaltung der in Artikel 39 festgeleg-

ten Fristen,
e) die Zuständigkeit des Mitgliedstaats, der einem Gesuch um Aufnahme des 

Antragstellers nach Artikel 40 stattgegeben hat,
f) seine Zuständigkeit gemäß Artikel 68 Absatz 3.

[2] Bis zur Hinzufügung dieser Informationen gelten die in Absatz 4 dieses Ar-
tikels genannten Verfahren.

(4) [1] Ein Antragsteller, der sich ohne Aufenthaltstitel in einem anderen Mit-
gliedstaat aufhält oder in diesem Mitgliedstaat während des Verfahrens zur Be-
stimmung des zuständigen Mitgliedstaats einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt, wird von dem die Zuständigkeit bestimmenden Mitgliedstaat nach 
Maßgabe der Artikel 41 und 46 wieder aufgenommen.

[2] Diese Pflicht erlischt, wenn der bestimmende Mitgliedstaat nachweist, dass 
der Antragsteller von einem anderen Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel erhal-
ten hat.

(5) 1Ein Antragsteller, der sich ohne Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat 
aufhält oder in diesem Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen Schutz 
stellt, nachdem ein anderer Mitgliedstaat bestätigt hat, dass die betreffende Per-
son nach Artikel 67 Absatz 9 übernommen wird, und bevor die Überstellung in 
diesen Mitgliedstaat nach Artikel 67 Absatz 11 erfolgt ist, wird von diesem Über-
nahmemitgliedstaat nach Maßgabe der Artikel 41 und 46 wieder aufgenommen. 
2Diese Pflicht erlischt, wenn der Übernahmemitgliedstaat nachweist, dass der 
Antragsteller von einem anderen Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel erhalten 
hat.

Art. 37 AMM-Verordnung AMM-Verordnung Art. 38

78  79



ABSCHNITT II. Aufnahmeverfahren

Artikel 39. Aufnahmegesuch. (1) [1] 1Hält der in Artikel 38 Absatz 1 genannte 
Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags für zu-
ständig, so ersucht er sofort, auf jeden Fall aber innerhalb von zwei Monaten 
nach Registrierung des Antrags diesen anderen Mitgliedstaat, den Antragsteller 
aufzunehmen. 2Die Mitgliedstaaten räumen Ersuchen, die auf der Grundlage 
der Artikel 25 bis 28 und 34 gestellt wurden, Vorrang ein.

[2] Ungeachtet des Unterabsatzes 1 dieses Absatzes wird im Falle einer Eurodac-
Treffermeldung im Zusammenhang mit Daten gemäß den Artikeln 22 und 24 
der Verordnung (EU) 2024/1358 oder im Falle einer VIS-Treffermeldung im Zu-
sammenhang mit Daten gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 
das Aufnahmegesuch innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Treffermeldung 
gestellt.

[3] Wird das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers nicht innerhalb der in 
den Unterabsätzen 1 und 2 niedergelegten Fristen unterbreitet, so ist der Mit-
gliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, für 
die Prüfung des Antrags zuständig.

[4] Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjähri-
gen, so setzt der die Zuständigkeit bestimmende Mitgliedstaat jederzeit vor einer 
Erstentscheidung in der Sache, wenn er der Auffassung ist, dass dies dem Wohl 
des Kindes dient, das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 
fort und ersucht einen anderen Mitgliedstaat, den Antragsteller, insbesondere 
wenn der Antrag auf Artikel 26, 27 oder 34 beruht, ungeachtet des Ablaufs der 
in den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes niedergelegten Fristen aufzuneh-
men.

(2) [1] Der ersuchende Mitgliedstaat kann um eine dringende Antwort ersu-
chen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz nach einer Entscheidung über 
die Einreiseverweigerung oder einer Rückkehrentscheidung registriert wurde

[2] In dem Gesuch werden die Gründe genannt, die eine dringende Antwort 
rechtfertigen, und es wird angegeben, innerhalb welcher Frist um eine Antwort 
ersucht wird. Diese Frist beträgt mindestens eine Woche.

(3) [1] 1Das Aufnahmegesuch enthält eine umfassende und ausführliche Be-
gründung auf der Grundlage aller Umstände des Falles, einschließlich der sach-
dienlichen Angaben aus der Erklärung des Antragstellers, die sich auf die ein-
schlägigen Kriterien nach Kapitel II und gegebenenfalls den Vordruck nach Ar-
tikel 22 Absatz 1 beziehen. 2Dafür ist ein Formblatt zu übermitteln, das Beweis-
mittel oder Indizien gemäß den in Artikel 40 Absatz 4 genannten Verzeichnissen 
oder andere Unterlagen oder Angaben enthalten muss, mit denen sich das Ge-
such begründen lässt und anhand deren die Behörden des ersuchten Mitglieds-
taats prüfen können, ob der Mitgliedstaat gemäß den in dieser Verordnung defi-
nierten Kriterien zuständig ist.

[2] 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche 
Methoden für die Erstellung und Übermittlung von Aufnahmegesuchen fest. 

2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 40. Antwort auf ein Aufnahmegesuch. (1) 1Der ersuchte Mitglieds-
taat nimmt die erforderlichen Überprüfungen vor und antwortet auf das Gesuch 
um Aufnahme eines Antragstellers unverzüglich, in jedem Fall jedoch innerhalb 
von einem Monat nach Erhalt des Gesuchs. 2Die Mitgliedstaaten räumen Ersu-
chen, die auf der Grundlage der Artikel 25 bis 28 und 34 gestellt wurden, Vor-
rang ein. 3Zu diesem Zweck kann der ersuchte Mitgliedstaat nationale, internati-
onale oder andere einschlägige Organisationen um Hilfe ersuchen, um die vom 
ersuchenden Mitgliedstaat vorgelegten sachdienlichen Beweismittel und Indizi-
en, insbesondere für die Ermittlung von und Suche nach Familienangehörigen, 
zu überprüfen.

(2) Abweichend von Absatz 1 antwortet der ersuchte Mitgliedstaat im Falle ei-
ner Eurodac-Treffermeldung im Zusammenhang mit Daten gemäß den Artikeln 
22 und 24 der Verordnung (EU) 2024/1358 oder im Falle einer VIS-Treffermel-
dung im Zusammenhang mit Daten gemäß Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2008 innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Gesuchs.

(3) In dem Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats werden 
Beweismittel und Indizien verwendet.

(4) [1] 1Die Kommissionlegt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Er-
stellung und regelmäßige Überprüfung zweier Verzeichnisse fest, in denen die 
sachdienlichen Beweismittel und Indizien gemäß den in den Unterabsätzen 1 
und 2 dieses Absatzes festgelegten Kriterien aufgeführt sind. 2Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfah-
ren erlassen.

[2] 1Für die Zwecke von Unterabsatz 1 fallen unter den Begriff Beweismittel 
förmliche Beweismittel, die insoweit über die Zuständigkeit nach dieser Verord-
nung entscheiden, sofern sie nicht durch Gegenbeweise widerlegt werden. 2Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission nach Maßgabe der im Verzeichnis der 
förmlichen Beweismittel festgelegten Klassifizierung Muster der verschiedenen 
Arten der von ihren Verwaltungen verwendeten Dokumente zur Verfügung.

[3] 1Für die Zwecke von Unterabsatz 1 fallen unter den Begriff Indizien einzelne 
Anhaltspunkte, die, obwohl sie anfechtbar sind, nach der ihnen zugebilligten Be-
weiskraft ausreichen können. 2Die Beweiskraft von Indizien wird hinsichtlich 
der Zuständigkeit für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz von 
Fall zu Fall bewertet.

(5) Das Beweis- und Indizienerfordernis darf nicht über das für die ordnungs-
gemäße Anwendung dieser Verordnung erforderliche Maß hinausgehen.

(6) [1] Der ersuchte Mitgliedstaat erkennt seine Zuständigkeit an, sofern die In-
dizien kohärent, nachprüfbar und hinreichend detailliert sind, um die Zustän-
digkeit zu begründen.

[2] Wird das Ersuchen auf der Grundlage der Artikel 25 bis 28 und 34 gestellt 
und ist der ersuchte Mitgliedstaat nicht der Auffassung, dass die Indizien kohä-
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rent, überprüfbar und hinreichend detailliert sind, um die Zuständigkeit festzu-
stellen, so legt er dies in der Antwort nach Absatz 8 dieses Artikels dar.

(7) Hat der ersuchende Mitgliedstaat gemäß Artikel 39 Absatz 2 um eine drin-
gende Antwort ersucht, antwortet der ersuchte Mitgliedstaat innerhalb der ge-
setzten Frist oder spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Ge-
suchs.

(8) [1] 1Lehnt der ersuchte Mitgliedstaat das Gesuch nicht innerhalb der Mo-
natsfrist nach Absatz 1 dieses Artikels oder gegebenenfalls innerhalb der Zwei-
wochenfrist nach den Absätzen 2 und 7 dieses Artikels mit einer begründeten 
Antwort, gestützt auf alle Umstände des Falles hinsichtlich der einschlägigen 
Kriterien nach Kapitel II, ab, so gilt dies als Annahme des Gesuchs und begrün-
det die Verpflichtung zur Aufnahme der betreffenden Person, einschließlich der 
Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen. 2Die 
Gründe sind durch Beweismittel und Indizien, soweit verfügbar, zu belegen.

[2] 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein Stan-
dardformblatt für Antworten fest, in denen die Gründe gemäß diesem Artikel 
ausgeführt werden. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Arti-
kel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

ABSCHNITT III. Verfahren für Wiederaufnahmemitteilungen

Artikel 41. Übermittlung einer Wiederaufnahmemitteilung. (1) 1In einer 
Situation nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben b oder c übermittelt der Mit-
gliedstaat, in dem sich die Person aufhält, sofort, in jedem Fall aber innerhalb von 
zwei Wochen nach Erhalt der Eurodac-Treffermeldung eine Wiederaufnahme-
mitteilung. 2Erfolgt die Wiederaufnahmemitteilung nicht innerhalb dieser Frist, 
so berührt dies nicht die Verpflichtung des zuständigen Mitgliedstaats, die be-
treffende Person wieder aufzunehmen.

(2) Für eine Wiederaufnahmemitteilung ist ein Standardformblatt zu verwen-
den, das Beweismittel oder Indizien im Sinne der Verzeichnisse nach Artikel 40 
Absatz 4 oder sachdienliche Angaben aus der Erklärung der betreffenden Person 
enthalten muss.

(3) Der unterrichtete Mitgliedstaat bestätigt dem Mitgliedstaat, der die Mittei-
lung übermittelt hat, innerhalb von zwei Wochen den Eingang der Mitteilung, es 
sei denn, der unterrichtete Mitgliedstaat weist innerhalb dieser Frist nach, dass er 
gemäß Artikel 37 nicht zuständig ist oder dass die Wiederaufnahmemitteilung 
auf einer falschen Angabe des zuständigen Mitgliedstaats gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1358 beruht.

(4) Erfolgt innerhalb der in Absatz 3 genannten zweiwöchigen Frist keine Re-
aktion, so gilt dies als Bestätigung des Eingangs der Mitteilung.

(5) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden für die Erstellung und Übermittlung von Wiederaufnahmemit-
teilungen fest. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

ABSCHNITT IV. Verfahrensgarantien

Artikel 42. Mitteilung der Überstellungsentscheidung. (1) Der die Zustän-
digkeit bestimmende Mitgliedstaat, dessen Aufnahmegesuch in Bezug auf den 
Antragsteller im Sinne von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a stattgegeben wurde 
oder der eine Wiederaufnahmemitteilung in Bezug auf Personen im Sinne von 
Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben b und c übermittelt hat, trifft zwei Wochen nach 
Annahme des Gesuchs oder nach der Bestätigung eine Überstellungsentschei-
dung.

(2) Stimmt der ersuchte oder unterrichtete Mitgliedstaat der Aufnahme eines 
Antragstellers zu oder bestätigt er die Wiederaufnahme einer Person im Sinne 
von Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben b oder c, setzt der überstellende Mitglieds-
taat die betreffende Person unverzüglich schriftlich in verständlicher Sprache 
von der Entscheidung in Kenntnis, sie in den zuständigen Mitgliedstaat zu über-
stellen, sowie gegebenenfalls davon, dass er ihren Antrag auf internationalen 
Schutz nicht prüfen wird, von den Fristen für die Durchführung der Überstel-
lung und der Verpflichtung, der Entscheidung nach Artikel 17 Absatz 5 nachzu-
kommen.

(3) Wird die betreffende Person durch einen nach nationalem Recht zugelasse-
nen oder zulässigen Rechtsbeistand oder anderen Berater rechtlich vertreten, so 
können die Mitgliedstaaten die Entscheidung gemäß Absatz 1 diesem Rechtsbei-
stand oder Berater anstelle der betreffenden Person zustellen und die Entschei-
dung gegebenenfalls der betroffenen Person mitteilen.

(4) [1] Die Entscheidung nach Absatz 1 dieses Artikels umfasst auch eine 
Rechtsbehelfsbelehrung gemäß Artikel 43, einschließlich des Rechts, aufschie-
bende Wirkung zu beantragen, und der Fristen für die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs sowie Informationen über die Frist für die Durchführung der Überstel-
lung, sowie erforderlichenfalls Angaben über den Ort und den Zeitpunkt, an 
dem und zu dem sich die betreffende Person zu melden hat, wenn diese Person 
sich auf eigene Initiative in den zuständigen Mitgliedstaat begibt.

[2] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betreffende Person zusammen mit 
der Entscheidung nach Absatz 1 Angaben zu Personen oder Einrichtungen er-
hält, die sie rechtlich beraten können, sofern nicht bereits geschehen.

(5) Wird die betreffende Person nicht durch einen nach nationalem Recht zu-
gelassenen oder zulässigen Rechtsbeistand oder anderen Berater rechtlich vertre-
ten, so informiert der Mitgliedstaat sie in einer Sprache, die sie versteht oder bei 
der vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sie versteht, über die 
wesentlichen Elemente der Entscheidung, darunter stets über mögliche Rechts-
behelfe und die Fristen zur Einlegung solcher Rechtsbehelfe.

Artikel 43. Rechtsbehelfe. (1) Der Antragsteller oder eine andere Person im 
Sinne von Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben b und c hat das Recht auf einen wirk-
samen Rechtsbehelf gegen eine Überstellungsentscheidung in Form einer auf 
Sach- und Rechtsfragen gerichteten Überprüfung durch ein Gericht.

Der Umfang dieses Rechtsbehelfs beschränkt sich auf eine Bewertung,
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a) ob die Überstellung für die betreffende Person zu einer tatsächlichen Gefahr 
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Artikel 
4 der Charta führen würde;

b) ob nach der Überstellungsentscheidung Umstände vorliegen, die für die ord-
nungsgemäße Anwendung dieser Verordnung entscheidend sind;

c) ob im Falle von Personen, die nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a aufge-
nommen wurden, gegen die Artikel 25 bis 28 und 34 verstoßen wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen eine Frist von mindestens einer Woche, aber 
nicht mehr als drei Wochen nach Zustellung einer Überstellungsentscheidung 
vor, in der die betreffende Person ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
nach Absatz 1 wahrnehmen kann.

(3) [1] 1Die betreffende Person hat das Recht, innerhalb einer angemessenen 
Frist ab Zustellung der Überstellungsentscheidung, jedoch in jedem Fall nicht 
länger als in dem von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 vorgesehenen Zeit-
raum, bei einem Gericht eine Aussetzung des Vollzugs der Überstellungsent-
scheidung bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens oder der Überprü-
fung zu beantragen. 2Die Mitgliedstaaten können im nationalen Recht vorsehen, 
dass der Antrag auf Aussetzung des Vollzugs der Überstellungsentscheidung zu-
sammen mit dem Rechtsbehelf nach Absatz 1 einzureichen ist. 3Die Mitglieds-
taaten sorgen für einen wirksamen Rechtsbehelf in der Form, dass die Überstel-
lung ausgesetzt wird, bis die Entscheidung über den ersten Antrag auf Ausset-
zung ergangen ist. 4Jede Entscheidung darüber, ob der Vollzug der Überstel-
lungsentscheidung ausgesetzt werden soll, wird innerhalb eines Monats ab dem 
Tag getroffen, an dem das zuständige Gericht den Antrag erhalten hat.

[2] Hat die betreffende Person ihr Recht, eine aufschiebende Wirkung zu bean-
tragen, nicht ausgeübt, so setzt der Rechtsbehelf gegen die Überstellungsent-
scheidung oder die Überprüfung der Überstellungsentscheidung deren Vollzug 
nicht aus.

[3] Die Entscheidung, die Durchführung der Überstellungsentscheidung nicht 
auszusetzen, ist zu begründen.

[4] Wird eine aufschiebende Wirkung zuerkannt, so bemüht sich das Gericht, 
innerhalb eines Monats nach der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
über den Rechtsbehelf oder die Überprüfung in der Sache zu entscheiden.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betreffende Person rechtliche Be-
ratung und — wenn nötig — sprachliche Hilfe in Anspruch nehmen kann.

(5) [1] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die rechtliche Beratung und Ver-
tretung im Rechtsbehelfsverfahren auf Antrag unentgeltlich gewährt wird, 
wenn die betreffende Person die Kosten nicht selbst tragen kann. 2Die Mitglieds-
taaten können vorsehen, dass Personen, die dieser Verordnung unterliegen, hin-
sichtlich der Gebühren und anderen Kosten keine günstigere Behandlung zuteil-
wird, als sie den eigenen Staatsangehörigen in Fragen der rechtlichen Beratung 
und Vertretung im Allgemeinen gewährt wird.

[2] Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass keine unentgeltliche rechtliche 
Beratung und Vertretung gewährt wird, wenn die zuständige Behörde oder ein 

Gericht dem Rechtsbehelf oder der Überprüfung keine greifbaren Erfolgsaus-
sichten einräumt, sofern der Zugang zur rechtlichen Beratung und Vertretung 
dadurch nicht willkürlich eingeschränkt wird.

[3] 1Beschließt eine andere Stelle als ein Gericht, gemäß Unterabsatz 2 keine un-
entgeltliche rechtliche Beratung und Vertretung zu gewähren, so sehen die Mit-
gliedstaaten vor, bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf gegen diesen 
Beschluss einzulegen. 2Wird ein Rechtsbehelf gegen den Beschluss eingelegt, so 
ist der Rechtsbehelf integraler Bestandteil des Rechtsbehelfs nach Absatz 1.

[4] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die rechtliche Beratung und Vertre-
tung nicht willkürlich eingeschränkt werden und der wirksame Zugang der be-
treffenden Person zu den Gerichten nicht beeinträchtigt wird.

[5] 1Die rechtliche Unterstützung umfasst zumindest die Vorbereitung der er-
forderlichen Verfahrensdokumente. 2Die rechtliche Vertretung umfasst mindes-
tens die Vertretung vor Gericht und kann auf Rechtsbeistände oder Berater be-
schränkt werden, die nach einzelstaatlichem Recht zur Bereitstellung von recht-
licher Unterstützung und Vertretung berufen sind.

[6] Die Verfahren für die Inanspruchnahme rechtlicher Beratung und Vertre-
tung werden im einzelstaatlichen Recht festgelegt.

ABSCHNITT V. Inhaftnahme zum Zwecke der Überstellung

Artikel 44. Haft. (1) Die Mitgliedstaaten nehmen eine Person nicht allein des-
halb in Haft, weil sie dem durch diese Verordnung festgelegten Verfahren unter-
liegt.

(2) Besteht Fluchtgefahr oder ist dies zum Schutz der nationalen Sicherheit 
oder der öffentlichen Ordnung erforderlich, so dürfen die Mitgliedstaaten die 
betreffende Person zur Gewährleistung von Überstellungsverfahren im Einklang 
mit dieser Verordnung aufgrund einer Einzelfallprüfung der Umstände der Per-
son in Haft nehmen, sofern die Haft verhältnismäßig ist und sich weniger ein-
schneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen.

(3) Die Haft hat so kurz wie möglich und nicht länger zu sein, als bei angemes-
sener Handlungsweise notwendig ist, um die erforderlichen Verwaltungsverfah-
ren mit der gebotenen Sorgfalt abzuschließen, bis die Überstellung gemäß dieser 
Verordnung durchgeführt wird.

(4) Hinsichtlich der Haftbedingungen und der Garantien für gemäß diesem 
Artikel in Haft befindliche Antragsteller gelten die Artikel 11, 12 und 13 der 
Richtlinie (EU) 2024/1346.

(5) 1Eine Inhaftierung im Sinne dieses Artikels ist von den Verwaltungs- oder 
Justizbehörden schriftlich anzuordnen. 2In der Anordnung werden die sachli-
chen und rechtlichen Gründe für die Haft angegeben. 3Wird die Haft von einer 
Verwaltungsbehörde angeordnet, so sorgen die Mitgliedstaaten von Amts wegen 
oder auf Antrag des Antragstellers für eine zügige gerichtliche Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Inhaftnahme.
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Artikel 45. Fristen für in Haft genommene Antragsteller. (1) [1] Wird eine 
Person gemäß Artikel 44 in Haft genommen, so darf abweichend von den Arti-
keln 39 und 41 die Frist für die Übermittlung eines Aufnahmegesuchs oder einer 
Wiederaufnahmemitteilung zwei Wochen ab der Registrierung des Antrags auf 
internationalen Schutz oder zwei Wochen ab dem Erhalt der Eurodac-Treffer-
meldung, wenn im übermittelnden Mitgliedstaat kein neuer Antrag registriert 
wurde, nicht überschreiten.

[2] Wird eine Person nach der Registrierung des Antrags in Haft genommen, so 
darf die Frist für die Übermittlung eines Aufnahmegesuchs oder einer Wieder-
aufnahmemitteilung eine Woche ab dem Zeitpunkt der Inhaftnahme der Person 
nicht überschreiten.

(2) 1Abweichend von Artikel 40 Absatz 1 antwortet der ersuchte Mitgliedstaat 
so bald wie möglich, in jedem Fall aber spätestens eine Woche nach Eingang des 
Gesuchs. 2Wird innerhalb der Frist von einer Woche keine Antwort erteilt, ist 
davon auszugehen, dass dem Aufnahmegesuch stattgegeben wird, was die Ver-
pflichtung nach sich zieht, die Person aufzunehmen und angemessene Vorkeh-
rungen für die Ankunft zu treffen.

(3) Abweichend von Artikel 46 erfolgt, wenn eine Person in Haft genommen 
wird, die Überstellung dieser Person vom überstellenden Mitgliedstaat an den 
zuständigen Mitgliedstaat, sobald dies praktisch möglich ist, jedoch innerhalb 
von fünf Wochen nach
a) dem Tag, an dem dem Aufnahmegesuch stattgegeben oder die Wieder-

aufnahmemitteilung bestätigt wurde, oder
b) dem Tag, an dem der Rechtsbehelf oder die Überprüfung keine aufschieben-

de Wirkung nach Artikel 43 Absatz 3 mehr hat.
(4) 1Hält der überstellende Mitgliedstaat die Fristen für die Übermittlung eines 

Aufnahmegesuchs oder einer Wiederaufnahmemitteilung nicht ein, trifft er kei-
ne Überstellungsentscheidung innerhalb der in Artikel 42 Absatz 1 genannten 
Frist oder findet die Überstellung nicht innerhalb der in Absatz 3 dieses Artikels 
genannten Frist von fünf Wochen statt, so bleibt die Person nicht länger in Haft. 
2Die Artikel 39, 41 und 46 gelten weiterhin entsprechend.

ABSCHNITT VI. Überstellung

Artikel 46. Ausführliche Vorschriften und Fristen. (1) [1] Die Überstellung 
eines Antragstellers oder einer anderen Person im Sinne von Artikel 36 Absatz 1 
Buchstaben b und c aus dem überstellenden Mitgliedstaat in den zuständigen 
Mitgliedstaat erfolgt gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des über-
stellenden Mitgliedstaats in Abstimmung zwischen den betreffenden Mitglieds-
taaten, sobald dies praktisch möglich ist, jedoch innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach der Annahme des Aufnahmegesuchs, der Bestätigung der Wie-
deraufnahmemitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat oder der endgültigen 
Entscheidung über einen Rechtsbehelf oder eine Überprüfung einer Überstel-
lungsentscheidung mit aufschiebender Wirkung gemäß Artikel 43 Absatz 3.

[2] Die Mitgliedstaaten räumen Überstellungen von Antragstellern nach der 
Annahme von Gesuchen, die auf der Grundlage der Artikel 25 bis 28 und 34 ge-
stellt wurden, Vorrang ein.

[3] Wird die Überstellung zum Zwecke der Übernahme durchgeführt, so erfolgt 
sie innerhalb der in Artikel 67 Absatz 11 genannten Frist.

[4] Wenn Überstellungen in den zuständigen Mitgliedstaat in Form einer kon-
trollierten Ausreise oder in Begleitung erfolgen, stellt der Mitgliedstaat sicher, 
dass sie in humaner Weise und unter Achtung und uneingeschränkter Wahrung 
der Menschenwürde und anderer Grundrechte durchgeführt werden.

[5] 1Erforderlichenfalls stellt der überstellende Mitgliedstaat der betreffenden 
Person einen Laissez-passer aus. 2Die Kommission gestaltet im Wege von Durch-
führungsrechtsakten das Muster des Laissez-passer. 3Diese Durchführungs-
rechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren er-
lassen.

[6] Der zuständige Mitgliedstaat teilt dem überstellenden Mitgliedstaat gegebe-
nenfalls mit, dass die betreffende Person eingetroffen ist oder dass sie nicht inner-
halb der vorgegebenen Frist erschienen ist.

(2) [1] 1Wird die Überstellung nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 Unterab-
satz 1 durchgeführt, so ist der zuständige Mitgliedstaat nicht mehr zur Aufnah-
me oder Wiederaufnahme der betreffenden Person verpflichtet und die Zustän-
digkeit geht auf den überstellenden Mitgliedstaat über. 2Diese Frist kann höchs-
tens auf ein Jahr verlängert werden, wenn die Überstellung aufgrund der In-
haftierung der betreffenden Person nicht erfolgen konnte, oder auf höchstens 
drei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der ersuchende Mitgliedstaat den zuständi-
gen Mitgliedstaat unterrichtet hat, dass die betreffende Person oder ein Familien-
angehöriger, der zusammen mit der betreffenden Person überstellt werden sollte, 
flüchtig ist, sich der Überstellung körperlich widersetzt, sich vorsätzlich für die 
Überstellung untauglich macht oder die für die Überstellung erforderlichen me-
dizinischen Anforderungen nicht erfüllt.

[2] Steht die betreffende Person den Behörden wieder zur Verfügung und be-
trägt die verbleibende Zeit des Zeitraums gemäß Absatz 1 weniger als drei Mona-
te, so verfügt der überstellende Mitgliedstaat über eine Frist von drei Monaten, 
um die Überstellung durchzuführen.

(3) Wurde eine Person irrtümlich überstellt oder wird einem Rechtsbehelf ge-
gen eine Überstellungsentscheidung oder der Überprüfung einer Überstellun-
gentscheidung nach Vollzug der Überstellung stattgegeben, nimmt der Mit-
gliedstaat, der die Überstellung durchgeführt hat, die Person umgehend wieder 
auf.

(4) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden für Konsultationen und den Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten für die Zwecke dieses Artikels, insbesondere für den Fall, 
dass Überstellungen verschoben werden oder nicht fristgerecht erfolgen, für 
Überstellungen nach stillschweigender Annahme, für Überstellungen Minder-
jähriger oder abhängiger Personen und für kontrollierte Überstellungen fest. 
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2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 ge-
nannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 47. Kosten der Überstellung. (1) Nach Artikel 20 der Verordnung 
(EU) 2021/1147 wird dem Mitgliedstaat, der die Überstellung nach Artikel 46 
durchführt, ein Beitrag für die Überstellung eines Antragstellers oder einer ande-
ren Person im Sinne von Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben b oder c dieser Verord-
nung gezahlt.

(2) Muss die betreffende Person infolge einer irrtümlichen Überstellung oder 
eines erfolgreichen Rechtsbehelfs gegen eine Überstellungsentscheidung oder 
der Überprüfung einer Überstellungsentscheidung nach Vollzug der Überstel-
lung rücküberstellt werden, werden die Kosten für die Rücküberstellung von 
dem Mitgliedstaat getragen, der die erste Überstellung durchgeführt hat.

(3) Die Überstellungskosten werden nicht den nach dieser Verordnung zu 
überstellenden Personen auferlegt.

Artikel 48. Austausch relevanter Informationen vor Durchführung einer 
Überstellung. (1) 1Der den Antragsteller oder eine andere Person im Sinne des 
Artikels 36 Absatz 1 Buchstaben b oder c überstellende Mitgliedstaat übermit-
telt dem zuständigen Mitgliedstaat die personenbezogenen Daten der zu über-
stellenden Person, die angemessen und erheblich und auf das Maß beschränkt 
sind, das für den alleinigen Zweck notwendig ist, es den zuständigen Behörden 
gemäß dem nationalen Recht des Mitgliedstaats zu ermöglichen, diese Person in 
geeigneter Weise zu unterstützen — unter anderem die zum Schutz ihrer lebens-
wichtigen Interessen unmittelbar notwendige medizinische Versorgung zu leis-
ten —, um die Kontinuität des Schutzes und der Rechte sicherzustellen, die diese 
Verordnung und andere anwendbare Bestimmungen des Asylrechts bieten. 2Die-
se Daten werden dem zuständigen Mitgliedstaat innerhalb einer angemessenen 
Frist vor der Überstellung übermittelt, damit seine zuständigen Behörden ausrei-
chend Zeit haben, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

(2) Der überstellende Mitgliedstaat übermittelt dem zuständigen Mitgliedstaat 
sämtliche Informationen, die wesentlich für den Schutz der Rechte und der un-
mittelbaren besonderen Bedürfnisse der zu überstellenden Person sind; hierzu 
zählen insbesondere:
a) Informationen über alle unmittelbaren Maßnahmen, welche der zuständige 

Mitgliedstaat ergreifen muss, um sicherzustellen, dass den besonderen Be-
dürfnissen der zu überstellenden Person angemessen Rechnung getragen 
wird, einschließlich der gegebenenfalls unmittelbar notwendigen medizini-
schen Versorgung und erforderlichenfalls aller Vorkehrungen zur Wahrung 
des Kindeswohls,

b) Kontaktdaten von Familienangehörigen, Verwandten oder Personen jeder 
anderen verwandtschaftlichen Beziehung im Zielstaat, sofern relevant,

c) bei Minderjährigen Angaben zur Bewertung des Kindeswohls und zur Schul-
bildung,

d) gegebenenfalls eine Bewertung des Alters des Antragstellers,

e) gegebenenfalls das Überprüfungsformular gemäß Artikel 17 der Verordnung 
(EU) 2024/1356, einschließlich aller im Formular genannten Nachweise,

f) sonstige sachdienliche Informationen.
(3) 1Der Informationsaustausch nach Maßgabe dieses Artikels erfolgt nur zwi-

schen den Behörden, die der Kommission gemäß Artikel 52 dieser Verordnung 
unter Verwendung des auf der Grundlage von Artikel 18 der Verordnung (EG) 
Nr. 1560/2003 eingerichteten elektronischen Kommunikationsnetzes genannt 
worden sind. 2Die ausgetauschten Informationen werden nur für die in Absatz 1 
genannten Zwecke verwendet und nicht weiterverarbeitet.

(4) 1Zur Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaa-
ten legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten ein Standard-
formblatt für die Übermittlung der nach diesem Artikel erforderlichen Daten 
fest. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(5) Auf den Informationsaustausch nach Maßgabe dieses Artikels findet Arti-
kel 51 Absätze 8 und 9 Anwendung.

Artikel 49. Austausch sicherheitsrelevanter Informationen vor Durch-
führung einer Überstellung. 1Verfügt der überstellende Mitgliedstaat über In-
formationen, denen zufolge hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, 
dass der Antragsteller oder eine andere Person im Sinne von Artikel 36 Absatz 1 
Buchstaben b oder c eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche 
Ordnung in einem Mitgliedstaat darstellt, so teilen für die Zwecke der Anwen-
dung des Artikels 41 die zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats dem zustän-
digen Mitgliedstaat mit, dass diese Informationen vorliegen. 2Die Informationen 
werden zwischen den Strafverfolgungsbehörden oder anderen zuständigen Be-
hörden dieser Mitgliedstaaten über die für diesen Informationsaustausch geeig-
neten Kanäle ausgetauscht.

Artikel 50. Austausch von Gesundheitsdaten vor Durchführung einer 
Überstellung. (1) [1] 1Der überstellende Mitgliedstaat übermittelt dem zuständi-
gen Mitgliedstaat — nur zum Zwecke der medizinischen Versorgung oder Be-
handlung — Informationen über besondere Bedürfnisse der zu überstellenden 
Person, insbesondere bei vulnerablen Personen, einschließlich Menschen mit Be-
hinderung, älteren Menschen, Schwangeren, Minderjährigen und Personen, die 
Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten haben, soweit seiner zuständigen Behörde gemäß 
dem innerstaatlichen Recht entsprechende Informationen vorliegen, wozu in 
bestimmten Fällen auch Angaben zur psychischen oder physischen Gesundheit 
dieser Person gehören können. 2Diese Informationen werden in einer gemeinsa-
men Gesundheitsbescheinigung, der die erforderlichen Dokumente beigefügt 
sind, übermittelt. 3Der zuständige Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass diesen be-
sonderen Bedürfnissen in geeigneter Weise — insbesondere auch, sofern erfor-
derlich, durch eine medizinische Erstversorgung — Rechnung getragen wird.
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[2] 1Die Kommission erstellt im Wege von Durchführungsrechtsakten die ge-
meinsame Gesundheitsbescheinigung gemäß Unterabsatz 1. 2Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfah-
ren erlassen.

(2) 1Der überstellende Mitgliedstaat übermittelt dem zuständigen Mitglieds-
taat die Informationen nach Absatz 1 nur mit ausdrücklicher Einwilligung des 
Antragstellers oder seines Vertreters, oder sofern eine solche Übermittlung zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder, falls 
die betreffende Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, 
ihre Einwilligung zu geben, zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
treffenden Person oder eines Dritten erforderlich ist. 2Das Fehlen der Einwilli-
gung, einschließlich einer Verweigerung der Einwilligung, steht der Überstellung 
nicht entgegen.

(3) Die Verarbeitung der in Absatz 1 genannten personenbezogenen Gesund-
heitsdaten erfolgt nur durch Angehörige der Gesundheitsberufe, die nach natio-
nalem Recht der Schweigepflicht unterliegen, oder durch sonstige Personen, die 
einem entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen.

(4) 1Der Informationsaustausch nach Maßgabe dieses Artikels erfolgt nur zwi-
schen Angehörigen der Gesundheitsberufe oder sonstigen Personen nach Absatz 
3. 2Die ausgetauschten Informationen werden nur für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke verwendet und werden nicht weiterverarbeitet.

(5) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden und Durchführungsbestimmungen für den Informationsaus-
tausch nach Absatz 1 fest. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 
Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

(6) Auf den Informationsaustausch gemäß diesem Artikel findet Artikel 51 
Absätze 8 und 9 Anwendung.

KAPITEL VI. Verwaltungskooperation

Artikel 51. Informationsaustausch. (1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt jedem 
Mitgliedstaat, der dies beantragt, personenbezogene Daten einer in den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung fallenden Personen, die angemessen, erheblich 
und auf das Maß beschränkt sind, das erforderlich ist, um
a) den zuständigen Mitgliedstaat zu bestimmen,
b) den Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen,
c) sonstige Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu erfüllen,
d) eine Rückkehrentscheidung durchzuführen.

(2) Die Informationen nach Absatz 1 umfassen nur Folgendes:
a) die Personalien der betreffenden Person und gegebenenfalls ihrer Familienan-

gehörigen, Verwandten oder Personen jeder anderen verwandtschaftlichen 
Beziehung, d. h. vollständiger Name und gegebenenfalls frühere Namen, Bei-

namen oder Pseudonyme, derzeitige und frühere Staatsangehörigkeit, Ge-
burtsdatum und -ort,

b) Angaben zu Ausweis- und Reisedokumenten, einschließlich Angaben zu 
Nummern, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellender Behörde 
und Ausstellungsort,

c) alle sonstigen zur Feststellung der Identität der betreffenden Person erforder-
liche Daten, einschließlich der vom betreffenden Mitgliedstaat im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2024/1358 insbesondere für die Zwecke von Arti-
kel 67 Absatz 8 dieser Verordnung erfassten biometrischen Daten des An-
tragstellers,

d) Angaben über die Aufenthaltsorte und die Reisewege,
e) Angaben über Aufenthaltstitel oder die durch einen Mitgliedstaat erteilten 

Visa,
f) Angaben über den Ort der Registrierung des Antrags,
g) Angaben über das Datum der Registrierung jeder früheren Antragstellung 

auf internationalen Schutz, das Datum der Registrierung der aktuellen An-
tragstellung, den Stand des Verfahrens und den Tenor der gegebenenfalls ge-
troffenen Entscheidung.

(3) 1Soweit dies zur Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz erforder-
lich ist, kann der zuständige Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, 
ihm die Gründe, die dem Antrag des Antragstellers zugrunde liegen, und gegebe-
nenfalls die Gründe für die bezüglich seines Antrags getroffene Entscheidung 
mitzuteilen. 2Wendet der zuständige Mitgliedstaat Artikel 55 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 an, so kann dieser Mitgliedstaat auch um Informationen ersu-
chen, anhand deren seine zuständigen Behörden feststellen können, ob neue Ele-
mente vorliegen oder vom Antragsteller vorgebracht wurden. 3Der ersuchte Mit-
gliedstaat kann eine Beantwortung des Ersuchens ablehnen, wenn die Mitteilung 
dieser Informationen seine wesentlichen Interessen oder den Schutz der Grund-
rechte und -freiheiten der betreffenden Person oder anderer Personen gefährden 
kann. 4Der ersuchende Mitgliedstaat informiert den Antragsteller im Voraus 
über die angeforderten einschlägigen Auskünfte und den Grund dieses Ersu-
chens.

(4) 1Jedes Informationsersuchen darf sich nur auf einen individuellen Antrag 
auf internationalen Schutz oder auf eine Überstellung zum Zwecke der Über-
nahme beziehen. 2Das Ersuchen zu begründen, und sofern es darauf abzielt, ein 
Kriterium zu überprüfen, das die Zuständigkeit des um Auskunft ersuchten 
Mitgliedstaats nach sich ziehen kann, ist anzugeben, auf welches Indiz — auch 
relevante Informationen aus zuverlässigen Quellen über die Modalitäten und 
Mittel der Einreise von Antragstellern in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten 
— oder auf welchen einschlägigen und nachprüfbaren Sachverhalt der Erklärun-
gen des Asylbewerbers es sich stützt. 3Solche relevanten Informationen aus zu-
verlässigen Quellen reichen für sich genommen nicht aus, um die Zuständigkeit 
eines Mitgliedstaats nach Maßgabe dieser Verordnung zu bestimmen, können 
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aber bei der Bewertung anderer Hinweise zu einem einzelnen Antragsteller 
hilfreich sein.

(5) 1Der ersuchte Mitgliedstaat ist gehalten, innerhalb einer Frist von drei Wo-
chen zu antworten. 2Jede Verzögerung ist ordnungsgemäß zu begründen. 3Wird 
innerhalb von drei Wochen keine Antwort erteilt, so entbindet dies den ersuch-
ten Mitgliedstaat nicht von der Pflicht zu antworten. 4Wenn dieser ersuchte Mit-
gliedstaats Informationen zurückhält, nach denen er zuständig ist, kann dieser 
Mitgliedstaat sich nicht auf den Ablauf der in Artikel 39 genannten Fristen beru-
fen, um einem Aufnahmegesuch nicht nachzukommen. 5In diesem Fall werden 
die in Artikel 39 vorgesehenen Fristen für die Übermittlung eines Aufnahmege-
suchs um einen Zeitraum verlängert, der der Verzögerung bei der Antwort durch 
den ersuchten Mitgliedstaat entspricht.

(6) Der Informationsaustausch erfolgt auf Antrag eines Mitgliedstaats und 
kann nur zwischen den Behörden stattfinden, die der Kommission nach Artikel 
52 Absatz 1 von den Mitgliedstaaten genannt wurden.

(7) 1Die übermittelten Informationen dürfen nur zu den in Absatz 1 vorgese-
henen Zwecken verwendet werden. 2Die Informationen dürfen in jedem Mit-
gliedstaat je nach Art und Zuständigkeit der die Information erhaltenden Behör-
de nur den Behörden und Gerichten übermittelt werden, die beauftragt sind,
a) den zuständigen Mitgliedstaat zu bestimmen,
b) den Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen,
c) sonstige Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu erfüllen.

(8) 1Der Mitgliedstaat, der die Daten übermittelt, gewährleistet die Richtigkeit 
und Aktualität der Daten. 2Zeigt sich, dass der Mitgliedstaat unrichtige Daten 
oder Daten übermittelt hat, die nicht hätten übermittelt werden dürfen, werden 
die Empfängermitgliedstaaten sofort informiert. 3Sie sind gehalten, diese Infor-
mationen zu berichtigen oder zu löschen.

(9) In jedem betreffenden Mitgliedstaat werden die Weitergabe und der Erhalt 
der ausgetauschten Informationen in der Akte der betreffenden Person oder in 
einem Register vermerkt.

Artikel 52. Zuständige Behörden und Mittelausstattung. (1) 1Jeder Mit-
gliedstaat nennt der Kommission unverzüglich die für die Durchführung dieser 
Verordnung zuständigen Behörden und übermittelt ihr alle späteren sie be-
treffenden Änderungen. 2Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass diese Be-
hörden über die nötigen personellen, materiellen und finanziellen Mittel verfü-
gen, um ihre Aufgabe in Bezug auf die Anwendung der Verfahren zur Bestim-
mung des für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständigen 
Mitgliedstaats zügig und effizient zu erfüllen und insbesondere die Verfahrens- 
und Grundrechte zu wahren, für ein zügiges Verfahren zur Zusammenführung 
von in verschiedenen Mitgliedstaaten aufhältigen Familienangehörigen und Ver-
wandten zu sorgen, innerhalb der vorgegebenen Fristen auf Informationsersu-
chen, Aufnahmegesuche sowie Wiederaufnahmemitteilungen zu antworten 
und gegebenenfalls ihren Verpflichtungen nach Teil IV nachzukommen.

(2) 1Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union 
eine konsolidierte Liste der in Absatz 1 genannten Behörden. 2Werden Änderun-
gen an der Liste vorgenommen, so veröffentlicht die Kommission einmal im Jahr 
eine aktualisierte konsolidierte Liste.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der in Absatz 1 genann-
ten Behörden die für die Anwendung dieser Verordnung nötige Schulung erhält.

(4) 1Die Kommission legt für die Übermittlung von Informationen, gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1358 erfassten biometrischen Daten, Gesuchen, Mittei-
lungen, Antworten sowie des sonstigen Schriftverkehrs und zur Gewährleistung, 
dass die Absender automatisch einen elektronischen Übermittlungsnachweis er-
halten, im Wege von Durchführungsrechtsakten gesicherte elektronische Kom-
munikationskanäle zwischen den Behörden nach Absatz 1 sowie zwischen die-
sen Behörden und der Asylagentur fest. 2Diese Durchführungsrechtsakte wer-
den nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 53. Verwaltungsvereinbarungen. (1) 1Die Mitgliedstaaten können 
untereinander bilaterale Verwaltungsvereinbarungen bezüglich der praktischen 
Modalitäten für die Durchführung dieser Verordnung treffen, um deren An-
wendung zu erleichtern und ihre Wirksamkeit zu erhöhen. 2Diese Vereinbarun-
gen können Folgendes betreffen:
a) den Austausch von Verbindungsbeamten,
b) die Vereinfachung der Verfahren und die Verkürzung der Fristen für die 

Übermittlung und Prüfung von Aufnahmegesuchen oder Wiederaufnahme-
mitteilungen,

c) Solidaritätsbeiträge nach Teil IV.
(2) 1Die Mitgliedstaaten können auch die im Rahmen der Verordnung (EG) 

Nr. 343/2003 des Rates41 und der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 geschlosse-
nen Verwaltungsvereinbarungen beibehalten. 2Soweit diese nicht mit der vorlie-
genden Verordnung vereinbar sind, nehmen die betreffenden Mitgliedstaaten 
Änderungen an diesen Vereinbarungen vor, um die Unvereinbarkeiten zu behe-
ben.

(3) Vor Abschluss oder Änderung der Vereinbarungen nach Absatz 1 Buchsta-
be b konsultieren die betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission hinsichtlich 
der Vereinbarkeit der Vereinbarung mit dieser Verordnung.

(4) 1Sind die Vereinbarungen nach Absatz 1 Buchstabe b nach Ansicht der 
Kommission mit dieser Verordnung unvereinbar, so teilt sie dies den betreffen-
den Mitgliedstaaten innerhalb einer angemessenen Frist mit. 2Die betreffenden 
Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die betreffende Verein-
barung innerhalb eines angemessenen Zeitraums so zu ändern, dass diese Unver-
einbarkeiten behoben werden.

41 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehöri-
gen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1).
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(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle Vereinbarun-
gen nach Absatz 1 sowie über deren Aufhebung oder Änderung.

Artikel 54. Netz zuständiger Stellen. [1] Im Hinblick auf den Ausbau der 
praktischen Zusammenarbeit, auch bei Überstellungen, und des Informations-
austauschs in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der uneinge-
schränkten Anwendung dieser Verordnung, einschließlich der Entwicklung 
praktischer Instrumente, bewährter Verfahren und Leitlinien, plant und erleich-
tert die Asylagentur die Tätigkeiten eines oder mehrerer Netze der zuständigen 
Behörden im Sinne des Artikels 52 Absatz 1.

[2] Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und andere ein-
schlägige Einrichtungen und sonstige Stellen der Union können erforderlichen-
falls in diesen Netzen vertreten sein.

KAPITEL VII. Schlichtung

Artikel 55. Schlichtung. (1) [1] Um das reibungslose Funktionieren der durch 
diese Verordnung geschaffenen Mechanismen zu erleichtern und Schwierigkei-
ten bei deren Anwendung zu beseitigen, halten die betreffenden Mitgliedstaaten, 
wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten bei ihrer Zusammenarbeit im Rahmen 
dieser Verordnung oder bei deren Anwendung zwischen ihnen auf Schwierigkei-
ten stoßen, auf Ersuchen eines oder mehrerer dieser Mitgliedstaaten unverzüg-
lich Konsultationen ab, um innerhalb einer angemessenen Frist im Einklang mit 
dem in Artikel 4 Absatz 3 EUV verankerten Grundsatz der loyalen Zusammen-
arbeit geeignete Lösungen zu finden.

[2] Gegebenenfalls können die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten im 
Rahmen des in Artikel 77 genannten Ausschusses Informationen über die aufge-
tretenen Schwierigkeiten und die gefundene Lösung erhalten.

(2) [1] 1Wird keine Lösung nach Absatz 1 gefunden oder dauern die Schwierig-
keiten an, so können einer oder mehrere der betreffenden Mitgliedstaaten die 
Kommission ersuchen, Konsultationen mit den betreffenden Mitgliedstaaten 
abzuhalten, um geeignete Lösungen zu finden. 2Die Kommission hält diese Kon-
sultationen unverzüglich ab. 3Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kom-
mission nehmen aktiv an den Konsultationen teil. 4Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die Angelegenheit um-
gehend zu regeln. 5Die Kommission kann Empfehlungen an die betreffenden 
Mitgliedstaaten annehmen, in denen sie die zu treffenden Maßnahmen angibt 
und Fristen setzt.

[2] Gegebenenfalls können die Informationen über die aufgetretenen Schwie-
rigkeiten, die abgegebenen Empfehlungen und die gefundene Lösung in dem 
Ausschuss nach Artikel 77 mit den anderen Mitgliedstaaten ausgetauscht wer-
den.

[3] Das Verfahren nach diesem Artikel berührt nicht die in dieser Verordnung 
im Einzelfall festgelegten Fristen.

(3) 1Dieser Artikel berührt nicht die Befugnisse der Kommission, die Anwen-
dung des Unionsrechts nach den Artikeln 258 und 260 AEUV zu überwachen. 
2Ebenso wenig berührt er die Möglichkeit der betreffenden Mitgliedstaaten, ihre 
Streitigkeit nach Artikel 273 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union 
vorzulegen oder die Möglichkeit eines Mitgliedstaats, den Gerichtshof gemäß 
Artikel 259 AEUV anzurufen.

TEIL IV. SOLIDARITÄT

KAPITEL I. Solidaritätsmechanismus

Artikel 56. Jährlicher Solidaritätspool. (1) Der Jährliche Solidaritätspool, der 
die in dem in Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakt des Rates enthalte-
nen Beiträge umfasst, die von den Mitgliedstaaten in der Sitzung des Hochrangi-
gen Forums zugesagt wurden, dient als wichtigstes Instrument für eine solidari-
sche Reaktion für Mitgliedstaaten, die unter Migrationsdruck stehen, auf der 
Grundlage des Bedarfs, der in dem in Artikel 12 genannten Vorschlag der Kom-
mission ermittelt wurde.

(2) [1] Der Jährliche Solidaritätspool besteht aus folgenden Formen von Solida-
ritätsmaßnahmen, die als gleichwertig gelten:
a) Übernahme — gemäß den Artikeln 67 und 68 —

i) von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben,
ii) sofern der betreffende beitragende und der betreffende begünstigte Mit-

gliedstaat dies bilateral vereinbart haben, von Personen, die internationa-
len Schutz genießen und denen dieser internationale Schutz weniger als 
drei Jahre vor dem Erlass des Durchführungsrechtsakts des Rates gemäß 
Artikel 57 zuerkannt wurde,

b) finanziellen Beiträgen der Mitgliedstaaten, die in erster Linie auf Maßnah-
men in den Mitgliedstaaten in den Bereichen Migration, Aufnahme, Asyl, 
Reintegration vor der Ausreise, Grenzmanagement und operative Unterstüt-
zung abzielen mit denen können auch Maßnahmen in oder mit Bezug zu 
Drittländern unterstützt werden können, die direkte Auswirkungen auf die 
Migrationsströme an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten haben oder die 
Asyl-, Aufnahme- und Migrationssysteme des betreffenden Drittlands ver-
bessern, einschließlich Programme für die unterstützte freiwillige Rückkehr 
und Reintegration gemäß Artikel 64,

c) alternativen Solidaritätsmaßnahmen in den Bereichen Migration, Aufnah-
me, Asyl, Rückkehr und Reintegration und Grenzmanagement mit Schwer-
punkt auf operativer Unterstützung, Kapazitätsaufbau, Dienstleistungen, 
Personalunterstützung, Einrichtungen und technischer Ausrüstung gemäß 
Artikel 65.
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[2] Maßnahmen in oder mit Bezug zu Drittländern werden von begünstigten 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Anwendungsbereich und den Zielen die-
ser Verordnung und der Verordnung (EU) 2021/1147 durchgeführt.

(3) Bei den in Absatz 2 Buchstabe b genannten finanziellen Beiträgen für Pro-
jekte in Drittländern liegt das Augenmerk insbesondere darauf,
a) die Asyl- und Aufnahmekapazitäten in Drittländern zu verbessern, unter an-

derem durch eine Stärkung der personellen und institutionellen Fachkennt-
nisse und Kapazitäten,

b) die legale Migration und eine gut gesteuerte Mobilität zu fördern, auch durch 
Stärkung bilateraler, regionaler und internationaler Partnerschaften in den 
Bereichen Migration, Vertreibung, legale Wege der Migration und Mobili-
tätspartnerschaften,

c) Programme zur unterstützten freiwilligen Rückkehr und nachhaltigen Rein-
tegration von zurückkehrenden Migranten und ihren Familien zu unterstüt-
zen,

d) die Schwachstellen, die durch Menschenhandel und Schleuserkriminalität 
sowie durch Programme zur Bekämpfung von Menschenhandel und Schleu-
serkriminalität verursacht werden, zu verringern,

e) eine wirksame und menschenrechtsbasierte Migrationspolitik zu unterstüt-
zen.

Artikel 57. Durchführungsrechtsakt des Rates zur Einrichtung des Jähr-
lichen Solidaritätspools. (1) 1Auf der Grundlage des in Artikel 12 genannten 
Vorschlags der Kommission und im Einklang mit dem auf dem in Artikel 13 ge-
nannten Hochrangigen Forum durchgeführten Zusageverfahren erlässt der Rat 
jährlich vor Ablauf jedes Kalenderjahres einen Durchführungsrechtsakt zur Ein-
richtung des Jährlichen Solidaritätspools, einschließlich der Referenzzahl der er-
forderlichen Übernahmen und finanziellen Beiträge für den jährlichen Solidari-
tätspool auf Unionsebene und der spezifischen Zusagen, die jeder Mitgliedstaat 
im Rahmen der Sitzung des Hochrangigen Forums gemäß Artikel 13 für jede 
Art von Solidaritätsbeiträgen im Sinne von Artikel 56 Absatz 2 gemacht hat. 
2Der Rat erlässt den in diesem Absatz genannten Durchführungsrechtsakt mit 
qualifizierter Mehrheit. 3Der Rat kann den in Artikel 12 genannten Vorschlag 
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ändern.

(2) 1In dem Durchführungsrechtsakt des Rates gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
wird erforderlichenfalls auch der Richtwert für den prozentualen Anteil des 
Jährlichen Solidaritätspools festgelegt, der Mitgliedstaaten, die aufgrund einer 
großen Zahl von Neuankömmlingen infolge sich wiederholender Ausschiffun-
gen im Anschluss an Such- und Rettungseinsätze unter Migrationsdruck stehen, 
zur Verfügung gestellt werden kann, wobei die geografischen Besonderheiten 
der betreffenden Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 2Darin können auch 
je nach dem Bedarf an solchen Maßnahmen, der sich in den betroffenen Mit-
gliedstaaten aus den spezifischen Herausforderungen im Bereich der Migration 
ergibt, andere Formen der Solidarität gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c 
festgelegt werden.

(3) 1In der Sitzung des Hochrangigen Forums gemäß Artikel 13 kommen die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage des in Artikel 12 genannten Vorschlags der 
Kommission zu einer Schlussfolgerung hinsichtlich einer Gesamtreferenzzahl 
für jede Solidaritätsmaßnahme im Jährlichen Solidaritätspool. 2In dieser Sitzung 
geben die Mitgliedstaaten auch ihre Zusagen für ihre Beiträge zu dem Jährlichen 
Solidaritätspool gemäß Absatz 4 dieses Artikels und den nach dem in Artikel 66 
festgelegten Referenzschlüssel berechneten obligatorischen gerechten Anteil.

(4) 1Bei der Durchführung von Absatz 3 dieses Artikels liegt es im freien Ermes-
sen der Mitgliedstaaten, zwischen den in Artikel 56 Absatz 2 aufgeführten Arten 
von Solidaritätsmaßnahmen oder einer Kombination dieser Solidaritätsmaßnah-
men zu wählen. 2Die Mitgliedstaaten, die alternative Solidaritätsmaßnahmen zu-
sagen, geben auf der Grundlage objektiver Kriterien den finanziellen Wert dieser 
Maßnahmen an. 3Sind die alternativen Solidaritätsmaßnahmen in dem in Artikel 
12 genannten Vorschlag der Kommission nicht aufgeführt, so können die Mit-
gliedstaaten diese Maßnahmen dennoch zusagen. 4Ersuchen die begünstigten 
Mitgliedstaaten in einem bestimmten Jahr nicht um diese Maßnahmen, so wer-
den sie in Finanzbeiträge umgewandelt.

Artikel 58. Mitteilung hinsichtlich der Absicht der Nutzung des Jährli-
chen Solidaritätspools durch einen Mitgliedstaat, der nach dem Beschluss 
der Kommission Migrationsdruck ausgesetzt ist. (1) 1Ein Mitgliedstaat, der 
nach einem in Artikel 11 genannten Beschluss Migrationsdruck ausgesetzt ist, 
teilt der Kommission und dem Rat nach dem Erlass des in Artikel 57 genannten 
Durchführungsrechtsakts des Rates mit, wenn er beabsichtigt, den Jährlichen 
Solidaritätspool in Anspruch zu nehmen. 2Die Kommission unterrichtet das Eu-
ropäische Parlament darüber.

(2) 1Der betreffende Mitgliedstaat nimmt Informationen über Art und Um-
fang der in Artikel 56 Absatz 2 genannten Solidaritätsmaßnahmen auf, die zur 
Bewältigung der Lage erforderlich sind, erforderlichenfalls einschließlich einer 
etwaigen Inanspruchnahme der Komponenten des Ständigen EU-Instrumenta-
riums zur Migrationsunterstützung. 2Beabsichtigt der Mitgliedstaat finanzielle 
Beiträge abzurufen, ermittelt er auch die jeweiligen Ausgabenprogramme der 
Union.

(3) 1Nach Eingang der Mitteilung gemäß Absatz 2 hat der betreffende Mit-
gliedstaat Zugang zum Jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 60. 2Der EU-
Solidaritätskoordinator beruft unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von 
zehn Tagen nach Eingang der Mitteilung das Forum auf technischer Ebene ein, 
um die Solidaritätsmaßnahmen in die Praxis umzusetzen.

Artikel 59. Notifizierung des Erfordernisses der Nutzung des Jährlichen 
Solidaritätspools durch einen Mitgliedstaat, der sich selbst Migrations-
druck ausgesetzt sieht. (1) 1Wenn ein Mitgliedstaat, der nach dem in Artikel 11 
genannten Beschluss keinem Migrationsdruck ausgesetzt ist aber sich selbst Mi-
grationsdruck ausgesetzt sieht, so teilt er der Kommission mit, dass er den Jährli-
chen Solidaritätspool in Anspruch nehmen muss und unterrichtet den Rat dar-
über. 2Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament darüber.
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(2) Die Notifizierung gemäß Absatz 1 enthält Folgendes:
a) eine hinreichend fundierte Begründung für das Bestehen und das Ausmaß 

des Migrationsdrucks im notifizierenden Mitgliedstaat, einschließlich aktua-
lisierter Daten über die in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a genannten Indika-
toren;

b) Informationen über Art und Umfang der in Artikel 56 genannten Solidari-
tätsmaßnahmen, die zur Bewältigung der Lage erforderlich sind, erforderli-
chenfalls einschließlich einer etwaigen Inanspruchnahme der Komponenten 
des Ständigen EU-Instrumentariums zur Migrationsunterstützung und 
wenn der Mitgliedstaat beabsichtigt, finanzielle Beiträge abzurufen, ermittelt 
er auch die jeweiligen Ausgabenprogramme der Union;

c) eine Beschreibung, wie unter Rückgriff auf den im Jährlichen Solidaritäts-
pool die Lage stabilisiert werden könnte;

d) die Angabe, wie der betreffende Mitgliedstaat etwaige festgestellte Schwach-
stellen im Zuständigkeits-, Vorsorge- oder Resilienzbereich beheben will.

(3) Die Asylagentur, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwa-
che und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte sowie der be-
treffende Mitgliedstaat unterstützen die Kommission, sofern von der Kommissi-
on gefordert, bei einer Bewertung des Migrationsdrucks.

(4) 1Die Kommission prüft die Notifizierung zügig unter Berücksichtigung 
der in den Artikeln 9 und 10 festgelegten Informationen, der Tatsache, ob der 
notifizierende Mitgliedstaat in dem in Artikel 11 genannten Beschluss als von 
Migrationsdruck bedroht eingestuft wurde, der Gesamtlage in der Union, der 
Lage in dem notifizierenden Mitgliedstaat in den vorangegangenen zwölf Mona-
ten und des vom notifizierenden Mitgliedstaat geäußerten Bedarfs und erlässt ei-
nen Beschluss ob der Mitgliedstaat als unter Migrationsdruck zu betrachten ist. 
2Beschließt die Kommission, dass der Mitgliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt 
ist, so wird der betreffende Mitgliedstaat zu einem begünstigten Mitgliedstaat, es 
sei denn, ihm wird der Zugang zum Jährlichen Solidaritätspool gemäß Absatz 6 
dieses Artikels versagt.

(5) Die Kommission übermittelt dem betreffenden Mitgliedstaat, dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat unverzüglich ihren Beschluss.

(6) 1Stellt die Kommission in ihrem Beschluss fest, dass der notifizierende Mit-
gliedstaat Migrationsdruck ausgesetzt ist, so beruft der EU-Solidaritätskoordina-
tor unverzüglich und innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung des Be-
schlusses der Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat, das Europäische 
Parlament und den Rat eine Sitzung des Forums auf technischer Ebene ein, um 
die Solidaritätsmaßnahmen in die Praxis umzusetzen. 2Der EU-Solidaritätskoor-
dinator beruft eine Sitzung auf des Forums auf technischer Ebene ein, es sei 
denn, die Kommission ist der Auffassung, oder der Rat beschließt im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung des 
Beschlusses der Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat, das Europäische 
Parlament und den Rat, dass der Jährliche Solidaritätspool nicht über ausrei-
chende Kapazitäten dafür verfügt, dass der betreffende Mitgliedstaat Zugang 

zum Jährlichen Solidaritätspool erhält, oder es liegen andere objektive Gründe 
dafür vor, dass dem betreffenden Mitgliedstaat der Zugang zum Jährlichen Soli-
daritätspool verwehrt wird.

(7) [1] Stellt der Rat fest, dass der Jährliche Solidaritätspool nicht über ausrei-
chende Kapazitäten verfügt, so findet Artikel 13 Absatz 4 Anwendung, und das 
hochrangige Forum wird spätestens eine Woche nach dem Beschluss der Kom-
mission einberufen.

[2] Ergeht ein Beschluss der Kommission, ein Ersuchen eines Mitgliedstaats, als 
Migrationsdruck ausgesetzt betrachtet zu werden, abzulehnen, so kann der noti-
fizierende Mitgliedstaat der Kommission und dem Rat eine erneute Notifizie-
rung mit zusätzlichen relevanten Informationen übermitteln.

Artikel 60. Praktische Umsetzung und Koordinierung der Solidaritäts-
beiträge. (1) Im Rahmen des Forums auf technischer Ebene arbeiten die Mit-
gliedstaaten untereinander und mit der Kommission zusammen, um unter Be-
rücksichtigung des ermittelten und bewerteten Bedarfs und der verfügbaren So-
lidaritätsbeiträge eine wirksame und effiziente praktische Umsetzung des Jährli-
chen Solidaritätspools für das betreffende Jahr sicherzustellen.

(2) Der EU-Solidaritätskoordinator koordiniert die praktische Umsetzung der 
Solidaritätsbeiträge unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Migrations-
lage, um eine ausgewogene Verteilung der verfügbaren Solidaritätsbeiträge unter 
den begünstigten Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

(3) [1] Unbeschadet des Artikels 65 Absatz 3 und des Artikels 67 Absatz 12 set-
zen die Mitgliedstaaten — mit Ausnahme der Umsetzung der Finanzbeiträge — 
bei der praktischen Umsetzung der ermittelten Solidaritätsmaßnahmen ihre in 
Artikel 56 genannten zugesagten Solidaritätsbeiträge für ein betreffendes Jahr 
vor Ende dieses Jahres um.

[2] Die beitragenden Mitgliedstaaten setzen ihre Zusagen im Verhältnis zu ihrer 
Gesamtzusage für den Jährlichen Solidaritätspool für ein betreffendes Jahr vor 
Ende des Jahres um.

[3] Mitgliedstaaten, denen eine vollständige Kürzung der Solidaritätsbeiträge ge-
mäß Artikel 61 oder Artikel 62 gewährt wurde, oder Mitgliedstaaten, die selbst 
in Artikel 58 Absatz 1 und Artikel 59 Absatz 4 genannte begünstigte Mitglieds-
taaten sind, sind nicht verpflichtet, ihre gemäß Artikel 56 Absatz 2 zugesagten 
Solidaritätsbeiträge für das betreffende Jahr zu erfüllen.

[4] Die beitragenden Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, ihre Zusagen ge-
mäß Artikel 56 Absatz 2 zu erfüllen oder auf einen begünstigten Mitgliedstaat 
Verrechnungen der Verantwortlichkeiten gemäß Artikel 63 anzuwenden, wenn 
die Kommission in einem in Artikel 11 oder Artikel 59 Absatz 4 genannten Be-
schluss in Bezug auf die Vorschriften in Teil III dieser Verordnung systemische 
Mängel in diesem begünstigten Mitgliedstaat festgestellt hat, die schwerwiegen-
de negative Folgen für das Funktionieren dieser Verordnung haben könnten.

(4) [1] Während der ersten Sitzung des Forums auf technischer Ebene im jährli-
chen Zyklus können beitragende und begünstigte Mitgliedstaaten angesichts des 
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ermittelten Bedarfs angemessene Präferenzen für die Profile verfügbarer Über-
nahmekandidaten und eine mögliche Planung für die Umsetzung ihrer Solidari-
tätsbeiträge äußern, wobei dem Erfordernis dringender Maßnahmen für die be-
günstigten Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen ist.

[2] Der EU-Solidaritätskoordinator erleichtert die Interaktion und Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Aspekte.

[3] Bei der Umsetzung von Übernahmen berücksichtigen die Mitgliedstaaten 
vorrangig die Übernahme vulnerabler Personen.

(5) 1Die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, die im Bereich Asyl- 
und Grenz- und Migrationsmanagement zuständig sind, unterstützen auf An-
trag im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion, um die ordnungsgemäße Durchführung und Funktionsweise dieses Teils 
sicherzustellen. 2Diese Unterstützung kann in Form von Analysen, Fachwissen 
und operativer Unterstützung erfolgen. 3Der EU-Solidaritätskoordinator koor-
diniert jede Unterstützung durch Sachverständige oder Teams, die von der Asy-
lagentur, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache oder ande-
ren Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union im Zusammenhang mit der 
praktischen Umsetzung der Solidaritätsbeiträge entsandt werden.

(6) Jedes Jahr im Januar ab 2025 bestätigen die Mitgliedstaaten dem EU-Solida-
ritätskoordinator im Januar jedes Jahres die Höhe jeder im Vorjahr durchgeführ-
ten Solidaritätsmaßnahme.

Artikel 61. Kürzung von Solidaritätsbeiträgen bei Migrationsdruck. (1) 
[1] Ein Mitgliedstaat, der gemäß einem in Artikel 11 genannten Beschluss Migra-
tionsdruck ausgesetzt ist oder sich selbst Migrationsdruck ausgesetzt sieht und 
der den Jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 58 nicht in Anspruch genom-
men hat oder notifiziert hat, dass es erforderlich ist, den Jährlichen Solidaritäts-
pool gemäß Artikel 59 in Anspruch zu nehmen, kann jederzeit um eine teilweise 
oder vollständige Kürzung seiner zugesagten Beiträge nach dem in Artikel 57 ge-
nannten Durchführungsrechtsakt des Rates ersuchen.

[2] 1Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission sein Ersuchen. 
2Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt dem Rat informationshalber sein Er-
suchen.

(2) [1] Handelt es sich bei dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
ersuchenden Mitgliedstaat um einen Mitgliedstaat, der gemäß einem in Artikel 
11 genannten Beschluss keinem Migrationsdruck ausgesetzt ist, sich aber selbst 
Migrationsdruck ausgesetzt sieht, so nimmt dieser Mitgliedstaat in seinem Ersu-
chen Folgendes auf:
a) eine Beschreibung, wie durch die vollständige oder teilweise Kürzung seiner 

zugesagten Beiträge dazu beigetragen werden könnte, die Lage zu stabilisie-
ren;

b) ob der zugesagte Beitrag durch eine andere Art von Solidaritätsbeitrag ersetzt 
werden könnte;

c) die Angabe, wie der Mitgliedstaat etwaige festgestellte Schwachstellen im Zu-
ständigkeits-, Vorsorge- oder Resilienzbereich beheben wird;

d) eine hinreichend fundierte Begründung für das Bestehen und das Ausmaß 
des Migrationsdrucks im ersuchenden Mitgliedstaat;

[2] Bei der Bewertung eines solchen Ersuchens berücksichtigt die Kommission 
auch die in Artikel 9 und 10 festgelegten Informationen.

(3) 1Die Kommission unterrichtet den Rat innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang des Ersuchens gemäß diesem Artikel über ihre Bewertung des Ersu-
chens. 2Die Kommission unterrichtet auch das Europäische Parlament über die-
se Bewertung.

(4) Nach Erhalt der Bewertung der Kommission erlässt der Rat einen Durch-
führungsrechtsakt, um festzulegen, ob es dem Mitgliedstaat gestattet wird, von 
dem Durchführungsrechtsakt des Rates gemäß Artikel 57 abzuweichen.

Artikel 62. Kürzung von Solidaritätsbeiträgen in ausgeprägten Migrati-
onslagen. (1) [1] Ein Mitgliedstaat, der sich nach einem in Artikel 11 genannten 
Beschluss in einer ausgeprägten Migrationslage befindet oder sich selbst einer 
ausgeprägten Migrationslage ausgesetzt sieht, kann jederzeit um eine teilweise 
oder vollständige Kürzung seiner zugesagten Beiträge nach dem in Artikel 57 ge-
nannten Durchführungsrechtsakt des Rates ersuchen.

[2] 1Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission sein Ersuchen. 
2Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt dem Rat informationshalber sein Er-
suchen.

(2) Handelt es sich bei dem ersuchenden Mitgliedstaat um einen Mitgliedstaat, 
der sich nach einem in Artikel 11 genannten Beschluss in einer ausgeprägten Mi-
grationslage befindet, so muss das Ersuchen Folgendes enthalten:
a) eine Beschreibung, wie durch die vollständige oder teilweise Kürzung seiner 

zugesagten Beiträge dazu beigetragen werden könnte, die Lage zu stabilisie-
ren;

b) ob der zugesagte Beitrag durch eine andere Art von Solidaritätsbeitrag ersetzt 
werden könnte;

c) die Angabe, wie der Mitgliedstaat etwaige festgestellte Schwachstellen im Zu-
ständigkeits-, Vorsorge- oder Resilienzbereich beheben wird;

d) eine hinreichend fundierte Begründung in Bezug auf den Bereich des Asyl-, 
Aufnahme- und Migrationssystems, in dem die Kapazität erreicht wurde, 
und wie sich das Erreichen der Grenzen der Kapazität dieses Mitgliedstaats in 
dem betreffenden Bereich auf seine Fähigkeit auswirkt, seine Zusage zu erfül-
len.

(3) 1Handelt es sich bei dem ersuchenden Mitgliedstaat um einen Mitglieds-
taat, der sich nach einem in Artikel 11 genannten Beschluss nicht in einer ausge-
prägten Migrationslage befindet, sich aber selbst in einer ausgeprägten Migrati-
onslage sieht, so enthält das Ersuchen zusätzlich zu den in Absatz 2 dieses Arti-
kels aufgeführten Angaben auch eine hinreichend fundierte Begründung für das 
Bestehen einer ausgeprägten Migrationslage in dem ersuchenden Mitgliedstaat. 
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2Bei der Bewertung eines solchen Ersuchens berücksichtigt die Kommission 
auch die in Artikel 9 und 10 festgelegten Informationen und die Feststellung, ob 
für den Mitgliedstaat nach einem in Artikel 11 genannten Beschluss die Gefahr 
von Migrationsdruck besteht.

(4) 1Die Kommission unterrichtet den Rat innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang des gemäß diesem Artikel gestellten Ersuchens über ihre Bewertung des 
Ersuchens. 2Die Kommission unterrichtet auch das Europäische Parlament über 
diese Bewertung.

(5) Nach Erhalt der Bewertung der Kommission erlässt der Rat einen Durch-
führungsrechtsakt, um festzulegen, ob es dem Mitgliedstaat gestattet wird, von 
dem Durchführungsrechtsakt des Rates gemäß Artikel 57 abzuweichen.

Artikel 63. Verrechnungen der Verantwortlichkeiten. (1) Haben die in dem 
in Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakt des Rates enthaltenen Über-
nahmezusagen für den Jährlichen Solidaritätspool mindestens 50 % der in dem 
Vorschlag der Kommission gemäß Artikel 12 angegebenen Zahl erreicht, so kann 
ein begünstigter Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten ersuchen, die Zustän-
digkeit für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz anstelle von 
Übernahmen ersuchen, die Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen auf in-
ternationalen Schutz, für die der begünstigte Mitgliedstaat als zuständig be-
stimmt wurde, nach dem Verfahren des Artikels 69 zu übernehmen.

(2) [1] Ein beitragender Mitgliedstaat kann begünstigten Mitgliedstaaten anstel-
le von Übernahmen seine Bereitschaft erklären, die Zuständigkeit für die Prü-
fung von Anträgen auf internationalen Schutz zu übernehmen, für die ein be-
günstigter Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde,
a) wenn der in Absatz 1 festgelegte Schwellenwert erreicht wurde oder
b) wenn der beitragende Mitgliedstaat mindestens 50 % seines obligatorischen 

gerechten Anteils für den Jährlichen Solidaritätspool zugesagt hat, der in dem 
in Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakt des Rates für Übernahmen 
festgelegt ist.

[2] Hat ein beitragender Mitgliedstaat eine solche Bereitschaft bekundet und 
stimmt der begünstigte Mitgliedstaat zu, so wendet der begünstigte Mitglieds-
taat das in Artikel 69 festgelegte Verfahren an.

(3) Die beitragenden Mitgliedstaaten übernehmen die Zuständigkeit für An-
träge auf internationalen Schutz, für die der begünstigte Mitgliedstaat als zustän-
dig bestimmt wurde, bis zu der höheren der beiden in den Buchstaben a und b 
dieses Absatzes genannten Zahlen, wenn nach der gemäß Artikel 13 Absatz 4 
einberufenen Sitzungen des Hochrangigen Forums die in dem in Artikel 57 ge-
nannten Durchführungsrechtsakt des Rates enthaltenen Übernahmezusagen 
für den Solidaritätspool
a) unter der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a genannten Zahl oder
b) unter 60 % der Referenzzahl, die für die Berechnung des obligatorischen ge-

rechten Anteils jedes Mitgliedstaats für Übernahmen zum Zwecke der Ein-

richtung des Jährlichen Solidaritätspools gemäß Artikel 57 verwendet wird, 
liegen.

(4) Absatz 3 dieses Artikels gilt auch, wenn die in einem betreffenden Jahr zu 
erfüllenden Zusagen infolge einer gemäß Artikel 61 oder Artikel 62 gewährten 
vollständigen oder teilweisen Kürzung oder der Tatsache, dass die in Artikel 58 
Absatz 1 und Artikel 59 Absatz 4 genannten begünstigten Mitgliedstaaten nicht 
verpflichtet sind, ihre zugesagten Solidaritätsbeiträge für ein bestimmtes Jahr zu 
erfüllen, unter die höhere der beiden unter den Buchstaben a oder b dieses Ab-
satzes genannten Zahlen fallen.

(5) Ein beitragender Mitgliedstaat, der bis zum Ende des betreffenden Jahres 
seine Zusagen oder Übernahmen gemäß Artikel 67 Absatz 9, die den von ihm in 
Artikel 57 Absatz 3 genannten zugesagten Übernahmen entsprechen, nicht 
durchgeführt beziehungsweise nicht akzeptiert hat, übernimmt auf Ersuchen 
des begünstigten Mitgliedstaats so bald wie möglich nach Ende eines betreffen-
den Jahres die Zuständigkeit für Anträge auf internationalen Schutz, für die der 
begünstigte Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, bis zur Anzahl der ge-
mäß Artikel 57 Absatz 3 zugesagten Übernahmen.

(6) [1] Der beitragende Mitgliedstaat ermittelt die einzelnen Anträge, für die er 
die Zuständigkeit gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels übernimmt, und 
unterrichtet den begünstigten Mitgliedstaat unter Nutzung des gemäß Artikel 
18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichteten elektronischen Kommu-
nikationsnetzes.

[2] Der beitragende Mitgliedstaat wird der für die ermittelten Anträge zuständi-
ge Mitgliedstaat und gibt seine Zuständigkeit gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1358 an.

(7) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, die Verantwortung gemäß Ab-
satz 6 Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels über ihren gerechten Anteil hin-
aus zu übernehmen, der nach dem in Artikel 66 festgelegten Referenzschlüssel 
berechnet wird.

(8) Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn
a) der Antragsteller kein unbegleiteter Minderjähriger ist;
b) der begünstigte Mitgliedstaat anhand der Kriterien der Artikel 29 bis 33 als 

zuständig bestimmt wurde;
c) die in Artikel 39 Absatz 1 genannte Überstellungsfrist noch nicht abgelaufen 

ist;
d) der Antragsteller nicht aus dem beitragenden Mitgliedstaat flüchtig ist;
e) die betreffende Person kein Begünstigter internationalen Schutzes ist;
f) die betreffende Person keine aufgenommene Person ist.

(9) 1Der beitragende Mitgliedstaat kann diesen Artikel auf Drittstaatsangehöri-
ge oder Staatenlose anwenden, deren Antrag im begünstigten Mitgliedstaat end-
gültig abgelehnt wurde. 2Die Artikel 55 und 56 der Verordnung (EU) 2024/1348 
finden Anwendung.

Art. 63 AMM-Verordnung AMM-Verordnung Art. 63

102  103



Artikel 64. Finanzbeiträge. (1) 1Die Finanzbeiträge setzen sich aus den Trans-
fers von Beträgen der beitragenden Mitgliedstaaten zum Unionshaushalt zusam-
men und stellen externe zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 
5 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und 
des Rates42 dar. 2Die Finanzbeiträge werden für die Durchführung der in Artikel 
56 Absatz 2 Buchstabe b dieser Verordnung genannten Maßnahmen des Jährli-
chen Solidaritätspools verwendet.

(2) 1Die begünstigten Mitgliedstaaten ermitteln Maßnahmen, die durch die in 
Absatz 1 dieses Artikels genannten Forum auf technischer Finanzbeiträge finan-
ziert werden können, und legen sie dem Forum auf technischer Ebene vor. 2Die 
Kommission arbeitet eng mit den begünstigten Mitgliedstaaten zusammen, um 
sicherzustellen, dass diese Maßnahmen den in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe b 
und Artikel 56 Absatz 3 genannten Zielen entsprechen. 3Der EU-Solidaritätsko-
ordinator führt ein Verzeichnis der Maßnahmen und stellt es über das Forum auf 
technischer Ebene zur Verfügung.

(3) 1Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt mit Vorschriften 
für die Handhabung der Finanzbeiträge. 2Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

(4) Wird der in Artikel 57 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannte Be-
trag nicht vollständig zugewiesen, so kann der verbleibende Betrag zu dem in Ar-
tikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/1147 genannten Be-
trag addiert werden.

(5) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission und dem Forum auf techni-
scher Ebene Bericht über die Fortschritte bei der Durchführung der Maßnah-
men, die gemäß diesem Artikel durch Finanzbeiträge finanziert werden.

(6) Die Kommission nimmt in ihren in Artikel 9 genannten Bericht Informati-
onen über die Durchführung von Maßnahmen auf, die gemäß diesem Artikel 
durch Finanzbeiträge finanziert werden, einschließlich Informationen über Fra-
gen, die sich auf die Durchführung auswirken könnten, und über alle zu ihrer 
Bewältigung ergriffenen Maßnahmen.

Artikel 65. Alternative Solidaritätsmaßnahmen. (1) 1Beiträge in Form alter-
nativer Solidaritätsmaßnahmen werden auf ein spezifisches Ersuchen des be-
günstigten Mitgliedstaats gestützt. 2Diese Beiträge gelten als finanzielle Solidari-
tät, und ihr konkreter Wert wird von den beitragenden und den betreffenden be-
günstigten Mitgliedstaaten gemeinsam und in realistischer Weise festgelegt und 
dem EU-Solidaritätskoordinator vor der Umsetzung dieser Beiträge mitgeteilt.

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen ausschließlich alternative Solidaritätsmaßnah-
men bereit, die die Maßnahmen der Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
42 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 
2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verord-
nungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1).

Union oder die mit Unionsmitteln finanzierten Maßnahmen im Bereich des 
Asyl- und Migrationsmanagements in den begünstigten Mitgliedstaaten ergän-
zen, wobei Überschneidungen mit diesen Maßnahmen vermieden werden. 2Die 
Mitgliedstaaten stellen ausschließlich alternative Solidaritätsmaßnahmen bereit, 
die über das, was sie über die Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der 
Union beitragen müssen, hinausgehen.

(3) Die begünstigten und die beitragenden Mitgliedstaaten schließen die Um-
setzung der vereinbarten alternativen Solidaritätsmaßnahmen auch dann ab, 
wenn die einschlägigen Durchführungsrechtsakte abgelaufen sind.

Artikel 66. Referenzschlüssel. Der von jedem Mitgliedstaat zu erbringende in 
Artikel 57 Absatz 3 genannte Anteil an den Solidaritätsbeiträgen wird nach der 
Formel im Anhang I berechnet und beruht für jeden Mitgliedstaat auf den fol-
genden — anhand der neuesten verfügbaren Eurostat-Daten ermittelten — Kri-
terien:
a) der Bevölkerungszahl (50 % der Gewichtung),
b) dem gesamten BIP (50 % der Gewichtung).

KAPITEL II. Verfahrensvorschriften

Artikel 67. Verfahren vor der Übernahme. (1) Das Verfahren nach diesem 
Artikel findet Anwendung auf die Übernahme von Personen, auf die in Artikel 
56 Absatz 2 Buchstabe a Bezug genommen wird.

(2) 1Vor der Anwendung des in diesem Artikel vorgesehenen Verfahrens stellt 
der begünstigte Mitgliedstaat sicher, dass keine stichhaltigen Gründe dafür vor-
liegen, dass die betreffende Person eine Bedrohung für die innere Sicherheit dar-
stellt. 2Liegen stichhaltige Gründe dafür vor, dass die Person vor oder während 
des in diesem Artikel vorgesehenen Verfahrens eine Bedrohung für die innere Si-
cherheit darstellt — auch wenn eine Bedrohung für die innere Sicherheit gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 festgestellt wurde —, wendet der be-
günstigte Mitgliedstaat das in diesem Artikel vorgesehene Verfahren nicht an 
oder beendet es unverzüglich. 3Der begünstigte Mitgliedstaat schließt die be-
treffende Person von jeder künftigen Übernahme oder Überstellung in einen 
Mitgliedstaat aus. 4Handelt es sich bei der betreffenden Person um eine Person, 
die internationalen Schutz beantragt hat, so ist der begünstigte Mitgliedstaat der 
zuständige Mitgliedstaat gemäß Artikel 16 Absatz 4 dieser Verordnung.

(3) [1] 1Im Fall einer Übernahme ermittelt der begünstigte Mitgliedstaat die Per-
sonen, die übernommen werden könnten. 2Auf Ersuchen des begünstigten Mit-
gliedstaats unterstützt die Asylagentur den begünstigten Mitgliedstaat bei der 
Identifizierung der zu übernehmenden Personen und bei der Abstimmung mit 
den Übernahmemitgliedstaaten gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k der Ver-
ordnung (EU) 2021/2303.

[2] 1Der Mitgliedstaat berücksichtigt gegebenenfalls das Bestehen wichtiger Bin-
dungen zwischen der betreffenden Person und dem Übernahmemitgliedstaat, 
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beispielsweise auf der Grundlage von familiären oder kulturellen Erwägungen. 
2Zu diesem Zweck gibt der begünstigte Mitgliedstaat den zu übernehmenden 
Personen Gelegenheit, Informationen über das Bestehen wichtiger Bindungen 
zu bestimmten Mitgliedstaaten bereitzustellen und relevante Informationen 
und Unterlagen vorzulegen, um diese Bindungen festzustellen. 3Diese Gelegen-
heit umfasst nicht das Recht, einen bestimmten Übernahmemitgliedstaat gemäß 
diesem Artikel zu wählen.

(4) [1] Um die zu übernehmenden Personen zu ermitteln und sie den Übernah-
memitgliedstaaten zuzuordnen, können die begünstigten Mitgliedstaaten die 
vom EU-Solidaritätskoordinator entwickelten Instrumente nutzen.

[2] Antragsteller, die keine wichtige Bindungen zu einem Mitgliedstaat haben, 
werden gerecht auf die übrigen Übernahmemitgliedstaaten verteilt.

[3] Handelt es sich bei der identifizierten zu übernehmenden Person um einen 
Begünstigten internationalen Schutzes, so wird die betreffende Person erst über-
nommen, nachdem sie der Übernahme schriftlich zugestimmt hat.

(5) [1] Soll eine Übernahme durchgeführt werden so unterrichtet der begünstig-
te Mitgliedstaat die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen über das Ver-
fahren nach diesem Artikel und Artikel 68 sowie, falls anwendbar, über die in 
Artikel 17 Absätze 3, 4 und 5 festgelegten Verpflichtungen und die in Artikel 18 
genannten Folgen der Nichteinhaltung.

[2] 1Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt nicht für Antragsteller, für die der be-
günstigte Mitgliedstaat nach den Kriterien der Artikel 25 bis 28 und 34, mit Aus-
nahme des Artikel 25 Absatz 5, als zuständiger Mitgliedstaat bestimmt werden 
kann. 2Diese Antragsteller kommen nicht für eine Übernahme in Betracht.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Familienangehörige in das Hoheits-
gebiet desselben Mitgliedstaats übernommen werden.

(7) In den in den Absätzen 2 und 3 genannten Fällen übermittelt der begüns-
tigte Mitgliedstaat dem Übernahmemitgliedstaat so rasch wie möglich alle sach-
dienlichen Informationen und Unterlagen über die betreffende Person unter 
Verwendung eines Standardformulars, anhand dessen die Behörden des Über-
nahmemitgliedstaats unter anderem auch prüfen können, ob Gründe dafür vor-
liegen, dass die betreffende Person eine Bedrohung für die innere Sicherheit dar-
stellt.

(8) 1Der Übernahmemitgliedstaat untersucht die von dem begünstigten Mit-
gliedstaat gemäß Absatz 7 übermittelten Informationen und überprüft, ob keine 
stichhaltigen Gründe dafür vorliegen, dass die betreffende Person eine Bedro-
hung für die innere Sicherheit darstellt. 2Der Übernahmemitgliedstaat kann sich 
dafür entscheiden, diese Informationen bei einer persönlichen Anhörung der be-
treffenden Person zu überprüfen. 3Die betroffene Person wird ordnungsgemäß 
über Art und Zweck dieser Anhörung unterrichtet. 4Die persönliche Anhörung 
findet innerhalb der in Absatz 9 genannten Fristen statt.

(9) [1] Liegen keine stichhaltigen Gründe dafür vor, dass die betreffende Person 
eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstellt, so bestätigt der Übernahme-
mitgliedstaat, dass er die betreffende Person innerhalb einer Woche nach Erhalt 

der sachdienlichen Informationen vom begünstigten Mitgliedstaat, überneh-
men wird.

[2] 1Wird im Rahmen der Prüfung bestätigt, dass stichhaltige Gründe dafür vor-
liegen, dass die betreffende Person eine Bedrohung für die innere Sicherheit dar-
stellt, so unterrichtet der Übernahmemitgliedstaat den begünstigten Mitglieds-
taat innerhalb einer Woche nach Erhalt der sachdienlichen Informationen von 
diesem Mitgliedstaat über die Art der Ausschreibung in einer einschlägigen Da-
tenbank sowie über die ihr zugrunde liegenden Elemente. 2In solchen Fällen fin-
det die Übernahme der betreffenden Person nicht statt.

[3] 1In Ausnahmefällen, in denen nachgewiesen werden kann, dass die Prüfung 
der Informationen besonders kompliziert ist, oder dass eine große Zahl von Fäl-
len zum selben Zeitpunkt überprüft werden muss, kann der Übernahmemit-
gliedstaat seine Antwort nach Ablauf der in Unterabsätzen 1 und 2 genannten 
einwöchigen Frist erteilen, auf jeden Fall jedoch innerhalb von zwei Wochen. 2In 
derartigen Fällen teilt der ersuchte Übernahmemitgliedstaat seine Entscheidung, 
die Antwort zu einem späteren Zeitpunkt zu erteilen, dem ersuchenden Mit-
gliedstaat innerhalb der ursprünglichen einwöchigen Frist mit.

[4] Wird innerhalb der in Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 genannten einwö-
chigen oder innerhalb der in Unterabsatz 3 genannten zweiwöchigen Frist keine 
Antwort erteilt, ist davon auszugehen, dass der Erhalt der Information bestätigt 
wird, was die Verpflichtung nach sich zieht, die betreffende Person zu überneh-
men und angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen.

(10) [1] 1Der begünstigte Mitgliedstaat trifft innerhalb einer Woche nach der Be-
stätigung durch den Übernahmemitgliedstaat eine Überstellungsentscheidung. 
2Er teilt der betreffenden Person unverzüglich, im Fall von Antragstellern spätes-
tens zwei Tage und im Fall von Begünstigten spätestens eine Woche vor der Über-
stellung, schriftlich die Entscheidung mit, sie in diesen Mitgliedstaat zu überstel-
len.

[2] Handelt es sich bei der zu übernehmenden Person um einen Antragsteller, so 
hat er die Übernahmeentscheidung zu befolgen.

(11) Die Überstellung der betreffenden Person aus dem begünstigten Mit-
gliedstaat in den Übernahmemitgliedstaat erfolgt gemäß den nationalen Rechts-
vorschriften des begünstigen Mitgliedstaats in Abstimmung zwischen den be-
treffenden Mitgliedstaaten, sobald dies praktisch möglich ist, innerhalb von vier 
Wochen nach der Bestätigung seitens des Übernahmemitgliedstaats oder der 
endgültigen Entscheidung über einen Rechtsbehelf oder eine Überprüfung ei-
ner Überstellungsentscheidung, mit aufschiebender Wirkung gemäß Artikel 43 
Absatz 3.

(12) Die begünstigten Mitgliedstaaten und die Übernahmemitgliedstaaten set-
zen das Verfahren der Übernahme auch nach Ablauf des Zeitrahmens für die 
Durchführung oder der Geltungsdauer von Durchführungsrechtsakten des Ra-
tes gemäß den Artikeln 57, 61 und 62 fort.
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(13) [1] Artikel 42 Absätze 3, 4 und 5, Artikel 43 und 44, Artikel 46 Absätze 1 
und 3, Artikel 47 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 48 und 50 gelten entsprechend 
für das Verfahren der Übernahme.

[2] Der begünstigte Mitgliedstaat, der einen Begünstigten internationalen 
Schutzes überstellt, übermittelt dem Übernahmemitgliedstaat alle in Artikel 51 
Absatz 2 genannten Informationen, die Informationen über die Gründe, auf die 
der Begünstigte seinen Antrag gestützt hat, sowie die Gründe für den Begünstig-
ten betreffende Entscheidungen.

(14) 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitli-
che Methoden für die Erstellung und Übermittlung von Informationen und 
Unterlagen zum Zweck der Übernahme fest. 2Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem in Artikel 77 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 3Bei 
der Vorbereitung dieser Durchführungsrechtsakte kann die Kommission die 
Asylagentur konsultieren.

Artikel 68. Verfahren nach der Übernahme. (1) Der beitragende Übernah-
memitgliedstaat teilt dem begünstigten Mitgliedstaat, der Asylagentur und dem 
EU-Solidaritätskoordinator mit, dass die betreffende Person eingetroffen ist oder 
dass sie nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erschienen ist.

(2) [1] Hat der Übernahmemitgliedstaat einen Antragsteller übernommen, für 
den der zuständige Mitgliedstaat noch nicht bestimmt wurde, so wendet der 
Übernahmemitgliedstaat die in Teil III vorgesehenen Verfahren an, mit Ausnah-
me von Artikel 16 Absatz 2, Artikel 17 Absätze 1 und 2, Artikel 25 Absatz 5, Ar-
tikel 29, Artikel 30 sowie Artikel 33 Absätze 1 und 2.

[2] Kann nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes kein zuständiger Mitgliedstaat be-
stimmt werden, so ist der Übernahmemitgliedstaat für die Prüfung des Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig.

[3] Der Übernahmemitgliedstaat gibt seine Zuständigkeit in Eurodac gemäß Ar-
tikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1358 an.

(3) [1] Wurde ein Antragsteller, für den der begünstigte Mitgliedstaat zuvor aus 
anderen Gründen als den in Artikel 67 Absatz 5 Unterabsatz 2 genannten Krite-
rien als zuständig bestimmt wurde übernommen, so wird die Zuständigkeit für 
die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz auf den Übernahmemit-
gliedstaat übertragen.

[2] Die Zuständigkeit für die Prüfung weiterer Angaben oder Folgeanträge der 
betreffenden Person gemäß den Artikeln 55 und 56 der Verordnung (EU) 
2024/1348 wird ebenfalls dem Übernahmemitgliedstaat übertragen.

[3] Der Übernahmemitgliedstaat gibt seine Zuständigkeit in Eurodac gemäß Ar-
tikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1358 an.

(4) Wurde ein Begünstigter internationalen Schutzes übernommen, so erkennt 
der Übernahmemitgliedstaat automatisch den internationalen Schutzstatus zu, 
der vom begünstigten Mitgliedstaat zuerkannt wurde.

Artikel 69. Verfahren für Verrechnungen von Verantwortlichkeiten ge-
mäß Artikel 63 Absätze 1 und 2. (1) Ersucht ein begünstigter Mitgliedstaat 
einen anderen Mitgliedstaat, die Zuständigkeit für die Prüfung einer Reihe von 
Anträgen auf internationalen Schutz gemäß Artikel 63 Absätze 1 und 2 zu über-
nehmen, so übermittelt er sein Ersuchen an den beitragenden Mitgliedstaat und 
gibt die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz an, für die anstelle von 
Übernahmen die Zuständigkeit zu übernehmen ist.

(2) [1] Der beitragende Mitgliedstaat antwortet auf das Ersuchen innerhalb von 
30 Tagen nach Eingang dieses Ersuchens.

[2] Der beitragende Mitgliedstaat kann entscheiden, der Übernahme der Zu-
ständigkeit für die Prüfung einer geringeren Zahl von Anträgen auf internatio-
nalen Schutz als vom begünstigten Mitgliedstaat ersucht wurde, stattzugeben.

(3) Der Mitgliedstaat, der einem Ersuchen nach Absatz 2 dieses Artikels statt-
gegeben hat, ermittelt die einzelnen Anträge auf internationalen Schutz, für die 
er die Zuständigkeit übernimmt, und gibt seine Zuständigkeit gemäß Artikel 16 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1358 an.

Artikel 70. Sonstige Verpflichtungen. Die Mitgliedstaaten halten die Kom-
mission, insbesondere den EU-Solidaritätskoordinator, über die Durchführung 
von Solidaritätsmaßnahmen, einschließlich Maßnahmen der Zusammenarbeit 
mit einem Drittland, auf dem Laufenden.

KAPITEL III. Finanzielle Unterstützung durch die Union

Artikel 71. Finanzielle Unterstützung. Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Solidarität und der gerechten Verteilung der Verantwortlichkeiten wird die fi-
nanzielle Unterstützung nach einer gemäß Kapitel I und II dieses Teils erfolgten 
Übernahme im Einklang mit Artikel 20 der Verordnung (EU) 2021/1147 durch-
geführt.

TEIL V. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 72. Datensicherheit und Datenschutz. (1) Das Unionsrecht hin-
sichtlich des Schutzes personenbezogener Daten, insbesondere die Verordnun-
gen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des 
Rates43 und die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 
Rates44, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

44 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Be-
hörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 

43 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
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(2) Die Mitgliedstaaten verfügen über geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen, um die Sicherheit der im Rahmen dieser Verordnung verar-
beiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten und insbesondere den un-
rechtmäßigen oder nicht genehmigten Zugang zu verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten oder deren Weitergabe, Änderung oder Verlust zu verhindern.

(3) Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) der einzelnen Mitgliedstaaten kon-
trollieren die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die in Artikel 52 genannten Behörden des betreffenden Mitgliedstaats unabhän-
gig im Einklang mit dem nationalen Recht.

Artikel 73. Vertraulichkeit. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Ar-
tikel 52 genannten Behörden in Bezug auf sämtliche Informationen, die sie im 
Rahmen ihrer Arbeit erhalten, an die Regeln der Vertraulichkeit gemäß dem in-
nerstaatlichen Recht gebunden sind.

Artikel 74. Sanktionen. ¹Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sank-
tionen, einschließlich solcher verwaltungsrechtlicher oder strafrechtlicher Art 
im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht, die bei Verstößen gegen diese Ver-
ordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen 
erforderlichen Maßnahmen. ²Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 75. Berechnung der Fristen. Die in dieser Verordnung angegebenen 
Fristen werden wie folgt berechnet:
a) Eine nach Tagen, Wochen oder Monaten bemessenen Frist wird ab dem Zeit-

punkt berechnet, zu dem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenom-
men wird. Der Tag selbst, an dem dieses Ereignis eintritt oder diese Handlung 
vorgenommen wird, nicht als in den betreffenden Zeitraum fallend gezählt.

b) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet mit Ablauf des Ta-
ges, der in der letzten Woche beziehungsweise im letzten Monat dieselbe Be-
zeichnung beziehungsweise dieselbe Zahl des Monats wie der Tag trägt, an 
dem das Ereignis eingetreten oder die Handlung vorgenommen worden ist, 
von denen an die Frist zu berechnen ist.

c) Fehlt bei einer nach Monaten bemessenen Frist im letzten Monat der für 
ihren Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frist am letzten Tag dieses letzten 
Monats um Mitternacht.

d) Eine Frist umfasst die Samstage, die Sonntage und alle gesetzlichen Feiertage 
in dem betreffenden Mitgliedstaat; endet eine Frist an einem Samstag, Sonn-
tag oder gesetzlichen Feiertag, so gilt der nächste Arbeitstag als letzter Tag der 
Frist.

Artikel 76. Räumlicher Geltungsbereich. Für die Französische Republik gilt 
diese Verordnung nur für ihr europäisches Hoheitsgebiet.

Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

Artikel 77. Ausschussverfahren. (1) Die Kommission wird von einem Aus-
schuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(2) [¹] Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011.

[²] Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 
Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Artikel 78. Ausübung der Befugnisübertragung. (1) Die Befugnis zum Er-
lass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.

(2) ¹Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 25 Absatz 6 und Artikel 34 Absatz 
3 genannten delegierten Rechtsakte wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab 11. Juni 2024 übertragen. ²Die Kommission erstellt spätes-
tens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über 
die Befugnisübertragung. ³Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschwei-
gend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder 
der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 
Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) ¹Die in Artikel 25 Absatz 6 und Artikel 34 Absatz 3 genannte Befugnisüber-
tragung kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. ²Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in die-
sem Beschluss angegebenen Befugnis. ³Er wird am Tag nach seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. ⁴Die Gültigkeit von de-
legierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.

(6) ¹Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 25 Absatz 6 oder Artikel 34 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parla-
ment noch der Rat innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben wer-
den. ²Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist 
um zwei Monate verlängert.

Artikel 79. Überwachung und Evaluierung. [¹] ¹Die Kommission überprüft 
bis zum 1. Februar 2028 und ab dann jährlich das Funktionieren der in Teil IV 
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dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und erstattet über die Umsetzung 
der in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen Bericht. ²Der Bericht wird 
dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.

[²] Die Kommission überprüft regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, 
die Relevanz der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Zahlen 
und die allgemeine Funktionsweise von Teil III dieser Verordnung, einschließ-
lich der Frage, ob die Definition des Begriffs „Familienangehörige“ und die Dau-
er der in diesem Teil festgelegten Fristen vor dem Hintergrund der Gesamtmigra-
tionslage geändert werden sollten.

[³] ¹Bis zum 1. Juli 2031 und anschließend alle fünf Jahre nimmt die Kommissi-
on eine Bewertung dieser Verordnung vor, insbesondere im Hinblick auf den 
Grundsatz der Solidarität und die gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten, 
wie in Artikel 80 AEUV verankert. ²Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
Berichte mit den wichtigsten Ergebnissen vor. ³Die Mitgliedstaaten übermitteln 
der Kommission spätestens sechs Monate vor Ablauf der vorstehend genannten 
Frist alle für die Erstellung dieses Berichts erforderlichen Informationen.

Artikel 80. Statistiken. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eu-
rostat) gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates45 Statistiken über die Anwendung dieser Ver-
ordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003.

TEIL VI. ÄNDERUNG ANDERER RECHTSAKTE DER UNION

Artikel 81. Änderungen der Verordnung (EU) 2021/1147. Die Verord-
nung (EU) 2021/1147 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„(1) ‚Person, die internationalen Schutz beantragt hat‘ einen Antrags-
teller im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates(*1);
(2) ‚Begünstigter internationalen Schutzes‘ einen Begünstigten inter-
nationalen Schutzes im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der Verord-
nung (EU) 2024/1351;
(*1) Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Mai 2024 über Asyl- und Migrationsmanagement und 
zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1160 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 

45 Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu 
Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer 
(ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23).

(ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1351/oj).“

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung:
„(4) ‚Familienangehöriger‘ einen Familienangehörigen im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1351;“.

c) Die Nummern 11 und 12 erhalten folgende Fassung:
„(11) ‚Drittstaatsangehöriger‘ einen Drittstaatsangehörigen im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1351;
(12) ‚unbegleiteter Minderjähriger‘ einen unbegleiteten Minderjähri-
gen im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
2024/1351;“.

d) Folgende Nummer wird angefügt:
„(15) ‚Solidaritätsaktion‘ eine Maßnahme, deren Anwendungsbereich 
die in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2024/1351 festgelegt ist und durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 64 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung finanziert 
wird.“

2. In Artikel 15 wird folgender Absatz eingefügt:
„6a. Für Solidaritätsaktionen kann der Beitrag aus dem Unionshaushalt auf 
100 % der förderfähigen Gesamtausgaben angehoben werden.“

3. Artikel 20 erhält folgende Fassung:
„Artikel 20

Mittel für die Überstellung von Personen, die internationalen 
Schutz beantragt haben, oder von Personen, denen internationaler 

Schutz zuerkannt wurde
(1) Ein Mitgliedstaat erhält zusätzlich zu seiner Mittelzuweisung nach Arti-
kel 13 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung für jede im Rahmen der 
Neuansiedlung aufgenommene Person einen Betrag von
a) 10 000 EUR für jeden Antragsteller auf internationalen Schutz, für den 
dieser Mitgliedstaat infolge einer Umsiedlung nach Artikel 67 und Artikel 
68 der Verordnung (EU) 2024/1351 zuständig geworden ist;
b) 10 000 EUR für jede Person, die internationalen Schutz genießt und 
nach Artikel 67 und Artikel 68 der Verordnung (EU) 2024/1351 in diesen 
Mitgliedstaat umgesiedelt wurde.
Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Beträge werden für 
jede Person, die internationalen Schutz beantragt bzw. der internationaler 
Schutz zuerkannt wurde und bei der es sich um einen unbegleiteten Min-
derjährigen handelt, der gemäß den Artikeln 67 und 68 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 in diesen Mitgliedstaat umgesiedelt wurde, auf 12 000 
EUR erhöht.
(2) Der Mitgliedstaat, der die Kosten der in Absatz 1 genannten Überstel-
lungen trägt, erhält einen Beitrag von 500 EUR für jede Person, die interna-
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tionalen Schutz beantragt hat oder der internationaler Schutz zuerkannt 
wurde und die in einen anderen Mitgliedstaat überstellt worden ist.
(3) Der Mitgliedstaat, der die Kosten der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben 
a, b oder c der Verordnung (EU) 2024/1351 genannten Überstellung über-
nimmt und die gemäß Artikel 46 der genannten Verordnung durchgeführt 
wird, erhält für jede Person, die internationalen Schutz beantragt hat und in 
einen anderen Mitgliedstaat überstellt wird, einen Beitrag in Höhe von 500 
EUR.
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 des vorliegenden Artikels genannten Beträge 
werden den Programmen der Mitgliedstaaten zugewiesen, sofern die Per-
son, für die der Betrag zugewiesen wird, tatsächlich in diesen Mitgliedstaat 
überstellt oder als Antragsteller in dem nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) 2024/1351 zuständigen Mitgliedstaat registriert wurde. Außer unter 
hinreichend begründeten Umständen, die von der Kommission durch eine 
Änderung des Programms der Mitgliedstaaten genehmigt werden, dürfen 
diese Beträge nicht für andere Maßnahmen des Programms verwendet wer-
den.
(5) Die im vorliegenden Artikel genannten Beträge werden in Form einer 
nicht mit Kosten verknüpften Finanzierung gemäß Artikel 125 der Haus-
haltsordnung geleistet.
(6) Zu Kontroll- und Prüfzwecken halten die Mitgliedstaaten die Informa-
tionen vor, die zu einer ordnungsgemäßen Feststellung der Identität der 
überstellten Personen und des Tags ihrer Überstellung erforderlich sind.
(7) Zur Berücksichtigung der aktuellen Inflationsraten, relevanter Entwick-
lungen im Bereich der Übernahme und von anderen Faktoren, die den Ein-
satz des mit den in den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels ge-
nannten Beträgen verbundenen finanziellen Anreizes optimieren könnten, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 37 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um jene Beträge im Rahmen der verfügbaren Mittel 
anzupassen, wenn das als angemessen erachtet wird.“

4. In Artikel 35 Absatz 2 wird folgender Buchstabe eingefügt:
„ha) die Durchführung von Solidaritätsmaßnahmen, einschließlich einer 
Aufschlüsselung der Finanzbeiträge nach Maßnahmen und einer Beschrei-
bung der wichtigsten mit der Finanzierung erzielten Ergebnisse;“.

5. In Anhang II Nummer 4 wird folgende Nummer angefügt:
„c) Unterstützung von Solidaritätsmaßnahmen im Einklang mit dem in 
Anhang III festgelegten Umfang der Unterstützung.“.

6. In Anhang VI Tabelle 1 Nummer IV wird der folgende Code angefügt:
„007 Solidaritätsmaßnahmen“.

7. In Anhang VI Tabelle 3 werden die folgenden Codes angefügt:
„006 Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen
007 Internationaler Schutz (Überstellungen in den Mitgliedstaat)
008 Internationaler Schutz (Überstellungen aus dem Mitgliedstaat)

009 Solidaritätsmaßnahmen“.

Artikel 82. Änderungen der Verordnung (EU) 2021/1060. Die Verord-
nung (EU) 2021/1060 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 36 wird folgender Absatz eingefügt:

„(3a) Abweichend von Absatz 3 dieses Artikels wird kein Unionsbeitrag für 
technische Hilfe zur Unterstützung von Solidaritätsmaßnahmen im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 15 der AMIF-Verordnung und von Artikel 2 Num-
mer 11 der BMVI-Verordnung geleistet.“

2. Artikel 63 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt nicht für die Unterstützung von 
Solidaritätsmaßnahmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der 
AMIF-Verordnung und von Artikel 2 Nummer 11 der BMVI-Verord-
nung.“

b) In Absatz 7 wird folgender Unterabsatz angefügt:
„Wird ein Programm geändert, um eine finanzielle Unterstützung für 
Solidaritätsmaßnahmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der 
AMIF-Verordnung und Artikel 2 Nummer 11 der BMVI-Verordnung 
einzuführen, so kann das Programm vorsehen, dass die Förderfähigkeit 
von Ausgaben im Zusammenhang mit einer solchen Änderung am 11. 
Juni 2024 beginnt.“.

TEIL VII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 83. Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013. [¹] Die Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 wird mit Wirkung vom 1. Juli 2026 aufgehoben.

[²] Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf 
die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle 
in Anhang II zu lesen.

[³] Die Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 bleibt in Kraft, sofern und solange sie 
nicht durch gemäß der vorliegenden Verordnung erlassene Durchführungs-
rechtsakte geändert wird.

Artikel 84. Übergangsmaßnahmen. (1) Wenn ein Antrag nach dem 1. Juli 
2026 registriert wurde, werden alle Sachverhalte, die die Zuständigkeit eines Mit-
gliedstaats gemäß dieser Verordnung nach sich ziehen können, auch berücksich-
tigt, wenn sie aus der Zeit davor datieren.

(2) Für einen Antrag auf internationalen Schutz, der vor dem 1. Juli 2026 regis-
triert wird, erfolgt die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats nach den Kri-
terien der Verordnung (EU) Nr. 604/2013.

(3) [¹] Bis zum 12. September 2024 legt die Kommission in enger Zusammenar-
beit mit den einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und 
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den Mitgliedstaaten dem Rat einen gemeinsamen Durchführungsplan vor, um 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten angemessen darauf vorbereitet sind, die-
se Verordnung bis zum 1. Juli 2026 durchzuführen, wobei sie die Lücken und die 
erforderlichen operativen Schritte bewertet, und setzt das Europäische Parla-
ment davon in Kenntnis.

[²] ¹Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Durchführungsplans erstellt jeder 
Mitgliedstaat bis zum 12. Dezember 2024 mit Unterstützung der Kommission 
und der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union einen na-
tionalen Durchführungsplan, in dem die Maßnahmen und der Zeitplan für de-
ren Durchführung festgelegt sind. ²Jeder Mitgliedstaat schließt die Durchfüh-
rung seines Plans bis zum 1. Juli 2026 ab.

[³] Für die Zwecke der Durchführung dieses Artikels können die Mitgliedstaa-
ten auf die Unterstützung der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union zurückgreifen, und aus den Unionsfonds kann den Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit den für diese Einrichtungen und sonstigen Stellen und diese 
Fonds geltenden Rechtsakten finanzielle Unterstützung gewährt werden.

[⁴] Die Kommission überwacht sorgfältig die nationalen Umsetzungspläne ge-
mäß Unterabsatz 2.

[⁵] Die Kommission berichtet in den in Artikel 9 genannten ersten beiden Be-
richten über den Stand der Umsetzung des gemeinsamen Durchführungsplans 
und der nationalen Umsetzungspläne gemäß diesem Absatz.

[⁶] Bis die in Unterabsatz 5 dieses Absatzes genannten Berichte vorliegen, unter-
richtet die Kommission das Europäische Parlament und den Rat alle sechs Mo-
nate über den Stand der Umsetzung des gemeinsamen Durchführungsplans und 
der nationalen Umsetzungspläne gemäß diesem Absatz.

Artikel 85. Inkrafttreten und Anwendung. [¹] Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft.

[²] Sie gilt ab dem 1. Juli 2026.
[³] Die Artikel 7 bis 15, Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 23 Absatz 7, 

Artikel 25 Absätze 6 und 7, Artikel 34 Absätze 3 und 4, Artikel 39 Absatz 3 Un-
terabsatz 2, Artikel 40 Absatz 4, Artikel 40 Absatz 8 Unterabsatz 2, Artikel 41 
Absatz 5, Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 5, Artikel 46 Absatz 4, Artikel 48 Ab-
satz 4, Artikel 50 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 50 Absatz 5, Artikel 52 Absatz 
4, die Artikel 56 und 57, Artikel 64 Absatz 3, Artikel 67 Absatz 14 sowie die Ar-
tikel 78 und 84 gelten ab 11. Juni 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

ANHANG I

Formel für den Referenzschlüssel gemäß Artikel 66:

AnteilMS = 50 % BevölkerungseffektMS + 50 % BIP-EffektMS
n: Gesamtzahl der Mitgliedstaaten

ANHANG II

Entsprechungstabelle

(hier nicht abgedruckt)
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2. Qualifikationsverordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1347 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1347 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. Mai 2024
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, 
für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten 

Schutzes, zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe a,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 wurde in 

wesentlichen Punkten geändert. Um eine Harmonisierung und mehr Konvergenz bei Asy-
lentscheidungen und hinsichtlich des Inhalts des internationalen Schutzes sicherzustellen 
und dadurch die Anreize für eine Migration innerhalb der Union zu verringern und die 
Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, zu veranlassen, in dem Mitglieds-
taat zu bleiben, der ihnen Schutz gewährt hat, und die Gleichbehandlung der Personen, 
denen internationaler Schutz gewährt wurde, zu gewährleisten, sollte die genannte Richtli-
nie aufgehoben und durch eine Verordnung ersetzt werden.

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

2 ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 67.

4 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9).

1 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 97.
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(2) Eine gemeinsame Asylpolitik einschließlich eines Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems (GEAS), das sich auf die uneingeschränkte und umfassende Anwendung des Gen-
fer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 in der durch 
das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 ergänzten Fassung (im Folgenden „Genfer 
Flüchtlingskonvention“) stützt, ist wesentlicher Bestandteil des Ziels der Union, schritt-
weise einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen, der allen offen-
steht, die wegen besonderer Umstände rechtmäßig in der Union um Schutz nachsuchen. 
Für diese Politik sollte der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Ver-
antwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, auch in finanzieller Hinsicht, gelten. Die 
Genfer Flüchtlingskonvention ist die Grundlage des völkerrechtlichen Rahmens für den 
Schutz von Flüchtlingen.

(3) Das GEAS stützt sich auf gemeinsame Normen für die Asylverfahren, die Anerken-
nung und den Schutz auf Unionsebene, im Rahmen der Aufnahme gewährte Vorteile und 
ein System zur Bestimmung des für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz 
zuständigen Mitgliedstaats. Trotz der beim schrittweisen Aufbau des GEAS bislang erziel-
ten Fortschritte bestehen zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor erhebliche Unter-
schiede in Bezug auf die Verfahren, die Anerkennungsquoten, die Art des gewährten 
Schutzes, die im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile und die materiellen Leistun-
gen, die Antragstellern und Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, ge-
währt werden. Diese Unterschiede könnten zu Sekundärmigration führen und dem Ziel 
zuwiderlaufen, die Gleichbehandlung aller Antragsteller überall in der Union sicherzustel-
len.

(4) Die Kommission legte in ihrer Mitteilung vom 6. April 2016 mit dem Titel „Refor-
mierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und Erleichterung legaler Wege 
nach Europa“ ihre Optionen für die Verbesserung des GEAS dar, nämlich die Einführung 
eines tragfähigen, fairen Systems zur Bestimmung des für die Prüfung eines Antrags auf 
internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaats, die Stärkung des Eurodac-Systems, die 
Herstellung größerer Konvergenz im Asylsystem der Union, die Verhinderung von Sekun-
därbewegungen innerhalb der Union und die Umwandlung des Europäischen Unterstüt-
zungsbüros für Asylfragen in eine Agentur. Diese Mitteilung entspricht den Forderungen 
des Europäischen Rates vom 18./19. Februar 2016 nach Fortschritten bei der Reform des 
bestehenden Unionsrahmens, um eine humane und wirksame Asylpolitik zu gewährleis-
ten.

(5) Da in Artikel 78 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) ein einheitlicher Asylstatus und ein gut funktionierendes GEAS gefordert wer-
den, bedarf es erheblicher Fortschritte bei der Konvergenz der nationalen Asylsysteme und 
insbesondere der unterschiedlichen Anerkennungsquoten und Arten von Schutzstatus in 
den Mitgliedstaaten. Darüber hinaus sollten die Rechte, die Personen, denen internationa-
ler Schutz gewährt wurde, gewährt werden, weiter präzisiert und harmonisiert werden.

(6) Daher ist eine Verordnung notwendig, um für eine konsequentere Harmonisierung 
in der gesamten Union zu sorgen und ein höheres Maß an Rechtssicherheit und Transpa-
renz zu erreichen.

(7) Das wichtigste Ziel dieser Verordnung besteht darin, einerseits zu gewährleisten, dass 
die Mitgliedstaaten gemeinsame Kriterien für die Ermittlung der Personen anwenden, die 
wirklich internationalen Schutz benötigen, und andererseits sicherzustellen, dass Perso-

nen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, in allen Mitgliedstaaten ein gemeinsa-
mes Bündel von Rechten zur Verfügung steht.

(8) Die weitere Angleichung der Vorschriften über Zuerkennung und Inhalt der Flücht-
lingseigenschaft und des Status subsidiären Schutzes sollte außerdem dazu beitragen, die 
Sekundärmigration von Personen, die internationalen Schutz beantragen oder denen inter-
nationaler Schutz gewährt wurde, zwischen den Mitgliedstaaten einzudämmen.

(9) Internationaler Schutz sollte Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen gewährt wer-
den, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und die die Voraussetzungen 
für internationalen Schutz erfüllen. Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die nicht in 
den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sollte internationaler Schutz nicht ge-
währt werden. Wird ein nationaler humanitärer Status zuerkannt, so sollte dies in einer 
Weise geschehen, die nicht die Gefahr einer Verwechslung mit dem Status internationalen 
Schutzes birgt.

(10) Die Bestimmungen dieser Verordnung über den Inhalt des internationalen Schut-
zes, einschließlich der Vorschriften zur Unterbindung von Sekundärmigration, sollten auf 
die Personen Anwendung finden, denen infolge des erfolgreichen Abschlusses eines Ver-
fahrens der Neuansiedlung oder der Aufnahme aus humanitären Gründen gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates5 internationaler 
Schutz gewährt wurde.

(11) Diese Verordnung steht mit den Grundrechten und Grundsätzen im Einklang, die 
insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) und in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) anerkannt wur-
den. Sie zielt insbesondere darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung der Menschenwürde 
und des Asylrechts für Asylbewerber und die sie begleitenden Familienangehörigen zu ge-
währleisten und die Anwendung der Bestimmungen der Charta über die Würde des Men-
schen, die Achtung des Privat- und Familienlebens, die Freiheit der Meinungsäußerung 
und die Informationsfreiheit, das Recht auf Bildung, die Berufsfreiheit und das Recht zu 
arbeiten, die unternehmerische Freiheit, das Asylrecht, den Schutz bei Abschiebung, Aus-
weisung und Auslieferung, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Nichtdiskriminierung, die 
Rechte des Kindes, die soziale Sicherheit und die soziale Unterstützung sowie den Gesund-
heitsschutz zu fördern. Diese Bestimmungen sollten daher entsprechend umgesetzt wer-
den.

(12) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Verordnung fallen, sind 
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus den völkerrechtlichen Instrumenten ge-
bunden, deren Vertragspartei sie sind, insbesondere aus denjenigen, die Diskriminierung 
verbieten.

(13) Die Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der in dieser Verordnung fest-
gelegten Normen, insbesondere die Bemühungen der Mitgliedstaaten, deren Asylsystem 
vor allem aufgrund ihrer geografischen oder demografischen Lage einem besonderen und 
unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt ist, sollten mit Mitteln des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, der mit der Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments 
5 Verordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur 
Schaffung eines Unionsrahmens für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen sowie 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.euro-
pa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).
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und des Rates6 eingerichtet wurde, in geeigneter Weise unterstützt werden. Zwar sollte das 
grundsätzliche Verbot der Doppelfinanzierung beachtet werden, doch sollten die Mit-
gliedstaaten auf allen Verwaltungsebenen die Möglichkeiten ausschöpfen, die Fonds bie-
ten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Asyl- und Migrationspolitik ste-
hen, die jedoch in Anspruch genommen werden könnten, um Maßnahmen in diesem Be-
reich zu finanzieren.

(14) Die mit der Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes7 eingerichtete Asylagentur der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“) soll-
te die Anwendung dieser Verordnung in geeigneter Weise unterstützen und zu diesem 
Zweck insbesondere den Behörden des Mitgliedstaats auf Ersuchen oder mit der Zustim-
mung des betreffenden Mitgliedstaats Experten zur Seite stellen, die ihnen bei der Entge-
gennahme, Registrierung und Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz helfen, 
und aktuelle Informationen über Drittstaaten, insbesondere Informationen über Her-
kunftsländer, sowie sachdienliche Leitlinien und Instrumente bereitstellen. Bei der An-
wendung dieser Verordnung sollten die Behörden der Mitgliedstaaten die von der Asyla-
gentur entwickelten operativen Normen, Indikatoren, Leitlinien und bewährten Verfah-
ren berücksichtigen. Bei der Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz sollten die 
Behörden der Mitgliedstaaten unbeschadet des Umstands, dass bei solchen Prüfungen von 
Fall zu Fall entschieden wird, die von der Asylagentur und den europäischen Netzen für 
Drittstaateninformationen auf Unionsebene ausgearbeiteten Informationen, Berichte, ge-
meinsamen Analysen zur Lage in den Herkunftsländern und Leitlinien nach der Verord-
nung (EU) 2021/2303 berücksichtigen.

(15) Bei der Anwendung dieser Verordnung sollte im Einklang mit dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes vorrangig das Wohl des 
Kindes berücksichtigt werden. Bei der Prüfung der Frage, was dem Wohl des Kindes dient, 
sollten die Behörden der Mitgliedstaaten insbesondere dem Grundsatz der Einheit der Fa-
milie, dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjährigen, den Sprach-
kenntnissen, der Sicherheit sowie den Meinungen des Minderjährigen unter angemessener 
Berücksichtigung seines Alters und seiner Reife gebührend Rechnung tragen.

(16) Um das Wohl des Kindes und das allgemeine Wohlergehen Minderjähriger zu wah-
ren und um Kontinuität bei der Unterstützung und Vertretung unbegleiteter Minderjäh-
riger zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten soweit möglich sicherstellen, dass für einen un-
begleiteten Minderjährigen sowohl während des Asylverfahrens als auch nach der Gewäh-
rung internationalen Schutzes ein und dieselbe natürliche Person verantwortlich ist.

(17) Ein volljähriges Kind sollte nach einer Einzelfallprüfung nur dann als abhängig gel-
ten, wenn es sich aufgrund einer körperlichen oder geistigen Einschränkung, die auf eine 
dauerhafte schwere Krankheit oder eine schwere Behinderung zurückzuführen ist, nicht 
selbst versorgen kann.

(18) Die Bestimmungen dieser Verordnung hinsichtlich der Einheit der Familie lassen die 
von den Mitgliedstaaten anerkannten Werte und Grundsätze unberührt. Bei polygamen 

7 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

6 Verordnung (EU) 2021/1147des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrich-
tung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).

Ehen entscheidet der jeweilige Mitgliedstaat, ob er die Bestimmungen hinsichtlich der Ein-
heit der Familie auf polygame Haushalte, wie etwa auf die minderjährigen Kinder eines 
weiteren Ehepartners und der Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, anwen-
det.

(19) Die Anwendung der Bestimmungen hinsichtlich der Einheit der Familie sollte im-
mer auf tatsächlichen familiären Beziehungen beruhen und Zwangsehen sowie Ehen oder 
Partnerschaften, die ausschließlich eingegangen wurden, um der betreffenden Person die 
Einreise oder den Aufenthalt in einem Mitgliedstaat zu ermöglichen, ausschließen. Damit 
Familienangehörige nicht aufgrund des Ortes, an dem eine Familie gegründet wurde, dis-
kriminiert werden, sollte der Begriff Familie auch Familien umfassen, die außerhalb des 
Herkunftslands, aber vor ihrer Ankunft im Hoheitsgebiet der Union gegründet wurden.

(20) Wenn ein Mitgliedstaat im Hinblick auf die Einheit der Familie zu dem Schluss 
kommt, dass das Wohl des Kindes eines verheirateten Minderjährigen am besten durch des-
sen Eltern gewahrt werden kann, sollte dem Ehepartner dieses Minderjährigen aus dieser 
Ehe kein Aufenthaltsrecht nach den Bestimmungen dieser Verordnung erwachsen.

(21) Das Protokoll Nr. 24 über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, das dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügt ist, 
bleibt von dieser Verordnung unberührt.

(22) Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist ein deklaratorischer Akt.
(23) Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlin-

ge (UNHCR) könnten den Behörden der Mitgliedstaaten bei der Feststellung, ob ein An-
tragsteller als Flüchtling im Sinne von Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention zu er-
achten ist, wertvolle Orientierungshilfe bieten.

(24) Bei der Prüfung, ob Antragsteller begründete Furcht vor Verfolgung haben oder ih-
nen tatsächlich ernsthafter Schaden droht und ob stabile und etablierte nichtstaatliche 
Stellen, einschließlich internationaler Organisationen, einen Staat oder einen wesentlichen 
Teil seines Hoheitsgebiets beherrschen und Schutz gewähren, und bei der Prüfung, ob An-
tragsteller in einem anderen Teil ihres Herkunftslandes als ihrem Heimatgebiet Schutz vor 
Verfolgung oder ernsthaftem Schaden erhalten können (interne Schutzalternative), sollte 
die Asylbehörde unter anderem einschlägige allgemeine Informationen und Empfehlun-
gen des UNHCR berücksichtigen.

(25) Es sollten Normen für die Bestimmung und den Inhalt der Flüchtlingseigenschaft 
festgelegt werden, um die zuständigen nationalen Einrichtungen der Mitgliedstaaten bei 
der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention zu leiten.

(26) Es müssen gemeinsame Kriterien für die Anerkennung von Asylbewerbern als 
Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 der Genfer Flüchtlingskonvention eingeführt werden.

(27) Werden ein oder mehrere konkrete Aspekte der Aussagen des Antragstellers nicht 
durch Unterlagen oder andere Beweismittel belegt, sollte im Zweifelsfall zugunsten des An-
tragstellers entschieden werden, sofern dieser sich offenkundig bemüht hat, ausreichend zu 
begründen, warum er internationalen Schutz benötigt, alle ihm zur Verfügung stehenden 
relevanten Angaben vorliegen und eine zufriedenstellende Erklärung für das Fehlen ande-
rer relevanter Angaben gegeben wurde, seine Aussagen kohärent und plausibel sind und 
seine generelle Glaubwürdigkeit unter Berücksichtigung des Zeitpunkts, zu dem er die Zu-
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erkennung internationalen Schutzes beantragt hat, und gegebenenfalls der Gründe dafür, 
dass er dies nicht früher getan hat, festgestellt wurde.

(28) Die Asylbehörde sollte nicht den Schluss ziehen, dass der Antragsteller nur deshalb 
nicht glaubwürdig ist, weil der Antragsteller sich nicht bei der ersten Gelegenheit, die ihm 
gegeben wurde, um die Gründe für seine Verfolgung darzulegen, auf die von ihm angege-
bene sexuelle Ausrichtung berief, es sei denn, es ist offensichtlich, dass der Antragsteller 
lediglich beabsichtigt, die Vollstreckung einer Entscheidung, die zu seiner Rückkehr führt, 
aufzuschieben oder zu verhindern.

(29) Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen oder Ausrichtungen des Antragstellers, 
die Handlungen nach sich ziehen, die eine Grundlage für eine begründete Furcht vor Ver-
folgung oder einem tatsächlich drohenden ernsthaften Schaden darstellen könnten, sollten 
auch dann berücksichtigt werden, wenn sie während des Aufenthalts im Herkunftsland 
vollständig oder teilweise verschwiegen wurden.

(30) Ist der Antragsteller aufgrund von Umständen, die sich dem Einfluss des Antragstel-
lers entziehen, während des Verfahrens nicht anwesend, gelten die in der Verordnung (EU) 
2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates8, der Verordnung (EU) 2024/1348 
des Europäischen Parlaments und des Rates9 und der Richtlinie (EU) 2024/1346 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates10 vorgesehenen einschlägigen Bestimmungen und 
Garantien.

(31) Insbesondere ist es notwendig, gemeinsame Konzepte für den Schutzbedarf, der aus 
Nachfluchtgründen („sur place“), Schadens- und Schutzquellen, internen Schutz und Ver-
folgung einschließlich der Gründe für die Verfolgung, entsteht, einzuführen.

(32) Schutz kann entweder vom Staat oder von stabilen und etablierten nichtstaatlichen 
Stellen, einschließlich internationaler Organisationen, geboten werden, die den Staat oder 
einen wesentlichen Teil seines Hoheitsgebiets beherrschen und die Voraussetzungen dieser 
Verordnung erfüllen, sofern sie willens und in der Lage sind, Schutz zu bieten. Ein solcher 
Schutz sollte wirksam und nicht nur vorübergehender Art sein.

(33) Geht die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden nicht vom Staat oder von Vertre-
tern des Staates aus, sollte die Asylbehörde im Rahmen der Prüfung des Antrags auf inter-
nationalen Schutz prüfen, ob eine interne Schutzalternative verfügbar ist, nachdem festge-
stellt wurde, dass der betreffende Antragsteller die in dieser Verordnung festgelegten Aner-
kennungskriterien im Übrigen erfüllen würde. Eine interne Schutzalternative vor Verfol-
gung oder einem ernsthaften Schaden sollte Antragstellern in einem Teil des Herkunftslan-
des effektiv zur Verfügung stehen, in den sie sicher und rechtmäßig reisen können, in dem 
8 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
9 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).
10 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

sie aufgenommen werden und bei dem vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie 
sich dort niederlassen. Den Nachweis für die Verfügbarkeit einer internen Schutzalternati-
ve sollte die Asylbehörde erbringen müssen. Legt die Asylbehörde dar, dass eine interne 
Schutzalternative in Anspruch genommen werden kann, sollten die Antragsteller das 
Recht haben, ihnen zur Verfügung stehende Beweismittel und Angaben vorzubringen.

(34) Bei der Prüfung, ob von Antragstellern vernünftigerweise erwartet werden kann, 
dass sie sich in einem anderen Teil ihres Herkunftslandes niederlassen, sollte die Asylbehör-
de auch berücksichtigen, ob die Antragsteller in der Lage wären, ihre Grundbedürfnisse in 
Bezug auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln, hygienische Lebensumstände und Wohn-
raum unter den örtlichen Gegebenheiten in ihrem Herkunftsland zu befriedigen.

(35) Geht die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden vom Staat oder von Vertretern des 
Staates aus, so sollte eine Vermutung dafür bestehen, dass dem Antragsteller kein wirksa-
mer Schutz zur Verfügung steht; in diesem Fall braucht die Asylbehörde nicht zu prüfen, 
ob eine interne Schutzalternative verfügbar ist. Die Asylbehörde sollte nur dann prüfen 
können, ob eine interne Schutzalternative verfügbar ist, wenn eindeutig festgestellt wurde, 
dass die Gefahr von Verfolgung oder ernsthaftem Schaden von Akteuren ausgeht, deren 
Macht eindeutig auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt ist, oder wenn der 
Staat selbst nur einige Teile des betreffenden Landes beherrscht.

(36) Bei der Prüfung von Anträgen auf der Grundlage von Nachfluchtgründen („sur pla-
ce“-Anträgen) könnte die Tatsache, dass die Gefahr von Verfolgung oder ernsthaftem Scha-
den auf Umständen beruht, die nicht Ausdruck oder Fortsetzung von bereits im Her-
kunftsland bestehenden Überzeugungen oder Ausrichtungen sind, darauf hinweisen, dass 
es das einzige oder vorrangige Ziel des Antragstellers war, die erforderlichen Umstände für 
die Beantragung des internationalen Schutzes zu schaffen.

(37) Je nach Umständen des Einzelfalls können Verfolgungshandlungen, die an das Ge-
schlecht anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet sind, unter anderem die Rekrutierung 
Minderjähriger, Genitalverstümmelung, Zwangsehen, Kinderhandel und Kinderarbeit so-
wie Menschenhandel zu Zwecken der sexuellen Ausbeutung umfassen.

(38) Verfolgungshandlungen können die Form von unverhältnismäßiger oder diskrimi-
nierender Strafverfolgung oder Bestrafung annehmen. Eine derartige unverhältnismäßige 
oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung kann etwa erfolgen, wenn ein An-
tragsteller den Militärdienst aus moralischen, religiösen oder politischen Gründen oder 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe oder des Besitzes ei-
ner bestimmten Staatsbürgerschaft verweigert.

(39) Eine der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne 
des Artikels 1 Abschnitt A der Genfer Flüchtlingskonvention ist das Bestehen eines ursäch-
lichen Zusammenhangs zwischen den Verfolgungsgründen, nämlich Rasse, Religion oder 
Weltanschauung, Nationalität, politische Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe, und den Verfolgungshandlungen oder dem Fehlen von Schutz 
vor solchen Handlungen.

(40) Ferner ist es notwendig, eine gemeinsame Begriffsbestimmung für den Verfolgungs-
grund „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ einzuführen. Bei der Ab-
grenzung einer bestimmten sozialen Gruppe sollten mit der sexuellen Ausrichtung oder 
dem Geschlecht, einschließlich der Geschlechtsidentität und dem Geschlechtsausdruck, 
des Antragstellers zusammenhängende Fragen, die mit bestimmten Rechtstraditionen und 

 Qualifikationsverordnung Qualifikationsverordnung 

124  125



Bräuchen in Verbindung stehen und beispielsweise zu Genitalverstümmelung, Zwangsste-
rilisation oder Zwangsabtreibung führen könnten, angemessen berücksichtigt werden, so-
weit sie mit der begründeten Furcht des Antragstellers vor Verfolgung im Zusammenhang 
stehen. Je nach den Umständen des Einzelfalls könnte auch eine Behinderung eine Grund-
lage für die Definition einer bestimmten sozialen Gruppe darstellen.

(41) Die Umstände in dem Herkunftsland, wie etwa das Vorhandensein und die Anwen-
dung strafrechtlicher Bestimmungen, die speziell gegen lesbische, schwule, bisexuelle sowie 
trans- und intergeschlechtliche Personen gerichtet sind, können dazu führen, dass diese 
Personen als bestimmte soziale Gruppe anzusehen sind.

(42) Bei der Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz sollten die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Methoden für die Prüfung der Glaubwürdigkeit eines 
Antragstellers in einer Weise anwenden, die mit den in der Charta und der EMRK garan-
tierten Rechten dieses Antragstellers, insbesondere dem Recht auf Achtung der Würde des 
Menschen und des Privat- und Familienlebens, vereinbar ist. Insbesondere was die sexuelle 
Ausrichtung und Geschlechtsidentität angeht, sollten die Antragsteller nicht detaillierten 
Befragungen oder Untersuchungen zu ihren sexuellen Praktiken ausgesetzt werden.

(43) Die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen sind in der Präambel und den 
Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen dargelegt und in ihren Resolutionen 
zu Antiterrormaßnahmen verankert. In diesen Resolutionen wird unter anderem erklärt, 
dass die „Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus im Widerspruch zu den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen“ und dass die „wissentliche Finan-
zierung und Planung terroristischer Handlungen sowie die Anstiftung dazu ebenfalls im 
Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen“.

(44) Wenn stichhaltige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein Antragsteller eine 
oder mehrere Handlungen begangen hat, die den in den Artikeln 1 und 2 der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen zuwiderlaufen, ist es für den 
Zweck der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung zum Ausschluss von inter-
nationalem Schutz nicht erforderlich, festzustellen, dass der Antragsteller wegen einer der 
in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des 
Rates11 genannten terroristischen Straftaten verurteilt wurde.

(45) Für den Zweck der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung zum Aus-
schluss von internationalem Schutz für einen Antragsteller aufgrund der Begehung von 
Handlungen, die eine Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung dar-
stellen, wird durch die Tatsache, dass nicht festgestellt wurde, dass ein solcher Antragsteller 
eine terroristische Handlung gemäß der Definition in den Resolutionen des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen durchgeführt hat, durchführen wollte oder durchzuführen 
drohte, nicht ausgeschlossen, dass Behörden der Mitgliedstaaten das Verhalten des An-
tragstellers als den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufend anse-
hen.

(46) Für die Einzelprüfung von Tatsachen, anhand deren beurteilt werden könnte, ob 
schwerwiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass sich ein Antragsteller Hand-
lungen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen, zuschul-
11 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terro-
rismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Ände-
rung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

den kommen ließ, zu derartigen Handlungen angestiftet oder sich in sonstiger Weise daran 
beteiligt hat, sind sowohl der Umstand, dass der Antragsteller in einem Mitgliedstaat we-
gen der Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung gerichtlich verur-
teilt wurde, als auch die Feststellung durch ein Gericht, dass der Antragsteller ein führen-
des Mitglied einer solchen Vereinigung war, von besonderer Bedeutung, und es sollte nicht 
nachgewiesen werden müssen, dass der Antragsteller zu einer terroristischen Handlung an-
gestiftet oder sich in sonstiger Weise daran beteiligt hat.

(47) Das Begehen einer politischen Straftat ist grundsätzlich kein Grund, der den Aus-
schluss der Flüchtlingseigenschaft rechtfertigt. Besonders grausame Taten, bei denen die 
betreffende Handlung in keinem angemessenen Verhältnis zu dem vorgeblichen politi-
schen Ziel steht, und terroristische Handlungen, die durch Gewalt gekennzeichnet sind, 
auch wenn mit ihnen vorgeblich ein politisches Ziel verfolgt wird, sollten jedoch als schwer-
wiegende nichtpolitische Straftaten angesehen werden und können daher zu einem Aus-
schluss der Flüchtlingseigenschaft führen.

(48) Ferner sollten Normen für die Definition und den Inhalt des Status subsidiären 
Schutzes festgelegt werden. Der subsidiäre Schutz sollte zusätzlich zu dem in der Genfer 
Flüchtlingskonvention verankerten Flüchtlingsschutz bestehen und diesen ergänzen. 
Auch wenn hinsichtlich der Schutzgründe zwischen Flüchtlingseigenschaft und Status 
subsidiären Schutzes unterschieden wird, könnte der anhaltende Schutzbedarf eine ver-
gleichbare Geltungsdauer haben. Der Inhalt des Schutzes, den die Flüchtlingseigenschaft 
oder der Status subsidiären Schutzes bieten, kann sich nur dann unterscheiden, wenn dies 
in dieser Verordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Aufgrund dieser Verordnung ist es den 
Mitgliedstaaten jedoch gestattet, im Rahmen beider Status dieselben Rechte und Leistun-
gen zu gewähren.

(49) Es müssen gemeinsame Kriterien eingeführt werden, nach denen Personen, die in-
ternationalen Schutz beantragen, anerkannt werden als Personen, denen subsidiärer 
Schutz gewährt wurde. Diese Kriterien sollten aus den völkerrechtlichen Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten im Rahmen der Menschenrechtsinstrumente und aus den in den Mit-
gliedstaaten bestehenden Gepflogenheiten abgeleitet werden.

(50) Für den Zweck der Prüfung eines ernsthaften Schadens, der einen Anspruch des An-
tragstellers auf subsidiären Schutz begründen könnte, sollte der Begriff „willkürliche Ge-
walt“ Gewalt umfassen, die gegen Menschen ungeachtet ihrer persönlichen Umstände aus-
geübt werden könnte.

(51) Für die Zwecke der Prüfung eines ernsthaften Schadens ist vom Vorliegen eines in-
nerstaatlichen bewaffneten Konflikts auszugehen, wenn die regulären Streitkräfte eines 
Staates auf eine oder mehrere bewaffnete Gruppen treffen oder wenn zwei oder mehrere 
bewaffnete Gruppen aufeinandertreffen, ohne dass dieser Konflikt als bewaffneter Kon-
flikt, der keinen internationalen Charakter aufweist, im Sinne des humanitären Völker-
rechts eingestuft zu werden braucht und ohne dass die Intensität der bewaffneten Ausein-
andersetzungen, der Organisationsgrad der vorhandenen bewaffneten Streitkräfte oder die 
Dauer des Konflikts Gegenstand einer anderen Beurteilung als der des im betreffenden Ge-
biet herrschenden Grads an Gewalt ist.

(52) Was den Nachweis angeht, der für die Feststellung einer ernsthaften individuellen 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson erforderlich ist, sollten 
die Asylbehörden von den Antragstellern nicht verlangen zu beweisen, dass sie aufgrund 
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von Umständen, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, spezifisch be-
troffen sind. Der Grad willkürlicher Gewalt, mit dem der Antrag begründet werden muss, 
ist jedoch geringer, wenn die Antragsteller belegen können, dass sie aufgrund von Umstän-
den, die mit ihrer persönlichen Situation zusammenhängen, spezifisch betroffen sind. 
Darüber hinaus sollte die Asylbehörde eine ernsthafte individuelle Bedrohung ausnahms-
weise als festgestellt ansehen, wenn der den bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad 
willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annah-
me bestehen, dass Zivilpersonen bei einer Rückkehr in das Herkunftsland oder den be-
treffenden Teil des Herkunftslandes allein durch ihre Anwesenheit dort tatsächlich Gefahr 
liefen, ernsthaften Schaden zu erleiden.

(53) Je nach den Gegebenheiten, wie etwa der Länge und dem Zweck des Aufenthalts, 
könnte eine Reise in das Herkunftsland als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Perso-
nen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, erneut den Schutz ihres Her-
kunftslandes genießen oder sich in ihrem Herkunftsland erneut niedergelassen haben oder 
dass bei Personen, denen der Status subsidiären Schutzes zuerkannt wurde, die Gründe für 
die Zuerkennung dieses Status nicht mehr bestehen.

(54) Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, 
dass die Antragsteller Zugang zu einem wirksamen Rechtsbehelf vor einem Gericht gegen 
eine Ablehnung eines Antrags auf internationalen Schutz durch die Asylbehörde als unbe-
gründet oder gegen den Entzug des internationalen Schutzes durch die Asylbehörde ha-
ben. In diesem Zusammenhang sollten die Gründe, die eine Asylbehörde dazu veranlasst 
haben, einen Antrag auf internationalen Schutz abzulehnen oder einer Person, der der ent-
sprechende Status zuerkannt wurde, den internationalen Schutz zu entziehen, im Rahmen 
einer Klage gegen diese Ablehnungs- oder Aberkennungsentscheidung von einem zustän-
digen Gericht eingehend überprüft werden.

(55) Die Reisedokumente, die Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, 
nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung erstmalig ausgestellt oder verlängert wer-
den, sollten der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates12 oder gleichwertigen Mindest-
normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten entsprechen.

(56) Die Aufenthaltstitel, die Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, 
nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung erstmalig ausgestellt oder verlängert wer-
den, sollten der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates13 entsprechen.

(57) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, im Zeitraum zwischen der Gewährung des internationalen Schut-
zes und der Ausstellung eines Aufenthaltstitels tatsächlich Zugang zu allen in dieser Ver-
ordnung festgelegten Rechten haben, mit Ausnahme der Freizügigkeit innerhalb der Uni-
on und der Ausstellung eines Reisedokuments.

(58) Familienangehörige laufen wegen ihrer nahen Verwandtschaft mit Personen, denen 
internationaler Schutz gewährt wurde, in der Regel Gefahr, in einer Art und Weise verfolgt 
zu werden oder ernsthaften Schaden zu erleiden, die einen Grund für die Gewährung in-

13 Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (ABl. L 157 vom 15.6.2002, S. 1).

12 Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheits-
merkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumen-
ten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1).

ternationalen Schutzes darstellen könnte. Zur Wahrung der Einheit der Familie sollten Fa-
milienangehörige, die sich im Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats aufhalten und nicht 
die Voraussetzungen für die Gewährung internationalen Schutzes erfüllen, einen An-
spruch auf Stellung eines Aufenthaltstitels haben. Solche Aufenthaltstitel sollten gewährt 
werden, es sei denn, die Familienangehörigen fallen unter die Ausschlussgründe oder dies 
ist aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erforderlich. Fa-
milienangehörige sollten auch Anspruch auf die Rechte haben, die der Person gewährt 
werden, der internationaler Schutz gewährt wurde, sobald der internationale Schutz ge-
währt wurde. Wenn der Sachverhalt unter die Richtlinie 2003/86/EG des Rates14 fällt und 
die dort festgelegten Voraussetzungen für eine Familienzusammenführung erfüllt sind, 
sollten den Familienangehörigen der Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, die 
selbst nicht die Voraussetzungen für solchen Schutz erfüllen, unbeschadet der Bestimmun-
gen dieser Verordnung über die Wahrung der Einheit der Familie die Aufenthaltstitel und 
Rechte nach der genannten Richtlinie gewährt werden. Die Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates15 sollte von der Anwendung der vorliegenden Ver-
ordnung unberührt bleiben.

(59) Familienangehörigen von Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, 
sollten gemäß den nationalen Verfahren Reisedokumente ausgestellt werden.

(60) Bei der Bewertung einer Änderung der Umstände in einem Drittstaat sollten sich die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der Lage einer Person, 
der internationaler Schutz gewährt wurde, vergewissern, dass die Akteure, die in diesem 
Land Schutz bieten können, angemessene Schritte zur Verhinderung von Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden unternommen haben, dass sie daher unter anderem wirksame 
Rechtsvorschriften für die Ermittlung, strafrechtliche Verfolgung und Ahndung von 
Handlungen, die eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden darstellen, anwenden 
und dass die Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, Zugang zu diesem Schutz 
hat, wenn die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären Schutzes entzogen wird.

(61) Bei der Prüfung, ob die Gründe für die Gewährung internationalen Schutzes nicht 
mehr bestehen, sollte die Asylbehörde alle einschlägigen und verfügbaren nationalen, Uni-
ons- und internationalen Quellen für Informationen und Orientierungshilfen, darunter 
auch die Empfehlungen des UNHCR, berücksichtigen.

(62) Gilt für einen Antragsteller Artikel 1 Abschnitt D der Genfer Flüchtlingskonventi-
on über die Gewährung von Schutz oder Beistand durch Organisationen oder Institutio-
nen der Vereinten Nationen mit Ausnahme des UNHCR, sollte die Asylbehörde bei der 
Prüfung, ob dieser Schutz oder Beistand aus Gründen nicht mehr besteht, die sich dem 
Einfluss des Antragstellers entziehen und unabhängig von seinem Willen sind, feststellen, 
ob der Antragsteller gezwungen war, das Tätigkeitsgebiet der jeweiligen Organisation oder 
Institution zu verlassen, ob die Sicherheit des Antragstellers ernsthaft bedroht war, und ob 

15 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung 
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/E-
WG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77).

14 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusam-
menführung (ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12).
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die jeweilige Organisation oder Institution nicht in der Lage war, entsprechend ihrem 
Mandat die Lebensumstände des Antragstellers zu gewährleisten.

(63) Wenn die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären Schutzes nicht mehr 
besteht, hindert die Entscheidung der Asylbehörde eines Mitgliedstaats, diese Eigenschaft 
oder diesen Status abzuerkennen, den betreffenden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen nicht daran, aus anderen Gründen als denjenigen, die die Gewährung internationalen 
Schutzes gerechtfertigt haben, nach dem einschlägigen Unions- und nationalen Recht ei-
nen Aufenthaltstitel zu beantragen oder aus anderen Gründen weiterhin rechtmäßig im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu verbleiben, insbesondere wenn er einen gültigen lang-
fristigen Aufenthaltstitel der Union besitzt.

(64) Eine Entscheidung, internationalen Schutz zu beenden, sollte nicht rückwirkend 
gelten. Eine Entscheidung, internationalen Schutz abzuerkennen, sollte rückwirkend gel-
ten. Wenn eine Entscheidung darauf beruht, dass ein Erlöschensgrund vorliegt, sollte sie 
nicht rückwirkend gelten. Wird die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären 
Schutzes mit der Begründung aberkannt, dass sie bzw. er niemals hätte zuerkannt werden 
dürfen, können erworbene Rechte nach nationalem Recht gewahrt werden oder verloren 
gehen.

(65) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, sollten sich in dem Mit-
gliedstaat aufhalten, der ihnen Schutz gewährt. Wenn Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, im Besitz eines gültigen Reisedokuments und eines Aufenthaltsti-
tels eines Mitgliedstaats sind, der den Schengen-Besitzstand uneingeschränkt anwendet, 
sollten sie nach der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes16 und Artikel 21 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen17 während der zulässigen Aufenthaltsdauer in das Hoheitsgebiet der Mitglieds-
taaten, die den Schengen-Besitzstand uneingeschränkt anwenden, einreisen und sich dort 
frei bewegen können. Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, können 
nach den einschlägigen Unionsvorschriften und nationalen Vorschriften auch einen 
Aufenthalt in einem anderen als dem Mitgliedstaat beantragen, der ihnen internationalen 
Schutz gewährt. Damit ist jedoch keine Übertragung der Flüchtlingseigenschaft oder des 
Status subsidiären Schutzes und der damit verbundenen Rechte verbunden.

(66) Um sicherzustellen, dass Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, 
den genehmigten Aufenthaltszeitraum gemäß den einschlägigen nationalen, Unions- oder 
völkerrechtlichen Bestimmungen einhalten, sollte die Richtlinie 2003/109/EG des Rates18

dahin gehend geändert werden, dass der Zeitraum von fünf Jahren, nach dem Personen, 
denen internationaler Schutz gewährt wurde, einen Anspruch auf eine längerfristige 
Aufenthaltsberechtigung in der Union haben, grundsätzlich jedes Mal von Neuem begin-

18 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44).

17 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwi-
schen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland 
und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsa-
men Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19).

16 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über ei-
nen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1).

nen sollte, wenn die Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, in einem Mitglieds-
taat angetroffen wird, in dem sie kein Aufenthaltsrecht hat und der nicht der Mitgliedstaat 
ist, der ihr internationalen Schutz gewährt.

(67) Den Behörden der Mitgliedstaaten steht ein gewisser Ermessensspielraum in Bezug 
auf die Begriffe der öffentlichen Ordnung und der nationalen Sicherheit zu, die gemäß na-
tionalem und Unionsrecht sowie völkerrechtlichen Bestimmungen ausgelegt werden soll-
ten. Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung der jeweiligen Tatsachen können Erwägungen 
der öffentlichen Ordnung und nationalen Sicherheit auch Fälle erfassen, in denen ein 
Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, die den internationalen Terrorismus 
unterstützt, oder eine solche Vereinigung unterstützt. Bei der Beurteilung, ob ein Dritt-
staatsangehöriger oder Staatenloser eine Bedrohung der nationalen Sicherheit eines Mit-
gliedstaats darstellt, haben die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats das Recht, unter 
anderem Informationen zu berücksichtigen, die ihnen von anderen Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten übermittelt wurden.

(68) Bei der Entscheidung über Ansprüche auf in dieser Verordnung vorgesehene Leis-
tungen sollte eine zuständige Behörde dem Wohl des Kindes sowie den besonderen Um-
ständen der Abhängigkeit der sich bereits in dem betreffenden Mitgliedstaat aufhaltenden 
nahen Verwandten, die keine Familienangehörigen der Person sind, der internationaler 
Schutz gewährt wurde, von dieser Person gebührend Rechnung tragen. Unter außerge-
wöhnlichen Umständen, wenn es sich bei einem nahen Verwandten einer Person, der inter-
nationaler Schutz gewährt wurde, um einen verheirateten Minderjährigen handelt, der 
nicht von seinem Ehegatten begleitet wird, könnte es als dem Wohl des Minderjährigen die-
nlich angesehen werden, in seiner Herkunftsfamilie zu leben.

(69) Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, den Zugang zu einer unselbstständigen 
oder selbstständigen Erwerbstätigkeit in Bezug auf Stellen zu beschränken, die mit der Aus-
übung hoheitlicher Befugnisse und der Verantwortung für die Wahrung der allgemeinen 
Belange des Staates oder anderer staatlicher Behörden verbunden sind. Im Zusammenhang 
mit der Ausübung ihres Rechts auf Gleichbehandlung hinsichtlich der Mitgliedschaft in 
einer Organisation, die Arbeitnehmer oder eine bestimmte Berufsgruppe vertritt, sollte es 
möglich sein, Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, von der Teilnahme 
an der Verwaltung von Einrichtungen des öffentlichen Rechts und der Ausübung eines 
öffentlich-rechtlichen Amtes auszuschließen.

(70) Wohnbeihilfen sollten insofern als Kernleistung gelten, als sie als Sozialleistung gel-
ten können.

(71) Damit Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, die in dieser Verord-
nung festgelegten Rechte und Leistungen tatsächlich in Anspruch nehmen können, muss 
ihren besonderen Bedürfnissen und den speziellen Integrationsproblemen, denen sie sich 
gegenübersehen, Rechnung getragen und ihnen der Zugang zu integrationsrelevanten 
Rechten erleichtert werden, vor allem in Bezug auf beschäftigungsbezogene Bildungsange-
bote und berufsbildende Maßnahmen sowie den Zugang zu Verfahren für die Anerken-
nung ausländischer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise, 
insbesondere unter Umständen, unter denen keine Nachweise vorliegen oder die mit den 
Anerkennungsverfahren verbundenen Kosten nicht getragen werden können.
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(72) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, sollten im Bereich der sozi-
alen Sicherheit wie Staatsangehörige des Mitgliedstaats behandelt werden, der ihnen inter-
nationalen Schutz gewährt.

(73) Für Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, sollten der Zugang zu 
medizinischer Versorgung, die die physische und psychische Betreuung und die medizini-
sche Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit umfasst, gewähr-
leistet werden, sofern die Bürger des Mitgliedstaats, der internationalen Schutz gewährt, 
ebenfalls Zugang zu diesen Versorgungsleistungen haben.

(74) Um die Integration von Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, in 
die Gesellschaft zu erleichtern, sollten sie unter von den Mitgliedstaaten festzulegenden 
Bedingungen Zugang zu Integrationsmaßnahmen auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene haben. Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, Personen, denen internationaler Schutz 
gewährt wurde, den Zugang zu Sprachkursen weiterhin zu ermöglichen, sofern ihnen dies 
als Antragsteller möglich war.

(75) Um die Anwendung dieser Verordnung wirksam überwachen zu können, bedarf es 
einer regelmäßigen Evaluierung.

(76) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Normen für die Gewäh-
rung internationalen Schutzes für Drittstaatsangehörige und Staatenlose durch die Mit-
gliedstaaten, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit An-
spruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten Schutzes, von den Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des 
Umfangs und der Wirkungen dieser Verordnung auf Unionsebene besser zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritäts-
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus.

(77) Nach den Artikeln 1 und 2 sowie Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung 
und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(78) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Gegenstand. Diese Verordnung enthält Normen für
a) die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen, 

denen internationaler Schutz gewährt wird;

b) einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch 
auf subsidiären Schutz;

c) den Inhalt des gewährten internationalen Schutzes.

Artikel 2. Sachlicher Anwendungsbereich. (1) Diese Verordnung gilt für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen, denen 
internationaler Schutz gewährt wird, und für den Inhalt des gewährten interna-
tionalen Schutzes.

(2) 1Diese Verordnung gilt nicht für nationale humanitäre Status, die die Mit-
gliedstaaten Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zuerkennen, die nicht in 
den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 2Wird ein nationaler huma-
nitärer Status zuerkannt, darf dies nicht die Gefahr einer Verwechslung mit inter-
nationalem Schutz bergen.

Artikel 3. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Flüchtlingseigenschaft“ die Anerkennung eines Drittstaatsangehörigen 

oder eines Staatenlosen als Flüchtling durch einen Mitgliedstaat;
2. „Status subsidiären Schutzes“ die Anerkennung eines Drittstaatsangehöri-

gen oder Staatenlosen durch einen Mitgliedstaat als Person, die Anspruch 
auf subsidiären Schutz hat;

3. „internationaler Schutz“ die Flüchtlingseigenschaft oder den Status subsi-
diären Schutzes;

4. „Person, der internationaler Schutz gewährt wird bzw. wurde,“ eine Person, 
der die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären Schutzes zuer-
kannt wurde;

5. „Flüchtling“ einen Drittstaatsangehörigen, der sich aus der begründeten 
Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politi-
schen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er be-
sitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will, oder einen Staatenlo-
sen, der sich aus denselben vorgenannten Gründen außerhalb des Landes 
seines vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht dorthin zurückkehren 
will, und auf den Artikel 12 keine Anwendung findet;

6. „Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz“ einen Drittstaatsangehöri-
gen oder einen Staatenlosen, der die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Flüchtling nicht erfüllt, der aber stichhaltige Gründe für die Annahme 
vorgebracht hat, dass er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland oder, bei 
einem Staatenlosen, in das Land seines vorherigen gewöhnlichen Aufent-
halts tatsächlich Gefahr liefe, einen ernsthaften Schaden im Sinne des Arti-
kels 15 zu erleiden, und auf den Artikel 17 Absätze 1 und 2 keine Anwen-
dung findet und der den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 
kann oder wegen dieser Gefahr nicht in Anspruch nehmen will;
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7. „Antrag auf internationalen Schutz“ das Ersuchen eines Drittstaatsangehö-
rigen oder eines Staatenlosen um Schutz durch einen Mitgliedstaat, bei dem 
davon ausgegangen werden kann, dass der Antragsteller die Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft oder des Status subsidiären Schutzes anstrebt;

8. „Antragsteller“ einen Drittstaatsangehörigen oder einen Staatenlosen, der 
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, über den noch keine 
unanfechtbare Entscheidung ergangen ist;

9. „Familienangehörige“ die folgenden Mitglieder der Familie der Person, der 
internationaler Schutz gewährt wurde, die sich im Zusammenhang mit dem 
Antrag auf internationalen Schutz im Hoheitsgebiet desselben Mitglieds-
taats aufhalten, sofern die Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers 
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat:

a) den Ehegatten der Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, 
oder ihren nicht verheirateten Partner, der mit ihr eine dauerhafte Bezie-
hung führt, soweit nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des be-
treffenden Mitgliedstaats nicht verheiratete Paare verheirateten Paaren 
gleichgestellt sind;

b) die minderjährigen oder volljährigen abhängigen Kinder des unter 
Buchstabe a genannten Paares oder der Person, der internationaler 
Schutz gewährt wurde, sofern sie nicht verheiratet sind, gleichgültig, ob 
es sich gemäß nationalem Recht um eheliche oder außerehelich gebore-
ne oder adoptierte Kinder handelt; Minderjährige gelten — auf der 
Grundlage einer Einzelfallprüfung — als unverheiratet, sofern ihre Ehe 
insbesondere hinsichtlich der Ehemündigkeit nicht im Einklang mit 
dem einschlägigen nationalen Recht stünde, wäre sie in dem betreffen-
den Mitgliedstaat geschlossen worden;

c) den Vater, die Mutter oder einen anderen Erwachsenen, der nach dem 
Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für die 
Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, verantwortlich ist, 
wenn diese Person minderjährig und nicht verheiratet ist; dies schließt 
erwachsene Geschwister ein; Minderjährige gelten — auf der Grundlage 
einer Einzelfallprüfung — als unverheiratet, sofern ihre Ehe insbesonde-
re hinsichtlich der Ehemündigkeit nicht im Einklang mit dem einschlä-
gigen nationalen Recht stünde, wäre sie in dem betreffenden Mitglieds-
taat geschlossen worden;

10. „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder einen Staatenlosen, 
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

11. „unbegleiteter Minderjähriger“ einen Minderjährigen, der ohne Begleitung 
eines für ihn nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten ankommt, solange der Minderjährige sich nicht tatsächlich in 
der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet; dies schließt Minderjährige 
ein, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten dort 
ohne Begleitung zurückgelassen wurden;

12. „Aufenthaltstitel“ eine von den Behörden eines Mitgliedstaats in einer in 
der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 vorgesehenen einheitlichen Gestal-
tung ausgestellte Genehmigung, die einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen den rechtmäßigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Mit-
gliedstaats gestattet;

13. „Herkunftsland“ das Land oder die Länder der Staatsangehörigkeit oder, 
bei Staatenlosen, des vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts;

14. „Entzug des internationalen Schutzes“ eine Entscheidung einer Asylbehör-
de oder eines zuständigen Gerichts, internationalen Schutz abzuerkennen 
oder zu beenden, auch indem eine Verlängerung abgelehnt wird;

15. „Asylbehörde“ eine gerichtsähnliche oder Verwaltungseinrichtung in ei-
nem Mitgliedstaat, die für die Prüfung von Anträgen auf internationalen 
Schutz zuständig und befugt ist, in der Verwaltungsphase des Verfahrens 
Entscheidungen zu erlassen;

16. „soziale Sicherheit“ die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates19 festgelegten 
Zweige der sozialen Sicherheit;

17. „Sozialhilfe“ gewährte Leistungen, mit denen die Deckung der Grundbe-
dürfnisse derjenigen sichergestellt werden soll, die nicht über ausreichende 
Mittel verfügen;

18. „Vormund“ eine natürliche Person oder eine Organisation, einschließlich 
einer öffentlichen Stelle, die von den zuständigen Behörden zur Unterstüt-
zung und Vertretung eines unbegleiteten Minderjährigen sowie zum Han-
deln in dessen Namen benannt wurde, damit dieser unbegleitete Minder-
jährige seine Rechte bzw. Pflichten gemäß dieser Verordnung wahrnehmen 
bzw. erfüllen kann, wobei sein Wohl und sein allgemeines Wohlergehen ge-
wahrt werden.

KAPITEL II. PRÜFUNG VON ANTRÄGEN AUF 
INTERNATIONALEN SCHUTZ

Artikel 4. Darlegung von Informationen und Prüfung der Tatsachen und 
Umstände. (1) 1Die Antragsteller legen alle ihnen zur Verfügung stehenden An-
gaben dar, die den Antrag auf internationalen Schutz begründen. 2Zu diesem 
Zweck kooperieren die Antragsteller umfassend mit der Asylbehörde und ande-
ren zuständigen Behörden und bleiben während des gesamten Verfahrens, auch 
während der Prüfung der für den jeweiligen Antrag relevanten Angaben, im Ho-
heitsgebiet des für die Prüfung des jeweiligen Antrags zuständigen Mitgliedstaats 
präsent und verfügbar.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten Angaben handelt es sich um Folgendes:
a) die Aussagen des Antragstellers und

19 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1).
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b) alle dem Antragsteller zur Verfügung stehenden Unterlagen zu Folgendem:
i) den Gründen des Antragstellers für seinen Antrag auf internationalen 

Schutz,
ii) dem Alter des Antragstellers,
iii) dem Hintergrund des Antragstellers, auch der betroffenen Familienan-

gehörigen und sonstigen Verwandten,
iv) der Identität des Antragstellers,
v) der/den Staatsangehörigkeit(en) des Antragstellers,
vi)  dem/den Land/Ländern und Ort(en) des früheren Aufenthalts des An-

tragstellers,
vii) früheren Anträgen des Antragstellers auf internationalen Schutz,
viii) den Ergebnissen eines etwaigen Verfahrens zur Neuansiedlung des An-

tragstellers oder zur Aufnahme des Antragstellers aus humanitären 
Gründen im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1350,

ix) den Reisewegen des Antragstellers und
x) den Reisedokumenten des Antragstellers.

(3) Die Asylbehörde prüft die relevanten Angaben zu einem Antrag auf inter-
nationalen Schutz nach Artikel 34 der Verordnung (EU) 2024/1348.

(4) Die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen ernst-
haften Schaden erlitten hat oder von solcher Verfolgung oder einem solchen 
Schaden unmittelbar bedroht war, wird als ernsthafter Hinweis darauf angese-
hen, dass die Furcht dieses Antragstellers vor Verfolgung begründet ist oder dass 
er tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, 
stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass dem Antragsteller erneut solche Ver-
folgung oder ein solcher Schaden droht.

(5) Sind ein oder mehrere konkrete Aspekte der Aussagen des Antragstellers 
nicht durch Unterlagen oder andere Beweismittel belegt, so werden für diese 
konkreten Aspekte keine zusätzlichen Beweismittel verlangt, wenn
a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag auf internatio-

nalen Schutz zu begründen;
b) alle dem Antragsteller zur Verfügung stehenden relevanten Angaben vorlie-

gen und eine zufriedenstellende Erklärung für das Fehlen anderer relevanter 
Angaben gegeben wurde;

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausi-
bel sind und zu den verfügbaren besonderen und allgemeinen Informatio-
nen, die für seinen Fall relevant sind, nicht im Widerspruch stehen;

d) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist, wo-
bei auch der Zeitpunkt zu berücksichtigen ist, zu dem der Antragsteller inter-
nationalen Schutz beantragt hat.

Artikel 5. Aus Nachfluchtgründen entstehender Bedarf an internationa-
lem Schutz. (1) Die begründete Furcht vor Verfolgung oder die tatsächliche Ge-
fahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, kann auf Folgendem beruhen:
a) Ereignissen, die eingetreten sind, nachdem der Antragsteller das Herkunfts-

land verlassen hat, oder
b) Aktivitäten des Antragstellers nach Verlassen des Herkunftslandes, insbeson-

dere wenn die Aktivitäten, auf die der Antragsteller sich stützt, nachweislich 
Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden 
Überzeugung, Weltanschauung oder Ausrichtung sind.

(2) Beruht die Gefahr einer Verfolgung oder eines ernsthaften Schadens auf 
Umständen, die der Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslandes zu dem al-
leinigen oder hauptsächlichen Zweck herbeigeführt hat, die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Beantragung der Gewährung des internationalen Schutzes 
zu schaffen, so kann die Asylbehörde die Gewährung des internationalen Schut-
zes ablehnen, sofern jede getroffene Entscheidung über den Antrag auf interna-
tionalen Schutz mit dem Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht-
linge vom 28. Juli 1951 in der durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 
1967 ergänzten Fassung (im Folgenden „Genfer Flüchtlingskonvention“), der 
EMRK und der Charta vereinbar ist.

Artikel 6. Akteure, von denen Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden 
ausgehen kann. Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden kann ausgehen von:
a) dem Staat;
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil sei-

nes Hoheitsgebiets beherrschen;
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in Artikel 7 Absatz 1 genannten Akteu-

re erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Ver-
folgung oder einem ernsthaften Schaden zu bieten.

Artikel 7. Akteure, die Schutz bieten können. (1) Nur die folgenden Akteu-
re können Schutz vor Verfolgung oder einem ernsthaften Schaden bieten, sofern 
sie in der Lage und willens sind, wirksamen und nicht nur vorübergehenden 
Schutz gemäß Absatz 2 zu bieten:
a) der Staat;
b) stabile und etablierte nichtstaatliche Stellen, einschließlich internationaler 

Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil seines Hoheitsge-
biets beherrschen.

(2) 1Der Schutz vor Verfolgung oder einem ernsthaften Schaden muss wirksam 
und darf nicht nur vorübergehender Art sein. 2Ein solcher Schutz wird als ge-
währt angesehen, wenn die in Absatz 1 genannten Akteure geeignete Schritte un-
ternehmen, um Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden zu verhindern, unter 
anderem durch Anwendung wirksamer Rechtsvorschriften für die Aufdeckung, 
strafrechtliche Verfolgung und Ahndung von Handlungen, die Verfolgung oder 
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einen ernsthaften Schaden darstellen, und wenn ein Antragsteller Zugang zu die-
sem Schutz hat.

(3) Bei der Prüfung der Frage, ob stabile und etablierte nichtstaatliche Stellen, 
einschließlich internationaler Organisationen, einen Staat oder einen wesentli-
chen Teil seines Hoheitsgebiets beherrschen und Schutz im Sinne des Absatzes 2 
bieten, berücksichtigt die Asylbehörde genaue und aktuelle Informationen über 
Herkunftsländer aus einschlägigen und verfügbaren nationalen Quellen, Uni-
onsquellen und internationalen Quellen und, sofern verfügbar, die gemeinsame 
Analyse zur Lage in bestimmten Herkunftsländern und die Leitfäden nach Arti-
kel 11 der Verordnung (EU) 2021/2303.

Artikel 8. Interne Schutzalternative. (1) Geht die Verfolgung oder der ernst-
hafte Schaden nicht vom Staat oder von Vertretern des Staates aus, so prüft die 
Asylbehörde im Rahmen der Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz, 
ob ein Antragsteller keinen internationalen Schutz benötigt, da er sicher und 
rechtmäßig in einen Teil des Herkunftslandes reisen und dort Aufnahme finden 
kann und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt, 
und ob der Antragsteller in diesem Teil des Landes
a) keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr 

besteht, dass er einen ernsthaften Schaden erleidet, oder
b) Zugang zu einem wirksamen und nicht nur vorübergehenden Schutz vor 

Verfolgung oder einem ernsthaften Schaden hat.
(2) [1] Geht die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden vom Staat oder von Ver-

tretern des Staates aus, so geht die Asylbehörde davon aus, dass der Antragsteller 
keinen wirksamen Schutz erhalten kann, und es wird keine Prüfung nach Absatz 
1 durchgeführt.

[2] Die Asylbehörde darf nur dann eine Prüfung nach Absatz 1 durchführen, 
wenn eindeutig festgestellt wurde, dass die Gefahr von Verfolgung oder einem 
ernsthaften Schaden von einem Akteur ausgeht, dessen Macht eindeutig auf ein 
bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt ist, oder wenn der Staat selbst nur 
bestimmte Teile des Landes beherrscht.

(3) 1Die Asylbehörde nimmt eine Prüfung nach Absatz 1 vor, sobald sie festge-
stellt hat, dass der Antragsteller die in dieser Verordnung festgelegten Anerken-
nungskriterien im Übrigen erfüllen würde. 2Den Nachweis dafür, dass dem An-
tragsteller eine Alternative des internen Schutzes zur Verfügung steht, hat die 
Asylbehörde zu erbringen. 3Der Antragsteller ist dazu berechtigt, Nachweise und 
Informationen vorzulegen, die nahelegen, dass eine solche Alternative für seinen 
Fall nicht besteht. 4Die Asylbehörde berücksichtigt die vom Antragsteller vorge-
legten Nachweise und Informationen.

(4) 1Bei der Prüfung der Frage, ob ein Antragsteller eine begründete Furcht vor 
Verfolgung hat oder tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden zu erlei-
den, oder ob er Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder einem ernsthaften Scha-
den in einem Teil des Herkunftslandes nach Absatz 1 hat, berücksichtigt die 
Asylbehörde zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf internatio-
nalen Schutz die allgemeinen Umstände in diesem Teil des Landes und die per-

sönlichen Umstände des Antragstellers nach Artikel 4. 2Zu diesem Zweck be-
rücksichtigt die Asylbehörde genaue und aktuelle, aus einschlägigen und verfüg-
baren nationalen Quellen, Unionsquellen und internationalen Quellen stam-
mende Informationen und, sofern verfügbar, die gemeinsame Analyse zur Lage 
in bestimmten Herkunftsländern und die Leitfäden nach Artikel 11 der Verord-
nung (EU) 2021/2303.

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 berücksichtigt die Asylbehörde
a) die allgemeinen Umstände in dem betreffenden Teil des Herkunftslandes, 

einschließlich Zugänglichkeit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des in Arti-
kel 7 genannten Schutzes,

b) die persönlichen Umstände des Antragstellers hinsichtlich Faktoren wie Ge-
sundheit, Alter, Geschlecht einschließlich Geschlechtsidentität, sexuelle Aus-
richtung, ethnische Herkunft und Zugehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit und

c) die Frage, ob der Antragsteller in der Lage wäre, seine Grundbedürfnisse zu 
befriedigen.

(6) Ist der Antragsteller ein unbegleiteter Minderjähriger, so trägt die Asylbe-
hörde dem Wohl des Kindes Rechnung und berücksichtigt insbesondere, ob 
langfristige und angemessene Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind und 
Sorgerechtsregelungen bestehen.

KAPITEL III. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANERKENNUNG 
ALS FLÜCHTLING

Artikel 9. Verfolgungshandlungen. (1) Eine Handlung wird als Verfolgung 
im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A der Genfer Flüchtlingskonvention angese-
hen, wenn sie
a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend ist, dass sie eine schwer-

wiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellt, insbeson-
dere der Rechte, von denen nach Artikel 15 Absatz 2 EMRK keine Abwei-
chung zulässig ist, oder

b) in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer 
Verletzung der Menschenrechte, besteht, die so gravierend ist, dass eine Per-
son davon in ähnlicher Weise wie bei einer Handlung nach Buchstabe a be-
troffen ist.

(2) Als Verfolgung im Sinne des Absatzes 1 können unter anderem die folgen-
den Handlungen gelten:
a) Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Ge-

walt;
b) gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als 

solche diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt wer-
den;

c) unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung;
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d) Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unver-
hältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung;

e) Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in 
einem Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen um-
fassen würde, die in den Anwendungsbereich der Ausschlussgründe des Arti-
kels 12 Absatz 2 fallen;

f) Handlungen, die an das Geschlecht anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet 
sind.

(3) Damit ein Antragsteller die Voraussetzungen für die Anerkennung als 
„Flüchtling“ nach Artikel 3 Nummer 5 erfüllt, muss ein Zusammenhang zwi-
schen den in Artikel 10 genannten Verfolgungsgründen und den in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem Fehlen 
von Schutz vor solchen Handlungen bestehen.

Artikel 10. Verfolgungsgründe. (1) [1] Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe 
ist Folgendes zu berücksichtigen:
a) der Begriff der Rasse umfasst insbesondere die Aspekte Hautfarbe, Herkunft 

und Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe;
b) der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, nichttheistische 

und atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme oder Nichtteilnah-
me an religiösen Riten im privaten oder öffentlichen Bereich, allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, sonstige religiöse Betätigungen oder Meinungs-
äußerungen und Verhaltensweisen Einzelner oder einer Gemeinschaft, die 
sich auf eine religiöse Überzeugung stützen oder nach dieser vorgeschrieben 
sind;

c) der Begriff der Nationalität beschränkt sich nicht auf die Staatsangehörigkeit 
oder das Fehlen einer solchen, sondern umfasst insbesondere auch die Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe, die durch ihre kulturelle, ethnische oder sprachli-
che Identität, gemeinsame geografische oder politische Herkunft oder ihre 
Verwandtschaft mit der Bevölkerung eines anderen Staates bestimmt wird;

d) der Begriff der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe umfasst 
insbesondere die Zugehörigkeit zu einer Gruppe,
i) deren Mitglieder tatsächlich oder nach gemeinhin vertretener Auffas-

sung angeborene Merkmale, einen gemeinsamen Hintergrund, der 
nicht verändert werden kann, oder ein Merkmal oder eine Glaubens-
überzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewis-
sen sind, dass die betreffende Person nicht gezwungen werden sollte, auf 
sie zu verzichten, und

ii) die in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da 
sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird;

e) der Begriff der politischen Überzeugung umfasst insbesondere, dass der An-
tragsteller in einer Angelegenheit, die die in Artikel 6 genannten potenziellen 
Verfolger sowie ihre Politik oder ihre Methoden betrifft, eine Meinung, 
Grundhaltung oder Überzeugung vertritt, wobei es unerheblich ist, ob der 

Antragsteller aufgrund dieser Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung 
tätig geworden ist.

[2] 1Je nach den Umständen im Herkunftsland umfasst der Begriff der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe d 
auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich auf das gemeinsame Merkmal 
der sexuellen Ausrichtung gründet. 2Geschlechtsbezogene Aspekte, einschließ-
lich der Geschlechtsidentität und des Ausdrucks des Geschlechtsausdrucks, sind 
zum Zweck der Bestimmung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder der Ermittlung eines Merkmals einer solchen Gruppe angemessen 
zu berücksichtigen.

(2) Bei der Prüfung der Frage, ob die Furcht eines Antragstellers vor Verfolgung 
begründet ist, ist es unerheblich, ob der Antragsteller tatsächlich die Merkmale 
der Rasse oder die religiösen, nationalen, sozialen oder politischen Merkmale 
aufweist, die zur Verfolgung führen, sofern ihm diese Merkmale von seinem Ver-
folger zugeschrieben werden.

(3) Bei der Prüfung der Frage, ob die Furcht eines Antragstellers vor Verfolgung 
begründet ist, kann die Asylbehörde von dem Antragsteller vernünftigerweise 
nicht erwarten, dass er sich anpasst oder sein Verhalten, seine Überzeugungen 
oder seine Identität verändert oder von bestimmten Praktiken absieht, um die 
Gefahr einer Verfolgung in seinem Herkunftsland zu vermeiden, wenn dieses 
Verhalten, diese Überzeugungen oder diese Praktiken untrennbar mit seiner 
Identität verbunden sind.

Artikel 11. Erlöschen. (1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist 
nicht mehr Flüchtling, wenn eine oder mehrere der folgenden Feststellungen auf 
ihn zutreffen:
a) der Drittstaatsangehörige hat sich freiwillig erneut dem Schutz des Landes 

unterstellt, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt;
b) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat nach dem Verlust seiner 

Staatsangehörigkeit diese freiwillig wiedererlangt;
c) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat eine neue Staatsangehörigkeit 

erworben und genießt den Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er 
erworben hat;

d) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose ist freiwillig in das Land, das er aus 
Furcht vor Verfolgung verlassen hat oder außerhalb dessen er sich aus Furcht 
vor Verfolgung aufgehalten hat, zurückgekehrt und hat sich dort niedergelas-
sen;

e) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose kann es nach Wegfall der Umstän-
de, aufgrund deren er als Flüchtling anerkannt wurde, nicht mehr ablehnen, 
den Schutz des Landes in Anspruch zu nehmen, dessen Staatsangehörigkeit 
er besitzt;

f) der Staatenlose kann nach Wegfall der Umstände, aufgrund deren er als 
Flüchtling anerkannt wurde, in das Land zurückkehren, in dem er seinen vor-
herigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
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Unterabsatz 1 Buchstaben e und f findet keine Anwendung auf einen Flücht-
ling, der sich auf zwingende, auf früherer Verfolgung beruhende Gründe beru-
fen kann, um die Inanspruchnahme des Schutzes des Landes, dessen Staatsange-
hörigkeit er besitzt, oder, wenn er staatenlos ist, des Landes, in dem er seinen vor-
herigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, abzulehnen.

(2) Um zu prüfen, ob Absatz 1 Buchstaben e und f Anwendung finden, be-
rücksichtigt die Asylbehörde
a) genaue und aktuelle Informationen aus relevanten und verfügbaren nationa-

len Quellen, Unionsquellen und internationalen Quellen und, sofern verfüg-
bar, die gemeinsame Analyse zur Lage in bestimmten Herkunftsländern und 
die Leitfäden nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2021/2303;

b) ob sich die Umstände so wesentlich und nicht nur vorübergehend verändert 
haben, dass die Furcht des Flüchtlings vor Verfolgung nicht länger als begrün-
det angesehen werden kann.

Artikel 12. Ausschluss. (1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser 
wird von der Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen, wenn dieser Dritt-
staatsangehörige oder Staatenlose
a) nach Artikel 1 Abschnitt D der Genfer Flüchtlingskonvention den Schutz 

oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Natio-
nen mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge genießt; fällt dieser Schutz oder Beistand aus irgendeinem Grund 
weg, ohne dass die Lage dieses Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach 
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen endgültig geklärt worden ist, genießt dieser Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose ipso facto den Schutz dieser Verordnung;

b) von den zuständigen Behörden des Landes, in dem dieser Drittstaatsangehö-
rige oder Staatenlose seinen Aufenthalt genommen hat, als Person anerkannt 
wird, die die mit dem Besitz der Staatsangehörigkeit dieses Landes verbunde-
nen Rechte und Pflichten oder gleichwertige Rechte und Pflichten hat.

(2) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser wird von der Anerken-
nung als Flüchtling ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die Annah-
me rechtfertigen, dass dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose
a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke began-
gen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen;

b) eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Aufnahmelandes began-
gen hat, bevor dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose als Flüchtling 
aufgenommen wurde, das heißt vor der Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft; besonders grausame Taten können als schwere nichtpolitische Strafta-
ten eingestuft werden, auch wenn mit ihnen vorgeblich ein politisches Ziel 
verfolgt wird;

c) sich Handlungen hat zuschulden kommen lassen, die den Zielen und Grund-
sätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 
und 2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen.

(3) Absatz 2 findet auch auf Personen Anwendung, die andere zu den dort ge-
nannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder in sonstiger Weise daran teil-
nehmen.

(4) Stellt die Asylbehörde auf der Grundlage einer Prüfung des Schweregrads 
der von der betreffenden Person begangenen Straftaten oder Handlungen und 
der individuellen Verantwortung dieser Person und unter Berücksichtigung aller 
Begleitumstände dieser Straftaten oder Handlungen und der Situation dieser 
Person fest, dass einer oder mehrere der einschlägigen Ausschlussgründe gemäß 
Absatz 2 oder 3 vorliegen, schließt sie den Antragsteller von der Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft aus, ohne eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in Bezug 
auf die Furcht vor Verfolgung durchzuführen.

(5) Nimmt die Asylbehörde im Rahmen der Prüfung gemäß Absatz 4 eine Un-
tersuchung gemäß den Absätzen 2 und 3 in Bezug auf eine minderjährige Person 
vor, berücksichtigt sie unter anderem, ob die minderjährige Person gemäß dem 
nationalen Recht zum Strafmündigkeitsalter strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden könnte, wenn die minderjährige Person die Straftat im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaats begangen hätte, der den Antrag auf internationalen 
Schutz prüft.

KAPITEL IV. FLÜCHTLINGSEIGENSCHAFT

Artikel 13. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Die Asylbehörde er-
kennt einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen, der die Vorausset-
zungen der Kapitel II und III erfüllt, die Flüchtlingseigenschaft zu.

Artikel 14. Entzug der Flüchtlingseigenschaft. (1) Die Asylbehörde entzieht 
einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen die Flüchtlingseigen-
schaft, wenn
a) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose gemäß Artikel 11 nicht länger 

Flüchtling ist;
b) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose gemäß Artikel 12 von der Aner-

kennung als Flüchtling hätte ausgeschlossen werden müssen oder ausge-
schlossen worden ist;

c) für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine falsche Darstellung von 
Tatsachen, einschließlich der Verwendung falscher oder gefälschter Doku-
mente, oder das Verschweigen von Tatsachen seitens dieses Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen ausschlaggebend war;

d) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass dieser Drittstaatsangehöri-
ge oder Staatenlose eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, 
in dem dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose sich aufhält;
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e) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose eine Gefahr für die Allgemein-
heit des Mitgliedstaats, in dem dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose 
sich aufhält, darstellt, weil dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose we-
gen einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde;

(2) In den Fällen, in denen Absatz 1 Buchstaben d und e Anwendung findet, 
kann die Asylbehörde entscheiden, die Flüchtlingseigenschaft nicht zuzuerken-
nen, wenn noch keine Entscheidung über den Antrag auf internationalen 
Schutz ergangen ist.

(3) Personen, auf die Absatz 1 Buchstaben d und e oder Absatz 2 des vorliegen-
den Artikels Anwendung findet, können die in den Artikeln 3, 4, 16, 22, 31, 32 
und 33 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Rechte oder vergleichbare 
Rechte geltend machen, sofern sie sich in dem betreffenden Mitgliedstaat aufhal-
ten.

(4) 1Die Asylbehörde, die die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat, weist im 
Einzelfall nach, dass die Person, der die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, 
aus den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Gründen nicht länger 
Flüchtling ist, ihr die Flüchtlingseigenschaft nie hätte zuerkannt werden dürfen 
oder sie nicht mehr über die Flüchtlingseigenschaft verfügen sollte. 2Während 
des Entzugsverfahrens gilt Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1348.

KAPITEL V. VORAUSSETZUNGEN FÜR SUBSIDIÄREN SCHUTZ

Artikel 15. Ernsthafter Schaden. Als ernsthafter Schaden nach Artikel 3 
Nummer 6 gilt
a) die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,
b) Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 

eines Antragstellers im Herkunftsland oder
c) eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

einer Zivilperson durch willkürliche Gewalt im Rahmen eines internationa-
len oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Artikel 16. Erlöschen. (1) Eine Person mit dem Status subsidiären Schutzes hat 
nicht länger Anspruch auf subsidiären Schutz, wenn die Umstände, die zur Zu-
erkennung dieses Status geführt haben, nicht mehr bestehen oder sich in einem 
Maße verändert haben, dass ein solcher Schutz nicht mehr erforderlich ist.

(2) Bei der Prüfung, ob die Umstände, die zur Zuerkennung des Status subsidi-
ären Schutzes geführt haben, nicht mehr bestehen oder sich in einem Maße ver-
ändert haben, dass ein solcher Schutz nicht mehr erforderlich ist,
a) berücksichtigt die Asylbehörde genaue und aktuelle Informationen aus rele-

vanten und verfügbaren nationalen Quellen, Unionsquellen und internatio-
nalen Quellen und, sofern verfügbar, die gemeinsame Analyse zur Lage in be-
stimmten Herkunftsländern und die Leitfäden nach Artikel 11 der Verord-
nung (EU) 2021/2303;

b) berücksichtigt, ob sich die Umstände so wesentlich und nicht nur vorüberge-
hend verändert haben, dass die Person mit dem Status subsidiären Schutzes 
nicht länger tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden zu erleiden;

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf eine Person mit dem Status subsidi-
ären Schutzes, die sich auf zwingende, auf früher erlittenem ernsthaftem Scha-
den beruhende Gründe berufen kann, um die Inanspruchnahme des Schutzes 
des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, oder, wenn sie staatenlos ist, 
des Landes, in dem sie ihren vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, abzuleh-
nen.

Artikel 17. Ausschluss. (1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser 
wird von der Gewährung subsidiären Schutzes ausgeschlossen, wenn schwerwie-
gende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass dieser Drittstaatsangehörige 
oder Staatenlose
a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke began-
gen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen;

b) vor seiner Ankunft im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats eine schwere Straftat 
begangen hat oder nach seiner Ankunft aufgrund einer schweren Straftat ver-
urteilt wurde;

c) sich Handlungen hat zuschulden kommen lassen, die den Zielen und Grund-
sätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 
und 2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen;

d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die nationale Sicherheit darstellt.
(2) Absatz 1 findet auch auf Personen Anwendung, die andere zu den dort ge-

nannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder in sonstiger Weise daran teil-
nehmen.

(3) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser wird von der Gewährung 
subsidiären Schutzes ausgeschlossen, wenn dieser Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose vor seiner Aufnahme in dem betreffenden Mitgliedstaat eine oder 
mehrere nicht unter Absatz 1 Buchstaben a, b und c fallende Straftaten began-
gen hat, die mit Freiheitsstrafe geahndet würden, wenn sie in dem betreffenden 
Mitgliedstaat begangen worden wären und dieser Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose sein Herkunftsland nur verlassen hat, um einer Bestrafung wegen 
dieser Straftaten zu entgehen.

(4) Sobald die Asylbehörde auf der Grundlage einer Prüfung der Schwere der 
von der jeweiligen Person begangenen Straftaten oder Handlungen und der indi-
viduellen Verantwortung dieser Person und unter Berücksichtigung aller Begleit-
umstände dieser Straftaten oder Handlungen und der Lage dieser Person festge-
stellt hat, dass einer oder mehrere der einschlägigen Ausschlussgründe gemäß 
Absatz 1 oder 2 zutreffen, schließt die Asylbehörde den Antragsteller vom Status 
subsidiären Schutzes aus, ohne eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in Bezug auf 
die Furcht vor ernsthaftem Schaden durchzuführen.
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(5) Als Teil der Prüfung gemäß Absatz 4 berücksichtigt die Asylbehörde bei der 
Durchführung einer Prüfung gemäß Absatz 1 in Bezug auf eine minderjährige 
Person unter anderem, ob sie gemäß dem nationalen Recht zum Strafmündig-
keitsalter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnte, wenn sie die 
Straftat im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats begangen hätte, der den Antrag auf 
internationalen Schutz prüft, oder ob gegebenenfalls eine Verurteilung wegen ei-
ner schweren Straftat nach der Einreise der minderjährigen Person ergangen ist.

KAPITEL VI. STATUS SUBSIDIÄREN SCHUTZES

Artikel 18. Zuerkennung des Status subsidiären Schutzes. Die Asylbehörde 
erkennt einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen, der die Voraus-
setzungen für subsidiären Schutz nach den Kapiteln II und V erfüllt, den Status 
subsidiären Schutzes zu.

Artikel 19. Entzug des Status subsidiären Schutzes. (1) Die Asylbehörde 
entzieht einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen den Status sub-
sidiären Schutzes, wenn
a) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nach Artikel 16 nicht länger 

Anspruch auf subsidiären Schutz hat;
b) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nach Zuerkennung des Status 

subsidiären Schutzes gemäß Artikel 17 von der Gewährung subsidiären 
Schutzes hätte ausgeschlossen werden müssen oder ausgeschlossen worden 
ist;

c) für die Zuerkennung des Status subsidiären Schutzes eine falsche Darstellung 
von Tatsachen, einschließlich der Verwendung falscher oder gefälschter Do-
kumente, oder das Verschweigen von Tatsachen seitens dieses Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen ausschlaggebend war.

(2) 1Die Asylbehörde, die den Status subsidiären Schutzes zuerkannt hat, weist 
im Einzelfall nach, dass die Person, der der Status subsidiären Schutzes zuerkannt 
wurde, aus den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Gründen nicht 
länger einen Anspruch auf subsidiären Schutz hat oder ihr der Status subsidiären 
Schutzes nie hätte zuerkannt werden dürfen oder sie nicht länger den Status sub-
sidiären Schutzes genießen sollte. 2Während des Entzugsverfahrens gilt Artikel 66 
der Verordnung (EU) 2024/1348.

KAPITEL VII. INHALT DER MIT DEM INTERNATIONALEN 
SCHUTZ VERBUNDENEN RECHTE UND PFLICHTEN VON 
PERSONEN, DENEN DIESER SCHUTZ GEWÄHRT WURDE

ABSCHNITT I. Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 20. Allgemeine Vorschriften. (1) Unbeschadet der in der Genfer 
Flüchtlingskonvention festgelegten Rechte und Pflichten haben Personen, de-

nen internationaler Schutz gewährt wurde, die in diesem Kapitel festgelegten 
Rechte und Pflichten.

(2) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, können die gemäß 
diesem Kapitel gewährten Rechte in Anspruch nehmen, sobald internationaler 
Schutz gewährt wurde und so lange wie die Personen die Flüchtlingseigenschaft 
oder den Status subsidiären Schutzes innehaben.

(3) Wird der Aufenthaltstitel für eine Person, der internationaler Schutz ge-
währt wurde, nicht innerhalb von 15 Tagen nach der Gewährung des internatio-
nalen Schutzes ausgestellt, ergreift der betreffende Mitgliedstaat vorläufige Maß-
nahmen, wie etwa eine Registrierung oder die Ausstellung eines Dokuments, da-
mit sichergestellt ist, dass diese Person die in diesem Kapitel genannten Rechte 
mit Ausnahme der in den Artikeln 25 und 27 genannten Rechte tatsächlich in 
Anspruch nehmen kann, bis der Aufenthaltstitel gemäß Artikel 24 ausgestellt 
wird.

(4) Bei der Anwendung dieses Kapitels und wenn festgestellt wurde, dass eine 
Person besondere Bedürfnisse hat, wie etwa im Falle eines Minderjährigen, eines 
unbegleiteten Minderjährigen, einer Person mit einer Behinderung, eines älteren 
Menschen, einer Schwangeren, eines oder einer Alleinerziehenden mit einem 
minderjährigen oder einem volljährigen abhängigen Kind, eines Opfers von 
Menschenhandel, einer Person mit einer schweren körperlichen Erkrankung, ei-
ner Person mit einer psychischen Störung oder einer Person, die Folter, Vergewal-
tigung oder einer anderen schweren Form psychischer, physischer oder sexueller 
Gewalt ausgesetzt war, berücksichtigen die zuständigen Behörden diese besonde-
ren Bedürfnisse.

(5) Bei der Anwendung der Minderjährige betreffenden Bestimmungen dieses 
Kapitels berücksichtigen die zuständigen Behörden vorrangig das Wohl des Kin-
des.

Artikel 21. Schutz vor Zurückweisung. Der Grundsatz der Nichtzurückwei-
sung wird gemäß dem Unions- und dem Völkerrecht geachtet.

Artikel 22. Information. 1Die zuständigen Behörden stellen Personen, denen 
internationaler Schutz gewährt wurde, so bald wie möglich nach der Gewährung 
dieses Schutzes Informationen über die mit der Flüchtlingseigenschaft oder dem 
Status subsidiären Schutzes verbundenen Rechte und Pflichten zur Verfügung. 
2Diese in Anhang I aufgeführten Informationen
a) werden in einer Sprache bereitgestellt, die der Betreffende verstehen kann 

oder von der angenommen werden kann, dass er sie versteht, und
b) enthalten einen ausdrücklichen Hinweis auf die Folgen der Nichterfüllung 

der Pflichten aus Artikel 27 über die Freizügigkeit innerhalb der Union.

Artikel 23. Wahrung der Einheit der Familie. (1) Die zuständigen Behörden 
des Mitgliedstaats, der einer Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, 
internationalen Schutz gewährt hat, stellen nach den nationalen Verfahren 
Aufenthaltstitel für diejenigen Familienangehörigen der Person, der internatio-
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naler Schutz gewährt wurde, aus, die selbst nicht die Voraussetzungen für die Ge-
währung des internationalen Schutzes erfüllen und die einen Aufenthaltstitel in 
diesem Mitgliedstaat beantragen, sofern die Absätze 3, 4 oder 5 dieses Artikels 
nicht anwendbar sind und soweit dies mit der persönlichen Rechtsstellung des 
Familienangehörigen vereinbar ist.

(2) Ein nach Absatz 1 ausgestellter Aufenthaltstitel läuft zum gleichen Datum 
ab wie der Aufenthaltstitel der Person, der internationaler Schutz gewährt wur-
de, und seine Gültigkeit kann so lange verlängert werden wie die des Aufenthalts-
titels der Person, der internationaler Schutz gewährt wurde. Der dem Familien-
angehörigen ausgestellte Aufenthaltstitel darf nicht über den Tag hinaus gültig 
sein, an dem der Aufenthaltstitel der Person, der internationaler Schutz gewährt 
wurde, abläuft.

(3) Für einen Familienangehörigen, der gemäß den Bestimmungen der Kapitel 
III und V von internationalem Schutz ausgeschlossen ist oder wäre, wird kein 
Aufenthaltstitel nach dieser Verordnung ausgestellt.

(4) Einem Ehegatten oder einem nicht verheirateten Partner in einer dauer-
haften Beziehung wird kein Aufenthaltstitel gemäß dieser Verordnung ausge-
stellt, wenn ernstzunehmende Hinweise darauf vorliegen, dass die Ehe oder Part-
nerschaft zu dem alleinigen Zwecke eingegangen wurde, der betreffenden Person 
die Einreise in den betreffenden Mitgliedstaat oder den Aufenthalt dort zu er-
möglichen.

(5) Ein Aufenthaltstitel wird für einen Familienangehörigen nicht ausgestellt 
und ein für einen Familienangehörigen bereits ausgestellter Aufenthaltstitel wird 
entzogen oder nicht verlängert, wenn dies aus Gründen der nationalen Sicher-
heit oder der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf diesen Familienangehöri-
gen erforderlich ist.

(6) Den Familienangehörigen, denen nach Absatz 1 dieses Artikels ein Aufent-
haltstitel ausgestellt wurde, stehen die in den Artikeln 25 bis 32, 34 und 35 ge-
nannten Rechte zu.

(7) 1Die Mitgliedstaaten können diesen Artikel auf andere nahe Verwandte wie 
etwa Geschwister anwenden, die vor der Ankunft des Antragstellers im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaats innerhalb des Familienverbands lebten und von der Per-
son, der internationaler Schutz gewährt wurde, abhängig sind. 2Die Mitgliedstaa-
ten können diesen Artikel auf einen verheirateten Minderjährigen anwenden, so-
fern dies zum Wohle dieses Minderjährigen geschieht.

ABSCHNITT II. Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalt

Artikel 24. Aufenthaltstitel. (1) Personen, denen internationaler Schutz ge-
währt wurde, haben für den Zeitraum, in dem sie über die Flüchtlingseigen-
schaft oder den Status subsidiären Schutzes verfügen, Anspruch auf einen 
Aufenthaltstitel.

(2) So bald wie möglich nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder des 
Status subsidiären Schutzes und spätestens 90 Tage nach der Übermittlung der 
Entscheidung über die Gewährung des internationalen Schutzes wird ein nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 einheitlich gestalteter Aufenthaltstitel aus-
gestellt.

(3) Ein Aufenthaltstitel wird unentgeltlich oder gegen eine Gebühr ausgestellt, 
die nicht höher ist als die von Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats 
für die Ausstellung eines Personalausweises zu entrichtende Gebühr.

(4) [1] Ein Aufenthaltstitel hat zunächst eine Gültigkeitsdauer von mindestens 
drei Jahren für Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, 
und von mindestens einem Jahr für Personen, denen der Status subsidiären 
Schutzes zuerkannt wurde.

[2] Bei Ablauf der Gültigkeitsdauer wird der Aufenthaltstitel um mindestens 
drei Jahre für Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, und 
um mindestens zwei Jahre für Personen, denen der Status subsidiären Schutzes 
zuerkannt wurde, verlängert.

[3] Die Verlängerung von Aufenthaltstiteln wird so ausgeführt, dass der Zeit-
raum des erlaubten Aufenthalts nicht unterbrochen wird und es nicht zu einer 
Lücke zwischen dem durch den auslaufenden Aufenthaltstitel und dem durch 
den verlängerten Aufenthaltstitel abgedeckten Zeitraum kommt, sofern die Per-
son, der internationaler Schutz gewährt wurde, das einschlägige nationale Recht 
hinsichtlich der verwaltungstechnischen Formalitäten für eine Verlängerung ein-
hält.

(5) Die zuständigen Behörden können einen Aufenthaltstitel nur dann wider-
rufen oder seine Verlängerung ablehnen, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft ge-
mäß Artikel 14 oder den Status subsidiären Schutzes gemäß Artikel 19 entzogen 
haben.

Artikel 25. Reisedokumente. (1) 1Sofern nicht zwingende Gründe der natio-
nalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung im Zusammenhang mit einer 
Person, der die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, etwas anderes erfor-
dern, stellen die zuständigen Behörden Personen, denen die Flüchtlingseigen-
schaft zuerkannt wurde, Reisedokumente nach dem in der Anlage zur Genfer 
Flüchtlingskonvention festgelegten Muster aus, die den Mindestnormen für Si-
cherheitsmerkmale und biometrische Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
2252/2004 entsprechen. 2Derartige Reisedokumente sind länger als ein Jahr gül-
tig.

(2) 1Sofern nicht zwingende Gründe der nationalen Sicherheit oder der öffent-
lichen Ordnung im Zusammenhang mit einer Person, der der Status subsidiären 
Schutzes zuerkannt wurde, etwas anderes erfordern, stellen die zuständigen Be-
hörden Personen, denen der Status subsidiären Schutzes zuerkannt wurde und 
die keinen nationalen Pass erhalten bzw. die die Gültigkeit ihres nationalen Passes 
nicht verlängern lassen können, Reisedokumente aus, die den Mindestnormen 
für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten gemäß der Verordnung (EG) 
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Nr. 2252/2004 entsprechen. 2Derartige Reisedokumente sind länger als ein Jahr 
gültig.

(3) [1] In Ausübung ihrer Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 dieses 
Artikels stellen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die die Bestim-
mungen des Schengen-Besitzstands nicht anwenden, Personen, denen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, Reisedokumente nach dem in der An-
lage zur Genfer Flüchtlingskonvention beschriebenen Muster aus, die den Min-
destnormen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten entsprechen, die 
denen der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 gleichwertig sind, wobei die Spezifi-
kationen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation, insbesondere die Spe-
zifikationen gemäß Dokument 9303 über maschinenlesbare Reisedokumente, 
berücksichtigt werden.

[2] In Ausübung ihrer Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Arti-
kels stellen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die die Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstands nicht anwenden, Personen, denen der Status sub-
sidiären Schutzes zuerkannt wurde und die keinen nationalen Pass erhalten bzw. 
die die Gültigkeit ihres nationalen Passes nicht verlängern lassen können, Reise-
dokumente aus, die den Mindestnormen für Sicherheitsmerkmale und biometri-
sche Daten entsprechen, die denen der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 gleich-
wertig sind, wobei die Spezifikationen der Internationalen Zivilluftfahrt-Orga-
nisation, insbesondere die Spezifikationen gemäß Dokument 9303 über maschi-
nenlesbare Reisedokumente, berücksichtigt werden.

Artikel 26. Freizügigkeit innerhalb des Mitgliedstaats. Personen, denen in-
ternationaler Schutz zuerkannt wurde, genießen im Hoheitsgebiet des ihnen in-
ternationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaats Freizügigkeit, einschließlich 
des Rechts, ihren Aufenthaltsort innerhalb von dessen Hoheitsgebiet zu wählen, 
und zwar zu denselben Bedingungen und mit den gleichen Einschränkungen, 
wie sie für andere Drittstaatsangehörige vorgesehen sind, die sich rechtmäßig in 
seinem Hoheitsgebiet aufhalten und sich allgemein gesehen in der gleichen Lage 
befinden.

Artikel 27. Freizügigkeit in der Union. 1Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, haben nicht das Recht, sich in einem anderen als dem 
ihnen internationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaat aufzuhalten. 2Dies gilt 
unbeschadet ihres Rechts,
a) einen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat gemäß dessen nationalem 

Recht oder nach den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts oder in-
ternationaler Übereinkünfte zu beantragen und dort zugelassen zu werden,

b) und ihres Rechts, sich unter den Voraussetzungen des Artikels 21 des Über-
einkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen frei zu 
bewegen.

ABSCHNITT III. Rechte im Zusammenhang mit der Integration

Artikel 28. Zugang zu Beschäftigung. (1) Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, haben das Recht, unmittelbar nach Gewährung des 
Schutzes eine unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit nach den 
Vorschriften aufzunehmen, die für den betreffenden Beruf oder für den öffent-
lichen Dienst allgemein gelten.

(2) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, werden in den fol-
genden Bereichen wie Staatsangehörige des ihnen internationalen Schutz gewäh-
renden Mitgliedstaats behandelt:
a) Beschäftigungsbedingungen, einschließlich des Mindestbeschäftigungsal-

ters, und Arbeitsbedingungen, unter anderem Arbeitsentgelt und Entlas-
sung, Arbeitszeiten, Urlaub und Feiertage, und Anforderungen an Gesund-
heitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz;

b) Vereinigungs- und Beitrittsfreiheit sowie Mitgliedschaft in einer Organisati-
on, die Arbeitnehmer oder Arbeitgeber vertritt, oder einer sonstigen Organi-
sation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der von solchen Organisationen angebote-
nen Rechte und Leistungen;

c) beschäftigungsbezogene Bildungsangebote für Erwachsene, berufsbildende 
Maßnahmen, einschließlich Schulungsmaßnahmen zur Weiterqualifizierung 
und praktische Berufserfahrung am Arbeitsplatz;

d) Informations- und Beratungsdienste der Arbeitsämter.
(3) Die zuständigen Behörden erleichtern, falls notwendig, den uneinge-

schränkten Zugang zu den in Absatz 2 Buchstaben c und d genannten Maßnah-
men.

Artikel 29. Zugang zu Bildung. (1) [1] Minderjährige, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, sind hinsichtlich des Zugangs zum Bildungssystem den 
Staatsangehörigen des ihnen internationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaats 
gleichgestellt.

[2] Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, haben — unabhän-
gig davon, ob sie die Volljährigkeit erreichen — weiterhin in gleicher Weise Zu-
gang zum Bildungssystem wie Staatsangehörige des ihnen internationalen 
Schutz gewährenden Mitgliedstaats, damit sie ihre Sekundarschulbildung ab-
schließen können.

(2) [1] Erwachsene, denen internationaler Schutz gewährt wurde, haben in glei-
cher Weise wie Staatsangehörige des ihnen internationalen Schutz gewährenden 
Mitgliedstaats Zugang zum allgemeinen Bildungssystem, zu beruflicher Fortbil-
dung und zu Umschulung.

[2] Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können die zuständigen Behörden Erwach-
senen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, die Erteilung von Zuschüs-
sen und Darlehen verweigern, wenn diese Möglichkeit im nationalen Recht vor-
gesehen ist.
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Artikel 30. Zugang zu Verfahren für die Anerkennung von Qualifikatio-
nen und die Validierung von Kompetenzen. (1) Personen, denen internatio-
naler Schutz gewährt wurde, werden im Rahmen der bestehenden Verfahren für 
die Anerkennung ausländischer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger Be-
fähigungsnachweise wie Staatsangehörige des ihnen internationalen Schutz ge-
währenden Mitgliedstaats behandelt.

(2) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 2 und des Artikels 3 Absatz 3 der Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates20 erleichtern die 
zuständigen Behörden Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde 
und die keine Nachweise für ihre Qualifikationen vorlegen können, den unein-
geschränkten Zugang zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Verfahren.

(3) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, werden hinsicht-
lich des Zugangs zu geeigneten Programmen für die Beurteilung, Validierung 
und Anerkennung früher erzielter Lernergebnisse und erworbener Erfahrungen 
wie Staatsangehörige des ihnen internationalen Schutz gewährenden Mitglieds-
taats behandelt.

Artikel 31. Soziale Sicherheit und Sozialhilfe. (1) [1] Personen, denen inter-
nationaler Schutz gewährt wurde, werden hinsichtlich der sozialen Sicherheit 
und der Sozialhilfe wie Staatsangehörige des ihnen internationalen Schutz ge-
währenden Mitgliedstaats behandelt.

[2] Der Zugang zu bestimmten im nationalen Recht vorgesehenen Formen von 
Sozialhilfeleistungen kann davon abhängig gemacht werden, dass die Person, der 
internationaler Schutz gewährt wurde, effektiv an Integrationsmaßnahmen teil-
nimmt, wenn die Teilnahme an solchen Maßnahmen obligatorisch ist, vorausge-
setzt, sie sind zugänglich und unentgeltlich.

(2) [1] Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Gleichbehandlung in Bezug auf die 
Sozialhilfe für Personen, denen der Status subsidiären Schutzes zuerkannt wur-
de, auf Kernleistungen beschränkt werden, wenn diese Möglichkeit im nationa-
len Recht vorgesehen ist.

[2] Die Kernleistungen umfassen mindestens Folgendes:
a) Mindesteinkommensunterstützung;
b) Unterstützung bei Krankheit oder bei Schwangerschaft;
c) Unterstützung bei Elternschaft, einschließlich Unterstützung bei der Kinder-

betreuung; und
d) Wohngeld, soweit diese Leistungen Staatsangehörigen des betreffenden Mit-

gliedstaats nach nationalem Recht gewährt werden.

Artikel 32. Medizinische Versorgung. (1) Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, haben unter denselben Voraussetzungen wie Staatsange-

20 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22).

hörige des ihnen internationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaats Zugang zu 
medizinischer Versorgung.

(2) Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde und die besondere 
Bedürfnisse haben, wie Schwangere, Personen mit Behinderungen, Personen, die 
Folter, Vergewaltigung oder eine andere schwere Form psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten haben, oder Minderjährige, die in irgendeiner Wei-
se Opfer von Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung, Folter oder grausa-
mer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder eines bewaffneten 
Konflikts gewesen sind, erhalten unter denselben Voraussetzungen wie Staatsan-
gehörige des ihnen internationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaats eine an-
gemessene medizinische Versorgung, im Bedarfsfall einschließlich einer Behand-
lung psychischer Störungen.

Artikel 33. Unbegleitete Minderjährige. (1) [1] So bald wie möglich, nachdem 
einem unbegleiteten Minderjährigen internationaler Schutz gewährt wurde, er-
greifen die zuständigen Behörden die notwendigen Maßnahmen, um gemäß den 
nationalen Bestimmungen einen Vormund zu bestellen.

[2] Die zuständigen Behörden können die bereits als Vertreter gemäß Artikel 23 
Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1348 oder gemäß Artikel 27 
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2024/1346 benannte Person auch 
zum Vormund bestellen, ohne dass eine formale erneute Bestellung erfolgen 
muss.

[3] Die in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1348 
bzw. Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2024/1346 genannten 
Vertreter bleiben für unbegleitete Minderjährige verantwortlich, bis ein Vor-
mund bestellt wird.

[4] Organisationen oder natürliche Personen, deren Interessen denen des unbe-
gleiteten Minderjährigen zuwiderlaufen oder zuwiderlaufen könnten, dürfen 
nicht zum Vormund dieses unbegleiteten Minderjährigen bestellt werden.

[5] Wird eine Organisation zum Vormund bestellt, so bezeichnet sie so bald wie 
möglich eine natürliche Person, die bezüglich des unbegleiteten Minderjährigen 
die Aufgaben des Vormunds im Einklang mit dieser Verordnung wahrnimmt.

(2) [1] Für die Zwecke dieser Verordnung und im Hinblick auf den Schutz des 
Wohls des Kindes und des allgemeinen Wohlergehens des unbegleiteten Minder-
jährigen hat der bestellte Vormund die Aufgabe,
a) dafür zu sorgen, dass der unbegleitete Minderjährige alle Rechte aus dieser 

Verordnung in Anspruch nehmen kann,
b) den unbegleiteten Minderjährigen im Fall des Entzugs der Flüchtlingseigen-

schaft oder des Status subsidiären Schutzes zu unterstützen und bei Bedarf zu 
vertreten und

c) ihn bei Bedarf bei der Suche nach Familienangehörigen gemäß Absatz 7 zu 
unterstützen.

[2] Ein Vormund
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a) muss über die erforderliche Sachkenntnis verfügen und zu Beginn seiner Tä-
tigkeit und in ihrem Verlauf auf angemessene Art und Weise in Bezug auf die 
Rechte und Bedürfnisse unbegleiteter Minderjähriger geschult werden, auch 
im Hinblick auf jegliche zum Schutz von Kindern geltenden Bestimmungen,

b) unterliegt in Bezug auf die Informationen, die er durch seine Arbeit erhält, 
gemäß dem nationalen Recht über die Schweigepflicht,

c) darf ausweislich des Strafregisters keine Straftaten zulasten von Kindern so-
wie keine Straftaten begangen haben, die erhebliche Zweifel an seiner Fähig-
keit aufkommen lassen, eine verantwortungsvolle Aufgabe im Zusammen-
hang mit Kindern zu übernehmen.

(3) Die zuständigen Behörden bestellen einen Vormund, der eine verhältnismä-
ßige und nicht zu große Anzahl unbegleiteter Minderjähriger vertritt, sodass si-
chergestellt ist, dass er seinen Aufgaben effektiv gerecht werden kann und die un-
begleiteten Minderjährigen ihre Rechte und Leistungen wirksam in Anspruch 
nehmen können.

(4) [1] Gemäß dem nationalen Recht stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Ein-
richtungen, etwa ein Organ der Rechtspflege, oder Personen vorhanden sind, die 
für die ständige Beaufsichtigung und Kontrolle von Vormündern zuständig 
sind, um sicherzustellen, dass die Vormünder ihre Aufgaben auf zufriedenstel-
lende Art und Weise wahrnehmen.

[2] 1Die in Unterabsatz 1 genannten Einrichtungen und Personen überprüfen 
die Leistung der Vormünder, insbesondere wenn es Hinweise darauf gibt, dass 
die Vormünder ihre Aufgaben nicht auf zufriedenstellende Art und Weise wahr-
nehmen. 2Diese Einrichtungen und Personen müssen Beschwerden unbegleite-
ter Minderjähriger über ihren Vormund unverzüglich prüfen.

[3] Erforderlichenfalls ersetzen die zuständigen Behörden eine Person, die als 
Vormund handelt, insbesondere wenn sie der Auffassung sind, dass diese natür-
liche Person ihre Aufgaben nicht angemessen erfüllt hat.

[4] Die zuständigen Behörden machen unbegleiteten Minderjährigen in einer 
ihrem Alter angemessenen Weise und so, dass sie diese Informationen verstehen, 
deutlich, wie sie auf vertrauliche und sichere Art und Weise eine Beschwerde ge-
gen ihren Vormund vorbringen können.

(5) [1] Unbegleitete Minderjährige werden von den zuständigen Behörden un-
ter Berücksichtigung des Wohls des Kindes wie folgt untergebracht:
a) bei einem erwachsenen Verwandten,
b) in einer Pflegefamilie,
c) in speziellen Einrichtungen für die Unterbringung Minderjähriger oder
d) in anderen für Minderjährige geeigneten Unterkünften.

[2] Den Meinungen des unbegleiteten Minderjährigen wird entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife Rechnung getragen.

(6) 1Geschwister werden möglichst zusammen gehalten, wobei das Wohl der 
betreffenden unbegleiteten Minderjährigen, insbesondere ihr Alter und ihre 

Reife, zu berücksichtigen ist. 2Wechsel des Aufenthaltsorts sind bei unbegleite-
ten Minderjährigen auf ein Minimum zu beschränken.

(7) [1] 1Hat die Suche nach Familienangehörigen eines unbegleiteten Minder-
jährigen begonnen, bevor ihm internationaler Schutz gewährt wurde, so wird sie 
auch nach Gewährung des internationalen Schutzes fortgesetzt. 2Wurde mit der 
Suche nach Familienangehörigen noch nicht begonnen, so beginnt sie so bald 
wie möglich nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder des Status sub-
sidiären Schutzes, sofern dies dem Wohl des Minderjährigen entspricht.

[2] Könnte das Leben oder die Unversehrtheit des Minderjährigen oder seiner 
nahen Verwandten bedroht sein, insbesondere wenn diese im Herkunftsland ge-
blieben sind, so ist darauf zu achten, dass die Erfassung, Verarbeitung und Wei-
tergabe von Informationen über diese Personen vertraulich erfolgt, damit ihre Si-
cherheit nicht gefährdet wird.

Artikel 34. Zugang zu Unterbringung. (1) Personen, denen internationaler 
Schutz gewährt wurde, haben zu mindestens denselben Bedingungen wie andere 
Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
aufhalten, der ihnen internationalen Schutz gewährt hat, und sich allgemein ge-
sehen in der gleichen Lage befinden, Zugang zu Unterbringung.

(2) 1Bei nationalen Mechanismen zur Verteilung von Personen, denen interna-
tionaler Schutz gewährt wurde, muss sichergestellt sein, dass ihnen Gleichbe-
handlung zuteilwird, es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung ist objektiv 
gerechtfertigt. 2Bei derlei nationalen Mechanismen muss die Chancengleichheit 
beim Zugang zu Unterbringung sichergestellt sein.

Artikel 35. Zugang zu Integrationsmaßnahmen. (1) Zur Förderung und Er-
leichterung der Integration von Personen, denen internationaler Schutz gewährt 
wurde, in die Gesellschaft des Mitgliedstaats, der ihnen internationalen Schutz 
gewährt hat, haben diese Personen Zugang zu den von den Mitgliedstaaten ange-
botenen oder geförderten Integrationsmaßnahmen, bei denen ihre spezifischen 
Bedürfnisse berücksichtigt werden und die von den zuständigen Behörden für 
angemessen gehalten werden, insbesondere zu Sprachkursen, Staatsbürgerkun-
de- und Integrationsprogrammen sowie berufsbildenden Maßnahmen.

(2) 1Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, nehmen an Inte-
grationsmaßnahmen teil, wenn die Teilnahme in dem Mitgliedstaat, der ihnen 
internationalen Schutz gewährt hat, verpflichtend ist. 2Derartige Integrations-
maßnahmen sind zugänglich und kostenlos.

(3) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels und unbeschadet Arti-
kel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 können die Mitgliedstaaten für bestimmte ver-
pflichtende Integrationsmaßnahmen eine Gebühr erheben, wenn die Person, 
der internationaler Schutz gewährt wurde, über ausreichende Mittel verfügt und 
die Kosten für die Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, keine un-
angemessene Belastung darstellen.

(4) Die zuständigen Behörden dürfen keine Sanktionen gegen Personen, denen 
internationaler Schutz gewährt wurde, verhängen, wenn diese Personen 
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aufgrund von Umständen, auf die sie keinen Einfluss haben, nicht in der Lage 
sind, an den Integrationsmaßnahmen teilzunehmen.

Artikel 36. Repatriierung. Personen, denen internationaler Schutz gewährt 
wurde und die repatriiert werden möchten, kann Unterstützung gewährt wer-
den.

KAPITEL VIII. VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT

Artikel 37. Zusammenarbeit. [1] 1Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale 
Kontaktstelle für die Zwecke dieser Verordnung und teilt deren Anschrift der 
Kommission mit. 2Die Kommission leitet diese Angaben an die übrigen Mit-
gliedstaaten weiter.

[2] Die Mitgliedstaaten treffen in Abstimmung mit der Kommission alle zweck-
dienlichen Vorkehrungen für eine direkte Zusammenarbeit und einen Informa-
tionsaustausch zwischen den zuständigen Behörden.

Artikel 38. Personal. Die Behörden und Organisationen, die diese Verordnung 
anwenden, müssen die notwendigen Schulungen erhalten haben oder erhalten 
und sind hinsichtlich aller personenbezogenen Informationen, von denen sie bei 
der Ausübung ihrer Pflichten Kenntnis erlangen, an den Grundsatz der Vertrau-
lichkeit gebunden, wie er im nationalen Recht definiert ist.

KAPITEL IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 39. Monitoring und Evaluierung. [1] Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 13. Juni 2028 und danach alle 
fünf Jahre Bericht über die Anwendung dieser Verordnung und schlägt erforder-
lichenfalls die notwendigen Änderungen vor.

[2] Spätestens neun Monate vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist über-
mitteln die Mitgliedstaaten der Kommission alle Informationen, die für die Er-
stellung des in jenem Absatz genannten Berichts sachdienlich sind.

Artikel 40. Änderung der Richtlinie 2003/109/EG. Die Richtlinie 
2003/109/EG wird wie folgt geändert:

(1) Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:
„Im Fall von Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, wird 
der Zeitraum zwischen dem Tag der Einreichung des Antrags auf internatio-
nalen Schutz, aufgrund dessen internationaler Schutz gewährt wurde, und 
dem Tag der Ausstellung des in Artikel 24 der Verordnung (EU) 
2024/1347(*1) genannten Aufenthaltstitels in die Berechnung des in Absatz 1 
genannten Zeitraums einbezogen.
(*1) Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Mai 2024 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsange-

hörigen oder Staatenlosen als Personen, denen internationaler Schutz ge-
währt wurde, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen 
mit Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten 
Schutzes, zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).“

(2) In Artikel 4 wird folgender Absatz eingefügt:
„(3a) Wird eine Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, in einem 
anderen als dem ihr internationalen Schutz gewährenden Mitgliedstaat ange-
troffen, in dem sie nach dem einschlägigen nationalen, Unions- oder interna-
tionalen Recht kein Aufenthaltsrecht hat, so fließt der davor liegende Zeit-
raum des rechtmäßigen Aufenthalts in dem Mitgliedstaat, der ihr internatio-
nalen Schutz gewährt hat, nicht in die Berechnung des in Absatz 1 genannten 
Zeitraums ein.
Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Mitgliedstaat insbesondere dann, 
wenn die Person, der internationaler Schutz gewährt wurde, darlegt, dass der 
widerrechtliche Aufenthalt aufgrund von Umständen erfolgte, auf die sie kei-
nen Einfluss hatte, bestimmen, dass gemäß seinem nationalen Recht die Be-
rechnung des Zeitraums gemäß Absatz 1 nicht unterbrochen wird.“

(3) Artikel 26 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis spätestens zum 23. Janu-
ar 2006 nachzukommen. Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Ar-
tikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 und Absatz 3a bis zum 12. Juni 2026 nachzu-
kommen. Sie teilen der Kommission umgehend den Wortlaut dieser Vor-
schriften mit.“

Artikel 41. Aufhebung. [1] 1Die Richtlinie 2011/95/EU wird mit Wirkung 
vom 12. Juni 2026 aufgehoben. 2Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlini-
en gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maß-
gabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

[2] 1Soweit die Richtlinie 2004/83/EG21 des Rates für Mitgliedstaaten, die nicht 
durch die Richtlinie 2011/95/EU gebunden sind, weiterhin verbindlich war, 
wird die Richtlinie 2004/83/EG mit Wirkung ab dem Zeitpunkt aufgehoben, zu 
dem diese Mitgliedstaaten durch die vorliegende Verordnung gebunden sind. 
2Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung.

21 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die an-
derweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 
304 vom 30.9.2004, S. 12).
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Artikel 42. Inkrafttreten und Anwendbarkeit. [1] Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft.

[2] Diese Verordnung gilt ab dem 1. Juli 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

ANHANG I

Informationen, die Personen, denen internationaler Schutz gewährt 
wurde, bereitzustellen sind

1Personen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, werden so bald wie 
möglich nach Gewährung des internationalen Schutzes mindestens folgende In-
formationen über die mit der Flüchtlingseigenschaft oder dem Status subsidiä-
ren Schutzes verbundenen Rechte und Pflichten zur Verfügung gestellt. Bei Be-
darf können die Informationen von verschiedenen Behörden, Diensteanbietern 
oder zuständigen Kontaktstellen bereitgestellt werden.

I. Informationen über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalt:
a) Anspruch auf einen Aufenthaltstitel für Personen, denen internatio-

naler Schutz gewährt wurde (Artikel 24):
— Informationen darüber, wie und wo ein Aufenthaltstitel bean-

tragt werden kann, und Informationen über die zuständige Be-
hörde oder eine zuständige Kontaktstelle,

b) Anspruch auf einen Aufenthaltstitel für Familienangehörige von Per-
sonen, denen internationaler Schutz gewährt wurde (Artikel 23):

— Informationen darüber, wie und wo ein Aufenthaltstitel bean-
tragt werden kann, und Informationen über die zuständige Be-
hörde oder eine zuständige Kontaktstelle,

— Informationen über die Rechte, die Familienangehörigen zuste-
hen, denen ein Aufenthaltstitel ausgestellt wurde,

c) Recht auf Beantragung eines Reisedokuments (Artikel 25):
— Informationen darüber, wie und wo ein Reisedokument bean-

tragt werden kann, und Informationen über die zuständige Be-
hörde oder eine zuständige Kontaktstelle,

d) Recht auf Freizügigkeit innerhalb des Mitgliedstaats und mögliche Be-
schränkungen dieser Freizügigkeit (Artikel 26):
— gegebenenfalls die Pflicht, sich in einer bestimmten Gemeinde 

niederzulassen oder anzumelden, und Informationen über die zu-
ständige Behörde oder eine zuständige Kontaktstelle,

e) Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Union (Artikel 27):
— die Pflicht, sich in dem Mitgliedstaat aufzuhalten, der internatio-

nalen Schutz gewährt hat,
— das Recht, sich im Schengen-Raum zu bewegen, und die Bedin-

gungen für die Ausübung dieses Rechts gemäß Artikel 21 des 
Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen sowie das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat nach 
Maßgabe des nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats oder der 
einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts oder internatio-
naler Übereinkünfte einen Aufenthalt zu beantragen und dort 
zugelassen zu werden,

— mögliche Sanktionen in Bezug auf die Berechnung der Jahre ge-
mäß der Richtlinie 2003/109/EG und das Wiederaufnahmever-
fahren gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351, wenn die Person, 
der internationaler Schutz gewährt wurde, die einschlägigen Vor-
schriften nicht einhält, die zulässige Aufenthaltsdauer ohne Er-
laubnis unter Verstoß gegen das Übereinkommen zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Schengen überschreitet oder sich 
ohne Erlaubnis in einem anderen Mitgliedstaat aufhält.

II. Informationen über die Rechte im Zusammenhang mit der Integration:
a) Recht auf Zugang zu Beschäftigung (Artikel 28):

— die Verwaltungsanforderungen für den Zugang zu einer unselbst-
ständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit,

— gegebenenfalls die Beschränkungen im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst,

— das zuständige Arbeitsamt oder die zuständige Kontaktstelle für 
zusätzliche Informationen,

b) Recht auf Zugang zu Bildung für Minderjährige (Artikel 29 Absatz 1):
— das Mindestalter für die Schulpflicht,

Art. 42, Anhänge Qualifikationsverordnung Qualifikationsverordnung Anhänge
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— gegebenenfalls die Verwaltungsanforderungen für den Zugang 
zum Bildungssystem,

c) Recht auf Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für Erwachsene 
(Artikel 29 Absatz 2):
— die Anforderungen, einschließlich der Verwaltungsanforderun-

gen, für den Zugang zum allgemeinen Bildungssystem,
d) Recht auf Zugang zu Verfahren für die Anerkennung von Qualifikati-

onen und die Validierung von Kompetenzen (Artikel 30):
— die zuständigen nationalen Behörden oder die zuständigen Kon-

taktstellen für die Bereitstellung von Informationen über regle-
mentierte Berufe, die erst nach der förmlichen Anerkennung der 
Qualifikationen ausgeübt werden können, und die für eine sol-
che Anerkennung durchzuführenden Verwaltungsverfahren,

e) Informationen über geeignete Programme für die Beurteilung, Vali-
dierung und Anerkennung früher erzielter Lernergebnisse und erwor-
bener Erfahrungen (Artikel 30 Absatz 3):
— gegebenenfalls Informationen über solche Programme und eine 

zuständige Kontaktstelle für weitere Informationen,
f) Recht auf Gleichbehandlung mit Staatsangehörigen im Bereich der so-

zialen Sicherheit (Artikel 31):
— eine zuständige Kontaktstelle für weitere Informationen,

g) Anspruch auf Sozialhilfe (Artikel 31):
— gegebenenfalls die Liste der Sozialhilfeleistungen, die Personen, 

denen der Status subsidiären Schutzes zuerkannt wurde, nicht ge-
währt werden,

— eine zuständige Kontaktstelle für weitere Informationen,
h) Recht auf medizinische Versorgung unter denselben Voraussetzungen 

wie Staatsangehörige (Artikel 32):
— allgemeine Informationen über die Voraussetzungen für den Zu-

gang zu medizinischer Versorgung,
— gegebenenfalls eine Kontaktstelle für Dienste, die Opfern von 

Missbrauch, Ausbeutung, Folter oder grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung zur Verfügung stehen,

i) Recht auf Zugang zu Unterbringung zu denselben Bedingungen wie 
andere Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats aufhalten (Artikel 34):
— gegebenenfalls grundlegende Informationen über verfügbare So-

zialwohnungen,
— gegebenenfalls die Voraussetzung der Gebietsansässigkeit für Ver-

teilungsmechanismen,
— eine zuständige Behörde oder Kontaktstelle für weitere Informa-

tionen,

j) Recht auf Zugang zu als zweckdienlich erachteten Integrationsmaß-
nahmen, eventuell vorbehaltlich einer obligatorischen Teilnahme (Ar-
tikel 35):
— gegebenenfalls Informationen über obligatorische Integrations-

maßnahmen,
— eine zuständige Kontaktstelle für weitere Informationen;

III. Informationen über die besonderen Rechte unbegleiteter Minderjähriger 
(Artikel 33):
— Informationen über das Recht auf einen Vormund und die Pflichten 

des Vormunds,
— genaue Informationen über die Einreichung einer Beschwerde gegen 

einen Vormund.

ANHANG II

Entsprechungstabelle

(hier nicht abgedruckt)
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3. Asylverfahrensverordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1348 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1348 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens für internationalen 

Schutz in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Ziel dieser Verordnung ist es, die derzeit in den Mitgliedstaaten geltenden Verfahrens-

vorschriften zu straffen, zu vereinfachen und zu harmonisieren, indem ein gemeinsames 
Verfahren für internationalen Schutz in der Union eingeführt wird. Um dies zu erreichen, 
müssten an der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 er-
hebliche Änderungen vorgenommen werden, sodass diese aufgehoben und durch eine Ver-
ordnung ersetzt werden sollte. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie sollten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung gelten.

(2) Eine gemeinsame Asylpolitik, die sich auf die uneingeschränkte und umfassende An-
wendung des Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951 in der ergänzten Fassung des New Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967 (im Folgen-
den „Genfer Flüchtlingskonvention“) stützt, ist wesentlicher Bestandteil des Ziels der Eu-
ropäischen Union, schrittweise einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen, der Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen offen steht, die in der Union um 
Schutz nachsuchen. Für eine solche Politik sollte der Grundsatz der Solidarität und der ge-

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

2 ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 67 und ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.

1 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 97 und ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 64.

4 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsa-
men Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 60).
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rechten Aufteilung der Verantwortung unter den Mitgliedstaaten einschließlich der finan-
ziellen Auswirkungen, gelten.

(3) Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) stützt sich auf gemeinsame Stan-
dards für Asylverfahren, Anerkennung und Schutz auf Unionsebene sowie für die 
Aufnahmebedingungen und führt ein Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung ei-
nes Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaats ein. Trotz der Fort-
schritte bei der Schaffung des GEAS bestehen zwischen den Mitgliedstaaten nach wie vor 
deutliche Unterschiede in Bezug auf die Art der verwendeten Verfahren, die Anerken-
nungsquoten, die Art des Schutzes, die Aufnahmebedingungen und die Unterstützungs-
leistungen, die Antragstellern und Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz ge-
währt werden. Diese Unterschiede tragen maßgeblich zu Sekundärmigration bei und un-
tergraben das Ziel zu gewährleisten, dass im Rahmen des GEAS alle Antragsteller gleichbe-
handelt werden, unabhängig davon, wo in der Union sie ihren Antrag auf internationalen 
Schutz stellen.

(4) Die Kommission legte in ihrer Mitteilung vom 6. April 2016„Reformierung des Ge-
meinsamen Europäischen Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa“ prio-
ritäre Bereiche fest, in denen das GEAS strukturell verbessert werden sollte, nämlich die 
Einführung eines tragfähigen, fairen Systems zur Bestimmung des für die Prüfung eines 
Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaats, eine Stärkung des Euro-
dac-Systems, eine größere Konvergenz im Asylsystem, die Verhinderung von Sekundärmi-
gration innerhalb der Union und eines erweiterten Mandats für die mit der Verordnung 
(EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates errichteten Asylagentur der 
Europäischen Union5 (im Folgenden „Asylagentur“). Diese Mitteilung steht im Einklang 
mit den Forderungen des Europäischen Rates vom 18./19. Februar 2016 nach Fortschrit-
ten bei der Reform des bestehenden Rahmens der Union, um eine menschenwürdige, faire 
und wirksame Asylpolitik zu gewährleisten. Außerdem wird in dieser Mitteilung eine 
künftige Vorgehensweise im Einklang mit dem ganzheitlichen Migrationskonzept vorge-
schlagen, das in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. April 2016 zur 
Lage im Mittelmeerraum und zur Notwendigkeit eines Gesamtansatzes der EU für Migra-
tion dargelegt wird.

(5) Um ein gut funktionierendes GEAS zu schaffen, müssen die nationalen Asylsysteme 
erheblich angeglichen werden. Die derzeitigen in allen Mitgliedstaaten unterschiedlichen 
Verfahren sollten durch ein gemeinsames Verfahren für die Zuerkennung und den Entzug 
internationalen Schutzes ersetzt werden, das gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6 in allen Mitgliedstaaten gilt und ein zügiges und 

6 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2003/109/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).

5 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

effektives Verfahren gewährleistet. Von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellte 
Anträge auf internationalen Schutz sollten in einem Verfahren geprüft werden, für das un-
abhängig vom Mitgliedstaat der Antragseinreichung die selben Vorschriften gelten, damit 
alle Anträge auf internationalen Schutz die gleiche Behandlung erfahren und die Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit für die Antragsteller gewährleistet ist.

(6) Diese Harmonisierung und Angleichung der nationalen Asylsysteme sollte erreicht 
werden, ohne die Mitgliedstaaten daran zu hindern, günstigere Bestimmungen einzufüh-
ren oder beizubehalten, wenn dies in dieser Verordnung vorgesehen ist.

(7) Ein gemeinsames Verfahren für die Zuerkennung und den Entzug internationalen 
Schutzes soll die Sekundärmigration von Antragstellern zwischen Mitgliedstaaten, soweit 
sie auf rechtliche Unterschiede zurückzuführen ist, eindämmen — indem die Verfahren 
gestrafft und die Rechte und Pflichten der Antragsteller sowie die Folgen eines Verstoßes 
gegen diese Pflichten präzisiert werden — und gleiche Bedingungen für die Anwendung 
der Verordnung (EU) 2024/1347 in den Mitgliedstaaten schaffen.

(8) Die vorliegende Verordnung sollte für alle Anträge auf internationalen Schutz, die im 
Hoheitsgebiet — einschließlich an den Außengrenzen, in den Hoheitsgewässern oder in 
den Transitzonen — der Mitgliedstaaten gestellt werden, sowie für den Entzug des interna-
tionalen Schutzes gelten. Befinden sich Personen, die um internationalen Schutz nachsu-
chen, in den Hoheitsgewässern eines Mitgliedstaats, sollten sie an Land gebracht und ihre 
Anträge nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung geprüft werden.

(9) Die vorliegende Verordnung sollte für Anträge auf internationalen Schutz gelten und 
den Verfahren zugrunde liegen, mittels derer geprüft wird, ob die Antragsteller als Perso-
nen mit Anspruch auf internationalen Schutz im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1347 
anzuerkennen sind. Neben der Gewährung internationalen Schutzes können die Mit-
gliedstaaten Personen, denen weder die Flüchtlingseigenschaft noch der Status subsidiären 
Schutzes zuerkannt werden kann, einen anderen in ihrem nationalen Recht vorgesehenen 
humanitären Schutzstatus gewähren. Um die Verfahren in den Mitgliedstaaten zu straffen 
sollten die Mitgliedstaaten die vorliegende Verordnung auch auf Anträge auf Zuerken-
nung eines derartigen Schutzstatus anwenden können.

(10) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Verordnung fallen, sind 
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus den völkerrechtlichen Instrumenten ge-
bunden, deren Vertragspartei sie sind.

(11) Die Bemühungen der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der vorliegenden Verord-
nung können mit Mitteln des mit der Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Par-
laments und des Rates7 eingerichteten Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 
und anderer einschlägiger Fonds der Union (im Folgenden „Fonds“) im Einklang mit den 
Vorschriften für die Nutzung der einschlägigen Fonds und unbeschadet anderer durch die 
Fonds geförderter Prioritäten unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sollte es den 
Mitgliedstaaten möglich sein, die Zuweisungen im Rahmen ihrer jeweiligen Programme zu 
nutzen, einschließlich der Beträge, die nach der Halbzeitüberprüfung zur Verfügung ge-
stellt werden. Insbesondere Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Schaffung angemessener 
Kapazitäten für die Durchführung des Verfahrens an der Grenze können aus den Fonds, 
die im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 zur Verfügung stehen, finan-
7 Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Ein-
richtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).
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ziell unterstützt werden. Zusätzliche Unterstützung im Rahmen der thematischen Fazilitä-
ten sollte bereitgestellt werden können, insbesondere für diejenigen Mitgliedstaaten, die 
möglicherweise ihre Kapazitäten an den Außengrenzen ausbauen müssen oder deren Asyl- 
und Aufnahmesysteme und Außengrenzen einem besonderen Druck ausgesetzt oder mit 
besonderen Erfordernissen konfrontiert sind.

(12) Die Asylagentur sollte den Mitgliedstaaten die für die Anwendung dieser Verord-
nung erforderliche operative und technische Unterstützung bereitstellen, insbesondere in-
dem sie den nationalen Behörden Sachverständige zur Seite stellt, die diese Behörden bei 
der Entgegennahme und Registrierung der Anträge auf internationalen Schutz und die 
Asylbehörde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben — so auch in Bezug auf die Prüfung 
von Anträgen auf internationalen Schutz — unterstützen, und indem sie ihnen aktuelle 
Informationen und Analysen über Drittstaaten, insbesondere Informationen über Her-
kunftsländer liefert und Leitfäden zur Lage in bestimmten Herkunftsländern bereitstellt. 
Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten die von der Asylagentur 
entwickelten operativen Normen, Indikatoren, Leitlinien und bewährten Verfahren be-
rücksichtigen.

(13) Im Interesse, Personen, die Schutz als Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 der Genfer 
Flüchtlingskonvention oder als Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz benötigen, 
ordnungsgemäß zu erkennen, sollte jeder Antragsteller effektiven Zugang zum Verfahren 
und die Gelegenheit erhalten, mit den zuständigen Behörden uneingeschränkt zu koope-
rieren und effektiv mit ihnen zu kommunizieren, um ihnen insbesondere den ihn be-
treffenden Sachverhalt darlegen zu können; ferner sollten ausreichende Verfahrensgaranti-
en bestehen, damit er sein Verfahren über sämtliche Verfahrensstadien betreiben kann.

(14) Der Antragsteller sollte effektiv Gelegenheit erhalten, den zuständigen Behörden 
alle ihm zur Verfügung stehenden Umstände vorzulegen, die den Antrag begründen oder 
für die Verfahren nach Maßgabe dieser Verordnung relevant sind. Aus diesem Grund sollte 
der Antragsteller vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen das Recht genießen, im Rahmen 
einer persönlichen Anhörung je nach Sachlage zur Zulässigkeit oder zur Begründetheit sei-
nes Antrags gehört zu werden. Ist der Antragsteller nicht in der Lage, an seiner persönli-
chen Anhörung teilzunehmen, so können die Behörden die Vorlage einer ärztlichen Be-
scheinigung von ihm verlangen. Damit er sein Recht auf persönliche Anhörung effektiv 
wahrnehmen kann, sollte dem Antragsteller, wenn dies im Interesse einer angemessenen 
Verständigung erforderlich ist, ein Dolmetscher zur Seite gestellt und ihm Gelegenheit ge-
geben werden, seinen Antrag umfassend zu erläutern. Dem Antragsteller sollte ausrei-
chend Zeit zugestanden werden, um sich auf die Anhörung vorzubereiten und den Rat sei-
nes Rechtsberaters oder sonstigen nach nationalem Recht zur Rechtsberatung zugelasse-
nen oder zulässigen Beraters (im Folgenden „Rechtsberater“) oder einer Person, die mit der 
Erteilung von Rechtsauskunft betraut ist, einzuholen. Dem Antragsteller sollte es gestattet 
werden, sich bei der Anhörung von dem Rechtsberater unterstützen zu lassen. Die persön-
liche Anhörung sollte unter Bedingungen stattfinden, die eine angemessene Privatsphäre 
und Vertraulichkeit gewährleisten, und von Personen durchgeführt werden, die über eine 
einschlägige Ausbildung und Befähigung verfügen, erforderlichenfalls auch von Sachver-
ständigen, die von der Asylagentur entsandt wurden, oder von Bediensteten von Behörden 
anderer Mitgliedstaaten. Wird die Anhörung über die Begründetheit nicht durchgeführt, 
um einen raschen Zugang zu internationalem Schutz zu gewährleisten, so sollte dies die 

Verpflichtung unberührt lassen, zu prüfen, ob der Antragsteller die in der Verordnung 
(EU) 2024/1347 festgelegten Voraussetzungen dafür erfüllt, dass ihm die Flüchtlingseigen-
schaft zuerkannt wird, bevor geprüft wird, ob er die Voraussetzungen für die Gewährung 
subsidiären Schutzes erfüllt. Da die persönliche Anhörung einen wesentlichen Bestandteil 
der Antragsprüfung darstellt, sollte sie aufgezeichnet werden und sollte die Niederschrift 
oder das Wortlautprotokoll der Anhörung den Antragstellern, ihren Vertretern und ihren 
Rechtberatern so schnell wie möglich nach der Anhörung und in jedem Falle rechtzeitig 
vor einer Entscheidung der Asylbehörde zugänglich gemacht werden.

(15) Die persönliche Anhörung ist ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen und fai-
ren Asylverfahrens. Um ein optimales Kommunikationsumfeld zu gewährleisten, sollten 
Präsenzanhörungen den Vorzug erhalten und sollten Fernanhörungen per Videokonferenz 
die Ausnahme bleiben. Abgesehen von Erwägungen der öffentlichen Gesundheit kann es 
legitime Gründe für die Asylbehörde geben, auf Fernanhörungen per Videokonferenz zu-
rückzugreifen, beispielsweise wenn die Vulnerabilität die Reise eines Asylbewerbers aus-
schließt oder die Reise aus gesundheitlichen oder familiären Gründen erschwert, oder um 
Befragungen von in Haft befindlichen Antragstellern, in Überseegebieten oder in Situati-
onen durchzuführen, in denen die Fernteilnahme eines Dolmetschers mit spezialisierten 
Dolmetschfähigkeiten erforderlich ist. Im Falle einer Fernanhörung sollte die Asylbehörde 
verpflichtet sein, alle Verfahrensgarantien, die bei Präsenzanhörungen gelten, anzuwenden, 
um die Privatsphäre und Vertraulichkeit zu gewährleisten und dem Datenschutz gebüh-
rend Rechnung zu tragen. Die Eignung der Fernanhörung per Videokonferenz sollte vor 
der Anhörung individuell beurteilt werden, da Fernanhörungen aufgrund des jungen Al-
ters, des Vorliegens von Seh- oder Hörbehinderungen oder des Zustands der psychischen 
Gesundheit des Asylsuchenden möglicherweise nicht für alle Asylsuchenden geeignet sind, 
wobei bestimmte vulnerable Gruppen wie Opfer von Folter oder traumatisierte Antrags-
teller besonders zu berücksichtigen sind. Das Kindeswohl sollte ein vorrangig zu berück-
sichtigender Gesichtspunkt sein. Besonderes Augenmerk sollte auf mögliche technische 
Schwierigkeiten gelegt werden, die sich störend auf die Anhörung auswirken, zu einer un-
vollständigen oder unverständlichen Aufzeichnung der Anhörung führen oder die Spei-
cherung und das Abrufen des Mitschnitts beeinträchtigen können.

(16) Es liegt im Interesse der Mitgliedstaaten und der Antragsteller, dass Antragsteller in 
einem sehr frühen Stadium umfassende Informationen über das zu befolgende Verfahren 
sowie über ihre Rechte und Pflichten erhalten. Darüber hinaus ist es von wesentlicher Be-
deutung, dass bereits im Verwaltungsverfahren ordnungsgemäß festgestellt wird, ob ein 
Antragsteller internationalen Schutz benötigt, und die Entscheidungsfindung ist effizien-
ter und zuverlässiger, wenn hochwertige Informationen und Rechtsberatung gewährleistet 
sind. Der Zugang zu Rechtsauskunft und Rechtsberatung und -vertretung sollte daher im 
gemeinsamen Verfahren für den internationalen Schutz verankert sein. Antragsteller soll-
ten so schnell wie möglich nach Registrierung eines Antrags auf internationalen Schutz 
während des Verwaltungsverfahrens auf Antrag unentgeltlich Rechtsauskunft erhalten. 
Damit darüber hinaus die Rechte der Antragsteller — insbesondere das Recht auf Vertei-
digung und der Grundsatz der Gerechtigkeit — effektiv gewahrt werden, sollte den An-
tragstellern im Rechtsbehelfsverfahren auf Antrag und vorbehaltlich der in dieser Verord-
nung festgelegten Voraussetzungen unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung ge-
währt werden. Die Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit haben, nach nationalem 
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Recht unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung im Verwaltungsverfahren vorzuse-
hen.

(17) Bestimmte Antragsteller benötigen unter Umständen besondere Verfahrensgaranti-
en, unter anderem aufgrund ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, 
ihrer Geschlechtsidentität, einer Behinderung, einer schweren physischen oder psychi-
schen Erkrankung oder Störung, auch infolge von Folter, Vergewaltigung oder sonstigen 
schweren Formen psychischer, physischer oder sexueller oder geschlechtsspezifischer Ge-
walt. Es muss bei jedem einzelnen Antragsteller geprüft werden, ob er besondere Verfah-
rensgarantien benötigt.

(18) Die entsprechenden Bediensteten der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und der Arzt oder Psychologe, die den Bedarf an besonderen Verfahrensgarantien bewer-
ten, sollten angemessen geschult werden, um Anzeichen für Vulnerabilität von Antragstel-
lern, die möglicherweise besondere Verfahrensgarantien benötigen, zu erkennen und die-
sen Rechnung zu tragen, wenn sie identifiziert sind.

(19) Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Möglichkeit für die Kommission, ge-
mäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2021/2303 die Asylagentur aufzufordern, operative 
Standards, Indikatoren, Leitlinien und bewährte Verfahren für die Umsetzung des Asyl-
rechts der Union zu entwickeln.

(20) Antragsteller, die besondere Verfahrensgarantien benötigen, sollten eine angemesse-
ne Unterstützung erhalten, um die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
sie echten und effektiven Zugang zu Verfahren haben. In Fällen, in denen es im Rahmen 
eines beschleunigten Verfahrens oder eines Verfahrens an der Grenze nicht möglich ist, ei-
nem Antragsteller, der besondere Verfahrensgarantien benötigt, ausreichend Unterstüt-
zung zu gewähren, sollte der Antragsteller von diesen Verfahren ausgenommen werden.

(21) Die Prüfungsverfahren sollten geschlechtsspezifischen Anforderungen Rechnung 
tragen, um eine tatsächliche Gleichbehandlung weiblicher und männlicher Antragsteller 
zu gewährleisten. Insbesondere sollten persönliche Anhörungen in einer Weise abgehalten 
werden, die es weiblichen und männlichen Antragstellern gleichermaßen ermöglicht, offen 
über ihre Erfahrungen wie beispielsweise Verfolgung aufgrund des Geschlechts, der Ge-
schlechtsidentität oder der sexuellen Ausrichtung zu sprechen. Dabei sollte den Antragstel-
lern effektiv Gelegenheit gegeben werden, getrennt von ihren Ehegatten, Lebenspartnern 
oder anderen Familienmitgliedern gehört zu werden. Falls der Antragsteller darum ersucht 
und die Möglichkeit dazu besteht, sollten die Anhörung und die Verdolmetschung von 
Personen des Geschlechts durchgeführt werden, das der Antragsteller bevorzugt. In allen 
Verfahren sollte der Komplexität geschlechtsspezifisch begründeter Ansprüche angemes-
sen Rechnung getragen werden.

(22) Wenn es für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz erforderlich und 
hinreichend begründet ist, sollten die zuständigen Behörden den Antragsteller oder seine 
Sachen durchsuchen lassen können. Zu diesen Sachen können elektronische Geräte wie 
Laptops, Tablet-Computer oder Mobiltelefone gehören. Durchsuchungen sollten unter 
Wahrung der Grundrechte und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchgeführt 
werden.

(23) Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 24 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes das Kin-

deswohl vorrangig berücksichtigen. Bei der Beurteilung des Kindeswohls sollten die Mit-
gliedstaaten insbesondere das Wohlbefinden und die soziale Entwicklung einschließlich 
des Hintergrunds des Minderjährigen berücksichtigen. Im Hinblick auf Artikel 12 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes sollte die Asylbe-
hörde bezüglich des Rechts des Kindes, gehört zu werden, Minderjährigen die Möglichkeit 
zu einer persönlichen Anhörung geben, sofern das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. 
Die Asylbehörde sollte bei einer persönlichen Anhörung eines Minderjährigen insbesonde-
re dessen Alter und Reife berücksichtigen.

(24) Unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den Erwerb der Staatsange-
hörigkeit und der Tatsache, dass es nach dem Völkerrecht Sache jedes Mitgliedstaats ist, un-
ter gebührender Beachtung des Unionsrechts die Bedingungen für den Erwerb und den 
Verlust der Staatsangehörigkeit festzulegen, sollten die Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
dieser Verordnung ihren internationalen Verpflichtungen gegenüber Staatenlosen im Ein-
klang mit den internationalen Menschenrechtsinstrumenten, einschließlich, sofern an-
wendbar, des am 28. September 1954 in New York angenommenen Übereinkommens 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen, nachkommen. Falls angezeigt, sollten sich die 
Mitgliedstaaten bemühen, Staatenlose zu identifizieren und ihren Schutz zu verbessern, 
damit Staatenlose ihre Grundrechte in Anspruch nehmen können und die Gefahr von Dis-
kriminierung oder Ungleichbehandlung verringert wird.

(25) Wird nach eingehender Prüfung durch die zuständigen nationalen Behörden festge-
stellt, dass der Antragsteller eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche 
Ordnung darstellt, insbesondere im Zusammenhang mit schweren Straftaten oder Terro-
rismus, so sollte ein Mitgliedstaat die Möglichkeit haben, während des Verwaltungsverfah-
rens eine Ausnahme vom Recht auf Verbleib in seinem Hoheitsgebiet zu machen, sofern 
die Anwendung einer solchen Ausnahme nicht dazu führt, dass der Antragsteller unter 
Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung in ein Drittland abgeschoben wird.

(26) Mit dem gemeinsamen Verfahren werden die Fristen für den Zugang von Antrags-
tellern zum Verfahren und für die Prüfung der Anträge durch die Asylbehörden gestrafft. 
Da eine unverhältnismäßig große Zahl von Anträgen innerhalb desselben Zeitraums zu ei-
ner Verzögerung des Zugangs zum Verfahren sowie der Prüfung der Anträge führen kann, 
ist ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich, um Fristen ausnahmsweise zu verlängern. 
Eine solche Fristverlängerung ist allerdings als letztes Mittel einzusetzen, denn die Mit-
gliedstaaten sollten, um die Effizienz ihres Asylsystems sicherzustellen, ihren Bedarf regel-
mäßig prüfen und erforderlichenfalls Notfallpläne aufstellen, und die Asylagentur sollte 
den Mitgliedstaaten die erforderliche operative und technische Unterstützung bereitstel-
len, um die Verfahrenseffektivität in jedem Fall gewährleisten zu können. Wenn ein Mit-
gliedstaat absehen kann, dass er die festgelegten Fristen nicht wird einhalten können, sollte 
er die Asylagentur um Unterstützung ersuchen. Wenn ein Mitgliedstaat nicht um Unter-
stützung ersucht und sein Asylsystem aufgrund unverhältnismäßigen Drucks das Funktio-
nieren des GEAS nicht mehr gewährleistet, sollte die Asylagentur auf der Grundlage eines 
auf Vorschlag der Kommission erlassenen Durchführungsrechtsakts des Rates Maßnah-
men zur Unterstützung des betreffenden Mitgliedstaats ergreifen können.

(27) Der Zugang zum gemeinsamen Verfahren sollte auf einem dreistufigen Ansatz mit 
folgenden Umständen beruhen: Antragstellung, Registrierung des Antrags und Einrei-
chung des Antrags. Die Antragstellung ist die erste Verfahrensstufe; sie bewirkt die Anwen-
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dung der vorliegenden Verordnung. Äußert ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser 
den Wunsch, internationalen Schutz von einem Mitgliedstaat zu erhalten, so gilt dies als 
Antragstellung. Geht der Antrag bei einer Behörde ein, die nicht für die Registrierung von 
Anträgen zuständig ist, so sollten die Mitgliedstaaten diese Verordnung im Einklang mit 
ihren internen Verfahren und ihrer internen Organisation anwenden, damit ein wirksamer 
Zugang zum Verfahren gewährleistet werden kann. Es sollte möglich sein, den Wunsch, 
internationalen Schutz von einem Mitgliedstaat zu erhalten, in beliebiger Form zu äußern, 
und der einzelne Antragsteller muss nicht unbedingt Fachbegriffe wie „internationaler 
Schutz“, „Asyl“ oder „subsidiärer Schutz“ verwenden. Das ausschlaggebende Element soll-
te die Aussage eines Drittstaatsangehörigen sein, dass er bei einer Rückkehr in sein Her-
kunftsland — oder, im Fall eines Staatenlosen, in das Land seines vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts — befürchten muss, verfolgt zu werden oder ernsthaften Schaden zu erleiden. 
Bestehen bei einer Aussage Zweifel, ob sie als Antrag auf internationalen Schutz anzusehen 
ist, sollte der Drittstaatsangehörige oder der Staatenlose ausdrücklich gefragt werden, ob er 
internationalen Schutz zu erhalten wünscht. Sobald der Antragsteller in dieser Weise einen 
Antrag stellt, sollten ihm die entsprechenden Rechte aus der vorliegenden Verordnung so-
wie aus der Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates8 ge-
währt werden.

(28) Ein Antrag sollte unverzüglich registriert werden, nachdem er gestellt wurde. In die-
ser Stufe sollten die für die Registrierung der Anträge zuständigen Behörden oder Sachver-
ständige, die von der Asylagentur entsandt wurden, um diese Behörden dabei zu unterstüt-
zen, den Antrag zusammen mit den Personalien des Antragstellers registrieren. Diese Be-
hörden oder Sachverständigen sollten den Antragsteller über seine Rechte und Pflichten 
und über die Folgen, die ein Verstoß gegen diese Pflichten für ihn haben kann, aufklären. 
Organisationen, die mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und diese unter-
stützen, sollten ebenfalls in der Lage sein, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. 
Dem Antragsteller sollte ein Dokument ausgehändigt werden, aus dem hervorgeht, dass 
ein Antrag gestellt und registriert wurde. Die Frist für die Einreichung eines Antrags be-
ginnt mit dem Zeitpunkt der Registrierung des Antrags.

(29) Die Einreichung des Antrags ist die Handlung, mit der der Antrag auf internationa-
len Schutz formalisiert wird. Der Antragsteller sollte darüber unterrichtet werden, wie und 
wo er seinen Antrag auf internationalen Schutz einreichen kann, und es sollte ihm effektiv 
Gelegenheit gegeben werden, dies zu tun. In dieser Stufe muss er so bald wie möglich alle 
ihm zur Verfügung stehenden Umstände und Unterlagen vorlegen, die zur Begründung 
und Ergänzung seines Antrags benötigt werden, sofern in dieser Verordnung nichts ande-
res bestimmt ist. Die Frist für das Verwaltungsverfahren beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Einreichung des Antrags. Kurz nach Einreichung des Antrags sollte dem Antragsteller ein 
Dokument ausgehändigt werden, in dem sein Status als Antragsteller vermerkt ist.

(30) Besonders wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass Minderjährige in kindgerechter Weise 
informiert werden.

(31) Der Antragsteller sollte frühzeitig und in einer Sprache, die er versteht oder von der 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass er sie versteht, ordnungsgemäß über 

8 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

seine Rechte und Pflichten schriftlich und erforderlichenfalls mündlich unterrichtet wer-
den. Da ein Antrag, falls der Antragsteller die Zusammenarbeit mit den nationalen Behör-
den verweigert, insbesondere indem er beispielsweise die für die Prüfung seines Antrags er-
forderlichen Umstände oder Fingerabdrücke oder Gesichtsbilder nicht vorlegt, als abge-
lehnt oder für stillschweigend zurückgenommen erklärt werden könnte, müssen die An-
tragsteller darüber unterrichtet werden, welche Folgen es haben kann, wenn sie diesen 
Pflichten nicht nachkommen.

(32) Damit die Bediensteten der Behörden, die diese Verordnung anwenden, ihre Pflich-
ten aus der vorliegenden Verordnung erfüllen können, sollten sie über hinreichende 
Kenntnisse in Fragen des internationalen Schutzes verfügen und diesbezügliche Schulun-
gen erhalten, wobei auch die Unterstützung der Asylagentur in Anspruch genommen wer-
den kann. Damit sie ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen können, sollten den Behörden 
außerdem angemessene Mittel, einschließlich qualifizierten Personals in ausreichender 
Zahl, und Leitlinien zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblick darauf sollte jeder Mit-
gliedstaat regelmäßig den Bedarf der Asylbehörde und der anderen zuständigen Behörden 
bewerten, um sicherzustellen, dass sie zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, die Anträge auf 
internationalen Schutz effektiv zu bearbeiten, insbesondere auch, wenn es eine unverhält-
nismäßig große Zahl von Anträgen im gleichen Zeitraum gibt.

(33) Für einen effektiven Zugang zum Prüfungsverfahren an den Grenzübergangsstellen 
und in den Hafteinrichtungen, sollten Informationen über die Möglichkeit, einen Antrag 
auf internationalen Schutz zu stellen, bereitgestellt werden. Dolmetschungsvorkehrungen 
sollten getroffen werden, um ein Mindestmaß an Kommunikation zu gewährleisten, damit 
die zuständigen Behörden verstehen können, ob Personen ihnen gegenüber erklären, dass 
sie einen Antrag auf internationalen Schutz stellen wollen.

(34) Die vorliegende Verordnung sollte die Möglichkeit vorsehen, dass ein Antragsteller 
auch Anträge im Namen von Volljährigen, die Hilfe bei der Ausübung der Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit benötigen, und Minderjährigen, die nach nationalem Recht rechtlich 
nicht befugt sind, einen Antrag im eigenen Namen einzureichen, einreicht. Die gemeinsa-
me Prüfung dieser Anträge sollte zulässig sein.

(35) Um sicherzustellen, dass unbegleitete Minderjährige einen effektiven Zugang zum 
Verfahren haben und sie die Rechte aus der vorliegenden Verordnung, der Verordnung 
(EU) 2024/13519, der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Verordnung (EU) 2024/135810

in Anspruch nehmen und den sich aus diesen Verordnungen und der Richtlinie ergeben-

10 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zur effektiven Anwendung der Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2001/55/EG sowie zur Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
und Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenab-
wehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-
Daten, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parla-

9 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
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den Pflichten nachkommen können, sollte ein Vertreter für sie bestellt werden; dies gilt 
auch für den Fall, dass sich zu irgendeinem Zeitpunkt des Asylverfahrens herausstellt, dass 
es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt. Der Vertre-
ter sollte den Minderjährigen während des Verfahrens unterstützen und begleiten, damit 
das Kindeswohl geschützt wird, und insbesondere bei der Einreichung des Antrags und bei 
der persönlichen Anhörung Unterstützung leisten. Erforderlichenfalls sollte der Vertreter 
den Antrag im Namen des Minderjährigen einreichen. Es sollte eine Person benannt wer-
den, die unbegleitete Minderjährige bis zur Bestellung eines Vertreters unterstützt, gegebe-
nenfalls auch im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Altersfeststellung und den Ver-
fahren gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 und der Verordnung (EU) 2024/1358. 
Damit der Vertreter oder eine Person, die geeignet ist, vorläufig als Vertreter zu fungieren, 
die unbegleiteten Minderjährigen effektiv unterstützen kann, sollte ihm eine verhältnismä-
ßige und begrenzte Zahl unbegleiteter Minderjähriger — unter normalen Umständen 
nicht mehr als 30 — gleichzeitig zugewiesen werden. Die Mitgliedstaaten sollten Verwal-
tungs- oder Justizbehörden oder andere Einrichtungen benennen, die dafür zuständig 
sind, diese Vertreter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig zu beaufsichtigen. Unbe-
gleitete Minderjährige sollten das Recht haben, ihren Antrag in ihrem eigenen Namen ein-
zureichen, wenn sie nach nationalem Recht rechts- und geschäftsfähig sind. Um die Rech-
te und Verfahrensgarantien unbegleiteter Minderjähriger, die im Einklang mit nationalem 
Recht nicht rechts- und geschäftsfähig sind, zu wahren, sollte der Vertreter den Antrag un-
ter Berücksichtigung des Kindeswohls so schnell wie möglich einreichen. Reicht ein unbe-
gleiteter Minderjähriger einen Antrag in eigenem Namen ein, so sollte dies keinen Grund 
dafür darstellen, keinen Vertreter für ihn zu bestellen.

(36) Um sicherzustellen, dass Anträge auf internationalen Schutz unter ordnungsgemä-
ßer Berücksichtigung der Rechte des Kindes bearbeitet werden, sind Minderjährigen unter 
18 Jahren besondere kindgerechte Verfahrensgarantien und besondere Aufnahmebedin-
gungen zu gewähren. Wenn nach Aussagen eines Antragstellers Zweifel bestehen, ob es 
sich bei dem Antragsteller um einen Minderjährigen handelt, sollte die Asylbehörde die 
Möglichkeit haben, das Alter der betreffenden Person zu bestimmen. Zweifel am Alter ei-
nes Antragstellers können entstehen, wenn der Antragsteller geltend macht, minderjährig 
zu sein, aber auch, wenn er geltend macht, ein Erwachsener zu sein. Angesichts der beson-
deren Vulnerabilität unbegleiteter Minderjähriger, die vermutlich keine Identitätsdoku-
mente oder andere Dokumente haben, ist es besonders wichtig, strenge Garantien zu ge-
währleisten, um sicherzustellen, dass diese Antragsteller keinen irrtümlichen oder unange-
messenen Verfahren zur Altersbestimmung unterzogen werden.

(37) In allen Fällen sollten Altersbestimmungen so durchgeführt werden, dass das Kin-
deswohl während des gesamten Verfahrens vorrangig berücksichtigt wird. Eine Altersbe-
stimmung sollte in zwei Schritten durchgeführt werden. Ein erster Schritt sollte eine mul-
tidisziplinäre Bewertung umfassen, die eine psychosoziale Bewertung und andere nichtme-
dizinische Methoden wie eine Anhörung, eine visuelle Bewertung auf der Grundlage des 
physischen Erscheinungsbilds oder die Bewertung von Unterlagen umfassen könnte. Eine 
solche Bewertung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, die über Fachwissen in den 
Bereichen Altersbestimmung und Entwicklung von Kindern verfügen, wie Sozialarbeiter, 

ments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1358/oj).

Psychologen oder Kinderärzte, damit verschiedene Faktoren wie physische, psychologi-
sche, entwicklungsbezogene, umweltbedingte und kulturelle Faktoren bewertet werden. 
Wenn das Ergebnis der multidisziplinären Altersbestimmung nicht eindeutig ist, sollte es 
der Asylbehörde in einem zweiten Schritt möglich sein, als letztes Mittel und unter unein-
geschränkter Achtung der Würde der Person eine medizinische Untersuchung zu beantra-
gen. Wenn unterschiedliche Verfahren angewandt werden können, sollten bei einer medi-
zinischen Untersuchung die am wenigsten invasiven Verfahren Vorrang erhalten, bevor zu 
stärker invasiven Verfahren übergegangen wird, wobei gegebenenfalls die Leitlinien der 
Asylagentur zu berücksichtigen sind. Sind die Ergebnisse nach der Altersbestimmung wei-
terhin nicht eindeutig, so sollte die Asylbehörde davon ausgehen, dass der Antragsteller 
minderjährig ist.

(38) Um die Rechte der Antragsteller zu gewährleisten, sollte über alle Anträge auf inter-
nationalen Schutz nach einer eingehenden Prüfung, bei der sämtliche vom Antragsteller 
vorgelegten Umstände sowie dessen individuelle Umstände Berücksichtigung finden, tat-
sachengestützt, objektiv, unparteiisch und im Einzelfall entschieden werden. Zur Gewähr-
leistung einer sorgfältigen Prüfung der Anträge sollte die Asylbehörde sachdienliche, präzi-
se und aktuelle Informationen über die Lage im Herkunftsland des Antragstellers zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag berücksichtigen. Diese Informationen kön-
nen bei der Asylagentur und anderen Quellen wie dem Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen eingeholt werden. Ferner sollte die Asylbehörde — soweit verfügbar 
— die von der Asylagentur erstellten gemeinsamen Analysen der Lage in bestimmten Her-
kunftsländern und Leitlinien berücksichtigen. Unbeschadet der nach der vorliegenden 
Verordnung geltenden Grundsätze der Verfahrenseffizienz und des fairen Verfahrens soll-
ten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass eine etwaige Verzögerung beim Abschluss der 
Verfahren in vollem Umfang mit ihren Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 
2024/1347 und aus dem Recht auf eine gute Verwaltung im Einklang steht.

(39) Um die Rechte des Antragstellers zu gewährleisten, sollte die Entscheidung über sei-
nen Antrag in schriftlicher Form ergehen. Wird dem Antragsteller kein internationaler 
Schutz gewährt, so sollten ihm die sachlichen und rechtlichen Gründe für diese Entschei-
dung mitgeteilt werden, und er sollte über ihre Folgen sowie darüber unterrichtet werden, 
wie er die Entscheidung anfechten kann.

(40) Um die Verfahren effizienter zu gestalten und die Fluchtgefahr sowie die Wahr-
scheinlichkeit unerlaubter Migrationsbewegungen zu verringern, sollte es zwischen der 
Ablehnung eines Antrags auf internationalen Schutz und dem Erlass einer Rückkehrent-
scheidung keine Verfahrenslücken geben. Gegen Antragsteller, deren Antrag abgelehnt 
wurde, sollte umgehend eine Rückkehrentscheidung ergehen. Die Rückkehrentscheidung 
sollte unbeschadet des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf entweder Teil der ableh-
nenden Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz sein oder, wenn es 
sich um eine gesonderte Entscheidung handelt, gleichzeitig und zusammen mit der ableh-
nenden Entscheidung oder unverzüglich danach ergehen.

(41) Im Falle einer Auslieferung, Übergabe oder Überstellung von einem internationalen 
Strafgericht an ein Drittland oder einen anderen Mitgliedstaat könnte die zuständige Be-
hörde bei der Entscheidung über die Auslieferung, Übergabe oder Überstellung Umstände 
berücksichtigen, die für die Beurteilung des Risikos einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Zurückweisung relevant sein können.
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(42) Sämtliche Entscheidungen über Anträge auf internationalen Schutz müssen von Be-
hörden getroffen werden, deren Bedienstete mit den im Bereich Asyl- und Flüchtlingsrecht 
anzuwendenden Standards angemessen vertraut sind und eine angemessene Schulung in 
diesem Bereich erhalten haben, einschließlich der einschlägigen Schulung der Asylagentur, 
und die ihre Tätigkeit unter gebührender Achtung der geltenden ethischen Grundsätze 
ausüben. Das Gleiche gilt für die Bediensteten von Behörden anderer Mitgliedstaaten und 
für die Sachverständigen der Asylagentur, die entsandt werden, um die Asylbehörde eines 
Mitgliedstaats bei der Prüfung der Anträge auf internationalen Schutz zu unterstützen.

(43) Unbeschadet der Durchführung einer angemessenen und vollständigen Prüfung 
der Anträge auf internationalen Schutz liegt es im Interesse sowohl der Mitgliedstaaten als 
auch der Antragsteller, dass so rasch wie möglich über die Anträge entschieden wird. Um 
das Verfahren für den internationalen Schutz zu straffen, sollte für das Verwaltungsverfah-
ren eine Höchstverfahrensdauer festgelegt werden. Auf diese Weise könnte erreicht wer-
den, dass die Antragsteller in allen Mitgliedstaaten möglichst rasch eine Entscheidung über 
ihren Antrag erhalten und somit ein rasches und effizientes Verfahren sichergestellt wird.

(44) Damit die Gesamtdauer des Verfahrens in bestimmten Fällen verkürzt wird, sollten 
die Mitgliedstaaten entsprechend ihren nationalen Bedürfnissen die Flexibilität haben, der 
Prüfung eines Antrags Vorrang vor der Prüfung anderer, früher gestellter Anträge einzu-
räumen. Bei der vorrangigen Prüfung von Anträgen sollte nicht von den üblicherweise gel-
tenden Verfahren — insbesondere dem Zulässigkeitsverfahren oder dem beschleunigten 
Prüfungsverfahren–, Fristen, Grundsätzen und Garantien abgewichen werden. Die in die-
ser Verordnung festgelegte Anforderung, bestimmte Anträge nach dem beschleunigten 
Verfahren oder dem Verfahren an der Grenze zu prüfen, sollte daher die Flexibilität für die 
Mitgliedstaaten unberührt lassen, zu entscheiden, ob sie solchen Anträgen Vorrang einräu-
men. Unter bestimmten Umständen, insbesondere wenn Familien mit Minderjährigen 
dem Verfahren an der Grenze unterliegen, sollten die Mitgliedstaaten der Prüfung ihres 
Antrags Vorrang einräumen.

(45) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, einen Antrag als unzulässig abzu-
lehnen, wenn beispielsweise ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist, als erster Asylstaat des An-
tragstellers oder als für den Antragsteller sicherer Drittstaat betrachtet wird oder wenn ein 
internationales Gericht für eine sichere Überstellung in einen Mitgliedstaat oder einen 
Drittstaat gesorgt hat oder wenn der Antrag erst nach Ablauf von sieben Arbeitstagen ab 
dem Tag, an dem der Antragsteller die Rückkehrentscheidung erhalten hatte, gestellt wur-
de, unter der Voraussetzung, dass er über die Folgen eines innerhalb dieser Frist nicht ge-
stellten Antrags unterrichtet wurde und keine neuen relevanten Umstände eingetreten 
sind. Da das GEAS auf gegenseitigem Vertrauen und auf der Vermutung der Achtung der 
Grundrechte, einschließlich der auf der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention beruhenden Rechte, beruht, ist die Tatsache, dass ein 
anderer Mitgliedstaat bereits internationalen Schutz gewährt hat, in der Regel ein Grund 
dafür, einen Antrag desselben Antragstellers als unzulässig abzulehnen. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, einen Antrag als unzulässig abzulehnen, wenn ei-
nem Antragsteller bereits in einem anderen Mitgliedstaat internationaler Schutz gewährt 
wurde. Zudem sollte ein Antrag als unzulässig betrachtet werden, wenn es sich um einen 
Folgeantrag handelt, bei dem keine neuen Umstände vorgebracht werden.

(46) Für die Anwendung der Konzepte des ersten Asylstaats und des sicheren Drittstaats 
ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Drittstaat, auf den die Konzepte angewandt 
werden, Vertragspartei der Genfer Flüchtlingskonvention ist und ihr nachkommt, es sei 
denn, dieser Drittstaat sorgt auf andere Weise im Recht und in der Praxis für einen wirksa-
men Schutz im Einklang mit grundlegenden Menschenrechtsstandards wie dem Zugang 
zu ausreichenden Existenzmitteln zur Sicherung eines der Gesamtsituation des aufneh-
menden Drittstaats angemessenen Lebensstandards, zu medizinischer Versorgung und un-
bedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten sowie zu Bildung unter den in die-
sem Drittstaat allgemein vorgesehenen Bedingungen. Ein solcher wirksamer Schutz sollte 
so lange verfügbar sein, bis eine dauerhafte Lösung gefunden werden kann. Es sollte mög-
lich sein, einen Drittstaat unter Ausnahme bestimmter Teile seines Hoheitsgebiets oder 
eindeutig identifizierbarer Personengruppen als sicheren Drittstaat zu benennen.

(47) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, den Antrag gemäß dem Konzept 
des ersten Asylstaats als unzulässig zu betrachten, wenn der Antragsteller in einem Dritt-
staat wirksamen Schutz genossen hat und diesen Schutz weiterhin in Anspruch nehmen 
kann, sein Leben und seine Freiheit aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung 
nicht gefährdet sind, er weder verfolgt wird noch für ihn eine tatsächliche Gefahr besteht, 
einen ernsthaften Schaden im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1347 zu erleiden, und 
wenn der Antragsteller vor Zurückweisung und Abschiebung geschützt ist, wenn diese ei-
nen Verstoß gegen das im Völkerrecht festgelegte Recht des Schutzes vor Folter und grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe darstellen.

(48) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, den Antrag gemäß dem Konzept 
des sicheren Drittstaats als unzulässig zu betrachten, wenn für den Antragsteller die Mög-
lichkeit besteht, einen wirksamen Schutz in einem Drittstaat zu beantragen und — sofern 
die Bedingungen erfüllt sind — zu erhalten, sein Leben und seine Freiheit aus Gründen der 
Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder der politischen Überzeugung nicht gefährdet sind, er weder verfolgt wird 
noch für ihn eine tatsächliche Gefahr besteht, einen ernsthaften Schaden im Sinne der Ver-
ordnung (EU) 2024/1347 zu erleiden, und wenn er vor Zurückweisung und Abschiebung 
geschützt ist, wenn diese einen Verstoß gegen das im Völkerrecht festgelegte Recht des 
Schutzes vor Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe darstellen. Dennoch sollten die Asylbehörden der Mitgliedstaaten das Recht behal-
ten, die Begründetheit eines Antrags zu prüfen, selbst wenn die Bedingungen für die Fest-
stellung seiner Unzulässigkeit erfüllt sind, insbesondere im Falle, dass sie gemäß ihren nati-
onalen Verpflichtungen dazu verpflichtet sind. Ein Mitgliedstaat sollte das Konzept des si-
cheren Drittstaats nur dann anwenden können, wenn zwischen dem Antragsteller und 
dem Drittstaat eine Verbindung besteht, aufgrund der es für den Antragsteller zumutbar 
wäre, dass er sich in diesen Staat begibt. Die Verbindung zwischen dem Antragsteller und 
dem sicheren Drittstaat könnte insbesondere dann als erwiesen angesehen werden, wenn 
sich Familienangehörige des Antragstellers in diesem Staat aufhalten oder der Antragsteller 
in diesem Staat niedergelassen war oder sich dort aufgehalten hat.

(49) Die Sicherheitsvermutung in Bezug auf Drittländer, mit denen Übereinkünfte der 
in dieser Verordnung genannten Art geschlossen wurden, gilt nicht, wenn solche Überein-
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künfte gemäß Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) ausgesetzt werden.

(50) Die Konzepte des ersten Asylstaats und des sicheren Drittstaats sollten nicht auf ei-
nen Antragsteller angewandt werden, der als Familienangehöriger eines Drittstaatsangehö-
rigen oder eines Unionsbürgers einen Antrag stellt und dem in dem Mitgliedstaat, der den 
Antrag prüft, die in der Richtlinie 2003/86/EG des Rates11 oder der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates12 festgelegten Rechte zustehen.

(51) Bei der Beurteilung, ob ein Drittstaat die in dieser Verordnung festgelegten Kriterien 
für einen wirksamen Schutz erfüllt, sollte der Zugang zu ausreichenden Existenzmitteln 
zur Sicherung eines angemessenen Lebensstandards so verstanden werden, dass er den Zu-
gang zu Nahrungsmitteln, Kleidung, Wohnraum oder Unterkünften und das Recht auf 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit, beispielsweise durch Zugang zum Arbeitsmarkt, zu 
Bedingungen umfasst, die nicht ungünstiger sind als die Bedingungen, die für Nichtstaats-
angehörige des betreffenden Drittstaats unter den gleichen Umständen im Allgemeinen 
gelten.

(52) Damit die Mitgliedstaaten einen Antrag auf der Grundlage der Konzepte des ersten 
Asylstaats oder des sicheren Drittstaats als unzulässig ablehnen können, sollte eine Einzel-
fallprüfung der besonderen Umstände des Antragstellers durchgeführt werden, einschließ-
lich aller vom Antragsteller angeführten Argumente dafür, dass diese Konzepte auf ihn 
nicht anwendbar wären. Ist der Antragsteller ein unbegleiteter Minderjähriger, so sollte die 
zuständige Behörde das Kindeswohl berücksichtigen und dabei insbesondere berücksichti-
gen, ob geeignete langfristige Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind und angemessene 
Sorgerechtsregelungen bestehen.

(53) Ein Antrag sollte nicht auf der Grundlage der Konzepte des ersten Asylstaats oder 
des sicheren Drittstaats als unzulässig abgelehnt werden, wenn bereits in der Phase der Zu-
lässigkeitsprüfung ersichtlich ist, dass der betreffende Drittstaat den Antragsteller nicht 
aufnehmen oder wiederaufnehmen wird. Wird der Antragsteller schließlich nicht in den 
Drittstaat aufgenommen oder wiederaufgenommen, nachdem der Antrag als unzulässig 
abgelehnt wurde, sollte der Antragsteller erneut Zugang zum Verfahren für den internati-
onalen Schutz gemäß dieser Verordnung haben.

(54) Ein Antrag auf internationalen Schutz sollte auf seine Begründetheit geprüft wer-
den, um festzustellen, ob der Antragsteller gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 als Per-
son mit Anspruch auf internationalen Schutz anzuerkennen ist. Im Falle, dass ein Antrag 
gemäß dieser Verordnung als unzulässig abgelehnt wird, ein anderer Mitgliedstaat gemäß 
der Verordnung (EU) 2024/1351 zuständig ist oder ein Antrag als für stillschweigend oder 
ausdrücklich zurückgenommen erklärt wird, ist eine Prüfung der Begründetheit nicht er-
forderlich.

12 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung 
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/E-
WG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77).

11 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusam-
menführung (ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12).

(55) Die Prüfung des Antrags sollte in einer begrenzten Anzahl von Fällen beschleunigt 
und innerhalb von höchstens drei Monaten abgeschlossen werden, beispielsweise wenn der 
Antragsteller aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder den Antrag nur stellt, um 
eine Abschiebungsentscheidung zu verzögern oder zu vereiteln, oder wenn ein Antrag 
schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen 
Ordnung aufwirft. Im Falle unbegleiteter Minderjähriger sollten die Mitgliedstaaten ein 
beschleunigtes Prüfungsverfahren nur unter den wenigen, in der vorliegenden Verordnung 
aufgeführten Umständen anwenden können.

(56) Im Interesse zügiger und fairer Verfahren für alle Antragsteller sollten die Mitglieds-
taaten die Prüfung der Anträge von Antragstellern beschleunigen, die Staatsangehörige ei-
nes Drittstaats sind oder — im Falle Staatenloser — ihren gewöhnlichen Aufenthalt früher 
in einem Drittstaat hatten, in Bezug auf den der Anteil der Entscheidungen, mit denen in-
ternationaler Schutz gewährt wird, 20 % oder weniger aller diesen Drittstaat betreffenden 
Entscheidungen ausmacht, wobei unter anderem die erheblichen Unterschiede zwischen 
erstinstanzlichen und endgültigen Entscheidungen zu berücksichtigen sind, und gleichzei-
tig dafür sorgen, dass der Aufenthalt von Antragstellern, die nicht die Voraussetzungen für 
internationalen Schutz in der Union erfüllen, einschließlich derjenigen, die Staatsangehö-
rige von Drittstaaten sind, die nach der Verordnung (EU) 2018/1806 von der Visumpflicht 
befreit sind, nicht über Gebühr verlängert wird. Hat sich in dem betreffenden Drittstaat 
seit der Veröffentlichung der einschlägigen Eurostat-Daten und unter Berücksichtigung 
der gemeinsamen Analyse gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2021/2303 eine wesent-
liche Änderung ergeben oder gehört der Antragsteller einer bestimmten Personengruppe 
an, für die die niedrige Anerkennungsquote aufgrund eines besonderen Verfolgungs-
grunds nicht als repräsentativ für ihren Schutzbedarf angesehen werden kann, so sollte die 
Prüfung des Antrags nicht beschleunigt werden. Fälle, in denen ein Drittstaat als sicheres 
Herkunftsland oder sicherer Drittstaat für den Antragsteller im Sinne dieser Verordnung 
angesehen werden kann, sollten weiterhin als eigenständiger Grund für das beschleunigte 
Prüfungsverfahren beziehungsweise das Verfahren der Zulassung zum Asylverfahren gel-
ten.

(57) Viele Anträge auf internationalen Schutz werden an der Außengrenze oder in Tran-
sitzonen eines Mitgliedstaats gestellt, einschließlich von Personen, die beim irregulären 
Überschreiten der Außengrenze eines Mitgliedstaats aufgegriffen wurden, das heißt gerade 
zum Zeitpunkt des irregulären Überschreitens der Außengrenze oder in deren Nähe nach 
dem Überschreiten, oder nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifft wurden. Zur 
Feststellung der Identität und zur Durchführung von Sicherheits- und Gesundheitskon-
trollen an den Außengrenzen sowie zur Bestimmung des Verfahrens, dem die betreffenden 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zugeführt werden sollen, bedarf es eines Über-
prüfungsverfahrens. Je nach Ausgang des Überprüfungsverfahrens sollten die betreffen-
den Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen einem geeigneten Asyl- oder Rückkehrver-
fahren zugeführt werden, oder es sollte ihnen die Einreise verweigert werden. Es sollte da-
her eine Phase vor der Einreise mit einem Überprüfungsverfahren und Asyl- und Rück-
kehrverfahren an der Grenze eingeführt werden. Alle Phasen der für sämtliche irregulären 
Einreisen geltenden Verfahren sollten nahtlos ineinander übergehen und wirksam mitein-
ander verknüpft sein.
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(58) Das Asyl- und Rückkehrverfahren an der Grenze sollte dazu dienen, an den Außen-
grenzen grundsätzlich schnell festzustellen, ob Anträge unbegründet oder unzulässig sind, 
und diejenigen, die kein Recht auf Verbleib haben, rasch rückzuführen, wobei der Grund-
satz der Nichtzurückweisung uneingeschränkt zu achten und sicherzustellen ist, dass Per-
sonen mit begründetem Antrag dem regulären Verfahren zugeführt werden und schnell 
Zugang zu internationalem Schutz erhalten. Die Mitgliedstaaten sollten daher von Perso-
nen, die internationalen Schutz beantragen, verlangen können, dass sie sich an oder in der 
Nähe der Außengrenze oder in einer Transitzone — als allgemeine Regel — oder an ande-
ren bestimmten Standorten innerhalb ihres Hoheitsgebiets aufhalten, wo die Zulässigkeit 
ihres Antrags geprüft werden soll. Unter genau festgelegten Umständen sollten die Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit haben, an den Außengrenzen die Begründetheit eines Antrags 
zu prüfen und im Falle der Ablehnung des Antrags die Rückkehr beziehungsweise Rück-
führung der betreffenden Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zu veranlassen. Zur 
Durchführung des Asylverfahrens an der Grenze und des Rückkehrverfahrens an der 
Grenze gemäß der Verordnung (EU) 2024/1349 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes13 sollten die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um angemessene 
Aufnahme- und Personalkapazitäten, insbesondere mit qualifiziertem und gut geschultem 
Personal, aufzubauen, die erforderlich sind, um jederzeit eine bestimmte Zahl von Anträ-
gen zu prüfen und Rückkehrentscheidungen zu vollstrecken.

(59) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Ver-
ordnung im Hinblick auf die Berechnung der Zahlen, die der angemessenen Kapazität je-
des Mitgliedstaats entsprechen, und der Höchstzahl der Anträge, die ein Mitgliedstaat im 
Rahmen des Grenzverfahrens pro Jahr prüfen muss, sollten der Kommission Durchfüh-
rungsbefugnisse übertragen werden. Die angemessene Kapazität eines Mitgliedstaats sollte 
mittels einer Formel festgelegt werden, die auf der über einen Zeitraum von drei Jahren be-
rechneten aggregierten Zahl der von den Mitgliedstaaten der durch die Verordnung (EU) 
2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates14 eingerichteten Europäische 
Grenz- und Küstenwache (im Folgenden „Frontex“) gemeldeten irregulären Grenzüber-
tritte — einschließlich Ankünfte nach Such- und Rettungseinsätzen — und der Einreise-
verweigerungen an den Außengrenzen gemäß Eurostat-Daten beruht. Wenn der Durch-
führungsrechtsakt gemäß dieser Verordnung erlassen wird, sollte sein Erlass mit der An-
nahme des Jährlichen Europäischen Asyl- und Migrationsberichts [gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1351, in dem die Lage entlang aller Migrationsrouten und in allen Mitglieds-
taaten bewertet wird, abgestimmt werden. Als zusätzliches Element der Stabilität und Be-
rechenbarkeit sollte die Höchstzahl der Anträge, die ein Mitgliedstaat im Verfahren an der 
Grenze pro Jahr zu prüfen haben sollte, auf das Vierfache der angemessenen Kapazität die-
ses Mitgliedstaats festgesetzt werden. Der Umfang der Verpflichtung des Mitgliedstaats 
zum Aufbau angemessener Kapazitäten sollte den Bedenken der Mitgliedstaaten hinsicht-
lich der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung angemessen Rechnung tra-
gen.

14 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).

13 Verordnung (EU) 2024/1349 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Fest-
legung eines Rückkehrverfahrens an der Grenze und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148 
(ABl. L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

(60) Die Mitgliedstaaten sollten Anträge im Rahmen eines Verfahrens an der Grenze prü-
fen, wenn die betreffenden Antragsteller eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die 
öffentliche Ordnung darstellen, wenn die Antragsteller die Behörden durch falsche Anga-
ben oder Dokumente oder durch Zurückhalten relevanter Informationen oder Dokumen-
te in Bezug auf ihre Identität oder Staatsangehörigkeit, die sich negativ auf die Entschei-
dung hätten auswirken können, vorsätzlich getäuscht haben, nachdem ihnen die uneinge-
schränkte Gelegenheit gegeben wurde, ihren Antrag zu rechtfertigen, und wenn die Anträ-
ge wahrscheinlich unbegründet sind, weil die Antragsteller Angehörige eines Drittstaats 
sind, in Bezug auf den der Anteil der Entscheidungen zur Gewährung internationalen 
Schutzes 20 % oder weniger aller diesen Drittstaat betreffenden Entscheidungen ausmacht. 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
im Hinblick auf die Durchführung von Artikel 50 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. In anderen Fällen, 
beispielsweise wenn der Antragsteller aus einem sicheren Herkunftsland oder einem siche-
ren Drittstaat kommt, sollten die Mitgliedstaaten das Verfahren an der Grenze wahlweise 
anwenden können.

(61) Gemäß Kapitel IV der Richtlinie (EU) 2024/1346 sind die Mitgliedstaaten, die Un-
terbringungseinrichtungen für die Durchführung des Asylverfahrens an der Grenze bereit-
stellen, verpflichtet, die besondere Situation und die besonderen Bedürfnisse vulnerabler 
Personen, einschließlich Minderjähriger, Menschen mit Behinderungen und älterer Men-
schen, zu berücksichtigen. Folglich sollten diese Personen nur dann zu einem Verfahren an 
der Grenze zugelassen werden, wenn die Aufnahmebedingungen im Rahmen dieses Ver-
fahrens den Anforderungen des Kapitels IV der genannten Richtlinie entsprechen. Für 
den Fall, dass die Aufnahmebedingungen im Rahmen eines Verfahrens an der Grenze nicht 
mehr den in Kapitel IV der genannten Richtlinie festgelegten Anforderungen und Stan-
dards entsprechen, sollte das Verfahren an der Grenze auf die betreffenden Personen keine 
Anwendung mehr finden.

(62) Es kann auch Umstände geben, in denen unabhängig von den verfügbaren Einrich-
tungen die besondere Situation oder die besonderen Bedürfnisse der Antragsteller in jedem 
Fall die Zulassung oder den Verbleib in einem Verfahren an der Grenze ausschließen wür-
den. In diesem Zusammenhang sollte ein Verfahren an der Grenze nicht oder nicht mehr 
angewandt werden, wenn Antragstellern, die besondere Verfahrensgarantien benötigen, 
keine Unterstützung gewährt werden kann oder wenn dies aus gesundheitlichen Gründen, 
einschließlich Gründen im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit einer Person, 
gerechtfertigt ist. Angesichts der Bedeutung der Rechte des Kindes und der Notwendig-
keit, dem Kindeswohl Rechnung zu tragen, sollten unbegleitete Minderjährige grundsätz-
lich nicht dem Verfahren an der Grenze unterworfen werden, es sei denn, es gibt triftige 
Gründe für die Annahme, dass der Minderjährige eine Gefahr für die nationale Sicherheit 
oder die öffentliche Ordnung des Mitgliedstaats darstellt oder der Antragsteller aus schwer-
wiegenden Gründen der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung nach nationa-
lem Recht zwangsausgewiesen wurde.

(63) Ein Verfahren an der Grenze sollte auch dann nicht oder nicht mehr angewandt wer-
den, wenn es dazu führt, dass Antragsteller in Haft genommen werden und die Haftum-
stände die Voraussetzungen und Garantien für Haft nach der Richtlinie (EU) 2024/1346 
nicht erfüllen.
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(64) Da das Verfahren an der Grenze unter anderem zum Ziel hat, eine zügige Prüfung 
von Anträgen zu ermöglichen, die voraussichtlich unzulässig oder unbegründet sind, um 
die rasche Rückkehr von Personen, die kein Recht auf Verbleib haben, zu ermöglichen, 
sollte dieses Verfahren nicht oder nicht mehr angewandt werden, wenn die Asylbehörde 
der Auffassung ist, dass die Gründe für die Ablehnung eines Antrags als unzulässig oder 
für die Anwendung des beschleunigten Prüfungsverfahrens nicht oder nicht mehr an-
wendbar sind.

(65) Bei der Anwendung des Verfahrens an der Grenze für die Prüfung eines Antrags auf 
internationalen Schutz sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die notwendigen Vor-
kehrungen getroffen werden, um die Antragsteller nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2024/1346 generell an oder in der Nähe der Außengrenze oder in Transitzonen unterzu-
bringen. Die Mitgliedstaaten können die Anträge an einem anderen Ort als dem, an dem 
der Asylantrag gestellt wurde, prüfen und die Antragsteller hierzu an einen bestimmten 
Ort an oder in der Nähe der Außengrenze des betreffenden Mitgliedstaats oder an anderen 
bestimmten Standorten innerhalb seines Hoheitsgebiets überstellen, wo geeignete Einrich-
tungen vorhanden sind. Die Entscheidung darüber, an welchen spezifischen Orten solche 
Einrichtungen bereitgestellt werden, sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Die 
Mitgliedstaaten sollten sich jedoch darum bemühen, dass so wenig Antragsteller wie mög-
lich zu diesem Zweck überstellt werden und solche Einrichtungen mit ausreichenden Ka-
pazitäten an Grenzübergangsstellen oder Abschnitten der Außengrenze, an denen der 
Großteil der Anträge auf internationalen Schutz gestellt wird, bereitgestellt werden, wobei 
auch die Länge der Außengrenze und die Zahl der Grenzübergangsstellen oder Transitzo-
nen zu berücksichtigen sind. Sie sollten der Kommission die betreffenden Orte mitteilen, 
an denen die Verfahren an der Grenze durchgeführt werden.

(66) Da sich bestimmte Einrichtungen an schwer zugänglichen Orten befinden könnten, 
sollten die Mitgliedstaaten einen angemessenen Zugang für das in solchen Einrichtungen 
tätige Personal sicherstellen.

(67) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung, die möglicherweise 
Minderjährige betreffen, sollten die Mitgliedstaaten vorrangig das Kindeswohl berücksich-
tigen. In diesem Zusammenhang und angesichts der besonderen Bedürfnisse von Minder-
jährigen bei der Aufnahme in den Fällen, in denen das Verfahren an der Grenze angewandt 
wird und die Zahl der Antragsteller zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zahl übersteigt, 
die der angemessenen Kapazität eines Mitgliedstaats entspricht, sollte dieser Mitgliedstaat 
Minderjährigen und ihren Familienangehörigen bei der Entscheidung, bei wem ein Verfah-
ren an der Grenze durchzuführen ist, keinen Vorrang einräumen, es sei denn, sie stellen aus 
schwerwiegenden Gründen eine Gefahr für die nationale Sicherheit und die öffentliche 
Ordnung eines Mitgliedstaats dar. Wenn für sie ein Verfahren an der Grenze durchgeführt 
wird, sollte die Prüfung der Anträge Minderjähriger und ihrer Familienangehörigen Vor-
rang haben. Unterbringungseinrichtungen für Minderjährige und ihre Familienangehöri-
gen sollten unter uneingeschränkter Achtung der Richtlinie (EU) 2024/1346 für ihre Be-
dürfnisse geeignet sein. Da der Schutz von Kindern von vorrangiger Bedeutung ist, sollte 
die Kommission empfehlen, dass die Anwendung des Verfahrens an der Grenze auf Fami-
lien mit Minderjährigen ausgesetzt wird, wenn aus der gemäß der Verordnung (EU) 
2021/2303 durchgeführten Überwachung hervorgeht, dass ein Mitgliedstaat die Anforde-
rungen für die Aufnahme Minderjähriger und ihrer Familienangehörigen nicht erfüllt, 

und der betreffende Mitgliedstaat sollte die Kommission über die Maßnahmen unterrich-
ten, die ergriffen wurden, um etwaige in der Empfehlung der Kommission angesprochene 
Mängel zu beheben. Die Empfehlung sollte öffentlich gemacht werden.

(68) Die Dauer des Verfahrens an der Grenze zur Prüfung von Anträgen auf internatio-
nalen Schutz sollte so kurz wie möglich sein, gleichzeitig aber eine vollständige und faire 
Prüfung der Anträge gewährleisten. Das Verfahren sollte keinesfalls länger als 12 Wochen 
dauern, einschließlich der Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats. Die Mitgliedstaa-
ten sollten die Möglichkeit haben, diese Frist auf 16 Wochen zu verlängern, wenn die Per-
son gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 überstellt wurde. Diese Frist sollte als eigen-
ständige Frist für das Asylverfahren an der Grenze verstanden werden, die sich von der Re-
gistrierung des Antrags bis zu dem Zeitpunkt erstreckt, zu dem der Antragsteller kein 
Recht mehr auf Verbleib hat und ihm der Verbleib nicht länger gestattet ist. Innerhalb die-
ses Zeitraums sind die Mitgliedstaaten berechtigt, die Fristen nach nationalem Recht so-
wohl für die Verwaltungsvorgänge als auch für die verschiedenen anschließenden Verfah-
rensschritte festzusetzen, wobei diese Fristen jedoch so ausgestaltet sein sollten, dass sicher-
gestellt ist, dass innerhalb von 12 Wochen oder — gegebenenfalls — 16 Wochen das Prü-
fungsverfahren abgeschlossen wird und gegebenenfalls die Entscheidung über den Antrag 
auf Verbleib und — wo erforderlich — die Entscheidung über den Rechtsbehelf ergeht. 
Hat der Mitgliedstaat die entsprechenden Entscheidungen nach Ablauf dieser Frist nicht 
getroffen, so sollte dem Antragsteller die Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 
vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen gestattet werden, damit das geeignete Verfahren fort-
gesetzt wird. Die Einreise in das Hoheitsgebiet ist nicht gestattet, wenn der Antragsteller 
kein Recht auf Verbleib hat, wenn er keinen Antrag auf Verbleib zum Zwecke eines Rechts-
behelfsverfahrens gestellt hat oder wenn ein Gericht entschieden hat, dass ihm der Verbleib 
bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens nicht gestattet werden sollte. Um in sol-
chen Fällen den nahtlosen Übergang vom Asyl- zum Rückkehrverfahren sicherzustellen, 
wird auch das Rückkehrverfahren im Rahmen eines Rückkehrverfahren an der Grenze ge-
mäß der Verordnung (EU) 2024/1349 innerhalb von höchstens 12 Wochen durchgeführt.

(69) Das Verfahren an der Grenze für die Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz kann zwar ohne Haft durchgeführt werden, doch sollten die Mitgliedstaaten im 
Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1346 während des Verfahrens 
an der Grenze die Gründe für eine Haft geltend machen können, um über das Recht des 
Antragstellers auf Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu entscheiden. Wird während eines sol-
chen Verfahrens auf die Haft zurückgegriffen, so sollten die Bestimmungen der genannten 
Richtlinie Anwendung finden, einschließlich in Bezug auf die Garantien für inhaftierte 
Antragsteller, die Haftbedingungen, die gerichtliche Kontrolle und die Notwendigkeit ei-
ner Einzelfallprüfung. In der Regel sollten Minderjährige nicht in Haft genommen wer-
den. Nur in Ausnahmefällen und als letztes Mittel, nachdem festgestellt worden ist, dass 
weniger einschneidende alternative Maßnahmen nicht wirksam angewandt werden kön-
nen, unter anderem eine Unterbringung in gemeindenahen Einrichtungen ohne Freiheits-
entzug, und nachdem eine Prüfung ergeben hat, dass die Haft ihrem Wohl im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2024/1346 dient, sollten Minderjährige in Haft genommen werden kön-
nen.

(70) Wird ein Antrag im Rahmen des Verfahrens an der Grenze abgelehnt, so sollte gegen 
den betreffenden Antragsteller, Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen sofort eine 
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Rückkehrentscheidung oder, wenn die einschlägigen Voraussetzungen der Verordnung 
(EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates15 erfüllt sind, eine Einreisever-
weigerung ergehen. Um die Gleichbehandlung aller Drittstaatsangehörigen und Staatenlo-
sen zu gewährleisten, deren Antrag im Rahmen des Verfahrens an der Grenze abgelehnt 
wurde, sollten in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat beschlossen hat, die Bestimmungen der 
Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 aufgrund der dort 
enthaltenen Ausnahmen nicht auf Drittstaatsangehörige und Staatenlose anzuwenden, 
und gegen den betreffenden Drittstaatsangehörigen keine Rückkehrentscheidung zu erlas-
sen, die Behandlung und das Schutzniveau des betreffenden Antragstellers, Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen im Einklang mit den Vorschriften der Richtlinie 
2008/115/EG über günstigere Regelungen in Bezug auf Drittstaatsangehörige stehen, die 
vom Anwendungsbereich jener Richtlinie ausgenommen sind und der Behandlung und 
dem Schutzniveau entsprechen, die für Personen gelten, gegen die eine Rückkehrentschei-
dung ergangen ist.

(71) Das Verfahren an der Grenze sollte unter uneingeschränkter Einhaltung der Charta 
und des Unionsrechts durchgeführt werden. Jeder Mitgliedstaat sollte in diesem Kontext 
einen Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Grundrechte im Zusammen-
hang mit dem Verfahren an der Grenze vorsehen, der den Kriterien gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates17 entspricht.

(72) Im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate sollten die Agenturen der Union und insbe-
sondere die Asylagentur die Mitgliedstaaten und die Kommission auf Anfrage unterstüt-
zen können, um die ordnungsgemäße Durchführung und Funktionsweise der vorliegen-
den Verordnung, einschließlich ihrer Bestimmungen über das beschleunigte Verfahren 
und das Verfahren an der Grenze, sicherzustellen. Die Agenturen der Union und insbeson-
dere die Asylagentur können einem Mitgliedstaat spezifische Unterstützung vorschlagen.

(73) Ein Mitgliedstaat, in den ein Antragsteller nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
2024/1351 überstellt wird, sollte den Antrag im Rahmen eines Verfahrens an der Grenze 
prüfen können, sofern dem Antragsteller noch keine Genehmigung zur Einreise in das Ho-
heitsgebiet der betreffenden Mitgliedstaaten erteilt wurde und die Bedingungen für die 
Anwendung eines solchen Verfahrens in dem Mitgliedstaat, aus dem der Antragsteller 
überstellt wurde, und in dem Mitgliedstaat, in den der Antragsteller überstellt wurde, er-
füllt sind.

(74) Der Begriff „öffentliche Ordnung“ kann unter anderem die Verurteilung wegen der 
Begehung einer schweren Straftat umfassen.

16 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

15 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über ei-
nen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1).

17 Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817 (ABl. L, 
2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(75) Solange ein Antragsteller hierfür triftige Gründe vorbringen kann, sollte das Fehlen 
von Dokumenten bei der Einreise oder die Verwendung falscher oder gefälschter Doku-
mente allein nicht automatisch die Anwendung eines beschleunigten Prüfungsverfahrens-
verfahrens oder eines Verfahrens an der Grenze zur Folge haben.

(76) Wenn ein Antragsteller bestimmten Verpflichtungen aus der vorliegenden Verord-
nung, aus der Verordnung (EU) 2024/1351 oder aus der Richtlinie (EU) 2024/1346 nicht 
nachkommt, sollte der Antrag nicht weiter geprüft werden und abgelehnt oder für still-
schweigend zurückgenommen erklärt werden, und nach dieser Entscheidung sollte jeder 
neue Antrag dieses Antragstellers in den Mitgliedstaaten als Folgeantrag angesehen wer-
den. Hat eine Person einen Folgeantrag in einem anderen Mitgliedstaat gestellt und wird 
sie gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 an den zuständigen Mitgliedstaat überstellt, so 
sollte der zuständige Mitgliedstaat nicht verpflichtet sein, den in dem anderen Mitglieds-
taat gestellten Antrag zu prüfen.

(77) Stellt ein Antragsteller einen Folgeantrag, ohne dabei neue Umstände vorzubringen, 
die erheblich zu der Wahrscheinlichkeit beitragen, dass er als Person mit Anspruch auf in-
ternationalen Schutz anzuerkennen ist, oder die die Gründe für die Ablehnung seines vor-
herigen Antrags wegen Unzulässigkeit betreffen, so sollte dieser Folgeantrag nicht einem 
vollständigen Prüfungsverfahren unterzogen werden. In diesen Fällen sollten die Anträge 
gemäß dem Grundsatz der rechtskräftig entschiedenen Sache (res iudicata) nach einer ers-
ten Prüfung als unzulässig abgelehnt werden. Die erste Prüfung sollte auf der Grundlage 
schriftlicher Angaben oder einer persönlichen Anhörung erfolgen. Die persönliche Anhö-
rung kann insbesondere dann entfallen, wenn aus den schriftlichen Angaben eindeutig 
hervorgeht, dass der Antrag keine neuen Umstände enthält. In Bezug auf das Recht des 
Antragstellers auf Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats können bei Folgeanträgen 
Ausnahmen gemacht werden.

(78) Einem Antragsteller, der in letzter Minute einen Folgeantrag lediglich zu dem Zweck 
stellt, seine Abschiebung zu verzögern oder zu vereiteln, sollte es nicht gestattet sein, bis zur 
Bestandskraft der Entscheidung, mit der der Antrag für unzulässig erklärt wurde, im Land 
zu verbleiben, wenn für die Asylbehörde sofort ersichtlich ist, dass keine neuen Umstände 
vorgebracht wurden und keine Gefahr der Zurückweisung besteht. Die Asylbehörde sollte 
eine Entscheidung nach nationalem Recht erlassen, mit der bestätigt wird, dass diese Krite-
rien erfüllt sind und dem Antragsteller der weitere Verbleib nicht gestattet werden sollte.

(79) Ein entscheidendes Kriterium für die Begründetheit eines Antrags auf internationa-
len Schutz ist die Sicherheit des Antragstellers in seinem Herkunftsland. In Anbetracht des 
Ziels der Verordnung (EU) 2024/1347, die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz so weit wie möglich zu 
vereinheitlichen, sollten mit der vorliegenden Verordnung gemeinsame Kriterien für die 
Bestimmung von Drittstaaten als sichere Herkunftsländer im Hinblick auf die Notwen-
digkeit, das Konzept des sicheren Herkunftslands als wesentliches Instrument zur Unter-
stützung der zügigen Prüfung von Anträgen, die wahrscheinlich unbegründet sind, anzu-
wenden, festgelegt werden.

(80) Es sollte möglich sein, einen Drittstaat unter Ausnahme bestimmter Teile seines Ho-
heitsgebiets oder eindeutig identifizierbarer Personengruppen als sicheres Herkunftsland 
zu bestimmen. Ferner kann der Umstand, dass ein Drittstaat in einer Liste sicherer Her-
kunftsländer aufgeführt ist, keine absolute Garantie für die Sicherheit von Staatsangehöri-
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gen dieses Staates begründen, auch nicht von Staatsangehörigen, die nicht einer Personen-
gruppe angehören, für die eine solche Ausnahme geschaffen wurde; daher ist es weiterhin 
geboten, Anträge auf internationalen Schutz in jedem einzelnen Fall angemessen zu prü-
fen. Bei der dieser Bestimmung zugrunde liegenden Prüfung können naturgemäß nur die 
allgemeinen staatsbürgerlichen, rechtlichen und politischen Gegebenheiten in dem be-
treffenden Staat sowie der Umstand berücksichtigt werden, ob Akteure, die in diesem Staat 
Verfolgung, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 
durchführen, auch tatsächlich bestraft werden, wenn sie für schuldig befunden werden. 
Daher sollte es nur dann möglich sein, das Konzept des sicheren Herkunftslands anzuwen-
den, wenn der Antragsteller im Rahmen einer Einzelfallprüfung keine Umstände vorbrin-
gen kann, die begründen, warum das Konzept des sicheren Herkunftslands auf ihn nicht 
anwendbar ist

(81) Bei der Bestimmung sicherer Herkunftsländer und sicherer Drittstaaten auf Uni-
onsebene dürften einige der bestehenden Unterschiede zwischen den von den Mitglieds-
taaten erstellten nationalen Listen sicherer Staaten angegangen werden. Auch wenn die 
Mitgliedstaaten weiterhin das Recht haben sollten, Rechtsvorschriften anzuwenden oder 
zu erlassen, die es ermöglichen, auf nationaler Ebene sichere Drittstaaten zu benennen, die 
nicht als sichere Drittstaaten oder sichere Herkunftsländer auf Unionsebene benannt sind, 
sollte durch die gemeinsame Bestimmung oder Liste sichergestellt werden, dass die Kon-
zepte von allen Mitgliedstaaten einheitlich gegenüber Antragstellern angewendet werden, 
deren Herkunftsländer bestimmt sind oder für die es einen sicheren Drittstaat gibt. Dies 
sollte zu einheitlicheren Verfahren führen, wodurch auch der Sekundärmigration von Per-
sonen, die internationalen Schutz beantragen, entgegengewirkt werden soll.

(82) Die Kommission sollte mit der Unterstützung der Asylagentur die Lage in den 
Drittstaaten überprüfen, die als sichere Drittstaaten oder sichere Herkunftsländer auf Uni-
onsebene bestimmt wurden. Im Falle einer erheblichen Verschlechterung der Lage in ei-
nem solchen Drittstaat und nach einer substanziierten Bewertung sollte es der Kommissi-
on möglich sein, im Wege eines delegierten Rechtsakts die Bestimmung dieses Drittstaats 
als sicheren Drittstaat oder sicheres Herkunftsland auf Unionsebene für einen begrenzten 
Zeitraum auszusetzen. Die Kommission sollte auch die Ausnahme des betreffenden Dritt-
staats von der Bestimmung als sicherer Drittstaat oder als sicherer Herkunftsstaat für den 
Zeitraum von sechs Monaten ausnehmen können und diese Ausnahme einmal verlängern 
können Um auf eine erhebliche Verschlechterung der Lage in einem Drittstaat, der als si-
cherer Drittstaat oder sicheres Herkunftsland auf Unionsebene benannt wurde, reagieren 
zu können, sollte der Kommission im Einklang mit Artikel 290 AEUV die Befugnis zur 
Annahme von Rechtsakten übertragen werden, um die Ausnahme des betreffenden Dritt-
staat für den Zeitraum von sechs Monaten von der Bestimmung als sicherer Drittstaat oder 
sicheres Herkunftsland auf Unionsebene auszuweiten, wenn sie aufgrund einer substanti-
ierten Bewertung zu der Auffassung gelangt, dass die in der vorliegenden Verordnung fest-
gelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung18 festgelegt wurden. Um insbesondere für eine 

18 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhal-
ten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sach-
verständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 
zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind.

(83) Die Kommission sollte die Lage in diesem Drittstaat fortlaufend prüfen und dabei 
unter anderem die von den Mitgliedstaaten und der Asylagentur übermittelten Angaben 
zu späteren Änderungen der Situation in diesem Drittland berücksichtigen. Innerhalb von 
drei Monaten nach dem Erlass des delegierten Rechtsakts, mit dem der Drittstaat vorüber-
gehend ausgenommen wird, sollte die Kommission in diesem Fall außerdem gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren eine Änderung vorschlagen, um diesen Drittstaat 
von der Bestimmung als sicheres Herkunftsland auf Unionsebene zu streichen. Für die 
Zwecke der substanziierten Bewertung sollte sich die Kommission auf eine Reihe ihr zur 
Verfügung stehender Informationsquellen stützen, insbesondere ihre jährlichen Fort-
schrittsberichte über die vom Europäischen Rat als Kandidatenländer benannten Dritt-
staaten, regelmäßige Berichte des Europäischen Auswärtigen Dienstes sowie Informatio-
nen der Mitgliedstaaten, der Asylagentur, des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, des Europarats und sonstiger einschlägiger internationaler Orga-
nisationen.

(84) Endet die Geltungsdauer des delegierten Rechtsakts und seiner etwaigen Verlänge-
rungen und wird kein weiterer delegierter Rechtsakt erlassen, so sollte die Bestimmung des 
Drittstaats als sicherer Drittstaat oder sicheres Herkunftsland auf Unionsebene nicht län-
ger ausgesetzt werden. Dies sollte etwaige Änderungsvorschläge zur Entfernung des Dritt-
staates von der Bestimmung unberührt lassen

(85) Die Kommission sollte mit der Unterstützung der Asylagentur die Lage in den 
Drittstaaten überprüfen, die von der Bestimmung als sichere Herkunftsländer oder sichere 
Drittstaaten auf Unionsebene gestrichen wurden; sie sollte dies auch tun, wenn ein Mit-
gliedstaat der Kommission mitteilt, dass er aufgrund einer substanziierten Bewertung zu 
der Auffassung gelangt ist, dass der Staat infolge von Änderungen seiner Lage die in der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Bedingungen für die Bestimmung als sicherer Staat 
wieder erfüllt. In einem solchen Fall sollen die Mitgliedstaaten den betreffenden Drittstaat 
lediglich auf einzelstaatlicher Ebene als sicheres Herkunftsland oder sicheren Drittstaat be-
nennen dürfen, solange die Kommission nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Strei-
chung dieses Drittstaats von der Bestimmung als sicherer Drittstaat oder sicheres Her-
kunftsland auf Unionsebene Einwände gegen diese Bestimmung erhebt. Ist die Kommissi-
on der Auffassung, dass diese Bedingungen erfüllt sind, so kann sie einen Vorschlag zur Än-
derung der Bestimmung sicherer Drittstaaten oder sicherer Herkunftsländer auf Unions-
ebene vorlegen, um den Drittstaat hinzuzufügen.

(86) Bezüglich des Entzugs der Flüchtlingseigenschaft oder des Status subsidiären Schut-
zes sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Personen mit internationalem Schutzsta-
tus ordnungsgemäß über eine eventuelle Überprüfung ihres Status informiert werden und 
dass ihnen Gelegenheit gegeben wird, innerhalb einer angemessenen Frist in einer schriftli-
chen Erklärung oder in einer persönlichen Anhörung ihren Standpunkt darzulegen, bevor 
die Behörden eine begründete Entscheidung über den Entzug ihres Status treffen können.
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(87) Gegen Entscheidungen über einen Antrag auf internationalen Schutz, mit denen er 
als unzulässig, als unbegründet oder offensichtlich unbegründet in Bezug auf die Flücht-
lingseigenschaft oder den Status subsidiären Schutzes oder als stillschweigend zurückge-
nommen abgelehnt wird, und gegen Entscheidungen zum Entzug der Flüchtlingseigen-
schaft oder des Status subsidiären Schutzes sollte ein wirksamer Rechtsbehelf vor einem 
Gericht gegeben sein, der sämtliche in Artikel 47 der Charta festgeschriebenen Anforde-
rungen und Bedingungen erfüllt. Der Antragsteller sollte seinen Rechtsbehelf innerhalb 
einer bestimmten Frist einlegen, um ein effektives Verfahren sicherzustellen. Damit der 
Antragsteller diese Frist einhalten kann und um sicherzustellen, dass er die gerichtliche 
Überprüfung effektiv in Anspruch nehmen kann, sollte ihm unentgeltliche Rechtsbera-
tung und Rechtsvertretung gewährt werden. Dies sollte die Möglichkeit für Antragsteller 
oder Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz unberührt lassen, andere auf nati-
onaler Ebene vorgesehene Rechtsbehelfe mit allgemeiner Anwendung in Anspruch zu 
nehmen, die nicht für das Verfahren zur Zuerkennung oder zum Entzug des internationa-
len Schutzes spezifisch sind.

(88) In einigen Mitgliedstaaten sehen die verfahrensrechtlichen Vorschriften vor, dass 
über der in dieser Verordnung festgelegten Instanz hinaus ein Rechtsbehelf in zweiter In-
stanz eingelegt werden kann. In Anbetracht der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
der Subsidiarität sowie unter gebührender Berücksichtigung der Verfahrensautonomie der 
Mitgliedstaaten und der Ziele dieser Verordnung ist es angebracht, die Definition des Be-
griffs „unanfechtbare Entscheidung“ flexibel zu gestalten, indem auf das einzelstaatliche 
Recht Bezug genommen wird, wobei die Mitgliedstaaten mindestens die Rechtsbehelfe ge-
mäß Kapitel V dieser Verordnung vorsehen sollten, bevor eine Entscheidung im Einklang 
mit einzelstaatlichem Recht unanfechtbar wird. Wurde ein Folgeantrag gestellt, bevor die 
Entscheidung über einen früheren Antrag bestandskräftig wird, so sollte er als weitere An-
gabe betrachtet und gegebenenfalls im Rahmen des laufenden Verwaltungs- oder Rechts-
behelfsverfahrens geprüft werden.

(89) Der Begriff „Gericht“ ist ein unionsrechtlicher Begriff, wie er vom Gerichtshof der 
Europäischen Union ausgelegt wird. Neben anderen Umständen kann der Begriff nur eine 
staatliche Stelle bezeichnen, die im Verhältnis zu der Stelle, von der die zu überprüfende 
Entscheidung stammt, die Eigenschaft eines Dritten hat. Diese Stelle sollte gerichtliche 
Aufgaben wahrnehmen, und es ist nicht entscheidend, ob diese Stelle nach nationalem 
Recht als Gericht anerkannt ist. Diese Verordnung sollte die Zuständigkeit der Mitglieds-
taaten für die Organisation ihres nationalen Gerichtssystems und die Festlegung der Zahl 
der Rechtsbehelfsinstanzen unberührt lassen. Sieht das nationale Recht die Möglichkeit 
vor, weitere Rechtsbehelfe gegen eine erste Rechtsbehelfsentscheidung oder spätere 
Rechtsbehelfsentscheidungen einzulegen, so sollten das Verfahren und die aufschiebende 
Wirkung solcher Rechtsbehelfe im Einklang mit dem Unionsrecht und internationalen 
Verpflichtungen im einzelstaatlichen Recht geregelt werden.

(90) Für die Zwecke des Rechtsbehelfsverfahrens können die Mitgliedstaaten vorsehen, 
dass Anhörungen vor einem erstinstanzlichen Gericht per Videokonferenz abgehalten wer-
den können, sofern die erforderlichen Vorkehrungen getroffen wurden.

(91) Damit ein Antragsteller sein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen eine 
Entscheidung über die Ablehnung seines Antrags auf internationalen Schutz geltend ma-
chen kann, sollten alle Wirkungen der Rückkehrentscheidung automatisch ausgesetzt wer-

den, solange der Antragsteller zum Verbleib im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats berech-
tigt ist oder ihm der Verbleib gestattet wurde.

(92) Dem Antragsteller sollte grundsätzlich gestattet sein, bis zum Ablauf der Frist für 
das Einlegen des Rechtsbehelfs in erster Instanz und — wenn er sein Recht innerhalb der 
gesetzten Frist wahrnimmt — bis zum Ergebnis des Rechtsbehelfs im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats zu verbleiben. Nur in den in dieser Verordnung festgelegten begrenzten Fäl-
len, in denen Anträge wahrscheinlich unbegründet sind, und unbeschadet des Grundsat-
zes der Nichtzurückweisung sollte der Antragsteller für die Zwecke des Rechtsbehelfs 
nicht automatisch zum Verbleib berechtigt sein.

(93) In Fällen, in denen der Antragsteller nicht automatisch berechtigt ist, für die Zwecke 
des Rechtsbehelfs im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu verbleiben, sollte ein Gericht 
dem Antragsteller auf dessen Antrag oder von Amts wegen gestatten können, bis zur Ent-
scheidung über den Rechtsbehelf im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu verbleiben. In 
solchen Fällen sollten Antragsteller ein Recht auf Verbleib haben, bis die Frist für die Stel-
lung eines bei Gericht gestellten Antrags auf Gestattung des Verbleibs abgelaufen ist und, 
falls der Antragsteller einen solchen Antrag fristgerecht gestellt hat, bis zur Entscheidung 
des zuständigen Gerichts. Um missbräuchlichen oder in letzter Minute gestellten Folgean-
trägen entgegenzuwirken und um weitere unbegründete Folgeanträge zu unterbinden, 
sollten die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht vorsehen können, dass Antragsteller 
bei abgelehnten Folgeanträgen nicht länger zum Verbleib berechtigt sind. Im Rahmen des 
Verfahrens zur Feststellung, ob dem Antragsteller gestattet werden sollte, bis zur Entschei-
dung über den Rechtsbehelf im Mitgliedstaat zu verbleiben, sollten die Verteidigungsrech-
te des Antragstellers durch Bereitstellung notwendiger Dolmetschleistungen und Rechts-
beratung angemessen gewährleistet werden. Das zuständige Gericht sollte die Entschei-
dung über die Ablehnung internationalen Schutzes zudem sachlich und rechtlich nach-
prüfen können.

(94) Um eine wirksame Rückkehr zu gewährleisten, sollten Antragsteller im Stadium ei-
nes Rechtsbehelfs in zweiter oder höherer Instanz vor einem Gericht gegen eine ablehnen-
de Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz nicht das Recht haben, im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu verbleiben, unbeschadet der Möglichkeit für ein Ge-
richt, dem Antragsteller den Verbleib zu gestatten.

(95) Um die Kohärenz der gerichtlichen Nachprüfung einer Entscheidung, mit der ein 
Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt wird, und der damit verbundenen Rückkeh-
rentscheidung durch ein Gericht sicherzustellen und um die Prüfung des Falls zu beschleu-
nigen und die Belastung der zuständigen Justizbehörden zu verringern, sollten solche Ent-
scheidungen Gegenstand eines gemeinsamen Verfahrens vor demselben Gericht sein, wenn 
sie als Teil der damit verbundenen Entscheidung über den Antrag auf internationalen 
Schutz oder der damit verbundenen Entscheidung über den Entzug des internationalen 
Schutzes ergehen.

(96) Um Fairness und Objektivität bei der Bearbeitung von Anträgen und die Wirksam-
keit des gemeinsamen Verfahrens für internationalen Schutz zu gewährleisten, sollten Fris-
ten für das Verwaltungsverfahren festgelegt werden.

(97) Nach Artikel 72 AEUV berührt diese Verordnung nicht die Wahrnehmung der Zu-
ständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und den Schutz der inneren Sicherheit.
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(98) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten gemäß der vor-
liegenden Verordnung erfolgt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates19.

(99) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Asylagentur im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates20 sowie mit der Verordnung (EU) 2021/2303 und 
insbesondere mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit erfol-
gen.

(100) Personenbezogene Daten, die bei der Registrierung oder Einreichung eines An-
trags auf internationalen Schutz oder während der persönlichen Anhörung erhoben wer-
den, sollten als Bestandteil der Akte des Antragstellers gelten und eine ausreichende Zahl 
von Jahren aufbewahrt werden, da Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in einem 
Mitgliedstaat internationalen Schutz beantragen, möglicherweise über Jahre hin versuchen 
können, auch in einem anderen Mitgliedstaat internationalen Schutz zu beantragen, oder 
im selben oder in einem anderen Mitgliedstaat weitere Folgeanträge zu stellen. Da die meis-
ten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die sich über mehrere Jahre in der Union 
aufhalten, zehn Jahre nach der Gewährung internationalen Schutzes einen dauerhaften 
Status erlangt oder sogar die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben haben 
dürften, sollte für die Speicherung von personenbezogenen Daten, einschließlich Finger-
abdrücke und Gesichtsbilder, ein Zeitraum von zehn Jahren als erforderlich angesehen 
werden.

(101) Die vorliegende Verordnung betrifft nicht die Verfahren zwischen Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Verordnung (EU) 2024/1351 und auch nicht die Rechtsbehelfe im Rah-
men dieser Verfahren.

(102) Die vorliegende Verordnung sollte für Antragsteller, für die die Verordnung (EU) 
2024/1351 gilt, zusätzlich zu den Bestimmungen jener Verordnung und unbeschadet ihrer 
Bestimmungen gelten.

(103) Um eine einheitliche Durchführung dieser Verordnung zum Zeitpunkt ihres Gel-
tungsbeginns zu gewährleisten, sollten auf Unionsebene und auf nationaler Ebene Durch-
führungspläne, in denen Lücken und operative Schritte für jeden Mitgliedstaat ermittelt 
werden, ausgearbeitet und umgesetzt werden.

(104) Die Anwendung dieser Verordnung sollte in regelmäßigen Abständen bewertet 
werden.

(105) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einführung eines gemeinsamen Ver-
fahrens für die Zuerkennung und den Entzug internationalen Schutzes, von den Mitglieds-

20 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39).

19 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

taaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 
und der Wirkungen dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über 
das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(106) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung, 
die für Irland weder bindend noch Irland gegenüber anwendbar ist.

(107) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet.

(108) Diese Verordnung achtet die Grundrechte und hält die Grundsätze ein, die insbe-
sondere mit der Charta anerkannt werden. Die Verordnung zielt insbesondere darauf ab, 
die uneingeschränkte Wahrung der Menschenwürde zu gewährleisten und die Anwendung 
der Artikel 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24, und 47 der Charta zu fördern —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Gegenstand. Mit der vorliegenden Verordnung wird ein gemeinsa-
mes Verfahren für die Zuerkennung und den Entzug internationalen Schutzes 
im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1347 eingeführt.

Artikel 2. Anwendungsbereich. (1) Diese Verordnung gilt für alle Anträge auf 
internationalen Schutz, die im Hoheitsgebiet — einschließlich an den Außen-
grenzen, in den Hoheitsgewässern oder in den Transitzonen — der Mitgliedstaa-
ten gestellt werden, sowie für den Entzug des internationalen Schutzes.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Anträge auf internationalen Schutz und Er-
suchen um diplomatisches oder territoriales Asyl in Vertretungen der Mitglieds-
taaten.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Verordnung auf Anträge auf 
Schutz anzuwenden, auf die die Verordnung (EU) 2024/1347 keine Anwendung 
findet.

Artikel 3. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Flüchtling“ einen Drittstaatsangehörigen, der sich aus der begründeten 

Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politi-
schen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

 Asylverfahrens-VO Asylverfahrens-VO Art. 1-3

188  189



Gruppe außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er be-
sitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will, oder einen Staatenlo-
sen, der sich aus denselben vorgenannten Gründen außerhalb des Landes 
seines vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht dorthin zurückkehren 
will, und auf den Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1347 keine An-
wendung findet;

2. „Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz“ einen Drittstaatsangehöri-
gen oder einen Staatenlosen, der die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Flüchtling nicht erfüllt, der aber triftige Gründe für die Annahme vorge-
bracht hat, dass er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland oder, bei ei-
nem Staatenlosen, in das Land seines vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts 
tatsächlich Gefahr liefe, einen ernsthaften Schaden im Sinne des Artikels 15 
der Verordnung (EU) 2024/1347 zu erleiden, und auf den Artikel 17 Ab-
sätze 1 und 2 der genannten Verordnung keine Anwendung findet und der 
den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen die-
ser Gefahr nicht in Anspruch nehmen will;

3. „Flüchtlingseigenschaft“ die Anerkennung eines Drittstaatsangehörigen 
oder eines Staatenlosen als Flüchtling durch einen Mitgliedstaat gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1347;

4. „Status subsidiären Schutzes“ die Anerkennung eines Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen durch einen Mitgliedstaat als Person, die Anspruch 
auf subsidiären Schutz hat, gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347;

5. „internationaler Schutz“ die Flüchtlingseigenschaft oder den Status subsi-
diären Schutzes;

6. „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder einen Staatenlosen, 
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

7. „unbegleiteter Minderjähriger“ einen Minderjährigen, der ohne Begleitung 
eines für ihn nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten ankommt, solange dieser Minderjährige sich nicht tatsächlich 
in der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet; dies schließt einen Min-
derjährigen ein, der nach der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten dort ohne Begleitung zurückgelassen wird;

8. „unanfechtbare Entscheidung“ eine Entscheidung darüber, ob einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1347 die Flüchtlingseigenschaft oder der Status subsidiären Schutzes 
zuzuerkennen ist, einschließlich einer Entscheidung, den Antrag als unzu-
lässig abzulehnen, oder einer Entscheidung, mit der ein Antrag als still-
schweigend oder ausdrücklich zurückgenommen abgelehnt wird, gegen die 
kein Rechtsbehelf nach Kapitel V der vorliegenden Verordnung mehr ein-
gelegt werden kann oder die nach einzelstaatlichem Recht endgültig gewor-

den ist, unabhängig davon, ob der Antragsteller nach der vorliegenden Ver-
ordnung zum Verbleib berechtigt ist;

9. „Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz“ eine Prüfung der Zu-
lässigkeit oder der Begründetheit eines Antrags auf internationalen Schutz 
gemäß der vorliegenden Verordnung und der Verordnung (EU) 
2024/1347;

10. „biometrische Daten“ biometrische Daten im Sinne der Begriffsbestim-
mung in Artikel 2 Buchstabe u der Verordnung (EU) 2024/1358;

11. „angemessene Kapazität“ die jederzeit erforderliche Kapazität, das Asylver-
fahren an der Grenze und das Rückkehrverfahren an der Grenze gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1349 oder gegebenenfalls ein gleichwertiges Rück-
kehrverfahren an der Grenze nach nationalem Recht durchführen zu kön-
nen;

12. „Antrag auf internationalen Schutz“ oder „Antrag“ das Ersuchen eines 
Drittstaatsangehörigen oder eines Staatenlosen um Schutz durch einen 
Mitgliedstaat, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass er die Zuer-
kennung der Flüchtlingseigenschaft oder des Status subsidiären Schutzes 
anstrebt;

13. „Antragsteller“ einen Drittstaatsangehörigen oder einen Staatenlosen, der 
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, über den noch keine 
unanfechtbare Entscheidung ergangen ist;

14. „Antragsteller, der besondere Verfahrensgarantien benötigt,“ einen An-
tragsteller, dessen Fähigkeit, die Rechte aus dieser Verordnung in Anspruch 
zu nehmen und den sich aus dieser Verordnung ergebenden Pflichten nach-
zukommen, aufgrund individueller Umstände wie bestimmter Vulnerabili-
tät eingeschränkt ist;

15. „Staatenloser“ eine Person, die von keinem Staat nach dessen geltendem 
Recht als Staatsangehöriger betrachtet wird;

16. „Asylbehörde“ eine gerichtsähnliche Einrichtung oder Verwaltungseinrich-
tung in einem Mitgliedstaat, die für die Prüfung von Anträgen auf interna-
tionalen Schutz zuständig und befugt ist, in der Verwaltungsphase des Ver-
fahrens Entscheidungen zu erlassen;

17. „Entzug des internationalen Schutzes“ eine Entscheidung einer Asylbehör-
de oder eines zuständigen Gerichts, internationalen Schutz gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2024/1347 abzuerkennen oder zu beenden, etwa indem eine 
Verlängerung abgelehnt wird;

18. „Verbleib im Mitgliedstaat“ den Verbleib im Hoheitsgebiet — einschließ-
lich an der Grenze oder in den Transitzonen — des Mitgliedstaats, in dem 
der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde oder geprüft wird;

19. „Folgeantrag“ einen weiteren Antrag auf internationalen Schutz, der in ei-
nem beliebigen Mitgliedstaat nach Erlass einer unanfechtbaren Entschei-
dung über einen früheren Antrag gestellt wird, auch in Fällen, in denen der 
Antrag als ausdrücklich oder stillschweigend zurückgenommen abgelehnt 
wurde;
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20. „zuständiger Mitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, der nach der Verordnung 
(EU) 2024/1351 für die Prüfung eines Antrags zuständig ist.

Artikel 4. Zuständige Behörden. (1) [1] Jeder Mitgliedstaat benennt nach nati-
onalem Recht eine Asylbehörde, die die Aufgaben, die ihr gemäß der vorliegen-
den Verordnung und der Verordnung (EU) 2024/1347 übertragen wurden, 
wahrnimmt, insbesondere:
a) Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf internationalen Schutz;
b) Entscheidungen über Anträge auf internationalen Schutz;
c) Entscheidungen über den Entzug des internationalen Schutzes.

[2] Die Asylbehörde ist während des Verwaltungsverfahrens die einzige Behör-
de, die befugt ist, über die Zulässigkeit und die Begründetheit eines Antrags auf 
internationalen Schutz zu entscheiden.

(2) 1Unbeschadet des Absatzes 1 betrauen die Mitgliedstaaten andere einschlä-
gige nationale Behörden mit der Aufgabe, Anträge auf internationalen Schutz 
entgegenzunehmen und die Antragsteller darüber zu informieren, wo und wie 
ein Antrag gemäß Artikel 28 einzureichen ist. 2Zu diesen anderen nationalen Be-
hörden gehören zumindest die Polizei, Einwanderungsbehörden, Grenzschutz-
beamte und die Behörden, die für Haft- oder Unterbringungseinrichtungen zu-
ständig sind.

(3) 1Jeder Mitgliedstaat benennt eine für die Registrierung von Anträgen auf 
internationalen Schutz zuständige Behörde. 2Die Mitgliedstaaten können die 
Asylbehörde oder andere einschlägige Behörden mit der Aufgabe der Registrie-
rung von Anträgen auf internationalen Schutz betrauen.

(4) 1Geht ein Antrag bei einer Behörde ein, die nicht zu seiner Registrierung 
befugt ist, so unterrichtet diese Behörde unverzüglich die für die Registrierung 
von Anträgen zuständige Behörde, und dieser Antrag wird gemäß Artikel 27 re-
gistriert. 2Die für die Entgegennahme des Antrags zuständige Behörde teilt der 
Person, die internationalen Schutz beantragt, auch mit, welche Behörde für die 
Registrierung des Antrags zuständig ist.

(5) 1Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 teilt jeder Mitgliedstaat der Kommis-
sion bis zum 12. Juni 2026 die Behörden mit, die er für die Wahrnehmung der 
Aufgaben gemäß diesen Absätzen benannt hat, und gibt an, mit welchen Aufga-
ben sie betraut wurden. 2Jede Änderung der Benennung dieser Behörden ist der 
Kommission unverzüglich mitzuteilen.

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine andere Behörde als die 
Asylbehörde für das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 
gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 zuständig ist.

(7) Jeder Mitgliedstaat stellt der Asylbehörde und den anderen gemäß diesem 
Artikel benannten zuständigen Behörden angemessene Mittel zur Verfügung, 
einschließlich für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung 
qualifizierten Personals in ausreichender Zahl.

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der zuständigen Behör-
den, die diese Verordnung anwenden, über angemessene Kenntnisse verfügt und 

an Schulungen teilgenommen hat, einschließlich der entsprechenden Schulung 
gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2021/2303, sowie Leitlinien erhalten hat, 
damit es seinen Verpflichtungen bei der Anwendung dieser Verordnung nach-
kommt.

Artikel 5. Unterstützung der zuständigen Behörden. [1] Unbeschadet des 
Artikels 4 Absätze 7 und 8 können die nach Artikel 4 benannten zuständigen 
Behörden auf Ersuchen des Mitgliedstaats bei der Entgegennahme und Regis-
trierung von Anträgen auf internationalen Schutz und zur Erleichterung der 
Prüfung von Anträgen, auch in Bezug auf die persönliche Anhörung, unter-
stützt werden von
a) Sachverständigen, die von der Asylagentur der Europäischen Union (im Fol-

genden „Asylagentur“) gemäß der Verordnung (EU) 2021/2303 entsandt 
wurden, und

b) den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats, die von diesem Mit-
gliedstaat mit der Entgegennahme, Registrierung oder Prüfung von Anträ-
gen auf internationalen Schutz betraut wurden.

[2] Die gemäß Artikel 4 benannten zuständigen Behörden dürfen die Behörden 
eines anderen Mitgliedstaats nur bei den Aufgaben unterstützen, mit denen sie 
von ihrem eigenen Mitgliedstaat betraut wurden.

[3] Die Zuständigkeit für die Entscheidung über einzelne Anträge auf internati-
onalen Schutz verbleibt ausschließlich bei der Asylbehörde des zuständigen Mit-
gliedstaats.

Artikel 6. Rolle des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen. (1) Die Mitgliedstaaten gewähren dem Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen
a) Zugang zu Antragstellern, auch zu jenen, die sich in Unterbringungseinrich-

tungen, Haft, an der Grenze oder in Transitzonen befinden;
b) Zugang zu Informationen über einzelne Anträge auf internationalen Schutz, 

über den Verlauf des Verfahrens und über die erlassenen Entscheidungen, so-
fern der Antragsteller dem zustimmt;

c) die Möglichkeit zur Stellungnahme zu einzelnen Anträgen auf internationa-
len Schutz in jedem Verfahrensabschnitt und bei jeder zuständigen Behörde 
in Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach Artikel 35 des Abkommens 
vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in der durch das 
New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 durch Ergänzung geänderten 
Fassung (im Folgenden die „Genfer Flüchtlingskonvention“).

(2) Absatz 1 findet auch auf eine Organisation Anwendung, die im Hoheitsge-
biet des betreffenden Mitgliedstaats im Auftrag des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen auf der Grundlage einer Vereinbarung mit diesem 
Mitgliedstaat tätig ist.

Artikel 7. Grundsatz der Vertraulichkeit. (1) Die mit der Anwendung dieser 
Verordnung betrauten Behörden sind in Bezug auf alle personenbezogenen In-
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formationen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kenntnis er-
langen, an den Grundsatz der Vertraulichkeit gebunden, einschließlich hinsicht-
lich des Informationsaustauschs nach Unionsrecht oder nationalem Recht zwi-
schen Behörden der Mitgliedstaaten, der für die Anwendung dieser Verordnung 
erheblich ist.

(2) Während des gesamten Verfahrens zur Gewährung internationalen Schut-
zes und nach Erlass einer unanfechtbaren Entscheidung über den Antrag
a) geben die Behörden keine Informationen über einzelne Anträge auf interna-

tionalen Schutz oder über die Tatsache, dass ein solcher Antrag gestellt wur-
de, an die Akteure weiter, die den Antragsteller seinen Angaben zufolge ver-
folgt oder ihm einen ernsthaften Schaden zugefügt haben;

b) werden von den Behörden bei den Akteuren, die den Antragsteller seinen 
Angaben zufolge verfolgt oder ihm einen ernsthaften Schaden zugefügt ha-
ben, keine Informationen in einer Weise eingeholt, die diesen Akteuren die 
Tatsache zur Kenntnis bringen würde, dass der betreffende Antragsteller ei-
nen Antrag gestellt hat.

KAPITEL II. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE UND GARANTIEN

ABSCHNITT I. Rechte und Pflichten der Antragsteller

Artikel 8. Garantien für Antragsteller. (1) Während des Verwaltungsverfah-
rens nach Kapitel III verfügen die Antragsteller über die in den Absätzen 2 bis 6 
dieses Artikels genannten Garantien.

(2) [1] Die Asylbehörde oder gegebenenfalls andere von den Mitgliedstaaten da-
mit beauftragte Behörden oder Organisationen informieren Antragsteller in ei-
ner Sprache, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen wer-
den kann, dass sie sie verstehen, über
a) das Recht, einen individuellen Antrag einzureichen;
b) die Fristen und die einzelnen Schritte des zu befolgenden Verfahrens;
c) ihre Rechte und Pflichten während des Verfahrens, einschließlich gemäß der 

Verordnung (EU) 2024/1351, und die Folgen der Nichteinhaltung dieser 
Pflichten, insbesondere in Bezug auf die ausdrückliche oder stillschweigende 
Rücknahme eines Antrags;

d) das Recht auf unentgeltliche Rechtsauskunft für die Einreichung des indivi-
duellen Antrags und auf Rechtsberatung und -vertretung in allen Phasen des 
Verfahrens nach Abschnitt III dieses Kapitels und gemäß den Artikeln 15, 16, 
17, 18 und 19;

e) die Möglichkeiten, mit denen sie die Verpflichtung, die Angaben nach Arti-
kel 4 der Verordnung (EU) 2024/1347 darlegen, einhalten können;

f) die Entscheidung der Asylbehörde gemäß Artikel 36.

[2] 1Alle Informationen nach diesem Absatz werden so rasch wie möglich bereit-
gestellt, damit Antragsteller die in der vorliegenden Verordnung garantierten 
Rechte in Anspruch nehmen und ihren in Artikel 9 genannten Verpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommen können. 2Die Informationen nach Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis e dieses Absatzes werden dem Antragsteller spätestens zum 
Zeitpunkt der Registrierung des Antrags auf internationalen Schutz erteilt. 3Die-
se Informationen werden mittels des in Absatz 7 genannten Merkblatts in Pa-
pierform oder elektronisch und erforderlichenfalls mündlich erteilt. 4Minderjäh-
rige werden in kindgerechter Weise und unter Einbeziehung des Vertreters oder 
der in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung genannten Person in-
formiert.

[3] 1Der Antragsteller erhält Gelegenheit, den Erhalt der Informationen zu be-
stätigen. 2Diese Bestätigung wird in der Akte des Antragstellers vermerkt. 3Wei-
gert sich der Antragsteller zu bestätigen, dass er die Informationen erhalten hat, 
so wird ein entsprechender Vermerk in seine Akte aufgenommen.

(3) 1Falls eine angemessene Verständigung auf andere Weise nicht gewährleistet 
werden kann, wird den Antragstellern während des Verwaltungsverfahrens ein 
Dolmetscher für die Zwecke der Registrierung und Einreichung des Antrags 
und gegebenenfalls für die persönliche Anhörung zur Seite gestellt. 2Die Kosten 
für die Dolmetschleistungen trägt die öffentliche Hand.

(4) Die zuständigen Behörden geben den Antragstellern so schnell wie möglich 
und vor der Frist für die Einreichung eines Antrags nach Artikel 28 Absatz 1 Ge-
legenheit, mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen oder einer anderen Organisation, die für Antragsteller nach Maßgabe des 
einzelstaatlichen Rechts Rechtsberatung oder sonstige Beratungsleistungen er-
bringt, Verbindung aufzunehmen.

(5) Die Asylbehörde stellt sicher, dass Antragsteller und gegebenenfalls ihre 
Vertreter oder Rechtsberater oder sonstiger nach nationalem Recht für die Er-
bringung von Rechtsberatung zugelassener oder zulässiger Berater (im Folgen-
den „Rechtsberater“) Zugang zu den in Artikel 34 Absatz 2 Buchstaben b und c 
genannten für die Prüfung des Antrags erforderlichen Informationen und den 
von Sachverständigen gemäß Artikel 34 Absatz 3 bereitgestellten Informationen 
erhalten, sofern diese Informationen von der Asylbehörde zum Zweck der Ent-
scheidung über den Antrag berücksichtigt wurden.

(6) 1Die Asylbehörde setzt die Antragsteller in schriftlicher Form so schnell wie 
möglich von der Entscheidung über ihren Antrag in Kenntnis. 2Wird der An-
tragsteller durch einen Vertreter oder Rechtsberater rechtlich vertreten, so kann 
die Asylbehörde bestimmen, dass dieser Vertreter oder Rechtsberater statt des 
Antragstellers von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt wird.

(7) 1Die Asylagentur erstellt in enger Zusammenarbeit mit der Kommission 
und jedem Mitgliedstaat Merkblätter mit den nach diesem Artikel erforderlichen 
Informationen. 2Diese Merkblätter werden so gestaltet, dass die Mitgliedstaaten 
sie durch zusätzliche Informationen ergänzen können, die für den betreffenden 
Mitgliedstaat spezifisch sind, und tragen den Besonderheiten vulnerabler An-
tragsteller wie Minderjähriger oder behinderter Personen Rechnung.
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Artikel 9. Pflichten des Antragstellers. (1) Der Antragsteller stellt den An-
trag in dem Mitgliedstaat gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 
2024/1351.

(2) [1] Der Antragsteller kooperiert in den unter diese Verordnung fallenden 
Angelegenheiten uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden gemäß Artikel 
4, insbesondere indem er
a) die in Artikel 27 Absatz 1 Buchstaben a, b und d genannten Daten bereit-

stellt;
b) eine Begründung angibt, wenn er nicht im Besitz eines Identitäts- oder Reise-

dokuments ist;
c) Angaben zu etwaigen Änderungen in Bezug auf Aufenthaltsort, Anschrift, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse macht;
d) biometrische Daten zur Verfügung stellt;
e) seinen Antrag gemäß Artikel 28 einreicht und während des gesamten Verfah-

rens verfügbar bleibt;
f) die in seinem Besitz befindlichen und für die Prüfung des Antrags relevanten 

Dokumente so schnell wie möglich aushändigt;
g) an der persönlichen Anhörung unbeschadet des Artikels 13 teilnimmt;
h) im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats verbleibt, in dem er sich gemäß Artikel 

17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 aufzuhalten hat.
[2] 1Beschließen die zuständigen Behörden, Dokumente gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe f einzubehalten, so stellen sie sicher, dass der Antragsteller unverzüg-
lich Kopien der Originale erhält. 2Im Falle einer Überstellung gemäß Artikel 46 
der Verordnung (EU) 2024/1351 händigen die zuständigen Behörden dem An-
tragsteller diese Dokumente zum Zeitpunkt der Überstellung wieder aus.

(3) [1] Der Antragsteller muss jede Mitteilung der zuständigen Behörden an 
dem Aufenthaltsort beziehungsweise der Anschrift, an die Telefonnummer oder 
die E-Mail-Adresse, den/die er selbst den zuständigen Behörden zuletzt mitge-
teilt hat, gegen sich gelten lassen, insbesondere wenn er einen Antrag gemäß Ar-
tikel 28 einreicht.

[2] Die Mitgliedstaaten legen in ihren nationalen Rechtsvorschriften die Art der 
Mitteilung und den Zeitpunkt fest, zu dem die Mitteilung als vom Antragsteller 
erhalten gilt.

(4) Der Antragsteller ist verpflichtet, sich entsprechend den Vorgaben des Mit-
gliedstaats, in dem er sich gemäß der Verordnung (EU) 2024/1346 aufzuhalten 
hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in angemessenen Zeitabständen bei 
den zuständigen Behörden zu melden oder sich gemäß der Richtlinie (EU) 
2024/1351 in einem bestimmten geografischen Gebiet innerhalb des Hoheitsge-
biets aufzuhalten.

(5) 1Unbeschadet einer Durchsuchung aus Sicherheitsgründen und sofern dies 
für die Prüfung eines Antrags erforderlich und hinreichend begründet ist, kön-
nen die zuständigen Behörden vom Antragsteller verlangen, sich oder seine Sa-
chen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften durchsuchen zu lassen. 2Die zu-

ständige Behörde teilt dem Antragsteller die Gründe für die Durchsuchung mit 
und nimmt diese in die Akte des Antragstellers auf. 3Jede Durchsuchung des An-
tragstellers gemäß dieser Verordnung wird von einer Person gleichen Geschlechts 
unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der Menschenwürde und der 
physischen und psychischen Unversehrtheit durchgeführt.

Artikel 10. Recht auf Verbleib während des Verwaltungsverfahrens. (1) 
Antragsteller sind berechtigt, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem sie 
sich gemäß Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 aufzuhalten 
haben, zu verbleiben, bis die Asylbehörde im Verwaltungsverfahren gemäß Kapi-
tel III eine Entscheidung über den Antrag getroffen hat.

(2) Aus dem Recht auf Verbleib ergibt sich kein Anspruch auf einen Aufent-
haltstitel, und es verleiht dem Antragsteller nicht das Recht, ohne ein Reisedoku-
ment nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2024/1346 in das Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaates zu reisen.

(3) Der Antragsteller hat nicht das Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet des be-
treffenden Mitgliedstaats während des Verwaltungsverfahrens, wenn die Person 
aufgrund von Verpflichtungen aus einem Europäischen Haftbefehl, der gemäß 
dem Rahmenbeschluss des Rates 2002/584/JI21 ausgestellt wurde, an einen an-
deren Mitgliedstaat übergeben wird.

(4) Die Mitgliedstaaten können eine Ausnahme von der Berechtigung des An-
tragstellers zum Verbleib in ihrem Hoheitsgebiet während des Verwaltungsver-
fahrens vorsehen, wenn der Antragsteller
a) einen Folgeantrag gemäß Artikel 55 stellt und die Bedingungen des Artikels 

56 erfüllt sind;
b) zum Zwecke der Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 

oder freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung an einen anderen Mit-
gliedstaat, einen Drittstaat, den Internationalen Strafgerichtshof oder ein an-
deres internationales Gericht ausgeliefert, übergeben oder überstellt wird 
oder werden soll;

c) unbeschadet der Artikel 12 und 17 der Verordnung (EU) 2024/1347 eine Ge-
fahr für die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit darstellt, so-
fern die Anwendung einer solchen Ausnahme nicht dazu führt, dass der An-
tragsteller unter Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung in 
ein Drittland abgeschoben wird.

(5) Ein Mitgliedstaat darf einen Antragsteller nur dann an einen Drittstaat oder 
ein internationales Gericht gemäß Absatz 4 Buchstabe b ausliefern, übergeben 
oder überstellen, wenn die zuständige Behörde der Auffassung ist, dass eine sol-
che Entscheidung der Auslieferung, Übergabe oder Überstellung keine unmit-
telbare oder mittelbare Zurückweisung zur Folge hat, die einen Verstoß gegen die 
völkerrechtlichen und unionsrechtlichen Pflichten dieses Mitgliedstaats dar-
stellt.

21 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und 
die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1).
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ABSCHNITT II. Persönliche Anhörungen

Artikel 11. Anhörung zur Zulässigkeit des Antrags. (1) Unbeschadet des 
Artikels 38 Absatz 1 und des Artikels 55 Absatz 4 wird vor einer Entscheidung 
der Asylbehörde über die Unzulässigkeit eines Antrags gemäß Artikel 38 dem 
Antragsteller Gelegenheit zu einer persönlichen Anhörung zur Zulässigkeit (im 
Folgenden „Anhörung zur Zulässigkeit“) gegeben.

(2) Im Rahmen der Anhörung zur Zulässigkeit wird dem Antragsteller die Ge-
legenheit gegeben, Gründe dafür anzuführen, dass die in Artikel 38 genannten 
Unzulässigkeitskriterien auf ihn nicht anwendbar sind.

Artikel 12. Anhörung zum Inhalt des Antrags. (1) 1Bevor die Asylbehörde 
eine Entscheidung über die Begründetheit eines Antrags auf internationalen 
Schutz trifft, wird dem Antragsteller Gelegenheit zu einer persönlichen Anhö-
rung zum Inhalt seines Antrags (im Folgenden „Anhörung zum Inhalt“) gege-
ben. 2Die Anhörung zum Inhalt kann gleichzeitig mit der Anhörung zur Zuläs-
sigkeit durchgeführt werden, sofern der Antragsteller vorab über diese Möglich-
keit informiert wurde und sich mit seinem Rechtsberater gemäß Artikel 15 oder 
mit einer Person, die mit der Bereitstellung von Rechtsauskunft betraut ist, ge-
mäß Artikel 16 beraten konnte.

(2) 1Im Rahmen der Anhörung zum Inhalt wird dem Antragsteller Gelegen-
heit gegeben, die zur Begründung seines Antrags notwendigen Angaben gemäß 
der Verordnung (EU) 2024/1347 vorzulegen, wobei er die Angaben gemäß Arti-
kel 4 Absatz 2 der genannten Verordnung möglichst vollständig vorlegen muss. 
2Dem Antragsteller wird die Gelegenheit gegeben, sich zu möglicherweise fehlen-
den Angaben oder zu Abweichungen oder Widersprüchen in seinen Aussagen 
zu äußern.

Artikel 13. Anforderungen an persönliche Anhörungen. (1) Persönliche 
Anhörungen gemäß den Artikeln 11 und 12 werden gemäß den in dieser Verord-
nung festgelegten Bedingungen durchgeführt.

(2) 1Wird ein Antrag auf internationalen Schutz gemäß Artikel 31 eingereicht, 
so wird dem gemäß der genannten Bestimmung verantwortlichen Erwachsenen 
Gelegenheit zu einer persönlichen Anhörung gemäß den Artikeln 11 und 12 ge-
geben. 2Dem Antragsteller wird ebenfalls die Gelegenheit gegeben, an dieser An-
hörung teilzunehmen, sofern nicht Absatz 11 Buchstabe c des vorliegenden Ar-
tikels Anwendung findet.

(3) Die persönlichen Anhörungen werden unter Bedingungen durchgeführt, 
die eine angemessene Privatsphäre und Vertraulichkeit gewährleisten und den 
Antragstellern eine umfassende Darlegung der Gründe ihrer Anträge gestatten.

(4) Wenn der Antragsteller entschieden hat, Rechtsberatung gemäß Abschnitt 
III dieses Kapitels in Anspruch zu nehmen, ist die Anwesenheit des Rechtsbera-
ters des Antragstellers bei der persönlichen Anhörung sicherzustellen.

(5) [1] Für die persönlichen Anhörungen wird ein Dolmetscher hinzugezogen, 
der eine angemessene Verständigung zwischen dem Antragsteller und der anhö-
renden Person zu gewährleisten vermag.

[2] Während der persönlichen Anhörungen kann auch ein Kulturmittler bereit-
gestellt werden.

[3] Die Mitgliedstaaten geben Dolmetschern und Kulturmittlern den Vorzug, 
die Schulungen erhalten haben, etwa Schulungen gemäß Artikel 8 Absatz 4 
Buchstabe m der Verordnung (EU) 2021/2303.

[4] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Dolmetscher und Kulturmittler auf 
die wichtigsten Konzepte und die wichtigste Terminologie, die für die Prüfung 
von Anträgen auf internationalen Schutz relevant sind, hingewiesen werden, 
zum Beispiel durch eine Standardbroschüre oder einen Leitfaden. 2Die Verstän-
digung erfolgt in der vom Antragsteller bevorzugten Sprache, es sei denn, es gibt 
eine andere Sprache, die er versteht und in der er sich klar ausdrücken kann.

(6) [1] Persönliche Anhörungen werden von Bediensteten der Asylbehörde 
durchgeführt.

[2] Wenn eine unverhältnismäßig große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen innerhalb desselben Zeitraums einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt, was es unmöglich macht, rechtzeitig persönliche Anhörungen mit 
allen Antragstellern durchzuführen, kann die Asylbehörde vorübergehend von 
Bediensteten anderer Behörden jenes Mitgliedstaats, die vorher einschlägige 
Schulungen einschließlich der in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2021/2303 ge-
nannten Umstände für die Durchführung solcher Anhörungen erhalten haben, 
oder gemäß Artikel 5 von der Asylagentur unterstützt werden.

(7) Die anhörende Person
a) muss befähigt sein, die persönlichen und allgemeinen Umstände, die einen 

Zusammenhang mit dem Antrag aufweisen, zu berücksichtigen, was die Lage 
im Herkunftsland des Antragstellers und die kulturelle Herkunft, das Alter, 
das Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die sexuellen Ausrichtung, eine 
Vulnerabilität und die besonderen Verfahrensbedürfnisse des Antragstellers 
einschließt;

b) darf keine Militär- oder Polizeiuniform tragen.
(8) Die Bediensteten, die die Antragsteller anhören, einschließlich der von der 

Asylagentur entsandten Sachverständigen, müssen
a) allgemeine Kenntnisse über die Faktoren erworben haben, die die Anhö-

rungsfähigkeit des Antragstellers beeinträchtigen könnten, beispielsweise 
Anzeichen dafür, dass die Person in der Vergangenheit möglicherweise gefol-
tert wurde oder Opfer von Menschenhandel war;

b) vorher Schulungen einschließlich zu den einschlägigen der in Artikel 8 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2021/2303 genannten Bereiche, erhalten haben.

(9) Falls der Antragsteller darum ersucht und die Möglichkeit dazu besteht, 
stellt die Asylbehörde sicher, dass die Anhörung und die Verdolmetschung von 
Personen des Geschlechts durchgeführt werden, das der Antragsteller bevorzugt, 
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es sei denn, die Asylbehörde hat Grund zu der Annahme, dass das Ersuchen 
nicht mit Schwierigkeiten des Antragstellers in Verbindung steht, die Gründe für 
seinen Antrag darzulegen.

(10) [1] Abweichend davon kann die Asylbehörde die persönliche Anhörung 
per Videokonferenz durchführen, wenn die Umstände dies hinreichend recht-
fertigen.

[2] In diesem Fall sorgt die Asylbehörde unter Berücksichtigung der Leitlinien 
der Asylagentur für die erforderlichen Vorkehrungen in Bezug auf geeignete Ein-
richtungen, Verfahrensstandards und technische Standards, rechtliche Unter-
stützung und Dolmetschleistungen.

(11) [1] Auf die Anhörung zur Zulässigkeit oder gegebenenfalls zum Inhalt des 
Antrags kann verzichtet werden, wenn
a) die Asylbehörde anhand der verfügbaren Beweise eine positive Entscheidung 

über die Flüchtlingseigenschaft oder den Status subsidiären Schutzes treffen 
kann, sofern der Status subsidiären Schutzes dieselben Rechte und Vorteile 
bietet wie die Flüchtlingseigenschaft nach Unionsrecht und nationalem 
Recht;

b) die Asylbehörde anhand der verfügbaren Beweismittel zu der Auffassung ge-
langt, dass der Antrag nicht unzulässig ist;

c) die Asylbehörde der Auffassung ist, dass der Antragsteller aufgrund dauer-
hafter Umstände, die sich seinem Einfluss entziehen, nicht zu einer Anhö-
rung in der Verfassung oder Lage ist;

d) im Fall eines Folgeantrags die erste Prüfung gemäß Artikel 55 Absatz 4 auf der 
Grundlage einer schriftlichen Erklärung erfolgt;

e) die Asylbehörde der Auffassung ist, dass der Antrag gemäß Artikel 38 Absatz 
1 Buchstabe c unzulässig ist.

[2] 1Der Verzicht auf die persönliche Anhörung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe 
c darf die Entscheidung der Asylbehörde nicht negativ beeinflussen. 2Wurde auf 
die persönliche Anhörung gemäß dem genannten Buchstaben verzichtet, so gibt 
die Asylbehörde dem Antragsteller eine wirksame Gelegenheit, schriftlich weite-
re Informationen vorzulegen.

[3] 1Hat die Asylbehörde Zweifel, dass der Antragsteller in der Verfassung oder 
Lage ist, angehört zu werden, so konsultiert sie eine medizinische Fachkraft, um 
festzustellen, ob der Antragsteller vorübergehend nicht in der Verfassung oder 
Lage ist, angehört zu werden, oder ob es sich um einen dauerhaften Zustand han-
delt. 2Wenn nach Konsultation dieser medizinischen Fachkraft deutlich gewor-
den ist, dass es sich bei dem Umstand, aufgrund dessen der Antragsteller nicht in 
der Verfassung oder Lage ist, angehört zu werden, um einen vorübergehenden 
Zustand handelt, schiebt die Asylbehörde die persönliche Anhörung bis zu dem 
Zeitpunkt auf, zu dem der Antragsteller in der Verfassung oder Lage ist, angehört 
zu werden.

[4] War der Antragsteller aufgrund bestimmter Umstände, die sich seinem Ein-
fluss entziehen, nicht in der Lage, bei der persönlichen Anhörung erscheinen, so 
setzt die Asylbehörde die persönliche Anhörung neu an.

(12) Die Antragsteller müssen bei der persönlichen Anhörung anwesend sein 
und die gestellten Fragen persönlich beantworten.

(13) [1] Ein Antragsteller kann sich bei der persönlichen Anhörung, auch wenn 
diese als Videokonferenz stattfindet, von einem Rechtsberater unterstützen las-
sen.

[2] Ist kein Rechtsberater anwesend, so hindert dies die Asylbehörde nicht an 
der Durchführung der Anhörung.

[3] Die Mitgliedstaaten können im nationalen Recht bestimmen, dass ein 
Rechtsberater, der an der persönlichen Anhörung teilnimmt, erst am Ende der 
persönlichen Anhörung eingreifen darf.

(14) Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 1 und des Artikels 12 Absatz 1 und 
unter der Voraussetzung, dass ausreichende Bemühungen unternommen wur-
den, damit dem Antragsteller die Gelegenheit zu einer persönlichen Anhörung 
gegeben wird, hindert die Tatsache, dass keine persönliche Anhörung stattgefun-
den hat, die Asylbehörde nicht daran, über den Antrag auf internationalen 
Schutz zu entscheiden.

Artikel 14. Niederschrift und Aufzeichnung persönlicher Anhörungen.
(1) Die Asylbehörde beziehungsweise andere Behörden oder Sachverständige, 
die sie gemäß Artikel 5 und Artikel 13 Absatz 6 bei der Durchführung der per-
sönlichen Anhörungen unterstützen, erstellen eine ausführliche und objektive 
Niederschrift mit allen Hauptbestandteilen der persönlichen Anhörung oder 
ein Wortprotokoll der Anhörung oder ein Wortprotokoll der Aufzeichnung die-
ser Anhörung; diese werden in die Akte des Antragstellers aufgenommen.

(2) 1Die persönlichen Anhörungen wird mithilfe von Tonaufnahmegeräten 
aufgezeichnet. 2Dem Antragsteller werden dieser Umstand und der Zweck dieser 
Aufzeichnung im Voraus mitgeteilt. 3Besonderes Augenmerk gilt den Bedürfnis-
sen von Antragstellern, die besondere Verfahrensgarantien benötigen. 4Die Asyl-
behörde nimmt die Aufzeichnung in die Akte des Antragstellers auf.

(3) 1Der Antragsteller erhält nach Abschluss der persönlichen Anhörung oder 
innerhalb einer bestimmten Frist, bevor die Asylbehörde ihre Entscheidung 
trifft, Gelegenheit, sich mündlich oder schriftlich zu Übersetzungsfehlern oder 
missverständlichen Formulierungen oder sonstigen sachlichen Fehlern in der 
Niederschrift, dem Wortprotokoll der Anhörung oder dem Wortprotokoll der 
Aufzeichnung zu äußern oder diese zu klären. 2Zu diesem Zweck wird der An-
tragsteller, wenn notwendig mit Hilfe eines Dolmetschers, in vollem Umfang 
vom Inhalt der Niederschrift, des Wortprotokolls der Anhörung oder des Wort-
protokolls der Aufzeichnung in Kenntnis gesetzt.

(4) 1Der Antragsteller wird aufgefordert zu bestätigen, dass der Inhalt der Nie-
derschrift oder des Wortprotokolls der Anhörung die persönliche Anhörung 
korrekt wiedergibt. 2Weigert sich der Antragsteller, den Inhalt zu bestätigen, so 
werden die dafür geltend gemachten Gründe in der Akte des Antragstellers ver-
merkt. 3Diese Weigerung hindert die Asylbehörde nicht daran, über den Antrag 
zu entscheiden. 4Bestehen Zweifel, welche Aussagen der Antragsteller während 
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der persönlichen Anhörung gemacht hat, so ist die Tonaufzeichnung maßge-
bend.

(5) Der Antragsteller muss nicht aufgefordert werden, zu der Niederschrift 
oder dem Wortprotokoll der Anhörung Stellung zu nehmen oder zu erläutern 
oder zu bestätigen, dass der Inhalt der Niederschrift oder des Wortprotokolls der 
Anhörung diese korrekt widerspiegelt, wenn
a) nach nationalem Recht die Aufzeichnung oder ein Wortprotokoll davon im 

Rechtsbehelfsverfahren als Beweismittel zugelassen werden kann oder
b) für die Asylbehörde feststeht, dass dem Antragsteller die Flüchtlingseigen-

schaft oder der Status subsidiären Schutzes zuerkannt wird, sofern der Status 
subsidiären Schutzes dieselben Rechte und Vorteile wie die Flüchtlingseigen-
schaft nach Unionsrecht und nationalem Recht bietet.

(6) [1] Antragsteller und, sofern sie bestellt wurden, ihre Vertreter und ihre 
Rechtsberater haben so schnell wie möglich nach der Anhörung und in jedem 
Falle rechtzeitig vor einer Entscheidung der Asylbehörde Zugang zu der Nieder-
schrift oder den Wortprotokollen gemäß Absatz 1.

[2] Zugang zur Aufzeichnung wird auch im Rechtsbehelfsverfahren gewährt.

ABSCHNITT III. Bereitstellung von Rechtsauskunft und 
Rechtsberatung und Vertretung

Artikel 15. Anspruch auf Rechtsauskunft und Rechtsberatung und -ver-
tretung. (1) Die Antragsteller haben in allen Phasen des Verfahrens das Recht, 
in ihren Antrag betreffenden Fragen effektiv einen Rechtsberater oder anderen 
Berater zu konsultieren.

(2) [1] Unbeschadet seines Rechts, seinen eigenen Rechtsberater oder anderen 
Berater auf eigene Kosten zu wählen, kann der Antragsteller in dem in Kapitel III 
vorgesehenen Verwaltungsverfahren um unentgeltliche Rechtsauskunft gemäß 
Artikel 16 und in dem in Kapitel V vorgesehenen Rechtsbehelfsverfahren um 
unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung gemäß Artikel 17 ersuchen.

[2] Dem Antragsteller wird so schnell wie möglich, spätestens jedoch zum Zeit-
punkt der Registrierung des Antrags im Einklang mit Artikel 27, mitgeteilt, dass 
er das Recht hat, um unentgeltliche Rechtsauskunft oder unentgeltliche Rechts-
beratung und -vertretung zu ersuchen.

(3) Die Mitgliedstaaten können nach nationalem Recht unentgeltliche Rechts-
beratung und -vertretung im Verwaltungsverfahren vorsehen.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Bereitstellung von Rechtsauskunft und 
von Rechtsberatung und -vertretung gemäß ihren nationalen Systemen gestal-
ten.

Artikel 16. Unentgeltliche Rechtsauskunft im Verwaltungsverfahren. (1) 
[1] Auf Ersuchen des Antragstellers gewähren die Mitgliedstaaten diesem im Ver-
waltungsverfahren nach Kapitel III unentgeltliche Rechtsauskunft.

[2] Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 kann ein wirksamer Zugang zu unent-
geltlicher Rechtsauskunft dadurch sichergestellt werden, dass eine Person mit 
der Bereitstellung von Rechtsauskunft in der Phase des Verwaltungsverfahrens 
für mehrere Antragsteller gleichzeitig betraut wird.

(2) Im Verwaltungsverfahren umfasst die unentgeltliche Rechtsauskunft unter 
anderem die Bereitstellung von
a) Orientierung über das Verwaltungsverfahren und eine Erläuterung des Ver-

waltungsverfahrens, einschließlich Informationen über die Rechte und 
Pflichten während dieses Verfahrens;

b) Unterstützung bei der Einreichung des Antrags und Orientierung zu
i) den verschiedenen Verfahren, nach denen der Antrag geprüft werden 

kann, und den Gründen für die Anwendung dieses Verfahrens,
ii) den Vorschriften hinsichtlich der Zulässigkeit eines Antrags,
iii) rechtlichen Fragen, die sich im Zuge des Verfahrens ergeben, einschließ-

lich Informationen darüber, wie eine Entscheidung über die Ablehnung 
eines Antrags im Einklang mit den Artikeln 67, 68 und 69 angefochten 
werden kann.

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Bereitstellung von unentgeltlicher 
Rechtsauskunft im Verwaltungsverfahren ausgeschlossen werden, wenn
a) es sich bei dem Antrag um einen ersten Folgeantrag handelt, bei dem davon 

ausgegangen wird, dass er nur zu dem Zweck gestellt worden ist, die Vollstre-
ckung einer Rückkehrentscheidung zu verzögern oder zu vereiteln, die zur 
unverzüglichen Abschiebung des Antragstellers aus dem Mitgliedstaat füh-
ren würde;

b) es sich bei dem Antrag um einen zweiten oder weiteren Folgeantrag handelt;
c) der Antragsteller bereits von einem Rechtsberater unterstützt und vertreten 

wird.
(4) 1Für die Zwecke der Durchführung dieses Artikels können die Mitgliedstaa-

ten die Asylagentur um Unterstützung ersuchen. 2Darüber hinaus kann den 
Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung aus Unionsfonds im Einklang mit 
den für diese Fonds geltenden Rechtsakten gewährt werden.

Artikel 17. Unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung im Rechtsbe-
helfsverfahren. (1) 1Im Rechtsbehelfsverfahren stellen die Mitgliedstaaten auf 
ein Ersuchen des Antragstellers sicher, dass ihm unentgeltliche Rechtsberatung 
und -vertretung bereitgestellt wird. 2Diese unentgeltliche Rechtsberatung und 
-vertretung umfasst die Vorbereitung der nach nationalem Recht erforderlichen 
Verfahrensdokumente, die Vorbereitung des Rechtsbehelfs und — im Fall einer 
mündlichen Verhandlung — die Teilnahme an dieser mündlichen Verhandlung 
vor einem Gericht.

(2) Im Rechtsbehelfsverfahren können die Mitgliedstaaten die Bereitstellung 
von unentgeltlicher Rechtsberatung und -vertretung ausschließen, wenn
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a) davon ausgegangen wird, dass der Antragsteller, der seine finanzielle Situati-
on offenzulegen hat, über ausreichende Mittel verfügt, um die Kosten für 
Rechtsberatung und -vertretung selbst zu tragen;

b) davon ausgegangen wird, dass der Rechtsbehelf keine hinreichenden Aus-
sichten auf Erfolg hat oder missbräuchlich ist;

c) es sich um einen Rechtsbehelf oder eine Überprüfung in zweiter oder höhe-
rer Instanz handelt oder um Wiederaufnahmeverfahren oder Rechtsbehelfs-
überprüfungen, wie im einzelstaatlichen Recht vorgesehen;

d) der Antragsteller bereits von einem Rechtsberater unterstützt oder vertreten 
wird.

(3) 1Wird die Entscheidung, dass keine unentgeltliche Rechtsberatung und -
vertretung gewährt wird, nicht von einem Gericht getroffen und damit begrün-
det, dass der Rechtsbehelf keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder miss-
bräuchlich ist, so wird dem Antragsteller das Recht auf ein wirksames Rechts-
mittel gegen diese Entscheidung vor einem Gericht gewährt. 2Zu diesem Zweck 
ist der Antragsteller berechtigt, unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung 
zu beantragen.

Artikel 18. Umfang der Rechtsauskunft und der Rechtsberatung und -
vertretung. (1) Dem Rechtsberater, der einen Antragsteller gemäß dem natio-
nalen Recht rechtlich vertritt, wird Zugang zu den Informationen in der Akte 
des Antragstellers gewährt, auf deren Grundlage über den Antrag entschieden 
wurde oder entschieden wird.

(2) [1] 1Der Zugang zu den Informationen oder Quellen in der Akte des An-
tragstellers kann nach nationalem Recht verweigert werden, wenn die Offenle-
gung der Informationen oder Quellen die nationale Sicherheit, die Sicherheit der 
Organisationen oder Personen, von denen die Informationen stammen, oder die 
Sicherheit der Personen, die die Informationen betreffen, gefährden würde oder 
wenn die Ermittlungsinteressen im Rahmen der Prüfung von Anträgen auf in-
ternationalen Schutz durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder 
die internationalen Beziehungen der Mitgliedstaaten beeinträchtigt würden 
oder wenn die Informationen oder Quellen nach nationalem Recht als Ver-
schlusssachen eingestuft sind. 2In diesen Fällen trägt die Asylbehörde dafür Sor-
ge,
a) dass den Gerichten im Rechtsbehelfsverfahren Zugang zu den betreffenden 

Informationen oder Quellen gewährt wird, und
b) dass das Recht auf Verteidigung des Antragstellers gewahrt wird.

[2] Hinsichtlich Unterabsatz 1 Buchstabe b gewähren die Mitgliedstaaten einem 
Rechtsberater, der den Antragsteller rechtlich vertritt und der einer Sicherheits-
prüfung unterzogen wurde, Zugang zu Informationen oder Quellen, soweit die 
Informationen für die Prüfung des Antrags oder für die Entscheidung zum Ent-
zug des internationalen Schutzes relevant sind.

(3) Der Rechtsberater des Antragstellers oder die mit der Bereitstellung von 
Rechtsauskunft betraute Person, der beziehungsweise die einem Antragsteller 

Rechtsauskunft oder Rechtsberatung und -vertretung bereitstellt, erhält gemäß 
der Richtlinie (EU) 2024/1346 zum Zweck der Bereitstellung von Rechtsaus-
kunft oder Rechtsberatung und -vertretung Zugang zu abgeschlossenen Berei-
chen wie Hafteinrichtungen und Transitzonen.

Artikel 19. Bedingungen für die unentgeltliche Rechtsauskunft oder un-
entgeltliche Rechtsberatung und -vertretung. (1) Die unentgeltliche 
Rechtsauskunft oder unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung erfolgt 
durch nach nationalem Recht zur Bereitstellung von Rechtsauskunft oder 
Rechtsberatung und -vertretung für Antragsteller zugelassene oder zulässige 
Rechtsberater oder sonstige Berater oder durch Nichtregierungsorganisationen, 
die nach nationalem Recht für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen oder 
Vertretungsdienstleistungen für Antragsteller registriert sind.

(2) Die Mitgliedstaaten legen spezifische Verfahrensvorschriften fest, in denen 
die Einzelheiten für die Stellung und Bearbeitung von Anträgen auf unentgeltli-
che Rechtsauskunft oder unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung im Zu-
sammenhang mit Anträgen auf internationalen Schutz geregelt sind; anderen-
falls wenden sie die Vorschriften an, die für ähnliche, nur nationales Recht be-
treffende Anträge gelten, soweit diese Vorschriften nicht restriktiver sind oder 
den Zugang zu unentgeltlicher Rechtsauskunft oder unentgeltlicher Rechtsbe-
ratung und -vertretung weder unmöglich machen noch übermäßig erschweren.

(3) Die Mitgliedstaaten legen spezifische Vorschriften für den Ausschluss der 
Bereitstellung unentgeltlicher Rechtsauskunft oder unentgeltlicher Rechtsbera-
tung und -vertretung gemäß Artikel 16 Absatz 3 beziehungsweise Artikel 17 Ab-
satz 2 fest.

(4) 1Die Mitgliedstaaten können für die Bereitstellung von unentgeltlicher 
Rechtsauskunft oder unentgeltlicher Rechtsberatung und -vertretung außer-
dem eine finanzielle oder zeitliche Begrenzung vorsehen, soweit diese Begren-
zung nicht willkürlich ist und dadurch der Zugang zu unentgeltlicher Rechts-
auskunft oder unentgeltlicher Rechtsberatung und -vertretung nicht ungebühr-
lich eingeschränkt wird. 2Hinsichtlich der Gebühren und anderen Kosten darf 
Antragstellern keine ungünstigere Behandlung zuteil werden, als sie den eigenen 
Staatsangehörigen in Fragen der Rechtsberatung im Allgemeinen gewährt wird.

(5) 1Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Antragsteller ihnen die im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Rechtsberatung und -vertretung ent-
standenen Kosten ganz oder teilweise zurückerstattet, wenn sich seine finanzielle 
Lage im Laufe des Verfahrens beträchtlich verbessert oder wenn die Entschei-
dung zur Bereitstellung von unentgeltlicher Rechtsberatung und -vertretung 
aufgrund falscher Angaben des Antragstellers getroffen wurde. 2Zu diesem 
Zweck unterrichtet der Antragsteller die zuständigen Behörden unverzüglich 
über jede wesentliche Änderung seiner finanziellen Lage.
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ABSCHNITT IV. Besondere Garantien

Artikel 20. Prüfung der Notwendigkeit besonderer Verfahrensgarantien.
(1) 1Die zuständigen Behörden prüfen in jedem Einzelfall, erforderlichenfalls mit 
Unterstützung eines Dolmetschers, ob der Antragsteller besondere Verfahrens-
garantien benötigt. 2Diese Prüfung kann in vorhandene nationale Verfahren 
oder in die Prüfung nach Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2024/1346 einbezogen 
werden und muss nicht in Form eines Verwaltungsverfahrens vorgenommen 
werden. 3Sofern es nach nationalem Recht erforderlich ist, können vorbehaltlich 
der Zustimmung des Antragstellers der Asylbehörde die Prüfung zur Verfügung 
gestellt und die Ergebnisse der Prüfung übermittelt werden.

(2) 1Die Prüfung gemäß Absatz 1 wird so früh wie möglich nach Stellung eines 
Antrags eingeleitet, indem festgestellt wird, ob es erste Hinweise darauf gibt, dass 
ein Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benötigen könnte. 2Diese Fest-
stellung erfolgt anhand sichtbarer Zeichen, der Aussagen oder des Verhaltens des 
Antragstellers oder etwaiger einschlägiger Unterlagen. 3Bei Minderjährigen wer-
den auch Aussagen der Eltern, des für sie nach dem Recht oder den Gepflogen-
heiten des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen oder des 
Vertreters des Antragstellers berücksichtigt. 4Die zuständigen Behörden nehmen 
bei der Registrierung des Antrags Informationen über etwaige erste Hinweise in 
die Akte des Antragstellers auf und stellen diese Informationen der Asylbehörde 
zur Verfügung.

(3) [1] Die Prüfung gemäß Absatz 1 wird nach Einreichung des Antrags fortge-
setzt, wobei allen Informationen in der Akte des Antragstellers berücksichtigt 
werden.

[2] 1Die Prüfung gemäß Absatz 1 wird so schnell wie möglich, in jedem Fall aber 
innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen. 2Sie wird überprüft, wenn sich die Situa-
tion des Antragstellers nennenswert ändert oder wenn die Notwendigkeit beson-
derer Verfahrensgarantien erst nach Abschluss der Prüfung zutage tritt.

(4) [1] 1Die zuständige Behörde kann den Antragsteller vorbehaltlich seiner vor-
herigen Zustimmung an den geeigneten Arzt oder Psychologen oder an eine an-
dere Fachkraft verweisen, um Auskunft über den Bedarf des Antragstellers an be-
sonderen Verfahrensgarantien zu erhalten, wobei Fällen Vorrang eingeräumt 
wird, in denen es Hinweise darauf gibt, dass Antragsteller Opfer von Folter, Ver-
gewaltigung oder einer anderen schweren Form psychischer, physischer, sexuel-
ler oder geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sein könnten und dass dies 
ihre Fähigkeit, wirksam am Verfahren teilzunehmen, beeinträchtigen könnte. 
2Stimmt der Antragsteller der Verweisung gemäß diesem Unterabsatz zu, so gilt 
diese Zustimmung auch als Zustimmung zur Übermittlung der Ergebnisse der 
Verweisung an die zuständige Behörde.

[2] Die Asylbehörde kann der gemäß Unterabsatz 1 erteilten Auskunft bei der 
Entscheidung darüber, welche besonderen Verfahrensgarantien dem Antragstel-
ler gewährt werden können, Rechnung tragen.

[3] Gegebenenfalls und unbeschadet der medizinischen Untersuchung kann die 
Prüfung gemäß Absatz 1 in die medizinischen Untersuchungen gemäß den Arti-
keln 24 und 25 integriert werden.

(5) Die entsprechenden Bediensteten der zuständigen Behörden der Mitglieds-
taaten und jeder Arzt oder Psychologe oder jede andere Fachkraft, die Auskunft 
über den Bedarf an besonderen Verfahrensgarantien erteilen, werden so geschult, 
dass sie Anzeichen für Vulnerabilität von Antragstellern, die besondere Verfah-
rensgarantien benötigen könnten, erkennen und diesen Rechnung tragen kön-
nen, wenn sie identifiziert sind.

Artikel 21. Antragsteller, die besondere Verfahrensgarantien benötigen.
(1) Wird festgestellt, dass Antragsteller besondere Verfahrensgarantien benöti-
gen, so erhalten diese Antragsteller die erforderliche Unterstützung, damit sie 
während der Dauer des Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes die 
Rechte aus dieser Verordnung in Anspruch nehmen und den sich aus dieser Ver-
ordnung ergebenden Pflichten nachkommen können.

(2) Gelangt die Asylbehörde — auch auf der Grundlage der Prüfung durch 
eine andere zuständige nationale Behörde — zu der Auffassung, dass die erfor-
derliche Unterstützung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Rahmen 
des beschleunigten Prüfungsverfahrens gemäß Artikel 42 oder des Verfahrens an 
der Grenze gemäß Artikel 43 unter besonderer Berücksichtigung der Opfer von 
Folter, Vergewaltigung oder sonstigen schweren Formen psychischer, physischer 
oder sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt nicht geleistet werden kann, 
so wendet sie diese Verfahren auf diesen Antragsteller nicht oder nicht mehr an.

Artikel 22. Garantien für Minderjährige. (1) Bei der Anwendung dieser Ver-
ordnung berücksichtigen die zuständigen Behörden vorrangig das Kindeswohl.

(2) Die Asylbehörde bewertet das Kindeswohl gemäß Artikel 26 der Richtlinie 
(EU) 2024/1346.

(3) [1] 1Sofern das Kindeswohl dem nicht entgegensteht, gibt die Asylbehörde 
Minderjährigen Gelegenheit zu einer persönlichen Anhörung; dies gilt auch in 
Fällen, in denen diese den Antrag gemäß Artikel 32 oder gemäß Artikel 33 Ab-
satz 1 in eigenem Namen stellen. 2Entscheidet die Asylbehörde, einem Minder-
jährigen in einem solchen Fall keine Gelegenheit zu einer persönlichen Anhö-
rung zu geben, so begründet sie dies.

[2] 1Die persönliche Anhörung eines Minderjährigen wird von einer Person 
durchgeführt, die über die erforderlichen Kenntnisse der Rechte und besonde-
ren Bedürfnisse von Minderjährigen verfügt. 2Sie wird in kind- und situationsge-
rechter Weise unter Berücksichtigung des Alters und der Reife des Kindes durch-
geführt.

(4) 1Im Fall eines begleiteten Minderjährigen wird die persönliche Anhörung in 
Anwesenheit eines Erwachsenen, der nach dem Recht oder den Gepflogenheiten 
des betreffenden Mitgliedstaats für diesen verantwortlich ist, und eines Rechts-
beraters, falls ein solcher bestellt wurde, durchgeführt. 2Die Mitgliedstaaten kön-
nen auch, wenn es erforderlich ist und dem Kindeswohl dient, die persönliche 
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Anhörung dieses Minderjährigen in Anwesenheit einer Person durchführen, die 
über die erforderlichen Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügt. In begründeten 
Fällen und nur dann, wenn es dem Kindeswohl dient, kann die Asylbehörde den 
Minderjährigen ohne Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen anhö-
ren, sofern sie sicherstellt, dass der Minderjährige bei der Anhörung von einer 
Person unterstützt wird, die über die erforderlichen Fähigkeiten und Fachkennt-
nisse verfügt, um sein Wohl zu wahren.

(5) 1Die Entscheidung über den Antrag eines Minderjährigen wird von den zu-
ständigen Bediensteten der Asylbehörde vorbereitet. 2Diese zuständigen Be-
diensteten verfügen über die erforderlichen Kenntnisse der Rechte und besonde-
ren Bedürfnisse Minderjähriger und haben dazu angemessene Schulung erhal-
ten.

Artikel 23. Besondere Garantien für unbegleitete Minderjährige. (1) Die 
zuständigen Behörden stellen sicher, dass unbegleitete Minderjährige so vertre-
ten und unterstützt werden, dass sie die Rechte aus der vorliegenden Verord-
nung, der Verordnung (EU) 2024/1351, der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der 
Verordnung (EU) 2024/1358 in Anspruch nehmen und den sich aus diesen Ver-
ordnungen ergebenden Pflichten nachkommen können.

(2) [1] Wird ein Antrag von einer unbegleiteten Person gestellt, die erklärt, min-
derjährig zu sein, oder bei der objektive Gründe dafür sprechen, dass sie minder-
jährig ist, so müssen die zuständigen Behörden
a) so schnell wie möglich und in jedem Fall rechtzeitig für die Zwecke des Absat-

zes 6 und gegebenenfalls des Absatzes 7 eine Person benennen, die über die 
erforderlichen Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügt, um den Minderjähri-
gen vorläufig zu unterstützen und dessen Wohl und allgemeines Wohlerge-
hen zu wahren, sodass der Minderjährige die Rechte aus dieser Verordnung 
in Anspruch nehmen kann, und die gegebenenfalls als Vertreter fungiert, bis 
ein Vertreter bestellt wurde;

b) so schnell wie möglich, spätestens jedoch 15 Arbeitstage nach Antragstellung 
einen Vertreter bestellen.

[2] 1Der Vertreter und die Person gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorlie-
genden Absatzes können mit der in Artikel 27 der Richtlinie (EU) 2024/1346 
genannten Person identisch sein. 2Der Vertreter beziehungsweise die Person trifft 
sich mit dem unbegleiteten Minderjährigen und berücksichtigt die eigenen An-
sichten des Minderjährigen zu seinen Bedürfnissen entsprechend dessen Alter 
und Reife.

[3] Ist die zuständige Behörde zu der Überzeugung gelangt, dass ein Antragstel-
ler, der erklärt, minderjährig zu sein, zweifellos älter als 18 Jahre ist, so muss sie 
keinen Vertreter gemäß diesem Absatz bestellen.

[4] Die Verantwortung des Vertreters oder der Person gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Absatzes endet, wenn die zuständigen Behörden 
nach der Altersbestimmung gemäß Artikel 25 Absatz 1 nicht davon ausgehen, 
dass der Antragsteller minderjährig ist oder der Auffassung sind, dass der An-

tragsteller nicht minderjährig ist, oder wenn es sich bei dem Antragsteller nicht 
mehr um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt.

(3) Im Fall einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Anträgen unbegleiteter 
Minderjähriger oder in anderen Ausnahmesituationen kann die Frist für die Be-
stellung eines Vertreters gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b unbeschadet 
des Absatzes 2 Unterabsatz 3 um zehn Arbeitstage verlängert werden.

(4) Wird eine Organisation gemäß Absatz 2 benannt, so ernennt sie eine natür-
liche Person, die die in diesem Artikel genannten Aufgaben gegenüber dem un-
begleiteten Minderjährigen wahrnimmt.

(5) [1] Die zuständige Behörde unterrichtet unverzüglich
a) den unbegleiteten Minderjährigen in kindgerechter Weise und in einer Spra-

che, die er versteht, über die Bestellung der Person gemäß Absatz 2 Unterab-
satz 1 Buchstabe a und seines Vertreters sowie über das Verfahren, vertraulich 
und sicher gegen die Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b genannte 
Person Beschwerde einzulegen;

b) die Asylbehörde und gegebenenfalls die für die Registrierung des Antrags zu-
ständige Behörde darüber, dass für den unbegleiteten Minderjährigen ein 
Vertreter bestellt wurde; und

c) die Person gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a und den Vertreter über 
den Sachverhalt, die Verfahrensschritte und die Fristen im Zusammenhang 
mit dem Antrag des unbegleiteten Minderjährigen.

[2] Der Vertreter und die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Per-
son haben Zugang zum Inhalt der einschlägigen Dokumente in der Akte des 
Minderjährigen, einschließlich des speziellen Informationsmaterials für unbe-
gleitete Minderjährige.

(6) Die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Person trifft sich mit 
dem unbegleiteten Minderjährigen und erfüllt unter anderem die folgenden 
Aufgaben, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Rechtsberater:
a)  stellt dem unbegleiteten Minderjährigen sachdienliche Informationen über 

die Verfahren nach Maßgabe dieser Verordnung bereit;
b) unterstützt den unbegleiteten Minderjährigen gegebenenfalls im Zusammen-

hang mit dem Verfahren zur Altersbestimmung nach Artikel 25;
c) stellt dem unbegleiteten Minderjährigen gegebenenfalls sachdienliche Infor-

mationen bereit und unterstützt ihn bei den Verfahren gemäß den Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1358.

(7) Solange kein Vertreter bestellt wurde, können die Mitgliedstaaten die Per-
son gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a ermächtigen, den Minderjähri-
gen bei der Registrierung und Einreichung des Antrags zu unterstützen oder den 
Antrag gemäß Artikel 35 im Namen des Minderjährigen einzureichen.

(8) [1] Der Vertreter trifft sich mit dem unbegleiteten Minderjährigen und er-
füllt unter anderem die folgenden Aufgaben gegebenenfalls gemeinsam mit dem 
Rechtsberater:
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a) stellt dem unbegleiteten Minderjährigen gegebenenfalls sachdienliche Infor-
mationen über die Verfahren nach Maßgabe dieser Verordnung bereit;

b) unterstützt den unbegleiteten Minderjährigen gegebenenfalls bei dem Ver-
fahren zur Altersbestimmung nach Artikel 25;

c) unterstützt gegebenenfalls bei der Registrierung des Antrags;
d) unterstützt gegebenenfalls bei der Einreichung des Antrags oder bei der Ein-

reichung des Antrags im Namen des unbegleiteten Minderjährigen gemäß 
Artikel 33;

e) unterstützt gegebenenfalls bei der Vorbereitung für und Anwesenheit bei der 
persönlichen Anhörung und unterrichtet den unbegleiteten Minderjährigen 
über den Zweck und mögliche Folgen der persönlichen Anhörung und dar-
über, wie er sich auf diese Anhörung vorbereiten kann;

f) stellt dem unbegleiteten Minderjährigen gegebenenfalls sachdienliche Infor-
mationen bereit und unterstützt den unbegleiteten Minderjährigen bei den 
Verfahren gemäß den Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1358.

[2] Bei der persönlichen Anhörung haben der Vertreter und der Rechtsberater 
die Möglichkeit, innerhalb des von der anhörenden Person vorgegebenen Rah-
mens Fragen zu stellen oder Bemerkungen vorzutragen.

[3] Die Asylbehörde kann verlangen, dass der unbegleitete Minderjährige auch 
dann bei der persönlichen Anhörung anwesend ist, wenn der Vertreter oder 
Rechtsberater zugegen ist.

(9) [1] 1Der Vertreter nimmt seine Aufgaben gemäß dem Grundsatz des Kindes-
wohls wahr und verfügt hierfür über die erforderlichen Qualifikationen, Schu-
lung und Fachkenntnisse. 2Vertreter erhalten regelmäßige Schulung für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und haben keine Vorstrafen, insbesondere keine 
Vorstrafen wegen Straftaten oder sonstigen strafbaren Handlungen zulasten von 
Kindern.

[2] 1Der Vertreter wird nur dann ausgetauscht, wenn die zuständigen Behörden 
der Auffassung sind, dass die Aufgaben dieses Vertreters oder dieser Person nicht 
angemessen wahrgenommen wurden. 2Organisationen oder natürliche Perso-
nen, deren Interessen mit denen des unbegleiteten Minderjährigen in Konflikt 
stehen oder stehen könnten, werden nicht als Vertreter bestellt.

(10) [1] Die zuständigen Behörden betrauen eine natürliche Person, die als Ver-
treter handelt, oder eine Person, die geeignet ist, vorläufig als Vertreter zu han-
deln, mit der Verantwortung für eine verhältnismäßige und begrenzte Zahl un-
begleiteter Minderjähriger und unter normalen Umständen für höchstens 30 
unbegleitete Minderjährigen gleichzeitig, um sicherzustellen, dass diese Person in 
der Lage ist, ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen.

[2] Im Fall einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Anträgen unbegleiteter 
Minderjähriger oder in anderen Ausnahmesituationen kann die Zahl unbegleite-
ter Minderjähriger je Vertreter auf bis zu höchstens 50 unbegleitete Minderjähri-
ge erhöht werden.

[3] 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es Verwaltungs- oder Justizbehörden 
oder andere Einrichtungen gibt, die dafür verantwortlich sind, regelmäßig zu 
überwachen, dass die gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a benannte Per-
sonen und Vertreter ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen, unter ande-
rem indem sie in regelmäßigen Abständen die Strafregister der bestellten Vertre-
ter und benannten Personen überprüfen, um mögliche Unvereinbarkeiten mit 
ihrer Rolle zu ermitteln. 2Diese Verwaltungs- oder Justizbehörden oder anderen 
Einrichtungen prüfen von unbegleiteten Minderjährigen eingereichte Beschwer-
den gegen die nach Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a bestellten Vertreter oder 
benannten Personen.

ABSCHNITT V. Medizinische Untersuchung und Altersbestimmung

Artikel 24. Medizinische Untersuchung. (1) Hält die Asylbehörde dies für 
die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz für erforderlich, so bean-
tragt sie vorbehaltlich der Zustimmung des Antragstellers eine medizinische Un-
tersuchung des Antragstellers im Hinblick auf Anzeichen und Symptome für 
eine in der Vergangenheit erlittene Verfolgung oder einen in der Vergangenheit 
erlittenen ernsthaften Schaden und wird über die Ergebnisse unterrichtet.

(2) [1] Bei Minderjährigen wird die medizinische Untersuchung nur durchge-
führt, wenn ein Elternteil, der für sie nach dem Recht oder den Gepflogenheiten 
des betreffenden Mitgliedstaats verantwortliche Erwachsene, der Vertreter oder 
die Person gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a und, sofern im nationalen 
Recht vorgesehen, der Antragsteller zustimmen.

[2] Die medizinische Untersuchung ist für den Antragsteller kostenlos und wird 
aus öffentlichen Mitteln bezahlt.

[3] Gegebenenfalls können die Gesundheitskontrollen und Prüfungen der Vul-
nerabilität gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 bei der medizini-
schen Untersuchung gemäß dem vorliegenden Artikel berücksichtigt werden.

(3) Wird keine medizinische Untersuchung gemäß Absatz 1 durchgeführt, so 
teilt die Asylbehörde dem Antragsteller mit, dass er von sich aus und auf seine 
eigenen Kosten eine medizinische Untersuchung im Hinblick auf Anzeichen 
und Symptome für eine in der Vergangenheit erlittene Verfolgung oder einen in 
der Vergangenheit erlittenen ernsthaften Schaden veranlassen kann.

(4) Die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung gemäß Absatz 1 oder 3 
werden der Asylbehörde und dem Antragsteller so schnell wie möglich mitgeteilt 
und von der Asylbehörde zusammen mit den anderen Angaben im Antrag ge-
würdigt.

(5) 1Die medizinische Untersuchung wird so schonend wie möglich durchge-
führt und darf nur von qualifizierten medizinischen Fachkräften durchgeführt 
werden. 2Sie wird so durchgeführt, dass die Würde der Person geachtet wird.

(6) Die Weigerung eines Antragstellers, sich einer medizinischen Untersu-
chung zu unterziehen, oder die Entscheidung, selbst eine medizinische Untersu-
chung zu veranlassen, sofern diese Untersuchung nicht innerhalb einer angemes-
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senen Frist unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Terminen für medizi-
nische Untersuchungen in dem zuständigen Mitgliedstaat erfolgt, hindert die 
Asylbehörde nicht daran, über den Antrag auf internationalen Schutz zu ent-
scheiden.

Artikel 25. Altersbestimmung Minderjähriger. (1) 1Bestehen infolge von 
Aussagen des Antragstellers, verfügbaren Nachweisdokumenten oder anderen 
einschlägigen Hinweisen Zweifel, ob ein Antragsteller minderjährig ist, können 
die Asylbehörden im Rahmen der Prüfung eines Antrags eine multidisziplinäre 
Bewertung einschließlich einer psychosozialen Bewertung, die von qualifizierten 
Fachkräften durchgeführt wird, vornehmen, um das Alter des Antragstellers zu 
bestimmen. 2Für die Altersbestimmung dürfen nicht ausschließlich das Ausse-
hen oder das Verhalten des Antragstellers ausschlaggebend sein. 3Für die Zwecke 
der Altersbestimmung gelten die verfügbaren Dokumente als echt, solange nicht 
das Gegenteil bewiesen ist, und den Aussagen Minderjähriger wird Rechnung 
getragen.

(2) 1Wenn nach der multidisziplinären Bewertung weiterhin Zweifel am Alter 
eines Antragstellers bestehen, können im Rahmen der Prüfung eines Antrags als 
letztes Mittel medizinische Untersuchungen zur Bestimmung des Alters des An-
tragstellers veranlasst werden. 2Ist das Ergebnis der Altersbestimmung gemäß 
diesem Absatz in Bezug auf das Alter des Antragstellers nicht eindeutig oder er-
gibt sich eine Spanne, die bis unter das Alter von 18 Jahren reicht, so gehen die 
Mitgliedstaaten davon aus, dass der Antragsteller minderjährig ist.

(3) [1] 1Jede medizinische Untersuchung zu den in Absatz 2 genannten Zwe-
cken wird so schonend wie möglich und unter uneingeschränkter Achtung der 
Würde der Person durchgeführt. 2Sie wird von medizinischen Fachkräften 
durchgeführt, die über Erfahrung und Fachwissen im Bereich Altersbestim-
mung verfügen.

[2] Findet dieser Absatz Anwendung, so werden die Ergebnisse der medizini-
schen Untersuchung und der multidisziplinären Bewertung zusammen analy-
siert, um ein möglichst zuverlässiges Ergebnis zu ermöglichen.

(4) 1Wenn medizinische Untersuchungen zur Bestimmung des Alters eines An-
tragstellers genutzt werden, stellt die zuständige Behörde sicher, dass die Antrags-
teller, ihre Eltern, der für sie nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des be-
treffenden Mitgliedstaats verantwortliche Erwachsene, ihre Vertreter oder die 
Person gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a vor der Prüfung ihres Antrags auf 
internationalen Schutz in einer Sprache, die sie verstehen, und in einer kind- und 
altersgerechten Weise über die Möglichkeit unterrichtet werden, dass ihr Alter 
im Wege einer medizinischen Untersuchung bestimmt werden könnte. 2Dazu 
gehört eine Aufklärung über die Untersuchungsmethode, über die möglichen 
Folgen des Untersuchungsergebnisses für die Prüfung des Antrags sowie über 
die Möglichkeit und die Folgen einer Weigerung seitens des Antragstellers, die 
medizinische Untersuchung vornehmen zu lassen. 3Alle Dokumente im Zusam-
menhang mit der medizinischen Untersuchung werden der Akte des Antragstel-
lers beigefügt.

(5) Eine medizinische Untersuchung zur Bestimmung des Alters von Antrags-
tellern wird nur durchgeführt, wenn die Antragsteller, ihre Eltern, der verant-
wortliche Erwachsene gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels, ihr Vertreter 
oder die Person gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a nach Erhalt der Informa-
tionen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels einwilligen.

(6) 1Die Weigerung der Antragsteller, ihrer Eltern, des verantwortlichen Er-
wachsenen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels oder der Person gemäß Ar-
tikel 23 Absatz 2 Buchstabe a, eine medizinische Untersuchung zur Bestimmung 
des Alters des Antragstellers durchführen zu lassen, hindert die Asylbehörde 
nicht daran, über den Antrag auf internationalen Schutz zu entscheiden. 2Diese 
Weigerung darf lediglich als widerlegbare Vermutung dafür angesehen werden, 
dass der Antragsteller nicht minderjährig ist.

(7) Ein Mitgliedstaat kann von anderen Mitgliedstaaten getroffene Entschei-
dungen zur Altersbestimmung anerkennen, wenn die Altersbestimmungen ge-
mäß dem Unionsrecht durchgeführt wurden.

KAPITEL III. VERWALTUNGSVERFAHREN

ABSCHNITT I. Zugang zum Verfahren

Artikel 26. Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz. (1) [1] Wenn 
ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, auch unbegleiteter Minderjähriger, 
einer zuständigen Behörde gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 gegenüber persön-
lich den Wunsch äußert, internationalen Schutz von einem Mitgliedstaat zu er-
halten, gilt damit ein Antrag auf internationalen Schutz als gestellt.

[2] Haben die Bediensteten der zuständigen Behörde bei einer Aussage Zweifel, 
ob diese als Antrag auf internationalen Schutz zu verstehen ist, so fragen sie die 
Person ausdrücklich, ob sie internationalen Schutz zu erhalten wünscht.

(2) 1Die Behörden, die gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 für die Unter-
bringungseinrichtungen zuständig sind, werden — soweit erforderlich — von 
der Stellung eines Antrags in Kenntnis gesetzt. 2Im Fall von Drittstaatsangehöri-
gen, die einer Überprüfung gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1356 unterzogen werden, haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die-
sen Absatz erst nach Abschluss der Überprüfung anzuwenden.

Artikel 27. Registrierung eines Antrags auf internationalen Schutz. (1) [1]

1Unbeschadet der Pflichten zur Erfassung und Übermittlung von Daten gemäß 
Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1358 registrieren die für die Re-
gistrierung der Anträge zuständigen Behörden, die Behörden eines anderen Mit-
gliedstaats gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung 
oder die von der Asylagentur eingesetzten Sachverständigen, die sie bei dieser 
Aufgabe unterstützen, einen Antrag umgehend, in jedem Fall jedoch innerhalb 
von fünf Tagen nach der Antragstellung. 2Zu diesem Zweck registrieren sie die 
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folgenden Informationen gegebenenfalls auf der Grundlage des Überprüfungs-
formulars gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2024/1356:
a) Name des Antragstellers, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Staatsangehö-

rigkeiten oder Staatenlosigkeit, Familienmitglieder im Sinne des Artikels 2 
Nummer 8 der Verordnung (EU) 2024/1351 und — im Fall von Minderjäh-
rigen — gegebenenfalls in einem Mitgliedstaat aufhältige Geschwister oder 
Verwandte im Sinne des Artikels 2 Nummer 9 der genannten Verordnung 
und weitere personenbezogene Daten des Antragstellers, die für das Verfah-
ren für den internationalen Schutz und für die Bestimmung des zuständigen 
Mitgliedstaats relevant sind;

b) sofern vorhanden Art, Nummer und Gültigkeitsdauer etwaiger Identitäts- 
oder Reisedokumente des Antragstellers sowie das Ausstellungsland der be-
treffenden Dokumente und anderer vom Antragsteller vorgelegter Doku-
mente, die die zuständige Behörde für die Zwecke seiner Identifizierung, für 
das Verfahren für den internationalen Schutz und für die Bestimmung des 
zuständigen Mitgliedstaats für relevant hält;

c) Datum des Antrags, Ort der Antragstellung und Behörde, bei der der Antrag 
gestellt wurde;

d) Aufenthaltsort oder Wohnsitz oder Anschrift des Antragstellers und, sofern 
vorhanden, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, unter denen der 
Antragsteller erreichbar ist.

[2] Soweit die Mitgliedstaaten die Angaben gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a 
und b bereits vor der Antragstellung erhalten haben, werden diese nicht erneut 
verlangt.

(2) Behauptet eine Person, dass sie keine Staatsangehörigkeit besitzt, so wird 
dieser Umstand bis zur Feststellung, ob die Person staatenlos ist, erkennbar regis-
triert.

(3) 1Wird ein Antrag bei einer mit der Entgegennahme von Anträgen auf inter-
nationalen Schutz betrauten Behörde gestellt, die nicht für die Registrierung der 
Anträge verantwortlich ist, so unterrichtet diese Behörde unverzüglich, spätes-
tens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen nach Antragstellung die für die Re-
gistrierung der Anträge zuständige Behörde. 2Die für die Registrierung der An-
träge zuständige Behörde registriert den Antrag so schnell wie möglich, spätes-
tens jedoch innerhalb von fünf Tagen nachdem sie die Information erhalten hat.

(4) Werden die Angaben von der Asylbehörde oder von einer anderen Behörde, 
die diese bei der Prüfung des Antrags unterstützt, erhoben, so können bei der 
Registrierung außerdem weitere, für die Prüfung des Antrags erforderliche Da-
ten erhoben werden.

(5) Stellt eine unverhältnismäßig große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen innerhalb desselben Zeitraums einen Antrag, sodass es unmöglich 
ist, Anträge innerhalb der in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen zu regis-
trieren, so wird der Antrag spätestens innerhalb von 15 Tagen, nachdem er ge-
stellt wurde, registriert.

(6) Unbeschadet des Rechts des Antragstellers, neue Umstände zur Unterstüt-
zung des Antrags vorzubringen, dürfen die zuständige Behörde oder die Behör-
den oder Sachverständigen, die gemäß Artikel 5 mit ihr zusammenarbeiten, bei 
Folgeanträgen, wenn die in Absatz 1 Buchstaben a, b und d und Absatz 2 ge-
nannten Angaben der zuständigen Behörde bereits zur Verfügung stehen, von 
der Erhebung dieser Daten absehen.

(7) Im Fall von Drittstaatsangehörigen, die einer Überprüfung gemäß Artikel 5 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 unterzogen werden, gelten die Absät-
ze 1 bis 6 des vorliegenden Artikels erst nach Abschluss der Überprüfung.

Artikel 28. Einreichung eines Antrags auf internationalen Schutz. (1) 
1Der Antragsteller reicht seinen Antrag bei der zuständigen Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem der Antrag gestellt wird, so schnell wie möglich, spätestens 
jedoch 21 Tage nach Registrierung des Antrags ein, es sei denn, Absatz 6 dieses 
Artikels findet Anwendung, sofern ihm effektiv Gelegenheit gegeben wurde, 
dies entsprechend diesem Artikel zu tun. 2Wird der Antrag nicht bei der Asylbe-
hörde eingereicht, so setzt die zuständige Behörde die Asylbehörde unverzüglich 
von der Einreichung eines Antrags in Kenntnis.

(2) Nach einer Überstellung gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 
2024/1351 reicht der Antragsteller den Antrag bei den zuständigen Behörden 
des zuständigen Mitgliedstaats so schnell wie möglich, spätestens jedoch inner-
halb von 21 Tagen nach dem Zeitpunkt ein, zu dem der Antragsteller bei den zu-
ständigen Behörden des zuständigen Mitgliedstaats vorstellig wird.

(3) [1] 1Der Antrag ist persönlich zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem 
bestimmten Ort und — sofern mitgeteilt — zu einer bestimmten Uhrzeit einzu-
reichen. 2Die zuständigen Behörden teilen dem Antragsteller diesen Zeitpunkt 
und Ort mit. 3Die zuständigen Behörden können dem Antragsteller eine Uhrzeit 
mitteilen.

[2] Die Mitgliedstaaten können im nationalen Recht vorsehen, dass ein Antrag 
als persönlich eingereicht gilt, wenn sich die zuständige Behörde vergewissert 
hat, dass sich der Antragsteller zum Zeitpunkt der Registrierung oder Einrei-
chung des Antrags physisch im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhält.

(4) 1Abweichend von Absatz 3 können die Mitgliedstaaten im nationalen 
Recht vorsehen, dass der Antragsteller einen Antrag unter Verwendung eines 
Formblatts einreichen kann, beispielsweise wenn er aufgrund dauerhafter 
schwerwiegender Umstände, die sich seinem Einfluss entziehen, wie Freiheits-
entzug oder langfristiger Krankenhausaufenthalt, nicht persönlich erscheinen 
kann. 2Der Antrag gilt als eingereicht, wenn der Antragsteller das Formblatt in-
nerhalb der in Absatz 1 genannten Frist einreicht und die zuständige Behörde zu 
dem Schluss kommt, dass die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind. 3In 
diesem Fall läuft die Frist für die Prüfung des Antrags ab dem Tag des Eingangs 
des Formblatts bei der zuständigen Behörde.

(5) Für die Zwecke des Absatzes 3 Unterabsatz 1 wird dem Antragsteller für 
den Fall, dass eine unverhältnismäßig große Zahl von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen innerhalb desselben Zeitraums einen Antrag auf internationa-
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len Schutz stellt, sodass es unmöglich ist, jedem Antragsteller innerhalb der in 
Absatz 1 genannten Frist einen Termin zuzuweisen, ein Termin zur Einreichung 
seines Antrags spätestens zwei Monate nach Registrierung des Antrags zugewie-
sen.

(6) [1] 1Bei der Einreichung ihres Antrags müssen die Antragsteller so schnell 
wie möglich sämtliche in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1347 
genannten, ihnen zur Verfügung stehenden Umstände und Unterlagen vorlegen, 
die zur Begründung ihres Antrags benötigt werden. 2Nach der Einreichung ihres 
Antrags und insbesondere anlässlich der persönlichen Anhörung dürfen die An-
tragsteller bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung über ihren Antrag 
im Verwaltungsverfahren ergeht, weitere für die Prüfung ihres Antrags relevante 
Umstände vorlegen.

[2] Die Mitgliedstaaten können innerhalb dieses Zeitrahmens eine Frist für die 
Einreichung dieser zusätzlichen Umstände setzen, um deren Einhaltung sich der 
Antragsteller bemühen muss.

(7) [1] 1Die Mitgliedstaaten können den Zugang zu dem Verfahren so gestalten, 
dass Stellung, Registrierung und Einreichung gleichzeitig erfolgen. 2In diesen 
Fällen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass alle Antragsteller die in Artikel 8 
Absätze 2 bis 6 vorgesehenen Garantien wahrnehmen können. 3Wenn die Stel-
lung, Registrierung oder Einreichung eines Antrags gleichzeitig erfolgt, muss es 
dem Antragsteller erlaubt sein, alle ihm zur Verfügung stehenden Umstände und 
Unterlagen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1347, die zur 
Begründung seines Antrags erforderlich sind, bei der persönlichen Anhörung 
vorzulegen.

[2] 1Außerdem dürfen die Antragsteller bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Ent-
scheidung über ihren Antrag im Verwaltungsverfahren ergeht, weitere für die 
Prüfung ihres Antrags relevante Umstände vorlegen. 2Die Mitgliedstaaten kön-
nen innerhalb dieses Zeitrahmens eine Frist für die Einreichung dieser zusätzli-
chen Umstände setzen, um deren Einhaltung sich der Antragsteller bemühen 
muss.

Artikel 29. Dokumente für den Antragsteller. (1) [1] 1Die zuständigen Behör-
den des Mitgliedstaats, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
wird, übergeben dem Antragsteller bei der Registrierung des Antrags ein auf sei-
nen Namen ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass ein Antrag ge-
stellt und registriert wurde. 2Dieses Dokument bleibt bis zur Ausstellung des in 
Absatz 4 genannten Dokuments gültig.

[2] 1Nach einer Überstellung gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 
2024/1351 übergeben die zuständigen Behörden des zuständigen Mitgliedstaats 
dem Antragsteller, wenn dieser sich ihnen gegenüber ausweist, ein auf seinen Na-
men ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass ein Antrag gestellt und 
registriert wurde und dass die Person überstellt wurde. 2Dieses Dokument bleibt 
bis zur Ausstellung des in Absatz 4 genannten Dokuments gültig.

(2) Das Dokument nach Absatz 1 muss nicht ausgehändigt werden, wenn das 
in Absatz 4 genannte Dokument zum Zeitpunkt der Registrierung ausgestellt 
werden kann.

(3) Das Dokument nach Absatz 1 wird bei der Ausstellung des in Absatz 4 ge-
nannten Dokuments eingezogen.

(4) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem ein Antrag auf inter-
nationalen Schutz gemäß Artikel 28 Absätze 1 und 2 eingereicht wird, stellen so 
schnell wie möglich nach der Einreichung des Antrags ein Dokument aus, das 
mindestens folgende Umstände enthält und erforderlichenfalls aktualisiert wird:
a) Name des Antragstellers, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht und Staatsan-

gehörigkeiten oder gegebenenfalls Staatenlosigkeit, ein Gesichtsbild des An-
tragstellers und Unterschrift des Antragstellers;

b) ausstellende Behörde, Datum und Ort der Ausstellung und Gültigkeitsdauer 
des Dokuments;

c) Status der Person als Antragsteller;
d) Erklärung, dass der Antragsteller ein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet 

dieses Mitgliedstaats zum Zwecke der Prüfung seines Antrags hat, und Anga-
be, ob er sich im gesamten Hoheitsgebiet oder in einem Teilgebiet dieses Mit-
gliedstaats frei bewegen darf;

e) Angabe, dass das Dokument kein Reisedokument ist und dass es dem An-
tragsteller nicht gestattet ist, ohne Genehmigung in einen anderen Mitglieds-
taat zu reisen.

(5) [1] Die Ausstellung von in diesem Artikel genannten Dokumenten ist nicht 
erforderlich, wenn und solange sich der Antragsteller in Hafteinrichtungen oder 
Haftanstalten befindet.

[2] 1Bei Entlassung aus der Hafteinrichtung oder der Haftanstalt wird dem An-
tragsteller das Dokument gemäß Absatz 1 oder 4 ausgehändigt. 2Wird dem An-
tragsteller bei der Entlassung das in Absatz 1 genannte Dokument ausgehändigt, 
so erhält er das in Absatz 4 genannte Dokument so schnell wie möglich.

(6) Im Fall begleiteter Minderjähriger können die in diesem Artikel genannten 
Dokumente, die einem Elternteil oder dem nach dem Recht oder den Gepflo-
genheiten des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen ausge-
stellt werden, gegebenenfalls auch den Minderjährigen abdecken.

(7) Die in diesem Artikel genannten Dokumente müssen nicht als Identitäts-
nachweis dienen, sondern gelten als ausreichend für den Zweck, dass sich der An-
tragsteller während der Dauer des Verfahrens zur Gewährung internationalen 
Schutzes gegenüber den nationalen Behörden ausweisen und seine Rechte in 
Anspruch nehmen kann.

(8) Das in den Absätzen 1 und 4 genannte Dokument enthält das Datum der 
Registrierung des Antragstellers.

(9) 1Das Dokument nach Absatz 4 hat eine Gültigkeit von bis zu 12 Monaten 
oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1351 in einen anderen Mitgliedstaat überstellt wird. 2Wird dieses 
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Dokument von dem zuständigen Mitgliedstaat ausgestellt, so wird die Gültigkeit 
des Dokuments verlängert, um den Zeitraum abzudecken, in dem der Antrags-
teller zum Verbleib im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats berechtigt ist. 3Die 
Gültigkeitsdauer des Dokuments begründet kein Recht auf Verbleib, wenn die-
ses Recht im Sinne der vorliegenden Verordnung beendet oder ausgesetzt wurde.

Artikel 30. Zugang zum Verfahren in Hafteinrichtungen und an Grenz-
übergangsstellen. (1) Gibt es Anzeichen dafür, dass Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose, die sich in Hafteinrichtungen oder an Grenzübergangsstellen an den 
Außengrenzen, einschließlich Transitzonen, befinden, möglicherweise einen 
Antrag auf internationalen Schutz stellen möchten, so stellen die zuständigen 
Behörden nach Artikel 4 ihnen Informationen über die Möglichkeit hierzu zur 
Verfügung.

(2) Stellt ein Antragsteller einen Antrag in einer Hafteinrichtung, einer Haft-
anstalt oder einer Grenzübergangsstelle an den Außengrenzen, einschließlich 
Transitzonen, so treffen die zuständigen Behörden nach Artikel 4 Vorkehrungen 
zur Bereitstellung von Dolmetschdiensten, soweit dies erforderlich ist, um den 
Zugang zum Verfahren für den internationalen Schutz zu erleichtern.

(3) [1] 1Organisationen und Personen, die nach nationalem Recht befugt sind, 
Beratungsleistungen und Auskunft zu erbringen, wird effektiver Zugang zu An-
tragstellern in Hafteinrichtungen und an Grenzübergangsstellen an den Außen-
grenzen, einschließlich Transitzonen, gewährt. 2Dieser Zugang kann von einer 
vorherigen Vereinbarung mit den zuständigen Behörden abhängig gemacht wer-
den.

[2] Die Mitgliedstaaten dürfen nach nationalem Recht Beschränkungen des Zu-
gangs nach Unterabsatz 1 verhängen, wenn sie für die Sicherheit, die öffentliche 
Ordnung oder die Verwaltung der Grenzübergangsstelle, einschließlich Transit-
zonen, oder Hafteinrichtung objektiv erforderlich sind und sofern der Zugang 
nicht erheblich behindert oder unmöglich gemacht wird.

Artikel 31. Anträge im Namen von Erwachsenen, die Unterstützung bei 
der Ausübung der rechtlichen Handlungsfähigkeit benötigen. (1) Im Fall 
eines Erwachsenen, der Unterstützung bei der Ausübung der rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit nach nationalem Recht benötigt (im Folgenden „unterstützungs-
bedürftiger Erwachsener“), kann ein Erwachsener, der nach dem Recht oder 
nach den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für ihn verantwort-
lich ist, einen Antrag im Namen des unterstützungsbedürftigen Erwachsenen 
stellen und einreichen.

(2) Der unterstützungsbedürftige Erwachsene muss bei der Einreichung des 
Antrags anwesend sein, es sei denn, er ist aus berechtigten Gründen nicht in der 
Lage, anwesend zu sein, oder der Antrag wird unter Verwendung eines Form-
blatts eingereicht, sofern diese Möglichkeit nach nationalem Recht besteht.

Artikel 32. Anträge im Namen begleiteter Minderjähriger. (1) 1Ein beglei-
teter Minderjähriger hat das Recht, im eigenen Namen einen Antrag einzurei-
chen, wenn er nach dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats 

rechts- und geschäftsfähig ist. 2Ist der begleitete Minderjährige nach dem natio-
nalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats nicht rechts- und geschäftsfähig, so 
reicht ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener, etwa eine gesetzlich bestimm-
te Betreuungsperson oder ein Vertreter der Kinderschutzdienste, der nach dem 
Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für den Min-
derjährigen verantwortlich ist, den Antrag im Namen des Minderjährigen ein.

(2) [1] Im Fall eines begleiteten Minderjährigen, der gemäß dem nationalen 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats nicht rechts- und geschäftsfähig ist und 
der sich zum Zeitpunkt der Stellung oder Einreichung des Antrags auf internati-
onalen Schutz durch den Elternteil oder einen anderen für ihn nach dem Recht 
oder der Praxis des betroffenen Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen im 
Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats befindet, insbesondere wenn dieser Min-
derjährige über keine andere rechtliche Möglichkeit für den Aufenthalt im Ho-
heitsgebiet desselben Mitgliedstaats verfügt, gilt die Stellung und Einreichung ei-
nes Antrags durch einen Elternteil oder einen anderen Erwachsenen, der nach 
dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für ihn 
verantwortlich ist, als Stellung und Einreichung eines Antrags auf internationa-
len Schutz im Namen des Minderjährigen.

[2] Die Mitgliedstaaten können beschließen, Unterabsatz 1 auch im Fall eines 
begleiteten Minderjährigen anzuwenden, der während des Verwaltungsverfah-
rens geboren wurde oder anwesend ist.

(3) Reicht der für den begleiteten Minderjährigen verantwortliche Elternteil 
oder Erwachsene gemäß Absatz 2 den Antrag im Namen des Minderjährigen ein, 
so muss der Minderjährige bei der Einreichung des Antrags anwesend sein, es sei 
denn, er ist aus berechtigten Gründen nicht in der Lage, anwesend zu sein, oder 
der Antrag im Namen des Minderjährigen wird unter Verwendung eines Form-
blatts eingereicht, wenn diese Möglichkeit nach nationalem Recht besteht.

Artikel 33. Anträge unbegleiteter Minderjähriger. (1) [1] 1Ein unbegleiteter 
Minderjähriger hat das Recht, im eigenen Namen einen Antrag einzureichen, 
wenn er im Einklang mit dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats 
rechts- und geschäftsfähig ist. 2Zu diesem Zweck wird der unbegleitete Minder-
jährige über das Alter der Rechts- und Geschäftsfähigkeit in dem Mitgliedstaat, 
der für die Prüfung seines Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, un-
terrichtet. 3Ist der unbegleitete Minderjährige im Einklang mit dem nationalen 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats nicht rechts- und geschäftsfähig, so reicht 
ein Vertreter oder eine Person gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a den Antrag 
in seinem Namen ein.

[2] Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt unbeschadet des Rechts unbe-
gleiteter Minderjähriger auf Rechtsauskunft und auf Rechtsberatung und -ver-
tretung gemäß den Artikeln 15 und 16.

(2) Im Fall eines unbegleiteten Minderjährigen, der im Einklang mit dem nati-
onalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats nicht rechts- und geschäftsfähig 
ist, wird der Antrag innerhalb der in Artikel 28 Absatz 1 genannten Frist unter 
Berücksichtigung des Kindeswohls eingereicht.
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(3) Reicht der Vertreter eines unbegleiteten Minderjährigen oder eine Person 
gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a den Antrag im Namen des Minderjähri-
gen ein, so muss der Minderjährige bei der Einreichung des Antrags anwesend 
sein, es sei denn, er ist aus berechtigten Gründen nicht in der Lage, anwesend zu 
sein, oder der Antrag wird unter Verwendung eines Formblatts eingereicht, 
wenn diese Möglichkeit nach nationalem Recht besteht.

ABSCHNITT II. Prüfungsverfahren

Artikel 34. Prüfung von Anträgen. (1) Die Asylbehörde prüft und entschei-
det über Anträge auf internationalen Schutz unter Beachtung der Grundsätze 
und Garantien in Kapitel II.

(2) 1Die Asylbehörde trifft ihre Entscheidung über einen Antrag auf internati-
onalen Schutz nach angemessener Prüfung seiner Zulässigkeit und Begründet-
heit. 2Die Asylbehörde prüft die Anträge objektiv, unparteiisch und einzelfallbe-
zogen. 3Bei der Prüfung eines Antrags berücksichtigt die Asylbehörde Folgendes:
a) die vom Antragsteller gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 

2024/1347 gemachten maßgeblichen Angaben und vorgelegten Unterlagen;
b) sachdienliche, genaue und aktuelle Informationen über die Lage im Her-

kunftsland des Antragstellers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den An-
trag, einschließlich der Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Herkunfts-
landes und der Weise, in der sie angewandt werden, aus einschlägigen und ver-
fügbaren nationalen, unionseigenen und internationalen Quellen, ein-
schließlich Kinderrechtsorganisationen, sowie — sofern verfügbar — der ge-
meinsamen Analyse der Lage in bestimmten Herkunftsländern und der Leit-
fäden gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2021/2303;

c) bei Anwendung der Konzepte des ersten Asylstaats oder des sicheren Dritt-
staats sachdienliche, genaue und aktuelle Informationen über die Lage in 
dem Drittstaat, der zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag als ers-
ter Asylstaat oder sicherer Drittstaat betrachtet wird, einschließlich Informa-
tionen und Analysen zu sicheren Drittstaaten gemäß Artikel 12 der Verord-
nung (EU) 2021/2303;

d) die individuelle Lage und die persönlichen Umstände des Antragstellers, ein-
schließlich Faktoren wie Hintergrund des Antragstellers, Alter, Geschlecht, 
Geschlechtsidentität und sexuelle Ausrichtung, um beurteilen zu können, ob 
in Anbetracht seiner persönlichen Umstände die Handlungen, denen er aus-
gesetzt war oder ausgesetzt sein könnte, einer Verfolgung oder einem sonsti-
gen ernsthaften Schaden gleichzusetzen sind;

e) die Frage, ob der Antragsteller die Aktivitäten, die er seit Verlassen des Her-
kunftslandes aufgenommen hat, ausschließlich oder hauptsächlich ausgeübt 
hat, um die für die Beantragung von internationalem Schutz erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, um beurteilen zu können, ob der Antragsteller 
im Fall einer Rückkehr in dieses Land aufgrund dieser Aktivitäten im Sinne 

des Artikels 5 der Verordnung (EU) 2024/1347 verfolgt werden oder ernst-
haften Schaden erleiden würde;

f) die Frage, ob vom Antragsteller vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass er den Schutz eines anderen Staates in Anspruch nimmt, dessen 
Staatsangehörigkeit er für sich geltend machen könnte;

g) vorausgesetzt die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden geht nicht vom 
Staat oder von Vertretern des Staates aus, die Frage, ob die interne Schutzal-
ternative gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2024/1347 Anwendung fin-
det.

(3) 1Die für die Prüfung der Anträge und die Entscheidung darüber zuständi-
gen Mitarbeiter verfügen über angemessene Kenntnisse der im Bereich Asyl- und 
Flüchtlingsrecht anzuwendenden Standards und haben entsprechende Schulun-
gen erhalten, einschließlich der einschlägigen Schulung gemäß Artikel 8 der Ver-
ordnung (EU) 2021/2303. 2Die Mitarbeiter können in bestimmten, unter ande-
rem medizinischen, kulturellen, religiösen, die psychische Gesundheit betreffen-
den und kinder- oder geschlechtsspezifischen Fragen, den Rat von Sachverstän-
digen einholen, wann immer dies erforderlich ist. 3Erforderlichenfalls können sie 
gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/2303 Anfra-
gen an die Asylagentur richten.

(4) [1] Falls dies notwendig ist, sind Unterlagen, die von der Asylbehörde als für 
die Prüfung der Anträge sachdienlich beurteilt werden, für die Zwecke dieser 
Prüfung zu übersetzen.

[2] 1Die Übersetzung dieser relevanten Unterlagen oder von Teilen davon kann 
von anderen Stellen bereitgestellt und im Einklang mit dem nationalen Recht 
des betreffenden Mitgliedstaats aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden. 2Der 
Antragsteller kann auf eigene Kosten für die Übersetzung weiterer Unterlagen 
Sorge tragen. 3Bei Folgeanträgen kann dem Antragsteller die Verantwortung für 
die Übersetzung der Unterlagen auferlegt werden.

(5) Die Asylbehörde kann die Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz vorziehen, insbesondere wenn
a) sie der Ansicht ist, dass der Antrag wahrscheinlich begründet ist;
b) beim Antragsteller besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme im Sinne des 

Artikels 24 der Richtlinie (EU) 2024/1346 vorliegen oder er besondere Ver-
fahrensgarantien gemäß den Artikeln 20 bis 23 der vorliegenden Verordnung 
benötigt; dies gilt insbesondere für unbegleitete Minderjährige;

c) begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass der Antragsteller eine Ge-
fahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des Mitglieds-
taats darstellen kann;

d) es sich um einen Folgeantrag handelt;
e) gegen den Antragsteller eine Entscheidung gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buch-

stabe e der Richtlinie (EU) 2024/1346 ergangen ist, er an Störungen der 
öffentlichen Ordnung beteiligt war oder kriminelle Handlungen begangen 
hat.
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Artikel 35. Dauer des Prüfungsverfahrens. (1) [1] Die Prüfung zur Feststel-
lung, ob ein Antrag gemäß Artikel 38 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d und Ar-
tikel 38 Absatz 2 unzulässig ist, wird so schnell wie möglich abgeschlossen, spä-
testens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt der Einrei-
chung des Antrags.

[2] In dem Fall gemäß Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe e schließt die Asylbehörde 
die Prüfung innerhalb von zehn Arbeitstagen ab.

[3] Der Antrag ist nicht allein deshalb als zulässig anzusehen, weil innerhalb der 
in diesem Absatz und in Absatz 2 genannten Fristen keine Entscheidung über 
die Unzulässigkeit ergangen ist.

(2) Die Asylbehörde kann die Fristen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 um höchs-
tens zwei Monate verlängern, wenn
a) eine unverhältnismäßig große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen innerhalb desselben Zeitraums einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt, was es unmöglich macht, das Zulässigkeitsverfahren innerhalb 
der festgelegten Fristen abzuschließen;

b) es um komplexe Sachverhalte oder komplexe Rechtsfragen geht;
c) die Verzögerung eindeutig und ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass 

der Antragsteller seinen Pflichten nach Artikel 9 nicht nachgekommen ist.
(3) Die Asylbehörde schließt das beschleunigte Prüfungsverfahren so schnell 

wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der 
Einreichung des Antrags ab.

(4) Die Asylbehörde stellt sicher, dass — unbeschadet einer angemessenen und 
vollständigen Prüfung — das Verfahren zur Prüfung der Begründetheit, sofern 
es sich dabei nicht um ein beschleunigtes Prüfungsverfahren handelt, so schnell 
wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeit-
punkt der Einreichung des Antrags abgeschlossen wird.

(5) Die Asylbehörde kann die in Absatz 4 genannte Sechsmonatsfrist um 
höchstens sechs weitere Monate verlängern, wenn
a) eine unverhältnismäßig große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen innerhalb desselben Zeitraums einen Antrag auf internationalen 
Schutz stellt, sodass es unmöglich ist, das Verfahren innerhalb der Sechsmo-
natsfrist abzuschließen;

b) es um komplexe Sachverhalte oder komplexe Rechtsfragen geht;
c) die Verzögerung eindeutig und ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass 

der Antragsteller seinen Pflichten nach Artikel 9 nicht nachgekommen ist.
(6) Ist ein Antragsteller gemäß dem Überstellungsverfahren nach Maßgabe des 

Artikels 35 der Verordnung (EU) 2024/1351 zu behandeln, so beginnt die in 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels festgelegte Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Antrag gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingereicht wurde.

(7) [1] 1Die Asylbehörde kann den Abschluss des Prüfungsverfahrens aufschie-
ben, wenn von ihr aufgrund einer aller Voraussicht nach vorübergehenden unge-
wissen Lage im Herkunftsland vernünftigerweise nicht angenommen werden 

kann, innerhalb der in Absatz 4 festgelegten Fristen zu entscheiden. 2In solchen 
Fällen geht die Asylbehörde wie folgt vor:
a) sie überprüft mindestens alle vier Monate die Lage in diesem Herkunftsland;
b) sie berücksichtigt gegebenenfalls die von der Asylagentur durchgeführten 

Überprüfungen der Lage in diesem Herkunftsland;
c) sie unterrichtet die betroffenen Antragsteller so schnell wie möglich in einer 

Sprache, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen wer-
den kann, dass sie sie verstehen, über die Gründe der Aufschiebung.

[2] 1Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die Asylagentur so 
schnell wie möglich über die Aufschiebung der Verfahren für dieses Herkunfts-
land. 2Die Asylbehörde schließt das Prüfungsverfahren in jedem Fall innerhalb 
von 21 Monaten nach der Einreichung des Antrags ab.

(8) 1Die Mitgliedstaaten legen Fristen für den Abschluss des Prüfungsverfah-
rens für die Fälle fest, in denen ein Gericht die Entscheidung der Asylbehörde 
aufhebt und die Sache zurückverweist. 2Diese Fristen müssen kürzer sein als die 
in diesem Artikel festgelegten Fristen.

ABSCHNITT III. Entscheidungen über Anträge

Artikel 36. Entscheidungen über Anträge. (1) 1Eine Entscheidung über ei-
nen Antrag auf internationalen Schutz wird dem Antragsteller schriftlich so 
schnell wie möglich gemäß dem nationalen Recht des betreffenden Mitglieds-
taats mitgeteilt. 2Wird der Antragsteller durch einen Vertreter oder einen Rechts-
berater rechtlich vertreten, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung 
diesem statt dem Antragsteller mitteilen.

(2) Wird ein Antrag als unzulässig, als unbegründet oder als offensichtlich un-
begründet in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft oder den Status subsidiären 
Schutzes, als ausdrücklich zurückgenommen oder als stillschweigend zurückge-
nommen abgelehnt, so sind die sachlichen und rechtlichen Gründe für die Ab-
lehnung in der Entscheidung darzulegen.

(3) 1Der Antragsteller wird schriftlich über das Ergebnis der Entscheidung und 
darüber unterrichtet, wie eine Entscheidung, mit der ein Antrag als unzulässig, 
als unbegründet oder als offensichtlich unbegründet in Bezug auf die Flücht-
lingseigenschaft oder den Status subsidiären Schutzes oder als stillschweigend zu-
rückgenommen abgelehnt wurde, angefochten werden kann. 2Diese Informatio-
nen können im Rahmen der Entscheidung über einen Antrag auf internationa-
len Schutz erteilt werden. 3Wird der Antragsteller nicht von einem Rechtsberater 
unterstützt, so werden diese Informationen in einer Sprache erteilt, die der An-
tragsteller versteht oder von der vernünftigerweise angenommen werden kann, 
dass er sie versteht.

(4) 1Wird der Antragsteller von einem Rechtsberater unterstützt, der den An-
tragsteller rechtlich vertritt, so ist es gestattet, die Informationen gemäß Absatz 3 
nur diesem Rechtsberater zur Verfügung zu stellen, ohne Übersetzung in eine 
Sprache, die der Antragsteller versteht oder von der vernünftigerweise angenom-
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men werden kann, dass er sie versteht. 2In diesem Fall wird dem Antragsteller 
schriftlich in einer Sprache, die er versteht oder von der vernünftigerweise ange-
nommen werden kann, dass er sie versteht, zusammen mit allgemeinen Informa-
tionen darüber, wie die Entscheidung angefochten werden kann, informations-
halber mitgeteilt, ob der internationale Schutz gewährt wird oder nicht.

(5) 1Im Fall von Anträgen im Namen von Minderjährigen oder unterstüt-
zungsbedürftigen Erwachsenen, und wenn in allen Anträgen genau dieselben 
Gründe wie im Antrag des für diesen Minderjährigen oder unterstützungsbe-
dürftigen Erwachsenen verantwortlichen Erwachsenen genannt werden, kann 
die Asylbehörde nach einer Bewertung jedes Antragstellers eine einzige Entschei-
dung für alle vom Antrag erfassten Personen treffen, es sei denn, dies hätte die 
Offenlegung bestimmter Umstände eines Antragstellers zur Folge, durch die des-
sen Interessen gefährdet werden könnten, insbesondere in Fällen, in denen es um 
geschlechtsspezifische Gewalt, Menschenhandel oder um Verfolgung aufgrund 
des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder des 
Alters geht. 2In diesen Fällen ergeht eine gesonderte Entscheidung, die der be-
troffenen Person gemäß Absatz 1 mitgeteilt wird.

Artikel 37. Ablehnung eines Antrags und Erlass einer Rückkehrentschei-
dung. 1Wird ein Antrag als unzulässig, unbegründet oder offensichtlich unbe-
gründet in Bezug auf sowohl die Flüchtlingseigenschaft als auch den Status sub-
sidiären Schutzes oder als stillschweigend oder ausdrücklich zurückgenommen 
abgelehnt, so erlassen die Mitgliedstaaten eine Rückkehrentscheidung, mit der 
die Richtlinie 2008/115/EG eingehalten wird und die der Grundsatz der Nicht-
zurückweisung eingehalten wird. 2Wurde vor der Stellung eines Antrags auf in-
ternationalen Schutz bereits eine Rückkehrentscheidung oder eine andere Ent-
scheidung über die Auferlegung der Rückkehrverpflichtung erlassen, so ist die 
Rückkehrentscheidung gemäß diesem Artikel nicht erforderlich. 3Die Rückkeh-
rentscheidung wird als Teil der Entscheidung über die Ablehnung des Antrags 
auf internationalen Schutz oder als gesonderte Entscheidung erlassen. 4Wird die 
Rückkehrentscheidung als gesonderte Entscheidung erlassen, so wird sie zeit-
gleich und zusammen mit der Entscheidung über die Ablehnung des Antrags 
auf internationalen Schutz oder unverzüglich danach erlassen.

Artikel 38. Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags. (1) Die Asyl-
behörde kann die Zulässigkeit eines Antrags gemäß den Grundsätzen und Ga-
rantien nach Kapitel II prüfen, und sie kann nach nationalem Recht befugt sein, 
einen Antrag, auf den einer der folgenden Gründe zutrifft, als unzulässig abzu-
lehnen:
a) Ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist, wird gemäß Artikel 58 als erster Asylstaat 

des Antragstellers betrachtet, es sei denn, es ist eindeutig, dass der Antragstel-
ler in dieses Land nicht übernommen oder nicht rückübernommen wird;

b) ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist, wird gemäß Artikel 59 als ein für den An-
tragsteller sicherer Drittstaat betrachtet, es sei denn, es ist eindeutig, dass der 
Antragsteller in dieses Land nicht übernommen oder nicht rückübernom-
men wird;

c) ein anderer Mitgliedstaat als der den Antrag prüfende Mitgliedstaat hat dem 
Antragsteller internationalen Schutz gewährt;

d) ein internationales Strafgericht hat eine sichere Überstellung des Antragstel-
lers in einen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat angeordnet oder ergreift ein-
deutig Maßnahmen in diesem Sinne, es sei denn, es sind neue relevante Um-
stände eingetreten, die vom Gericht nicht berücksichtigt wurden, oder es war 
rechtlich nicht möglich, vor diesem internationalen Strafgericht Umstände 
geltend zu machen, die in Bezug auf international anerkannte Menschen-
rechtsnormen relevant sind;

e) gegen den betreffenden Antragsteller ist eine Rückkehrentscheidung gemäß 
Artikel 6 der Richtlinie 2008/115/EG ergangen, und er hat seinen Antrag 
erst nach Ablauf von sieben Arbeitstagen ab dem Tag, an dem er die Rück-
kehrentscheidung erhalten hat, gestellt, vorausgesetzt, er wurde über die Fol-
gen eines innerhalb dieser Frist nicht gestellten Antrags unterrichtet und seit 
Ablauf dieser Frist sind keine neuen relevanten Umstände eingetreten.

(2) Die Asylbehörde lehnt einen Antrag als unzulässig ab, wenn der Antrag ein 
Folgeantrag ist, bei dem keine neuen Umstände gemäß Artikel 55 Absätze 3 und 
5 zu der Frage, ob der Antragsteller nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
2024/1347 als Person mit Anspruch auf internationalen Schutz anzuerkennen 
ist, oder in Bezug auf den zuvor angewandten Grund für die Unzulässigkeit des 
Antrags zutage getreten oder vom Antragsteller vorgebracht worden sind.

Artikel 39. Entscheidung über die Begründetheit eines Antrags. (1) Ein 
Antrag wird nicht auf Begründetheit geprüft, wenn
a) ein anderer Mitgliedstaat gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 zuständig 

ist;
b) ein Antrag gemäß Artikel 38 als unzulässig abgelehnt wurde, oder
c) ein Antrag — unbeschadet Artikel 40 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 5 — 

ausdrücklich oder stillschweigend zurückgenommen wurde.
(2) Bei der Prüfung der Begründetheit eines Antrags entscheidet die Asylbe-

hörde, ob der Antragsteller die Voraussetzungen für die Anerkennung als 
Flüchtling erfüllt; ist dies nicht der Fall, muss sie feststellen, ob der Antragsteller 
Anspruch auf subsidiären Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 hat.

(3) Die Asylbehörde lehnt einen Antrag als unbegründet ab, wenn sie festge-
stellt hat, dass der Antragsteller die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
internationalen Schutzstatus gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 nicht er-
füllt.

(4) Der Asylbehörde kann nach nationalem Recht gestattet werden, einen un-
begründeten Antrag für offensichtlich unbegründet zu erklären, wenn zum Zeit-
punkt des Abschlusses der Prüfung einer der in Artikel 42 Absätze 1 und 3 
aufgeführten Umstände vorliegt.

Artikel 40. Ausdrückliche Rücknahme von Anträgen. (1) 1Ein Antragstel-
ler kann seinen Antrag aus eigener Initiative zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens 
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zurücknehmen. 2Der Antrag wird vom Antragsteller persönlich schriftlich zu-
rückgenommen, oder von seinem Rechtsberater, der seine rechtliche Vertretung 
ausübt, nach Maßgabe des nationalen Rechts abgegeben.

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten den Antragsteller zum Zeitpunkt 
der Rücknahme des Antrags in einer Sprache, die er versteht oder von der ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass er sie versteht, gemäß Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe c über alle verfahrensrechtlichen Folgen dieser Rücknahme.

(3) 1Findet die ausdrückliche Rücknahme vor einer anderen zuständigen Be-
hörde als der Asylbehörde statt, so unterrichtet diese Behörde die Asylbehörde 
über diese Rücknahme. 2Die Asylbehörde erlässt eine Entscheidung, mit der er-
klärt wird, dass der Antrag ausdrücklich zurückgenommen wurde. 3Diese Ent-
scheidung ist endgültig und kann nicht mit einem Rechtsbehelf gemäß Kapitel 
V dieser Verordnung angefochten werden.

(4) Hat die Asylbehörde in der Phase, in der der Antrag vom Antragsteller aus-
drücklich zurückgenommen wurde, bereits festgestellt, dass der Antragsteller die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung des internationalen Schutzes gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1347 nicht erfüllt, so kann sie trotzdem die Entschei-
dung treffen, den Antrag als unbegründet oder offensichtlich unbegründet ab-
zulehnen.

Artikel 41. Stillschweigende Rücknahme von Anträgen. (1) Ein Antrag 
wird für stillschweigend zurückgenommen erklärt, wenn
a) der Antragsteller seinen Antrag ohne rechtfertigenden Grund nicht gemäß 

Artikel 28 eingereicht hat, obwohl er die tatsächliche Gelegenheit dazu hatte;
b) der Antragsteller die Zusammenarbeit verweigert, indem er die Informatio-

nen gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstaben a und b nicht angibt oder seine 
biometrischen Daten nicht erfassen lässt;

c) der Antragsteller sich weigert, seine Anschrift anzugeben, wenn er eine hat, es 
sei denn, die zuständigen Behörden stellen eine Unterkunft bereit;

d) der Antragsteller ohne rechtfertigenden Grund nicht an einer persönlichen 
Anhörung teilgenommen hat, obwohl er gemäß Artikel 13 dazu verpflichtet 
war, oder ohne rechtfertigenden Grund die Beantwortung von Fragen wäh-
rend der Anhörung insoweit abgelehnt hat, als dadurch das Ergebnis der An-
hörung nicht ausreicht, um über die Begründetheit des Antrags zu entschei-
den;

e) der Antragsteller seinen Meldepflichten gemäß Artikel 9 Absatz 4 wiederholt 
nicht nachgekommen ist oder der zuständigen Behörde oder den Justizbe-
hörden nicht weiterhin zur Verfügung steht, es sei denn, er kann nachweisen, 
dass diese Nichtverfügbarkeit auf bestimmte Umstände zurückzuführen ist, 
die sich seinem Einfluss entziehen;

f) der Antragsteller den Antrag in einem anderen als dem in Artikel 17 Absätze 
1 und 2 der Verordnung (EU) 2024/1351 vorgesehenen Mitgliedstaat einge-
reicht hat und sich bis zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats oder 

gegebenenfalls bis zur Durchführung des Überstellungsverfahrens nicht im 
vorgesehenen Mitgliedstaat aufhält.

(2) 1Handelt es sich bei der Behörde, die prüft, ob der Antrag stillschweigend 
zurückgenommen wurde, um eine andere zuständige Behörde als die Asylbehör-
de, und ist diese Behörde der Auffassung, dass der Antrag als stillschweigend zu-
rückgenommen zu betrachten ist, so unterrichtet diese Behörde die Asylbehörde 
entsprechend. 2Die Asylbehörde erlässt eine Entscheidung, mit der erklärt wird, 
dass der Antrag stillschweigend zurückgenommen wurde.

(3) Ist der Antragsteller anwesend, so unterrichtet die zuständige Behörde ihn 
zum Zeitpunkt der Rücknahme in einer Sprache, die er versteht oder von der ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass er sie versteht, gemäß Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe c über alle verfahrensrechtlichen Folgen dieser Rücknahme.

(4) Die zuständige Behörde kann das Verfahren aussetzen, um dem Antragstel-
ler die Möglichkeit zu geben, Unterlassungen oder Handlungen gemäß Absatz 1 
zu begründen oder zu berichtigen, bevor eine Entscheidung ergeht, mit der der 
Antrag für stillschweigend zurückgenommen erklärt wird.

(5) Ein Antrag kann als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abge-
lehnt werden, wenn die Asylbehörde in der Phase, in der der Antrag stillschwei-
gend zurückgenommen wurde, bereits festgestellt hat, dass der Antragsteller 
nicht die Voraussetzungen für die Zuerkennung des internationalen Schutzsta-
tus gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 erfüllt.

ABSCHNITT IV. Besondere Verfahren

Artikel 42. Beschleunigtes Prüfungsverfahren. (1) [1] Unbeschadet des Arti-
kels 21 Absatz 2 beschleunigt die Asylbehörde gemäß den Grundsätzen und Ga-
rantien nach Kapitel II die Prüfung der Begründetheit eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz, wenn
a) der Antragsteller bei der Einreichung seines Antrags und der Darlegung der 

Tatsachen nur Umstände vorgebracht hat, die für die Prüfung der Frage, ob 
er als Person mit Anspruch auf internationalen Schutz gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1347 anzuerkennen ist, nicht von Belang sind;

b) der Antragsteller eindeutig unstimmige oder widersprüchliche, eindeutig fal-
sche oder offensichtlich unwahrscheinliche Angaben oder Angaben, die im 
Widerspruch zu einschlägigen und verfügbaren Herkunftslandinformatio-
nen stehen, gemacht hat, sodass die Begründung für seine Behauptung, dass 
er als Person mit Anspruch auf internationalen Schutz gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1347 anzuerkennen ist, offensichtlich nicht überzeugend 
ist;

c) davon ausgegangen wird, dass der Antragsteller — nachdem ihm die uneinge-
schränkte Gelegenheit gegeben wurde, triftige Gründe vorzubringen — die 
Behörden durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch Verschweigen 
wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten — ins-
besondere über seine Identität oder Staatsangehörigkeit –, die sich negativ 

Art. 41 Asylverfahrens-VO Asylverfahrens-VO Art. 42

226  227



auf die Entscheidung hätten auswirken können, vorsätzlich getäuscht hat, 
oder es eindeutige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller ein 
Identitäts- oder Reisedokument mutwillig vernichtet oder beseitigt hat, um 
die Feststellung seiner Identität oder Staatsangehörigkeit zu verhindern;

d) der Antragsteller den Antrag nur stellt, um die Vollstreckung einer Entschei-
dung über seine Abschiebung aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu 
verzögern, zu vereiteln oder zu vereiteln;

e) ein Drittstaat als sicheres Herkunftsland für den Antragsteller im Sinne dieser 
Verordnung angesehen werden kann;

f) es triftige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller eine Gefahr 
für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der Mitgliedstaaten 
darstellt, oder der Antragsteller aus schwerwiegenden Gründen der nationa-
len Sicherheit oder öffentlichen Ordnung nach nationalem Recht zwangs-
weise ausgewiesen wurde;

g) es sich um einen Folgeantrag handelt, der nicht unzulässig ist;
h) der Antragsteller unrechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein-

gereist ist oder seinen Aufenthalt unrechtmäßig verlängert hat und es ohne 
triftigen Grund versäumt hat, zum angesichts der Umstände seiner Einreise 
frühestmöglichen Zeitpunkt bei den zuständigen Behörden vorstellig zu wer-
den oder einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen;

i) der Antragsteller rechtmäßig in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einge-
reist ist und es ohne triftigen Grund versäumt hat, zum angesichts der Grün-
de für seinen Antrag frühestmöglichen Zeitpunkt einen Antrag auf internati-
onalen Schutz zu stellen; dies gilt unbeschadet des aus Nachfluchtgründen 
entstehenden Bedarfs an internationalem Schutz; oder

j) der Antragsteller die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzt oder — bei 
Staatenlosen — seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Dritt-
staat hatte, in Bezug auf den der Anteil der Entscheidungen der Asylbehörde, 
mit denen internationaler Schutz gewährt wird, nach den neuesten verfügba-
ren Eurostat-Daten unionsweit im Jahresdurchschnitt 20 % oder weniger be-
trägt, es sei denn, die Asylbehörde gelangt zu der Einschätzung, dass in dem 
betreffenden Drittstaat seit Veröffentlichung der einschlägigen Eurostat-Da-
ten eine erhebliche Änderung eingetreten ist oder dass der Antragsteller einer 
Personengruppe angehört, bei der der Anteil von 20 % oder weniger nicht als 
repräsentativ für ihren Schutzbedarf angesehen werden kann, wobei unter 
anderem den erheblichen Unterschieden zwischen einer erstinstanzlichen 
und einer unanfechtbaren Entscheidung Rechnung getragen wird.

[2] Hat die Asylagentur zu einem Herkunftsland einen Leitfaden nach Artikel 
11 der Verordnung (EU) 2021/2303 vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass sich in 
dem betreffenden Drittstaat seit der Veröffentlichung der einschlägigen Euro-
stat-Daten eine wesentliche Änderung ergeben hat, so ziehen die Mitgliedstaaten 
den genannten Leitfaden als Referenz für die Anwendung von Unterabsatz 1 
Buchstabe j des vorliegenden Absatzes heran.

(2) 1Ist die Asylbehörde der Ansicht, dass die Prüfung des Antrags Sach- oder 
Rechtsfragen umfasst, die zu komplex sind, um im Rahmen eines beschleunig-
ten Prüfungsverfahrens geprüft zu werden, so kann sie die Prüfung der Begrün-
detheit gemäß Artikel 35 Absatz 4 und Artikel 39 fortsetzen. 2In diesem Fall wird 
der betreffende Antragsteller über die Änderung des Verfahrens informiert.

(3) Das beschleunigte Prüfungsverfahren darf nur auf unbegleitete Minderjäh-
rige angewendet werden, wenn
a) der Antragsteller aus einem Drittstaat kommt, der als sicheres Herkunftsland 

im Sinne dieser Verordnung angesehen werden kann;
b) es triftige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller eine Gefahr 

für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des Mitgliedstaats 
darstellt, oder der Antragsteller aus schwerwiegenden Gründen der nationa-
len Sicherheit oder öffentlichen Ordnung nach nationalem Recht zwangs-
weise ausgewiesen wurde;

c) es sich um einen Folgeantrag handelt, der nicht unzulässig ist;
d) davon ausgegangen wird, dass der Antragsteller — nachdem ihm die uneinge-

schränkte Gelegenheit gegeben wurde, triftige Gründe vorzubringen — die 
Behörden durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch Verschweigen 
wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten — ins-
besondere über seine Identität oder Staatsangehörigkeit –, die sich negativ 
auf die Entscheidung hätten auswirken können, vorsätzlich getäuscht hat, 
oder es eindeutige Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller ein 
Identitäts- oder Reisedokument mutwillig vernichtet oder beseitigt hat, um 
die Feststellung seiner Identität oder Staatsangehörigkeit zu verhindern; oder

e) der Antragsteller die Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzt oder — bei 
Staatenlosen — seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Dritt-
staat hatte, in Bezug auf den der Anteil der Entscheidungen der Asylbehörde, 
mit denen internationaler Schutz gewährt wird, nach den neuesten verfügba-
ren Eurostat-Daten unionsweit im Jahresdurchschnitt 20 % oder weniger be-
trägt, es sei denn, die Asylbehörde gelangt zu der Einschätzung, dass in dem 
betreffenden Drittstaat seit Veröffentlichung der einschlägigen Eurostat-Da-
ten eine wesentliche Änderung eingetreten ist oder dass der Antragsteller ei-
ner Personengruppe angehört, bei der der Anteil von 20 % oder weniger nicht 
als repräsentativ für ihren Schutzbedarf angesehen werden kann, wobei unter 
anderem den erheblichen Unterschieden zwischen einer erstinstanzlichen 
und einer unanfechtbaren Entscheidung Rechnung getragen wird.

[2] Hat die Asylagentur zu einem Herkunftsland einen Leitfaden nach Artikel 
11 der Verordnung (EU) 2021/2303 vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass sich in 
dem betreffenden Drittstaat seit der Veröffentlichung der einschlägigen Euro-
stat-Daten eine wesentliche Änderung ergeben hat, so ziehen die Mitgliedstaaten 
den genannten Leitfaden als Referenz für die Anwendung von Unterabsatz 1 
Buchstabe e des vorliegenden Absatzes heran.

Artikel 43. Voraussetzungen für das Asylverfahren an der Grenze. (1) 1Im 
Anschluss an die gegebenenfalls nach der Verordnung (EU) 2024/1356 durchge-

Art. 42 Asylverfahrens-VO Asylverfahrens-VO Art. 43

228  229



führte Überprüfung und sofern dem Antragsteller die Einreise in das Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten noch nicht gestattet wurde, kann der Antrag, wenn er 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellt wurde, der die Vor-
aussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 nicht erfüllt, von einem Mitgliedstaat 
im Einklang mit den Grundsätzen und Garantien nach Kapitel II im Rahmen 
eines Grenzverfahrens geprüft werden. 2Das Grenzverfahren kann durchgeführt 
werden:
a) nach Stellung eines Antrags an einer Außengrenzübergangsstelle oder in ei-

ner Transitzone;
b) nach einem Aufgriff im Zusammenhang mit einem unbefugten Überschrei-

ten der Außengrenze;
c) nach einer Ausschiffung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats im Anschluss 

an einen Such- und Rettungseinsatz;
d) nach Übernahme der Person gemäß Artikel 67 Absatz 11 der Verordnung 

(EU) 2024/1351.
(2) 1Unbeschadet des Artikels 51 Absatz 2 und des Artikels 53 Absatz 2 darf 

Antragstellern, die dem Grenzverfahren unterliegen, die Einreise in das Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats nicht gestattet werden. 2Jede von den Mitgliedstaaten 
getroffene Maßnahme, um die unerlaubte Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu ver-
hindern, muss im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/1346 stehen.

(3) [1] Abweichend von Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 1 letzter Satz wird dem 
Antragsteller die Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats nicht gestattet, 
wenn
a) der Antragsteller zum Verbleib im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 

Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe a oder c nicht berechtigt ist;
b) der Antragsteller zum Verbleib im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 

Artikel 68 nicht berechtigt ist und er seinen weiteren Verbleib für die Zwecke 
eines Rechtsbehelfsverfahrens nicht fristgerecht beantragt hat;

c) der Antragsteller zum Verbleib im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 68 nicht berechtigt ist und ein Gericht entschieden hat, dass er bis 
zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens nicht im Mitgliedstaat verblei-
ben darf.

[2] Ist gegen den Antragsteller eine Rückkehrentscheidung nach Maßgabe der 
Richtlinie 2008/115/EG oder eine Einreiseverweigerung gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2016/399 ergangen, so findet in den Fällen nach Unterabsatz 
1 des vorliegenden Absatzes Artikel 4 der Verordnung (EU) 2024/1349 Anwen-
dung.

(4) Unbeschadet des in Artikel 14 der Verordnung (EU) 2021/2303 festgeleg-
ten Überwachungsmechanismus und in Ergänzung dazu sieht jeder Mitglieds-
taat einen Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Grundrechte im 
Zusammenhang mit dem Grenzverfahren vor, der den Kriterien gemäß Artikel 
10 der Verordnung (EU) 2024/1356 entspricht.

Artikel 44. Entscheidungen im Rahmen des Asylverfahrens an der Gren-
ze. (1) Wird ein Verfahren an der Grenze durchgeführt, so kann über Folgendes 
entschieden werden:
a) die Unzulässigkeit eines Antrags gemäß Artikel 38;
b) die Begründetheit eines Antrags, wenn einer der in Artikel 42 Absatz 1 Buch-

staben a bis g und Buchstabe j und Artikel 42 Absatz 3 Buchstabe b aufge-
führten Umstände vorliegt.

(2) Übersteigt die Zahl der Antragsteller die in Artikel 47 Absatz 1 genannte 
Zahl, und zum Zweck der Feststellung, bei wem ein Verfahren an der Grenze ge-
mäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben c, f oder i oder Artikel 42 Absatz 3 Buchsta-
be b anzuwenden ist, wird den folgenden Kategorien von Anträgen Vorrang ein-
geräumt:
a) Anträge bestimmter Drittstaatsangehöriger oder — bei Staatenlosen — von 

Personen, die ihren vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem Dritt-
staat hatten, bei denen im Fall einer ablehnenden Entscheidung eine größere 
Aussicht auf eine Rückkehr in ihr Herkunftsland, in den Staat ihres vorheri-
gen gewöhnlichen Aufenthalts, in einen sicheren Drittstaat oder in einen ers-
ten Asylstaat im Sinne dieser Verordnung besteht;

b) Anträge bestimmter Drittstaatsangehöriger oder — bei Staatenlosen — von 
Personen, die ihren vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem Dritt-
staat hatten, bei denen aus schwerwiegenden Gründen davon ausgegangen 
wird, dass sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche 
Ordnung eines Mitgliedstaats darstellen;

c) unbeschadet des Buchstabens b Anträge bestimmter Drittstaatsangehöriger 
oder — bei Staatenlosen — von Personen, die ihren vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort in einem Drittstaat hatten, bei denen es sich nicht um Min-
derjährige und deren Familienangehörige handelt.

(3) [1] Wird das Verfahren an der Grenze auf Minderjährige und ihre Familien-
angehörigen angewandt, so werden ihre Anträge vorrangig geprüft.

[2] Die Mitgliedstaaten können außerdem die Anträge bestimmter Drittstaats-
angehöriger oder — bei Staatenlosen — von Personen, die ihren vorherigen ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in einem Drittstaat hatten, vorrangig prüfen, bei de-
nen im Fall einer ablehnenden Entscheidung eine größere Aussicht auf eine 
Rückkehr in ihr Herkunftsland, in den Staat ihres vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts, in einen sicheren Drittstaat oder in einen ersten Asylstaat im Sinne 
dieser Verordnung besteht.

Artikel 45. Verpflichtende Anwendung des Asylverfahrens an der Gren-
ze. (1) In den in Artikel 43 Absatz 1 genannten Fällen, in denen einer der in Ar-
tikel 42 Absatz 1 Buchstaben c, f oder j aufgeführten Umstände vorliegt, prüfen 
die Mitgliedstaaten einen Antrag im Verfahren an der Grenze.

(2) Liegen die Umstände gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe f vor, so ergrei-
fen die Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 54 angemessene Maßnahmen, 
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um die Einheit der Familie im Rahmen des Verfahrens an der Grenze so weit wie 
möglich zu wahren.

(3) [1] Für die Zwecke des Absatzes 2 und zur Wahrung der Einheit der Familie 
sind unter der Bezeichnung „Familienangehörige des Antragstellers“ die folgen-
den Mitglieder der Familie des Antragstellers, die sich im Zusammenhang mit 
dem Antrag auf internationalen Schutz in demselben Mitgliedstaat aufhalten, zu 
verstehen, sofern die Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten bestanden hat:
a) der Ehegatte des Antragstellers oder sein nicht verheirateter Partner, der mit 

ihm eine dauerhafte Beziehung führt, soweit nach dem Recht oder den Ge-
pflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats nicht verheiratete Paare verhei-
rateten Paaren gleichgestellt sind,

b) die minderjährigen Kinder von Paaren gemäß Buchstabe a oder des Antrags-
tellers, sofern diese nicht verheiratet sind, gleichgültig, ob es sich nach natio-
nalem Recht um eheliche oder außerehelich geborene oder adoptierte Kinder 
handelt,

c) bei einem minderjährigen und unverheirateten Antragsteller der Vater, die 
Mutter oder ein anderer Erwachsener, der nach dem Recht oder nach den 
Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem der Erwachsene sich aufhält, für 
den Minderjährigen verantwortlich ist,

d) bei einem minderjährigen und unverheirateten Antragsteller das oder die Ge-
schwister des Antragstellers, sofern sie unverheiratet und minderjährig sind.

[2] Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Ziffern b, c und d gilt ein Minderjähriger 
auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung als unverheiratet, sofern seine Ehe ins-
besondere hinsichtlich der Ehemündigkeit nicht im Einklang mit dem nationa-
len Recht des betreffenden Mitgliedstaats hätte geschlossen werden könnte.

(4) [1] 1Hat die Kommission auf der Grundlage der im Rahmen der gemäß den 
Artikeln 14 und 15 der Verordnung (EU) 2021/2303 durchgeführten Überwa-
chung Grund zu der Annahme, dass ein Mitgliedstaat die in Artikel 54 Absatz 2 
festgelegten Anforderungen nicht erfüllt, so empfiehlt sie unverzüglich die Aus-
setzung der Anwendung des Verfahrens an der Grenze auf Familien mit Minder-
jährigen gemäß Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b. 2Die Kommission veröffent-
licht diese Empfehlung.

[2] 1Der betreffende Mitgliedstaat trägt der Empfehlung der Kommission in Be-
zug auf seine Pflichten nach Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b und im Hinblick 
auf die Behebung der festgestellten Mängel weitestgehend Rechnung, um die 
vollständige Einhaltung der Anforderungen des Artikels 54 Absatz 2 sicherzu-
stellen. 2Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission die Maßnahmen 
mit, die ergriffen wurden, um dieser Empfehlung nachzukommen.

Artikel 46. Die angemessene Kapazität auf Unionsebene. Die angemessene 
Kapazität auf Unionsebene wird mit 30 000 angesetzt.

Artikel 47. Die angemessene Kapazität eines Mitgliedstaats. (1) [1] Die 
Kommission berechnet im Wege von Durchführungsrechtsakten die Zahl, die 

der jeweils angemessenen Kapazität der einzelnen Mitgliedstaaten entspricht, in-
dem sie die in Absatz 4 festgelegte Formel anwendet.

[2] 1Unbeschadet des Absatzes 3 legt die Kommission auch im Wege von Durch-
führungsrechtsakten die Höchstzahl der Anträge fest, die ein Mitgliedstaat jähr-
lich im Verfahren an der Grenze prüfen muss. 2Diese Höchstzahl beträgt ab dem 
12. Juni 2026 das Zweifache der Zahl, die sich aus der Anwendung der in Absatz 
4 festgelegten Formel ergibt, ab dem 13. Juni 2027 das Dreifache der Zahl, die 
sich aus der Anwendung der in Absatz 4 festgelegten Formel ergibt, und ab dem 
13. Juni 2028 das Vierfache der Zahl, die sich aus der Anwendung der in Absatz 
4 festgelegten Formel ergibt.

(2) Wird die angemessene Kapazität eines Mitgliedstaats gemäß Absatz 1 Un-
terabsatz 1 erreicht, so ist dieser Mitgliedstaat in den in Artikel 43 Absatz 1 ge-
nannten Fällen nicht mehr verpflichtet, Verfahren an der Grenze durchzufüh-
ren, sofern die Umstände nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j zutreffen.

(3) 1Hat ein Mitgliedstaat die Höchstzahl der Anträge gemäß Absatz 1 Unter-
absatz 2 geprüft, so ist dieser Mitgliedstaat in den in Artikel 43 Absatz 1 genann-
ten Fällen nicht mehr verpflichtet, Verfahren an der Grenze durchzuführen, so-
fern die Umstände nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c oder j zutreffen. 2Der 
Mitgliedstaat prüft dennoch weiterhin im Verfahren an der Grenze Anträge von 
Drittstaatsangehörigen, auf die die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe f und Arti-
kel 42 Absatz 3 Buchstabe b genannten Umstände zutreffen.

(4) Die Zahl gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 wird berechnet, indem die in Arti-
kel 46 genannte Zahl mit der Summe der irregulären Überschreitungen der Au-
ßengrenze, der Ankünfte nach Such- und Rettungseinsätzen und der Zurück-
weisungen an der Außengrenze in dem betreffenden Mitgliedstaat in den letzten 
drei Jahren multipliziert und die daraus resultierende Zahl durch die Summe der 
irregulären Überschreitungen der Außengrenze, der Ankünfte nach Such- und 
Rettungseinsätzen und der Zurückweisungen an der Außengrenze in der Union 
insgesamt im selben Zeitraum nach den aktuellsten verfügbaren Frontex- und 
Eurostat-Daten geteilt wird.

(5) [1] Der erste Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 1 wird von der Kom-
mission bis zum 12. August 2024 erlassen; danach wird ein Durchführungs-
rechtsakt alle drei Jahre am 15. Oktober erlassen.

[2] 1Nach dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts durch die Kommission ge-
mäß Absatz 1 stellt jeder Mitgliedstaat innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Erlass des folgenden und aller weiteren Durchführungsrechtsakte sicher, dass er 
über die darin festgelegte angemessene Kapazität verfügt. 2Für die Zwecke des 
ersten Durchführungsrechtsakts stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sie vor 
dem 12. Juni 2026 über die in diesem Durchführungsrechtsakt festgelegte ange-
messene Kapazität verfügen.

Artikel 48. Maßnahme bei Erreichen der angemessenen Kapazität eines 
Mitgliedstaats. (1) Wenn die Zahl der Antragsteller, die in einem Mitgliedstaat 
dem Asylverfahren an der Grenze unterliegen, zu einem beliebigen Zeitpunkt in 
Kombination mit der Zahl der Personen, die einem gemäß der Verordnung (EU) 
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2024/1349 eingerichteten Rückkehrverfahren an der Grenze oder gegebenen-
falls einem gleichwertigen, nach nationalem Recht eingerichteten Rückkehrver-
fahren an der Grenze unterliegen, die im Durchführungsrechtsakt der Kommis-
sion gemäß Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 1 für diesen Mitgliedstaat festgelegte 
Zahl erreicht oder übersteigt, kann dieser Mitgliedstaat der Kommission diesen 
Umstand mitteilen.

(2) Unterrichtet ein Mitgliedstaat die Kommission gemäß Absatz 1, so muss 
dieser Mitgliedstaat abweichend von Artikel 45 Absatz 1 ab dem Zeitpunkt, zu 
dem die Zahl der Antragsteller, die in diesem Mitgliedstaat dem Verfahren an der 
Grenze unterliegen, die in Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte Zahl er-
reicht oder übersteigt, in einem Verfahren an der Grenze nicht mehr die Anträge 
der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j genannten Antragsteller prüfen.

(3) Die Maßnahme nach Absatz 2 wird je nach Zu- und Abnahme angewandt, 
und der betreffende Mitgliedstaat ist verpflichtet, Anträge von Antragstellern 
nach Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j in einem Verfahren an der Grenze wieder 
zu prüfen, sobald die Zahl der Antragsteller, die in diesem Mitgliedstaat zu einem 
bestimmten Zeitpunkt dem Verfahren an der Grenze unterliegen, niedriger ist als 
die in Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte Zahl.

(4) Die Maßnahme nach Absatz 2 kann von einem Mitgliedstaat für den Rest 
des Kalenderjahres ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Mitteilung ge-
mäß Absatz 1 erfolgt ist, angewandt werden.

Artikel 49. Mitteilung eines Mitgliedstaats bei Erreichen der angemesse-
nen Kapazität. (1) Die Mitteilung gemäß Artikel 48 muss folgende Angaben 
beinhalten:
a) die Zahl der Antragsteller, die zum Zeitpunkt der Mitteilung in dem be-

treffenden Mitgliedstaat dem Asylverfahren an der Grenze, einem gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1349 eingerichteten Rückkehrverfahren an der 
Grenze oder gegebenenfalls einem gleichwertigen, nach nationalem Recht 
eingerichteten Rückkehrverfahren an der Grenze unterliegen;

b) die Maßnahme gemäß Artikel 48, die der betreffende Mitgliedstaat anzuwen-
den oder weiter anzuwenden beabsichtigt;

c) eine fundierte Begründung der Absicht des betreffenden Mitgliedstaats, in 
der beschrieben wird, wie der Rückgriff auf die fragliche Maßnahme zur Be-
wältigung der Situation beitragen könnte und gegebenenfalls welche andere 
Maßnahmen der betreffende Mitgliedstaat auf nationaler Ebene ergriffen hat 
oder zu ergreifen beabsichtigt, um die Situation zu verbessern, einschließlich 
der in Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 genannten Maß-
nahmen.

(2) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls die Kommission gemäß Artikel 
48 dieser Verordnung im Rahmen der Mitteilung gemäß den Artikeln 58 und 59 
der Verordnung (EU) 2024/1351 unterrichten.

(3) Unterrichtet ein Mitgliedstaat die Kommission gemäß Artikel 48, so infor-
miert der betreffende Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten entsprechend.

(4) [1] Ein Mitgliedstaat, der die Maßnahme nach Artikel 48 anwendet, unter-
richtet die Kommission monatlich über Folgendes:
a) die Zahl der Antragsteller, die zum betreffenden Zeitpunkt dem Verfahren an 

der Grenze in diesem Mitgliedstaat unterliegen;
b) die Zu- und Abnahme der Zahl der Personen, die Verfahren an der Grenze 

unterliegen, für jede Woche des betreffenden Monats;
c) die Zahl der für die Prüfung der Anträge im Verfahren an der Grenze zustän-

digen Bediensteten;
d) die durchschnittliche Dauer der Prüfung während des Verwaltungsverfah-

rens; und
e) die durchschnittliche Dauer der von einem Gericht durchgeführten Prüfung 

eines Antrags auf Verbleib bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf.
[2] 1Die Kommission überwacht die Anwendung der Maßnahme gemäß Artikel 

48 dieser Verordnung und überprüft zu diesem Zweck die von den Mitgliedstaa-
ten übermittelten Informationen. 2Die Kommission nimmt in dem in Artikel 9 
der Verordnung (EU) 2024/1351 genannten Bericht eine Bewertung der An-
wendung der in Artikel 48 der vorliegenden Verordnung genannten Maßnahme 
in jedem Mitgliedstaat vor.

Artikel 50. Mitteilung eines Mitgliedstaats bei Erreichen der jährlichen 
Höchstzahl an Anträgen. [1] Wenn die Zahl der Anträge, die in einem Mit-
gliedstaat innerhalb eines Kalenderjahres im Verfahren an der Grenze geprüft 
wurden, die Höchstzahl der Anträge, die für diesen Mitgliedstaat in dem in Arti-
kel 47 Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, erreicht oder 
übersteigt, kann dieser Mitgliedstaat dies der Kommission mitteilen.

[2] Hat der Mitgliedstaat die Kommission gemäß Absatz 1 des vorliegenden Ar-
tikels unterrichtet, so prüft die Kommission unverzüglich die von dem betreffen-
den Mitgliedstaat übermittelten Angaben, um sich zu vergewissern, dass der be-
treffende Mitgliedstaat seit Beginn des Kalenderjahres im Verfahren an der Gren-
ze eine Anzahl an Anträgen geprüft hat, die die Zahl, die für diesen Mitgliedstaat 
in dem in Artikel 47 Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakt festgelegt ist, 
erreicht oder übersteigt.

[3] Nach Abschluss der Überprüfung gestattet die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts dem betreffenden Mitgliedstaat, Anträge von An-
tragstellern gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben c und j im Verfahren an der 
Grenze nicht zu prüfen.

[4] Diese Erlaubnis entbindet den Mitgliedstaat nicht von der Verpflichtung, 
Anträge von Antragstellern gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 
42 Absatz 5 Buchstabe b im Verfahren an der Grenze zu prüfen.

Artikel 51. Fristen. (1) 1Abweichend von Artikel 28 dieser Verordnung sind 
Anträge, die einem Verfahren an der Grenze unterliegen, spätestens fünf Tage 
nach der erstmaligen Registrierung oder — im Falle einer Überstellung gemäß 
Artikel 67 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2024/1351 — fünf Tage nach der 
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Ankunft des so überstellten Antragstellers im Übernahmemitgliedstaat einzurei-
chen, sofern dem Antragsteller effektiv Gelegenheit dazu gegeben wird. 2Die 
Nichteinhaltung der Frist von fünf Tagen berührt nicht die weitere Anwendung 
des Verfahrens an der Grenze.

(2) [1] 1Die Dauer des Verfahrens an der Grenze muss so kurz wie möglich sein, 
zugleich aber eine vollständige und faire Prüfung der Ansprüche ermöglichen. 
2Unbeschadet des Unterabsatzes 3 dieses Absatzes beträgt die Dauer des Verfah-
rens an der Grenze höchstens zwölf Wochen ab dem Zeitpunkt der Registrierung 
des Antrags, bis der Antragsteller kein Recht auf Verbleib mehr hat und ihm der 
Verbleib nicht länger gestattet ist. 3Nach diesem Zeitraum ist dem Antragsteller 
die Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu gestatten, es sei denn, Ar-
tikel 4 der Verordnung (EU) 2024/1349 findet Anwendung.

[2] 1Die Mitgliedstaaten legen abweichend von Artikel 35 Bestimmungen über 
die Dauer des Prüfungsverfahrens, der Prüfung eines gemäß Artikel 68 Absätze 
4 und 5 eingereichten Antrags auf Verbleib durch ein Gericht und gegebenen-
falls des Rechtsbehelfsverfahrens fest. 2Mit der festgelegten Dauer wird sicherge-
stellt, dass alle diese Verfahrensschritte innerhalb von zwölf Wochen nach Regis-
trierung des Antrags abgeschlossen werden.

[3] Die Zwölfwochenfrist kann auf 16 Wochen verlängert werden, wenn der 
Mitgliedstaat, in den die Person gemäß Artikel 67 Absatz 11 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 überstellt wird, das Verfahren an der Grenze anwendet.

Artikel 52. Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats und Übernahme.
(1) Sind die Voraussetzungen für das Verfahren an der Grenze erfüllt, so ent-
scheiden die Mitgliedstaaten unbeschadet der in Artikel 51 Absatz 2 dieser Ver-
ordnung festgelegten Fristen das Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung 
des Antrags zuständigen Mitgliedstaats gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 
an den Standorten durchzuführen, an denen das Verfahren an der Grenze durch-
geführt wird.

(2) Sind die Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens an der Grenze 
in dem Mitgliedstaat, aus dem der Antragsteller überstellt wird, erfüllt, so kann 
der Mitgliedstaat, in den der Antragsteller gemäß Artikel 67 Absatz 11 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 überstellt wird, unbeschadet der in Artikel 51 Absatz 
2 der vorliegenden Verordnung festgelegten Fristen das Verfahren an der Grenze 
anwenden.

Artikel 53. Ausnahmen vom Asylverfahren an der Grenze. (1) 1Das Verfah-
ren an der Grenze wird bei unbegleiteten Minderjährigen nur unter den in Arti-
kel 42 Absatz 3 Buchstabe b genannten Umständen angewandt. 2Bestehen Zwei-
fel hinsichtlich des Alters des Antragstellers, so nehmen die zuständigen Behör-
den umgehend eine Altersbestimmung gemäß Artikel 25 vor.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten führen das Verfahren an der Grenze nicht durch oder 
beenden das Verfahren zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens, wenn

a) die Asylbehörde der Auffassung ist, dass die Gründe für die Ablehnung eines 
Antrags als unzulässig oder für die Anwendung des beschleunigten Prüfungs-
verfahrens nicht oder nicht mehr gegeben sind;

b) Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme, einschließ-
lich Minderjährigen, gemäß Kapitel IV der Richtlinie (EU) 2024/1346 an 
den in Artikel 54 genannten Standorten nicht die erforderliche Unterstüt-
zung bereitgestellt werden kann;

c) Antragstellern, die besondere Verfahrensgarantien benötigen, an den in Arti-
kel 54 genannten Standorten nicht die erforderliche Unterstützung bereitge-
stellt werden kann;

d) es einschlägige medizinische Gründe, einschließlich Gründen der psychi-
schen Gesundheit, für die Nichtanwendung des Verfahrens an der Grenze 
gibt;

e) die in den Artikeln 10 bis 13 der Richtlinie (EU) 2024/1346 festgelegten Ga-
rantien und Bedingungen für den Haft nicht oder nicht mehr erfüllt sind 
und der Antragsteller dem Verfahren an der Grenze nicht ohne Rückgriff auf 
Haft unterzogen werden kann.

[2] In den Fällen nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gestattet die zuständige Be-
hörde dem Antragsteller die Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und 
wendet das entsprechende Verfahren nach Kapitel III an.

Artikel 54. Standorte für die Durchführung des Asylverfahrens an der 
Grenze. (1) Während der Prüfung von Anträgen, die einem Verfahren an der 
Grenze unterliegen, schreiben die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 der Richtlinie 
(EU) 2024/1346 und unbeschadet des Artikels 10 dieser Richtlinie den Antrags-
tellern vor, dass sie sich grundsätzlich an der Außengrenze oder in der Nähe der 
Außengrenze oder in den Transitzonen oder an anderen bestimmten Standorten 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets aufhalten müssen, wobei den besonderen geogra-
fischen Gegebenheiten dieses Mitgliedstaats in vollem Umfang Rechnung getra-
gen wird.

(2) Unbeschadet des Artikels 47 stellen die Mitgliedstaaten — nach Prüfung 
des Kindeswohls — sicher, dass Familien mit Minderjährigen in Unterbrin-
gungseinrichtungen untergebracht werden, die ihren Bedürfnissen entsprechen, 
und sie gewährleisten einen im Hinblick auf die körperliche, geistige, seelische, 
moralische und gesellschaftliche Entwicklung des Minderjährigen angemesse-
nen Lebensstandard unter uneingeschränkter Achtung der Anforderungen des 
Kapitels IV der Richtlinie (EU) 2024/1346.

(3) 1Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 11. April 2026 die Stand-
orte mit, an denen das Verfahren an der Grenze durchgeführt wird, auch bei An-
wendung von Artikel 45. 2Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kapazitäten 
an diesen Standorten für die Prüfung der Anträge nach Artikel 45 ausreichen. 
3Änderungen der Standorte, an denen das Verfahren an der Grenze durchge-
führt wird, werden der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach den Än-
derungen mitgeteilt.
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(4) Das Erfordernis des Aufenthalts an einem bestimmten Standort gemäß den 
Absätzen 1, 2 und 3 wird nicht als Genehmigung für die Einreise in das Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats und den dortigen Verbleib betrachtet.

(5) Muss ein Antragsteller, der dem Verfahren an der Grenze unterliegt, für die 
Zwecke eines solchen Verfahrens zur Asylbehörde oder zu einem zuständigen 
Gericht erster Instanz verbracht werden oder zum Zweck einer medizinischen 
Behandlung verbracht werden, so stellt eine solche Reise als solche keine Einreise 
in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats dar.
Artikel 55. Folgeanträge. (1) [1] Ein Antrag, der gestellt wird, wenn über einen 
früheren Antrag desselben Antragstellers noch keine unanfechtbare Entschei-
dung ergangen ist, gilt als weitere Angabe und nicht als neuer Antrag.

[2] Diese weitere Angabe wird in dem zuständigen Mitgliedstaat im Rahmen der 
laufenden Prüfung im Verwaltungsverfahren oder im Rahmen eines laufenden 
Rechtsbehelfsverfahrens geprüft, sofern das zuständige Gericht die der weiteren 
Angabe zugrunde liegenden Umstände berücksichtigen kann.

(2) Jeder weitere Antrag, der in einem Mitgliedstaat gestellt wird, nachdem 
über einen früheren Antrag desselben Antragstellers eine unanfechtbare Ent-
scheidung ergangen ist, wird als Folgeantrag betrachtet und von dem zuständi-
gen Mitgliedstaat geprüft.

(3) Ein Folgeantrag unterliegt einer ersten Prüfung, bei der die Asylbehörde 
feststellt, ob neue Umstände zutage getreten oder vom Antragsteller vorgebracht 
worden sind,
a) durch die die Wahrscheinlichkeit, dass der Antragsteller als Person mit An-

spruch auf internationalen Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 
anzuerkennen ist, erheblich erhöht wird, oder

b) die im Zusammenhang mit einem zuvor geltend gemachten Unzulässigkeits-
grund stehen, wenn der erste Antrag als unzulässig abgelehnt wurde.

(4) 1Die erste Prüfung wird auf der Grundlage schriftlicher Angaben oder einer 
persönlichen Anhörung unter Beachtung der Grundsätze und Garantien nach 
Kapitel II durchgeführt. 2Insbesondere kann die persönliche Anhörung entfal-
len, wenn aus den schriftlichen Angaben eindeutig hervorgeht, dass der Antrag 
keine neuen Umstände gemäß Absatz 3 enthält.

(5) 1Die vom Antragsteller vorgebrachten Umstände gelten nur dann als neu, 
wenn der Antragsteller ohne eigenes Verschulden nicht in der Lage war, diese 
Umstände im Rahmen des früheren Antrags vorzubringen. 2Umstände, die der 
Antragsteller früher hätte vorbringen können, müssen nicht berücksichtigt wer-
den, es sei denn, sie erhöhen erheblich die Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag 
nicht unzulässig ist oder dass der Antragsteller Anspruch auf internationalen 
Schutz hat, oder wenn der frühere Antrag ohne Prüfung der Begründetheit als 
stillschweigend zurückgenommen gemäß Artikel 41 abgelehnt wurde.

(6) Sind neue Umstände gemäß Absatz 3 vom Antragsteller vorgebracht wor-
den oder zutage getreten, so wird der Antrag weiter auf seine Begründetheit ge-
prüft, es sei denn, der Antrag kann aus einem anderen in Artikel 38 Absatz 1 ge-
nannten Grund als unzulässig betrachtet werden.

(7) Sind keine neuen Umstände gemäß Absatz 3 vom Antragsteller vorgebracht 
worden oder zutage getreten, so wird der Antrag gemäß Artikel 38 Absatz 2 als 
unzulässig abgelehnt.

Artikel 56. Ausnahmen vom Recht auf Verbleib bei Folgeanträgen. Unbe-
schadet des Grundsatzes der Nichtzurückweisung können die Mitgliedstaaten 
eine Ausnahme vom Recht auf Verbleib in ihrem Hoheitsgebiet machen und 
von Artikel 68 Absatz 5 abweichen, wenn
a) ein erster Folgeantrag nur zu dem Zweck eingereicht worden ist, die Vollstre-

ckung einer Entscheidung zu verzögern oder zu vereiteln, die zur unverzügli-
chen Abschiebung des Antragstellers aus dem betreffenden Mitgliedstaat 
führen würde, und nicht weiter gemäß Artikel 55 Absatz 7 geprüft wird; oder

b) nach einer unanfechtbaren Entscheidung, mit der ein erster Folgeantrag als 
unzulässig oder als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt 
worden ist, ein zweiter oder weiterer Folgeantrag in einem Mitgliedstaat ge-
stellt wurde.

ABSCHNITT V. Konzepte des sicheren Staats

Artikel 57. Der Begriff des wirksamen Schutzes. (1) 1Ein Drittstaat, der die 
Genfer Konvention innerhalb der von diesem Drittstaat getroffenen und gemäß 
der Konvention zulässigen Ausnahmeregelungen oder Vorbehalte ratifiziert hat 
und achtet, gilt als Land, das einen wirksamen Schutz gewährleistet. 2Im Fall geo-
grafischer Vorbehalte des Drittstaats wird das Bestehen eines Schutzes für Perso-
nen, die nicht unter die Genfer Konvention fallen, anhand der in Absatz 2 ge-
nannten Kriterien beurteilt.

(2) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen wird nur dann davon aus-
gegangen, dass der Drittstaat einen wirksamen Schutz gewährleistet, wenn min-
destens die folgenden Kriterien erfüllt sind:
a) die in Absatz 1 genannten Personen dürfen im Hoheitsgebiet des betreffen-

den Drittstaats verbleiben,
b) die in Absatz 1 genannten Personen haben Zugang zu ausreichenden Exis-

tenzmitteln zur Sicherung eines der Gesamtsituation des aufnehmenden 
Drittstaats angemessenen Lebensstandards,

c) die in Absatz 1 genannten Personen haben unter den in diesem Drittstaat all-
gemein vorgesehenen Bedingungen Zugang zu Gesundheitsversorgung und 
unbedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten,

d) die in Absatz 1 genannten Personen haben unter den in diesem Drittstaat all-
gemein vorgesehenen Bedingungen Zugang zu Bildung und

e) wirksamer Schutz ist so lange verfügbar, bis eine dauerhafte Lösung gefunden 
werden kann.

Artikel 58. Begriff des ersten Asylstaats. (1) Ein Drittstaat kann nur dann als 
erster Asylstaat für einen Antragsteller betrachtet werden, wenn in diesem Staat
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a) der Antragsteller vor seiner Reise in die Union gemäß der Genfer Konvention 
wirksamen Schutz im Sinne von Artikel 57 Absatz 1 oder wirksamen Schutz 
im Sinne von Artikel 57 Absatz 2 genossen hat und er diesen Schutz weiterhin 
in Anspruch nehmen kann;

b) Leben und Freiheit des Antragstellers nicht aus Gründen der Rasse, der Reli-
gion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe oder der politischen Überzeugung gefährdet werden;

c) für den Antragsteller keine tatsächliche Gefahr besteht, einen ernsthaften 
Schaden im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1347 zu erlei-
den;

d) der Antragsteller gemäß der Genfer Konvention vor Zurückweisung und vor 
Abschiebung geschützt ist, wenn diese einen Verstoß gegen das im Völker-
recht festgelegte Recht auf Schutz vor Folter und grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe darstellen.

(2) Das Konzept des ersten Asylstaats kann nur dann angewandt werden, wenn 
der Antragsteller im Rahmen einer Einzelfallprüfung keine Umstände vorbrin-
gen kann, die begründen, warum das Konzept des ersten Asylstaats auf ihn nicht 
anwendbar ist.

(3) Ein Drittstaat kann nur dann als erster Asylstaat für einen unbegleiteten 
Minderjährigen angesehen werden, wenn dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft 
und wenn den Behörden der Mitgliedstaaten von den Behörden des betreffen-
den Drittstaats versichert wurde, dass sie den unbegleiteten Minderjährigen be-
treuen werden und dass er unverzüglich wirksamen Schutz im Sinne des Artikels 
57 haben wird.

(4) Wird ein Antrag infolge der Anwendung des Konzepts des ersten Asylstaats 
als unzulässig abgelehnt, ergreift die Asylbehörde folgende Maßnahmen:
a) sie unterrichtet den Antragsteller gemäß Artikel 36 und
b) sie händigt ihm ein Dokument aus, in dem die Behörden des Drittstaats in 

der Sprache des betreffenden Landes darüber unterrichtet werden, dass der 
Antrag aufgrund der Anwendung des Konzepts des ersten Asylstaats nicht in 
der Sache geprüft wurde.

(5) Ist der betreffende Drittstaat nicht bereit, den Antragsteller in sein Hoheits-
gebiet wiederaufzunehmen, oder antwortet er nicht innerhalb einer von der zu-
ständigen Behörde gesetzten Frist, so erhält der Antragsteller unter Beachtung 
der Grundsätze und Garantien nach Kapitel II und Kapitel III Abschnitt I Zu-
gang zu dem Verfahren.

Artikel 59. Das Konzept des sicheren Drittstaats. (1) Ein Drittstaat darf nur 
dann als sicherer Drittstaat bestimmt werden, wenn in diesem Staat
a) für Nichtstaatsangehörige keine Gefährdung von Leben und Freiheit aus 

Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung besteht;

b) für Nichtstaatsangehörige keine tatsächliche Gefahr besteht, einen ernst-
haften Schaden im Sinne von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1347 zu 
erleiden;

c) Nichtstaatsangehörige gemäß der Genfer Konvention vor Zurückweisung 
und vor Abschiebung geschützt sind, wenn diese einen Verstoß gegen das im 
Völkerrecht festgelegte Recht auf Schutz vor Folter und grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe darstellen;

d) die Möglichkeit besteht, wirksamen Schutz im Sinne von Artikel 57 zu bean-
tragen und, falls die Bedingungen erfüllt sind, zu erhalten.

(2) Ein Drittstaat kann sowohl auf Unionsebene als auch auf nationaler Ebene 
unter Ausnahme bestimmter Teile seines Hoheitsgebiets oder eindeutig identifi-
zierbarer Personengruppen als sicherer Drittstaat benannt werden.

(3) Zur Beurteilung der Frage, ob ein Drittstaat als sicherer Drittstaat gemäß 
dieser Verordnung bestimmt werden kann, werden verschiedene einschlägige 
und verfügbare Informationsquellen, einschließlich Informationen der Mit-
gliedstaaten, der Asylagentur, des Europäischen Auswärtigen Dienstes, des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, des Europarats und anderer 
einschlägiger internationaler Organisationen, herangezogen.

(4) Das Konzept des sicheren Drittstaats kann in folgenden Fällen zur Anwen-
dung kommen:
a) wenn ein Drittstaat gemäß Artikel 60 oder 64 auf Unionsebene oder nationa-

ler Ebene als sicherer Drittstaat bestimmt wurde oder
b) in Bezug auf einen bestimmten Antragsteller, wenn der Staat auf Unionsebe-

ne oder nationaler Ebene nicht als sicherer Drittstaat bestimmt wurde, sofern 
die in Absatz 1 genannten Bedingungen in Bezug auf diesen Antragsteller er-
füllt sind.

(5) Das Konzept des sicheren Drittstaats darf nur zur Anwendung kommen, 
wenn
a) der Antragsteller im Rahmen einer Einzelfallprüfung keine Umstände vor-

bringen kann, die begründen, warum das Konzept des sicheren Drittstaats 
auf ihn nicht anwendbar ist;

b) eine Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem betreffenden Dritt-
staat besteht, aufgrund deren es sinnvoll wäre, dass er sich in diesen Staat be-
gibt.

(6) Ein Drittstaat darf nur dann als sicherer Drittstaat für einen unbegleiteten 
Minderjährigen angesehen werden, wenn dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft 
und wenn den Behörden der Mitgliedstaaten von den Behörden des betreffen-
den Drittstaats versichert wurde, dass sie den unbegleiteten Minderjährigen be-
treuen werden und dass er unverzüglich Zugang zu wirksamem Schutz im Sinne 
des Artikels 57 haben wird.

(7) Haben die Union und ein Drittstaat gemeinsam eine Übereinkunft gemäß 
Artikel 218 AEUV getroffen, dass im Rahmen jener Übereinkunft aufgenom-
mene Migranten nach den einschlägigen internationalen Standards und unter 
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uneingeschränkter Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ge-
schützt werden, so kann unbeschadet der Absätze 5 und 6 davon ausgegangen 
werden, dass die Bedingungen dieses Artikels in Bezug auf den Status als sicherer 
Drittstaat erfüllt sind.

(8) Wird ein Antrag infolge der Anwendung des Konzepts des sicheren Dritt-
staats als unzulässig abgelehnt, ergreift die Asylbehörde folgende Maßnahmen:
a) Sie unterrichtet den Antragsteller gemäß Artikel 36 und
b) händigt ihm ein Dokument aus, in dem die Behörden des Drittstaats in der 

Sprache des betreffenden Landes darüber unterrichtet werden, dass der An-
trag aufgrund der Anwendung des Konzepts des sicheren Drittstaats nicht in 
der Sache geprüft wurde.

(9) Ist der betreffende Drittstaat nicht bereit, den Antragsteller in sein Hoheits-
gebiet aufzunehmen oder wiederaufzunehmen, so erhält der Antragsteller unter 
Beachtung der Grundsätze und Garantien nach Kapitel II und Kapitel III Ab-
schnitt I Zugang zu dem Verfahren.

Artikel 60. Bestimmung sicherer Drittstaaten auf Unionsebene. (1) Dritt-
staaten werden gemäß den in Artikel 59 Absatz 1 festgelegten Bedingungen auf 
Unionsebene als sichere Drittstaaten bestimmt.

(2) Die Kommission überprüft die Lage in den Drittstaaten, die als sichere 
Drittstaaten benannt wurden, mit Unterstützung der Asylagentur und auf 
Grundlage der Informationsquellen gemäß Artikel 59 Absatz 3.

(3) 1Die Asylagentur stellt der Kommission auf deren Ersuchen Informationen 
und Analysen zu bestimmten Drittstaaten, die für eine Bestimmung als sichere 
Drittstaaten in Frage kommen könnten, zur Verfügung. 2Die Kommission prüft 
unverzüglich jedes Ersuchen eines Mitgliedstaats, um zu beurteilen, ob ein Dritt-
staat auf Unionsebene als sicherer Drittstaat bestimmt werden könnte.

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 74 delegierte 
Rechtsakte zur Aussetzung der Bestimmung eines Drittstaats als sicherer Dritt-
staat auf Unionsebene unter den in Artikel 63 festgelegten Bedingungen zu erlas-
sen.

Artikel 61. Das Konzept des sicheren Herkunftslands. (1) Ein Drittstaat 
kann gemäß der vorliegenden Verordnung nur dann als sicheres Herkunftsland 
bestimmt werden, wenn sich anhand der dortigen Rechtslage, der Anwendung 
der Rechtsvorschriften in einem demokratischen System und der allgemeinen 
politischen Lage nachweisen lässt, dass dort keine Verfolgung im Sinne des Arti-
kels 9 der Verordnung (EU) 2024/1347 stattfindet und keine tatsächliche Ge-
fahr besteht, einen ernsthaften Schaden im Sinne von Artikel 15 der genannten 
Verordnung zu erleiden.

(2) Ein Drittstaat kann sowohl auf Unionseben als auch auf nationaler Ebene 
unter Ausnahme bestimmter Teile seines Hoheitsgebiets oder eindeutig identifi-
zierbarer Personengruppen als sicheres Herkunftsland bestimmt werden.

(3) Zur Beurteilung der Frage, ob ein Drittstaat ein sicheres Herkunftsland ge-
mäß der vorliegenden Verordnung ist, werden verschiedene einschlägige und ver-
fügbare Informationsquellen, einschließlich Informationen der Mitgliedstaaten, 
der Asylagentur, des Europäischen Auswärtigen Dienstes, des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und anderer einschlägiger internatio-
naler Organisationen herangezogen, wobei der gemeinsamen Analyse der Infor-
mationen über die Herkunftsstaaten gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2021/2303, sofern verfügbar, Rechnung getragen wird.

(4) Bei der Beurteilung gemäß Absatz 3 wird unter anderem berücksichtigt, in-
wieweit Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden geboten wird durch
a) die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Staates und die 

Art und Weise ihrer Anwendung;
b) die Wahrung der Rechte und Freiheiten nach der Europäischen Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder dem Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte oder dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen Folter, insbesondere der Rechte, von de-
nen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der genannten Europäischen Konvention kei-
ne Abweichung zulässig ist;

c) das Fehlen von Ausweisungen, Abschiebungen oder Auslieferungen eigener 
Staatsbürger in einen Drittstaat, in dem für diese Person unter anderem das 
ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschli-
chen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung bestünde oder in dem ihr 
Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, se-
xuellen Ausrichtung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder aufgrund ihrer politischen Überzeugung gefährdet wäre oder in dem für 
sie eine ernsthafte Gefahr der Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung 
in einen anderen Drittstaat bestünde;

d) eine Regelung, die bei Verletzung dieser Rechte und Freiheiten wirksame 
Rechtsbehelfe gewährleistet.

(5) Das Konzept des sicheren Herkunftslands kann nur dann zur Anwendung 
kommen, wenn
a) der Antragsteller die Staatsangehörigkeit des betreffenden Staates besitzt oder 

staatenlos ist und zuvor seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem betreffen-
den Staat hatte;

b) der Antragsteller nicht zu einer Personengruppe gehört, für die bei der Be-
stimmung des Drittstaats als sicheres Herkunftsland eine Ausnahme gemacht 
wurde;

c) der Antragsteller im Rahmen einer Einzelfallprüfung keine Umstände vor-
bringen kann, die begründen, warum das Konzept des sicheren Herkunfts-
lands auf ihn nicht anwendbar ist.

Artikel 62. Bestimmung sicherer Herkunftsländer auf Unionsebene. (1) 
Drittstaaten werden gemäß den in Artikel 61 festgelegten Bedingungen auf Uni-
onsebene als sichere Herkunftsländer bestimmt.
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(2) Die Kommission überprüft die Lage in den Drittstaaten, die als sichere 
Herkunftsländer bestimmt wurden, mit Unterstützung der Asylagentur und auf 
Grundlage der Informationsquellen gemäß Artikel 61 Absatz 3.

(3) 1Die Asylagentur stellt der Kommission auf deren Ersuchen Informationen 
und Analysen zu bestimmten Drittstaaten, die für eine Bestimmung als sichere 
Herkunftsländer auf Unionsebene in Frage kommen könnten, zur Verfügung. 
2Die Kommission prüft unverzüglich jedes Ersuchen eines Mitgliedstaats, zu be-
urteilen, ob ein Drittstaat auf Unionsebene als sicheres Herkunftsland bestimmt 
werden könnte.

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 74 delegierte 
Rechtsakte zur Aussetzung der Bestimmung eines Drittstaats als sicheres Her-
kunftsland auf Unionsebene unter den in Artikel 63 festgelegten Bedingungen 
zu erlassen.

Artikel 63. Vorübergehende Entfernung oder Streichung der Bestim-
mung eines Drittstaats als sicherer Drittstaat oder als sicheres Herkunfts-
land auf Unionsebene. (1) Im Fall wesentlicher Änderungen der Lage in einem 
auf Unionsebene als sicheren Drittstaat oder als sicheres Herkunftsland be-
stimmten Drittstaat prüft die Kommission im Rahmen einer substanziierten Be-
wertung, ob das Drittland die in Artikel 59 oder 61 aufgeführten Bedingungen 
weiterhin erfüllt; ist die Kommission der Auffassung, dass diese Bedingungen 
nicht mehr erfüllt sind, so erlässt sie gemäß Artikel 74 einen delegierten Rechts-
akt zur Aufhebung der Bestimmung dieses Drittstaats als sicherer Drittstaat oder 
als sicheres Herkunftsland auf Unionsebene für einen Zeitraum von sechs Mo-
naten.

(2) Die Kommission prüft die Lage in dem in Absatz 1 genannten Drittstaat 
fortlaufend und berücksichtigt dabei unter anderem die von den Mitgliedstaaten 
und der Asylagentur übermittelten Angaben zu späteren Änderungen der Situa-
tion in diesem Drittstaat.

(3) Hat die Kommission gemäß Absatz 1 einen delegierten Rechtsakt zur 
Aufhebung der Bestimmung eines Drittstaats als sicherer Drittstaat oder als si-
cheres Herkunftsland auf Unionsebene erlassen, so legt sie innerhalb von drei 
Monaten nach dem Erlass dieses delegierten Rechtsakts gemäß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren einen Vorschlag zur Änderung der vorliegenden 
Verordnung vor, um die Bestimmung dieses Drittstaat als sicheren Drittstaat 
oder sicheres Herkunftsland auf Unionsebene zu streichen.

(4) 1Hat die Kommission innerhalb von drei Monaten nach dem Erlass des de-
legierten Rechtsakts gemäß Absatz 1 keinen Vorschlag gemäß Absatz 3 vorgelegt, 
so wird der delegierte Rechtsakt zur Aufhebung der Bestimmung des Drittstaats 
als sicherer Drittstaat oder als sicheres Herkunftsland auf Unionsebene unwirk-
sam. 2Legt die Kommission einen solchen Vorschlag innerhalb von drei Monaten 
nach dem Erlass des delegierten Rechtsakts gemäß Absatz 1 vor, so wird ihr die 
Befugnis übertragen, auf der Grundlage einer substanziierten Bewertung die 
Geltungsdauer des delegierten Rechtsakts um einen Zeitraum von sechs Mona-
ten zu verlängern und diese Verlängerung gegebenenfalls einmal zu erneuern.

(5) Wird der von der Kommission vorgelegte Vorschlag zur Streichung der Be-
stimmung eines Drittstaats als sicherer Drittstaat oder als sicheres Herkunftsland 
auf Unionsebene nicht innerhalb von 15 Monaten nach Vorlage des Vorschlags 
durch die Kommission angenommen, so wird unbeschadet des Absatzes 4 die 
Aufhebung der Bestimmung des Drittstaats als sicherer Drittstaat oder als siche-
res Herkunftsland auf Unionsebene unwirksam.

Artikel 64. Bestimmung von Drittstaaten als sichere Drittstaaten oder si-
chere Herkunftsländer auf nationaler Ebene. (1) Die Mitgliedstaaten kön-
nen Rechtsvorschriften beibehalten oder erlassen, die es gestatten, zum Zweck 
der Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz zusätzlich zu den auf Uni-
onsebene bestimmten sicheren Drittstaaten oder sicheren Herkunftsländern auf 
nationaler Ebene sichere Drittstaaten und sichere Herkunftsländer zu bestim-
men.

(2) Wurde die Bestimmung eines Drittstaats als sicherer Drittstaat oder als si-
cheres Herkunftsland gemäß Artikel 63 Absatz 1 gestrichen, so benennen die 
Mitgliedstaaten dieses Land nicht als sicheren Drittstaat oder als sicheres Her-
kunftsland auf nationaler Ebene.

(3) [1] Wurde die Bestimmung eines Drittstaat als sicherer Drittstaat oder als si-
cheres Herkunftsland auf Unionsebene nach dem ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren aufgehoben, so kann ein Mitgliedstaat die Kommission über seine 
Auffassung in Kenntnis setzen, dass dieser Drittstaat aufgrund einer Änderung 
seiner Lage die Bedingungen nach Artikel 59 Absatz 1 und Artikel 61 wieder er-
füllt.

[2] Die Mitteilung beinhaltet eine substanziierte Bewertung, in der nachgewie-
sen wird, dass der Drittstaat die Bedingungen gemäß Artikel 59 Absatz 1 und Ar-
tikel 61 erfüllt, und in der die Änderungen der Lage des Drittstaats erläutert wer-
den, aufgrund deren jener Staat diese Bedingungen erneut erfüllt.

[3] Nach der Mitteilung fordert die Kommission die Asylagentur auf, ihr Infor-
mationen und Analysen zur Lage in dem Drittstaat vorzulegen.

[4] Der mitteilende Mitgliedstaat kann diesen Drittstaat nur als sicheren Dritt-
staat oder als sicheres Herkunftsland auf nationaler Ebene benennen, sofern die 
Kommission keine Einwände gegen diese Bestimmung hat.

[5] 1Das Einwandsrecht der Kommission ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren 
ab dem Zeitpunkt begrenzt, zu dem die Bestimmung dieses Drittstaats als siche-
rer Drittstaat oder sicheres Herkunftsland auf Unionsebene gestrichen wurde. 
2Etwaige Einwände der Kommission werden innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach dem Tag der Mitteilung des Mitgliedstaats und nach gebührender 
Überprüfung der Lage in diesem Drittstaat unter Berücksichtigung der in Arti-
kel 59 Absatz 1 und Artikel 61 dieser Verordnung genannten Bedingungen erho-
ben.

[6] Ist die Kommission der Auffassung, dass diese Bedingungen erfüllt sind, 
kann sie nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren einen Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung, um diesen Drittstaat als sicheren Drittstaat oder 
sicheres Herkunftsland auf Unionsebene zu bestimmen, vorlegen.
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(4) 1Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Asylagentur bis zum 
12. Juni 2026 und unmittelbar nach jeder Bestimmung oder Änderung an den 
Bestimmungen mit, welche Drittstaaten auf nationaler Ebene als sichere Dritt-
staaten oder als sichere Herkunftsländer bestimmt wurden. 2Die Mitgliedstaaten 
unterrichten die Kommission und die Asylagentur einmal im Jahr über die ande-
ren sicheren Drittstaaten, auf die das Konzept im Zusammenhang mit bestimm-
ten Antragstellern gemäß Artikel 59 Absatz 4 Buchstabe b angewandt wird.

KAPITEL IV. VERFAHREN ZUM ENTZUG DES 
INTERNATIONALEN SCHUTZES

Artikel 65. Entzug des internationalen Schutzes. Die Asylbehörde oder, so-
fern dies im nationalen Recht bestimmt ist, ein zuständiges Gericht, leitet die 
Prüfung zum Entzug des internationalen Schutzes eines Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen ein, wenn neue Umstände oder Erkenntnisse zutage treten, die 
darauf hindeuten, dass Gründe zur Überprüfung bestehen, ob er Anspruch auf 
internationalen Schutz hat, insbesondere in den Fällen gemäß Artikel 14 und 19 
der Verordnung (EU) 2024/1347.

Artikel 66. Verfahrensvorschriften für den Entzug des internationalen 
Schutzes. (1) Leitet die Asylbehörde oder, wenn dies im nationalen Recht vor-
gesehen ist, ein zuständiges Gericht die Überprüfung zum Entzug des internati-
onalen Schutzes eines Drittstaatsangehörigen oder eines Staatenlosen ein, so ver-
fügt die betreffende Person über folgende Garantien:
a) sie wird schriftlich darüber, dass ihre Anerkennung des internationalen 

Schutzes überprüft wird, und über die Gründe für diese Überprüfung unter-
richtet;

b) sie wird über ihre Verpflichtung zur uneingeschränkten Zusammenarbeit mit 
der Asylbehörde und anderen zuständigen Behörden unterrichtet, insbeson-
dere darüber, dass sie verpflichtet ist, eine schriftliche Erklärung abzugeben 
und zu einer persönlichen Anhörung oder einer Verhandlung zu erscheinen 
und Fragen zu beantworten;

c) sie wird darüber unterrichtet, welche Folgen es hat, wenn sie nicht mit der 
Asylbehörde und anderen zuständigen Behörden zusammenarbeitet, und 
dass die Nichtabgabe der schriftlichen Erklärung und das Nichterscheinen 
bei der persönlichen Anhörung oder Verhandlung ohne hinreichende Be-
gründung die Asylbehörde oder das zuständige Gericht nicht daran hindert, 
eine Entscheidung über den Entzug des internationalen Schutzes zu treffen; 
und

d) sie erhält Gelegenheit, in einer schriftlichen Erklärung innerhalb einer ange-
messenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem sie die unter Buchstabe a genann-
ten Informationen erhält, und in einer persönlichen Anhörung oder einer 
Verhandlung zu einem von der Asylbehörde oder, wenn dies im nationalen 
Recht vorgesehen ist, dem zuständigen Gericht festgelegten Zeitpunkt Grün-

de vorzubringen, die dagegen sprechen, ihr den internationalen Schutz abzu-
erkennen.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 holt die Asylbehörde oder das zuständige Ge-
richt
a) sachdienliche, genaue und aktuelle Informationen aus einschlägigen und ver-

fügbaren nationalen, unionseigenen und internationalen Quellen ein und 
trägt der gemeinsamen Analyse der Lage in einem bestimmten Herkunfts-
land und den Leitfäden gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2021/2303, 
sofern verfügbar, Rechnung und

b) holt keine Informationen von den Akteuren, die den Antragsteller seinen An-
gaben zufolge verfolgt oder ihm einen ernsthaften Schaden zugefügt haben, 
in einer Weise ein, die diesen Akteuren die Tatsache zur Kenntnis bringen 
würde, dass es sich bei der betreffenden Person um eine Person handelt, der 
internationaler Schutz gewährt wurde, deren Status überprüft wird.

(3) 1Die Entscheidung, den internationalen Schutz abzuerkennen, ergeht 
schriftlich und so schnell wie möglich. 2Die Entscheidung enthält eine sachliche 
und rechtliche Begründung für die Aberkennung, und eine schriftliche Rechts-
behelfsbelehrung darüber, wie die Entscheidung angefochten werden kann, und 
über die entsprechenden Fristen.

(4) Wenn die Asylbehörde oder, sofern dies im nationalen Recht bestimmt ist, 
ein zuständiges Gericht, die Entscheidung getroffen hat, den internationalen 
Schutz abzuerkennen, kommen die Artikel 6, 17, 18 und 19 entsprechend zur 
Anwendung.

(5) 1Kooperiert der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nicht, indem er 
ohne hinreichende Begründung keine schriftliche Erklärung abgibt, bei der per-
sönlichen Anhörung oder Verhandlung nicht erscheint oder Fragen nicht beant-
wortet, so hindert die Nichtabgabe der schriftlichen Erklärung oder das Nichter-
scheinen bei der persönlichen Anhörung oder Verhandlung die Asylbehörde 
oder das zuständige Gericht nicht daran, eine Entscheidung über den Entzug des 
internationalen Schutzes zu treffen. 2Diese Verweigerung der Zusammenarbeit 
darf lediglich als widerlegbare Vermutung, dass der Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose keinen internationalen Schutz mehr in Anspruch nehmen möchte, 
angesehen werden.

(6) [1] Das Verfahren nach diesem Artikel findet keine Anwendung, wenn der 
Drittstaatsangehörige oder Staatenlose
a) eindeutig auf seine Anerkennung als Person mit Anspruch auf internationa-

len Schutz verzichtet,
b) die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben hat oder
c) nachträglich in einem anderen Mitgliedstaat internationalen Schutz erhalten 

hat.
[2] 1Die Mitgliedstaaten schließen die unter diesen Absatz fallenden Fälle im 

Einklang mit ihrem nationalen Recht ab. 2Dieser Abschluss muss nicht in Form 
einer Entscheidung erfolgen, er ist jedoch zumindest in der Akte des Antragstel-
lers unter Angabe der Rechtsgrundlage zu vermerken.
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KAPITEL V. RECHTSBEHELFSVERFAHREN

Artikel 67. Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. (1) [1] Die Antragstel-
ler und Personen, denen der internationale Schutz entzogen wurde, haben ge-
mäß den Grundsätzen und Garantien nach Kapitel II hinsichtlich eines Rechts-
behelfs das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor einem Gericht gegen
a) eine Entscheidung, mit der ihr Antrag als unzulässig abgelehnt wird;
b) eine Entscheidung, mit der ihr Antrag sowohl in Bezug auf die Flüchtlingsei-

genschaft als auch den Status subsidiären Schutzes als unbegründet oder 
offensichtlich unbegründet abgelehnt wird;

c) eine Entscheidung, mit der ihr Antrag als stillschweigend zurückgenommen 
abgelehnt wird;

d) eine Entscheidung zum Entzug des internationalen Schutzes;
e) eine Rückkehrentscheidung gemäß Artikel 37 dieser Verordnung.

[2] Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Absatzes kön-
nen die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht bestimmen, dass in den in Ar-
tikel 66 Absatz 6 genannten Fällen kein Rechtsbehelf eingelegt werden kann.

[3] 1Wird eine Rückkehrentscheidung als Teil einer damit zusammenhängenden 
Entscheidung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a, b, c oder d erlassen, so wird die 
Rückkehrentscheidung zusammen mit der damit zusammenhängenden Ent-
scheidung bei demselben Gericht, innerhalb desselben Gerichtsverfahrens und 
innerhalb derselben Fristen angefochten. 2Wird eine Rückkehrentscheidung als 
gesonderte Entscheidung gemäß Artikel 37 erlassen, so kann sie in gesonderten 
Gerichtsverfahren angefochten werden. 3Die Fristen für diese gesonderten Ge-
richtsverfahren dürfen die in Absatz 7 des vorliegenden Artikels genannten Fris-
ten nicht überschreiten.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 haben Personen, deren Anspruch auf subsidi-
ären Schutz anerkannt wurde, das Recht, gegen eine Entscheidung, ihren Antrag 
in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft als unbegründet zu betrachten, einen 
wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

(3) Ein wirksamer Rechtsbehelf gemäß Absatz 1 sieht eine umfassende Ex-
nunc-Prüfung zumindest vor einem erstinstanzlichen Gericht vor, die sich so-
wohl auf Tatsachen als auch auf Rechtsfragen erstreckt und bei der gegebenen-
falls auch das Bedürfnis nach internationalem Schutz gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1347 beurteilt wird.

(4) Für eine Verhandlung vor dem zuständigen Gericht wird Antragstellern, 
Personen, denen der internationale Schutz entzogen wurde, und Personen, de-
ren Anspruch auf subsidiären Schutz anerkannt wurde, ein Dolmetscher zur Sei-
te gestellt, wenn eine solche Verhandlung stattfindet und andernfalls keine ange-
messene Verständigung gewährleistet werden kann.

(5) [1] 1Hält das Gericht es für erforderlich, so sorgt es für die Übersetzung der 
einschlägigen Schriftstücke, die noch nicht gemäß Artikel 34 Absatz 4 übersetzt 
worden sind. 2Alternativ können Übersetzungen dieser Schriftstücke von ande-

ren Stellen zur Verfügung gestellt und im Einklang mit dem nationalen Recht 
aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden.

[2] Ein Antragsteller, eine Person, der der internationale Schutz entzogen wur-
de, und eine Person, deren Anspruch auf subsidiären Schutz anerkannt wurde, 
kann auf eigene Kosten für die Übersetzung weiterer Dokumente sorgen.

(6) Wenn die Schriftstücke — in dem Fall, dass die Vorlage der Übersetzung 
dem Antragsteller obliegt — nicht innerhalb der vom Gericht festgelegten Frist 
vorgelegt werden, oder wenn die Schriftstücke — in dem Fall, dass die Vorlage 
der Übersetzung dem Gericht obliegt — nicht so rechtzeitig vorgelegt werden, 
dass das Gericht ihre Übersetzung sicherstellen kann, so kann das Gericht die Be-
rücksichtigung dieser Unterlagen verweigern.

(7) Die Mitgliedstaaten legen für Antragsteller, Personen, denen der internati-
onale Schutz entzogen wurde, und Personen, deren Anspruch auf subsidiären 
Schutz anerkannt wurde, folgende Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen 
gegen die in Absatz 1 genannten Entscheidungen in ihrem nationalen Recht fest:
a) mindestens fünf Tage und höchstens zehn Tage im Fall einer Entscheidung, 

mit der ein Antrag als unzulässig, stillschweigend zurückgenommen, unbe-
gründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wird, wenn zum Zeit-
punkt der Entscheidung einer der in Artikel 42 Absatz 1 oder Absatz 3 ge-
nannten Umstände zutrifft;

b) mindestens zwei Wochen und höchstens ein Monat in allen anderen Fällen.
(8) 1Die Fristen nach Absatz 7 beginnen ab dem Tag, an dem die Entscheidung 

der Asylbehörde oder, sofern dies im nationalen Recht bestimmt ist, eines zu-
ständigen Gerichts, dem Antragsteller, der Person, der der internationale Schutz 
entzogen wurde, der Person, deren Anspruch auf subsidiären Schutz anerkannt 
wurde, oder seinem oder ihrem Vertreter oder Rechtsberater, der seine Rechts-
vertretung ausübt, mitgeteilt wird. 2Das Mitteilungsverfahren wird im nationa-
len Recht festgelegt.

Artikel 68. Aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs. (1) Die Wirkun-
gen einer Rückkehrentscheidung werden automatisch ausgesetzt, solange ein 
Antragsteller oder eine Person, der der internationale Schutz aberkannt wurde, 
nach diesem Artikel ein Recht auf Verbleib hat oder ihm oder ihr der Verbleib 
gestattet ist.

(2) Antragsteller und Personen, denen der internationale Schutz entzogen wur-
de, haben das Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats bis zum 
Ablauf der Frist, innerhalb deren sie ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbe-
helf vor einem erstinstanzlichen Gericht ausüben können und, wenn ein solches 
Recht fristgemäß ausgeübt wurde, bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf.

(3) Unbeschadet des Grundsatzes der Nichtzurückweisung haben der Antrags-
teller und die Person, der der internationale Schutz entzogen wurde, kein Recht 
auf Verbleib nach Absatz 2, wenn die zuständige Behörde eine der folgenden 
Entscheidungen getroffen hat:

Art. 67 Asylverfahrens-VO Asylverfahrens-VO Art. 68

248  249



a) eine Entscheidung, mit der ein Antrag als unbegründet oder offensichtlich 
unbegründet abgelehnt wird, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung
i) der Antragsteller einer beschleunigten Prüfung gemäß Artikel 42 Absatz 

1 oder 3 unterliegt;
ii) der Antragsteller dem Verfahren an der Grenze unterliegt, es sei denn, 

der Antragsteller ist ein unbegleiteter Minderjähriger;
b) eine Entscheidung, mit der ein Antrag gemäß Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe 

a, d oder e oder Artikel 38 Absatz 2 als unzulässig abgelehnt wird, es sei denn, 
der Antragsteller ist ein unbegleiteter Minderjähriger, der dem Verfahren an 
der Grenze unterliegt;

c) eine Entscheidung, mit der ein Antrag als stillschweigend zurückgenommen 
abgelehnt wird;

d) eine Entscheidung, mit der ein Folgeantrag als unbegründet oder offensicht-
lich unbegründet abgelehnt wird; oder

e) eine Entscheidung, mit der der internationale Schutz gemäß Artikel 14 Ab-
satz 1 Buchstabe b, d oder e oder Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung (EU) 2024/1347 entzogen wird.

(4) 1In den in Absatz 3 genannten Fällen ist das Gericht befugt, auf Antrag des 
Antragstellers oder der Person, der der internationale Schutz entzogen wurde, 
nach sowohl sachlicher als auch rechtlicher Prüfung zu entscheiden, ob dem An-
tragsteller oder der Person, der der internationale Schutz entzogen wurde, gestat-
tet werden sollte, bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten zu verbleiben. 2Das zuständige Gericht ist nach nationalem 
Recht befugt, in dieser Angelegenheit von Amts wegen zu entscheiden.

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 gelten folgende Bedingungen, falls angesichts 
von Amts wegen getroffener Entscheidungen relevant:
a) Der Antragsteller oder die Person, der der internationale Schutz entzogen 

wurde, verfügt ab dem Tag, an dem ihm oder ihr die Entscheidung mitgeteilt 
wurde, über eine Frist von mindestens fünf Tagen, um einen Antrag auf Ver-
bleib im Hoheitsgebiet bis zur Entscheidung über den Rechtsbehelf zu stel-
len;

b) für eine Verhandlung vor dem zuständigen Gericht wird dem Antragsteller 
oder der Person, der der internationale Schutz entzogen wurde, ein Dolmet-
scher zur Seite gestellt, wenn andernfalls keine angemessene Verständigung 
gewährleistet werden kann;

c) dem Antragsteller oder der Person, der der internationale Schutz entzogen 
wurde, wird auf Antrag unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung ge-
mäß Artikel 17 gewährt;

d) der Antragsteller oder die Person, der der internationale Schutz entzogen 
wurde, wird nicht aus dem Hoheitsgebiet des zuständigen Mitgliedstaats ab-
geschoben:
i) bis zum Ablauf der Frist für die Stellung eines Antrags auf Verbleib bei 

Gericht;

ii) bis zur Entscheidung des Gerichts, ob der Antragsteller oder die Person, 
der der internationale Schutz entzogen wurde, im Hoheitsgebiet verblei-
ben darf, wenn der Antragsteller oder die Person, der der internationale 
Schutz entzogen wurde, fristgerecht einen Antrag auf Verbleib gestellt 
hat;

e) der Antragsteller oder der Person, der der internationale Schutz entzogen 
wird, wird rechtzeitig ordnungsgemäß über seine Rechte gemäß diesem Ab-
satz unterrichtet.

(6) Bei Folgeanträgen können die Mitgliedstaaten abweichend von Absatz 5 
Buchstabe d im nationalen Recht vorsehen, dass der Antragsteller unbeschadet 
der Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung nicht zum Verbleib be-
rechtigt ist, wenn der Rechtsbehelf ihrer Auffassung nach lediglich eingelegt 
wurde, um die Vollstreckung einer Rückkehrentscheidung, die zur unverzügli-
chen Abschiebung des Antragstellers aus dem Mitgliedstaat führen würde, zu 
verzögern oder zu vereiteln.

(7) Ein Antragsteller oder eine Person, der der internationale Schutz entzogen 
wurde, der oder die einen weiteren Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über 
einen ersten oder einen weiteren Rechtsbehelf einlegt, hat kein Recht auf Ver-
bleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, es sei denn, das Gericht erlaubt auf 
Antrag des Antragstellers oder der Person, der der internationale Schutz entzo-
gen wurde, oder von Amts wegen, wenn der Grundsatz der Nichtzurückweisung 
geltend gemacht wurde, dem Antragsteller oder Person, der der internationale 
Schutz entzogen wurde, zu bleiben.

Artikel 69. Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens in erster Instanz. Unbe-
schadet einer angemessenen und vollständigen Prüfung eines Rechtsbehelfs le-
gen die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht angemessene Fristen fest, in-
nerhalb deren das Gericht Entscheidungen gemäß Artikel 67 Absatz 1 prüfen 
muss.

KAPITEL VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 70. Anfechtung durch die Behörden. Die Möglichkeit der Behörden, 
behördliche oder gerichtliche Entscheidungen nach Maßgabe des nationalen 
Rechts anzufechten, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

Artikel 71. Zusammenarbeit. (1) 1Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale 
Kontaktstelle für die unter diese Verordnung fallenden Angelegenheiten und 
teilt deren Anschrift der Kommission mit. 2Die Kommission leitet diese Anga-
ben an die übrigen Mitgliedstaaten weiter.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen in Abstimmung mit der Kommission alle 
zweckdienlichen Vorkehrungen für eine direkte Zusammenarbeit und einen In-
formationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden sowie zwischen diesen 
zuständigen Behörden und der Asylagentur.
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(3) 1Wenn die Mitgliedstaaten von den Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 6, 
Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5 und Artikel 35 Absätze 2 und 5 Ge-
brauch machen, unterrichten sie die Kommission und die Asylagentur hierüber, 
sobald die Gründe für die Anwendung dieser außergewöhnlichen Maßnahmen 
nicht mehr bestehen, mindestens aber jährlich. 2Diese Informationen enthalten 
möglichst Angaben zum Prozentanteil der Anträge, auf die Ausnahmen ange-
wendet wurden, an der Gesamtzahl der in dem betreffenden Zeitraum bearbeite-
ten Anträge.

Artikel 72. Aufbewahrung der Daten. (1) 1Die Mitgliedstaaten speichern die 
in den Artikeln 14, 27 und 28 genannten Daten für zehn Jahre ab dem Zeitpunkt 
der endgültigen Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz. 
2Nach Ablauf dieses Zeitraums oder — sofern die Daten eine Person betreffen, 
die vor Ablauf dieses Zeitraums die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats er-
worben hat — sobald der Mitgliedstaat Kenntnis davon erhält, dass die be-
treffende Person die Staatsangehörigkeit erworben hat, werden die Daten ge-
löscht.

(2) Alle Daten werden unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 ein-
schließlich der Grundsätze der Zweckbindung und der Speicherbegrenzung ge-
speichert.

Artikel 73. Berechnung der Fristen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, wer-
den die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Fristen wie folgt berechnet:
a) 1Eine nach Tagen, Wochen oder Monaten bemessene Frist wird ab dem Zeit-

punkt berechnet, zu dem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenom-
men wird. 2Der Tag selbst, an dem dieses Ereignis eintritt oder diese Hand-
lung vorgenommen wird, wird nicht als in den betreffenden Zeitraum fallend 
gezählt.

b) 1Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet mit Ablauf des Ta-
ges, der in der letzten Woche beziehungsweise im letzten Monat dieselbe Be-
zeichnung beziehungsweise dieselbe Zahl des Monats wie der Tag trägt, an 
dem das Ereignis eingetreten oder die Handlung vorgenommen worden ist, 
von denen an die Frist zu berechnen ist. 2Fehlt bei einer nach Monaten bemes-
senen Frist im letzten Monat der Frist der für ihren Ablauf maßgebende Tag, 
so endet die Frist am letzten Tag dieses letzten Monats um Mitternacht.

c) Eine Frist umfasst die Samstage, die Sonntage und alle gesetzlichen Feiertage 
in dem betreffenden Mitgliedstaat; endet eine Frist an einem Samstag, Sonn-
tag oder gesetzlichen Feiertag, so gilt der nächste Arbeitstag als letzter Tag der 
Frist.

Artikel 74. Ausübung der Befugnisübertragung. (1) Die Befugnis zum Er-
lass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.

(2) 1Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 60, 62 
und 63 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 11. 

Juni 2024 übertragen. 2Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ab-
lauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 
3Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeit-
raums.

(3) 1Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 60, 62 und 63 kann vom Eu-
ropäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 2Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebe-
nen Befugnis. 3Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebe-
nen späteren Zeitpunkt wirksam. 4Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 
die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht be-
rührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung22 enthaltenen Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.

(6) 1Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikel 60, 62 oder 63 erlassen 
wurden, treten nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechts-
akts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 2Auf In-
itiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Mo-
nate verlängert.

Artikel 75. Übergangsmaßnahmen. [1] Bis zum 12. September 2024 legt die 
Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den ein-
schlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union dem Rat einen ge-
meinsamen Durchführungsplan vor, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaa-
ten angemessen darauf vorbereitet sind, diese Verordnung bis zum 1. Juli 2026 
durchzuführen, wobei sie die etwaigen ermittelten Lücken und erforderlichen 
operativen Schritte bewertet, und setzt das Europäische Parlament davon in 
Kenntnis.

[2] 1Auf der Grundlage des gemeinsamen Durchführungsplans gemäß Absatz 1 
erstellt jeder Mitgliedstaat bis zum 12. Dezember 2024 mit Unterstützung der 
Kommission und der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union einen nationalen Durchführungsplan, in dem die Maßnahmen und der 
Zeitplan für deren Durchführung festgelegt sind. 2Jeder Mitgliedstaat schließt 
die Durchführung seines Plans bis zum 1. Juli 2026 ab.

22 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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[3] Für die Zwecke der Durchführung dieses Artikels können die Mitgliedstaa-
ten auf die Unterstützung der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union zurückgreifen, und aus den Unionsfonds kann den Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit den für diese Einrichtungen und sonstigen Stellen und 
Fonds geltenden Rechtsakten finanzielle Unterstützung gewährt werden.

[4] Die Kommission überwacht sorgfältig die Durchführung der nationalen 
Durchführungspläne.

Artikel 76. Finanzielle Unterstützung. Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Einrichtung unentgeltlicher Rechtsauskunft und Schaffung angemessener Ka-
pazitäten für die Durchführung des Verfahrens an der Grenze gemäß dieser Ver-
ordnung kommen für eine finanzielle Unterstützung aus den Fonds, die im Rah-
men des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 zur Verfügung stehen, in Be-
tracht.

Artikel 77. Überwachung und Bewertung. [1] Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 13. Juni 2028 und danach alle 
fünf Jahre Bericht über die Anwendung dieser Verordnung in den Mitgliedstaa-
ten und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor.

[2] Auf Ersuchen der Kommission übermitteln ihr die Mitgliedstaaten die für 
die Ausarbeitung ihres Berichts erforderlichen Informationen spätestens neun 
Monate vor Ablauf dieser Frist.

[3] Bis zum 12. Juni 2027 und danach alle drei Jahre bewertet die Kommission, 
ob die Zahlen nach Artikel 46 und Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 2 und die 
Ausnahmen vom Asylverfahren an der Grenze angesichts der allgemeinen Mi-
grationslage in der Union weiterhin angemessen sind, und schlägt gegebenenfalls 
gezielte Änderungen vor.

[4] Bis zum 12. Juni 2025 überprüft die Kommission das Konzept des sicheren 
Drittstaats und schlägt gegebenenfalls gezielte Änderungen vor.

Artikel 78. Aufhebung. (1) Die Richtlinie 2013/32/EU wird unbeschadet des 
Artikels 79 Absatz 3 mit Wirkung ab dem in Artikel 79 Absatz 2 genannten Zeit-
punkt aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf 
die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle 
im Anhang zu lesen.

(3) Soweit die Richtlinie 2005/85/EG des Rates23 für Mitgliedstaaten, die 
nicht durch die Richtlinie 2013/32/EU gebunden sind, weiterhin verbindlich 
war, wird die Richtlinie 2005/85/EG mit Wirkung ab dem Zeitpunkt aufgeho-
ben, zu dem diese Mitgliedstaaten durch die vorliegende Verordnung gebunden 
sind. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf 
die vorliegende Verordnung.
23 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den 
Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (ABl. L 326 vom 
13.12.2005, S. 13).

Artikel 79. Inkrafttreten und Geltung. (1) Diese Verordnung tritt am zwan-
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt ab dem 12. Juni 2026.
(3) 1Diese Verordnung gilt für das Verfahren für die Zuerkennung des interna-

tionalen Schutzes in Bezug auf Anträge, die ab dem 12. Juni 2026 eingereicht 
werden. 2Anträge auf internationalen Schutz, die vor diesem Tag eingereicht 
wurden, unterliegen der Richtlinie 2013/32/EU. 3Diese Verordnung gilt für das 
Verfahren zum Entzug des internationalen Schutzes, wenn die Überprüfung 
zum Entzug des internationalen Schutzes ab dem 12. Juni 2026 begonnen wur-
de. 4Wurde die Überprüfung zum Entzug des internationalen Schutzes vor dem 
12. Juni 2026 begonnen, so unterliegt das Verfahren zum Entzug des internatio-
nalen Schutzes der Richtlinie 2013/32/EU.

(4) Für Mitgliedstaaten, die nicht durch die Richtlinie 2013/32/EU gebunden 
sind, gelten Bezugnahmen darauf in Absatz 3 als Bezugnahmen auf die Richtli-
nie 2005/85/EG.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

ANHANG

Entsprechungstabelle

(hier nicht abgedruckt)
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4. Aufnahmerichtlinie
(ABl. Nr. L, 2024/1346 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj)

RICHTLINIE (EU) 2024/1346 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 

internationalen Schutz beantragen
(Neufassung)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe f,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) An der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 sind 

mehrere Änderungen vorzunehmen. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die ge-
nannte Richtlinie neu zu fassen.

(2) Eine gemeinsame Asylpolitik, die sich auf die uneingeschränkte und umfassende An-
wendung des Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951 in der Fassung des New Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967 (im Folgenden „Gen-
fer Abkommen“) stützt, ist wesentlicher Bestandteil des Ziels der Union, schrittweise einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen, der Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen offen steht, die in der Union um Schutz nachsuchen, womit der Grund-
satz der Nichtzurückweisung bekräftigt wird. Für diese Politik sollte der Grundsatz der So-
lidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten gelten.

(3) Durch das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) werden ein System zur Be-
stimmung des für die Bearbeitung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständigen 

4 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 96).

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

1 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 97.
2 ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 67.
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Mitgliedstaats, gemeinsame Normen für die Asylverfahren, die im Rahmen der Aufnahme 
gewährten Vorteile und die Aufnahmeverfahren sowie die Rechte von Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz festgelegt. Trotz der Fortschritte beim Aufbau des 
GEAS bestehen nach wie vor beträchtliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die angewandten Verfahren, die den Antragstellern im Rahmen der Aufnahme 
gewährten Vorteile, die Anerkennungsquoten und die Art des Schutzes für Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz. Diese Unterschiede tragen maßgeblich zu Sekun-
därmigration bei und untergraben das Ziel, sicherzustellen, dass alle Antragsteller gleichbe-
handelt werden, unabhängig davon, wo in der Union sie internationalen Schutz beantra-
gen.

(4) In ihrer Mitteilung „Reformierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und 
Erleichterung legaler Wege nach Europa“ vom 6. April 2016 betont die Kommission, dass 
es einer Konsolidierung und weiteren Harmonisierung des GEAS bedarf. Außerdem 
nennt sie vorrangige Bereiche, in denen das GEAS strukturell verbessert werden sollte, und 
zwar die Einführung eines tragfähigen, fairen Systems zur Bestimmung des für die Bearbei-
tung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaats, die Stärkung des 
Eurodac-Systems, die Herstellung größerer Konvergenz im Asylsystem der Union, die Ver-
hinderung von Sekundärbewegungen innerhalb der Union und ein durch die Verordnung 
(EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates5 eingeführtes erweitertes 
Mandat für die Asylagentur der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“). Mit 
dieser Mitteilung wird den Forderungen des Europäischen Rates vom 18./19. Februar 
2016 und vom 17./18. März 2016 nachgekommen, dass Fortschritte bei der Reform des 
bestehenden Rahmens der Union erzielt werden müssen, um eine humane, faire und wirk-
same Asylpolitik zu gewährleisten. Außerdem wird in dieser Mitteilung eine künftige Vor-
gehensweise im Einklang mit dem ganzheitlichen Migrationskonzept vorgeschlagen, das in 
der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. April 2016 zur Lage im Mittel-
meerraum und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration 
dargelegt wird.

(5) Bei den im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteilen bestehen nach wie vor erheb-
liche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich der Normen 
für die Antragstellern gewährten Vorteile. Auf einem angemessenen Niveau festgelegte ein-
heitlichere Aufnahmenormen in allen Mitgliedstaaten werden zu einer stärkeren Gleichbe-
handlung und der gerechteren Verteilung der Antragsteller in der Union beitragen.

(6) Die Mitgliedstaaten, einschließlich der Mitgliedstaaten, deren Asylsystem vor allem 
aufgrund ihrer geografischen oder demografischen Lage einem besonderen und unverhält-
nismäßigen Druck ausgesetzt ist, sollten bei der Umsetzung der in dieser Richtlinie darge-
legten Aufnahmenormen mit Mitteln des mit der Verordnung (EU) 2021/1147 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates6 eingerichteten Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds und der Asylagentur in geeigneter Weise unterstützt werden.

6 Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Ein-
richtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).

5 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

(7) Um eine unionsweite Gleichbehandlung von Antragstellern sicherzustellen, sollte 
diese Richtlinie in allen Phasen und auf alle Arten von Verfahren in Bezug auf internatio-
nalen Schutz in allen Räumlichkeiten und Einrichtungen für die Unterbringung von An-
tragstellern und so lange, wie sie als Antragsteller im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats blei-
ben dürfen, Anwendung finden. Es muss klargestellt werden, dass einem Antragsteller im 
Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen ab dem Zeitpunkt gewährt werden sollten, 
zu dem er gegenüber Bediensteten der zuständigen Behörden im Einklang mit der Verord-
nung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates7 bekundet, dass er in-
ternationalen Schutz beantragen will.

(8) In allen Fällen sollte Antragstellern als Teil der im Rahmen der Aufnahme gewährten 
materiellen Leistungen eine Zuwendung zur Deckung des täglichen Bedarfs bereitgestellt 
werden, um den Antragstellern in ihrem täglichen Leben ein Mindestmaß an Eigenstän-
digkeit zu ermöglichen. Es sollte möglich sein, die Zuwendung zur Deckung des täglichen 
Bedarfs als Geldbetrag, in Form von Gutscheinen oder Sachleistungen, z. B. Produkten, 
oder als Kombination daraus bereitzustellen, sofern eine solche Zuwendung einen Geldbe-
trag enthält muss.

(9) Befindet sich ein Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem 
er sich nach der Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates8

aufzuhalten hat, so sollte er ab dem Zeitpunkt, zu dem er von der Entscheidung in Kennt-
nis gesetzt wurde, ihn in den zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, keinen Anspruch 
auf im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen, auf Zugang zum Arbeits-
markt, Sprachkurse oder berufliche Bildung gemäß dieser Richtlinie haben. Wenn keine 
gesonderte Entscheidung hierüber ergangen ist, sollte in der Überstellungsentscheidung 
angegeben werden, dass die betreffenden im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile 
entzogen worden sind. Die Mitgliedstaaten sollten unter allen Umständen den Zugang zu 
medizinischer Versorgung und einen Lebensstandard für Antragsteller gewährleisten, der 
im Einklang mit dem Unionsrecht, einschließlich der Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union (im Folgenden „Charta“), und anderen internationalen Verpflichtungen 
steht.

(10) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Richtlinie fallen, sind die 
Mitgliedstaaten gehalten, ihren Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Instrumenten 
nachzukommen, denen sie beigetreten sind.

(11) Es sollten Standardbedingungen für die Aufnahme von Antragstellern festgelegt 
werden, die diesen einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen und vergleichbare 
Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten gewährleisten. Einheitliche, den Antragstel-
lern im Rahmen der Aufnahme gewährte Vorteile sollten dazu beitragen, die auf unter-

8 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

7 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).
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schiedliche Umstände bei der Aufnahme zurückzuführende Sekundärmigration von An-
tragstellern einzudämmen.

(12) Um sicherzustellen, dass sich die Antragsteller ihrer Rechte und Pflichten bewusst 
sind, sollten die Mitgliedstaaten ihnen schriftlich oder, sofern erforderlich, mündlich oder, 
gegebenenfalls, bildlich, Informationen im Hinblick auf die nach dieser Richtlinie im Rah-
men der Aufnahme gewährten Vorteile bereitstellen. Diese Informationen sollten so bald 
wie möglich und rechtzeitig bereitgestellt werden und die im Rahmen der Aufnahme ge-
währten Vorteile umfassen, auf die Antragsteller, einschließlich Antragsteller mit besonde-
ren Bedürfnissen, Anspruch haben, sowie die Rechte und Pflichten in der Arbeitswelt, die 
Umstände, unter denen im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen auf ein 
geografisches Gebiet oder einen bestimmten Ort begrenzt werden können, die Folgen ei-
nes Verstoßes gegen diese Begrenzungen und einer Flucht, die Situationen, in denen es 
möglich ist, eine Haft anzuordnen, Möglichkeiten in Bezug auf Rechtsbehelfe und Über-
prüfungen sowie Möglichkeiten in Bezug auf Rechtsberatung und -vertretung. Die Mit-
gliedstaaten sollten die Antragsteller insbesondere über die im Rahmen der Aufnahme ge-
währten Vorteile informieren, auf die sie ausschließlich in dem Mitgliedstaat Anspruch ha-
ben, in dem sie sich aufzuhalten haben. Ein Mitgliedstaat sollte nicht mehr verpflichtet 
sein, diese Informationen bereitzustellen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind, um den 
Antragsteller wirksam in die Lage zu versetzen, die Rechte aus dieser Richtlinie in An-
spruch zu nehmen und den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten nachzukom-
men, oder wenn der Antragsteller sich nicht zur Verfügung der zuständigen Behörden hält 
oder wenn er aus dem Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats geflüchtet ist. Die Asylagentur 
sollte ein Muster mit Standardinformationen über die im Rahmen der Aufnahme gewähr-
ten Vorteile ausarbeiten, das die Mitgliedstaaten den Antragstellern so bald wie möglich 
und spätestens drei Tage, nachdem der Antrag gestellt wurde, oder innerhalb der Frist für 
ihre Registrierung zur Verfügung stellen müssen.

(13) Harmonisierte Unionsvorschriften über die Antragstellern auszustellenden Doku-
mente sollten dazu beitragen, dass es Antragstellern erschwert wird, sich unzulässigerweise 
innerhalb der Union zu bewegen. Die Mitgliedstaaten sollten nur dann die Möglichkeit 
haben, einem Antragsteller ein Reisedokument auszustellen, wenn schwerwiegende huma-
nitäre Gründe oder sonstige zwingende Gründe dies hinreichend rechtfertigen. Die Gül-
tigkeit eines Reisedokuments sollte auf den Zweck und die Dauer begrenzt werden, die für 
den Ausstellungsgrund erforderlich ist. Von schwerwiegenden humanitären Gründen 
könnte beispielsweise ausgegangen werden, wenn der Antragsteller wegen einer notwendi-
gen medizinischen Behandlung, die in dem Mitgliedstaat, in dem sich der Antragsteller 
aufzuhalten hat, nicht verfügbar ist, oder in bestimmten Fällen wegen eines Besuchs von 
Verwandten, zum Beispiel eines schwer kranken nahen Verwandten, oder anlässlich der Be-
erdigung eines nahen Verwandten in einen anderen Staat reisen muss. Zu den sonstigen 
zwingenden Gründen könnte gehören, dass ein Antragsteller anlässlich der Hochzeit eines 
nahen Verwandten, im Rahmen eines Studiengangs oder mit einer Pflegefamilie verreist. 
Die Ausstellung und Nutzung eines solchen Reisedokuments berühren nicht die Verant-
wortlichkeiten der Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EU) 2024/1351. Die Mitglieds-
taaten behalten das Recht, zu prüfen, ob der Antragsteller berechtigt ist, in ihrem Hoheits-
gebiet zu bleiben.

(14) Antragsteller haben nicht das Recht, zu wählen, in welchem Mitgliedstaat sie ihren 
Antrag stellen. Der Antrag auf internationalen Schutz ist gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1351 zu stellen.

(15) Antragsteller haben sich zur Verfügung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten zu halten. Es sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um Antragsteller an der 
Flucht zu hindern. Wenn der Antragsteller flüchtig ist und sich ohne Genehmigung in ei-
nen anderen Mitgliedstaat begeben hat, ist es im Interesse eines gut funktionierenden 
GEAS unerlässlich, dass der Antragsteller zügig in den Mitgliedstaat überstellt wird, in 
dem er sich aufzuhalten hat. Da bis zu dieser Überstellung Fluchtgefahr besteht, sollte der 
Aufenthaltsort des Antragstellers genau kontrolliert werden.

(16) Bei der Prüfung, ob Fluchtgefahr besteht, ist der Umstand, dass sich ein Antragstel-
ler bereits zuvor unzulässigerweise in einen anderen Mitgliedstaat begeben hat, von maß-
geblicher Bedeutung. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu 
verhindern, dass der Antragsteller flieht und um sicherzustellen, dass er sich den zuständi-
gen Behörden zur Verfügung hält, sobald er in den Mitgliedstaat überstellt wurde, in dem 
er sich aufzuhalten hat. Sein Aufenthaltsort sollte daher weiterhin genau kontrolliert wer-
den.

(17) Die Mitgliedstaaten sollten ihre Aufnahmesysteme frei gestalten können. Als Teil 
dieser Gestaltung sollten die Mitgliedstaaten zwecks Steuerung ihrer Asyl- und Aufnahme-
systeme Antragstellern Unterkünfte innerhalb ihres Hoheitsgebiets zuweisen können. Die 
Mitgliedstaaten sollten auch Mechanismen zur Einschätzung und Deckung des Bedarfs ih-
rer Aufnahmesysteme einrichten können, einschließlich Mechanismen zur Überprüfung, 
ob sich die Antragsteller tatsächlich in den Unterkünften aufhalten. Durch solche Mecha-
nismen sollte die Bewegungsfreiheit der Antragsteller im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats nicht eingeschränkt werden. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet 
sein, eine Verwaltungsentscheidung zu diesem Zweck zu erlassen.

(18) Wenn sich Antragsteller nur innerhalb eines geografischen Gebiets des Hoheitsge-
biets der Mitgliedstaaten frei bewegen können, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass die Antragsteller ihre Rechte aus dieser Richtlinie und die Verfahrensgarantien im Ver-
fahren zur Gewährung internationalen Schutzes in diesem geografischen Gebiet wirksam 
wahrnehmen können. Die Möglichkeit, dieses geografische Gebiet vorübergehend zu ver-
lassen, sollte individuell, objektiv und unparteiisch geprüft werden. Wenn Antragsteller in 
diesem geografischen Gebiet diese Rechte und Verfahrensgarantien nicht wirksam wahr-
nehmen konnten, sollte die Zuweisung zu diesem Gebiet nicht mehr gelten.

(19) Aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder zur wirksamen Verhinderung einer 
Flucht des Antragstellers sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, dass sich der An-
tragsteller ausschließlich an einem bestimmten Ort aufhalten darf, zum Beispiel in einem 
Unterbringungszentrum, einem Privathaus, einer Wohnung, einem Hotel oder anderen 
für die Unterbringung von Antragstellern geeigneten Räumlichkeiten. Diese Entschei-
dung sollte nicht zur Haft des Antragstellers führen. Eine solche Entscheidung könnte not-
wendig sein, wenn der Antragsteller nicht der Pflicht nachgekommen ist, in dem Mit-
gliedstaat zu bleiben, in dem er sich aufzuhalten hat, oder wenn der Antragsteller nach sei-
ner Flucht in einen anderen Mitgliedstaat in den Mitgliedstaat überstellt wurde, in dem er 
sich aufzuhalten hat. Wenn der Antragsteller Anspruch auf im Rahmen der Aufnahme ge-
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währte materielle Leistungen hat, sollten diese davon abhängig gemacht werden, dass er 
sich an diesem festgelegten Ort aufhält.

(20) Besteht Fluchtgefahr oder muss sichergestellt werden, dass die Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit eines Antragstellers eingehalten werden, könnten die Mitgliedstaaten 
vom Antragsteller verlangen, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in angemessenen 
Zeitabständen bei den zuständigen Behörden zu melden, ohne dass seine Rechte nach die-
ser Richtlinie unverhältnismäßig beeinträchtigt werden.

(21) Bei allen Entscheidungen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit eines Antrags-
tellers sollten die relevanten Aspekte der individuellen Situation des Antragstellers, ein-
schließlich seiner besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, und die Grundsätze der Er-
forderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Der Antragsteller sollte 
angemessen über eine solche Entscheidung, die Verfahren für ihre Anfechtung und die Fol-
gen eines Verstoßes gegen die Entscheidung unterrichtet werden.

(22) Alle Bestimmungen dieser Richtlinie im Zusammenhang mit einer Haft, dem 
Aufenthalt und den Meldepflichten sowie mit der Einschränkung und dem Entzug von 
Rechten und Vorteilen sollten unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit angewandt werden, wobei stets der wirksame Zugang zu den im Rah-
men der Aufnahme gewährten Vorteilen gemäß dieser Richtlinie sichergestellt sein muss, 
insbesondere hinsichtlich medizinischer Versorgung, Bildung, Familienzusammenfüh-
rung und Zugang zum Arbeitsmarkt. Den möglichen kumulativen Wirkungen von Maß-
nahmen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(23) In Anbetracht der schwerwiegenden Folgen für Antragsteller, die flüchtig sind oder 
bei denen davon ausgegangen wird, dass Fluchtgefahr besteht, sollte der Begriff „Flucht“ 
dahin gehend definiert werden, dass darunter sowohl eine vorsätzliche Handlung als auch 
der tatsächliche, nicht außerhalb des Einflussbereichs des Antragstellers liegende Umstand 
zu verstehen sind, dass sich der Antragsteller den zuständigen Verwaltungs- oder Justizbe-
hörden nicht zur Verfügung hält, beispielsweise indem er das Hoheitsgebiet des Mitglieds-
taats, in dem er sich aufzuhalten hat, verlässt. Die Mitgliedstaaten sollten davon ausgehen 
können, dass ein Antragsteller flüchtig ist, selbst wenn bei dem Antragsteller vorher nicht 
davon ausgegangen wurde, dass Fluchtgefahr besteht.

(24) Wenn die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht die objektiven Kriterien festle-
gen, die für die Feststellung maßgeblich sind, ob Fluchtgefahr nach dieser Richtlinie be-
steht, könnten sie Faktoren berücksichtigen wie etwa die Kooperation des Antragstellers 
mit den zuständigen Behörden oder die Einhaltung der verfahrensrechtlichen Anforderun-
gen, die Verbindungen des Antragstellers in dem Mitgliedstaat und die Frage, ob der An-
trag auf internationalen Schutz als unzulässig oder offensichtlich unbegründet abgelehnt 
worden ist. Bei der Gesamteinschätzung der individuellen Situation eines Antragstellers 
bietet eine Kombination mehrerer Faktoren häufig die Grundlage dafür, dass man zu dem 
Schluss gelangt, dass Fluchtgefahr besteht.

(25) Bei einem Antragsteller sollte davon ausgegangen werden, dass er sich den zuständi-
gen Behörden nicht mehr zur Verfügung hält, wenn er Aufforderungen im Zusammen-
hang mit den Verfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1348 oder dem Verfahren nach 
der Verordnung (EU) 2024/1351 nicht nachkommt, es sei denn, der Antragsteller liefert 
eine angemessene Begründung dafür, warum er diesen Aufforderungen nicht nachkom-

men konnte, beispielsweise aus medizinischen oder sonstigen unvorhergesehenen Grün-
den, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen.

(26) Die Inhaftnahme von Antragstellern sollte im Einklang mit dem Grundsatz erfol-
gen, dass eine Person nicht allein deshalb in Haft genommen werden darf, weil sie um in-
ternationalen Schutz nachsucht; insbesondere sollte die Inhaftnahme im Einklang mit den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und insbesondere unter Beachtung 
von Artikel 31 des Genfer Abkommens erfolgen. Antragsteller sollten nur in den in der 
Richtlinie eindeutig definierten Ausnahmefällen und im Einklang mit den Grundsätzen 
der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Art und Weise und den 
Zweck der Inhaftnahme in Haft genommen werden können. Die Inhaftnahme von An-
tragstellern nach Maßgabe dieser Richtlinie sollte nur schriftlich, von einer Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde und unter Angabe der Gründe für die Haft angeordnet werden; dies 
gilt auch in Fällen, in denen sich der Betreffende bereits in Haft befindet, wenn er den An-
trag auf internationalen Schutz stellt. Befindet sich ein Antragsteller in Haft, sollte er effek-
tiven Zugang zu den erforderlichen Verfahrensgarantien wie der Möglichkeit einer gericht-
lichen Überprüfung haben und zur Inanspruchnahme einer unentgeltlichen Rechtsbera-
tung und -vertretung berechtigt sein, sofern dies im Rahmen dieser Richtlinie vorgesehen 
ist.

(27) Für die gerichtliche Überprüfung der Haft sollte unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls eine akzeptable Höchstdauer festgelegt werden, wobei die Komplexi-
tät des Verfahrens, die von den zuständigen Behörden an den Tag gelegte Sorgfalt, jede von 
der in Haft genommenen Person verursachte Verzögerung sowie alle sonstigen Faktoren, 
die zu einer Verzögerung führen und für die der Mitgliedstaat nicht verantwortlich ge-
macht werden kann, zu berücksichtigen sind.

(28) Wenn ein Antragsteller sich nur an einem bestimmten Ort aufhalten darf, er aber 
dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist, muss weiterhin Fluchtgefahr des Antrags-
tellers bestehen, damit dieser in Haft genommen werden kann. In jedem Fall sollte beson-
ders darauf geachtet werden, dass die Dauer der Haft verhältnismäßig ist und die Haft en-
det, sobald der Antragsteller der ihm auferlegten Pflicht nachgekommen ist oder kein 
Grund mehr zu der Annahme besteht, dass der Antragsteller diese Pflicht nicht erfüllen 
wird. Außerdem sollte der Antragsteller auf die betreffende Pflicht und die Folgen einer 
Nichteinhaltung hingewiesen worden sein.

(29) Was die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den Haftgründen betrifft, so 
setzt der Begriff „gebotene Sorgfalt“ zumindest voraus, dass die Mitgliedstaaten konkrete 
und sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die zur Überprüfung der 
Haftgründe erforderliche Zeit so kurz wie möglich ist und tatsächlich die Aussicht besteht, 
dass diese Überprüfung in kürzest möglicher Zeit erfolgreich durchgeführt werden kann. 
Die Dauer der Haft sollte den Zeitraum, der vernünftigerweise erforderlich ist, um die ein-
schlägigen Verwaltungsverfahren abzuschließen, nicht überschreiten.

(30) Die in dieser Richtlinie aufgeführten Haftgründe lassen andere Haftgründe — ein-
schließlich der Haftgründe im Rahmen eines Strafverfahrens –, die nach dem nationalen 
Recht und unabhängig vom Antrag eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen auf in-
ternationalen Schutz anwendbar sind, unberührt.

(31) Antragsteller, die sich in Haft befinden, sollten unter uneingeschränkter Wahrung 
der Menschenwürde behandelt werden, und die Bedingungen für ihre Aufnahme sollten 
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ihren Bedürfnissen in dieser Situation angepasst werden. Die Mitgliedstaaten sollten insbe-
sondere sicherstellen, dass Artikel 24 der Charta und Artikel 37 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes angewandt werden.

(32) In der Praxis ist es unter Umständen — beispielsweise aufgrund der geografischen 
Lage oder der speziellen Struktur der Hafteinrichtung — nicht immer möglich, unverzüg-
lich bestimmte Aufnahmegarantien in der Haft zu gewährleisten. Es sollte von diesen Ga-
rantien allenfalls vorübergehend und nur unter den in dieser Richtlinie dargelegten Um-
ständen abgewichen werden. Abweichungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig und soll-
ten hinreichend begründet werden, wobei die Umstände des Einzelfalls, darunter auch die 
Schwere der Abweichung, ihre Dauer und ihre Auswirkungen für den betroffenen An-
tragsteller, zu berücksichtigen sind.

(33) Die Inhaftnahme eines Antragstellers sollte lediglich als letztes Mittel eingesetzt wer-
den, und es sollte nur möglich sein, Antragsteller in Haft zu nehmen, nachdem alle Alter-
nativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen sorgfältig darauf geprüft worden sind, ob sie 
besser geeignet sind, die körperliche und geistige Unversehrtheit der Antragsteller sicherzu-
stellen. Die Pflicht zur Prüfung dieser alternativen Maßnahmen sollte nicht zwingend zu 
einer Inhaftnahme führen, wenn solche alternativen Maßnahmen, einschließlich Aufent-
halts- und Meldepflichten, nicht wirksam angewandt werden können. In jeder Entschei-
dung, mit der eine Inhaftnahme angeordnet wird, sollten die Gründe angegeben werden, 
warum weniger einschneidende alternative Maßnahmen nicht wirksam angewandt werden 
können. Jede Alternative zur Haft sollte mit den grundlegenden Menschenrechten der An-
tragsteller in Einklang stehen.

(34) Damit die Verfahrensgarantie — Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit Organisati-
onen oder Personengruppen, die Rechtsberatung leisten — sichergestellt ist, sollten Infor-
mationen über derartige Organisationen und Personengruppen bereitgestellt werden.

(35) Bei der Entscheidung über die Unterbringungsmodalitäten sollten die Mitgliedstaa-
ten dem Wohl des Kindes sowie den besonderen Umständen jedes Antragstellers Rech-
nung tragen, der von Familienangehörigen oder nahen Verwandten wie unverheirateten 
minderjährigen Geschwistern, die sich bereits in dem Mitgliedstaat aufhalten, abhängig ist.

(36) Die Mitgliedstaaten sollten auf vorübergehende Lösungen zur Unterbringung mit 
niedrigerem Standard zurückgreifen können, wenn die normalerweise verfügbaren Unter-
bringungskapazitäten vorübergehend erschöpft sind. Die Mitgliedstaaten sollten auf sol-
che Lösungen zur vorläufigen Unterbringung auch zurückgreifen können, wenn die nor-
malerweise verfügbaren Unterbringungskapazitäten aufgrund einer unverhältnismäßig ho-
hen Zahl von unterzubringenden Personen, einer von Menschen verursachten Katastrophe 
oder einer Naturkatastrophe vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaa-
ten sollten in Erwägung ziehen, solche vorübergehende Lösungen zur Unterbringung nach 
Möglichkeit in festen Gebäudestrukturen bereitzustellen.

(37) Die Umstände für die Aufnahme von Personen mit besonderen Bedürfnissen bei 
der Aufnahme sollten ein vorrangiges Anliegen für nationale Behörden sein, damit ge-
währleistet ist, dass bei dieser Aufnahme ihren speziellen Aufnahmebedürfnissen Rech-
nung getragen wird. Bei der Bereitstellung einer Unterbringung sollten die Mitgliedstaaten 
auch dafür Sorge tragen, dass Übergriffen und Gewalt, einschließlich sexuell, geschlechts-
spezifisch, rassistisch oder religiös motivierter Gewalt, so weit wie möglich vorgebeugt 

wird. Religiös motivierte Gewalt umfasst auch Gewalt, die sich gegen Menschen richtet, 
die keine religiöse Überzeugung haben oder sich von ihrer Religion losgesagt haben.

(38) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Anwendung dieser Richtlinie bestrebt sein, im 
Einklang mit der Charta, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die 
Rechte des Kindes, der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und, soweit anwendbar, dem Übereinkommen des Europarats zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt die uneinge-
schränkte Achtung der Grundsätze des Kindeswohls und der Einheit der Familie zu ge-
währleisten.

(39) Die im Rahmend der Aufnahme gewährten Vorteile müssen unter gebührender Be-
rücksichtigung der Sicherheit, einschließlich der Sicherheit vor sexueller und geschlechts-
spezifischer Gewalt, sowie der physischen und psychischen Betreuung von Minderjährigen 
an deren besondere Situation und besonderen Aufnahmebedürfnisse angepasst werden, 
unabhängig davon, ob sie unbegleitet sind oder zusammen mit ihrer Familie aufgenommen 
werden, und die Leistungen bei der Aufnahme müssen in einer ihre allgemeine Entwick-
lung fördernden Weise gewährt werden.

(40) Minderjährige sollten grundsätzlich nicht in Haft genommen werden. Sie sollten in 
geeigneten Unterkünften mit besonderen Bestimmungen für Minderjährige unterge-
bracht werden, wozu gegebenenfalls eine Unterbringung in gemeindenahen Unterkünften 
ohne Freiheitsentzug gehört. In Anbetracht der negativen Auswirkungen einer Inhaftnah-
me auf Minderjährige sollte auf eine Inhaftnahme im Einklang mit dem Unionsrecht nur 
in Ausnahmesituationen, wenn dies unbedingt erforderlich ist, als letztes Mittel und für 
den kürzest möglichen Zeitraum zurückgegriffen werden, nachdem festgestellt worden ist, 
dass weniger einschneidende alternative Maßnahmen nicht wirksam angewandt werden 
können, und nachdem eine Prüfung ergeben hat, dass die Inhaftnahme dem Wohl der 
Minderjährigen dient. Minderjährige sollten niemals in Haftanstalten oder sonstigen zu 
Strafverfolgungs- oder Strafvollstreckungszwecken genutzten Einrichtungen unterge-
bracht werden. Minderjährige sollten nicht von ihren Eltern oder Betreuungspersonen ge-
trennt werden, und der Grundsatz der Familieneinheit sollte im Allgemeinen dazu führen, 
dass bei Familien mit Minderjährigen auf geeignete Alternativen zur Inhaftnahme zurück-
gegriffen wird und sie in für sie geeigneten Unterkünften untergebracht werden. Darüber 
hinaus sollte alles dafür getan werden, dass geeignete Alternativen zur Inhaftnahme von 
Minderjährigen verfügbar und zugänglich sind. In diesem Zusammenhang haben die Mit-
gliedstaaten die New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten vom 19. September 
2016, die einschlägigen maßgeblichen Leitlinien der Vertragsorgane der Vereinten Natio-
nen zum Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes 
und die einschlägige Rechtsprechung zu berücksichtigen.

(41) In ihrer Mitteilung vom 12. April 2017 mit dem Titel „Schutz minderjähriger Mi-
granten“ hob die Kommission hervor, dass die Mitgliedstaaten zum Schutz aller minder-
jährigen Migranten, die sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, für angemessene Garantien 
sorgen müssen, einschließlich durch die Annahme von Maßnahmen, durch die sicherge-
stellt wird, dass Minderjährigen im Einklang mit den sich aus dem nationalen Recht, dem 
Unionsrecht und dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten geeig-
nete und sichere Unterbringungsmöglichkeiten sowie die notwendigen Unterstützungs-
dienste, die das Kindeswohl gewährleisten, geboten werden.
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(42) Den Vertretern kommt eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, die Wahr-
nehmung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte sicherzustellen und das Wohl aller 
unbegleiteten Kinder zu schützen. Die frühzeitige Bestellung von Vertretern ist von ent-
scheidender Bedeutung, um gegen das Verschwinden von minderjährigen Migranten in 
der Union vorzugehen. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes dafür sorgen, dass so früh 
wie möglich ein Vertreter bestellt wird, um sicherzustellen, dass unbegleitete Kinder alle 
ihre Rechte nach dieser Richtlinie als Personen, die internationalen Schutz beantragen, in 
Anspruch nehmen können.

(43) Die Hauptaufgabe des Vertreters sollte darin bestehen, für das Wohl des Kindes zu 
sorgen und einen unbegleiteten Minderjährigen zu vertreten, zu unterstützen und in sei-
nem Namen zu handeln. Der Vertreter sollte in der Lage sein, die dem unbegleiteten Min-
derjährigen zur Verfügung gestellten Informationen zu erläutern, mit den zuständigen Be-
hörden zu kommunizieren, um den sofortigen Zugang des unbegleiteten Minderjährigen 
zu den im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen und zur medizini-
schen Versorgung sicherzustellen, und den unbegleiteten Minderjährigen zu vertreten, zu 
unterstützen oder im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften im Namen des Min-
derjährigen zu handeln, um dafür zu sorgen, dass der Minderjährige die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Rechte wahrnehmen und seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Die 
Vertreter sollten gemäß dem im nationalen Recht festgelegten Verfahren bestellt werden.

(44) Die Mitgliedstaaten sollten einen Vertreter bestellen, wenn ein Antrag von einer un-
begleiteten Person gestellt wird, die behauptet, minderjährig zu sein. Ein Vertreter sollte 
auch dann bestellt werden, wenn die zuständigen Behörden aufgrund einschlägiger sicht-
barer Merkmale, Äußerungen oder Verhaltensweisen objektive Gründe zu der Annahme 
haben, dass die Person minderjährig ist. Hat ein Mitgliedstaat zweifelsfrei festgestellt, dass 
eine Person, die behauptet, minderjährig zu sein, älter als 18 Jahre ist, muss kein Vertreter 
bestellt werden.

(45) Bis zur Bestellung des Vertreters sollten die Mitgliedstaaten eine Person benennen, 
die geeignet ist, vorläufig als Vertreter im Sinne dieser Richtlinie zu fungieren. Bei einer 
solchen Person kann es sich beispielsweise um einen Angestellten eines Unterbringungs-
zentrums, einer Kinderbetreuungseinrichtung, eines Sozialdienstes oder einer sonstigen 
einschlägigen Organisation handeln, die damit betraut wurde, die Aufgaben eines Vertre-
ters wahrzunehmen. Personen, deren Interessen mit den Interessen des unbegleiteten Min-
derjährigen in Konflikt stehen oder stehen könnten, sollten nicht als Person benannt wer-
den, die dazu geeignet ist, vorübergehend als Vertreter zu fungieren. Es ist ferner von Be-
deutung, dass eine solche Person unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt wird, wenn ein 
unbegleiteter Minderjähriger einen Antrag auf internationalen Schutz stellt.

(46) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass Antragsteller die erforderliche 
medizinische Versorgung erhalten, unabhängig davon, ob sie von Allgemeinmedizinern 
oder, falls erforderlich, von Fachärzten erbracht wird. Die notwendige medizinische Ver-
sorgung sollte von angemessener Qualität sein und zumindest die Notversorgung, und die 
unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten, einschließlich schwerer psychischer 
Störungen, sowie die zur Behandlung von schweren körperlichen Beschwerden erforderli-
che Gesundheitsversorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit um-
fassen. Um Bedenken in Bezug auf die öffentliche Gesundheit im Zusammenhang mit der 

Prävention von Krankheiten Rechnung zu tragen und die Gesundheit der Antragsteller zu 
schützen, sollte der Zugang der Antragsteller zu medizinischer Versorgung auch medizini-
sche Präventivbehandlungen wie Impfungen umfassen. Die Mitgliedstaaten sollten zudem 
befugt sein, aus Gründen der öffentlichen Gesundheit eine medizinische Untersuchung 
von Antragstellern anzuordnen. Die Ergebnisse medizinischer Untersuchungen sollten 
keinen Einfluss auf die Prüfung der Anträge auf internationalen Schutz haben, die im Ein-
klang mit der Verordnung (EU) 2024/1348 stets objektiv, unparteiisch und einzelfallbezo-
gen vorgenommen werden sollte.

(47) Es sollte möglich sein, den Anspruch eines Antragstellers auf im Rahmen der 
Aufnahme gewährte materielle Leistungen nach dieser Richtlinie unter bestimmten Um-
ständen einzuschränken, etwa wenn der Antragsteller den Mitgliedstaat, in dem er sich 
aufzuhalten hat, verlassen und sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben hat. Die Mit-
gliedstaaten sollten jedoch in jedem Fall Zugang zu medizinischer Versorgung und einen 
Lebensstandard für Antragsteller gewährleisten, der im Einklang mit dem Unionsrecht, 
einschließlich der Charta, und anderen internationalen Verpflichtungen, einschließlich des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes, steht. Die 
Mitgliedstaaten sollten insbesondere für den Lebensunterhalt und die Grundbedürfnisse 
des Antragstellers in Bezug auf körperliche Unversehrtheit, Würde und zwischenmensch-
liche Beziehungen sorgen und dabei den Schutzbedarf einer Person, die internationalen 
Schutz beantragt, und ihrer Familie oder ihrer Betreuungsperson gebührend berücksichti-
gen. Auch Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme sollte gebüh-
rend Rechnung getragen werden. Den spezifischen Bedürfnissen von Antragstellern, die 
sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren, vor allem Frauen, sollte 
Rechnung getragen werden, insbesondere, indem in den verschiedenen Phasen des Verfah-
rens zur Gewährung internationalen Schutzes sichergestellt wird, dass sie Zugang zu medi-
zinischer Versorgung, Rechtsberatung sowie einer geeigneten Trauma-Beratung und psy-
chosozialen Betreuung haben.

(48) Die spezifischen Bedürfnisse von Minderjährigen, insbesondere hinsichtlich der 
Achtung des Rechts des Kindes auf Bildung und Zugang zu medizinischer Versorgung, 
sollten berücksichtigt werden. Minderjährige Kinder von Antragstellern und minderjähri-
ge Antragsteller sollten genauso und zu ähnlichen Bedingungen Zugang zu Bildung haben 
wie die eigenen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten. In Zeiten von Schulferien muss ein 
solcher Zugang nicht gewährt werden. Grundsätzlich sollte ein solcher Unterricht in das an 
die eigenen Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats gerichtete Unterrichtsange-
bot integriert werden und von gleicher Qualität sein. Die Mitgliedstaaten sollten auch die 
Kontinuität der Ausbildung von Minderjährigen sicherstellen, solange keine Rückfüh-
rungsmaßnahme gegen sie oder ihre Eltern vollstreckt wird.

(49) In Anbetracht der Charta, der Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten und der einschlägigen Rechtsprechung und um Famili-
enangehörige nicht aufgrund des Ortes, an dem die Familie gegründet wurde, zu diskrimi-
nieren, sollte der Begriff der Familie auch Familien umfassen, die außerhalb des Herkunfts-
lands der Antragsteller, aber vor ihrer Ankunft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ge-
gründet wurden.

(50) Um die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Antragstellern zu fördern und die Dis-
krepanzen zwischen den Mitgliedstaaten zu begrenzen, muss der Zugang der Antragsteller 
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zum Arbeitsmarkt klar geregelt und dafür gesorgt werden, dass der Zugang wirksam ist, 
indem Bedingungen vermieden werden, die einen Antragsteller effektiv an der Arbeitssu-
che hindern, und indem der Zugang zu bestimmten Bereichen des Arbeitsmarkts oder die 
Arbeitszeit eines Antragstellers nicht übermäßig beschränkt wird oder indem unzumutba-
re administrative Formalitäten auferlegt werden. Antragsteller, die effektiv Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, sich aber nur an einem bestimmten Ort aufhalten dürfen, sollten be-
fugt sein, in einer angemessenen Entfernung von diesem Ort eine Beschäftigung aufzuneh-
men. Sieht der Arbeitsvertrag eines Antragstellers Reisen ins Ausland vor, sollten die Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit haben, dem Antragsteller gemäß nationalem Recht zu gestat-
ten, ihr Hoheitsgebiet zu verlassen, um bestimmte berufliche Aufgaben in einem anderen 
Mitgliedstaat wahrzunehmen. Arbeitsmarktprüfungen, die vorgenommen werden, um ei-
genen Staatsangehörigen, anderen Unionsbürgern oder Drittstaatsangehörigen und Staa-
tenlosen mit rechtmäßigem Aufenthalt in dem betreffenden Mitgliedstaat Vorrang einzu-
räumen, sollten den wirksamen Zugang von Antragstellern zum Arbeitsmarkt nicht behin-
dern, sondern unbeschadet des Grundsatzes der Präferenz für Unionsbürger durchgeführt 
werden, wie er in den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren Beitrittsakten formu-
liert ist.

(51) Der Zugang zum Arbeitsmarkt sollte den Antragsteller dazu berechtigen, eine Be-
schäftigung aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten können Antragstellern auch gestatten, eine 
selbstständige Tätigkeit aufzunehmen.

(52) Zur Verbesserung der Integrationsaussichten und der wirtschaftlichen Unabhängig-
keit der Antragsteller wird ein früherer Zugang zum Arbeitsmarkt befürwortet, wenn der 
Antrag voraussichtlich begründet ist, insbesondere, wenn seiner Prüfung nach der Verord-
nung (EU) 2024/1348 Vorrang eingeräumt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten daher in Er-
wägung ziehen, diese Frist so weit wie möglich zu verkürzen, wenn der Antrag voraussicht-
lich begründet ist. Der Zugang zum Arbeitsmarkt sollte nicht gewährt werden oder, falls er 
bereits gewährt wurde, entzogen werden, wenn der Antrag des Antragstellers auf internati-
onalen Schutz voraussichtlich unbegründet ist und daher in einem beschleunigten Verfah-
ren geprüft wird, einschließlich der Fälle, in denen einschlägige Informationen oder Doku-
mente in Bezug auf die Identität des Antragstellers vom Antragsteller zurückgehalten wer-
den.

(53) Antragsteller, denen Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt wurde, sollten Anspruch 
auf ein auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des be-
treffenden Mitgliedstaats beruhendes gemeinsames Bündel von Rechten haben. Die Ar-
beitsbedingungen sollten unter Berücksichtigung der geltenden Tarifverträge mindestens 
Arbeitsentgelt und Entlassung, Anforderungen an Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie Arbeitszeiten, Urlaub und Feiertage umfassen. Solchen Antragstellern 
sollte Gleichbehandlung auch in Bezug auf die Vereinigungs- und Beitrittsfreiheit, die all-
gemeine und berufliche Bildung, die Anerkennung von Berufsqualifikationen und — 
wenn sie in einem Beschäftigungsverhältnis stehen — die soziale Sicherheit gewährt wer-
den. Die Mitgliedstaaten können auch Antragstellern, die einer selbstständigen Tätigkeit 
nachgehen, Gleichbehandlung gewähren. Die Mitgliedstaaten haben sich nach besten 
Kräften darum zu bemühen, die Ausbeutung von Antragstellern oder jede Form der Dis-
kriminierung gegen sie am Arbeitsplatz durch irreguläre Beschäftigung und andere schwer-
wiegende Formen der Ausbeutung der Arbeitskraft zu verhindern.

(54) Sobald Antragstellern der Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt wurde, sollte ein Mit-
gliedstaat Berufsqualifikationen, die ein Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat er-
worben hat, in gleicher Weise wie die von Unionsbürgern anerkennen und sollte in einem 
Drittstaat erworbene Qualifikationen im Einklang mit der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates9 berücksichtigen. Maßnahmen sollten auch in Be-
tracht gezogen werden, um die praktischen Probleme wirksam anzugehen, denen sich An-
tragsteller bei der Feststellung der Echtheit ihrer ausländischen Diplome, Prüfungszeugnis-
se und sonstigen Befähigungsnachweise gegenübersehen, insbesondere wenn die Antrags-
teller keine Nachweise vorlegen und die Kosten im Zusammenhang mit den Anerken-
nungsverfahren nicht tragen können.

(55) Die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates10 genannten Zweige der sozialen Sicherheit gelten auch für 
Antragsteller in einem Beschäftigungsverhältnis.

(56) Aufgrund des möglicherweise befristeten Charakters des Aufenthalts der Antrags-
teller sollten die Mitgliedstaaten unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates11 Sozialleistungen, die nicht von Beschäftigungs-
zeiten oder Beiträgen abhängig sind, von der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung zwischen Antragstellern und eigenen Staatsangehörigen ausnehmen können. 
Die Mitgliedstaaten sollten auch die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in 
Bezug auf die allgemeine und berufliche Bildung sowie die Anerkennung von Ausbil-
dungsnachweisen einschränken können. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten auch 
die Vereinigungs- und Beitrittsfreiheit beschränken können, indem Antragsteller von der 
Teilnahme an der Verwaltung bestimmter Einrichtungen und von der Ausübung öffentli-
cher Ämter ausgeschlossen werden.

(57) Die Befugnis der Mitgliedstaaten, ihre Systeme der sozialen Sicherheit zu organisie-
ren, wird durch das Unionsrecht nicht eingeschränkt. Mangels Harmonisierung auf Uni-
onsebene legt jeder Mitgliedstaat die Voraussetzungen für die Gewährung von Sozialleis-
tungen sowie die Höhe solcher Leistungen und den Zeitraum, für den sie gewährt werden, 
selbst fest. Jedoch müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis das Uni-
onsrecht einhalten.

(58) Sprachkenntnisse sind wichtig, wenn sichergestellt werden soll, dass die Antragstel-
ler einen angemessenen Lebensstandard haben. Solche Kenntnisse wirken auch der Sekun-
därmigration entgegen. Die Mitgliedstaaten sollten daher den Zugang zu Sprachkursen in-
soweit sicherstellen oder erleichtern, als sie solche Kurse für geeignet halten, um die Fähig-
keit eines Antragstellers zu stärken, selbstständig zu handeln und mit den zuständigen Be-
hörden zu interagieren.

9 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22).

11 Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 zur Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter die-
se Verordnungen fallen (ABl. L 344 vom 29.12.2010, S. 1).

10 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1).
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(59) Das Recht auf Gleichbehandlung sollte nicht zu Rechten in Bezug auf Situationen 
führen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Unionsrechts liegen.

(60) Um sicherzustellen, dass die Antragstellern im Rahmen der Aufnahme gewährten 
materiellen Leistungen den in dieser Richtlinie festgeschriebenen Grundsätzen entspre-
chen, muss die Art dieser Leistungen weiter dahin gehend präzisiert werden, dass sie nicht 
nur Unterkunft, Verpflegung und Kleidung umfassen, sondern auch Produkte für die per-
sönliche Hygiene. Ferner müssen die Mitgliedstaaten den Umfang der im Rahmen der 
Aufnahme in Form von Geldleistungen oder Gutscheinen gewährten materiellen Leistun-
gen anhand relevanter Bezugsgrößen bestimmen, die angewandt werden, um eigenen 
Staatsangehörigen einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten, zum Beispiel je 
nach nationalem Kontext Mindesteinkommen, Mindestlohn, Mindestrente, Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeleistungen. Der Antragstellern gewährte Betrag muss je-
doch nicht dem für eigene Staatsangehörige entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten ent-
sprechend dieser Richtlinie für Antragsteller eine weniger günstige Behandlung als für ei-
gene Staatsangehörige vorsehen können. Die Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit 
haben, die Höhe der Geldleistungen oder Gutscheine, die Antragstellern in den in Artikel 
349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannten Ge-
bieten gewährt werden, anzupassen, sofern der in dieser Richtlinie vorgesehene Standard 
der im Rahmen der Aufnahme gewährten Leistungen sichergestellt ist.

(61) Zur Beschränkung der Möglichkeiten für einen Missbrauch des Aufnahmesystems 
sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt sein, im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen 
nur zu gewähren, soweit die Antragsteller nicht über ausreichende Mittel für einen ange-
messenen Lebensstandard verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten von Antragstellern mit 
ausreichenden Mitteln verlangen können, für Kosten der im Rahmen der Aufnahme ge-
währten materiellen Leistungen oder der erhaltenen medizinischen Versorgung ganz oder 
teilweise aufzukommen oder diese zurückzuerstatten, was auch durch finanzielle Garanti-
en erfolgen kann. Bei Antragstellern, die beispielsweise schon seit geraumer Zeit arbeiten, 
kann davon ausgegangen werden, dass sie über ausreichende Mittel für einen angemesse-
nen Lebensstandard verfügen. Wenn die Mitgliedstaaten die Mittel eines Antragstellers be-
werten und von einem Antragsteller verlangen, dass er für die Kosten der im Rahmen der 
Aufnahme gewährten materiellen Leistungen oder der erhaltenen medizinischen Versor-
gung ganz oder teilweise aufkommt, sollten sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ein-
halten und die persönlichen Umstände des Antragstellers und die Notwendigkeit berück-
sichtigen, seine Würde und persönliche Integrität, einschließlich seiner besonderen Be-
dürfnisse bei der Aufnahme, zu achten. Von Antragstellern sollte nicht verlangt werden, 
dass sie für die Kosten der erforderlichen medizinischen Versorgung aufkommen, wenn die 
medizinische Versorgung für Staatsangehörige des Mitgliedstaats kostenlos geleistet wird. 
Von Antragstellern sollte nicht verlangt werden, dass sie Kredite aufnehmen, um für die im 
Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile zu zahlen.

(62) Ein möglicher Missbrauch des Aufnahmesystems sollte auch dadurch verhindert 
werden, dass die Umstände genau festgelegt werden, unter denen die im Rahmen der 
Aufnahme gewährten materiellen Leistungen eingeschränkt oder entzogen werden kön-
nen. Die Mitgliedstaaten sollten die Zuwendung zur Deckung des täglichen Bedarfs oder, 
wenn dies hinreichend begründet und verhältnismäßig ist, andere im Rahmen der Aufnah-
me gewährte materielle Leistungen einschränken oder entziehen können, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind, wozu auch gehört, dass der Antragsteller nicht mit den zu-
ständigen Behörden zusammenarbeitet oder die verfahrensrechtlichen Anforderungen, die 
von ihnen festgelegt wurden, nicht erfüllt. Eine mangelnde Bereitschaft zur Zusammenar-
beit oder eine Nichterfüllung kann insbesondere dann als gegeben angesehen werden, 
wenn Antragsteller aus Gründen, die nicht außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, zu fes-
ten Terminen nicht erscheinen oder ihren Meldepflichten nicht nachkommen, Antragstel-
ler ihren Antrag auf internationalen Schutz nicht gemäß den Anforderungen der Verord-
nung (EU) 2024/1348 eingereicht haben, obwohl sie durchaus Gelegenheit dazu gehabt 
hätten, oder Antragsteller Aufforderungen zur Vorlage von Informationen, die der Erleich-
terung der Ermittlung ihrer Identität dienen, nicht nachkommen, auch durch die Weige-
rung, biometrische Daten oder notwendige Kontaktinformationen zur Verfügung zu stel-
len, oder durch die Weigerung, während der Verfahren zur medizinischen Untersuchung 
zu kooperieren. Wenn dies hinreichend begründet und verhältnismäßig ist, sollten die Mit-
gliedstaaten auch anderweitige im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen 
entziehen können, wenn der Antragsteller grob oder mehrfach gegen die Vorschriften des 
Unterbringungszentrums verstoßen oder sich im Unterbringungszentrum gewalttätig ver-
halten oder Personen bedroht hat. Die Mitgliedstaaten sollten stets einen Lebensstandard 
für alle Antragsteller im Einklang mit dem Unionsrecht, einschließlich der Charta, und 
den internationalen Verpflichtungen sicherstellen, wobei Antragsteller mit besonderen Be-
dürfnissen bei der Aufnahme und das Wohl des Kindes zu berücksichtigen sind.

(63) Die Mitgliedstaaten können auch andere Sanktionen verhängen, einschließlich Dis-
ziplinarmaßnahmen gemäß den Vorschriften des Unterbringungszentrums, sofern diese 
Sanktionen nicht gegen diese Richtlinie verstoßen.

(64) Die Mitgliedstaaten sollten eine geeignete Lenkung, Überwachung und Steuerung 
der von ihnen im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile festlegen. Zur Gewährleis-
tung vergleichbarer im Rahmen der Aufnahme gewährter Vorteile sollten die Mitgliedstaa-
ten verpflichtet sein, in ihren Überwachungs- und Steuerungssystemen die verfügbaren, 
nicht verbindlichen operativen Normen, Indikatoren, Leitlinien und bewährten Verfahren 
für die im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile zu berücksichtigen, die von der Asy-
lagentur ausgearbeitet wurden. Sofern durch die im Rahmen der Aufnahme gewährten 
materiellen Leistungen ein angemessener Lebensstandard geboten wird, könnten die 
Bedingungen in Räumlichkeiten für die Unterbringung von Antragstellern als angemessen 
angesehen werden, selbst wenn Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen beste-
hen. Es sollte sichergestellt werden, dass die nationalen Aufnahmesysteme effizient sind 
und die Mitgliedstaaten bei der Aufnahme von Antragstellern zusammenarbeiten, auch 
über das von der Asylagentur eingerichtete Netz der Aufnahmebehörden.

(65) Es sollte auf ein gutes Verhältnis zwischen den Kommunen und Unterbringungs-
zentren hingewirkt werden, damit eine hinreichende Koordinierung zwischen den zustän-
digen Behörden bei der Aufnahme von Antragstellern gewährleistet ist.

(66) Die Erfahrung zeigt, dass eine Notfallplanung erforderlich ist, um, soweit möglich, 
eine angemessene Aufnahme von Antragstellern zu gewährleisten, wenn Mitgliedstaaten 
mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl von Personen, die internationalen Schutz bean-
tragen, konfrontiert sind. Ob die in den Notfallplänen der Mitgliedstaaten vorgesehenen 
Maßnahmen angemessen sind, sollte kontrolliert und bewertet werden. Die Ausarbeitung 
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von Notfallplänen ist ein integraler Bestandteil der Planungsprozesse der Mitgliedstaaten 
und kann nicht als außergewöhnliche Tätigkeit gelten.

(67) Die Asylagentur sollte die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Überprüfung 
ihrer Notfallpläne mit Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats unterstützen. Ein 
Notfallplan sollte aus einem umfassenden Paket von Maßnahmen bestehen, die notwendig 
sind, um einem möglichen unverhältnismäßigen Druck auf die Aufnahmesysteme von 
Mitgliedstaaten standzuhalten und die Effizienz dieser Systeme zu steigern. Für die Zwecke 
dieser Richtlinie kann eine Situation unverhältnismäßigen Drucks durch einen plötzlichen 
und massenhaften Zustrom von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen gekennzeichnet 
sein, sofern dieser Zustrom selbst ein gut vorbereitetes Aufnahmesystem extrem belastet. 
Um eine bessere Vorbereitung auf eine solche Situation zu erreichen, sollte das von der Asy-
lagentur ausgearbeitete Muster Leitlinien dazu enthalten, wie mögliche Szenarien, die Aus-
wirkungen dieser Szenarien, zu ergreifende Maßnahmen und verfügbare Ressourcen zur 
Reaktion auf diese Szenarien ermittelt werden können.

(68) Die Mitgliedstaaten sollten günstigere Regelungen für Drittstaatsangehörige und 
Staatenlose, die internationalen Schutz seitens eines Mitgliedstaats beantragen, einführen 
oder beibehalten können.

(69) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die Bestimmungen dieser Richtlinie im 
Zusammenhang mit Verfahren anzuwenden, bei denen es um die Gewährung anderer For-
men des Schutzes als der in der Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments 
und des Rates12 vorgesehenen geht.

(70) Die Anwendung dieser Richtlinie sollte regelmäßig bewertet werden. Die Mitglieds-
taaten sollten der Kommission die erforderlichen Informationen übermitteln, damit die 
Kommission ihre Berichtspflichten im Rahmen dieser Richtlinie erfüllen kann.

(71) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung harmonisierter Normen für die 
Bedingungen der Aufnahme von Antragstellern in den Mitgliedstaaten, von den Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Um-
fangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das 
für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(72) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kom-
mission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten13 haben sich die Mitglieds-
taaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaß-
nahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwi-
schen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler Um-

13 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.

12 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).

setzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser Richtlinie hält der Gesetzgeber die Über-
mittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt.

(73) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Proto-
kolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die daher für Irland we-
der bindend noch Irland gegenüber anwendbar ist.

(74) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Richtlinie, die daher für Dänemark weder bindend noch Dänemark gegenüber anwendbar 
ist.

(75) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die ins-
besondere mit der Charta anerkannt wurden. Sie zielt vor allem darauf ab, die uneinge-
schränkte Wahrung der Menschenwürde zu gewährleisten und die Anwendung der Artikel 
1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 und 47 der Charta zu fördern, und muss entsprechend umgesetzt wer-
den.

(76) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur 
jene Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu der bisherigen Richtlinie inhaltlich ge-
ändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich unveränderten Bestim-
mungen ergibt sich aus der bisherigen Richtlinie.

(77) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in 
Anhang I genannten Frist für die Umsetzung der dort genannten Richtlinie in nationales 
Recht unberührt lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I. GEGENSTAND, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND 
ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1. Gegenstand. Mit dieser Richtlinie werden Normen für die Aufnah-
me von Antragstellern auf internationalen Schutz in den Mitgliedstaaten festge-
legt.

Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeich-
net der Ausdruck
1. „Antrag auf internationalen Schutz“ oder „Antrag“ das Ersuchen eines 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen um Schutz durch einen Mit-
gliedstaat, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass er die Zuerken-
nung der Flüchtlingseigenschaft oder die Gewährung des Status subsidiä-
ren Schutzes anstrebt;

2. „Antragsteller“ einen Drittstaatsangehörigen oder einen Staatenlosen, der 
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, über den noch keine 
bestandskräftige Entscheidung ergangen ist;
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3. „Familienangehörige“ die folgenden Mitglieder der Familie des Antragstel-
lers, die sich während des Verfahrens zur Gewährung internationalen 
Schutzes im Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats aufhalten, sofern die 
Familie bereits vor der Ankunft des Antragstellers im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten bestanden hat:
a) der Ehegatten des Antragstellers oder dessen nicht verheirateter Part-

ner, der mit ihm eine dauerhafte Beziehung führt, soweit nach dem 
Recht oder nach den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats 
nicht verheiratete Paare vergleichbar behandelt werden wie verheirate-
te Paare;

b) die minderjährigen oder volljährigen unterhaltsberechtigten Kinder 
der unter Buchstabe a genannten Paare oder des Antragstellers, sofern 
diese ledig sind, unabhängig davon, ob es sich um eheliche oder außer-
ehelich geborene oder um adoptierte Kinder handelt, entsprechend 
dem nationalen Recht. Minderjährige gelten — auf der Grundlage ei-
ner Einzelfallprüfung — als unverheiratet, sofern ihre Ehe insbesonde-
re hinsichtlich der Ehemündigkeit nicht im Einklang mit dem ein-
schlägigen nationalen Recht stünde, wäre sie in dem betreffenden Mit-
gliedstaat geschlossen worden;

c) bei einem minderjährigen und unverheirateten Antragsteller, den Va-
ter, die Mutter oder einen anderen Erwachsenen, einschließlich er-
wachsener Geschwister, der entweder nach dem Recht oder nach den 
Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für den Minderjähri-
gen verantwortlich ist. Minderjährige gelten — auf der Grundlage ei-
ner Einzelfallprüfung — als unverheiratet, sofern ihre Ehe insbesonde-
re hinsichtlich der Ehemündigkeit nicht im Einklang mit dem ein-
schlägigen nationalen Recht stünde, wäre sie in dem betreffenden Mit-
gliedstaat geschlossen worden;

4. „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen unter 18 
Jahren;

5. „unbegleiteter Minderjähriger“ einen Minderjährigen, der ohne Begleitung 
eines für ihn nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten eingereist ist, solange sich dieser Minderjährige nicht tatsäch-
lich in der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet; dies schließt Min-
derjährige ein, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten dort ohne Begleitung zurückgelassen wurden;

6. „im Rahmen der Aufnahme gewährte Vorteile“ sämtliche Maßnahmen, die 
die Mitgliedstaaten im Einklang mit dieser Richtlinie zugunsten von An-
tragstellern treffen;

7. „im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen“ die im Rahmen 
der Aufnahme gewährten Vorteile, unter anderem Unterkunft, Verpfle-
gung, Kleidung und Produkte für die persönliche Hygiene in Form von 

Sach- oder Geldleistungen oder Gutscheinen oder einer Kombination 
davon sowie Zuwendungen zur Deckung des täglichen Bedarfs;

8. „Zuwendung zur Deckung des täglichen Bedarfs“ eine Zuwendung, die 
Antragstellern regelmäßig als Geldbetrag, in Form von Gutscheinen, Sach-
leistungen oder als Kombination daraus, sofern eine solche Zuwendung ei-
nen Geldbetrag enthält, bereitgestellt werden, um ihnen in ihrem täglichen 
Leben ein Mindestmaß an Eigenständigkeit zu ermöglichen;

9. „Haft“ die räumliche Beschränkung eines Antragstellers durch einen Mit-
gliedstaat auf einen bestimmten Ort, an dem der Antragsteller keine Bewe-
gungsfreiheit hat;

10. „Unterbringungszentrum“ jede Einrichtung, die als Sammelunterkunft für 
Antragsteller dient;

11. „Fluchtgefahr“ im Einzelfall vorliegende besondere Gründe und Umstän-
de, die auf objektiven, im nationalen Recht festgelegten Kriterien beruhen 
und zu der Annahme Anlass geben, dass ein Antragsteller fliehen könnte;

12. „Flucht“ die Handlung, durch die sich ein Antragsteller der Verfügung der 
zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörden entzieht, wie etwa durch das 
Verlassen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats ohne Erlaubnis der zustän-
digen Behörden aus Gründen, die nicht außerhalb seines Einflussbereichs 
liegen;

13. „Vertreter“ eine von den zuständigen Behörden bestellte natürliche Person 
oder Organisation, einschließlich einer Behörde, die über die erforderlichen 
Fähigkeiten und Fachkenntnisse, einschließlich hinsichtlich der Behand-
lung und der spezifischen Bedürfnisse von Minderjährigen, verfügt, um ei-
nen unbegleiteten Minderjährigen zu vertreten, zu unterstützen und gege-
benenfalls in seinem Namen zu handeln, sodass das Wohl und das allgemei-
ne Wohlergehen dieses unbegleiteten Minderjährigen geschützt werden 
und der unbegleitete Minderjährige die ihm aus dieser Richtlinie erwach-
senden Rechte in Anspruch nehmen und den sich aus dieser Richtlinie er-
gebenden Pflichten nachkommen kann;

14. „Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme“ einen An-
tragsteller, der besondere Bedingungen oder Garantien benötigt, um die 
Rechte aus dieser Richtlinie in Anspruch nehmen und den sich aus dieser 
Richtlinie ergebenden Pflichten nachkommen zu können.

Artikel 3. Anwendungsbereich. (1) 1Diese Richtlinie gilt für alle Drittstaats-
angehörigen und Staatenlosen, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, ein-
schließlich an der Außengrenze, in den Hoheitsgewässern oder in den Transitzo-
nen, einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, solange diese Drittstaatsan-
gehörigen und Staatenlosen als Antragsteller im Hoheitsgebiet verbleiben dür-
fen. 2Diese Richtlinie gilt auch für Familienangehörige eines Antragstellers, 
wenn sie nach nationalem Recht von diesem Antrag auf internationalen Schutz 
erfasst sind.
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(2) Diese Richtlinie findet keine Anwendung, wenn in Vertretungen der Mit-
gliedstaaten um diplomatisches oder territoriales Asyl nachgesucht wird.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Richtlinie auf Verfahren zur 
Bearbeitung von Ersuchen um andere Formen des Schutzes anzuwenden, als die-
jenigen im Rahmen der Verordnung (EU) 2024/1347.

Artikel 4. Günstigere Bestimmungen. Die Mitgliedstaaten können günstige-
re Bestimmungen für die im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile für An-
tragsteller sowie für Familienangehörige und nahe Verwandte von Antragstel-
lern, die sich in demselben Mitgliedstaat aufhalten, wenn diese Familienangehö-
rigen und nahen Verwandten von den Antragstellern abhängig sind, oder aus hu-
manitären Gründen erlassen oder beibehalten, sofern diese Bestimmungen mit 
dieser Richtlinie vereinbar sind.

KAPITEL II. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE IM 
RAHMEN DER AUFNAHME GEWÄHRTEN VORTEILE

Artikel 5. Informationen. (1) [1] Die Mitgliedstaaten stellen den Antragstellern 
Informationen über die gemäß dieser Richtlinie im Rahmen der Aufnahme ge-
währten Vorteile, darunter auch Informationen in Bezug auf ihre jeweiligen 
Aufnahmesysteme, so bald wie möglich und so rechtzeitig zur Verfügung, dass 
die Antragsteller die in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte effektiv in An-
spruch nehmen und den darin festgelegten Pflichten nachkommen können.

[2] 1Die Mitgliedstaaten stellen den Antragstellern unter Verwendung eines von 
der Asylagentur der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“) auszu-
arbeitenden Musters insbesondere Standardinformationen zu den gemäß dieser 
Richtlinie im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteilen zur Verfügung. 2Die-
se Informationen müssen so bald wie möglich, spätestens jedoch drei Tage nach 
Stellung des Antrags oder innerhalb der für seine Registrierung nach der Verord-
nung (EU) 2024/1348 vorgesehenen Frist zur Verfügung gestellt werden.

[3] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Antragsteller Informationen 
darüber erhalten, welche Organisationen oder Personengruppen einschlägige 
Rechtsberatung und -vertretung erbringen, darunter auch Organisationen oder 
Personengruppen, die eine solche Rechtsberatung und -vertretung unentgeltlich 
erbringen, sowie welche Organisationen, ihnen im Zusammenhang mit den im 
Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteilen, einschließlich medizinischer Ver-
sorgung, behilflich sein oder sie informieren können.

(2) [1] 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Absatz 1 genannten 
Informationen schriftlich in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form, unter Verwendung einer klaren und einfachen Sprache sowie 
in einer Sprache bereitgestellt werden, die der Antragsteller versteht oder von der 
vernünftigerweise angenommen werden darf, dass er sie versteht. 2Erforderli-
chenfalls werden diese Informationen auch mündlich oder gegebenenfalls bild-
lich, etwa anhand von Videos oder Piktogrammen, bereitgestellt und an die Be-
dürfnisse des Antragstellers angepasst.

[2] 1Im Falle eines unbegleiteten Minderjährigen stellen die Mitgliedstaaten die 
in Absatz 1 genannten Informationen in altersgerechter Weise und in einer Weise 
bereit, mit der sichergestellt wird, dass der unbegleitete Minderjährige sie ver-
steht, indem gegebenenfalls auf Minderjährige angepasstes Informationsmaterial 
verwendet wird. 2Die Informationen werden in Anwesenheit des Vertreters des 
unbegleiteten Minderjährigen oder einer Person bereitgestellt, die geeignet ist, 
vorläufig die Aufgaben des Vertreters wahrzunehmen, bis ein Vertreter bestellt 
wurde.

[3] In Ausnahmefällen kann ein Mitgliedstaat dem Antragsteller die in Absatz 1 
genannten Informationen in Form einer mündlichen Übersetzung oder gegebe-
nenfalls bildlich anhand von Videos oder Piktogrammen zur Verfügung stellen, 
wenn
a) er nicht in der Lage ist, diese Informationen innerhalb der in jenem Absatz 

genannten Frist schriftlich vorzulegen, da die Sprache, die ein Antragsteller 
versteht oder von der vernünftigerweise angenommen werden kann, dass er 
sie versteht, eine seltene Sprache ist und

b) der Antragsteller anschließend bestätigt, dass er die vorgelegten Informatio-
nen verstanden hat.

In den in Unterabsatz 3 genannten Fällen hat der Mitgliedstaat so bald wie 
möglich eine schriftliche Übersetzung der in Absatz 1 genannten Informationen 
einzuholen und dem Antragsteller bereitzustellen, es sei denn, eine solche Bereit-
stellung ist offensichtlich nicht mehr erforderlich.

Artikel 6. Dokumente. (1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass dem An-
tragsteller das in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 genannte 
Dokument ausgehändigt wird.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen von einem Antragsteller nicht allein aus dem 
Grund, dass er internationalen Schutz beantragt hat, oder allein aufgrund seiner 
Staatsangehörigkeit, verlangen, dass er unnötige oder unverhältnismäßig viele 
Unterlagen vorlegt, oder einem Antragsteller sonstige administrative Anforde-
rungen auferlegen, bevor ihm die Rechte gewährt werden, auf die er gemäß die-
ser Richtlinie Anspruch hat.

(3) 1Die Mitgliedstaaten dürfen einem Antragsteller ein Reisedokument nur 
ausstellen, wenn schwerwiegende humanitäre Gründe oder sonstige zwingende 
Gründe seine Anwesenheit in einem anderen Staat erfordern. 2Die Gültigkeit des 
Reisedokuments ist auf den Zweck und die Dauer zu begrenzen, die für den Aus-
stellungsgrund erforderlich ist.

Artikel 7. Organisation von Aufnahmesystemen. (1) 1Die Mitgliedstaaten 
haben die Befugnis, ihre Aufnahmesysteme im Einklang mit dieser Richtlinie 
frei zu gestalten. 2Die Antragsteller können sich im Hoheitsgebiet des betreffen-
den Mitgliedstaats frei bewegen.

(2) Sofern alle Antragsteller ihre in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte 
effektiv wahrnehmen können, können die Mitgliedstaaten den Antragstellern 
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zur Steuerung ihrer Asyl- und Aufnahmesysteme eine Unterkunft in ihrem Ho-
heitsgebiet zuweisen.

(3) Wenn Mitgliedstaaten Antragstellern eine Unterkunft zuweisen oder er-
neut zuweisen, berücksichtigen sie objektive Faktoren wie etwa die in Artikel 14 
genannte Familienzusammenführung sowie besondere Bedürfnisse der Antrags-
teller bei der Aufnahme.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Gewährung materieller Leistungen im 
Rahmen der Aufnahme davon abhängig machen, dass sich ein Antragsteller tat-
sächlich in der Unterkunft aufhält, die ihm gemäß Absatz 2 zugewiesen wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten können auch Mechanismen zur Einschätzung und De-
ckung des Bedarfs ihrer Aufnahmesysteme einrichten, einschließlich Mechanis-
men zur Überprüfung, ob sich ein Antragsteller tatsächlich in der ihm nach Ab-
satz 2 zugewiesenen Unterkunft aufhält.

(6) 1Die Mitgliedstaaten schreiben den Antragstellern vor, den zuständigen Be-
hörden ihre aktuelle Adresse, eine Telefonnummer unter der sie zu erreichen 
sind, und, falls vorhanden, eine E-Mail-Adresse mitzuteilen. 2Die Mitgliedstaa-
ten schreiben den Antragstellern ferner vor, den zuständigen Behörden etwaige 
Änderungen der Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse so bald wie 
möglich mitzuteilen.

(7) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, für die Zwecke dieses Artikels 
Verwaltungsentscheidungen zu erlassen.

Artikel 8. Zuweisung von Antragstellern zu einem geografischen Gebiet.
(1) Die Mitgliedstaaten können Antragstellern für die Dauer des Verfahrens zur 
Gewährung internationalen Schutzes gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 
ein geografisches Gebiet innerhalb ihres Hoheitsgebiets zuweisen, in dem sie sich 
frei bewegen können.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten dürfen Antragstellern ein geografisches Gebiet in-
nerhalb ihres Hoheitsgebiets gemäß Absatz 1 nur zuweisen, um eine zügige, effi-
ziente und wirksame Bearbeitung ihrer Anträge gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1348 oder eine räumliche Verteilung der betreffenden Antragsteller unter 
Berücksichtigung der Kapazitäten des betreffenden geografischen Gebietes si-
cherzustellen.

[2] Die Mitgliedstaaten unterrichten die Antragsteller gemäß Artikel 5 über das 
ihnen zugewiesene geografische Gebiet und dessen räumliche Grenzen.

(3) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Antragsteller in dem ihnen zu-
gewiesenen geografischen Gebiet effektiven Zugang zu ihren Rechten nach die-
ser Richtlinie sowie zu den Verfahrensgarantien im Verfahren zur Gewährung in-
ternationalen Schutzes haben. 2Dieses geografische Gebiet muss ausreichend 
groß sein und den Zugang zu erforderlichen öffentlichen Infrastrukturen er-
möglichen und darf die unveräußerliche Privatsphäre der Antragsteller nicht be-
einträchtigen.

(4) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, für die Zwecke von Absatz 1 
Verwaltungsentscheidungen zu erlassen.

(5) [1] Die Mitgliedstaaten erteilen einem Antragsteller auf dessen Ersuchen hin 
eine Genehmigung, das geografische Gebiet vorübergehend aus hinreichend be-
gründeten dringenden und schwerwiegenden familiären Gründen oder wegen 
einer notwendigen medizinischen Behandlung, die in dem geografischen Gebiet 
nicht verfügbar ist, zu verlassen.

[2] Verlässt ein Antragsteller das geografische Gebiet ohne Genehmigung, darf 
ein Mitgliedstaat keine anderen Sanktionen als diejenigen verhängen, die nach 
dieser Richtlinie vorgesehen sind.

[3] 1Ein Antragsteller muss keine Genehmigung einholen, um Termine bei Be-
hörden oder Gerichten wahrzunehmen, bei denen seine Anwesenheit erforder-
lich ist. 2Der Antragsteller hat die zuständigen Behörden im Voraus über solche 
Termine in Kenntnis zu setzen.

(6) Wurde — auch als Folge eines Antrags des Antragstellers auf Überprüfung 
oder eines Rechtsbehelfs des Antragstellers gemäß Artikel 29 — festgestellt, dass 
ein Antragsteller in dem geografischen Gebiet seine Rechte nach dieser Richtli-
nie oder die Verfahrensgarantien im Verfahren zur Gewährung internationalen 
Schutzes nicht wirksam in Anspruch nehmen konnte, so findet die Zuweisung 
des Antragstellers zu dem betreffenden geografischen Gebiet keine Anwendung 
mehr.

(7) Bevor der betreffende Mitgliedstaat von diesem Artikel Gebrauch macht, 
legt er im nationalen Recht die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels 
fest und unterrichtet die Kommission und die Asylagentur im Einklang mit Ka-
pitel 5 der Verordnung (EU) 2021/2303.

Artikel 9. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit. (1) [1] Die Mitgliedstaa-
ten können erforderlichenfalls aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder, 
wenn Fluchtgefahr besteht, zur wirksamen Verhinderung einer Flucht des An-
tragstellers eine Entscheidung treffen, dass sich ein Antragsteller nur an einem 
bestimmten Ort aufhalten darf, der zur Unterbringung von Antragstellern geeig-
net ist, und zwar insbesondere
a) bei Antragstellern, die sich nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2024/1351 in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten haben oder
b) bei Antragstellern, die nach ihrer Flucht in einen anderen Mitgliedstaat in 

den Mitgliedstaat überstellt wurden, in dem sie sich nach Artikel 17 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2024/1351 aufzuhalten haben.

[2] Wurde gemäß diesem Absatz eine Entscheidung getroffen, dass sich ein An-
tragsteller nur an einem bestimmten Ort aufhalten darf, wird die Gewährung 
von materiellen Leistungen im Rahmen der Aufnahme davon abhängig ge-
macht, dass sich der Antragsteller tatsächlich an dem betreffenden Ort aufhält.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten können erforderlichenfalls von Antragstellern ver-
langen, dass sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in angemessenen Ab-
ständen bei den zuständigen Behörden melden, ohne dass die Rechte der An-
tragsteller nach dieser Richtlinie unverhältnismäßig beeinträchtigt werden.
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[2] Solche Meldepflichten können auferlegt werden, um sicherzustellen, dass die 
in Absatz 1 genannten Entscheidungen befolgt werden, oder um einen Antrags-
teller wirksam an der Flucht zu hindern.

(3) [1] 1Auf Ersuchen des Antragstellers können die Mitgliedstaaten dem be-
treffenden Antragsteller die Genehmigung erteilen, sich vorübergehend außer-
halb des bestimmten Ortes aufzuhalten, der gemäß Absatz 1 festgelegt wurde. 
2Die Entscheidung über eine solche Genehmigung ist objektiv und unparteiisch 
sowie unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu treffen und im 
Falle einer Ablehnung zu begründen.

[2] 1Ein Antragsteller muss keine Genehmigung einholen, um Termine bei Be-
hörden oder Gerichten wahrzunehmen, bei denen seine Anwesenheit erforder-
lich ist. 2Der Antragsteller hat die zuständigen Behörden über solche Termine zu 
informieren.

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen müssen ver-
hältnismäßig sein und der individuellen Situation des Antragstellers, einschließ-
lich seiner besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, Rechnung tragen.

(5) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in jeder nach den Absätzen 1 und 2 
dieses Artikels getroffenen Entscheidung die dieser zugrunde liegenden sachli-
chen und gegebenenfalls rechtlichen Gründe angegeben werden. 2Die Antrags-
teller werden schriftlich über eine solche Entscheidung sowie über die Verfahren 
für die Anfechtung der Entscheidung nach Artikel 29 und über die Folgen eines 
Verstoßes gegen die durch die Entscheidung auferlegten Pflichten unterrichtet. 
3Die Mitgliedstaaten unterrichten die Antragsteller darüber in einer Sprache, die 
sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden darf, dass sie 
sie verstehen, und in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugängli-
cher Form in klarer und einfacher Sprache unterrichtet. 4Die Mitgliedstaaten tra-
gen dafür Sorge, dass die nach diesem Artikel getroffenen Entscheidungen von 
Amts wegen von einer Justizbehörde überprüft werden, wenn sie länger als zwei 
Monate angewandt worden sind, oder dass solche Entscheidungen auf Antrag 
des betreffenden Antragstellers gemäß Artikel 29 angefochten werden können.

Artikel 10. Haft. (1) 1Die Mitgliedstaaten dürfen eine Person nicht allein des-
halb in Haft nehmen, weil sie ein Antragsteller ist oder der Antragsteller eine be-
stimmte Staatsangehörigkeit besitzt. 2Haft darf nur aus einem oder mehreren der 
in Absatz 4 genannten Haftgründe angeordnet werden. 3Die Haft darf keinen 
Strafcharakter haben.

(2) Erforderlichenfalls dürfen die Mitgliedstaaten einen Antragsteller auf der 
Grundlage einer Einzelfallprüfung in Haft nehmen, wenn sich weniger ein-
schneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen.

(3) 1Bei der Inhaftnahme eines Antragstellers berücksichtigen die Mitgliedstaa-
ten jegliche sichtbare Merkmale, Äußerungen oder Verhaltensweisen, die darauf 
hindeuten, dass der Antragsteller besondere Aufnahmebedürfnisse hat. 2Falls die 
in Artikel 25 vorgesehene Beurteilung noch nicht abgeschlossen wurde, muss sie 
unverzüglich abgeschlossen und ihre Ergebnisse berücksichtigt werden, wenn 

entschieden wird, ob die Haft fortgesetzt wird oder die Haftbedingungen ange-
passt werden müssen.

(4) [1] Ein Antragsteller darf nur aus einem oder mehreren der folgenden Grün-
de in Haft genommen werden:
a) um seine Identität oder Staatsangehörigkeit festzustellen oder zu überprüfen;
b) um Beweismittel zu sichern, auf die sich sein Antrag auf internationalen 

Schutz stützt und die ohne Inhaftnahme unter Umständen nicht zu erlangen 
wären, insbesondere wenn Fluchtgefahr besteht;

c) um sicherzustellen, dass er die ihm durch eine Einzelentscheidung nach Arti-
kel 9 Absatz 1 auferlegten rechtlichen Pflichten erfüllt, wenn er diesen Pflich-
ten nicht nachgekommen ist und nach wie vor Fluchtgefahr besteht;

d) um im Rahmen eines Grenzverfahrens nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 
2024/1348 über das Recht des Antragstellers auf Einreise in das Hoheitsge-
biet zu entscheiden;

e) wenn er sich aufgrund eines Rückkehrverfahrens gemäß der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14 zur Vorberei-
tung seiner Rückführung oder Fortsetzung des Abschiebungsverfahrens in 
Haft befindet und der betreffende Mitgliedstaat auf der Grundlage objekti-
ver Kriterien, einschließlich der Tatsache, dass der Antragsteller bereits Gele-
genheit zum Zugang zum Verfahren zur Gewährung internationalen Schut-
zes hatte, belegen kann, dass berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, 
dass er den Antrag auf internationalen Schutz nur stellt, um die Vollstre-
ckung der Rückkehrentscheidung zu verzögern oder zu vereiteln;

f) wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung 
erforderlich ist;

g) gemäß Artikel 44 der Verordnung (EU) 2024/1351.
[2] Die in Unterabsatz 1 genannten Haftgründe werden im nationalen Recht 

geregelt.
(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Rechtsvorschriften 

Bestimmungen für Alternativen zur Inhaftnahme enthalten, wie zum Beispiel 
Meldeauflagen, die Hinterlegung einer finanziellen Sicherheit oder die Pflicht, 
sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten.

Artikel 11. Garantien für in Haft befindliche Antragsteller. (1) [1] Ein An-
tragsteller wird für den kürzest möglichen Zeitraum und nur so lange in Haft 
genommen, wie die in Artikel 10 Absatz 4 genannten Gründe gegeben sind.

[2] 1Die Verwaltungsverfahren in Bezug auf die in Artikel 10 Absatz 4 genannten 
Gründe für die Inhaftnahme werden mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt. 
2Verzögerungen in den Verwaltungsverfahren, die nicht dem Antragsteller zuzu-
rechnen sind, rechtfertigen keine Fortsetzung der Haft.

14 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

Art. 10 Aufnahmerichtlinie Aufnahmerichtlinie Art. 11

280  281



(2) 1Die Haft eines Antragstellers muss von einer Justiz- oder Verwaltungsbe-
hörde schriftlich angeordnet werden. 2In der Anordnung werden die sachlichen 
und rechtlichen Gründe für die Haft angegeben und erläutert, warum weniger 
einschneidende alternative Maßnahmen nicht wirksam angewandt werden kön-
nen.

(3) [1] 1Wird die Haft von einer Verwaltungsbehörde angeordnet, sorgen die 
Mitgliedstaaten von Amts wegen und/oder auf Antrag des Antragstellers für eine 
zügige gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Inhaftnahme. 2Findet 
eine derartige Überprüfung von Amts wegen statt, so muss sie unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalls so schnell wie möglich, spätestens jedoch 15 
Tage — in Ausnahmefällen 21 Tage — nach Beginn der Haft abgeschlossen wer-
den. 3Findet die Überprüfung auf Antrag des Antragstellers statt, so muss sie un-
ter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls so schnell wie möglich, spä-
testens jedoch 15 Tage — in Ausnahmefällen 21 Tage — nach Einleitung des 
diesbezüglichen Verfahrens abgeschlossen werden.

[2] Wurde die in Unterabsatz 1 genannte gerichtliche Überprüfung im Falle ei-
ner Durchführung von Amts wegen nicht innerhalb von 21 Tagen nach Beginn 
der Haft oder im Falle einer Durchführung auf Antrag des Antragstellers nicht 
innerhalb von 21 Tagen nach Einleitung des diesbezüglichen Verfahrens abge-
schlossen, so ist der betreffende Antragsteller unverzüglich freizulassen.

(4) In Haft befindliche Antragsteller werden unverzüglich schriftlich und in 
einer Sprache, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen 
werden darf, dass sie sie verstehen, über die Gründe für die Haft und die im nati-
onalen Recht vorgesehenen Verfahren für die Anfechtung der Haftanordnung 
sowie über die Möglichkeit informiert, unentgeltlich Rechtsberatung und -ver-
tretung in Anspruch zu nehmen.

(5) [1] Die Haft wird in angemessenen Zeitabständen von Amts wegen oder auf 
Antrag des betroffenen Antragstellers von einer Justizbehörde überprüft, insbe-
sondere wenn sie von längerer Dauer ist oder sich maßgebliche Umstände erge-
ben oder neue Informationen vorliegen, die sich auf die Rechtmäßigkeit der 
Haft auswirken könnten.

[2] Unbeschadet des Unterabsatzes 1 wird die Haft unbegleiteter Minderjähri-
ger in regelmäßigen Zeitabständen von Amts wegen überprüft.

[3] Falls sich die Haft infolge der gerichtlichen Überprüfung als unrechtmäßig 
herausstellt, ist der betreffende Antragsteller unverzüglich freizulassen.

(6) Im Falle einer gerichtlichen Überprüfung der Haftanordnung gemäß den 
Absätzen 3 und 5 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass der Antragsteller unter 
den in Artikel 29 genannten Voraussetzungen unentgeltliche Rechtsberatung 
und -vertretung in Anspruch nehmen kann.

Artikel 12. Haftbedingungen. (1) [1] 1Die Haft der Antragsteller erfolgt grund-
sätzlich in speziellen Hafteinrichtungen. 2Wenn ein Mitgliedstaat die Unterbrin-
gung in einer solchen speziellen Hafteinrichtung nicht vornehmen kann und die 
Unterbringung in gewöhnlichen Haftanstalten erfolgen muss, so wird der in 
Haft genommene Antragsteller gesondert von den gewöhnlichen Strafgefange-

nen untergebracht, und es kommen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Haft-
bedingungen zur Anwendung.

[2] In Haft genommene Antragsteller werden, soweit möglich, getrennt von an-
deren Drittstaatsangehörigen, die keinen Antrag auf internationalen Schutz ein-
gereicht haben, untergebracht.

[3] Können in Haft genommene Antragsteller nicht getrennt von anderen 
Drittstaatsangehörigen untergebracht werden, so sorgt der betreffende Mit-
gliedstaat dafür, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen Haftbedingungen an-
gewandt werden.

(2) In Haft genommene Antragsteller müssen die Möglichkeit haben, sich im 
Freien aufzuhalten.

(3) 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, die den Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) vertreten, unter 
Bedingungen, die den Schutz der Privatsphäre garantieren, mit Antragstellern 
Verbindung aufnehmen und sie besuchen können. 2Diese Möglichkeit gilt auch 
für Organisationen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats im 
Auftrag des UNHCR auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Mitglieds-
taat tätig sind.

(4) 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Familienangehörige, Rechts-
beistand oder Berater und Personen, die von dem betreffenden Mitgliedstaat an-
erkannte einschlägig tätige Nichtregierungsorganisationen vertreten, unter 
Bedingungen, die den Schutz der Privatsphäre garantieren, mit Antragstellern 
Verbindung aufnehmen und sie besuchen können. 2Der Zugang zu der Haftein-
richtung darf nur dann eingeschränkt werden, wenn dies nach Maßgabe des na-
tionalen Rechts objektiv für die Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die 
Verwaltung der Hafteinrichtung erforderlich ist und der Zugang dadurch nicht 
wesentlich behindert oder unmöglich gemacht wird.

(5) 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass in Haft befindlichen Antrags-
tellern systematisch Informationen zu den in der Einrichtung geltenden Regeln 
sowie zu den Rechten und Pflichten dieser Antragsteller in einer Sprache bereit-
gestellt werden, die sie verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen 
werden darf, dass sie sie verstehen. 2In hinreichend begründeten Ausnahmefällen 
können die Mitgliedstaaten für einen angemessenen Zeitraum, der so kurz wie 
möglich sein sollte, von dieser Verpflichtung abweichen, falls der Antragsteller an 
einer Grenzstelle oder in einer Transitzone in Haft genommen wird. 3Diese Aus-
nahmeregelung gilt nicht für Fälle nach Artikel 43 der Verordnung (EU) 
2024/1348.

Artikel 13. Inhaftnahme von Antragstellern mit besonderen Bedürfnis-
sen bei der Aufnahme. (1) [1] Die Gesundheit, einschließlich der psychischen 
Gesundheit, der in Haft genommenen Antragsteller mit besonderen Bedürfnis-
sen bei der Aufnahme ist ein vorrangiges Anliegen der nationalen Behörden.

[2] In Fällen, in denen die Inhaftnahme von Antragstellern mit besonderen Be-
dürfnissen bei der Aufnahme ihre körperliche und psychische Gesundheit ernst-
haft gefährden würde, werden diese Antragsteller nicht in Haft genommen.
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[3] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass bei in Haft befindlichen An-
tragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme regelmäßige Über-
prüfungen der Antragsteller stattfinden und sie rechtzeitig und in angemessener 
Weise unterstützt werden, wobei der besonderen Situation der Personen, ein-
schließlich ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit, Rechnung getragen 
wird.

(2) [1] 1Minderjährige werden grundsätzlich nicht in Haft genommen. 2Sie wer-
den gemäß den Artikeln 26 und 27 in geeigneten Unterkünften untergebracht.

[2] 1Im Einklang mit dem Grundsatz der Einheit der Familie sind für Familien 
mit Minderjährigen grundsätzlich angemessene Alternativen zur Inhaftnahme 
zu nutzen. 2Solche Familien werden in Unterkünften untergebracht, die für sie 
geeignet sind.

[3] Minderjährige dürfen in Ausnahmefällen als letztes Mittel und nachdem 
festgestellt worden ist, dass andere weniger einschneidende alternative Maßnah-
men nicht wirksam angewandt werden können, und nachdem eine Prüfung er-
geben hat, dass die Inhaftnahme gemäß Artikel 26 ihrem Wohl dient, in Haft ge-
nommen werden,
a) wenn sich im Falle begleiteter Minderjähriger der Vater, die Mutter oder die 

primäre Betreuungsperson in Haft befindet oder
b) wenn die Haft im Falle unbegleiteter Minderjähriger den Minderjährigen 

schützt.
[4] 1Eine derartige Haft wird für den kürzest möglichen Zeitraum angeordnet. 

2Minderjährige werden niemals in Haftanstalten oder in einer anderen zu 
Strafverfolgungs- oder Strafvollzugszwecken genutzten Einrichtung unterge-
bracht. 3Es werden alle Anstrengungen unternommen, um Minderjährige aus 
der Haft zu entlassen und in für sie geeigneten Unterkünften unterzubringen.

[5] Das Wohl des Kindes nach Artikel 26 zu berücksichtigen, ist ein vorrangiges 
Anliegen der Mitgliedstaaten.

[6] 1In Haft befindliche Minderjährige haben das Recht auf Bildung gemäß Ar-
tikel 16, es sei denn, die Bereitstellung von Bildung hat für sie nur begrenzten 
Wert, weil sie sich nur für sehr kurze Zeit in Haft befinden. 2Diese Minderjähri-
gen erhalten ebenso Zugang zu Freizeitbeschäftigungen, einschließlich altersge-
rechter Spiel- und Erholungsmöglichkeiten.

(3) [1] 1In Haft befindliche unbegleitete Minderjährige werden in Einrichtun-
gen untergebracht, die für die Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger aus-
gerichtet sind. 2Solche Einrichtungen müssen über Personal verfügen, das dafür 
qualifiziert ist, die Rechte unbegleiteter Minderjähriger zu schützen und sich um 
ihre Bedürfnisse zu kümmern.

[2] Befinden sich unbegleitete Minderjährige in Haft, stellen die Mitgliedstaa-
ten sicher, dass sie von Erwachsenen getrennt untergebracht werden.

(4) [1] In Haft befindliche Familien müssen eine gesonderte Unterbringung er-
halten, die ein angemessenes Maß an Privatsphäre gewährleistet.

[2] In Haft befindliche Familien mit Minderjährigen werden in Hafteinrichtun-
gen untergebracht, die an die Bedürfnisse von Minderjährigen angepasst sind.

(5) [1] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass in Haft befindliche männli-
che und weibliche Antragsteller getrennt voneinander untergebracht werden, es 
sei denn, es handelt sich bei diesen in Haft befindlichen Antragstellern um Fami-
lienangehörige und alle Betroffenen ihre Zustimmung zur gemeinsamen Unter-
bringung erteilt.

[2] Ausnahmen von Unterabsatz 1 können auch hinsichtlich der Nutzung ge-
meinsamer Räumlichkeiten gelten, die zur Erholung und für soziale Aktivitäten, 
einschließlich der Bereitstellung von Mahlzeiten, bestimmt sind.

(6) 1Wenn der Antragsteller an einer Grenzübergangsstelle oder in einer Tran-
sitzone festgehalten wird, mit Ausnahme der in Artikel 43 der Verordnung (EU) 
2024/1348 genannten Fälle, können die Mitgliedstaaten in hinreichend begrün-
deten Fällen und für einen angemessenen Zeitraum, der so kurz wie möglich sein 
muss, von Absatz 3 Unterabsatz 1, Absatz 4 und Absatz 5 Unterabsatz 1 abwei-
chen. 2Die Mitgliedstaaten müssen über ausreichende Einrichtungen und Res-
sourcen verfügen, um sicherzustellen, dass die Abweichungen nach diesem Ab-
satz nur in Ausnahmefällen angewandt werden. 3Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Abweichungen anwenden, setzen sie die Kommission und die Asylagentur 
davon in Kenntnis.

Artikel 14. Familien. 1Gewährt ein Mitgliedstaat Antragstellern Unterkunft, 
so trifft er geeignete Maßnahmen, um die Einheit einer sich in seinem Hoheits-
gebiet aufhaltenden Familie so weit wie möglich zu wahren. 2Diese Maßnahmen 
gelangen mit der Zustimmung der Antragsteller zur Anwendung.

Artikel 15. Medizinische Untersuchungen. Die Mitgliedstaaten können die 
medizinische Untersuchung von Antragstellern aus Gründen der öffentlichen 
Gesundheit anordnen.

Artikel 16. Schulbildung und Bildung Minderjähriger. (1) [1] Die Mitglieds-
taaten gewähren minderjährigen Kindern von Antragstellern und minderjähri-
gen Antragstellern den gleichen Zugang zu Bildung wie ihren eigenen Staatsan-
gehörigen und unter ähnlichen Bedingungen, solange keine Ausweisungsmaß-
nahme gegen diese Minderjährigen oder ihre Eltern tatsächlich vollstreckt wird.

[2] 1Die spezifischen Bedürfnisse von Minderjährigen, insbesondere hinsicht-
lich der Achtung des Rechts des Kindes auf Bildung und Zugang zu medizini-
scher Versorgung, werden berücksichtigt. 2Grundsätzlich ist der Unterricht für 
Minderjährige in denjenigen der eigenen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
zu integrieren und hat von gleicher Qualität zu sein. 3Die Mitgliedstaaten bemü-
hen sich nach Kräften darum, die Kontinuität der Bildung von Minderjährigen 
sicherzustellen, solange keine Rückführungsmaßnahme gegen sie oder ihre El-
tern tatsächlich vollstreckt wird.

[3] Die Mitgliedstaaten dürfen weiterführende Bildung nicht mit der alleinigen 
Begründung verweigern, dass die Volljährigkeit erreicht wurde.
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(2) [1] 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass den in Absatz 1 genannten 
Minderjährigen der Zugang zum Bildungssystem so bald wie möglich gewährt 
wird und dass die Gewährung dieses Zugangs nicht um mehr als zwei Monate, 
nachdem der Antrag auf internationalen Schutz eingereicht wurde, verzögert 
wird, wobei die Schulferien zu berücksichtigen sind. 2Die Mitgliedstaaten ge-
währen Bildung im Rahmen des regulären Bildungssystems. 3Als vorübergehen-
de Maßnahme und für einen Zeitraum von höchstens einem Monat können die 
Mitgliedstaaten diesen Unterricht jedoch außerhalb des regulären Bildungssys-
tems anbieten.

[2] Bei Bedarf werden Minderjährigen Vorbereitungskurse, einschließlich 
Sprachkurse, angeboten, um ihnen den Zugang zum und die Teilnahme am re-
gulären Bildungssystem zu erleichtern.

(3) Ist der Zugang zum regulären Bildungssystem aufgrund der spezifischen Si-
tuation des Minderjährigen nicht möglich, so bietet der betroffene Mitgliedstaat 
im Einklang mit seinen nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten an-
dere Unterrichtsformen an.

Artikel 17. Beschäftigung. (1) [1] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
der Antragsteller spätestens sechs Monate nach Registrierung des Antrags auf in-
ternationalen Schutz Zugang zum Arbeitsmarkt erhält, sofern die zuständige Be-
hörde noch keine Verwaltungsentscheidung erlassen hat und diese Verzögerung 
nicht dem Antragsteller zur Last gelegt werden kann.

[2] Hat der Mitgliedstaat die Begründetheitsprüfung eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz im Einklang mit Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a bis f der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 beschleunigt, wird der Zugang zum Arbeitsmarkt 
nicht gewährt bzw. entzogen, wenn er bereits gewährt wurde.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen für einen effektiven Arbeitsmarktzugang für 
Antragsteller, die im Einklang mit Absatz 1 Zugang zum Arbeitsmarkt nach den 
nationalen Rechtsvorschriften haben.

[2] 1Aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik, auch in Bezug auf die Jugendarbeits-
losenquote, können die Mitgliedstaaten überprüfen, ob eine bestimmte freie 
Stelle, deren Besetzung durch einen Antragsteller, der Zugang zum Arbeitsmarkt 
im Einklang mit Absatz 1 hat, ein Arbeitgeber in Erwägung zieht, durch Staats-
angehörige des betreffenden Mitgliedstaats oder andere Unionsbürger oder 
durch Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die sich rechtmäßig in diesem Mit-
gliedstaat aufhalten, besetzt werden könnte. 2Stellt der Mitgliedstaat fest, dass die 
betreffende freie Stelle mit solchen Personen besetzt werden könnte, so kann der 
Mitgliedstaat oder der Arbeitgeber dem sich bewerbenden Antragsteller die Ein-
stellung auf der betreffenden Stelle verweigern.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Antragsteller, die Zugang zum Ar-
beitsmarkt im Einklang mit Absatz 1 haben, in folgenden Bereichen wie eigene 
Staatsangehörige behandelt werden:
a) Beschäftigungsbedingungen, das Mindestbeschäftigungsalter und Arbeits-

bedingungen, einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassung, Arbeitszeiten, 

Urlaub und Feiertage sowie Anforderungen an Gesundheitsschutz und Si-
cherheit am Arbeitsplatz;

b) Vereinigungs- und Beitrittsfreiheit sowie Mitgliedschaft in einer Organisati-
on, die Arbeitnehmer oder Arbeitgeber vertritt, oder einer sonstigen Organi-
sation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der von solchen Organisationen angebote-
nen Leistungen, unbeschadet der nationalen Bestimmungen über die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit;

c) allgemeine und berufliche Bildung, einschließlich Schulungsmaßnahmen zur 
Weiterqualifizierung, Berufspraktika und Berufsberatungsdiensten;

d) Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen im Rahmen der bestehenden Verfahren zur Anerkennung 
von ausländischen Befähigungsnachweisen und

e) Zugang zu geeigneten Programmen für die Beurteilung, Validierung und An-
erkennung von Lernergebnissen und Erfahrungen, die die Antragsteller frü-
her erworben haben.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Gleichbehandlung der Antragsteller, die 
Zugang zum Arbeitsmarkt im Einklang mit Absatz 1 haben, wie folgt einschrän-
ken:
a) hinsichtlich Absatz 3 Buchstabe b durch den Ausschluss von der Teilnahme 

an der Verwaltung von Körperschaften des öffentlichen Rechts und der Aus-
übung eines öffentlich-rechtlichen Amtes;

b) hinsichtlich Absatz 3 Buchstabe c durch den Ausschluss von
i) Beihilfen und Darlehen für die allgemeine und berufliche Bildung sowie 

von der Zahlung von Gebühren im Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Hochschulbildung oder postsekundärer Bildung im Einklang mit dem 
nationalen Recht und

ii) allgemeiner und beruflicher Bildung, die nicht im Rahmen eines beste-
henden Arbeitsvertrags gewährt wird, einschließlich des Falles, dass sie 
zu Zwecken der Beschäftigungsförderung gewährt wird;

c) hinsichtlich Absatz 3 Buchstabe d oder e durch Nichtgewährung der Gleich-
behandlung für mindestens drei Monate nach Registrierung des Antrags auf 
internationalen Schutz.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Antragsteller, die in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehen oder aufgrund einer früheren Beschäftigung Anspruch 
auf Sozialleistungen haben, hinsichtlich der Zweige der sozialen Sicherheit im 
Sinne des Artikels 3 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wie 
eigene Staatsangehörige behandelt werden.

(6) Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 können die Mitglieds-
taaten die Gleichbehandlung nach Absatz 5 dieses Artikels durch den Ausschluss 
von Sozialleistungen einschränken, die nicht von Beschäftigungszeiten oder Bei-
trägen abhängig sind.
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(7) Das Recht auf Gleichbehandlung nach dem vorliegenden Artikel begrün-
det kein Aufenthaltsrecht, wenn das Recht des Antragstellers auf Verbleib durch 
eine Entscheidung nach der Verordnung (EU) 2024/1348 beendet wurde.

(8) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe d dieses Artikels und unbeschadet 
des Artikels 2 Absatz 2 und des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG 
erleichtern die Mitgliedstaaten soweit möglich den uneingeschränkten Zugang 
zu bestehenden Verfahren zur Anerkennung von ausländischen Befähigungs-
nachweisen für diejenigen Antragsteller, die keine Nachweise für ihre Qualifika-
tionen beibringen können.

(9) Das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt darf während eines Rechtsbe-
helfsverfahrens, bei dem der Antragsteller während dieser Verfahren und bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem eine ablehnende Entscheidung zugestellt wird, im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats verbleiben darf, nicht entzogen werden.

Artikel 18. Sprachkurse und Berufsbildung. [1] Die Mitgliedstaaten sorgen 
dafür, dass Antragsteller Zugang zu denjenigen Sprach- und Staatsbürgerkursen 
oder Berufsbildungskursen erhalten, die diese Mitgliedstaaten als geeignet erach-
ten, um dazu beizutragen, dass die Fähigkeit der Antragsteller zu selbstständigem 
Handeln, zur Interaktion mit den zuständigen Behörden oder zum Finden eines 
Arbeitsplatzes gestärkt wird, oder die Mitgliedstaaten erleichtern — je nach nati-
onalem System — den Zugang zu solchen Kursen, unabhängig davon, ob die 
Antragsteller gemäß Artikel 17 Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

[2] Verfügen die Antragsteller über ausreichende Mittel, so können die Mit-
gliedstaaten von ihnen verlangen, dass sie die Kosten der in Absatz 1 genannten 
Kurse tragen oder einen Beitrag dazu leisten.

Artikel 19. Allgemeine Bestimmungen zu materiellen Leistungen im 
Rahmen der Aufnahme und zur medizinischen Versorgung. (1) Die Mit-
gliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Antragsteller ab dem Zeitpunkt der Stel-
lung des Antrags auf internationalen Schutz im Einklang mit Artikel 26 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen in 
Anspruch nehmen können.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die im Rahmen der Aufnahme ge-
währten materiellen Leistungen und die medizinische Versorgung nach Artikel 
22 einem angemessenen Lebensstandard entsprechen, der den Lebensunterhalt 
sowie den Schutz der physischen und psychischen Gesundheit von Antragstel-
lern gewährleistet und mit dem ihre Rechte gemäß der Charta geachtet werden.

[2] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass dieser angemessene Lebensstan-
dard nach Unterabsatz 1 gewährleistet ist, wenn es sich um Antragsteller mit be-
sonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme und um in Haft befindliche Personen 
handelt.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Gewährung aller oder bestimmter materiel-
ler Leistungen davon abhängig machen, dass die Antragsteller nicht über ausrei-
chende Mittel für einen angemessenen Lebensstandard gemäß Absatz 2 verfü-
gen.

(4) [1] Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten von den An-
tragstellern verlangen, dass sie für die Kosten der im Rahmen der Aufnahme ge-
währten materiellen Leistungen ganz oder teilweise aufkommen, sofern die An-
tragsteller hierfür über ausreichende Mittel verfügen, beispielsweise wenn sie 
über einen angemessenen Zeitraum gearbeitet haben.

[2] Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten von den Antragstel-
lern auch verlangen, dass sie für die Kosten der erhaltenen medizinischen Versor-
gung ganz oder teilweise aufkommen, wenn sie hierfür über ausreichende Mittel 
verfügen, es sei denn, die medizinische Versorgung wird den Staatsangehörigen 
dieser Mitgliedstaaten kostenlos geleistet.

(5) Stellt sich heraus, dass ein Antragsteller zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm ein 
angemessener Lebensstandard geboten wurde, über ausreichende Mittel verfügt 
hat, um für die Kosten der im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen 
Leistungen oder der medizinischen Versorgung im Einklang mit Absatz 4 aufzu-
kommen, können die Mitgliedstaaten von dem Antragsteller verlangen, die Kos-
ten dieser im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen oder 
medizinischen Versorgung zu erstatten.

(6) 1Wenn die Mitgliedstaaten die Mittel eines Antragstellers bewerten, von ei-
nem Antragsteller verlangen, dass er für die Kosten der im Rahmen der Aufnah-
me gewährten materiellen Leistungen und der medizinischen Versorgung ganz 
oder teilweise aufkommt, oder von einem Antragsteller im Einklang mit Absatz 
5 eine Erstattung fordern, achten sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
2Außerdem berücksichtigen die Mitgliedstaaten die persönlichen Umstände des 
Antragstellers und die Notwendigkeit, seine Würde und persönliche Integrität, 
einschließlich seiner besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, zu achten.

(7) 1Wenn die Mitgliedstaaten im Rahmen der Aufnahme materielle Leistun-
gen in Form von Geldleistungen oder Gutscheinen gewähren, bemisst sich deren 
Umfang auf Grundlage der Leistungsniveaus, die der betreffende Mitgliedstaat 
nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten anwen-
det, um eigenen Staatsangehörigen einen angemessenen Lebensstandard zu ge-
währleisten. 2Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission und die Asylagentur 
über diese Niveaus in Kenntnis. 3Die Mitgliedstaaten können Antragstellern in 
dieser Hinsicht eine weniger günstige Behandlung im Vergleich zu eigenen 
Staatsangehörigen zuteilwerden lassen, insbesondere wenn materielle Unterstüt-
zung ganz oder teilweise in Form von Sachleistungen gewährt wird oder wenn 
das auf eigene Staatsangehörige anzuwendende Leistungsniveau darauf abzielt, 
einen Lebensstandard zu gewährleisten, der über dem nach dieser Richtlinie für 
Antragsteller vorgeschriebenen Lebensstandard liegt.

Artikel 20. Modalitäten der im Rahmen der Aufnahme gewährten mate-
riellen Leistungen. (1) 1Sofern die Mitgliedstaaten die Unterbringung als Sach-
leistung zur Verfügung stellen, sorgen sie dafür, dass durch eine solche Unter-
bringung dem Antragsteller ein angemessener Lebensstandard im Einklang mit 
Artikel 19 Absatz 2 sowie die notwendige Unterstützung gewährt werden, um 
den besonderen Bedürfnissen von Antragstellern bei der Aufnahme Rechnung 
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zu tragen. 2Eine der folgenden Unterbringungsmöglichkeiten oder eine Kombi-
nation davon ist zu wählen:
a) Räumlichkeiten zur Unterbringung von Antragstellern für die Dauer der 

Prüfung eines an der Grenze oder in Transitzonen gestellten Antrags auf in-
ternationalen Schutz;

b) Unterbringungszentren;
c) Privathäuser, Wohnungen, Hotels oder andere für die Unterbringung von 

Antragstellern geeignete Räumlichkeiten.
(2) Unbeschadet besonderer Haftbedingungen nach den Artikeln 12 und 13 in 

Bezug auf die Unterbringung nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Arti-
kels tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass
a) Antragstellern der Schutz ihres Familienlebens gewährleistet wird;
b) Antragsteller die Möglichkeit haben, mit Verwandten, Rechtsbeistand oder 

Beratern, Personen, die den UNHCR vertreten, und anderen einschlägig tä-
tigen nationalen und internationalen Organisationen sowie Nichtregierungs-
organisationen in Verbindung zu treten;

c) Familienangehörige, Rechtsbeistände oder Berater, Personen, die den UNH-
CR vertreten, und einschlägig tätige von dem betreffenden Mitgliedstaat an-
erkannte Nichtregierungsorganisationen Zugang zu der Unterbringung er-
halten, um den Antragstellern zu unterstützen; der Zugang darf nur aus 
Gründen der Sicherheit der betreffenden Räumlichkeiten oder der Antrags-
teller eingeschränkt werden.

(3) Bei der Gewährung materieller Leistungen im Rahmen der Aufnahme be-
rücksichtigen die Mitgliedstaaten geschlechts- und altersspezifische Aspekte so-
wie die Situation von Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der 
Aufnahme.

(4) Bei der Bereitstellung von Unterbringung im Einklang mit Absatz 1 ergrei-
fen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um so weit wie möglich sicherzu-
stellen, dass Übergriffe und Gewalt, einschließlich Gewalt, die sexuell, ge-
schlechtsspezifisch, rassistisch oder religiös motiviert ist, verhindert werden.

(5) Werden Antragstellerinnen in Unterbringungszentren untergebracht, so 
stellen die Mitgliedstaaten separate sanitäre Einrichtungen und einen sicheren 
Ort in diesen Zentren für sie und ihre minderjährigen Kinder bereit.

(6) Die Mitgliedstaaten tragen so weit wie möglich dafür Sorge, dass abhängige 
erwachsene Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme ge-
meinsam mit nahen volljährigen Verwandten untergebracht werden, die sich be-
reits in demselben Mitgliedstaat aufhalten und die für sie entweder aufgrund des 
Rechts oder der Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlich 
sind.

(7) 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Antragsteller nur dann in eine 
andere Einrichtung verlegt werden, wenn dies notwendig ist. 2Die Mitgliedstaa-
ten ermöglichen den Antragstellern, ihren Rechtsbeiständen oder Berater über 
die Verlegung und die neue Adresse zu informieren.

(8) Das Personal, das im Rahmen der Aufnahme materielle Leistungen ge-
währt, einschließlich des Personals, das in den Unterbringungszentren für die 
medizinische Versorgung und die Bildung sorgt, muss angemessen geschult sein 
und unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch seine Arbeit erhält, 
der Schweigepflicht, wie sie im nationalen Recht vorgesehen ist.

(9) 1Die Mitgliedstaaten können die Antragsteller über einen Beirat oder ein 
Gremium, der/das die untergebrachten Personen vertritt, an der Verwaltung der 
materiellen und der nicht materiellen Aspekte des Lebens in dem Unterbrin-
gungszentrum beteiligen. 2Unbeschadet des Artikels 17 können die Mitgliedstaa-
ten unter den nach nationalem Recht festgelegten Bedingungen Antragstellern 
auch gestatten, Freiwilligenarbeit außerhalb des Unterbringungszentrums zu 
leisten.

(10) [1] In hinreichend begründeten Ausnahmefällen können die Mitgliedstaa-
ten für einen angemessenen Zeitraum, der so kurz wie möglich sein sollte, andere 
im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen bereitstellen als in 
diesem Artikel vorgesehen, wenn
a) eine Beurteilung der spezifischen Bedürfnisse des Antragstellers gemäß Arti-

kel 25 erforderlich ist;
b) die üblicherweise verfügbaren Unterbringungskapazitäten vorübergehend er-

schöpft sind oder wenn wegen einer unverhältnismäßig großen Zahl unterzu-
bringender Personen oder wegen vom Menschen verursachter Katastrophen 
oder Naturkatastrophen die normalerweise verfügbaren Unterbringungska-
pazitäten vorübergehend nicht zur Verfügung stehen.

[2] Bei anderen im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen 
gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes werden unter allen Umständen 
der Zugang zu medizinischer Versorgung nach Artikel 22 und ein Lebensstan-
dard für alle Antragsteller, der mit dem Unionsrecht, einschließlich der Charta, 
und internationalen Verpflichtungen im Einklang steht, gewährleistet.

[3] 1Wenn ein Mitgliedstaat im Einklang mit Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes andere im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen be-
reitstellt, setzt dieser Mitgliedstaat die Kommission und die Asylagentur unver-
züglich gemäß Artikel 32 Absatz 2 von der Aktivierung seines Notfallplans in 
Kenntnis. 1Außerdem unterrichtet dieser Mitgliedstaat die Kommission und die 
Asylagentur, sobald die Gründe für die Bereitstellung dieser anderen materiellen 
Leistungen nicht mehr bestehen.

Artikel 21. Im Rahmen der Aufnahme gewährte Vorteile in einem ande-
ren Mitgliedstaat als demjenigen, in dem sich der Antragsteller aufzuhal-
ten hat. [1] 1Ab dem Zeitpunkt, zu dem den Antragstellern eine Entscheidung 
mitgeteilt wurde, sie gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 in den zuständigen 
Mitgliedstaat zu überstellen, haben sie keinen Anspruch auf die im Rahmen der 
Aufnahme gewährten Vorteile gemäß den Artikeln 17 bis 20 der vorliegenden 
Richtlinie in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie sich gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 aufzuhalten haben. 2Dies gilt unbeschadet der Not-
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wendigkeit, einen Lebensstandard im Einklang mit dem Unionsrecht, ein-
schließlich der Charta, und internationalen Verpflichtungen sicherzustellen.

[2] 1Wenn keine gesonderte Entscheidung ergeht, wird in der Überstellungsent-
scheidung angegeben, dass die entsprechenden im Rahmen der Aufnahme ge-
währten Vorteile gemäß diesem Artikel entzogen worden sind. 2Der Antragstel-
ler ist über seine Rechte und Pflichten in Bezug auf diese Entscheidung zu beleh-
ren.

Artikel 22. Medizinische Versorgung. (1) 1Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass Antragsteller, unabhängig davon, wo sie sich nach der Verordnung 
(EU) 2024/1351 aufzuhalten haben, die erforderliche medizinische Versorgung 
erhalten. 2Diese kann durch Allgemeinmediziner oder erforderlichenfalls durch 
Fachärzte erfolgen. 3Die erforderliche medizinische Versorgung hat von ange-
messener Qualität zu sein und zumindest die Notversorgung und die unbedingt 
erforderliche Behandlung von Krankheiten, einschließlich schwerer psychischer 
Störungen, sowie die zur Behandlung von schweren körperlichen Beschwerden 
erforderliche Gesundheitsversorgung im Bereich der sexuellen und reprodukti-
ven Gesundheit zu umfassen.

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die minderjährigen Kinder von An-
tragstellern und minderjährige Antragsteller dieselbe Art von Gesundheitsver-
sorgung erhalten wie die eigenen Staatsangehörigen, die minderjährig sind. 2Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine spezifische Behandlung, die gemäß die-
sem Artikel erfolgt und begonnen hat, bevor der Minderjährige volljährig wurde, 
und die als notwendige medizinische Versorgung angesehen wird, ohne Unter-
brechung oder Verzögerung auch dann noch gewährt wird, wenn der Minder-
jährig volljährig geworden ist.

(3) Wenn aus medizinischen Gründen erforderlich gewähren die Mitgliedstaa-
ten Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme die erforder-
liche medizinische oder sonstige Hilfe, wie etwa notwendige Rehabilitations-
maßnahmen und medizinische Assistenzprodukte, einschließlich einer geeigne-
ten psychologischen Betreuung.

KAPITEL III. KÜRZUNG ODER ENTZUG DER IM RAHMEN DER 
AUFNAHME GEWÄHRTEN MATERIELLEN LEISTUNGEN

Artikel 23. Kürzung oder Entzug der im Rahmen der Aufnahme gewähr-
ten materiellen Leistungen. (1) [1] In Bezug auf Antragsteller, die sich nach Ar-
tikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 in ihrem Hoheitsgebiet 
aufzuhalten haben, können die Mitgliedstaaten die Zuwendung zur Deckung 
des täglichen Bedarfs kürzen oder entziehen.

[2] Wenn dies hinreichend begründet und verhältnismäßig ist, können die Mit-
gliedstaaten auch
a) andere im Rahmen der Aufnahme gewährte materielle Leistungen kürzen 

oder,

b) wenn Absatz 2 Buchstabe e Anwendung findet, andere im Rahmen der 
Aufnahme gewährte materielle Leistungen entziehen.

(2) Die Mitgliedstaaten können eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, 
wenn ein Antragsteller
a) ein geografisches Gebiet, in dem sich der Antragsteller gemäß Artikel 8 frei 

bewegen kann, oder den bestimmten Ort für den Aufenthalt, der von der zu-
ständigen Behörde gemäß Artikel 9 festgelegt wurde, verlässt, ohne eine Ge-
nehmigung erhalten zu haben, oder flieht;

b) nicht mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet oder nicht die ver-
fahrenstechnischen Auflagen erfüllt, die von ihnen gestellt wurden;

c) einen Folgeantrag im Sinne von Artikel 3 Nummer 19 der Verordnung (EU) 
2024/1348 eingereicht hat;

d) verschwiegen hat, dass er über Finanzmittel verfügt, und dadurch bei der 
Aufnahme zu Unrecht in den Genuss von materiellen Leistungen gekommen 
ist;

e) grob oder wiederholt gegen die Vorschriften des Unterbringungszentrums 
verstoßen oder sich im Unterbringungszentrum gewalttätig verhalten oder 
Personen bedroht hat oder

f) nicht an obligatorischen Integrationsmaßnahmen teilnimmt, sofern solche 
Maßnahmen von dem Mitgliedstaat angeboten oder gefördert werden, es sei 
denn, es liegen Umstände vor, die außerhalb des Einflussbereichs des An-
tragstellers liegen.

(3) 1Hat ein Mitgliedstaat eine Entscheidung gemäß Absatz 2 Buchstaben a, b 
oder f getroffen und liegen die Umstände, auf die sich die Entscheidung gründe-
te, nicht mehr vor, prüft er, ob einige oder alle im Rahmen der Aufnahme ge-
währten materiellen Leistungen, die entzogen oder gekürzt wurden, erneut ge-
währt werden können. 2Werden nicht alle im Rahmen der Aufnahme gewährten 
materiellen Leistungen erneut gewährt, trifft der Mitgliedstaat eine hinreichend 
begründete Entscheidung und teilt sie dem Antragsteller mit.

(4) 1Entscheidungen nach Absatz 1 dieses Artikels müssen objektiv und unpar-
teiisch auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls getroffen und begründet 
werden. 2Die Entscheidungen sind aufgrund der besonderen Situation des An-
tragstellers, insbesondere im Hinblick auf Antragsteller mit besonderen Be-
dürfnissen bei der Aufnahme, unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
prinzips zu treffen. 3Die Mitgliedstaaten gewährleisten im Einklang mit Artikel 
22 Zugang zur medizinischen Versorgung und gewährleisten einen Lebensstan-
dard für alle Antragsteller, der mit dem Unionsrecht, einschließlich der Charta, 
und internationalen Verpflichtungen in Einklang steht.

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass im Rahmen der Aufnahme gewähr-
te materielle Leistungen nicht entzogen oder gekürzt werden, bevor eine Ent-
scheidung nach Maßgabe von Absatz 2 ergeht.
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KAPITEL IV. BESTIMMUNGEN FÜR ANTRAGSTELLER MIT 
BESONDEREN BEDÜRFNISSEN BEI DER AUFNAHME

Artikel 24. Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnah-
me. [1] Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die spezielle Situation von Antrags-
tellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme.

[2] Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die Tatsache, dass es bei bestimmten 
Antragstellern, wie etwa denjenigen, die in eine der folgenden Kategorien fallen, 
wahrscheinlicher ist, dass sie besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme haben:
a) Minderjährige;
b) unbegleitete Minderjährige;
c) Personen mit Behinderungen;
d) ältere Menschen;
e) Schwangere;
f) Lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Personen;
g) Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern;
h) Opfer von Menschenhandel;
i) Personen mit schweren Erkrankungen;
j) Personen mit psychischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Belas-

tungsstörung;
k) Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychi-

scher, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. Opfer ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitali-
en, Opfer von Kinderheirat oder Zwangsehen oder Opfer von Gewalt mit se-
xuellem, geschlechtsspezifischem, rassistischem oder religiösem Motiv.

Artikel 25. Beurteilung der besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme.
(1) [1] Um Artikel 24 wirksam umzusetzen, beurteilen die Mitgliedstaaten so bald 
wie möglich nach Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz in jedem 
Einzelfall, ob der Antragsteller besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme hat, er-
forderlichenfalls unter Hinzuziehung eines Dolmetschers.

[2] Diese Beurteilung nach Unterabsatz 1 kann in die bestehenden nationalen 
Verfahren oder in die Prüfung nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2024/1348 
einbezogen werden.

[3] Die Beurteilung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes wird durch die Ermitt-
lung besonderer Bedürfnisse bei der Aufnahme auf der Grundlage sichtbarer 
Merkmale oder Äußerungen oder Verhaltensweisen des Antragstellers oder gege-
benenfalls Äußerungen der Eltern oder des Vertreters des Antragstellers eingelei-
tet.

[4] Die Beurteilung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes wird innerhalb von 30 
Tagen ab der Stellung des Antrags auf internationalen Schutz oder, wenn sie in 
die Beurteilung nach Artikel 20 der Verordnung (EU) 2024/1348 einbezogen 
wird, innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten Frist abgeschlossen, und 

den auf der Grundlage der Beurteilung ermittelten besonderen Bedürfnissen bei 
der Aufnahme wird Rechnung getragen.

[5] Wenn besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme erst in einer späteren Phase 
des Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes zutage treten, beurtei-
len die Mitgliedstaaten diese Bedürfnisse und tragen ihnen Rechnung.

[6] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Unterstützung, die Perso-
nen mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme nach dieser Richtlinie ge-
währt wird, ihre Bedürfnissen während der gesamten Dauer des Verfahrens zur 
Gewährung internationalen Schutzes berücksichtigt und ihre Situation in geeig-
neter Weise überwacht wird.

(2) [1] Für die Zwecke des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass das 
Personal, das die besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme gemäß diesem Arti-
kel beurteilt,
a) dafür geschult ist und weiter geschult wird, Anzeichen besonderer Bedürfnis-

se des Antragstellers bei der Aufnahme zu erkennen und den ermittelten Be-
dürfnissen Rechnung zu tragen,

b) Angaben über die Art der besonderen Bedürfnisse des Antragstellers bei der 
Aufnahme in die von den zuständigen Behörden geführte Akte des Antrags-
tellers aufnimmt, zusammen mit einer Beschreibung der sichtbaren Merkma-
le oder der Äußerungen oder Verhaltensweisen des Antragstellers, die für die 
Beurteilung der besonderen Bedürfnisse des Antragstellers bei der Aufnahme 
von Bedeutung sind, sowie die Maßnahmen, die ermittelt wurden, um auf sie 
zu reagieren, und die Behörden, die für eine solche Reaktion zuständig sind, 
und

c) Antragsteller, die vorher eine entsprechende Einwilligung nach nationalem 
Recht erteilt haben, für die weitere Untersuchung ihres psychischen und kör-
perlichen Zustands an eine geeignete medizinische Fachkraft oder einen Psy-
chologen überweist, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sich ihre psychische 
oder physische Gesundheit auf ihre Bedürfnisse bei der Aufnahme auswirken 
könnte; erforderlichenfalls wird eine mündliche Übersetzung durch einen 
ausgebildeten Dolmetscher zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass 
der Antragsteller mit dem medizinischen Personal kommunizieren kann; falls 
ein ausgebildeter Dolmetscher nicht zur Verfügung steht und dies zu einer 
Verzögerung der Behandlung führen würde, kann die mündliche Überset-
zung auch von einem anderen Erwachsenen zur Verfügung gestellt werden, 
sofern der Antragsteller damit einverstanden ist.

[2] Die zuständigen Behörden tragen dem Ergebnis der in Buchstabe c genann-
ten Beurteilung Rechnung, wenn sie über die Art der besonderen Unterstützung 
bei der Aufnahme entscheiden, die dem Antragsteller gewährt werden könnte.

(3) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 vorgesehene Beurteilung muss nicht in Form 
eines Verwaltungsverfahrens erfolgen.

(4) Nur Antragsteller mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme können 
die in dieser Richtlinie vorgesehene spezifische Unterstützung erhalten.
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(5) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 vorgesehene Beurteilung lässt die Bewertung 
des Bedarfs an internationalem Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1347 
unberührt.

Artikel 26. Minderjährige. (1) 1Bei der Anwendung derjenigen Bestimmun-
gen der Richtlinie, die möglicherweise Minderjährige betreffen, berücksichtigen 
die Mitgliedstaaten vorrangig das Wohl des Kindes. 2Die Mitgliedstaaten gewähr-
leisten einen der körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Ent-
wicklung des Kindes angemessenen Lebensstandard.

(2) Bei der Würdigung des Kindeswohls tragen die Mitgliedstaaten insbesonde-
re folgenden Faktoren Rechnung:
a) der Möglichkeiten der Familienzusammenführung;
b) dem Wohlergehen und der sozialen Entwicklung des Minderjährigen unter 

besonderer Berücksichtigung seines Hintergrunds sowie der Notwendigkeit 
von Stabilität und Kontinuität bei der Betreuung;

c) Erwägungen der Sicherheit und der Gefahrenabwehr, vor allem wenn es sich 
bei dem Minderjährigen um ein Opfer von Gewalt oder Ausbeutung jedwe-
der Form, einschließlich des Menschenhandels, handeln könnte;

d) den Meinungen des Minderjährigen entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige in den Räum-
lichkeiten und Unterbringungszentren gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a 
und b Gelegenheit zu Freizeitbeschäftigungen, einschließlich altersgerechter 
Spiel- und Erholungsmöglichkeiten, sowie zu Aktivitäten im Freien und erfor-
derlichenfalls Zugang zu Schulmaterialien erhalten.

(4) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Minderjährige, die Opfer ir-
gendeiner Form von Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung, Folter, grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung gewesen sind oder unter 
bewaffneten Konflikten gelitten haben, Rehabilitationsmaßnahmen in An-
spruch nehmen können und dass im Bedarfsfall eine geeignete psychologische 
Betreuung und eine qualifizierte Beratung geboten wird.

(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass minderjährige Kinder von An-
tragstellern oder minderjährige Antragsteller zusammen mit ihren Eltern oder 
dem Erwachsenen, der nach dem nationalen Recht oder nach den Gepflogenhei-
ten des betreffenden Mitgliedstaats für sie und ihre unverheirateten minderjähri-
gen Geschwister verantwortlich ist, untergebracht werden, sofern es dem Wohl 
der betreffenden Minderjährigen dient.

(6) Das Betreuungspersonal für Minderjährige, einschließlich Vertreter und 
Personen, die geeignet sind, vorübergehend als Vertreter nach Artikel 27 zu fun-
gieren, darf ausweislich eines Strafregisters keine Straftaten zulasten von Kindern 
und keine Straftaten begangen haben, die ernsthafte Zweifel an seiner Fähigkeit 
aufkommen lassen, eine verantwortungsvolle Aufgabe im Zusammenhang mit 
Kindern zu übernehmen, und muss im Hinblick auf die Rechte und Bedürfnisse 
Minderjähriger, einschließlich derjenigen, die sich gegebenenfalls auf anwendba-

re Kinderschutznormen beziehen, zu Beginn und kontinuierlich in geeigneter 
Weise geschult werden; es unterliegt in Bezug auf die Informationen, die es durch 
seine Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie im nationalen Recht definiert ist.

Artikel 27. Unbegleitete Minderjährige. (1) [1] Wird ein Antrag von einer Per-
son gestellt, die behauptet, minderjährig zu sein, oder in Bezug auf die objektive 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie minderjährig ist, bestellen die Mit-
gliedstaaten
a) bis ein Vertreter bestellt wurde, eine Person, die geeignet ist, vorübergehend 

als Vertreter im Sinne dieser Richtlinie zu fungieren
b) so bald wie möglich und spätestens 15 Arbeitstage, nachdem Tag, an dem der 

Antrag gestellt wurde, einen Vertreter.
[2] Der Vertreter und die Person, die geeignet ist, vorläufig als Vertreter zu fun-

gieren, treffen sich mit dem unbegleiteten Minderjährigen und berücksichtigen 
die eigenen Meinungen des Minderjährigen zu seinen Bedürfnissen.

[3] Wenn ein Mitgliedstaat zu der Überzeugung gelangt ist, dass ein Antragstel-
ler, der behauptet, minderjährig zu sein, zweifellos älter als 18 Jahre ist, muss die-
ser Mitgliedstaat keinen Vertreter bestellen oder eine Person benennen, die geeig-
net ist, vorläufig als Vertreter zu fungieren, gemäß Unterabsatz 1 bzw. 2.

[4] Die Mitgliedstaaten nehmen in ihre Notfallpläne nach Artikel 32 Maßnah-
men auf, die zu ergreifen sind, um die Bestellung von Vertretern und die Benen-
nung von Personen zu gewährleisten, die geeignet sind, vorläufig als Vertreter im 
Einklang mit diesem Artikel zu fungieren, wenn sie mit einer unverhältnismäßig 
großen Zahl von Anträgen unbegleiteter Minderjähriger konfrontiert sind.

[5] Reicht die Umsetzung der in Unterabsatz 4 genannten Maßnahmen nicht 
aus, um eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Anträgen, die von unbegleiteten 
Minderjährigen gestellt werden, zu bewältigen, oder in anderen außergewöhnli-
chen Situationen, kann die Benennung von Vertretern um zehn Arbeitstage hin-
ausgeschoben und die Zahl unbegleiteter Minderjähriger pro Vertreter bis 
höchstens 50 unbegleitete Minderjährige erhöht werden.

[6] Wenn die Mitgliedstaaten Unterabsatz 5 anwenden, setzen sie die Kommissi-
on und die Asylagentur davon in Kenntnis.

[7] Die Aufgaben des Vertreters und der Person, die geeignet ist, vorläufig als 
Vertreter zu fungieren, enden, wenn die zuständigen Behörden nach der Ein-
schätzung des Alters gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1348 nicht davon ausgehen, dass der Antragsteller minderjährig ist, oder 
zu der Überzeugung gelangen, dass der Antragsteller nicht minderjährig ist, oder 
sobald der Antragsteller kein unbegleiteter Minderjähriger mehr ist.

(2) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Person, die geeignet ist, vorläu-
fig als Vertreter zu fungieren, unverzüglich über alle relevanten Fakten zu dem 
Minderjährigen unterrichtet wird, wenn ein unbegleiteter Minderjähriger einen 
Antrag auf internationalen Schutz stellt. 2Personen, deren Interessen mit den In-
teressen des unbegleiteten Minderjährigen in Konflikt stehen oder stehen könn-
ten, dürfen nicht als Person benannt werden, die dazu geeignet ist, vorläufig als 
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Vertreter zu fungieren. 3Der unbegleitete Minderjährige wird unverzüglich dar-
über informiert, dass eine Person, die geeignet ist, vorläufig als Vertreter zu fun-
gieren, benannt wurde.

(3) Wird eine Organisation zum Vertreter bestellt oder als Person benannt, die 
geeignet ist, vorläufig als Vertreter im Einklang mit diesem Artikel zu fungieren, 
bezeichnet diese eine natürliche Person, die bezüglich des unbegleiteten Minder-
jährigen die Aufgaben des Vertreters im Einklang mit dieser Richtlinie wahr-
nimmt.

(4) Bei dem nach Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Vertreter kann es sich 
um dieselbe Person handeln, die in Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1348 vorgesehen ist.

(5) Die zuständigen Behörden informieren unverzüglich
a) den unbegleiteten Minderjährigen in einer seinem Alter angemessenen Weise 

und so, dass sichergestellt ist, dass der Minderjährige diese Information ver-
steht, über die Bestellung eines Vertreters für ihn und setzen ihn darüber in 
Kenntnis, wie er vertraulich und sicher Beschwerde gegen diesen Vertreter 
einlegen kann,

b) die für die Gewährung der Vorteile bei der Aufnahme zuständige Behörde 
darüber, dass ein Vertreter für den unbegleiteten Minderjährigen bestellt 
wurde, und

c) den Vertreter über alle relevanten Fakten zu dem unbegleiteten Minderjähri-
gen.

(6) [1] Der Vertreter oder die Person, die geeignet ist, vorläufig als Vertreter zu 
fungieren, darf nur bei Bedarf geändert werden, insbesondere wenn die zuständi-
gen Behörden der Auffassung sind, dass dieser Vertreter oder diese Person seine 
bzw. ihre Aufgaben nicht angemessen erfüllt hat.

[2] Organisationen oder natürliche Personen, deren Interessen mit den Interes-
sen des unbegleiteten Minderjährigen in Konflikt stehen oder stehen könnten, 
dürfen nicht als Vertreter bestellt oder als Person benannt werden, die dazu geeig-
net ist, vorläufig als Vertreter zu fungieren.

(7) Die Mitgliedstaaten beauftragen eine natürliche Person, die als Vertreter be-
stellt wird oder als eine Person benannt wird, die geeignet ist, vorläufig als Vertre-
ter zu fungieren, mit der Betreuung einer verhältnismäßigen und begrenzten 
Zahl unbegleiteter Minderjähriger und unter normalen Umständen von höchs-
tens 30 unbegleiteten Minderjährigen gleichzeitig, um sicherzustellen, dass diese 
Person in der Lage ist, ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen.

(8) 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass es Verwaltungs- oder Justizbehör-
den oder andere Einrichtungen gibt, die dafür zuständig sind, zu überwachen, 
dass die Vertreter und die Personen, die geeignet sind, vorläufig als Vertreter zu 
fungieren, ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen, auch durch die Über-
prüfung des Strafregisters dieser bestellten Vertreter und derjenigen Personen, 
die geeignet sind, vorläufig als Vertreter zu fungieren, Benannten in regelmäßi-
gen zeitlichen Abständen, um potenzielle Unvereinbarkeiten mit ihrer Aufgabe 
zu ermitteln. 2Diese Verwaltungs- oder Justizbehörden oder anderen Einrichtun-

gen prüfen Beschwerden unbegleiteter Minderjähriger gegen ihre benannten 
Vertreter oder bestellten Personen.

(9) [1] Unbegleitete Minderjährige, die einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt haben, werden ab dem Zeitpunkt der Zulassung in das Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden 
ist oder geprüft wird, bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie diesen Mitgliedstaat ver-
lassen müssen, untergebracht:
a) bei erwachsenen Verwandten;
b) in einer Pflegefamilie;
c) in Unterbringungszentren mit speziellen Einrichtungen für Minderjährige;
d) in anderen für Minderjährige geeigneten Unterkünften.

[2] Die Mitgliedstaaten können unbegleitete Minderjährige ab 16 Jahren in Un-
terbringungszentren für erwachsene Antragsteller unterbringen, wenn dies ge-
mäß Artikel 26 Absatz 2 ihrem Wohl dient.

[3] 1Geschwister sind, so weit wie möglich, zusammenzuhalten, wobei das Wohl 
des betreffenden Minderjährigen, insbesondere sein Alter und sein Reifegrad, zu 
berücksichtigen ist. 2Wechsel des Aufenthaltsorts sind bei unbegleiteten Minder-
jährigen auf ein Minimum zu beschränken.

(10) 1Die Mitgliedstaaten beginnen — erforderlichenfalls mit Unterstützung 
internationaler oder anderer einschlägig tätiger Organisationen — baldmög-
lichst nach Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz mit der Suche nach 
Familienangehörigen des unbegleiteten Minderjährigen und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, das Wohl des unbegleiteten Minderjährigen zu schützen. 2Könnte 
das Leben oder die Unversehrtheit des Minderjährigen oder seiner nahen Ver-
wandten bedroht sein, insbesondere wenn diese Verwandten im Herkunftsland 
geblieben sind, so ist darauf zu achten, dass die Erfassung, Verarbeitung und Wei-
tergabe von Informationen über diese Personen vertraulich erfolgt, damit ihre Si-
cherheit nicht gefährdet wird.

Artikel 28. Opfer von Folter und Gewalt. (1) [1] 1Die Mitgliedstaaten tragen 
dafür Sorge, dass Personen, die Opfer von Menschenhandel waren oder Folter, 
Vergewaltigung oder andere schwere Gewalttaten psychischer, physischer oder 
sexueller Natur, einschließlich Gewalt, die sexuell, geschlechtsspezifisch, rassis-
tisch oder religiös motiviert ist, erlitten haben, die medizinische und psychologi-
sche Behandlung und Betreuung, einschließlich, soweit notwendig, Rehabilitati-
onsdienste und Beratung, erhalten, die für den Schaden, welcher ihnen durch 
derartige Handlungen zugefügt wurde, erforderlich ist. 2Im Einklang mit Artikel 
25 Absatz 2 Buchstabe c wird diesen Personen bei Bedarf eine mündliche Über-
setzung zur Verfügung gestellt.

[2] Der Zugang zu einer solchen Behandlung und Betreuung ist so zügig wie 
möglich nach der Ermittlung der Bedürfnisse dieser Personen zu gewähren.

(2) 1Das Betreuungspersonal für die in Absatz 1 genannten Personen, ein-
schließlich Gesundheitsfachkräften, muss im Hinblick auf die Bedürfnisse dieser 
Personen und eine geeignete Behandlung, einschließlich, soweit notwendig, Re-
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habilitationsdiensten, adäquat ausgebildet sein und sich angemessen fortbilden. 
2Es unterliegt darüber hinaus in Bezug auf die Informationen, die es durch seine 
Arbeit erhält, der Schweigepflicht, wie sie im nationalen Recht und den anwend-
baren berufsständischen Regeln definiert ist.

KAPITEL V. RECHTSBEHELFE

Artikel 29. Rechtsbehelfe. (1) 1Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gegen 
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gewährung, dem Entzug oder der 
Einschränkung von Vorteilen gemäß dieser Richtlinie, gegen Entscheidungen, 
mit denen die Erteilung einer Genehmigung gemäß Artikel 8 Absatz 5 Unterab-
satz 1 verweigert wird, oder gegen Entscheidungen gemäß Artikel 9, die Antrags-
teller individuell betreffen, ein Rechtsbehelf nach den im nationalen Recht vor-
gesehenen Verfahren eingelegt werden kann. 2Zumindest in der letzten Instanz 
ist die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs oder einer auf Sach- und Rechtsfragen 
gerichteten Überprüfung durch eine Justizbehörde vorzusehen.

(2) [1] 1Im Falle eines Rechtsbehelfs oder einer Überprüfung durch eine Justiz-
behörde nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels und im Falle einer gerichtlichen 
Überprüfung nach Artikel 11 Absätze 3 und 5 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass unentgeltlich Rechtsberatung und -vertretung in Anspruch genommen 
werden kann, soweit diese zur Gewährleistung eines wirksamen Rechtsschutzes 
erforderlich ist. 2Diese Rechtsberatung und -vertretung besteht aus der Vorberei-
tung des Rechtsbehelfs oder Überprüfungsantrags und umfasst zumindest die 
Vorbereitung der erforderlichen Verfahrensdokumente und die Vertretung vor 
den Justizbehörden im Namen des Antragstellers.

[2] Die unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung erfolgt durch Rechtsbei-
stände oder andere nach nationalem Recht zugelassene oder befugte Personen, 
die über eine angemessene Qualifikation verfügen und deren Interessen nicht 
mit denen der Antragsteller in Konflikt stehen oder stehen könnten.

(3) [1] Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus entscheiden, dass keine un-
entgeltliche Rechtsberatung und -vertretung gewährt wird, wenn
a) der Antragsteller über ausreichende Mittel verfügt oder
b) der Rechtsbehelf oder die Überprüfung keine konkrete Aussicht auf Erfolg 

bietet, insbesondere wenn es sich um einen Rechtsbehelf oder eine Überprü-
fung in zweiter oder höherer Instanz handelt.

[2] Wird die Entscheidung, dass keine unentgeltliche Rechtsberatung und -ver-
tretung gewährt wird, nicht von einem Gericht getroffen und wird sie damit be-
gründet, dass der Rechtsbehelf oder die Überprüfung keine konkrete Aussicht 
auf Erfolg biete, wird dem Antragsteller das Recht auf einen wirksamen Rechts-
behelf gegen diese Entscheidung vor einem Gericht und zu diesem Zweck An-
spruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung gewährt.

[3] Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, dass eine unentgeltliche Rechts-
beratung und -vertretung nur über Rechtsbeistände oder sonstige Berater ge-
währt wird, die nach nationalem Recht zur Unterstützung und Vertretung von 

Antragstellern bestimmt wurden, oder über nichtstaatliche Organisationen, die 
nach nationalem Recht zugelassen sind, unentgeltliche Rechtsberatung und -
vertretung bereitzustellen.

(4) Ferner können die Mitgliedstaaten
a) für die unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung eine finanzielle oder 

zeitliche Begrenzung vorsehen, soweit dadurch der Zugang zu unentgeltli-
cher Rechtsberatung und -vertretung nicht willkürlich eingeschränkt wird;

b) vorsehen, dass Antragstellern hinsichtlich der Gebühren, anderen Kosten 
und Erstattungen eine Gleichbehandlung, aber keine günstigere Behandlung 
zuteilwird, als sie den eigenen Staatsangehörigen in Fragen der Rechtsbera-
tung im Allgemeinen zukommt.

(5) Unbeschadet des Artikels 19 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie können 
die Mitgliedstaaten verlangen, dass ihnen die entstandenen Kosten ganz oder 
teilweise zurückerstattet werden, wenn sich die finanzielle Lage des Antragstel-
lers im Verlauf des Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes im Ein-
klang mit der Verordnung (EU) 2024/1348 beträchtlich verbessert hat oder 
wenn die Entscheidung, unentgeltliche Rechtsberatung und -vertretung zu ge-
währen, aufgrund falscher Angaben des Antragstellers getroffen wurde.

(6) Die Mitgliedstaaten legen spezifische verfahrensrechtliche Vorschriften 
fest, mit denen geregelt wird, wie Anträge auf unentgeltliche Rechtsberatung 
und -vertretung gestellt und bearbeitet werden, oder wenden die für nationale 
Anträge ähnlicher Art geltenden Vorschriften an, vorausgesetzt, durch diese Vor-
schriften wird der Zugang zur unentgeltlichen Rechtsberatung und -vertretung 
nicht unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert.

KAPITEL VI. MAẞNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER 
EFFIZIENZ DES AUFNAHMESYSTEMS

Artikel 30. Zuständige Behörden. 1Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission 
mit, welche Behörden für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Richtli-
nie zuständig sind. 2Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission über jegliche 
Änderungen, die diese Behörden betreffen, in Kenntnis.

Artikel 31. System zur Lenkung, Überwachung und Steuerung. (1) 1Die 
Mitgliedstaaten führen im Einklang mit ihrer verfassungsrechtlichen Struktur 
Mechanismen ein, um eine geeignete Lenkung, Überwachung und Steuerung 
des Niveaus der im Rahmen der Aufnahme gewährten Vorteile sicherzustellen. 
2Die Mitgliedstaaten berücksichtigen verfügbare unverbindliche operative Nor-
men, Indikatoren, Leitlinien oder bewährte Verfahren in Bezug auf die im Rah-
men der Aufnahme gewährten Vorteile, die von der Asylagentur im Einklang mit 
Artikel 13 der Verordnung (EU) 2021/2303 festgelegt wurden, wobei die Zu-
ständigkeit der Mitgliedstaaten für die Organisation ihrer Aufnahmesysteme im 
Einklang mit dieser Richtlinie unberührt bleibt.
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(2) Die Aufnahmesysteme der Mitgliedstaaten unterliegen dem in Kapitel 5 
der Verordnung (EU) 2021/2303 vorgesehenen Überwachungsmechanismus.

Artikel 32. Notfallplanung. (1) 1Jeder Mitgliedstaat arbeitet, gegebenenfalls in 
Absprache mit lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen, einen Notfallplan aus. 
In dem Notfallplan werden die geplanten Maßnahmen festgelegt, die zur Ge-
währleistung einer angemessenen Aufnahme von Antragstellern nach dieser 
Richtlinie zu treffen sind, wenn der Mitgliedstaat mit einer unverhältnismäßig 
hohen Zahl von Personen, die internationalen Schutz beantragen, einschließlich 
unbegleiteter Minderjähriger, konfrontiert ist. 2Der Notfallplan enthält auch 
Maßnahmen, um die in Artikel 20 Absatz 10 Buchstabe b genannten Situatio-
nen möglichst zügig zu bewältigen.

(2) 1Der Notfallplan nach Absatz 1 trägt den besonderen nationalen Gegeben-
heiten Rechnung, wird unter Verwendung eines von der Asylagentur auszuar-
beitenden Musters erstellt und der Asylagentur spätestens am 12. April 2025 
mitgeteilt. 2Der Plan wird überprüft, wenn dies wegen veränderter Gegebenhei-
ten erforderlich ist, mindestens jedoch alle drei Jahre, und, falls er aktualisiert 
wird, wird dies der Asylagentur mitgeteilt. 3Die Mitgliedstaaten setzen die Kom-
mission und die Asylagentur in Kenntnis, wenn ihr Notfallplan aktiviert wird.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Asylagentur auf deren Ersuchen Informati-
onen über ihre Notfallpläne nach Absatz 1 zur Verfügung, und die Asylagentur 
unterstützt die Mitgliedstaaten mit deren Zustimmung bei der Ausarbeitung 
und Überprüfung ihrer Notfallpläne.

Artikel 33. Personal und Ressourcen. (1) 1Die Mitgliedstaaten treffen geeig-
nete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Personal von Behörden und Or-
ganisationen, das unmittelbar für die Umsetzung dieser Richtlinie zuständig ist, 
die nötige Ausbildung erhalten hat, um den Bedürfnissen der Antragsteller, ein-
schließlich Minderjähriger, gerecht werden zu können. 2Zu diesem Zweck neh-
men die Mitgliedstaaten die einschlägigen zentralen Teile des europäischen Schu-
lungsprogramms für den Asylbereich, die sich auf die im Rahmen der Aufnah-
me gewährten Vorteile beziehen, sowie das Instrument zur Ermittlung von An-
tragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme, die von der Asyla-
gentur ausgearbeitet wurden, in die Ausbildung ihres Personals auf.

(2) 1Die Mitgliedstaaten stellen die Ressourcen, einschließlich des Personals, 
der Übersetzer und der Dolmetscher, bereit, die für die Umsetzung dieser Richt-
linie erforderlich sind, und berücksichtigen dabei die saisonalen Schwankungen 
bei der Zahl der Antragsteller. 2Wenn lokale und regionale Gebietskörper-
schaften, Organisationen der Zivilgesellschaft oder internationale Organisatio-
nen an der Umsetzung dieser Richtlinie beteiligt sind, werden ihnen die notwen-
digen Ressourcen zugewiesen.

Artikel 34. Monitoring und Evaluierung. [1] Die Kommission legt dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat bis zum 12. Juni 2028 und danach mindestens 

alle fünf Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor und 
schlägt gegebenenfalls Änderungen vor.

[2] Die Mitgliedstaaten übermitteln auf Verlangen der Kommission bis zum 12. 
Juni 2027 und danach alle drei Jahre die für die Erstellung dieses Berichts erfor-
derlichen Informationen.

Artikel 35. Umsetzung. (1) [1] 1Die Mitgliedstaaten setzen bis zum 12. Juni 
2026 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, 
um den Artikeln 1 bis 10, 12, 13, 17 bis 29 und 31 bis 34 nachzukommen. 2Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

[2] 1Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vor-
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 
auf diese Richtlinie Bezug. 2In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, 
dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf 
die durch die vorliegende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen 
auf die vorliegende Richtlinie gelten. 3Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei-
ten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten 
nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallen-
den Gebiet erlassen.

Artikel 36. Aufhebung. [1] Die Richtlinie 2013/33/EU wird für die durch die 
vorliegende Richtlinie gebundenen Mitgliedstaaten unbeschadet der Verpflich-
tungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I genannten Frist für die 
Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU in nationales Recht mit Wirkung ab 
dem 12. Juni 2026 aufgehoben.

[2] Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen 
auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle 
in Anhang II zu lesen.

Artikel 37. Inkrafttreten. Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 38. Adressaten. Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mit-
gliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

Art. 32-34 Aufnahmerichtlinie Aufnahmerichtlinie Art. 35-38

302  303



H. LAHBIB

ANHANG I

Frist für die Umsetzung in nationales Recht 
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(hier nicht abgedruckt)

5. Grenzrückführungsverordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1349 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1349 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Festlegung des Rückführungsverfahrens an der Grenze und zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Union, die einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bildet, sollte 

sicherstellen, dass es keine Personenkontrollen an den Binnengrenzen gibt, und einen Rah-
men für gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl und Migration, für die Kontrolle der 
Außengrenzen und für Rückführung sowie zur Verhinderung unerlaubter Migrationsbe-
wegungen zwischen den Mitgliedstaaten schaffen, der sich auf der Grundlage der Solidari-
tät und einer gerechten Aufteilung der Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten grün-
det und auch Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen gegenüber angemessen ist und die 
Grundrechte uneingeschränkt achtet.

(2) Ziel dieser Verordnung ist es, die derzeit in den Mitgliedstaaten geltenden Verfahrens-
vorschriften zu straffen, zu vereinfachen und zu harmonisieren, indem ein Rückkehrver-
fahren an der Grenze eingeführt wird. Dieses Verfahren sollte für Drittstaatsangehörige 
und Staatenlose gelten, deren Antrag im Rahmen des Asylverfahrens an der Grenze gemäß 
der Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates4 (im Folgen-

1 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 97, und ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 64.
2 ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 67, und ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.
4 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).
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den „Asylverfahren an der Grenze“) abgelehnt wurde.
(3) Für diejenigen Mitgliedstaaten, die nicht durch die Verordnung (EU) 2024/1348 ge-

bunden sind, sollten Bezugnahmen in der vorliegenden Verordnung auf Bestimmungen 
der Verordnung (EU) 2024/1348 als Bezugnahmen auf gleichwertige Bestimmungen ver-
standen werden, die sie möglicherweise in ihr nationales Recht aufgenommen haben.

(4) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter diese Verordnung fallen, sind 
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus den völkerrechtlichen Instrumenten ge-
bunden, denen sie beigetreten sind.

(5) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung, die möglicherweise Min-
derjährige betreffen, sollten die Mitgliedstaaten vorrangig das Kindeswohl berücksichti-
gen.

(6) Viele Anträge auf internationalen Schutz werden an der Außengrenze oder in Tran-
sitzonen eines Mitgliedstaats gestellt, einschließlich von Personen, die beim unbefugten 
Überschreiten der Außengrenze eines Mitgliedstaats aufgegriffen wurden, das heißt gerade 
zum Zeitpunkt des irregulären Überschreitens der Außengrenze oder in der Nähe dieser 
Außengrenzen nach dem Überschreiten, oder nach Such- und Rettungseinsätzen ausge-
schifft wurden. Zur Feststellung der Identität und zur Durchführung von Sicherheits- und 
Gesundheitskontrollen an den Außengrenzen sowie zur Bestimmung des Verfahrens, dem 
die betreffenden Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zugeführt werden sollen, bedarf 
es eines Überprüfungsverfahrens. Je nach Ausgang des Screening-Verfahrens sollten die be-
treffenden Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen einem geeigneten Asyl- oder Rück-
kehrverfahren zugeführt werden, oder es sollte ihnen die Einreise verweigert werden. Es 
sollte daher eine Phase vor der Einreise mit einem Überprüfungsverfahren und dement-
sprechend einem Asyl- oder einem Rückkehrverfahren an der Grenze eingeführt werden. 
Alle Phasen der für sämtliche irregulären Einreisen geltenden Verfahren sollten nahtlos in-
einander übergehen und wirksam miteinander verknüpft sein.

(7) Die Einreise in das Hoheitsgebiet ist nicht gestattet, wenn ein Antragsteller kein 
Recht auf Verbleib hat, wenn er keinen Antrag auf Verbleib zum Zwecke eines in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 vorgesehenen Rechtsbehelfsverfahrens gestellt hat oder wenn 
ein Gericht entschieden hat, dass ihm der Verbleib bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs-
verfahrens nicht gestattet werden sollte. Um in solchen Fällen den nahtlosen Übergang 
vom Asyl- zum Rückkehrverfahren sicherzustellen, sollte auch das Rückkehrverfahren im 
Rahmen eines Grenzverfahrens innerhalb von höchstens 12 Wochen durchgeführt wer-
den. Diese Frist sollte ab dem Zeitpunkt beginnen, zu dem der Antragsteller, der Dritt-
staatsangehörige oder der Staatenlose kein Recht auf Verbleib mehr hat oder ihm der Ver-
bleib nicht länger gestattet ist.

(8) Um die Gleichbehandlung aller Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen zu gewähr-
leisten, deren Antrag im Rahmen des Grenzverfahrens abgelehnt wurde, sollten in Fällen, 
in denen ein Mitgliedstaat beschlossen hat, die Bestimmungen der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 aufgrund der darin enthalte-
nen einschlägigen Ausnahmen nicht auf Drittstaatsangehörige und Staatenlose anzuwen-
den, und gegen den betreffenden Drittstaatsangehörigen keine Rückkehrentscheidung zu 
5 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

erlassen, die Behandlung und das Schutzniveau des betreffenden Antragstellers, Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 
2008/115/EG über günstigere Regelungen bezüglich der vom Anwendungsbereich jener 
Richtlinie ausgenommenen Drittstaatsangehörigen der Behandlung und dem Schutzni-
veau entsprechen, die für Personen gelten, gegen die eine Rückkehrentscheidung ergangen 
ist.

(9) Bei der Anwendung des Rückkehrverfahrens an der Grenze sollten bestimmte Be-
stimmungen der Richtlinie 2008/115/EG Anwendung finden, da sie Aspekte des Rück-
kehrverfahrens regeln, die in der vorliegenden Verordnung nicht geregelt sind, namentlich 
Begriffsbestimmungen, günstigere Regelungen, Nichtzurückweisung, das Kindeswohl, fa-
miliäre Bindungen und Gesundheitszustand, Fluchtgefahr, Kooperationspflicht, Frist für 
die freiwillige Ausreise, Rückkehrentscheidung, Abschiebung, Aufschub der Abschie-
bung, Rückkehr und Abschiebung unbegleiteter Minderjähriger, Einreiseverbote, Garan-
tien bis zur Rückkehr, Inhaftnahme, Haftbedingungen, Inhaftnahme von Minderjährigen 
und Familien sowie Notlagen. Um das Risiko der unerlaubten Ein- und Weiterreise illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger und Staatenloser zu verringern, die dem Rückkehrver-
fahren an der Grenze unterliegen, sollte eine Frist für die freiwillige Ausreise eingeräumt 
werden. Diese Frist für die freiwillige Ausreise wird nur auf Antrag gewährt und sollte we-
der 15 Tage überschreiten, noch ein Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffen-
den Mitgliedstaats verleihen. Die betreffenden Personen sollten alle in ihrem Besitz befind-
lichen gültigen Reisedokumente für die Dauer, die zur Verhinderung ihrer Flucht erforder-
lich ist, den zuständigen Behörden übergeben. Die Bestimmungen dieser Verordnung über 
die Rückkehr berühren nicht die Ermessensmöglichkeit der Mitgliedstaaten, einem illegal 
in ihrem Hoheitsgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen jederzeit einen eigenen Aufent-
haltstitel oder eine sonstige Aufenthaltsberechtigung in Härtefällen, aus humanitären oder 
sonstigen Gründen zu erteilen.

(10) Wenn der illegal aufhältige Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nicht innerhalb 
der Höchstdauer des Rückkehrverfahrens an der Grenze zurückkehrt oder abgeschoben 
wird, sollte das Rückkehrverfahren gemäß der Richtlinie 2008/115/EG fortgesetzt wer-
den.

(11) Hat ein Antragsteller, Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, der während des 
Asylverfahrens an der Grenze gemäß Verordnung (EU) 2024/1348 in Haft genommen 
wurde, kein Recht auf Verbleib mehr und wurde ihm der weitere Verbleib nicht gestattet, 
so sollten die Mitgliedstaaten die Haft fortsetzen können, um die Einreise in das Hoheits-
gebiet zu verhindern und das Rückkehrverfahren durchzuführen, wobei die in der Richtli-
nie 2008/115/EG festgelegten Garantien und Haftbedingungen zu beachten sind. Es sollte 
außerdem möglich sein, einen Antragsteller, Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der 
während eines solchen Asylverfahrens an der Grenze nicht in Haft genommen wurde, der 
kein Recht auf Verbleib mehr hat und dem der weitere Verbleib nicht gestattet wurde, in 
Haft zu nehmen, wenn Fluchtgefahr besteht, er die Rückkehr umgeht oder behindert oder 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die nationale Sicherheit dar-
stellt. Die Haft sollte so kurz wie möglich sein und die Höchstdauer des Rückkehrverfah-
rens an der Grenze nicht überschreiten. Wenn der illegal aufhältige Drittstaatsangehörige 
oder Staatenlose innerhalb dieses Zeitraums nicht zurückkehrt oder nicht abgeschoben 
wird und das Rückkehrverfahren an der Grenze keine Anwendung mehr findet, sollte die 
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Richtlinie 2008/115/EG Anwendung finden. Die in dieser Richtlinie festgelegte maxima-
le Haftdauer sollte die Dauer der Inhaftnahme während des Rückkehrverfahrens an der 
Grenze einschließen.

(12) Das Rückkehrverfahren an der Grenze sollte in Krisensituationen gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates6 die Rückkehr irre-
gulär aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, deren Antrag im Rahmen einer 
Krise im Asylverfahren an der Grenze abgelehnt wurde und die kein Recht auf Verbleib 
haben und denen der Verbleib nicht gestattet wird, erleichtern, indem den zuständigen na-
tionalen Behörden die erforderlichen Instrumente und ausreichend Zeit gegeben wird, um 
das Rückkehrverfahren mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen. Um wirksam auf Kri-
sensituationen reagieren zu können, sollte es auch möglich sein, das Rückkehrverfahren an 
der Grenze in einer Krisensituation auf Antragsteller, Drittstaatsangehörige und Staatenlo-
se anzuwenden, die dem Rückkehrverfahren an der Grenze unterliegen und deren Antrag 
vor der Annahme eines Durchführungsbeschlusses des Rates gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1359, in dem erklärt wird, dass sich ein Mitgliedstaat in einer Krisensituation befin-
det, abgelehnt wurde und die kein Recht auf Verbleib haben und denen der Verbleib nach 
Erlass eines solchen Beschlusses nicht gestattet ist.

(13) Nach Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) berührt diese Verordnung nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mit-
gliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der in-
neren Sicherheit.

(14) Um eine kohärente Durchführung der Bestimmungen des in dieser Verordnung 
festgelegten Rückkehrverfahrens an der Grenze zum Zeitpunkt ihrer Anwendung zu ge-
währleisten, sollten auf Unionsebene und auf nationaler Ebene Durchführungspläne, in 
denen Lücken und operative Schritte für jeden Mitgliedstaat ermittelt werden, ausgearbei-
tet und umgesetzt werden.

(15) Die Anwendung dieser Verordnung sollte in regelmäßigen Abständen bewertet wer-
den.

(16) Das politische Ziel des Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwal-
tung und Visumpolitik, das als Teil des Fonds für integrierte Grenzverwaltung mit der Ver-
ordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates7 eingerichtet wur-
de, besteht darin, ein starkes und wirksames integriertes europäisches Grenzmanagement 
an den Außengrenzen sicherzustellen, unter anderem durch die Verhinderung und Aufde-
ckung illegaler Einwanderung und die wirksame Steuerung der Migrationsströme. Die 
Möglichkeit, im Rahmen dieses Instruments Unterstützung für Solidaritätsmaßnahmen 
im Rahmen der Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates8

7 Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im 
Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 48).

6 Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Be-
wältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.euro-
pa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

8 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 

zu finanzieren, würde zur Verwirklichung der Ziele der Verordnung (EU) 2021/1148 bei-
tragen. Die Verordnung (EU) 2021/1148 sollte daher geändert werden.

(17) Die Mittel des Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik und anderer einschlägiger Unionsfonds (im Folgenden „Fonds“) können 
mobilisiert werden können, um die Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen zur Anwen-
dung der Verordnung (EU) 2024/1351 gemäß den Vorschriften für den Einsatz der Fonds 
und unbeschadet anderer durch die Fonds unterstützter Prioritäten zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, die Zuweisungen im 
Rahmen ihrer jeweiligen Programme zu nutzen, einschließlich der Beträge, die nach der 
Halbzeitüberprüfung zur Verfügung gestellt werden. Zusätzliche Unterstützung im Rah-
men der einschlägigen thematischen Fazilitäten sollte insbesondere denjenigen Mitglieds-
taaten bereitgestellt werden können, die möglicherweise ihre Kapazitäten an den Grenzen 
ausbauen müssen.

(18) Die Verordnung (EU) 2021/1148 sollte dahin gehend geändert werden, dass ein 
vollständiger Beitrag des Unionshaushalts zu den gesamten förderfähigen Ausgaben für 
Solidaritätsmaßnahmen sichergestellt wird und dass spezifische Berichtserstattungsanfor-
derungen in Bezug auf diese Maßnahmen als Teil der bestehenden Berichterstattungs-
pflichten über den Einsatz der Fonds eingeführt werden. Diese Verordnung sollte auch ge-
ändert werden, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, Finanzbeiträge zum Instru-
ment für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik in Form externer 
zweckgebundener Einnahmen zu leisten.

(19) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Einrichtung eines Rückkehrverfahrens 
an der Grenze zur Bereitstellung spezifischer befristeter Vorschriften, um sicherzustellen, 
dass Mitgliedstaaten in der Lage sind, eine Krisensituation zu bewältigen, und um die Un-
terstützung gemäß der Verordnung (EU) 2021/1148 für Solidaritätsmaßnahmen im Rah-
men der Verordnung (EU) 2024/1351 finanzieren zu können, von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und 
der Wirkungen dieser Verordnung auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 
die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(20) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über 
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung 
und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 
Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Ar-
tikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Ver-
ordnung angenommen hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt.

(21) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands dar, an denen ich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates9 nicht 

2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
9 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzel-
ner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20).
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beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 
durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(22) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Be-
stimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat 
der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands10 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Be-
schlusses 1999/437/EG des Rates11 genannten Bereich gehören.

(23) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 
des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die As-
soziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands12 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Be-
schlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 
2008/146/EG des Rates13 genannten Bereich gehören.

(24) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürs-
tentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands14 dar, die zu 
dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 
des Beschlusses 2011/350/EU des Rates15 genannten Bereich gehören.

10 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.

14 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21.

13 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Euro-
päischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 
53 vom 27.2.2008, S. 1).

11 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvor-
schriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Is-
land und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).
12 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.

15 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäi-
schen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürsten-
tums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf 
die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 
vom 18.6.2011, S. 19).

(25) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) anerkannt wurden. Die Verordnung zielt insbesondere darauf ab, die uneinge-
schränkte Wahrung der Menschenwürde zu gewährleisten und die Anwendung der Artikel 
1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 und 47 der Charta zu fördern —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Gegenstand und Anwendungsbereich. (1) [1] 1Mit dieser Verord-
nung wird ein Rückkehrverfahren an der Grenze eingeführt. 2Es gilt für Dritt-
staatsangehörige und Staatenlose, deren Antrag im Rahmen des Asylverfahrens 
an der Grenze gemäß der Artikel 43 bis 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 (im 
Folgenden „Asylverfahren an der Grenze“) abgelehnt wurde. 3In der Verordnung 
werden ferner befristete spezifische Vorschriften für das Rückkehrverfahren an 
der Grenze in Krisensituationen im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1359 festgelegt.

[2] Mit dieser Verordnung wird auch die Verordnung (EU) 2021/1148 geän-
dert, um die Finanzierung der Unterstützung gemäß der genannten Verordnung 
für Solidaritätsmaßnahmen im Rahmen der Verordnung (EU) 2024/1351 zu er-
möglichen.

(2) Die gemäß Kapitel III dieser Verordnung erlassenen befristeten Maßnah-
men müssen den Anforderungen der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßig-
keit genügen, auf die Verwirklichung ihrer erklärten Ziele ausgerichtet sein und 
den Schutz der Rechte der Antragsteller gewährleisten sowie mit den Verpflich-
tungen der Mitgliedstaaten nach der Charta und dem Völkerrecht im Einklang 
stehen.

(3) 1Die Maßnahmen gemäß Kapitel III dieser Verordnung werden nur in dem 
angesichts der Lage unbedingt erforderlichen Maß, vorübergehend, in begrenz-
tem Umfang und nur unter außergewöhnlichen Umständen angewandt. 2Auf 
Antrag können die Mitgliedstaaten die in Kapitel III vorgesehenen Maßnahmen 
nur insoweit anwenden, als dies in dem in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1359 genannten Beschluss vorgesehen ist.

Artikel 2. Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) 2024/1348. Für diejeni-
gen Mitgliedstaaten, die nicht durch die Verordnung (EU) 2024/1348 gebunden 
sind, sind Bezugnahmen in der vorliegenden Verordnung auf Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2024/1348 als Bezugnahmen auf gleichwertige Bestimmun-
gen verstanden werden, die sie möglicherweise in ihr nationales Recht aufge-
nommen haben.

Artikel 3. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
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a) „Antrag auf internationalen Schutz“ oder „Antrag“ einen Antrag auf inter-
nationalen Schutz oder einen Antrag im Sinne des Artikels 3 Nummer 12 der 
Verordnung (EU) 2024/1348;

b) „Antragsteller“ den Antragsteller gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 
Nummer 13 der Verordnung (EU) 2024/1348.

KAPITEL II. RÜCKKEHRVERFAHREN AN DER GRENZE

Artikel 4. Rückkehrverfahren an der Grenze. (1) Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen, deren Antrag im Rahmen des Asylverfahrens an der Grenze 
abgelehnt wurde, wird die Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mit-
gliedstaats nicht gestattet.

(2) 1Die Mitgliedstaaten schreiben den in Absatz 1 genannten Personen vor, 
dass sie sich für einen Zeitraum von höchstens 12 Wochen an Standorten an der 
Außengrenze oder in der Nähe der Außengrenze oder in Transitzonen aufhalten 
müssen. 2Kann ein Mitgliedstaat diese Personen nicht an diesen Standorten un-
terbringen, so kann er auf andere Standorte in seinem Hoheitsgebiet zurückgrei-
fen. 3Die Zwölfwochenfrist beginnt ab dem Tag, an dem der Antragsteller, Dritt-
staatsangehörige oder Staatenlose kein Recht auf Verbleib mehr hat und ihm der 
Verbleib nicht länger gestattet ist. 4Das Erfordernis des Aufenthalts an einem be-
stimmten Standort gemäß diesem Absatz gilt nicht als Genehmigung für die Ein-
reise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder den dortigen Verbleib. 5Die 
Bedingungen an diesen Standorten müssen den Normen entsprechen, die denen 
der im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen und der Ge-
sundheitsversorgung gemäß den Artikeln 19 und 20 der Richtlinie (EU) 
2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates16 gleichwertig sind, wie 
sie für Personen gelten, die noch als Antragsteller angesehen werden.

(3) Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5, Artikel 6 Absätze 1 bis 5, Artikel 7 
Absätze 2 und 3, die Artikel 8 bis 11, Artikel 12, Artikel 14 Absatz 1, Artikel 15 
Absätze 2 bis 4 und die Artikel 16 bis 18 der Richtlinie 2008/115/EG finden für 
die Zwecke dieses Artikels Anwendung.

(4) Kann eine Rückkehrentscheidung nicht innerhalb des in Absatz 2 genann-
ten maximalen Zeitraums vollstreckt werden, führen die Mitgliedstaaten die 
Rückkehrverfahren im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG weiter.

(5) 1Unbeschadet der Möglichkeit für sie, jederzeit freiwillig zurückzukehren, 
wird den in Absatz 1 genannten Personen eine Frist für die freiwillige Ausreise 
eingeräumt, es sei denn, es besteht Fluchtgefahr, oder ihr Antrag im Rahmen des 
Asylverfahrens an der Grenze wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
oder die betreffende Person eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffent-
liche Sicherheit oder die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten darstellt. 2Die 
Frist für die freiwillige Ausreise wird nur auf Antrag gewährt und darf weder 15 

16 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

Tage überschreiten, noch ein Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats verleihen. 3Für die Zwecke dieses Absatzes übergibt die Person alle in 
ihrem Besitz befindlichen gültigen Reisedokumente für die Dauer an die zustän-
digen Behörden, die zur Verhinderung von Flucht erforderlich ist.

(6) Die Mitgliedstaaten, die nach Ablehnung eines Antrags im Rahmen des 
Asylverfahrens an der Grenze eine Einreiseverweigerung gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates17 erlas-
sen und beschlossen haben, die Richtlinie 2008/115/EG in diesen Fällen gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der genannten Richtlinie nicht anzuwenden, stel-
len sicher, dass die Behandlung und das Schutzniveau der Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen, denen die Einreise verweigert wird, im Einklang mit Artikel 4 
Absatz 4 der Richtlinie 2008/115/EG stehen und der Behandlung und dem 
Schutzniveau gemäß Absatz 2 dieses Artikels und Artikel 5 Absatz 4 dieser Ver-
ordnung gleichwertig sind.

Artikel 5. Haft. (1) Eine Inhaftnahme darf nur als letztes Mittel angeordnet 
werden, wenn sich dies aufgrund einer Einzelfallprüfung als notwendig erweist 
und andere weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam angewandt 
werden können.

(2) Die in Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Personen, die wäh-
rend des Asylverfahrens an der Grenze in Haft genommen wurden, die nicht 
mehr zum Verbleib berechtigt sind und denen der weitere Verbleib nicht gestat-
tet wurde, können weiter in Haft gehalten werden, um ihre Einreise in das Ho-
heitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats zu verhindern, ihre Rückkehr vorzu-
bereiten oder das Abschiebungsverfahren durchzuführen.

(3) Die in Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Personen, die nicht 
während des Asylverfahrens an der Grenze in Haft genommen wurden, die nicht 
mehr zum Verbleib berechtigt sind und denen der weitere Verbleib nicht gestat-
tet wurde, können in Haft genommen werden, wenn Fluchtgefahr im Sinne der 
Richtlinie 2008/115/EG besteht, wenn sie die Vorbereitung der Rückkehr oder 
das Abschiebungsverfahren umgehen oder behindern oder wenn sie eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder für die nationale Sicherheit dar-
stellen.

(4) 1Die Haft wird für den kürzestmöglichen Zeitraum und nur so lange 
aufrechterhalten, wie eine hinreichende Aussicht auf Abschiebung besteht und 
während hierfür Vorkehrungen im Gange sind, die mit der gebotenen Sorgfalt 
durchgeführt werden. 2Die Haftdauer darf den in Artikel 4 Absatz 2 dieser Ver-
ordnung genannten Zeitraum nicht überschreiten und wird auf die Höchstdau-
er der Inhaftnahme gemäß Artikel 15 Absätze 5 und 6 der Richtlinie 
2008/115/EG angerechnet, wenn unmittelbar nach einer Haft gemäß dem vor-
liegenden Artikel eine nachfolgende Inhaftnahme angeordnet wird.

17 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über ei-
nen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1).
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(5) Die mit der Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments 
und des Rates18 errichtete Asylagentur der Europäischen Union arbeitet bis zum 
12. Dezember 2024 gemäß Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung Leit-
linien für verschiedene Alternativen zur Inhaftnahme aus, die im Rahmen eines 
Grenzverfahrens verwendet werden könnten.

KAPITEL III. IN EINER KRISENSITUATION ANWENDBARE 
AUSNAHMEREGELUNGEN

Artikel 6. In einer Krisensituation auf das Rückkehrverfahren an der 
Grenze anwendbare Maßnahmen. (1) In einer Krisensituation im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1359 und in Bezug auf illegal 
aufhältige Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, deren Antrag im Rahmen des 
Asylverfahrens an der Grenze gemäß Artikel 11 Absätze 3, 4 und 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1359 abgelehnt wurde, die kein Recht auf Verbleib haben und 
denen der Verbleib nicht gestattet ist, können die Mitgliedstaaten folgenderma-
ßen abweichen:
a) abweichend von Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung können die Mitglieds-

taaten den Höchstzeitraum, in dem Drittstaatsangehörige oder Staatenlose 
an den in dem genannten Artikel erwähnten Standorten festzuhalten sind, 
um einen zusätzlichen Zeitraum von höchstens sechs Wochen verlängern;

b) abweichend von Artikel 5 Absatz 4 dieser Verordnung darf die Haftdauer den 
in Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Zeitraum nicht über-
schreiten und ist auf die Höchstdauer der Inhaftnahme gemäß Artikel 15 Ab-
sätze 5 und 6 der Richtlinie 2008/115/EG anzurechnen.

(2) Absatz 1 dieses Artikels gilt auch für Antragsteller, Drittstaatsangehörige 
und Staatenlose, die dem Asylverfahren an der Grenze unterliegen, deren Antrag 
vor der Annahme des Durchführungsbeschlusses des Rates nach Artikel 4 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1359 abgelehnt wurde und die nach Erlass die-
ses Beschlusses kein Recht auf Verbleib haben und denen der Verbleib nicht ge-
stattet wird.

(3) 1Organisationen und Personen, die nach nationalem Recht befugt sind, 
Rechtsauskunfts- und Beratungsleistungen zu erbringen, haben effektiven Zu-
gang zu Antragstellern in Hafteinrichtungen und an Grenzübergangsstellen. 
2Die Mitgliedstaaten dürfen Beschränkungen solcher Tätigkeiten nur verhängen, 
wenn solche Beschränkungen nach Maßgabe des nationalen Rechts für die Si-
cherheit, die öffentliche Ordnung oder die Verwaltung der Hafteinrichtung ob-
jektiv erforderlich sind und sofern der Zugang dadurch nicht erheblich behin-
dert oder unmöglich gemacht wird.

Artikel 7. Verfahrensvorschriften. 1Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass 
er sich in einer Krisensituation im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 
18 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

(EU) 2024/1359 befindet, kann er einen Antrag auf Anwendung der Ausnah-
meregelungen gemäß Artikel 6 der vorliegenden Verordnung stellen. Stellt ein 
Mitgliedstaat einen solchen Antrag, so gelten soweit einschlägig die Artikel 2 bis 
6 und Artikel 17 Absätze 3 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1359. 2Wurde be-
reits ein Verfahren zur Erlangung einer Ausnahmeregelung gemäß Artikel 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1359 eingeleitet, so können die Mitgliedstaaten im Rah-
men dieses Verfahrens die Anwendung der in Artikel 6 der vorliegenden Verord-
nung vorgesehenen Ausnahmeregelungen beantragen.

Artikel 8. Besondere Bestimmungen und Garantien. Wendet ein Mitglieds-
taat die in Artikel 6 vorgesehene Ausnahmeregelung an, so unterrichtet er die be-
treffenden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einer Sprache, die diese 
verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sie 
verstehen, über die angewandten Maßnahmen und über die Dauer der Maßnah-
men.

KAPITEL IV. ÄNDERUNG DER VERORDNUNG (EU) 2021/1148

Artikel 9. Änderung der Verordnung (EU) 2021/1148. Die Verordnung 
(EU) 2021/1148 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 2 wird folgende Nummer angefügt:

„11. ‚Solidaritätsmaßnahme‘ eine in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes(*1) festgelegte Maßnahme, die durch Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 64 Absatz 1 der genannten Verordnung finanziert wird.
(1*) Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Ände-
rung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 2021/1060 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 
22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).“

2. In Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt:
„(3) Die Unterstützung im Rahmen dieser Verordnung für Solidaritäts-
maßnahmen kann durch Beiträge der Mitgliedstaaten und anderer öffentli-
cher oder privater Geber in Form externer zweckgebundener Einnahmen 
gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung finanziert werden.“

3. In Artikel 12 wird folgender Absatz eingefügt:
„(7a) Für Solidaritätsmaßnahmen kann der Beitrag aus dem Unionshaus-
halt auf 100 % der förderfähigen Gesamtausgaben angehoben werden.“

4. In Artikel 29 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt:
„aa) die Durchführung von Solidaritätsmaßnahmen, einschließlich einer 
Aufschlüsselung der Finanzbeiträge nach Maßnahmen und einer Beschrei-
bung der wichtigsten mit der Finanzierung erzielten Ergebnisse;“.

5. In Anhang II Nummer 1 wird folgender Buchstabe angefügt:
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„h) Unterstützung von Solidaritätsmaßnahmen gemäß dem in Anhang III 
Nummer 1 festgelegten Gegenstand der Unterstützung.“

6. Anhang VI wird wie folgt geändert:
a) In Anhang VI Tabelle 1 Nummer I wird der folgende Code angefügt:

„030 Solidaritätsmaßnahmen“;
b) Tabelle 3 wird wie folgt geändert:

i) Die Codes 005 und 006 erhalten folgende Fassung:
„005 Transit-Sonderregelung gemäß Artikel 17
006 Maßnahmen gemäß Artikel 85 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2018/1240“;

ii) die folgenden Codes werden angefügt:
„007 Maßnahmen gemäß Artikel 85 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2018/1240
008 Soforthilfe
009 Solidaritätsmaßnahmen“.

KAPITEL V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 10. Anfechtung durch die Behörden. Die Möglichkeit der Behörden, 
behördliche oder gerichtliche Entscheidungen nach Maßgabe des nationalen 
Rechts anzufechten, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

Artikel 11. Berechnung der Fristen. Die in dieser Verordnung angegebenen 
Fristen werden wie folgt berechnet:
a) Eine nach Tagen, Wochen oder Monaten bemessenen Frist wird ab dem Zeit-

punkt berechnet, zu dem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenom-
men wird; Der Tag selbst, an dem dieses Ereignis eintritt oder diese Handlung 
vorgenommen wird, nicht als in den betreffenden Zeitraum fallend gezählt.

b) 1Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet mit Ablauf des Ta-
ges, der in der letzten Woche beziehungsweise im letzten Monat dieselbe Be-
zeichnung beziehungsweise dieselbe Zahl des Monats wie der Tag trägt, an 
dem das Ereignis eingetreten oder die Handlung vorgenommen worden ist, 
von denen an die Frist zu berechnen ist. 2Fehlt bei einer nach Monaten bemes-
senen Frist im letzten Monat der Frist der für ihren Ablauf maßgebende Tag, 
so endet die Frist am letzten Tag dieses letzten Monats um Mitternacht.

c) Eine Frist umfasst die Samstage, die Sonntage und alle gesetzlichen Feiertage 
in dem betreffenden Mitgliedstaat; endet eine Frist an einem Samstag, Sonn-
tag oder gesetzlichen Feiertag, so gilt der nächste Arbeitstag als letzter Tag der 
Frist.

Artikel 12. Übergangsmaßnahmen. [1] Bis zum 12. September 2024 legt die 
Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den ein-
schlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union dem Rat einen ge-

meinsamen Durchführungsplan vor, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaa-
ten angemessen darauf vorbereitet sind, Kapitel II dieser Verordnung bis zum 1. 
Juli 2026 durchzuführen, wobei sie die etwaigen ermittelten Lücken und erfor-
derlichen operativen Schritte bewertet, und setzt das Europäische Parlament 
davon in Kenntnis.

[2] Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Durchführungsplans erstellt jeder 
Mitgliedstaat bis zum 12. Dezember 2024 mit Unterstützung der Kommission 
und der einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union einen na-
tionalen Durchführungsplan, in dem die Maßnahmen und ein Zeitplan für de-
ren Durchführung festgelegt sind. Jeder Mitgliedstaat schließt die Durchfüh-
rung seines Plans bis zum 1. Juli 2026 ab.

[3] Für die Zwecke der Durchführung dieses Artikels können die Mitgliedstaa-
ten auf die Unterstützung der einschlägigen Organe, Einrichtungen und sonsti-
gen Stellen der Union zurückgreifen, und aus den Unionsfonds kann den Mit-
gliedstaaten im Einklang mit den für diese Einrichtungen und sonstigen Stellen 
und Fonds geltenden Rechtsakte finanzielle Unterstützung gewährt werden.

[4] Die Kommission überwacht sorgfältig die Durchführung der nationalen 
Durchführungspläne.

Artikel 13. Überwachung und Bewertung. [1] Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 13. Juni 2028 und danach alle 
fünf Jahre Bericht über die Anwendung dieser Verordnung in den Mitgliedstaa-
ten und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor.

[2] Auf Ersuchen der Kommission übermitteln ihr die Mitgliedstaaten die für 
die Ausarbeitung ihres Berichts erforderlichen Informationen spätestens zum 
12. September 2027.

Artikel 14. Inkrafttreten und Geltung. (1) Diese Verordnung tritt am zwan-
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft.

(2) Sie gilt ab dem 12. Juni 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen
Die Präsidentin
R. METSOLA

Parlaments Im Namen des Rates
Die Präsidentin
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H. LAHBIB 6. Krisenverordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1359 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1359 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer 
Gewalt im Bereich Migration und Asyl und zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2021/1147

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben d und e,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,3

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Mit der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte die 

Union sicherstellen, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, eine 
gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl und Migration, Kontrollen an den Außengren-
zen und Rückführung entwickeln und unerlaubte Migrationsbewegungen zwischen Mit-
gliedstaaten verhindern, gegründet auf Solidarität und die gerechte Aufteilung der Verant-
wortlichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten, die unter uneingeschränkter Achtung der 
Grundrechte auch gegenüber Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen angemessen ist.

(2) Es bedarf eines Gesamtkonzepts mit dem Ziel, das gegenseitige Vertrauen zwischen 
den Mitgliedstaaten zu stärken, wobei festzustellen ist, dass die Wirksamkeit des Gesamt-
konzepts davon abhängt, dass alle Komponenten gemeinsam angegangen und auf inte-
grierte Weise umgesetzt werden.

(3) Die Union und ihre Mitgliedstaaten könnten mit sehr unterschiedlichen Migrations-
herausforderungen konfrontiert sein, insbesondere in Bezug auf den Umfang und die Zu-
sammensetzung der eintreffenden Personengruppen. Daher ist es von entscheidender Be-
deutung, dass die Union mit einer Vielzahl von Instrumenten ausgestattet wird, um auf 
alle Arten von Situationen reagieren zu können. Mit dem in der Verordnung (EU) 

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

2 ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.

1 ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 58.
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2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates4 dargelegten Gesamtkonzept, auch 
durch Partnerschaften mit einschlägigen Drittländern, sollte sichergestellt werden, dass der 
Union spezifische Vorschriften für ein wirksames Migrationsmanagement, insbesondere 
die Aktivierung eines obligatorischen Solidaritätsmechanismus, zur Verfügung stehen und 
dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um Krisen vorzubeugen. Mit der 
vorliegenden Verordnung werden Vorschriften festgelegt, die dieses Konzept sowie die in 
der Richtlinie 2001/55/EG des Rates5 festgelegten Vorschriften ergänzen und parallel dazu 
angewandt werden können.

(4) Auch wenn die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen getroffen werden, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Krisensituation oder eine Situation höherer Gewalt 
im Bereich Migration und Asyl aus Umständen entsteht, die sich der Kontrolle der Union 
und ihrer Mitgliedstaaten entziehen. Zu diesen außergewöhnlichen Situationen können 
Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen im Hoheitsgebiet eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten, Situationen der Instrumentalisierung von Migranten 
durch einen Drittstaat oder einen feindseligen nichtstaatlichen Akteur mit dem Ziel, den 
Mitgliedstaat oder die Union zu destabilisieren, oder eine Situation höherer Gewalt in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat zählen. Unter solchen Umständen ist es möglich, dass die Maß-
nahmen und die Flexibilität, die in der Verordnung (EU) 2024/1351 und in der Verord-
nung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates6 vorgesehen sind, mög-
licherweise nicht für die Bewältigung solcher außergewöhnlicher Situationen ausreichen. 
Diese außergewöhnlichen Situationen unterscheiden sich von jenen, in denen ein Mit-
gliedstaat aufgrund der kumulativen Wirkung von Ankünften auf seine gut vorbereiteten 
Asyl-, Aufnahme- und Migrationssysteme mit einer ausgeprägten Migrationslage konfron-
tiert ist, oder in der ein Mitgliedstaat aufgrund der Größenordnung der Ankünfte, die 
nicht das Ausmaß von Massenankünften erreichen, unter Migrationsdruck steht, die den-
noch für seine gut vorbereiteten Systeme unverhältnismäßige Verpflichtungen mit sich 
bringt und für die in der Verordnung (EU) 2024/1351 die einschlägigen Maßnahmen vor-
gesehen sind. Ferner berührt diese Verordnung nicht die Wahrnehmung der Zuständigkei-
ten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den 
Schutz der inneren Sicherheit.

(5) Ziel dieser Verordnung ist es, die Vorsorge und Resilienz der Union zur Bewältigung 
von Krisensituationen zu verbessern und die operative Koordinierung, die kapazitätsbezo-

6 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).

4 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
5 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vor-
übergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förde-
rung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).

gene Unterstützung und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln in Krisensituationen zu er-
leichtern.

(6) Diese Verordnung gewährleistet die wirksame Anwendung des Grundsatzes der Soli-
darität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten 
sowie die Anpassung der einschlägigen Vorschriften für das Asylverfahren, einschließlich 
der Anwendung des raschen Verfahrens, damit die Mitgliedstaaten und die Union über die 
erforderlichen rechtlichen Instrumente verfügen, um rasch auf Krisensituationen und Si-
tuationen höherer Gewalt zu reagieren, einschließlich der Anpassung der Fristen für die 
Durchführung aller Verfahren.

(7) Mit dieser Verordnung wird sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten in Krisensituatio-
nen und Situationen höherer Gewalt uneingeschränkt unterstützt werden, unter anderem 
durch den Solidaritätsmechanismus, der eine gerechte Aufteilung der Verantwortlichkei-
ten und eine ausgewogene Verteilung der Belastungen zwischen den Mitgliedstaaten in 
Krisensituationen gewährleistet.

(8) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten von Drittstaatsangehöri-
gen und Staatenlosen und den Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (im Folgenden „Charta“), insbesondere der Achtung und dem Schutz 
der Menschenwürde, dem Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe, der Achtung des Privat- und Familienlebens, dem Grundsatz des 
Kindeswohls, dem Recht auf Asyl und Schutz bei Abschiebung, Ausweisung oder Auslie-
ferung, und mit dem Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. 
Juli 1951 in der durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 ergänzten Fassung 
(im Folgenden „Genfer Flüchtlingskonvention“) anerkannt wurden. Diese Verordnung 
sollte im Einklang mit der Charta und den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts so-
wie des Völkerrechts durchgeführt werden. Um der vorrangigen Berücksichtigung des Kin-
deswohls im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes von 1989 und der Notwendigkeit der Achtung des Familienlebens sowie des 
Schutzes der Gesundheit der betreffenden Personen Rechnung zu tragen, sollten Garanti-
en für Minderjährige und ihre Familienangehörigen sowie für Personen, die internationa-
len Schutz beantragen (im Folgenden „Antragsteller“), deren Gesundheitszustand eine 
spezifische, angemessene Unterstützung erfordert, angewandt werden. Die Vorschriften 
und Garantien der Verordnung (EU) 2024/1348 sollten weiterhin für Personen gelten, auf 
die die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Ausnahmen Anwendung finden, so-
fern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschriften der 
Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates7, einschließlich 
der Vorschriften über die Inhaftnahme von Personen, die internationalen Schutz beantra-
gen, sollten ab dem Zeitpunkt der Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz wei-
terhin gelten.

(9) Diese Verordnung sieht keine Ausnahmen von den Vorschriften und Garantien, auch 
in Bezug auf materielle Aufnahmebedingungen, gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 
vor. Ein Mitgliedstaat in einer Krisensituation sollte zusätzliche und ausreichende perso-

7 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
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nelle und materielle Ressourcen bereitstellen, um seinen Verpflichtungen gemäß der ge-
nannten Richtlinie nachkommen zu können.

(10) Die Vorschriften und Garantien der Verordnungen (EU) 2024/13568, (EU) 
2024/13589 und (EU) 2024/134710 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie (EU) 2024/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates11 sollten ungeach-
tet der Ausnahmeregelungen nach der vorliegenden Verordnung weiterhin gelten. Die 
Mitgliedstaaten sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nur im Ein-
klang mit den für diese Maßnahmen geltenden Voraussetzungen anwenden, die im ein-
schlägigen, gemäß der vorliegenden Verordnung angenommenen Durchführungsbe-
schluss des Rates vorgesehen sind und wenn dies unbedingt erforderlich und verhältnismä-
ßig ist.

(11) Die Annahme von Maßnahmen gemäß dieser Verordnung in Bezug auf einen be-
stimmten Mitgliedstaat sollte nicht die Möglichkeit berühren, Artikel 78 Absatz 3 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) anzuwenden.

(12) Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen könnten dazu füh-
ren, dass ein Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, die Anträge von Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen auf internationalen Schutz im Einklang mit den Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2024/1351 und der Verordnung (EU) 2024/1348 zu bearbeiten; dies wirkt sich 
auf das Funktionieren des Asyl- und Migrationssystems nicht nur in diesem Mitgliedstaat, 
sondern in der Union insgesamt aus. Es ist daher erforderlich, spezifische Vorschriften und 

10 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen, denen inter-
nationaler Schutz gewährt wurde, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anspruch auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des gewährten Schutzes, zur Änderung der Richt-
linie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).

9 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zur effektiven Anwendung der Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2001/55/EG sowie zur Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahren-
abwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Euro-
dac-Daten, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1358/oj).

11 Richtlinie (EU) 2024/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates vom XXX zur Änderung der 
Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

8 Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817 (ABl. L, 
2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

Mechanismen festzulegen, die wirksame Maßnahmen zur Bewältigung solcher Situationen 
ermöglichen.

(13) Die Mitgliedstaaten sollten über ausreichende personelle und finanzielle Ressour-
cen und die erforderliche Infrastruktur zur wirksamen Umsetzung der Asyl- und Migrati-
onspolitik verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten eine angemessene Koordinierung zwi-
schen den zuständigen nationalen Behörden sowie mit den nationalen Behörden der ande-
ren Mitgliedstaaten sicherstellen, um dafür zu sorgen, dass ihr Asylsystem, Aufnahmesys-
tem, einschließlich Kinderschutzdienste, oder Rückkehrsystem — auch in Bezug auf Vor-
sorge und Notfallplanung — gut gerüstet ist und dass jede Komponente über eine ausrei-
chende Kapazität verfügt.

(14) Eine Instrumentalisierungssituation könnte entstehen, wenn ein Drittstaat oder ein 
feindseliger nichtstaatlicher Akteur Reisen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen 
an die Außengrenzen der Union oder in einen Mitgliedstaat fördert oder erleichtert, wobei 
diese Handlungen auf die Absicht eines Drittstaats oder feindseligen nichtstaatlichen Ak-
teurs hindeuten, die Union oder einen Mitgliedstaat zu destabilisieren, sofern diese Hand-
lungen wesentliche Funktionen eines Mitgliedstaats, einschließlich der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung oder des Schutzes seiner nationalen Sicherheit, gefährden könn-
ten.

(15) Fälle, in denen nichtstaatliche Akteure an organisierter Kriminalität, insbesondere 
Schleuserkriminalität, beteiligt sind, sollten nicht als Instrumentalisierung von Migranten 
betrachtet werden, wenn das Ziel nicht darin besteht, die Union oder einen Mitgliedstaat 
zu destabilisieren.

(16) Humanitäre Hilfe sollte nicht als Instrumentalisierung von Migranten betrachtet 
werden, wenn das Ziel nicht darin besteht, die Union oder einen Mitgliedstaat zu destabi-
lisieren.

(17) Um eine sofortige und angemessene Reaktion auf hybride Bedrohungen im Ein-
klang mit dem Unionsrecht und internationalen Verpflichtungen zu gewährleisten, liegt 
der Schwerpunkt dieser Verordnung unbeschadet der Maßnahmen, die in anderen Politik-
bereichen und Rechtsinstrumenten gelten, auf den spezifischen Maßnahmen im Bereich 
Migration, mit denen Situationen der Instrumentalisierung begegnet werden soll.

(18) Im Fall einer Instrumentalisierungssituation könnten an den Außengrenzen oder in 
Transitzonen eines Mitgliedstaats Drittstaatsangehörige und Staatenlose einen Antrag auf 
internationalen Schutz stellen, wobei es sich häufig um Personen handelt, die beim uner-
laubten Überschreiten der Außengrenze eines Mitgliedstaats auf dem Land-, See- oder 
Luftweg aufgegriffen oder nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifft wurden. Dies 
kann insbesondere zu einem unerwarteten erheblichen Anstieg der Belastung durch die 
Anträge auf internationalen Schutz an den Außengrenzen führen. In diesem Zusammen-
hang muss im Einklang mit Artikel 18 der Charta und der Genfer Flüchtlingskonvention 
ein effektiver und echter Zugang zum Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes 
gewährleistet sein.

(19) Für Zypern enthält die Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates12 besondere Vor-
schriften für die Trennungslinie zwischen den Landesteilen der Republik Zypern, in denen 

12 Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates vom 29. April 2004 über eine Regelung nach Artikel 2 des 
Protokolls Nr. 10 zur Beitrittsakte (ABl. L 161 vom 30.4.2004, S. 128).
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die Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche Kontrolle ausübt, und den Landes-
teilen, in denen sie keine tatsächliche Kontrolle ausübt. Obwohl diese Trennungslinie kei-
ne Außengrenze darstellt, sollte eine Situation, in der ein Drittstaat oder ein feindseliger 
nichtstaatlicher Akteur Reisebewegungen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
zum Überschreiten dieser Trennungslinie fördert oder erleichtert, als Instrumentalisierung 
betrachtet werden, wenn alle übrigen Elemente der Instrumentalisierung gegeben sind.

(20) Ein Mitgliedstaat kann auch mit ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis-
sen konfrontiert sein, auf die er keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Solche Situationen höherer 
Gewalt könnten den Mitgliedstaat daran hindern, seinen Verpflichtungen aus dem Uni-
onsrecht nachzukommen, und Folgen nicht nur in diesem Mitgliedstaat, sondern in der 
gesamten Union haben. Bei Situationen höherer Gewalt handelt es sich unter anderem um 
Pandemien oder Naturkatastrophen.

(21) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass er sich in einer Krisensituation oder einer 
Situation höherer Gewalt befindet, so sollte es diesem Mitgliedstaat möglich sein, um die 
Genehmigung der in dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahmeregelungen und Solidari-
tätsmaßnahmen zu ersuchen. Dieses Ersuchen sollte eine Lagebeschreibung enthalten und 
festlegen, welche Maßnahmen beantragt werden, um die spezifische Situation zu bewälti-
gen. Es sollte auch die Gründe aufführen, aus denen die Situation diese Maßnahmen erfor-
dert, und gegebenenfalls die bereits ergriffenen Abhilfemaßnahmen enthalten.

(22) Die Anwendung von Maßnahmen im Rahmen des Ständigen EU-Instrumentari-
ums zur Migrationsunterstützung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1351 (im Folgenden „Instrumentarium“) sollte keine Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme von Solidaritätsmaßnahmen gemäß der vorliegenden Verordnung sein.

(23) In einer Krisensituation sollte der mit einer solchen Situation konfrontierte Mit-
gliedstaat die Möglichkeit haben, andere Mitgliedstaaten um Solidaritäts- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen zu ersuchen, die seinen Bedürfnissen am besten entsprechen, um diese 
Situation zu bewältigen, und die eine verstärkte Solidarität im Vergleich zu der in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 vorgesehenen erfordern, um die Verantwortlichkeit des Mit-
gliedstaats für die Bewältigung einer Krisensituation zu mindern. Die verstärkten Solidari-
täts- und Unterstützungsmaßnahmen könnten in Form von Übernahmen, Finanzbeiträ-
gen, alternativen Solidaritätsmaßnahmen oder einer Kombination dieser Maßnahmen er-
folgen.

(24) In Krisensituationen oder Situationen höherer Gewalt sollte der mit einer solchen 
Situation konfrontierte Mitgliedstaat die Möglichkeit haben, um die Genehmigung zu er-
suchen, Ausnahmen von den einschlägigen Vorschriften über das Asylverfahren, ein-
schließlich des Asylverfahrens an der Grenze, anzuwenden. Soweit relevant, sollten solche 
Ersuchen auch die Wahl des betreffenden Mitgliedstaats hinsichtlich des Ausschlusses vom 
oder der Einstellung des Grenzverfahrens für bestimmte Kategorien von Antragstellern 
umfassen. Zusammen mit einem solchen Ersuchen sollte es dem betreffenden Mitglieds-
taat möglich sein, der Kommission mitzuteilen, dass er beabsichtigt, die Ausnahmerege-
lung für die Registrierungsfrist anzuwenden, bevor dies mit dem Durchführungsbeschluss 
des Rates genehmigt wird, sowie die genauen Gründe für die Erforderlichkeit eines sofor-
tigen Handelns mitzuteilen. Die Anwendung dieser Ausnahme sollte zehn Tage ab dem 
auf das Ersuchen folgenden Tag nicht überschreiten, es sei denn, dies wird im Durchfüh-

rungsbeschluss des Rates genehmigt. Die Kommission und der Rat sollten bei der Wahr-
nehmung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zü-
gig vorgehen, um die zeitliche Lücke zwischen dem Ende eines solchen Zeitraums und dem 
Erlass des entsprechenden Durchführungsbeschlusses des Rates zu begrenzen.

(25) Da es vorkommen könnte, dass ein Mitgliedstaat mit mehreren der in dieser Verord-
nung beschriebenen Situationen gleichzeitig konfrontiert ist, ist es diesem Mitgliedstaat 
möglich, dass dieser Mitgliedstaat verschiedene Maßnahmen gemäß dieser Verordnung 
beantragt und ermächtigt wird, diese Maßnahmen, die einander ergänzen sollen, gleichzei-
tig anzuwenden oder in Anspruch zu nehmen.

(26) Um eine angemessene Bewältigung einer Krisensituation, einschließlich Instrumen-
talisierung, oder einer Situation höherer Gewalt zu ermöglichen und um die Vorhersehbar-
keit und eine angemessene Anpassung der einschlägigen Vorschriften über das Asylverfah-
ren in solchen Situationen, einschließlich des Asylverfahrens an der Grenze, zu gewährleis-
ten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, die Lage nach einem begrün-
deten Ersuchen des betreffenden Mitgliedstaats zu bewerten und im Wege eines Durchfüh-
rungsbeschlusses zu bestimmen, ob der ersuchende Mitgliedstaat mit einer Krisensituati-
on, einschließlich Instrumentalisierung, oder einer Situation höherer Gewalt konfrontiert 
ist.

(27) In einer Krisensituation sollten die Solidaritätsmaßnahmen zur Bewältigung einer 
solchen Situation über die in der Verordnung (EU) 2024/1351 vorgesehenen Maßnahmen 
hinausgehen. Aus diesem Grund sollte die Kommission bei der Bewertung der Lage die 
quantitativen und qualitativen Indikatoren gemäß Artikel 9 dieser Verordnung und die 
vom ersuchenden Mitgliedstaat vorgelegten fundierten Informationen sowie die gemäß 
der Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates13 und der 
Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates14 gesammelten 
Informationen sowie den in der Verordnung (EU) 2024/1351 genannten Jährlichen Euro-
päischen Asyl- und Migrationsbericht berücksichtigen. In Situationen der Instrumentali-
sierung sollte die Kommission außerdem die Gründe berücksichtigen, weshalb das Instru-
mentarium nicht ausreicht, um die Situation zu bewältigen. Die Kommission sollte die ein-
schlägigen Agenturen, insbesondere die Asylagentur der Europäischen Union (im Folgen-
den „Asylagentur“), die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache und die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte sowie internationale Organisationen, 
insbesondere das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM), und andere ein-
schlägige Organisationen konsultieren, um ausreichende Informationen einzuholen, da-
mit sie angemessen beurteilen kann, ob der ersuchende Mitgliedstaat mit einer Krisensitu-
ation, einschließlich Instrumentalisierung, oder einer Situation höherer Gewalt konfron-
tiert ist.

14 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).

13 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).
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(28) Um ein hohes Maß an politischer Kontrolle und Unterstützung zu gewährleisten 
und die Solidarität der Union zum Ausdruck zu bringen, ist die Überlegung relevant, ob 
der Europäische Rat festgestellt hat, dass die Union oder einer oder mehrere ihrer Mit-
gliedstaaten mit einer Situation der Instrumentalisierung von Migranten konfrontiert ist 
bzw. sind. Die Instrumentalisierung von Migranten könnte die wesentlichen Funktionen 
eines Mitgliedstaats, einschließlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder 
des Schutzes seiner nationalen Sicherheit, gefährden.

(29) Um eine angemessene Reaktion zu ermöglichen, die erforderlich und verhältnismä-
ßig ist, um die Situation zu bewältigen, sollte der Kommissionsvorschlag, soweit zu-
treffend, die spezifischen Ausnahmeregelungen enthalten, die die Mitgliedstaaten anwen-
den dürfen. Im Fall einer Instrumentalisierungssituation sollten die Personen, die instru-
mentalisiert werden und auf die die einschlägigen Ausnahmen angewandt werden könn-
ten, eindeutig identifiziert werden. In einer Krisensituation sollte die Kommission sofern 
angezeigt und nach Konsultation des von der Krisensituation betroffenen Mitgliedstaats in 
ihren Vorschlag einen Entwurf eines Plans für Solidaritätsmaßnahmen aufnehmen, in dem 
die einschlägigen Solidaritätsmaßnahmen und ihr für die spezifische Situation erforderli-
cher Umfang aufgeführt sind, einschließlich der Gesamtmenge der Übernahmen, der Fi-
nanzbeiträge oder alternativer Solidaritätsmaßnahmen und ihres Umfangs, wobei aner-
kannt wird, dass die verschiedenen Arten der Solidarität gleichwertig sind und das uneinge-
schränkte Ermessen der Mitgliedstaaten bei der Wahl der Solidaritätsmaßnahmen gewahrt 
bleibt.

(30) Während in einer Situation eines Migrationsdrucks Übernahmen oder Verrechnun-
gen der Verantwortlichkeiten 60 % des Übernahmebedarfs gemäß der Verordnung (EU) 
2024/1351 abdecken sollen, ist es in Krisensituationen wichtig, dass alle Solidaritätserfor-
dernisse des betreffenden Mitgliedstaats berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sollte 
der mit der Krisensituation konfrontierte Mitgliedstaat bei der Festlegung eines Plans für 
Solidaritätsmaßnahmen durch einen Durchführungsbeschluss des Rates Vorrang bei der 
Nutzung von nicht zugewiesenen Solidaritätszusagen oder noch nicht umgesetzten Solida-
ritätszusagen haben, die in dem mit Artikel 57 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingerich-
teten jährlichen Solidaritätspool verfügbar sind. Ist dies nicht möglich oder sind im jährli-
chen Solidaritätspool keine ausreichenden Zusagen vorhanden, um den ermittelten Bedarf 
zu decken, so sollte der von der Krisensituation betroffene Mitgliedstaat auch die im 
Durchführungsbeschluss des Rates enthaltenen Beiträge nutzen können, wobei anerkannt 
wird, dass die verschiedenen Arten der Solidarität gleichwertig sind. Sollte die Kombinati-
on der im jährlichen Solidaritätspool und im Durchführungsbeschluss des Rates verfügba-
ren Übernahmezusagen zur Deckung des gesamten Bedarfs des betreffenden Mitglieds-
taats nicht ausreichen, so sollte die Verrechnung der Verantwortlichkeiten obligatorisch 
vorgeschrieben werden, um den im Plan für Solidaritätsmaßnahmen festgelegten Bedarf zu 
decken. Hierfür müssten sich im Hoheitsgebiet des beitragenden Mitgliedstaats Personen 
aufhalten, für die die Verrechnungen gelten.

(31) Krisensituationen oder Situationen höherer Gewalt können auch die wesentlichen 
Funktionen eines Mitgliedstaats gefährden. Um das gegenseitige Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu stärken und die Koordinierung auf Unionsebene zu verbessern, sollten 
dem Rat Durchführungsbefugnisse zum Erlass eines Durchführungsbeschlusses übertra-
gen werden, mit dem ein Mitgliedstaat ermächtigt wird, die in dieser Verordnung vorgese-

henen Ausnahmeregelungen und Solidaritätsmaßnahmen anzuwenden, wenn die festge-
legten Voraussetzungen erfüllt sind. Der Zeitraum für die Anwendung der mit dem ur-
sprünglichen Durchführungsbeschluss genehmigten Maßnahmen sollte drei Monate be-
tragen. Es sollte möglich sein, diesen Zeitraum um weitere drei Monate zu verlängern, so-
bald die Kommission bestätigt hat, dass die Krisensituation oder die Situation höherer Ge-
walt fortbesteht. Dem Rat sollte die Befugnis übertragen werden, die Genehmigung zur 
Anwendung der Ausnahmeregelungen und Solidaritätsmaßnahmen auf der Grundlage ei-
nes Kommissionsvorschlags um bis zu drei Monate weiter zu verlängern, wenn die Um-
stände, die die Verlängerung der Ausnahmeregelungen und Solidaritätsmaßnahmen recht-
fertigen, andauern. Es sollte möglich sein, diesen Zeitraum nach Bestätigung durch die 
Kommission um weitere drei Monate zu verlängern. Der Rat sollte ermächtigt werden, die 
Anwendung der Maßnahmen auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission aufzu-
heben, wenn die Umstände, die die Anwendung der Ausnahmeregelungen und Solidari-
tätsmaßnahmen rechtfertigen, nicht mehr gegeben sind. Es sollte möglich sein, die ange-
wandten Ausnahmeregelungen mit dem Beschluss über die Verlängerung der Genehmi-
gung zu ändern. Bei der Ausübung ihrer Befugnisse und der Wahrnehmung ihrer Zustän-
digkeiten sollten die Kommission und der Rat jederzeit sicherstellen, dass die Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit gewahrt werden.

(32) Der Durchführungsbeschluss des Rates sollte, soweit angemessen, die spezifischen 
Ausnahmeregelungen angeben, die der Mitgliedstaat, der von einer Krisensituation oder 
einer Situation höherer Gewalt betroffen ist, je nach Art der jeweiligen Ausnahmeregelung 
anwenden darf, und sollte den Zeitpunkt, ab dem diese gelten könnten, festlegen. Darüber 
hinaus sollte der Beschluss die ihm zugrundeliegenden Gründe und den persönlichen Gel-
tungsbereich der Ausnahmeregelungen enthalten.

(33) Mit dem Durchführungsbeschluss des Rates sollte, soweit angemessen, ein Plan für 
Solidaritätsmaßnahmen festgelegt werden, in dem die erforderlichen spezifischen Solidari-
täts- und Unterstützungsmaßnahmen und deren Umfang sowie die Zusagen der beitragen-
den Mitgliedstaaten aufgeführt sind. Zu diesem Zweck sollte im Rahmen der Annahme 
des Durchführungsbeschlusses des Rates ein Zusageverfahren durchgeführt werden. Da-
bei ist es wichtig, den beitragenden Mitgliedstaaten bei der Wahl der Arten von Solidari-
täts- und Unterstützungsmaßnahmen uneingeschränktes Ermessen zu gewähren.

(34) Da es wichtig ist, die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen nur so lange 
und soweit unbedingt erforderlich anzuwenden, sollten die Kommission und der Rat die 
Lage hinsichtlich der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen 
ständig überwachen und überprüfen. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission 
besonders auf die Einhaltung der Grundrechte und der humanitären Standards achten 
und sie kann die Asylagentur darum ersuchen, ein Überwachungsverfahren des Asyl- oder 
Aufnahmesystems des betreffenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2021/2303 einzuleiten.

(35) Die Verfahrensvorschriften der Verordnung (EU) 2024/1351 für Übernahmen wer-
den angewendet, um die ordnungsgemäße Umsetzung der Solidaritätsmaßnahmen in Kri-
sensituationen zu gewährleisten, wobei der Schwere und Dringlichkeit der jeweiligen Situ-
ation Rechnung zu tragen ist.

(36) Um die reibungslose Umsetzung des Solidaritätsmechanismus gemäß dieser Verord-
nung zu gewährleisten, sollte der EU-Solidaritätskoordinator zusätzlich zu den in der Ver-
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ordnung (EU) 2024/1351 genannten Aufgaben Übernahmemaßnahmen unterstützen 
und eine Kultur der Vorsorge, Zusammenarbeit und Resilienz zwischen den Mitgliedstaa-
ten fördern. In Krisensituationen sollte der EU-Solidaritätskoordinator alle zwei Wochen 
ein Bulletin über den Stand der Umsetzung und der Funktionsweise des Übernahmeme-
chanismus vorlegen. Damit der EU-Solidaritätskoordinator seine Aufgaben gemäß dieser 
Verordnung wirksam wahrnehmen kann, sollte sein Büro mit ausreichend Personal und 
Ressourcen ausgestattet sein. Bei der Durchführung von Übernahmen sollten vulnerable 
Personen vorrangig berücksichtigt werden.

(37) Vulnerable Personen sollten bei der Übernahme vorrangig berücksichtigt werden, 
insbesondere wenn sie besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme im Sinne des Artikels 24 
der Richtlinie (EU) 2024/1346 haben oder besondere Verfahrensgarantien gemäß den Ar-
tikeln 20 bis 23 der Verordnung (EU) 2024/1348 benötigen. Gemäß Artikel 24 der Richt-
linie (EU) 2024/1346 haben Antragsteller, die von einer der folgenden Kategorien erfasst 
sind, voraussichtlich besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme: Minderjährige, unbegleite-
te Minderjährige, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen, Alleinerziehende mit min-
derjährigen Kindern, Opfern von Menschenhandel, Personen mit schweren körperlichen 
Erkrankungen, Personen mit psychischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Be-
lastungsstörungen, und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere For-
men psychischer, physischer, oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie Opfern von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, von Verstümmelung weiblicher Genitalien, von Kinderehen 
oder Zwangsverheiratung oder von Gewalt, die sexuell, geschlechtsspezifisch, rassistisch 
oder religiös motiviert ist.

(38) Im Gegensatz zu den Vorschriften der Verordnung (EU) 2024/1351, nach denen die 
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, Verantwortung über ihren angemessenen Anteil 
hinaus zu übernehmen, könnte die Umsetzung des Plans für Solidaritätsmaßnahmen mög-
licherweise dazu führen, dass ein oder mehrere beitragende Mitgliedstaaten über ihren ge-
rechten Anteil hinaus die Verantwortung für die Prüfung von Anträgen auf internationa-
len Schutz übernehmen. In diesen Fällen sollte ein solcher Mitgliedstaat berechtigt sein, 
den über den gerechten Anteil hinausgehenden Teil bei der Umsetzung der Solidaritätszu-
sagen im Rahmen der anstehenden jährlichen Zyklen der Verordnung (EU) 2024/1351 
über einen Zeitraum von fünf Jahren proportional zu kürzen. Eine solche Kürzung könnte 
auch in einem gemäß Artikel 4 Absatz 3 erlassenen Durchführungsbeschluss des Rates mit 
der entsprechenden Anzahl der Anträge über den gerechten Anteil hinaus und innerhalb 
von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem der Durchführungsbeschluss des Rates, der 
den Mitgliedstaat dazu veranlasst hat, über seinen gerechten Anteil hinauszugehen, nicht 
mehr in Kraft ist, angewendet werden. Es sollte möglich sein, Kürzungen im Rahmen der 
anstehenden jährlichen Zyklen und in einem Durchführungsbeschluss des Rates alternativ 
oder gleichzeitig anzuwenden, sofern sie der Anzahl der Anträge, für die der betreffende 
Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, entsprechen und diese 
nicht übersteigen.

(39) Sollte ein Mitgliedstaat mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Ge-
walt konfrontiert sein, so muss er möglicherweise Ressourcen umleiten, um die Ankünfte 
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen an seinen Grenzen zu handhaben. Daher be-
nötigt dieser Mitgliedstaat möglicherweise Zeit, um seine Ressourcen umzuorganisieren 

und seine Kapazitäten zu erhöhen, wobei er auch von den einschlägigen Agenturen der 
Union unterstützt werden kann. Außerdem benötigt dieser Mitgliedstaat möglicherweise 
mehr Zeit für die Entscheidung über die Anträge, ohne dabei die Einreise in sein Hoheits-
gebiet zu gestatten. In einer solchen Situation sollte es diesem Mitgliedstaat möglich sein, 
von den Fristen für die Registrierung und das Grenzverfahren abzuweichen.

(40) Wendet ein Mitgliedstaat eine oder mehrere der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen an, so sollte er die betreffenden Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen in 
einer Sprache, die diese verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sie verstehen, über die angewandten Ausnahmeregelungen und über die 
Dauer der Maßnahmen unterrichten. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, jeglichen be-
sonderen Bedürfnissen der Antragsteller, die in Bezug auf das Verfahren und die Aufnah-
me auftreten könnten, gerecht zu werden und entsprechend Informationen in geeigneter 
Weise bereitzustellen. Darüber hinaus sollten Artikel 8 über die Bereitstellung von Infor-
mationen und Artikel 36 Absatz 3 im Hinblick auf Informationen über die Möglichkeit, 
gegen die Entscheidung über einen Antrag einen Rechtsbehelf einzulegen, der Verordnung 
(EU) 2024/1348 Anwendung finden.

(41) Bei der Anwendung von Ausnahmen vom Asylverfahren sollten die zuständigen Be-
hörden vorrangig die Garantien für Antragsteller mit besonderen Verfahrensbedürfnissen 
und besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme, einschließlich gesundheitlicher Be-
schwerden, berücksichtigen. Aus diesem Grund sollte der mit einer Krisensituation oder 
einer Situation höherer Gewalt konfrontierte Mitgliedstaat die Ausnahmen vom Asylver-
fahren nicht anwenden oder deren Anwendung beenden, wenn im Einklang mit Artikel 53 
Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2024/1348 medizinische Gründe für die 
Nichtanwendung des Grenzverfahrens vorliegen, wenn im Einklang mit Artikel 53 Absatz 
2 Buchstabe b der genannten Verordnung (EU) 2024/1348 für Antragsteller mit besonde-
ren Verfahrensbedürfnissen nicht die erforderliche Unterstützung bereitgestellt werden 
kann oder wenn Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme gemäß der 
Richtlinie (EU) 2024/1346 nicht die erforderliche Unterstützung bereitgestellt werden 
kann. Der betreffende Mitgliedstaat sollte bei der Prüfung den Anträgen von Personen mit 
besonderen Verfahrensbedürfnissen gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 und mit be-
sonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der Richtli-
nie (EU) 2024/1346, insbesondere von Minderjährigen und ihren Familienangehörigen, 
Vorrang einräumen.

(42) In Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt sollte es dem Mitgliedstaat ge-
stattet werden, von der Verordnung (EU) 2024/1348 abzuweichen, um Anträge auf inter-
nationalen Schutz spätestens vier Wochen nach deren Stellung zu registrieren. Eine solche 
Verlängerung sollte die Rechte der Asylantragsteller, die durch die Charta, die Verordnung 
(EU) 2024/1348 und die Richtlinie (EU) 2024/1346 garantiert werden, unberührt lassen. 
Unbeschadet der Ausnahme, die während des Zeitraums zwischen dem Antrag und dem 
Erlass des Durchführungsbeschlusses des Rates vorgesehen ist, sollte in einer Krisensituati-
on, die durch Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen gekennzeich-
net ist, die Verlängerung der Registrierungsfrist nur während des im ursprünglichen 
Durchführungsbeschluss des Rates festgelegten Zeitraums angewandt werden.

(43) Im Fall einer Krisensituation oder Situation höherer Gewalt sollte es dem betreffen-
den Mitgliedstaat möglich sein, die Frist für die Prüfung von Anträgen auf internationalen 
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Schutz an der Grenze um sechs Wochen zu verlängern. Die Verlängerung sollte nicht zu-
sätzlich zu dem in Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1348 ge-
nannten Zeitraum in Anspruch genommen werden.

(44) In einer Krisensituation oder Situation höherer Gewalt sollte ein Mitgliedstaat im 
Hinblick auf die Anwendung des Grenzverfahrens Maßnahmen unter mehreren Optionen 
wählen können, wobei er der Zusammensetzung des Zustroms und dessen unterschiedli-
cher Art je nach konkreter Krisensituation Rechnung trägt.

(45) In Krisensituationen, die durch Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen und 
Staatenlosen gekennzeichnet sind, oder in Situationen höherer Gewalt könnte es erforder-
lich sein, einem Mitgliedstaat zu gestatten, das Grenzverfahren nicht auf Personen anzu-
wenden, die aus Drittländern kommen, für die die unionsweite durchschnittliche Aner-
kennungsquote unter 20 % liegt. Damit eine solche Ausnahmeregelung angewendet wer-
den kann, sollte im Durchführungsbeschluss des Rates festgestellt werden, ob die im Not-
fallplan des betroffenen Mitgliedstaats gemäß Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2024/1346 
enthaltenen Maßnahmen ausreichen, um der Situation zu begegnen. Die Mitgliedstaaten 
sind auf jeden Fall verpflichtet, das Grenzverfahren in den in Artikel 42 Absatz 1 Buchsta-
ben c und f der Verordnung (EU) 2024/1348 genannten Fällen anzuwenden.

(46) In einer Krisensituation, die durch Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen gekennzeichnet ist, die internationalen Schutz beantragen, könnte es er-
forderlich sein, einem Mitgliedstaat zu gestatten, den Schwellenwert für die obligatorische 
Anwendung des Grenzverfahrens gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j der Verordnung 
(EU) 2024/1348 herabzusetzen. Der herabgesetzte Schwellenwert sollte allerdings auf kei-
nen Fall unter 5 % liegen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das Grenzverfahren in den 
in Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben c und f der der genannten Verordnung genannten Fäl-
len anzuwenden.

(47) In einer Krisensituation, die durch Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen 
und Staatenlosen gekennzeichnet ist, die internationalen Schutz beantragen, könnte es er-
forderlich sein, den Anwendungsbereich des in Artikel 43 der Verordnung (EU) 
2024/1348 festgelegten Grenzverfahrens zu erweitern und es einem Mitgliedstaat zu ge-
statten, im Rahmen eines Grenzverfahrens auch über die Begründetheit eines Antrags zu 
entscheiden, wenn der Antragsteller ein Staatsangehöriger eines Drittstaats ist oder, bei 
Staatenlosen, seinen früheren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte, in Bezug 
auf den der Anteil der Entscheidungen zur Gewährung internationalen Schutzes unions-
weit 50 % oder weniger beträgt. Demnach sollten die Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
des Krisengrenzverfahrens weiterhin das in den Artikeln 43 bis 54 der genannten Verord-
nung vorgesehene Grenzverfahren anwenden, können dessen Anwendung auf Drittstaats-
angehörige oder Staatenlose aus Drittstaaten mit einer unionsweiten durchschnittlichen 
Anerkennungsquote von über 20 %, aber unter 50 % ausdehnen, wobei sie einen sich rasch 
entwickelnden Schutzbedarf, der im Herkunftsland auftreten könnte und sich in den vier-
teljährlichen Aktualisierungen der Eurostat-Daten widerspiegelt, berücksichtigen. Diese 
Ausweitung des Anwendungsbereichs des Grenzverfahrens sollte sich nicht auf die Grün-
de und sonstigen Vorschriften auswirken, die für die verpflichtende Anwendung des 
Grenzverfahrens gemäß der genannten Verordnung gelten. Wird einem Mitgliedstaat die 
Ausweitung des Anwendungsbereichs des Grenzverfahrens gestattet, so sollten Anträge, 
die im Rahmen dieses Verfahrens geprüft werden, nicht als Teil der angemessenen Kapazi-

tät gemäß Artikel 47 betrachtet oder für die Anwendung der jährlichen Höchstzahl gemäß 
Artikel 50 der genannten Verordnung angerechnet werden.

(48) Die Inhaftnahme von Antragstellern sollte im Einklang mit dem Grundsatz erfol-
gen, wonach eine Person nicht allein deshalb in Haft genommen werden darf, weil sie um 
internationalen Schutz nachsucht; insbesondere sollte die Inhaftnahme im Einklang mit 
den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und unter Achtung von Arti-
kel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention erfolgen. Im Einklang mit der Richtlinie (EU) 
2024/1346 sollten Minderjährige grundsätzlich nicht inhaftiert werden, sondern in einer 
Unterkunft mit besonderen Vorkehrungen für Minderjährige untergebracht werden, 
wozu gegebenenfalls eine Unterbringung in gemeindenahen Einrichtungen ohne Frei-
heitsentzug gehört. Angesichts der negativen Auswirkungen einer Inhaftnahme auf Min-
derjährige könnte eine solche Inhaftnahme im Einklang mit dem Unionsrecht ausschließ-
lich in Ausnahmefällen, wenn sie unbedingt erforderlich ist, nur als letztes Mittel, für den 
kürzest möglichen Zeitraum und niemals in Haftanstalten oder anderen Einrichtungen, 
die für den Strafvollzug bestimmt sind, erfolgen. Minderjährige sollen nicht von ihren El-
tern oder den sie betreuenden Personen getrennt werden, und der Grundsatz der Familien-
einheit sollte generell dazu führen, dass für Familien mit Minderjährigen auf angemessenen 
Alternativen zur Inhaftnahme zurückgegriffen wird und sie in für sie geeigneten Unter-
künften untergebracht werden. Außerdem muss alles getan werden, damit genügend ange-
messene Alternativen zur Inhaftnahme von Minderjährigen zur Verfügung stehen und zu-
gänglich sind.

(49) Im Falle einer Instrumentalisierungssituation und um zu vermeiden, dass ein Dritt-
staat oder ein feindseliger nichtstaatlicher Akteur Drittstaatsangehörige bestimmter Staats-
angehörigkeiten oder bestimmter Kategorien oder Staatenlose gezielt instrumentalisiert, 
sollte es einem Mitgliedstaat möglich sein, von dem in dieser Verordnung festgelegten Asyl-
verfahren abzuweichen und im Rahmen des Grenzverfahrens gemäß den Artikeln 44 bis 55 
der Verordnung (EU) 2024/1348 eine Entscheidung über die Begründetheit aller Anträge 
zu treffen. Die in der genannten Verordnung festgelegten Grundsätze und Garantien soll-
ten eingehalten werden. Im Durchführungsbeschluss des Rates zur Ermächtigung des Mit-
gliedstaats, die genannten Ausnahmeregelungen anzuwenden, sollte festgelegt werden, 
welche Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen sich in einer Instrumentalisierungssitua-
tion befinden. Bei der Anwendung dieser Ausnahmeregelung sollte bestimmten Kategori-
en von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die instrumentalisiert werden, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, insbesondere Minderjährigen unter 12 Jahren und 
ihren Familienangehörigen sowie vulnerablen Personen mit besonderen Verfahrensbe-
dürfnissen oder besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme. Diese Gruppen sollten daher 
entweder vom Grenzverfahren ausgeschlossen werden, oder, wenn eine Einzelfallprüfung 
ergibt, dass ihre Anträge wahrscheinlich begründet sind, sollte dieses Verfahren auf sie 
nicht mehr angewandt werden. Die Wahl zwischen diesen Alternativen liegt im Ermessen 
des Mitgliedstaats, der um die Anwendung dieser Ausnahmeregelung ersucht. Die im Er-
suchen angegebene Wahl sollte sich im Durchführungsbeschluss des Rates zur Genehmi-
gung der Anwendung dieser Ausnahmeregelung widerspiegeln. Die Ausweitung des An-
wendungsbereichs des Grenzverfahrens in einer Instrumentalisierungssituation sollte sich 
nicht auf die Gründe und sonstigen Vorschriften auswirken, die für die verpflichtende An-
wendung des Verfahrens an der Grenze gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 gelten. 
Wird einem Mitgliedstaat die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Grenzverfahrens 
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gestattet, so sollten Anträge, die im Rahmen dieses Verfahrens geprüft werden, nicht als 
Teil der angemessenen Kapazität gemäß Artikel 48 betrachtet oder für die Anwendung der 
jährlichen Höchstzahl gemäß Artikel 51 der genannten Verordnung angerechnet werden.

(50) Um den betreffenden Mitgliedstaat bei der Bereitstellung der erforderlichen Hilfe 
für Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die in den Anwendungsbereich dieser Verord-
nung fallen, zu unterstützen, sollten die Agenturen der Vereinten Nationen, insbesondere 
UNHCR, und andere von den Mitgliedstaaten mit bestimmten Aufgaben betraute, ein-
schlägige Partnerorganisationen unter den in der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Ver-
ordnung (EU) 2024/1348 festgelegten Voraussetzungen effektiven Zugang zur Grenze ha-
ben. Dem UNHCR sollte der Zugang zu Antragstellern — auch zu denen an der Grenze 
— gewährt werden. Zu diesem Zweck sollte der betreffende Mitgliedstaat weiterhin mit 
diesen Organisationen zusammenarbeiten.

(51) Für Krisensituationen, die durch Massenankünfte gekennzeichnet sind, und für Si-
tuationen höherer Gewalt sollten spezifische Vorschriften festgelegt werden, damit die 
Mitgliedstaaten die in der Verordnung (EU) 2024/1351 festgelegten Fristen unter strengen 
Voraussetzungen verlängern können, wenn es aufgrund der außergewöhnlichen Situation 
nicht möglich ist, diese Fristen einzuhalten. Eine solche Verlängerung sollte gleichzeitig für 
die Fristen für die Übermittlung und Beantwortung von Aufnahmegesuchen und Wieder-
aufnahmemitteilungen sowie für die Frist für die Überstellung eines Antragstellers in den 
zuständigen Mitgliedstaat gelten. Die Fristen sollten unabhängig davon verlängert werden, 
ob die genannte Verordnung für bestimmte Situationen kürzere Fristen vorsieht.

(52) Um effektiven Zugang zum Verfahren für die Gewährung internationalen Schutzes 
zu gewährleisten, sollte für den Fall, dass die Überstellung aufgrund der anhaltenden Kri-
sensituation, die durch Massenankünfte gekennzeichnet ist, oder aufgrund der anhalten-
den Situation höherer Gewalt nicht erfolgt oder der überstellende Mitgliedstaat die Über-
stellung nicht durchführt, wenn der Antragsteller den zuständigen Behörden des überstel-
lenden Mitgliedstaats zur Verfügung steht, eine maximale Frist für die Überstellung in ei-
nen Mitgliedstaat, der sich in dieser Situation befindet, festgelegt werden. Diese maximale 
Frist sollte nicht über ein Jahr nach Annahme des Aufnahmegesuchs, nach der Bestätigung 
der Wiederaufnahmemitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat oder nach der rechts-
kräftigen Entscheidung über einen Rechtsbehelf gegen eine Überstellungsentscheidung 
oder über deren Überprüfung, wenn diese nach Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1351 aufschiebende Wirkung hat, hinausgehen. Diese maximale Frist gilt unbescha-
det der Möglichkeit, die Fristen gemäß Artikel 46 Absatz 2 der genannten Verordnung für 
die Durchführung einer Überstellung zu verlängern.

(53) Um zu vermeiden, dass das Gemeinsame Europäische Asylsystem aufgrund von 
Massenankünften von solch außergewöhnlichem Ausmaß und solch außergewöhnlicher 
Intensität nicht mehr funktionsfähig ist, sodass sie, — selbst wenn ein Mitgliedstaat über 
ein gut vorbereitetes Asyl-, Aufnahme- und Rückkehrsystem verfügt — wenn die Situati-
on nicht von der Union als Ganzes bewältigt wird, ein ernstes Risiko schwerwiegender 
Mängel bei der Behandlung von Antragstellern, bergen könnten, sollte es einem Mitglieds-
taat unter diesen im höchsten Maße außergewöhnlichen Umständen möglich sein, von sei-
ner Verpflichtung zur Wiederaufnahme eines Antragstellers gemäß Artikel 16 Absatz 2 
und Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 entbunden zu werden. Um je-
doch sicherzustellen, dass die Anwendung einer solchen Ausnahmeregelung nicht zu zu-

sätzlichem Druck auf den Mitgliedstaat führt, der mit dieser Situation konfrontiert ist, 
sollte diese Ausnahmeregelung nur rückwirkend für Anträge gelten, die in diesem Mit-
gliedstaat innerhalb von vier Monaten vor dem Zeitpunkt des Erlasses des Durchführungs-
beschlusses des Rates bereits registriert wurden.

(54) Wenn objektive Umstände im Einklang mit der Verordnung (EU) 2024/1347 dar-
auf hindeuten, dass Anträge auf internationalen Schutz von Gruppen von Antragstellern 
aus einem bestimmten Herkunftsland oder mit einem bestimmten früheren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder aus einem Teil dieses Landes oder auf der Grundlage der Kriterien der ge-
nannten Verordnung begründet sein könnten, liegt es im Interesse sowohl der Asylbehör-
den als auch der betreffenden Antragsteller, die Prüfung der Begründetheit des Antrags so 
bald wie möglich abzuschließen und eine rasche und effiziente Gewährung internationa-
len Schutzes in einer Krisensituation zu ermöglichen.

(55) Antragsteller, deren Anträge im Rahmen des in dieser Verordnung vorgesehenen ra-
schen Verfahrens geprüft werden, genießen alle Rechte und Garantien, auf die Antragstel-
ler nach der Verordnung (EU) 2024/1348 Anspruch haben, einschließlich des Rechts auf 
Information und einen wirksamen Rechtsbehelf.

(56) Bei der Anwendung einer Empfehlung der Kommission zum raschen Verfahren soll-
te keine Anhörung zu der Begründetheit des Antrags stattfinden; bestehen jedoch Zweifel, 
ob der Antragsteller zu der Kategorie bzw. den Kategorien der in dieser Empfehlung ge-
nannten Personen gehört oder ob Ausschlussgründe vorliegen, könnte eine solche Anhö-
rung erforderlich sein. In allen Fällen sollte das Verfahren nicht länger als vier Wochen ab 
dem Tag der Antragseinreichung dauern. Hat ein Mitgliedstaat festgestellt, dass ein An-
tragsteller eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt, so sollte dieser Mitgliedstaat die 
Möglichkeit haben, das rasche Verfahren nicht auf den Antragsteller anzuwenden. Unter 
solchen Umständen sollte der Antrag nach Maßgabe der Artikel 36 und 40 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 geprüft werden.

(57) Antragsteller, deren Anträge im Rahmen des in dieser Verordnung vorgesehenen ra-
schen Verfahrens geprüft werden, sollten gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 
2024/1348 ein Dokument erhalten, das ihren Status in einer Sprache bescheinigt, die sie 
verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sie verstehen.

(58) Die zuständigen Agenturen der Union, UNHCR und andere einschlägige Organi-
sationen können in den verschiedenen Phasen der Anwendung des raschen Verfahrens 
konsultiert werden.

(59) Um ausreichend auf eine Krisensituation vorbereitet zu sein, sollten die Mitglieds-
taaten in ihre Notfallpläne Maßnahmen aufnehmen, die zur Reaktion auf eine Krisensitu-
ation und zu deren Behebung erforderlich sind, einschließlich Maßnahmen zur Bewälti-
gung von Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Funktionieren des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems, zum Schutz der Rechte von Personen, die internationalen 
Schutz beantragt haben oder genießen, sowie zur Stärkung der künftigen Widerstandsfä-
higkeit des betreffenden Mitgliedstaats. Die Mitgliedstaaten sollten auch alle Instrumente 
nutzen, die nach nationalem Recht und Unionsrecht zur Verfügung stehen, einschließlich 
des Einsatzes von Antizipations- und Frühwarninstrumenten im Rahmen des Vorsorge- 
und Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration, der in der Empfehlung (EU) 
2020/1366 der Kommission15 vorgesehenen ist.
15 Empfehlung (EU) 2020/1366 der Kommission vom 23. September 2020 über einen Vorsorge- und 
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(60) Unbeschadet des Vorstehenden sollten in einer Krisensituation gegebenenfalls alle 
im Instrumentarium enthaltenen Krisenmechanismen mobilisiert werden, insbesondere 
die finanzielle und operative Unterstützung, die von den Agenturen, den Fonds und dem 
Katastrophenschutzverfahren der Union im Einklang mit den jeweils geltenden Rechtsak-
ten geleistet werden können. Danach sollte die Kommission im Rahmen der Fachebene des 
Migrationsforums die Koordinierung und den Informationsaustausch mit anderen Platt-
formen sicherstellen, die für die Bewältigung der Krisensituation von Bedeutung sind, dar-
unter das EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetz für Migration gemäß der Empfeh-
lung (EU) 2020/1366 und die Integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf 
Krisen (IPCR).

(61) Ein mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt konfrontierter 
Mitgliedstaat kann, die Asylagentur, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küsten-
wache oder Europol um Unterstützung im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ersuchen. 
Zusätzlich kann gegebenenfalls die Asylagentur auf eigene Initiative gemäß Artikel 16 Ab-
satz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021/2303 Unterstützung anbieten, während die 
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache im Einvernehmen mit dem be-
treffenden Mitgliedstaat gemäß den Artikeln 48, 50, 52 und 53 der Verordnung (EU) 
2019/1896 Unterstützung im Bereich der Rückkehr und Europol gemäß Artikel 6 Absatz 
1 der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates16 Unterstüt-
zung anbieten kann.

(62) Zur Unterstützung von Mitgliedstaaten, die als Solidaritätsmaßnahme Übernah-
men anbieten, sollte finanzielle Unterstützung aus dem Unionshaushalt bereitgestellt wer-
den, einschließlich aus der thematischen Fazilität gemäß der Verordnung (EU) 2021/1147 
des Europäischen Parlaments und des Rates17.

(63) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Ermöglichung der erforderlichen An-
passung der Vorschriften über Asylverfahren und, soweit betroffen, über Solidarität, damit 
die Mitgliedstaaten in der Lage sind, Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt 
im Bereich Asyl- und Migrationsmanagement innerhalb der Union zu bewältigen, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen 
des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirkli-
chen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europä-
ische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(64) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 

16 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Euro-
pol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).
17 Verordnung (EU) 2021/1147des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Ein-
richtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).

Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration (Vorsorge- und Krisenplan für Migration) 
(ABl. L 317 vom 1.10.2020, S. 26).

verpflichtet. Da die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 dieser Verordnung, insofern 
sie die Ausnahmen gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, Änderungen im Sinne des 
Artikels 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem König-
reich Dänemark über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die 
Prüfung eines in Dänemark oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
gestellten Asylantrags zuständig ist, sowie über „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerab-
drücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens18 darstel-
len, muss Dänemark der Kommission zum Zeitpunkt der Annahme der Änderungen oder 
binnen 30 Tagen nach der Annahme mitteilen, ob es diese Änderungen umsetzen wird.

(65) Nach den Artikeln 1 und 2 und 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV beige-
fügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hin-
sichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Arti-
kels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung, die 
für Irland weder bindend noch Irland gegenüber anwendbar ist.

(66) Für Island und Norwegen enthalten die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 
dieser Verordnung, insofern sie die Ausnahmen gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, 
neue Rechtsvorschriften in einem Bereich, der vom Anhang des Übereinkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island und dem Königreich Nor-
wegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für die 
Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen19 gestellten Asylan-
trags erfasst ist.

(67) Für die Schweiz enthalten die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 dieser Verord-
nung, insofern sie die Ausnahmen gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, Rechtsakte 
oder Maßnahmen zur Änderung oder Ergänzung der in Artikel 1 des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines 
in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags genannten Bestimmun-
gen.20

(68) Für Liechtenstein enthalten die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 dieser Ver-
ordnung, insofern sie die Ausnahmen gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, Rechtsakte 
oder Maßnahmen zur Änderung oder Ergänzung der in Artikel 1 des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines 
in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags genannten Bestimmun-
gen, auf das Artikel 3 des Protokolls zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 
Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der 
Schweiz21 gestellten Asylantrags Bezug nimmt —

20 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 5.

19 ABl. L 93 vom 3.4.2001, S. 40.

18 ABl. L 66 vom 8.3.2006, S. 38.

21 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 39.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Gegenstand. (1) 1Diese Verordnung betrifft befristete Maßnahmen 
zur Bewältigung von außergewöhnlichen Krisensituationen, einschließlich In-
strumentalisierung, und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und 
Asyl innerhalb der Union. 2In der Verordnung sind verstärkte Solidaritäts- und 
Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen, die sich auf die Verordnung (EU) 
2024/1351 stützen und dabei die gerechte Aufteilung der Verantwortung ge-
währleisten, sowie befristete spezifische Vorschriften, die von denen der Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1348 abweichen.

(2) 1Die gemäß dieser Verordnung erlassenen befristeten Maßnahmen müssen 
den Anforderungen der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit genügen, 
im Hinblick auf die Verwirklichung ihrer erklärten Ziele angemessen sein und 
den Schutz der Rechte der Personen, die internationalen Schutz beantragt haben 
oder genießen, gewährleisten sowie mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem Völkerrecht 
und dem Besitzstand der Union im Bereich Asyl im Einklang stehen. 2Diese Ver-
ordnung berührt nicht die grundlegenden Prinzipien und Garantien, die in den 
Gesetzgebungsakten festgelegt sind, von denen gemäß der vorliegenden Verord-
nung Ausnahmeregelungen zulässig sind.

(3) 1Die gemäß dieser Verordnung erlassenen Maßnahmen werden nur in dem 
angesichts der Lage unbedingt erforderlichen Maß, befristet, in begrenztem Um-
fang und nur unter außergewöhnlichen Umständen angewandt. 2Die Mitglieds-
taaten dürfen die in Kapitel IV vorgesehenen Maßnahmen und die in Kapitel III 
vorgesehenen Maßnahmen nur auf Ersuchen und in dem Umfang anwenden 
und in Anspruch nehmen, der in dem in Artikel 4 Absatz 3 genannten Durch-
führungsbeschluss des Rates vorgesehen ist, unbeschadet des Artikels 10 Ab-
satz 5.

(4) [1] Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet „Krisensituation“:
a) eine außergewöhnliche Situation von Massenankünften von Drittstaatsange-

hörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat auf dem Land-, Luft- oder 
Seeweg, einschließlich Personen, die nach Such- und Rettungseinsätzen aus-
geschifft wurden, die unter anderem im Hinblick auf die Bevölkerungszahl, 
das BIP und die geografischen Besonderheiten des Mitgliedstaats, einschließ-
lich der Größe seines Hoheitsgebiets, ein solches Ausmaß hat und von solcher 
Art ist, dass das gut vorbereitete Asylsystem, Aufnahmesystem, einschließlich 
Kinderschutzdienste, oder Rückkehrsystem des Mitgliedstaats nicht mehr 
funktioniert, einschließlich infolge einer Situation auf lokaler oder regionaler 
Ebene, sodass es zu schwerwiegenden Folgen für das Funktionieren des Ge-
meinsamen Europäischen Asylsystems kommen könnte, oder

b) eine Instrumentalisierungssituation, in der ein Drittstaat oder ein feindseliger 
nichtstaatlicher Akteur Reisen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 

an die Außengrenzen oder in einen Mitgliedstaat fördert oder erleichtert, mit 
dem Ziel, die Union oder einen Mitgliedstaat zu destabilisieren, wenn solche 
Handlungen wesentliche Funktionen eines Mitgliedstaats, einschließlich der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder des Schutzes seiner natio-
nalen Sicherheit, gefährden könnten.

[2] 1Die Mitgliedstaaten können um die Genehmigung der Anwendung der in 
den Kapiteln III und IV aufgeführten Maßnahmen insbesondere dann ersu-
chen, wenn die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz an den Außengren-
zen unerwartet stark angestiegen ist. 2Die Mitgliedstaaten können die in dem in 
Artikel 4 Absatz 3 genannten Durchführungsbeschluss des Rates vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen in der Instrumentalisierungssituation nur in Bezug auf 
Drittstaatsangehörige oder Staatenlose anwenden, die instrumentalisiert werden 
und die in Verbindung mit einem unerlaubten Grenzübertritt auf dem Land-, 
See- oder Luftweg in der Nähe der Außengrenze, d. h. der Landgrenzen des Mit-
gliedstaats, einschließlich der Fluss- und Binnenseegrenzen, der Seegrenzen und 
der Flughäfen sowie der Flussschifffahrts-, See- und Binnenseehäfen, soweit sie 
nicht Binnengrenzen sind, entweder aufgegriffen oder aufgefunden wurden 
oder nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifft wurden oder die sich an 
Grenzübergangsstellen gemeldet haben.

(5) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff „höhere Gewalt“ 
ungewöhnliche und unvorhersehbare Umstände, die sich der Kontrolle eines 
Mitgliedstaats entziehen und deren Folgen trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können und die diesen Mitgliedstaat daran hindern, 
seinen Verpflichtungen gemäß den Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 
2024/1348 nachzukommen.

KAPITEL II. GOVERNANCE

Artikel 2. Begründetes Ersuchen eines Mitgliedstaats. (1) Ist ein Mitglieds-
taat der Auffassung, dass er sich in einer Krisensituation oder einer Situation hö-
herer Gewalt befindet, so kann er angesichts dieser außergewöhnlichen Umstän-
de bei der Kommission ein begründetes Ersuchen stellen, um Solidaritätsmaß-
nahmen in Anspruch zu nehmen, die die ordnungsgemäße Bewältigung dieser 
Situation und eine mögliche Ausnahme von den einschlägigen Vorschriften über 
das Asylverfahren ermöglichen, wobei er gleichzeitig sicherstellt, dass die Grund-
rechte der Antragsteller gewahrt werden.

(2) Ein begründetes Ersuchen gemäß Absatz 1 umfasst
a) eine Beschreibung

i) inwiefern das Asyl- und Aufnahmesystem des Mitgliedstaats, einschließ-
lich Kinderschutzdienste, infolge einer Krisensituation gemäß Artikel 1 
Absatz 4 Buchstabe a nicht mehr funktionsfähig ist, sowie die bisher er-
griffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Situation und eine Begrün-
dung dafür, dass dieses System — obwohl es gut vorbereitet ist und trotz 
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der bereits ergriffenen Maßnahmen — nicht in der Lage ist, die Situati-
on zu bewältigen, oder

ii) inwiefern der Mitgliedstaat mit einer Instrumentalisierungssituation im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b konfrontiert ist, die seine we-
sentlichen Funktionen, einschließlich der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung oder des Schutzes seiner nationalen Sicherheit, gefähr-
det, oder

iii) inwiefern der Mitgliedstaat mit außergewöhnlichen und unvorherseh-
baren Umständen konfrontiert ist, auf die er keinen Einfluss hat und de-
ren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht vermieden 
werden konnten, und inwiefern diese Situation höherer Gewalt ihn dar-
an hindert, seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 27, Artikel 45 Absatz 
1 und Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 und den Ar-
tikeln 39, 40, 41 und 46 der Verordnung (EU) 2024/1351 nachzukom-
men;

b) gegebenenfalls Art und Umfang der Solidaritätsmaßnahmen gemäß Artikel 8 
Absatz 1, die er für erforderlich hält;

c) gegebenenfalls die Ausnahmen gemäß den Artikeln 10 bis 13, die er für erfor-
derlich hält, und

d) bei Ersuchen eines Mitgliedstaats um Anwendung der Ausnahmeregelung 
gemäß Artikel 11 Absatz 6, ob er beabsichtigt, den Ausschluss bestimmter 
Kategorien von Antragstellern gemäß Absatz 7 Buchstabe a oder Absatz 7 
Buchstabe b jenes Artikels oder die Einstellung des Grenzverfahrens für be-
stimmte Kategorien von Antragstellern im Anschluss an eine Einzelfallprü-
fung gemäß Absatz 9 jenes Artikels vorzusehen.

Artikel 3. Durchführungsbeschluss der Kommission über das Vorliegen 
einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt. (1) Nach Ein-
reichung des begründeten Ersuchens gemäß Artikel 2 bewertet die Kommission 
in enger Zusammenarbeit mit dem ersuchenden Mitgliedstaat und in Absprache 
mit den einschlägigen Agenturen der Union und internationalen Organisatio-
nen, insbesondere UNHCR und IOM, unverzüglich die Lage und erlässt, wenn 
die Voraussetzungen des Artikels 1 erfüllt sind, einen Durchführungsbeschluss 
nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels.

(2) Die Kommission kann auch eine Empfehlung zur Anwendung eines ra-
schen Verfahrens für die Gewährung internationalen Schutzes für bestimmte 
Kategorien von Antragstellern gemäß Artikel 14 annehmen.

(3) Die Kommission teilt dem Europäischen Parlament, dem Rat und den Mit-
gliedstaaten unverzüglich mit, dass sie eine gemäß Absatz 1 genannte Bewertung 
vornimmt.

(4) Bei der Bewertung, ob der Mitgliedstaat mit einer Instrumentalisierungssi-
tuation nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b dieser Verordnung konfrontiert ist, 
bewertet die Kommission unter anderem Folgendes:

a) ob ein Drittstaat oder ein feindseliger nichtstaatlicher Akteur die Einreise von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in die Union erleichtert,

b) ob die durch den Mitgliedstaat bereitgestellten Informationen angemessen 
zum Ausdruck bringen, dass jegliche der unter Buchstabe a fallenden Maß-
nahmen darauf abzielen, die Union oder den betreffenden Mitgliedstaat zu 
destabilisieren,

c) ob die Anzahl der Anträge auf internationalen Schutz an den Außengrenzen 
oder in dem betreffenden Mitgliedstaat im Vergleich zur durchschnittlichen 
Anzahl der Anträge unerwartet stark gestiegen ist,

d) ob die Auswirkungen der Instrumentalisierungssituation auf das Migrations- 
und Asylsystem des betreffenden Mitgliedstaats mit den im Instrumentarium 
zur Unterstützung der Migration enthaltenen Maßnahmen gemäß Artikel 6 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1351 nicht ausreichend bewältigt wer-
den können.

(5) 1Die Kommission stellt unter Berücksichtigung des begründeten Ersuchens 
gemäß Artikel 2 und der bereitgestellten Informationen und der Indikatoren für 
den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2024/1351 fest, ob die Voraussetzungen gemäß Artikel 1 in Bezug auf die Situa-
tion, mit der der Mitgliedstaat konfrontiert ist, erfüllt sind. 2Die Kommission be-
wertet die in dem begründeten Ersuchen vorgelegten Informationen anhand der 
Lage in dem betreffenden Mitgliedstaat in den vorangegangenen zwei Monaten 
und vergleicht sie mit der Gesamtlage in der Union.

(6) Die Kommission legt insbesondere Folgendes fest:
a) ob das Asylsystem, das Aufnahmesystem, einschließlich der Kinderschutz-

dienste, oder das Migrationssystem des ersuchenden Mitgliedstaats infolge 
der Massenankünfte von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen — ob-
wohl es gut vorbereitet ist und trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen — 
nicht mehr funktionsfähig und der Mitgliedstaat nicht mehr in der Lage ist, 
die Situation zu bewältigen und ob dies schwerwiegende Folgen für das Funk-
tionieren des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems haben könnte,

b) ob der Mitgliedstaat mit einer Instrumentalisierungssituation nach Artikel 1 
Absatz 4 Buchstabe b konfrontiert ist, die mit der erforderlichen und verhält-
nismäßigen Anwendung der mit dieser Verordnung festgelegten Maßnah-
men angegangen werden soll,

c) ob der Mitgliedstaat mit ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Umstän-
den konfrontiert ist, auf die er keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht vermieden werden konnten, und in-
wiefern diese Situation höherer Gewalt ihn daran hindert, seinen Verpflich-
tungen gemäß Artikel 27, Artikel 51 Absatz 2 und Artikel 60 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und den Artikeln 39, 40, 41 und 46 der Verord-
nung (EU) 2024/1351 nachzukommen.

(7) Beim Erlass eines Durchführungsbeschlusses gemäß Absatz 8 gibt die Kom-
mission an, warum die Instrumentalisierungssituation mit den im Instrumenta-
rium zur Unterstützung der Migration gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verord-
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nung (EU) 2024/1351 festgelegten Maßnahmen nicht ausreichend bewältigt 
werden kann.

(8) 1Entscheidet die Kommission gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels, 
dass die in Absatz 1 genannte Bewertung unter Berücksichtigung des begründe-
ten Ersuchens gemäß Artikel 2 und der bereitgestellten Informationen und der 
Indikatoren für den betreffenden Mitgliedstaat gemäß Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 die in Artikel 1 genannten Voraussetzungen vorliegen, erlässt 
die Kommission unverzüglich und keinesfalls später als zwei Wochen nach Über-
mittlung des in Artikel 2 dieser Verordnung genannten begründeten Ersuchens 
einen Durchführungsbeschluss, in dem sie feststellt, ob der ersuchende Mit-
gliedstaat mit einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a dieser 
Verordnung oder mit einer Situation höherer Gewalt gemäß Artikel 1 Absatz 4 
Buchstabe b dieser Verordnung konfrontiert ist. 2Die Kommission übermittelt 
den Durchführungsbeschluss an das Europäische Parlament und den Rat.

Artikel 4. Kommissionsvorschlag und Durchführungsbeschluss des Rates 
zur Genehmigung von Ausnahmeregelungen und zur Festlegung von So-
lidaritätsmaßnahmen. (1) Gleichzeitig mit dem Erlass des in Artikel 3 genann-
ten Durchführungsbeschlusses der Kommission unterbreitet die Kommission 
gegebenenfalls einen Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates. 
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament unverzüglich über die-
sen Vorschlag.

(2) [1] Der Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss ge-
mäß Absatz 1 stellt sicher, dass die Grundsätze der Erforderlichkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt werden, und umfasst Folgendes:
a) soweit angemessen, die spezifischen Ausnahmeregelungen gemäß den Arti-

keln 10 bis 13, die der Mitgliedstaat sollte anwenden dürfen,
b) soweit angemessen, wenn der Mitgliedstaat mit einer Krisensituation kon-

frontiert ist, nach Abstimmung mit dem Mitgliedstaat einen Entwurf eines 
Plans für Solidaritätsmaßnahmen, der das uneingeschränkte Ermessen der 
beitragenden Mitgliedstaaten bei der Wahl der Arten von Solidaritätsmaß-
nahmen gewährleistet und Folgendes umfasst:
i) soweit angemessen, die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die zur 

Bewältigung der Krisensituation erforderlich sind,
ii) soweit angemessen, die anderen einschlägigen Solidaritätsmaßnahmen 

gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b und c und den Umfang solcher 
Maßnahmen, der zur Bewältigung der spezifischen Krisensituation er-
forderlich ist,

iii) soweit zutreffend, die Gesamtmenge der Solidaritätsmaßnahmen, die 
aus den verfügbaren Zusagen in dem eingerichteten jährlichen Solidari-
tätspool zu entnehmen sind,

iv) wenn die verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidaritätspool den unter 
den Ziffern i und ii des vorliegenden Buchstaben ermittelten Bedarf 
nicht decken, werden im Plan für Solidaritätsmaßnahmen auch die zu-

sätzlichen Zusagen festgelegt, die zur Deckung dieses Bedarfs erforder-
lich sind, und

v) die indikativen Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten, um ihren gerech-
ten Anteil beizutragen, berechnet nach dem Verteilungsschlüssel gemäß 
Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1351, und

c) wenn der Mitgliedstaat mit einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 
Buchstabe b konfrontiert ist, die Ermittlung der Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, die von dieser Situation betroffen sind.

[2] Bei der Festlegung des Solidaritätsbedarfs des Mitgliedstaats berücksichtigt 
die Kommission, ob es sich bei dem Mitgliedstaat bereits um einen begünstigten 
Mitgliedstaat gemäß Artikel 58 und 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 han-
delt.

[3] Hat der Mitgliedstaat in dem in Artikel 2 genannten begründeten Ersuchen 
die Übernahme als vorrangige oder einzige Solidaritätsmaßnahme angesehen, 
um die Situation zu bewältigen, so berücksichtigt die Kommission dies in ihrem 
Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss des Rates, unbeschadet des Ermes-
sens der beitragenden Mitgliedstaaten, zwischen den Arten von Solidaritätsmaß-
nahmen zu wählen.

(3) Der Rat bewertet den Vorschlag der Kommission für einen Durchfüh-
rungsbeschluss des Rates gemäß Absatz 1 und erlässt innerhalb von zwei Wo-
chen nach Eingang dieses Vorschlags einen Durchführungsbeschluss, in dem der 
Mitgliedstaat ermächtigt wird, die Ausnahmeregelungen gemäß den Artikeln 10 
bis 13 anzuwenden und in dem ein Plan für Solidaritätsmaßnahmen gemäß Ab-
satz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels aufgestellt wird, der die Solidaritäts-
maßnahmen enthält, die der Mitgliedstaat zur Bewältigung der Situation nutzen 
kann.

(4) Bei Erlass des in Absatz 1 genannten Vorschlags für einen Durchführungs-
beschluss des Rates kann die Kommission gegebenenfalls eine Empfehlung zur 
Anwendung eines raschen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes 
auf bestimmte Kategorien von Antragstellern gemäß Artikel 14 erlassen.

(5) [1] Mit dem Durchführungsbeschluss des Rates wird sichergestellt, dass die 
Grundsätze der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, 
es werden die Gründe aufgeführt, auf die er sich stützt, und der Termin festge-
legt, ab dem die in den Artikeln 10 bis 13 genannten Ausnahmeregelungen ange-
wendet werden dürfen, sowie der Zeitraum ihrer Anwendung gemäß Artikel 5. 
In dem Durchführungsbeschluss des Rates
a) werden, soweit angemessen, die spezifischen Ausnahmeregelungen gemäß 

den Artikeln 10 bis 13 angegeben, die der betreffende Mitgliedstaat anwen-
den darf;

b) wird, soweit angemessen, ein Plan für Solidaritätsmaßnahmen aufgestellt, der 
Folgendes umfasst:
i) die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die — unter umfassender 

Berücksichtigung der Bewertung der Kommission — zur Bewältigung 
der Krisensituation erforderlich sind,
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ii) die weiteren einschlägigen Solidaritätsmaßnahmen gemäß Artikel 8 Ab-
satz 1 Buchstaben b und c und den zur Bewältigung der Krisensituation 
erforderlichen Umfang solcher Maßnahmen,

iii) die Gesamtmenge der Solidaritätsmaßnahmen, die dem jährlichen Soli-
daritätspool zu entnehmen sind,

iv) die zusätzlichen Zusagen für die Deckung des Bedarfs zur Bewältigung 
der Krisensituation, wenn die im jährlichen Solidaritätspool vorhande-
nen Zusagen nicht ausreichen,

v) der besondere Beitrag jedes Mitgliedstaats, den er im Rahmen seines ver-
pflichtenden gerechten Anteils zugesagt hat und der nach dem Vertei-
lungsschlüssel gemäß Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1351 be-
rechnet wurde;

c) werden die Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen angegeben, die von die-
ser Situation betroffen sind, sofern der betroffene Mitgliedstaat mit einer Kri-
sensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b konfrontiert ist.

[2] Der Rat übermittelt dem Europäischen Parlament und der Kommission un-
verzüglich den Durchführungsbeschluss.

Artikel 5. Dauer. (1) 1Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels beträgt der 
Zeitraum für die Anwendung der Ausnahmeregelungen und Solidaritätsmaß-
nahmen, die in Artikel 4 Absatz 3 des Durchführungsbeschlusses des Rates fest-
gelegt werden, drei Monate. 2Sofern dieser Beschluss nicht gemäß Artikel 6 Ab-
satz 3 aufgehoben wird, kann dieser Zeitraum einmal um drei Monate verlängert 
werden, wenn die Kommission bestätigt hat, dass die Krisensituation oder die 
Situation höherer Gewalt fortbesteht.

(2) 1Am Ende des in Absatz 1 genannten Zeitraums und auf Ersuchen des be-
troffenen Mitgliedstaats kann die Kommission einen Vorschlag für einen neuen 
Durchführungsbeschluss des Rates zur Änderung oder Verlängerung der spezi-
fischen Ausnahmeregelungen oder des Plans für Solidaritätsmaßnahmen gemäß 
Artikel 4 Absatz 5 um einen Zeitraum von höchstens drei Monaten vorlegen. 
2Sofern dieser Beschluss nicht gemäß Artikel 6 Absatz 3 aufgehoben wird, kann 
dieser Zeitraum einmal um drei Monate verlängert werden, wenn die Kommissi-
on bestätigt hat, dass die Krisensituation oder die Situation höherer Gewalt fort-
besteht. 3Artikel 4 Absätze 3 und 5 finden Anwendung.

(3) 1Die mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt kon-
frontierten Mitgliedstaaten wenden die Artikel 10 bis 13 nur so lange an, wie dies 
unbedingt erforderlich ist, um die Situation zu bewältigen, keinesfalls jedoch 
über den im Durchführungsbeschluss des Rates gemäß Artikel 4 Absatz 3 vorge-
sehenen Zeitraum hinaus. 2Die Gesamtdauer der Anwendung der Maßnahmen 
darf die Dauer der Krisensituation oder der Situation höherer Gewalt nicht über-
schreiten und darf höchstens zwölf Monate betragen.

Artikel 6. Überwachung. (1) Die Kommission und der Rat überwachen fort-
laufend, ob eine Krisensituation oder eine Situation höherer Gewalt, die in ei-

nem Durchführungsbeschluss der Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 8 festge-
stellt wurde, fortbesteht.

(2) Die Kommission achtet besonders auf die Einhaltung der Grundrechte und 
humanitären Standards und kann die Asylagentur ersuchen, ein besonderes 
Überwachungsverfahren gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2021/2303 einzuleiten.

(3) 1Ist die Kommission der Ansicht, dass die Umstände, die zur Feststellung 
einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt geführt haben, nicht 
mehr gegeben sind, so schlägt sie die Aufhebung des in Artikel 4 Absatz 3 ge-
nannten Durchführungsbeschlusses des Rates vor. 2Hält die Kommission es auf 
der Grundlage einschlägiger Informationen für angemessen, so schlägt sie die 
Annahme eines neuen Durchführungsbeschlusses des Rates zur Genehmigung 
der Änderung oder Verlängerung der Maßnahmen vor, wie in Artikel 5 Absatz 2 
festgelegt.

(4) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat alle 
drei Monate nach Inkrafttreten des Durchführungsbeschlusses des Rates Be-
richt über dessen Anwendung gemäß Artikel 4 Absatz 3, insbesondere über die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation oder der Si-
tuation höherer Gewalt, und stellt fest, ob die Situation fortbesteht und ob die 
Maßnahmen weiterhin erforderlich und verhältnismäßig sind.

Artikel 7. EU-Solidaritätskoordinator. [1] Der gemäß Artikel 15 und Artikel 
60 der Verordnung (EU) 2024/1351 eingesetzte EU-Solidaritätskoordinator hat 
zusätzlich zu den in diesen Artikeln aufgeführten Funktionen folgende Aufga-
ben:
a) Unterstützung der im Rahmen dieser Verordnung erfolgenden Übernahmen 

von dem betreffenden Mitgliedstaat in den beitragenden Mitgliedstaat,
b) Förderung einer Kultur der Vorsorge, der Zusammenarbeit und der Wider-

standsfähigkeit in den Mitgliedstaaten im Bereich Asyl und Migration, unter 
anderem durch den Austausch hinsichtlich bewährter Verfahren.

[2] Zu diesem Zweck wird der EU-Solidaritätskoordinator vom EU-Vorsorge- 
und Krisenmanagementnetz für Migration im Rahmen der einschlägigen Pha-
sen des Vorsorge- und Krisenplans für Migration gemäß der Empfehlung (EU) 
2020/1366 in der ursprünglichen Fassung auf dem Laufenden gehalten.

[3] Der EU-Solidaritätskoordinator legt alle zwei Wochen ein Bulletin über den 
Stand der Umsetzung und der Funktionsweise des Übernahmemechanismus 
vor. Dieses Bulletin wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermit-
telt.

KAPITEL III. IN EINER KRISENSITUATION ANWENDBARE 
SOLIDARITÄTSMASSNAHMEN

Artikel 8. Solidaritäts- und Unterstützungsmaßnahmen in einer Krisen-
situation. (1) Ein Mitgliedstaat, der mit einer Krisensituation konfrontiert ist, 
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kann die folgenden Beitragsarten in dem in Artikel 2 genannten begründeten Er-
suchen beantragen:
a) Übernahmen nach den Verfahren gemäß Artikel 67 und 68 der Verordnung 

(EU) 2024/1351
i) von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben,
ii) sofern der betreffende beitragende und der begünstigte Mitgliedstaat 

dies bilateral vereinbart haben, von internationalen Schutzberechtigten, 
denen weniger als drei Jahre vor dem Erlass des Durchführungsrechts-
akts des Rates zur Einrichtung des jährlichen Solidaritätspools internati-
onaler Schutz gewährt wurde;

b) Finanzbeiträge, die auf Maßnahmen abzielen, die für die Bewältigung der 
Krisensituation in dem betreffenden Mitgliedstaat oder in einschlägigen 
Drittländern unter uneingeschränkter Achtung der Menschenrechte relevant 
sind, und die von anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 64 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 bereitzustellen sind;

c) alternative Solidaritätsmaßnahmen gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) 2024/1351, die speziell erforderlich sind, um die Kri-
sensituation zu bewältigen, und im Einklang mit Artikel 65 Absätze 2 und 3 
der genannten Verordnung stehen; solche Maßnahmen werden als finanzielle 
Solidarität gezählt, und ihr tatsächlicher Wert wird anhand objektiver Kriteri-
en festgelegt.

(2) Bei der Durchführung von Übernahmen gemäß Absatz 1 Buchstabe a die-
ses Artikels berücksichtigen die Mitgliedstaaten vorrangig die Übernahme vulne-
rabler Personen gemäß Artikel 60 der Verordnung (EU) 2024/1351.

Artikel 9. Verrechnungen der Verantwortlichkeiten. (1) [1] Liegen die im 
Durchführungsbeschluss des Rates nach Artikel 4 Absatz 3 festgelegten zusätzli-
chen Übernahmezusagen und die im jährlichen Solidaritätspool verfügbaren Zu-
sagen unter dem in diesem Durchführungsbeschluss des Rates ermittelten Über-
nahmebedarf,
a) übernehmen die beitragenden Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für Anträge 

auf internationalen Schutz, für die der mit einer Krisensituation konfrontier-
te Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, in einer Größenordnung von 
bis zu 100 % des Übernahmebedarfs, der in dem im Durchführungsbeschluss 
des Rates festgelegten Plan für Solidaritätsmaßnahmen ermittelt wurde;

b) bei der Anwendung des Buchstabens a dieses Unterabsatzes und falls erfor-
derlich übernehmen die beitragenden Mitgliedstaaten abweichend von Arti-
kel 63 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1351 die Zuständigkeit über 
ihren gerechten Anteil hinaus;

c) bei der Anwendung der Buchstaben a und b dieses Unterabsatzes gelten Arti-
kel 63 Absätze 6, 8 und 9 der Verordnung (EU) 2024/1351 entsprechend.

[2] 1Wird die Richtlinie 2001/55/EG in Bezug auf eine Situation aktiviert, die 
derjenigen gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a entspricht und vereinbaren die 
Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Aktivierung, Artikel 11 der genannten 

Richtlinie nicht anzuwenden, so werden keine obligatorischen Verrechnungen 
gemäß diesem Artikel vorgenommen. 2Wird der betreffende Mitgliedstaat mit 
dem in Artikel 4 Absatz 3 genannten Durchführungsbeschluss des Rates er-
mächtigt, Artikel 13 anzuwenden, so werden keine obligatorischen Verrechnun-
gen gemäß diesem Artikel vorgenommen.

(2) Reicht die Anwendung von Absatz 1 dieses Artikels nicht aus, um 100 % 
des in dem Durchführungsbeschluss des Rates nach Artikel 4 Absatz 3 ermittel-
ten Übernahmebedarfs zu decken, so wird das Hochrangige EU-Migrationsfo-
rum gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 und nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten Verordnung vordringlich wieder ein-
berufen.

(3) Ein begünstigter Mitgliedstaat kann die anderen Mitgliedstaaten ersuchen, 
die Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz zu 
übernehmen, für die der begünstigte Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wur-
de, und zwar anstelle von Übernahmen nach dem Verfahren des Artikels 69 der 
Verordnung (EU) 2024/1351.

(4) Ist ein beitragender Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses Arti-
kels oder Artikel 13 für Anträge zuständig geworden, die über seinen gerechten 
Anteil hinausgehen, so ist er berechtigt,
a) seinen gerechten Anteil an künftigen Solidaritätsbeiträgen im Rahmen der 

folgenden jährlichen Zyklen nach der Verordnung (EU) 2024/1351 entspre-
chend der Anzahl an Anträgen, die der betreffende Mitgliedstaat über seinen 
gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren proportional zu kürzen, oder

b) seinen gerechten Anteil an künftigen Solidaritätsbeiträgen, die in einem ge-
mäß Artikel 4 Absatz 3 erlassenen Durchführungsbeschluss des Rates festge-
legt sind, entsprechend der Anzahl an Anträgen zu kürzen, die der betreffen-
de Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat; eine 
solche Kürzung kann nur innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt gel-
tend gemacht werden, zu dem der Durchführungsbeschluss des Rates, der 
den Mitgliedstaat dazu veranlasst hat, über seinen gerechten Anteil hinauszu-
gehen, nicht mehr in Kraft ist.

(5) [1] 1Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, von der Möglichkeit gemäß Absatz 4 Ge-
brauch zu machen, so teilt er dies der Kommission mit. 2Die Mitteilung umfasst 
die Zahl der Anträge, für die der Mitgliedstaat die Zuständigkeit über seinen ge-
rechten Anteil hinaus übernommen hat, und die Kürzung, die er im Rahmen der 
anstehenden jährlichen Zyklen gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 oder 
während der Durchführung eines bestimmten gemäß Artikel 4 Absatz 3 erlasse-
nen Durchführungsbeschlusses des Rates vorzunehmen beabsichtigt.

[2] Wenn die Kommission nach Abschluss der Prüfung der in Unterabsatz 1 ge-
nannten Mitteilung bestätigt, dass der betreffende Mitgliedstaat über seinen ge-
rechten Anteil hinaus beigetragen hat, ermächtigt die Kommission den be-
treffenden Mitgliedstaat im Wege eines Durchführungsrechtsakts, seinen ge-
rechten Anteil um die entsprechende Anzahl der Anträge zu kürzen, die dieser 
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Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, im Rahmen 
der folgenden jährlichen Zyklen der Verordnung (EU) 2024/1351, bei der 
Durchführung eines gemäß Artikel 4 Absatz 3 erlassenen Durchführungsbe-
schlusses des Rates innerhalb des in Absatz 4 Buchstabe b des vorliegenden Arti-
kels genannten Zeitraums, um einen anderen Mitgliedstaat zu unterstützen, 
oder wenn nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels eine Verrechnung der Ver-
antwortlichkeiten erforderlich ist.

(6) Kann der Solidaritätsbedarf anderer Mitgliedstaaten, die begünstigte Mit-
gliedstaaten gemäß Artikel 58 oder 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 sind, 
aufgrund der Inanspruchnahme der verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidari-
tätspool gemäß Artikel 4Absatz 5 Buchstabe b dieses Artikels durch den mit ei-
ner Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaat nicht bewältigt werden, so 
wird das Hochrangige EU-Migrationsforum im Einklang mit Artikel 13 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 und dem Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten 
Verordnung vordringlich einberufen.

(7) [1] Ist ein anderer Mitgliedstaat infolge der im Durchführungsbeschluss des 
Rates gemäß Artikel 4 Absatz 3 enthaltenen Maßnahmen, die zur Unterstützung 
des mit einer Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaats notwendig sind, der 
Auffassung, dass er einem Migrationsdruck ausgesetzt ist oder mit einer ausge-
prägten Migrationslage gemäß Artikel 2 Nummern 24 bzw. 25 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 oder mit einer Krisensituation konfrontiert ist, so kann der be-
treffende Mitgliedstaat um Solidaritätsmaßnahmen oder eine vollständige oder 
teilweise Kürzung seiner Solidaritätsbeiträge gemäß der genannten Verordnung 
oder Solidaritäts- und Unterstützungsmaßnahmen gemäß der vorliegenden Ver-
ordnung ersuchen.

[2] Bei der Prüfung des in Artikel 2 der vorliegenden Verordnung genannten be-
gründeten Ersuchens des Mitgliedstaats berücksichtigt die Kommission zusätz-
lich zu den Informationen gemäß den Artikeln 9 und 10 der Verordnung 
2024/1351 auch, ob dieser Mitgliedstaat die Zuständigkeit für die Prüfung von 
Anträgen auf internationalen Schutz über seinen gerechten Anteil hinaus über-
nommen hat.

KAPITEL IV. AUSNAHMEN

Artikel 10. Registrierung von Anträgen auf internationalen Schutz in 
Krisensituationen oder Situationen höherer Gewalt. (1) In einer Krisensitu-
ation oder einer Situation höherer Gewalt kann der mit dieser Situation kon-
frontierte Mitgliedstaat Anträge, die innerhalb des Zeitraums, in dem dieser Ab-
satz angewendet wird, gestellt werden, abweichend von Artikel 28 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 spätestens vier Wochen nach Antragstellung registrieren.

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 registriert der betreffende Mitgliedstaat 
vorrangig Anträge von Personen mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnah-
me im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 und von Minderjährigen und ihren 
Familienangehörigen.

(3) Wendet ein Mitgliedstaat Absatz 1 an, so kann er bei der Registrierung An-
trägen, die wahrscheinlich begründet sind, Vorrang einräumen.

(4) In einer Krisensituation nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a kann die Aus-
nahmeregelung nach Absatz 1 dieses Artikels nur während des Zeitraums ange-
wendet werden, der im ursprünglichen Durchführungsbeschluss des Rates ge-
mäß Artikel 4 Absatz 3 festgelegt ist, und nicht bei späteren Verlängerungen ge-
mäß Artikel 5 Absätze 1 oder 2.

(5) 1Im Einklang mit Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Verord-
nung (EU) 2024/1348 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Antragsteller in der 
Lage sind, ihre Rechte gemäß diesen Instrumenten wirksam in Anspruch zu 
nehmen und auszuüben, sobald sie einen Antrag stellen, unabhängig davon, 
wann die Registrierung stattfindet. 2Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet 
die Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ordnungsgemäß in einer Sprache, 
die diese verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden kann, 
dass sie sie verstehen, über die angewandte Maßnahme, über den Standort der 
Registrierungsstellen, einschließlich der Grenzübergangsstellen, die für die Re-
gistrierung und die Einreichung von Anträgen auf internationalen Schutz zur 
Verfügung stehen, sowie über die Dauer der Maßnahme.

(6) [1] Wenn ein Mitgliedstaat ein begründetes Ersuchen nach Artikel 2 Absatz 
1 stellt, kann er der Kommission mitteilen, dass er es als notwendig erachtet, die 
Ausnahmeregelung gemäß Absatz 1 dieses Artikels anzuwenden, bevor er im 
Rahmen des Durchführungsbeschlusses des Rates gemäß Artikel 4 Absatz 3 
dazu ermächtigt wird, und gibt die genauen Gründe dafür an, aufgrund derer ein 
sofortiges Handeln erforderlich ist.

[2] In diesem Fall kann der betreffende Mitgliedstaat die Ausnahmeregelung ge-
mäß Absatz 1 dieses Artikels für einen Zeitraum von höchstens zehn Tagen ab 
dem auf die Einreichung des Ersuchens folgenden Tag anwenden, es sei denn, der 
betreffende Mitgliedstaat wird in dem Durchführungsbeschluss des Rates ge-
mäß Artikel 4 Absatz 3 ermächtigt, diese Ausnahmeregelung weiterhin anzu-
wenden.

(7) Die Verlängerung der Frist für die Registrierung von Anträgen auf interna-
tionalen Schutz berührt nicht die Verpflichtung zur Einhaltung der in Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1358 festgelegten Fristen.

Artikel 11. In einer Krisensituation oder Situation höherer Gewalt auf 
das Asylverfahren an der Grenze anwendbare Maßnahmen. (1) 1In einer 
Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt können die Mitgliedstaaten 
bei Anträgen, die innerhalb des Geltungszeitraums des vorliegenden Artikels ein-
gereicht werden, von Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1348 ab-
weichen, indem die Höchstdauer des Grenzverfahrens für die Prüfung der An-
träge gemäß jenem Artikel durch einen zusätzlichen Zeitraum von höchstens 
sechs Wochen verlängert wird. 2Dieser Zeitraum wird nicht zusätzlich zu der in 
Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 3 der genannten Verordnung genannten Frist 
angewendet.
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(2) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a oder einer 
Situation höherer Gewalt kann von Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 45 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1348 von der Verpflichtung nicht verlangt 
werden, Anträge von Antragstellern gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j der 
genannten Verordnung in einem Grenzverfahren zu prüfen, wenn die Maßnah-
men im Notfallplan des betreffenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 32 der Richt-
linie (EU) 2024/1346 nicht ausreichen, um dieser Situation zu begegnen.

(3) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a können die 
Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1348 den in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j vorgesehenen Schwellenwert 
auf 5 % herabsetzen.

(4) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a können die 
Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b der Verord-
nung (EU) 2024/1348 — auch in Fällen, in denen der Antragsteller ein Staatsan-
gehöriger eines Drittstaats ist oder, bei Staatenlosen, seinen früheren gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte, in Bezug auf den der Anteil der Ent-
scheidungen der Asylbehörde zur Gewährung internationalen Schutzes nach 
den neuesten verfügbaren jährlichen Eurostat-Daten im Unionsdurchschnitt 50 
% oder weniger beträgt, sowie in den in [Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j der ge-
nannten Verordnung genannten Fällen — in einem Grenzverfahren unter Be-
rücksichtigung des sich rasch entwickelnden Schutzbedarfs, der im Herkunfts-
land auftreten könnte, nach den vierteljährlichen Aktualisierungen der Eurostat-
Daten über die Begründetheit eines Antrags entscheiden.

(5) 1Bei der Anwendung von Absatz 4 oder 5 dieses Artikels prüft der betreffen-
de Mitgliedstaat vorrangig Anträge auf internationalen Schutz von Personen mit 
besonderen Verfahrensbedürfnissen oder besonderen Bedürfnissen bei der 
Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Verordnung (EU) 
2024/1348 und von Minderjährigen und ihren Familienangehörigen. 2Wendet 
der betreffende Mitgliedstaat Absatz 3, 4 oder 6 dieses Artikels an, so kann er 
auch Anträgen auf internationalen Schutz, die wahrscheinlich begründet sind, 
bei der Prüfung Vorrang einräumen.

(6) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b können die 
Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 53 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1348 in einem Grenzverfahren 
über die Begründetheit aller Anträge von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen entscheiden, die instrumentalisiert und innerhalb des Zeitraums, in dem der 
vorliegende Absatz angewendet wird, registriert werden.

(7) [1] Bei der Anwendung von Absatz 6 gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor:
a) Minderjährige unter zwölf Jahren und ihre Familienangehörigen sowie Perso-

nen mit besonderen Verfahrensbedürfnissen oder besonderen Bedürfnissen 
bei der Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Verord-
nung (EU) 2024/1348 werden vom Grenzverfahren ausgeschlossen, oder

b) die Anwendung des Grenzverfahrens in Bezug auf die folgenden Kategorien 
von Antragstellern wird eingestellt, wenn auf der Grundlage einer Einzelfall-
prüfung festgestellt wird, dass ihre Anträge wahrscheinlich begründet sind:
i) Minderjährige unter zwölf Jahren und ihre Familienangehörigen und
ii) vulnerable Personen mit besonderen Verfahrensbedürfnissen oder be-

sonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 
2024/1346 und der Verordnung (EU) 2024/1348.

[2] Dieser Absatz lässt den verpflichtenden Charakter des Grenzverfahrens ge-
mäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 2024/1348 unberührt.

(8) Wird der betreffende Mitgliedstaat ermächtigt, die Ausnahmeregelung ge-
mäß Absatz 6 dieses Artikels anzuwenden, so wird in dem Durchführungsbe-
schluss des Rates gemäß Artikel 4 Absatz 3 angegeben, ob Absatz 7 Buchstabe a 
oder b auf der Grundlage der Angaben des betreffenden Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d Anwendung findet.

(9) Der mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt konfron-
tierte Mitgliedstaat wendet die in den Absätzen 4 und 6 dieses Artikels vorgese-
henen Ausnahmen von den Asylverfahrensregeln nicht an oder beendet deren 
Anwendung, wenn gemäß Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung 
(EU) 2024/1348 medizinische Gründe für die Nichtanwendung des Grenzver-
fahrens vorliegen oder wenn Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der 
Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 oder mit besonderen Ver-
fahrensbedürfnissen gemäß Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2024/1348 nicht die erforderliche Unterstützung bereitgestellt werden 
kann.

(10) [1] Bei der Anwendung der in diesem Artikel genannten Ausnahmen gelten 
die Grundsätze des Rechts auf Asyl und die Achtung des Grundsatzes der Nicht-
zurückweisung sowie die in den Kapiteln I und II der Verordnung (EU) 
2024/1348 festgelegten Garantien, damit die Rechte von Personen, die interna-
tionalen Schutz suchen, einschließlich des Rechts auf einen wirksamen Rechts-
behelf, geschützt sind.

[2] 1Organisationen und Personen, die nach nationalem Recht befugt sind, Be-
ratungs- und Unterstützungsleistungen zu erbringen, haben effektiven Zugang 
zu Antragstellern in Hafteinrichtungen und an Grenzübergangsstellen. 2Die 
Mitgliedstaaten dürfen Beschränkungen solcher Tätigkeiten nur verhängen, 
wenn sie nach Maßgabe des nationalen Rechts für die Sicherheit, die öffentliche 
Ordnung oder die Verwaltung der Hafteinrichtung objektiv erforderlich sind 
und sofern der Zugang dadurch nicht erheblich behindert oder unmöglich ge-
macht wird.

(11) 1Die in diesem Artikel vorgesehenen Ausnahmeregelungen berühren 
nicht das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats im Rahmen 
der Verordnung (EU) 2024/1351. 2Ist dieses Verfahren länger als die Höchstdau-
er des Asylverfahrens an der Grenze in einer Krisensituation oder einer Situation 
höherer Gewalt, so wird das Verfahren und das restliche Asylverfahren im Ho-
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heitsgebiet des die Zuständigkeit bestimmenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 51 
der Verordnung (EU) 2024/1348 abgeschlossen.

Artikel 12. Verlängerung der festgelegten Fristen für Aufnahmegesuche, 
Wiederaufnahmemitteilungen und Überstellungen in einer Krisensitua-
tion gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a oder einer Situation höherer 
Gewalt. (1) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a oder 
in einer Situation höherer Gewalt, die es dem mit einer solchen Situation kon-
frontierten Mitgliedstaat unmöglich macht, die in den Artikeln 39, 40, 41 und 
46 der Verordnung (EU) 2024/1351 festgelegten Fristen einzuhalten oder Perso-
nen aufzunehmen, für die er nach der genannten Verordnung zuständig ist, kann 
der Mitgliedstaat von allen in den Artikeln 39, 40 und 41 sowie in Artikel 46 der 
genannten Verordnung festgelegten Fristen gleichzeitig abweichen.

(2) Wendet ein Mitgliedstaat die in Absatz 1 dieses Artikels vorgesehene Aus-
nahmeregelung an, so muss er
a) ein Aufnahmegesuch nach Artikel 39 der Verordnung (EU) 2024/1351 in-

nerhalb von vier Monaten nach dem Tag stellen, an dem der Antrag regis-
triert wurde,

b) auf ein Aufnahmegesuch nach Artikel 40 der Verordnung (EU) 2024/1351 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs antworten,

c) eine Wiederaufnahmemitteilung nach Artikel 41 der Verordnung (EU) 
2024/1351 innerhalb eines Monats nach Erhalt der Eurodac-Treffermeldung 
übermitteln oder den Eingang innerhalb eines Monats nach einer solchen 
Mitteilung bestätigen und

d) eine Überstellung nach Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 
innerhalb eines Jahres nach der Annahme des Aufnahmegesuchs, der Bestäti-
gung der Wiederaufnahmemitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat 
oder der rechtskräftigen Entscheidung über einen Rechtsbehelf gegen eine 
Überstellungsentscheidung oder über deren Überprüfung, die nach Artikel 
43 Absatz 3 der genannten Verordnung aufschiebende Wirkung hat, vorneh-
men.

(3) Hält der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat die Fristen nach Absatz 2 
Buchstabe a, b oder d des vorliegenden Artikels nicht ein, so liegt die Zuständig-
keit für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz nach der Verord-
nung (EU) 2024/1351 bei ihm oder wird ihm übertragen.

(4) 1Findet Absatz 1 des vorliegenden Artikels Anwendung, so werden Über-
stellungen gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 2024/1351 an den zuständi-
gen Mitgliedstaat, der mit einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buch-
stabe a der vorliegenden Verordnung oder einer Situation höherer Gewalt kon-
frontiert ist, erst dann durchgeführt, wenn dieser Mitgliedstaat nicht mehr mit 
dieser Situation konfrontiert ist, es sei denn, der zuständige Mitgliedstaat hat 
aufgrund der individuellen Umstände des Antragstellers der Aufnahme der be-
treffenden Person zugestimmt. 2Findet die Überstellung innerhalb eines Jahres 
nach der Annahme des Aufnahmegesuchs, der Bestätigung der Wiederaufnah-
memitteilung durch einen anderen Mitgliedstaat oder der rechtskräftigen Ent-

scheidung über einen Rechtsbehelf gegen eine Überstellungsentscheidung oder 
über deren Überprüfung, die nach Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1351 aufschiebende Wirkung hat, auch aufgrund des Fortbestehens der in 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Krisen-
situation oder der Situation höherer Gewalt, nicht statt, so wird der zuständige 
Mitgliedstaat, der mit dieser Situation konfrontiert ist, abweichend von Artikel 
46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1351 von seinen Verpflichtungen zur 
Aufnahme oder Wiederaufnahme der betreffenden Person entbunden, und die 
Zuständigkeit dem überstellenden Mitgliedstaat übertragen.

Artikel 13. Ausnahmen von der Pflicht zur Wiederaufnahme eines An-
tragstellers im Fall von außergewöhnlichen Massenankünften. (1) [1] Ab-
weichend von Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 38 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351, in einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 
Buchstabe a der vorliegenden Verordnung, wenn die Massenankünfte von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen von solch außergewöhnlichem Ausmaß 
und solch außergewöhnlicher Intensität sind, dass sie ein ernstes Risiko schwer-
wiegender Mängel bei der Behandlung von Antragstellern bergen können und 
somit zu einer ernsten Gefahr dafür werden, dass das Gemeinsame Europäische 
Asylsystem nicht mehr funktionsfähig ist, kann ein mit dieser Situation konfron-
tierter Mitgliedstaat von seiner Verpflichtung entbunden werden,
a) einen Antragsteller, einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, für den 

dieser Mitgliedstaat gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1358 als zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wurde, wieder aufzuneh-
men, — wenn diese Zuständigkeit gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1351 festgelegt wurde — oder

b) einen Antragsteller gemäß Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2024/1351 wieder aufzunehmen.

[2] Der vorliegende Absatz findet nur Anwendung, wenn der Antrag in dem 
mit der Situation konfrontierten Mitgliedstaat innerhalb des Zeitraums, der in 
dem in Artikel 4 Absatz 3 dieser Verordnung genannten Durchführungsbe-
schluss des Rates festgelegt ist, und höchstens vier Monate vor dem Datum der 
Annahme dieses Durchführungsbeschlusses des Rates registriert wurde.

(2) [1] Findet Absatz 1 des vorliegenden Artikels Anwendung und wurde der 
mit dieser Situation konfrontierte Mitgliedstaat gemäß Artikel 16 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1351 als zuständig bestimmt, so wird dieser Mitglieds-
taat von seiner Verpflichtung zur Wiederaufnahme der betreffenden Person ent-
bunden, und die Zuständigkeit wird auf den Mitgliedstaat übertragen, in dem 
der zweite Antrag registriert wurde.

[2] Der Mitgliedstaat, der gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes zuständig wird, 
gibt in Eurodac an, dass er gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1358 zum zuständigen Mitgliedstaat geworden ist.

(3) [1] Findet Absatz 1 dieses Artikels Anwendung und ist der mit dieser Situa-
tion konfrontierte Mitgliedstaat gemäß Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 verpflichtet, einen Antragsteller wieder aufzunehmen, so wen-
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det — abweichend von Artikel 28 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) 
2024/1351 — der Mitgliedstaat, in dem der zweite Antrag registriert ist, die Ver-
fahren nach Teil III jener Verordnung mit Ausnahme von Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 17 Absätze 1 und 2, Artikel 25 Absatz 5 und Artikel 33 Absätze 1 und 2 
an, und die Verpflichtung zur Wiederaufnahme eines Antragstellers gemäß Arti-
kel 28 Absatz 4 wird auf diesen Mitgliedstaat übertragen.

[2] Kann nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes kein zuständiger Mitgliedstaat be-
stimmt werden, so ist der Mitgliedstaat, in dem der zweite Antrag registriert wur-
de, für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. Anträge 
auf internationalen Schutz, für die ein Mitgliedstaat vor dem Datum der Annah-
me des in Artikel 4 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung genannten Durchfüh-
rungsbeschlusses des Rates eine Wiederaufnahmemitteilung gemäß Artikel 41 
der Verordnung (EU) 2024/1351 übermittelt hat, bleiben von diesem Unterab-
satz unberührt.

[3] Der Mitgliedstaat, der gemäß Unterabsatz 2 dieses Absatzes zuständig wird, 
gibt in Eurodac an, dass er gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1358 zum zuständigen Mitgliedstaat geworden ist.

KAPITEL V. RASCHES VERFAHREN

Artikel 14. Rasches Verfahren. (1) Legen objektive Umstände nahe, dass An-
träge auf internationalen Schutz von Gruppen von Antragstellern aus einem be-
stimmten Herkunftsland oder aus einem Land ihres vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts oder aus einem Teil eines solchen Landes oder aufgrund der in der 
Verordnung (EU) 2024/1347 festgelegten Kriterien begründet sein könnten, so 
kann die Kommission nach Abstimmung mit dem Hochrangigen EU-Migrati-
onsforum eine Empfehlung für die Anwendung eines raschen Verfahrens erlas-
sen, indem sie alle sachdienlichen Informationen bereitstellt, um insbesondere 
die Anwendung von Artikel 13 Absatz 11 Buchstabe a und Artikel 34 Absatz 5 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1348 durch die Asylbehörden zu er-
leichtern.

(2) Wenn die Asylbehörde nach dem Erlass einer in Absatz 1 dieses Artikels ge-
nannten Empfehlung Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2024/1348 anwendet, um auf die persönliche Anhörung zu verzichten, und Ar-
tikel 34 Absatz 5 Buchstabe a der genannten Verordnung anwendet, um die Prü-
fung des Antrags vorzuziehen, weil er wahrscheinlich begründet ist, stellt sie ab-
weichend von Artikel 35 Absatz 4 der genannten Verordnung sicher, dass die 
Prüfung der Begründetheit des Antrags spätestens vier Wochen nach Einrei-
chung des Antrags abgeschlossen wird.

(3) Bei der Prüfung, ob eine Empfehlung nach Absatz 1 zu erlassen ist, kann die 
Kommission die einschlägigen Agenturen der Union, UNHCR und andere ein-
schlägige Organisationen konsultieren.

KAPITEL VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 15. Besondere Bestimmungen und Garantien. Wendet der be-
treffende Mitgliedstaat in einer Krisensituation eine Ausnahmeregelung nach 
den Artikeln 10 bis 13 an, so unterrichtet er die Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen ordnungsgemäß in einer Sprache, die diese verstehen oder von der 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sie verstehen, über die an-
gewandten Maßnahmen, über den Standort der Registrierungsstellen, ein-
schließlich der Grenzübergangsstellen, die für die Registrierung und die Einrei-
chung von Anträgen auf internationalen Schutz zur Verfügung stehen, sowie 
über die Dauer der Maßnahmen.

Artikel 16. Krisenvorsorge. (1) Die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2024/1351 festgelegten nationalen Strategien umfassen 
auch
a) Präventivmaßnahmen zur Gewährleistung einer ausreichenden Vorsorge und 

zur Verringerung des Risikos von Krisensituationen und eine Notfallplanung 
unter Berücksichtigung der Notfallplanung gemäß den Verordnungen (EU) 
2021/2303 und (EU) 2019/1896 und der Richtlinie (EU) 2024/1346 sowie 
der Berichte der Kommission, die im Rahmen des Vorsorge- und Krisenplans 
für Migration veröffentlicht wurden;

b) eine Analyse der Maßnahmen, die zur Reaktion auf eine Krisensituation oder 
eine Situation höherer Gewalt in dem betreffenden Mitgliedstaat und zu de-
ren Behebung erforderlich sind, einschließlich Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte von Personen, die internationalen Schutz oder sonstige Formen des 
Schutzes beantragen oder genießen.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten die Kommission 
und die einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, insbeson-
dere die Asylagentur, und, soweit angemessen, die regionalen und lokalen Behör-
den konsultieren, sofern dies im Einklang mit dem nationalen Recht steht.

(3) Die Mitgliedstaaten überarbeiten erforderlichenfalls die gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2024/1351 erstellten nationalen Strategien, spätestens je-
doch ein Jahr nach Beendigung der Krisensituation gemäß Artikel 5 der vorlie-
genden Verordnung.

Artikel 17. Zusammenarbeit und Bewertung. (1) 1Um die reibungslose An-
wendung der im Durchführungsbeschluss des Rates nach Artikel 4 Absatz 3 der 
vorliegenden Verordnung enthaltenen Maßnahmen zu gewährleisten, beruft der 
EU-Solidaritätskoordinator unmittelbar nach dem Erlass dieses Durchführungs-
beschlusses des Rates eine erste Sitzung der Fachebene des EU-Migrationsfo-
rums gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1351 ein. 2Nach 
dieser ersten Sitzung tritt die Fachebene des EU-Migrationsforums so oft wie nö-
tig zusammen.

(2) Der mit einer Krisensituation konfrontierte Mitgliedstaat kann die Unter-
stützung aller Behörden, die kurzfristig in der Lage sind, das Personal ihrer zu-
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ständigen Behörden im Einklang mit Artikel 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 
aufzustocken, und die Unterstützung durch von der Asylagentur entsandte Ex-
perten im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe a der genannten Verordnung und 
Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe d der Ver-
ordnung (EU) 2021/2303 anfordern.

(3) Die Kommission, das Europäische Parlament, der Rat, die einschlägigen 
Agenturen der Union und der mit einer Krisensituation oder einer Situation hö-
herer Gewalt konfrontierte Mitgliedstaat arbeiten eng zusammen und unterrich-
ten einander regelmäßig über die Umsetzung des Durchführungsbeschlusses des 
Rates gemäß Artikel 4 Absatz 3.

(4) 1Der mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt kon-
frontierte Mitgliedstaat meldet der Kommission weiterhin alle für die Durch-
führung dieser Verordnung relevanten Daten, einschließlich Statistiken. 2Der be-
treffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auch die für die Überprü-
fung nach Artikel 6 Absatz 3 und für den Vorschlag zur Aufhebung oder Verlän-
gerung des Durchführungsbeschlusses des Rates erforderlichen spezifischen In-
formationen sowie alle sonstigen Informationen, die die Kommission gegebe-
nenfalls anfordern kann.

(5) Der mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt konfron-
tierte Mitgliedstaat arbeitet weiterhin eng mit UNHCR und anderen Organisa-
tionen, die der Mitgliedstaat mit Aufgaben gemäß dem vorliegenden Kapitel, der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und der Richtlinie (EU) 2024/1346 betraut hat, 
zusammen.

(6) Bei der Ausübung ihrer Befugnisse und der Wahrnehmung ihrer Zustän-
digkeiten gemäß dem vorliegenden Artikel stellen die Kommission und der Rat 
jederzeit sicher, dass die Grundsätze der Erforderlichkeit und der Verhältnismä-
ßigkeit gewahrt werden.

Artikel 18. Finanzielle Unterstützung. (1) Mitgliedstaaten, die eine Über-
nahme als Solidaritätsmaßnahme durchführen, können unter den in Artikel 11 
Absatz 9 der Verordnung (EU) 2021/1147 festgelegten Bedingungen finanzielle 
Unterstützung der Union erhalten, einschließlich für Maßnahmen zur frühzeiti-
gen Integration, die von regionalen und lokalen Behörden durchgeführt werden.

(2) Einem Mitgliedstaat, der sich in einer Krisensituation befindet, kann So-
forthilfe gemäß Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
2021/1147 gewährt werden, auch für den Bau, die Instandhaltung und die In-
standsetzung von Aufnahmeeinrichtungen, die für die Durchführung dieser 
Verordnung erforderlich sind, im Einklang mit den in der Richtlinie (EU) 
2024/1346 vorgesehenen Standards.

Artikel 19. Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147. In Artikel 31 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2021/1147 wird folgender Buchstabe angefügt:

„ba) eine Krisensituation im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates(*1).
“

Artikel 20. Inkrafttreten. [1] Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

[2] Sie gilt ab dem 1. Juli 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB
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7. Resettlementverordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1350 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1350 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Schaffung eines Unionsrahmens für Neuansiedlung und 

Aufnahme aus humanitären Gründen sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/1147

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben d und g,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Der Rat erkannte in seinen Schlussfolgerungen mit dem Titel „Maßnahmen zur ver-

besserten Steuerung der Migrationsströme“ vom 10. Oktober 2014 an, dass alle Mitglieds-
taaten in einer gerechten und ausgewogenen Weise zur Neuansiedlung beitragen sollten, 
wobei den Bemühungen der von den Migrationsströmen betroffenen Mitgliedstaaten 
Rechnung getragen wird.

(2) Diese Verordnung beruht auf der uneingeschränkten und umfassenden Anwendung 
des Abkommens der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. 
Juli 1951 in der durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 ergänzten Fassung 
(im Folgenden „Genfer Abkommen“).

(3) Zur Vervollständigung der legalen Einreisemöglichkeiten sollte ein Unionsrahmen 
für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen (im Folgenden „Unionsrah-
men“) geschaffen werden. Der Unionsrahmen sollte den benachteiligtsten Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen, die internationalen Schutz benötigen, im Einklang mit dem 
Unionsrecht und dem nationalen Recht Zugang zu einer dauerhaften Lösung bieten.

(4) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) forderte die Staaten am 19. 
September 2016 nachdrücklich auf, ihre Neuansiedlungsbemühungen zu verstärken, und 

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

2 ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 67.

1 ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 40.
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sah einen umfassenden Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen vor, in dessen Gren-
zen die Staaten das Ziel verfolgen, Neuansiedlungen und andere legale Einreisemöglichkei-
ten in einem Umfang bereitzustellen, der es ermöglicht, den vom Hohen Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Nationen (UNHCR) erhobenen jährlichen Neuansiedlungsbedarf 
zu decken. Im Globalen Pakt für Flüchtlinge, der am 17. Dezember 2018 von der General-
versammlung der VN angenommen wurde, ist vorgesehen, dass die Staaten um freiwillige 
Beiträge gebeten werden, um Neuansiedlungsprogramme einzurichten oder auszuweiten, 
zu vergrößern und zu verbessern.

(5) In ihrer Mitteilung über eine Europäische Migrationsagenda vom 13. Mai 2015 legte 
die Kommission die Notwendigkeit dar, ein gemeinsames Konzept festzulegen, um schutz-
bedürftigen Vertriebenen durch Neuansiedlung Schutz gewähren zu können.

(6) In ihrer Empfehlung an die Mitgliedstaaten vom 8. Juni 2015 für eine europäische 
Neuansiedlungsregelung empfahl die Kommission, dass die Neuansiedlung auf einem ge-
rechten Verteilungsschlüssel beruhen sollte. Im Anschluss daran verabschiedeten die Ver-
treter der Regierungen der Mitgliedstaaten am 20. Juli 2015 Schlussfolgerungen in Bezug 
auf die Neuansiedlung von 22 504 Personen, die unzweifelhaft internationalen Schutz be-
nötigten, durch multilaterale und nationale Regelungen. Die Neuansiedlungen wurden 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz ge-
mäß den im Anhang zu den Schlussfolgerungen enthaltenen Zusagen verteilt.

(7) Am 15. Dezember 2015 richtete die Kommission eine Empfehlung für eine Regelung 
über die freiwillige Aufnahme aus humanitären Gründen aus der Türkei an die Mitglieds-
taaten und die assoziierten Staaten, nach der die teilnehmenden Staaten Personen aufneh-
men, die durch den Konflikt in Syrien vertrieben worden sind und internationalen Schutz 
benötigen.

(8) In ihrer Mitteilung vom 6. April 2016 mit dem Titel „Reformierung des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa“ kündigte die 
Kommission ihre Absicht an, einen Vorschlag für ein strukturiertes Neuansiedlungssystem 
vorzulegen, mit dem die Unionspolitik im Bereich der Neuansiedlung ausgestaltet werden 
und der als gemeinsamer Ansatz für die sichere und legale Ankunft in der Union von Per-
sonen, die internationalen Schutz benötigen, dienen soll.

(9) In seiner Entschließung vom 12. April 2016 zur Lage im Mittelmeerraum und zur 
Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der EU für Migration hob das Europäische 
Parlament hervor, dass Bedarf für ein dauerhaftes, unionsweites Neuansiedlungspro-
gramm besteht, das in Bezug auf die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die in der Union Schutz 
suchen, die Neuansiedlung einer bedeutenden Anzahl von Flüchtlingen ermöglicht.

(10) Die Kommission richtete am 27. September 2017 eine Empfehlung an die Mit-
gliedstaaten über den Ausbau legaler Einreisemöglichkeiten für Personen mit Anspruch 
auf internationalen Schutz. Daraufhin sagten die Mitgliedstaaten zu, 50 039 Neuansied-
lungen anzubieten.

(11) Aufbauend auf den bestehenden Initiativen und im Zusammenhang mit der beste-
henden internationalen Architektur sollte ein stabiler und verlässlicher Unionsrahmen für 
die Aufnahme von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die internationalen Schutz 
benötigen, geschaffen werden, der im Einklang mit einem Plan der Union für Neuansied-
lung und Aufnahme aus humanitären Gründen (im Folgenden „Unionsplan“), der den 

konkreten Angaben der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre Zusagen in vollem Umfang 
Rechnung trägt, umzusetzen ist.

(12) Der Unionsrahmen sollte in den Kontext der internationalen Bemühungen um 
Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen gestellt werden. Der Beitrag des 
Unionsrahmens zur Deckung des weltweiten Bedarfs an Neuansiedlung und Aufnahme 
aus humanitären Gründen sollte dabei helfen, die Partnerschaft der Union mit Drittstaa-
ten zu stärken, um im Zeichen der Solidarität mit Ländern in Regionen, in die eine große 
Zahl von Personen, die internationalen Schutz benötigen, vertrieben wurde, zur Entlas-
tung dieser Länder beizutragen, die Fähigkeit dieser Länder zur Verbesserung der Bedin-
gungen für die Aufnahme und den internationalen Schutz zu fördern und irreguläre und 
gefährliche Sekundärmigration von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die interna-
tionalen Schutz benötigen, im Rahmen der Migration zu reduzieren.

(13) Um einen Beitrag zu den zunehmenden Bemühungen um Neuansiedlung und 
Aufnahme aus humanitären Gründen und zur Verringerung der bestehenden Unterschie-
de zwischen den nationalen Neuansiedlungspraktiken und -verfahren zu leisten, sollten ne-
ben einem gemeinsamen Verfahren auch gemeinsame Berechtigungskriterien und Gründe 
für eine Ablehnung der Aufnahme festgelegt werden, ebenso wie gemeinsame Grundsätze 
in Bezug auf den Status, der aufgenommenen Personen zuzuerkennen ist.

(14) Das gemeinsame Aufnahmeverfahren sollte auf den bisherigen Erfahrungen und 
den bestehenden Standards der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls des UNHCR im Be-
reich der Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen aufbauen.

(15) Die Aufnahme von Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen oder von Staa-
tenlosen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, oder von Unionsbürgern 
sollte unbeschadet der Rechte, die in der Richtlinie 2003/86/EG des Rates4, der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 oder im nationalen Recht be-
treffend die Familienzusammenführung festgelegt sind, erfolgen. Bei der Aufnahme sollte 
der Schwerpunkt daher auf Familienangehörige gelegt werden, die nicht in den Anwen-
dungsbereich der genannten Richtlinien oder des einschlägigen nationalen Rechts fallen, 
oder bei denen eine Familienzusammenführung aus anderen Gründen nicht möglich war.

(16) Um die Einheit der Familie zu wahren, sollten alle Familienangehörigen, für die ein 
Mitgliedstaat beabsichtigt, ein Aufnahmeverfahren durchzuführen, die für die Aufnahme 
in Frage kommen und bei denen keine Gründe für eine Ablehnung vorliegen, im Regelfall 
und soweit möglich, gemeinsam aufgenommen werden. Sollte dies nicht möglich sein, so 
sollten Familienangehörige, die nicht gemeinsam aufgenommen werden, so bald wie mög-
lich zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden. Bei der Bestimmung der Parame-
ter der jeweiligen Familie, von der ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Sinne 
dieser Verordnung abhängig ist, sollten die Mitgliedstaaten anerkennen, dass die erweiterte 

5 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung 
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/E-
WG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77).

4 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusam-
menführung (ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12).
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Familie der letzte Halt von Personen sein kann, die ausschließlich aus der Familie Kraft zum 
Überleben schöpfen und von ihr psychisch und emotional gestützt werden.

(17) Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, für wen sie ein Aufnahmeverfah-
ren durchführen, auch auf der Grundlage von Erwägungen in Bezug auf die Familienzu-
sammensetzung. Bei dieser Entscheidung sollten die Mitgliedstaaten den Grundsatz der 
Einheit der Familie achten. Die Mitgliedstaaten sollten von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen verlangen können, das Bestehen eines Verwandtschaftsverhältnisses nachzu-
weisen.

(18) Als „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ ist eine Krankheit mit epidemischem 
Potenzial im Sinne der Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorga-
nisation zu verstehen.

(19) Ein Aufnahmeverfahren umfasst folgende Phasen: Empfehlung –soweit vorliegend 
–, Identifizierung, Registrierung, Bewertung und eine Entscheidung über die Aufnahme 
sowie im Falle der Neuansiedlung eine Entscheidung über die Gewährung internationalen 
Schutzes oder im Falle einer Aufnahme aus humanitären Gründen eine Entscheidung über 
die Gewährung internationalen Schutzes oder die Zuerkennung des humanitären Status 
nach nationalem Recht.

(20) Eine positive Entscheidung über die Aufnahme bedeutet, dass eine Person, für die 
ein Aufnahmeverfahren zum Zwecke der Neuansiedlung oder der Aufnahme aus humani-
tären Gründen durchgeführt wurde, von dem Mitgliedstaat zur Aufnahme akzeptiert wur-
de, der diese Entscheidung getroffen hat. Eine ablehnende Entscheidung über die Aufnah-
me bedeutet, dass die Person vom betreffenden Mitgliedstaat nicht zur Aufnahme akzep-
tiert wurde.

(21) Vor der Gewährung internationalen Schutzes sollte eine umfassende Bewertung des-
sen durchgeführt werden, inwieweit Drittstaatsangehörige oder Staatenlose internationa-
len Schutz benötigen.

(22) Im Fall einer Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen sollte die Bewertung der gemäß 
dieser Verordnung festgelegten Anforderungen für die Aufnahme beschleunigt werden. 
Die Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen sollte nicht unbedingt mit den Regionen oder 
den Drittstaaten im Zusammenhang stehen, aus denen die Aufnahme gemäß dieser Ver-
ordnung erfolgen soll. Alle Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, Plätze für die Aufnah-
me aus Dringlichkeitsgründen bereitzustellen.

(23) Das Aufnahmeverfahren sollte so bald wie möglich abgeschlossen werden, wobei si-
cherzustellen ist, dass die Mitgliedstaaten über ausreichende Zeit für eine hinreichende 
Einzelfallprüfung verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten sich nach Kräften darum bemü-
hen, dass ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, für den eine positive Entscheidung 
über die Aufnahme ergangen ist, spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dieser Ent-
scheidung in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats einreisen kann.

(24) Personenbezogene Daten von Personen, denen internationaler Schutz gewährt oder 
ein humanitärer Status im Einklang mit dieser Verordnung zuerkannt wurde, sollten für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Registrierung auf nationaler Ebene 
gespeichert werden. Dieser Zeitraum von fünf Jahren sollte für die Zwecke des Aufnahme-
verfahrens als ausreichend betrachtet werden, da die Mehrheit dieser Personen sich mehre-
re Jahre in der Union aufgehalten und die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erwor-

ben haben werden. Da Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen in den drei Jahren 
vor der Aufnahme die Aufnahme in einen Mitgliedstaat verweigert wurde, weil ein berech-
tigter Grund zu der Annahme bestand, dass sie eine Gefahr für die Allgemeinheit, die 
öffentliche Ordnung, die Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit des Mitgliedstaats, 
der für die Prüfung des Aufnahmedossiers zuständig ist, darstellen würden, oder weil sie im 
Schengener Informationssystem oder in einer nationalen Datenbank eines Mitgliedstaats 
zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sind, gemäß dieser Verordnung die Aufnahme in 
einen anderen Mitgliedstaat verweigert werden sollte, sollten ihre Daten für einen Zeit-
raum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem eine ablehnende Entscheidung über die 
Aufnahme ergangen ist, gespeichert werden. Da Drittstaatsangehörigen, die in den drei 
Jahren vor der Aufnahme keine Einwilligung zur Aufnahme in einen bestimmten Mit-
gliedstaat erteilt oder ihre Einwilligung widerrufen haben, gemäß dieser Verordnung die 
Aufnahme verweigert werden könnte, sollten die Daten für einen Zeitraum von drei Jah-
ren ab dem Zeitpunkt des Abbruchs des Verfahrens gespeichert werden. In bestimmten 
besonderen Fällen, in denen es nicht nötig ist, die personenbezogenen Daten so lange zu 
speichern, sollte der Zeitraum kürzer bemessen sein. Personenbezogene Daten von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen sollten umgehend und dauerhaft gelöscht werden, 
wenn diese Person die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben haben.

(25) Es besteht kein Rechtsanspruch auf das Stellen eines Aufnahmeantrags oder auf eine 
Aufnahme durch einen Mitgliedstaat. Für die Mitgliedstaaten besteht ebenso keine 
Pflicht, eine Person gemäß dieser Verordnung aufzunehmen.

(26) Die Neuansiedlung sollte die vorrangige Art der Aufnahme darstellen, die je nach 
den spezifischen Umständen durch die Aufnahme aus humanitären Gründen oder die 
Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen ergänzt wird.

(27) Der Unionsrahmen sollte darauf abzielen, dass sich alle Mitgliedstaaten an der Um-
setzung des Unionsplans beteiligen und ihre Bemühungen um Neuansiedlung und 
Aufnahme aus humanitären Gründen verstärken, um einen bedeutenden Beitrag zur De-
ckung des globalen Neuansiedlungsbedarfs — einschließlich der Dringlichkeitsfälle — zu 
leisten.

(28) Zu diesem Zweck sollte aus dem im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/1147 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6 eingerichteten Asyl-, Migrations- und Integrati-
onsfonds eine gezielte Unterstützung in Form von finanziellen Anreizen für jede im Ein-
klang mit dem Unionsrahmen aufgenommene Person geleistet sowie Maßnahmen zur 
Schaffung einer geeigneten Infrastruktur und geeigneter Dienstleistungen zur Umsetzung 
des Unionsrahmens unterstützt werden.

(29) Die durch die Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des 
Rates7 eingerichtete Asylagentur der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“) 
sollte im Einklang mit ihrem Mandat die Mitgliedstaaten auf deren Antrag hin bei der Um-
setzung des Unionsplans unterstützen, beispielsweise durch die Unterstützung der Mit-
gliedstaaten bei der Durchführung bestimmter Bestandteile des Aufnahmeverfahrens, die 

7 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

6 Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Ein-
richtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).
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Koordinierung der technischen Zusammenarbeit und die Erleichterung der gemeinsamen 
Nutzung der Infrastruktur durch die Mitgliedstaaten.

(30) Der Austausch bewährter Verfahren zwischen Akteuren, die im Bereich Neuansied-
lung und Aufnahme aus humanitären Gründen tätig sind, in den einschlägigen Foren so-
wie auf den Konferenzen zu Neuansiedlungsfragen und ergänzenden Einreisemöglichkei-
ten (Consultations on Resettlement and Complementary Pathways) sollte gefördert wer-
den.

(31) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung des Unionsrah-
mens sollten dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit dieser den 
zweijährigen Unionsplan aufstellen und ändern kann, die Gesamtzahl der aufzunehmen-
den Personen festlegen und angeben kann, welcher Anteil davon auf die Neuansiedlung, 
die Aufnahme aus humanitären Gründen und die Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen 
entfallen soll, und damit er ferner die Einzelheiten über die Beteiligung der Mitgliedstaaten 
an dem Unionsplan und ihren jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl der aufzunehmenden 
Personen, eine Beschreibung der spezifischen Gruppe oder Gruppen von Personen, auf die 
der Unionsplan angewandt werden sollte, und die Angaben über die Regionen oder Dritt-
staaten, aus denen eine Aufnahme erfolgen soll, festlegen kann.

(32) Die Übertragung dieser Durchführungsbefugnisse auf den Rat ist gerechtfertigt, da 
diese Durchführungsbefugnisse nationale Exekutivbefugnisse bezüglich der Aufnahme 
von Drittstaatsangehörigen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten betreffen.

(33) Änderungen des Unionsplans aufgrund neuer Gegebenheiten könnten Beiträge an 
neue Regionen oder Drittstaaten durch die Neuzuweisung vorhandener oder neuer Beiträ-
ge umfassen, wobei die von den Mitgliedstaaten im Hochrangigen Ausschuss für Neuan-
siedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen (im Folgenden „Hochrangiger Aus-
schuss“) auf freiwilliger Basis gemachten Angaben uneingeschränkt geachtet werden.

(34) Diese Durchführungsbefugnisse sollten auf der Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission über die Gesamtzahl der aufzunehmenden Personen und die Angaben über 
die Regionen oder Drittstaaten, aus denen eine Aufnahme erfolgen soll, ausgeübt werden; 
dabei sollten die von den Mitgliedstaaten vor der Vorlage des Vorschlags auf freiwilliger Ba-
sis im Hochrangigen Ausschuss gemachten Angaben in vollem Umfang berücksichtigt 
werden. Die Kommission sollte in dem Jahr, das dem Zweijahreszeitraum für die Umset-
zung des Unionsplans vorausgeht, ihren Vorschlag für den Unionsplan gleichzeitig mit 
ihrem Vorschlag über den Entwurf des jährlichen Haushaltsplans der Union vorlegen. 
Ihren Vorschlag für eine Änderung des Unionsplans sollte die Kommission erforderlichen-
falls gleichzeitig mit einem entsprechenden Vorschlag für einen Entwurf eines Berichti-
gungshaushaltsplans vorlegen. Der Rat sollte bestrebt sein, den Vorschlag binnen zwei Mo-
naten anzunehmen.

(35) Die im Asyl-Besitzstand enthaltenen Vorschriften über den Inhalt des internationa-
len Schutzes sollten Anwendung finden, sobald die aufgenommene Person, der internatio-
naler Schutz gewährt wird, in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats einreist 
oder, falls der betreffenden Person nach ihrer Einreise in das Hoheitsgebiet des Mitglieds-
taats internationaler Schutz gewährt wird, sobald dieser Person internationaler Schutz ge-
währt wird.

(36) Die Integration aufgenommener Personen in ihre Aufnahmegesellschaft ist für ein 
erfolgreiches Aufnahmeverfahren von großer Bedeutung. Aufgenommene Personen soll-

ten denselben Zugang zu Integrationsmaßnahmen haben wie Personen, denen internatio-
naler Schutz im Einklang mit der Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parla-
ments und des Rates8 gewährt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten die Teilnahme an solchen 
Integrationsmaßnahmen nur dann verlangen können, wenn diese Maßnahmen leicht zu-
gänglich, verfügbar und kostenlos sind. Ferner sollten die Mitgliedstaaten, wenn dies für 
durchführbar gehalten wird, den Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen vor der Ausrei-
se ein Orientierungsprogramm anbieten. Dieses Programm könnte Informationen über 
ihre Rechte und Pflichten, Sprachunterricht sowie Aufklärung über die gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Verhältnisse im betreffenden Mitgliedstaat umfassen. Diese In-
formationen könnten auch nach der Einreise in das Hoheitsgebiet des betreffenden Mit-
gliedstaats oder im Rahmen von Integrationsmaßnahmen bereitgestellt werden, wobei den 
besonderen Vulnerabilitäten der aufgenommen Person Rechnung zu tragen ist. Des Wei-
teren sollten die Mitgliedstaaten auch an den Bedarf aufgenommener Personen ausgerich-
tete Orientierungsprogramme einrichten können, um diesen Personen nach ihrer Ankunft 
insbesondere in Bezug auf das Erlernen der Sprache des Aufnahmemitgliedstaats, Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen und den Zugang zum Arbeitsmarkt Hilfestellung zu leis-
ten, wobei ihren besonderen Vulnerabilitäten Rechnung zu tragen ist. Die betreffenden 
Einrichtungen und Personen wie lokale Behörden und bereits aufgenommene Personen 
sollten so weit wie möglich in die Durchführung solcher Programme einbezogen werden, 
wobei die Regelungen von den Mitgliedstaaten festzulegen sind.

(37) Eine Sekundärmigration aller nach dieser Verordnung aufgenommenen Personen 
sollte, auch wenn nach nationalem Recht ein humanitärer Status zuerkannt wurde, verhin-
dert werden. Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen des Unionsrechts und der Politik der 
Union wirksam zusammenarbeiten und Personen, die nach dieser Verordnung aufgenom-
men und in einem anderen Mitgliedstaat, in dem sie kein Aufenthaltsrecht haben, aufge-
griffen wurden, unverzüglich rückübernehmen.

(38) Unbeschadet des Rechts einer Person, internationalen Schutz zu beantragen, kön-
nen die Mitgliedstaaten im Falle einer Aufnahme aus humanitären Gründen auf der 
Grundlage einer ersten Bewertung eine Entscheidung über die Aufnahme eines Dritt-
staatsangehörigen oder eines Staatenlosen in ihr jeweiliges Hoheitsgebiet treffen und dieser 
Person nach nationalem Recht einen humanitären Status zuerkennen.

(39) Der humanitäre Status nach nationalem Recht sollte mit Rechten und Pflichten ver-
bunden sein, die den in den Artikeln 20 bis 26 und 28 bis 35 der Verordnung (EU) 
2024/1347 für Personen mit subsidiärem Schutzstatus festgelegten gleichwertig sind. Der 
humanitäre Status sollte nur aberkannt werden, wenn nach der Entscheidung über die Zu-
erkennung des Status neue Umstände oder neue Beweismittel bezüglich der Berechtigung 
der Person vorliegen.

8 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, zur Änderung des 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).
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(40) Zur umfassenden Berücksichtigung der Bemühungen jedes Mitgliedstaates sollte die 
Zahl der Drittstaatsangehörigen, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen von unionswei-
ten und nationalen Neuansiedlungsprogrammen oder Programmen für die Aufnahme aus 
humanitären Gründen aufgenommen wurden, gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 
des Europäischen Parlaments und des Rates9 bei der Bewertung der Gesamtsituation der 
Union als Teil des Asyl- und Migrationsberichts berücksichtigt werden.

(41) Angesichts des Sachverstands des UNHCR hinsichtlich der Erleichterung der ver-
schiedenen Formen der Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz benötigen, 
aus den Drittstaaten, in die sie vertrieben wurden, in aufnahmebereite Mitgliedstaaten, 
sollte der UNHCR weiterhin eine Schlüsselrolle gemäß dem Unionsrahmen spielen. Es 
sollte möglich sein, neben dem UNHCR auch andere internationale Akteure wie die In-
ternationale Organisation für Migration aufzufordern, die Mitgliedstaaten bei der Umset-
zung des Unionsrahmens zu unterstützen.

(42) Ein Hochrangiger Ausschuss sollte eingerichtet werden, um die Interessenträger zur 
Umsetzung des Unionsrahmens zu konsultieren. Der Hochrangige Ausschuss sollte die 
Kommission bei Fragen der Umsetzung des Unionsrahmens beraten, unter anderem — 
unter Berücksichtigung der Prognose des UNHCR über den globalen Neuansiedlungsbe-
darf — hinsichtlich einer empfohlenen Anzahl aufzunehmender Personen und der Regio-
nen oder Drittstaaten, aus denen die Aufnahme erfolgen soll. Der Hochrangige Ausschuss 
sollte Empfehlungen aussprechen können. Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten er-
suchen, in der Sitzung des Hochrangigen Ausschusses auf freiwilliger Basis die Einzelhei-
ten ihrer Beteiligung, einschließlich der Art der Aufnahme und der Staaten, aus denen die 
Aufnahme erfolgen soll, und ihren jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl der aufzunehmen-
den Personen im Rahmen des Unionsplans anzugeben.

(43) Die Bemühungen der Mitgliedstaaten um Neuansiedlung und Aufnahme aus hu-
manitären Gründen im Rahmen dieser Verordnung sollten durch eine angemessene Finan-
zierung aus dem Gesamthaushaltsplan der Union unterstützt werden. Zur Gewährleistung 
der ordnungsgemäßen und nachhaltigen Umsetzung des Unionsrahmens sollte die Ver-
ordnung (EU) 2021/1147 geändert werden.

(44) Die vorliegende Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, nationale 
Neuansiedlungsregelungen einzuführen oder umzusetzen, wenn durch diese beispielswei-
se zusätzliche Aufnahmeplätze zu der Gesamtzahl der gemäß dem Unionsplan aufzuneh-
menden Personen geschaffen werden.

(45) Die Komplementarität mit laufenden Initiativen im Bereich der Neuansiedlung und 
der Aufnahme aus humanitären Gründen im Unionsrahmen sollte gewährleistet werden.

(46) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 
insbesondere durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wur-
den, und sollte daher im Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen, darunter den 
Rechten des Kindes, dem Recht auf Achtung des Familienlebens und dem allgemeinen 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung, angewandt werden.

9 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(47) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Behörden der Mitgliedstaa-
ten im Rahmen dieser Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates10 erfolgen.

(48) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Asylagentur im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung sollte im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates11 sowie der Verordnung (EU) 2021/2303 und mit 
den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit erfolgen.

(49) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nämlich einen Unionsrahmen zu 
schaffen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen des Unionsrahmens für Neuansiedlung 
auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Arti-
kel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tä-
tig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erfor-
derliche Maß hinaus.

(50) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 21 
über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls betei-
ligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verord-
nung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(51) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1. Gegenstand. (1) Mit dieser Verordnung
a) wird ein Unionsrahmen für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären 

Gründen (im Folgenden „Unionsrahmen“) geschaffen, der die Aufnahme 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in das Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten regelt, um ihnen im Einklang mit der vorliegenden Verordnung
i) internationalen Schutz; oder
ii) einen humanitären Status nach nationalem Recht zuzuerkennen, der 

mit Rechten und Pflichten verbunden ist, die den in den Artikeln 20 bis 

11 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

10 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
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26 und 28 bis 35 der Verordnung (EU) 2024/1347 für Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus festgelegten gleichwertig sind; und

b) werden zum Zwecke der Durchführung der vorliegenden Verordnung Vor-
schriften für die Aufnahme durch Neuansiedlung oder Aufnahme aus hu-
manitären Gründen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten festgelegt.

(2) Mit der vorliegenden Verordnung wird für Drittstaatsangehörige oder Staa-
tenlose kein Rechtsanspruch auf das Stellen eines Aufnahmeantrags oder auf 
eine Aufnahme in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats begründet.

(3) Die vorliegende Verordnung erlegt den Mitgliedstaaten nicht die Pflicht zur 
Aufnahme eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen auf.

(4) 1Die Mitgliedstaaten tragen auf freiwilliger Basis zu dem Plan der Union für 
Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen (im Folgenden „Uni-
onsplan“) nach Artikel 8 bei. 2Die Angaben, die die Mitgliedstaaten in dem 
durch Artikel 11 eingesetzten Hochrangigen Ausschuss für Neuansiedlung und 
Aufnahme aus humanitären Gründen zu den Einzelheiten ihrer Beteiligung ma-
chen und die unter anderem Angaben dazu einschließen, welche Art der 
Aufnahme vorgenommen werden soll, aus welchen Regionen oder Drittstaaten 
Personen aufgenommen werden sollen und welchen Anteil an der Gesamtzahl 
der gemäß dem Unionsplan aufzunehmenden Personen sie zu übernehmen be-
reit sind, erfolgen auf freiwilliger Basis.

Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Neuansiedlung“ die nach einer Empfehlung durch den Hohen Flücht-

lingskommissar der Vereinten Nationen (im Folgenden „UNHCR“) erfol-
gende Aufnahme eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der inter-
nationalen Schutz benötigt, aus einem Drittstaat, in den diese Person ver-
trieben wurde, in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats,
a) der für eine Aufnahme gemäß Artikel 5 Absatz 1 in Frage kommt;
b) der nicht von den Gründen für eine Ablehnung gemäß Artikel 6 er-

fasst ist; und
c) dem im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht in-

ternationaler Schutz gewährt wird und der Zugang zu einer dauer-
haften Lösung hat;

2. „internationaler Schutz“ den internationalen Schutz im Sinne von Artikel 
3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/1347;

3. „Aufnahme aus humanitären Gründen“ die Aufnahme nach — sofern von 
einem Mitgliedstaat gefordert — einer Empfehlung durch, die Asylagentur 
der Europäischen Union (im Folgenden „Asylagentur“), durch den UNH-
CR oder durch ein anderes relevantes internationales Gremium eines Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen aus einem Drittstaat, in den diese Per-
son gewaltsam vertrieben wurde, in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, 

wenn dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose auf der Grundlage einer 
ersten Bewertung mindestens
a) für eine Aufnahme gemäß Artikel 5 Absatz 2 in Frage kommt;
b) nicht von den Gründen für eine Ablehnung gemäß Artikel 6 erfasst ist; 

und
c) ihm internationaler Schutz gemäß Artikel 9 Absatz 17 der vorliegen-

den Verordnung oder ein humanitärer Status nach nationalem Recht 
gewährt wurde, der mit Rechten und Pflichten verbunden ist, die den 
in den Artikeln 20 bis 26 und 28 bis 35 der Verordnung (EU) 
2024/1347 für Personen mit subsidiärem Schutzstatus festgelegten 
gleichwertig sind;

4. „Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen“ die Aufnahme im Wege der Neu-
ansiedlung oder der Aufnahme aus humanitären Gründen von Personen, 
die dringend rechtlichen oder physischen Schutz oder sofortige medizini-
sche Hilfe benötigen.

Artikel 3. Unionsrahmen für Neuansiedlung und Aufnahme aus humani-
tären Gründen. Durch den Unionsrahmen wird
a) die legale und sichere Einreise von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 

die gemäß dieser Verordnung für eine Aufnahme in Frage kommen und bei 
denen keine Gründe für eine Ablehnung vorliegen, in das Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats ermöglicht, um ihnen im Einklang mit dieser Verordnung 
internationalen Schutz zu gewähren oder einen humanitären Status nach na-
tionalem Recht gemäß Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c zuzuerkennen und 
an alle Mitgliedstaaten appelliert, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu 
verstärken;

b) zur Steigerung des Beitrags der Union zu internationalen Initiativen zu Neu-
ansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen beigetragen, um die 
Gesamtzahl der für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Grün-
den verfügbaren Plätze zu erhöhen;

c) ein Beitrag zum Ausbau der Partnerschaften der Union mit Drittstaaten in 
Regionen geleistet, in die eine große Zahl von Personen, die internationalen 
Schutz benötigen, vertrieben wurde.

Artikel 4. Bestimmung der Regionen oder Drittstaaten, aus denen eine 
Neuansiedlung oder eine Aufnahme aus humanitären Gründen in der 
Union erfolgen soll. Bei der Bestimmung der Regionen oder Drittstaaten, aus 
denen eine Neuansiedlung oder eine Aufnahme aus humanitären Gründen in 
der Union erfolgt, wird in erster Linie Folgendes zugrunde gelegt:
a) der vom UNHCR prognostizierte globale Neuansiedlungsbedarf;
b) der Spielraum für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 

Schutz und eine Ausweitung der Schutzzonen in Drittstaaten;
c) Umfang und Inhalt der von Drittstaaten in Bezug auf die Neuansiedlung 

oder die Aufnahme aus humanitären Gründen eingegangenen Verpflichtun-
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gen, um gemeinsam zur Deckung des vom UNHCR prognostizierten globa-
len Neuansiedlungsbedarfs beizutragen.

Artikel 5. Berechtigung zur Aufnahme. (1) [1] Für die Zwecke einer Neuan-
siedlung kommen folgende Drittstaatsangehörige oder Staatenlose für eine 
Aufnahme in Frage, sofern sie ebenfalls in mindestens eine der in Absatz 3 Buch-
stabe a aufgeführten Kategorien fallen:
a) Drittstaatsangehörige, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, politischen Überzeugung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Sinne von Artikel 10 
der Verordnung (EU) 2024/1347 außerhalb des Landes, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzen, befinden und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen können oder aufgrund dieser Furcht nicht in Anspruch neh-
men wollen, oder Staatenlose, die sich aus denselben Gründen außerhalb des 
Landes, in dem sie sich früher gewöhnlich aufhielten, befinden und nicht in 
dieses Land zurückkehren können oder aus begründeter Furcht nicht in die-
ses Land zurückkehren wollen; oder

b) Drittstaatsangehörige, die sich außerhalb des Landes, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzen, befinden, oder Staatenlose, die sich außerhalb des Landes 
ihres früheren gewöhnlichen Aufenthalts befinden, bei denen stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Her-
kunftsland oder, bei Staatenlosen, in das Land ihres vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden im Sinne 
von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1347 zu erleiden, und die den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser 
Gefahr nicht in Anspruch nehmen wollen.

[2] Bei Personen, die aus irgendeinem Grund nicht mehr den Schutz oder Bei-
stand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit Aus-
nahme des UNHCR genießen, ohne dass ihre Lage nach den einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen endgültig geklärt 
worden ist, wird davon ausgegangen, dass sie die in diesem Absatz genannten Be-
rechtigungskriterien erfüllen.

(2) [1] Für die Zwecke einer Aufnahme aus humanitären Gründen kommen fol-
gende Drittstaatsangehörige oder Staatenlose für eine Aufnahme in Frage, sofern 
sie — zumindest auf der Grundlage einer ersten Bewertung — ebenfalls in min-
destens eine der in Absatz 3 aufgeführten Kategorien fallen:
a) Drittstaatsangehörige, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, politischen Überzeugung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Sinne von Artikel 10 
der Verordnung (EU) 2024/1347 außerhalb des Landes, dessen Staatsange-
hörigkeit sie besitzen, befinden und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen können oder aufgrund dieser Furcht nicht in Anspruch neh-
men wollen, oder Staatenlose, die sich aus denselben Gründen außerhalb des 
Landes, in dem sie sich früher gewöhnlich aufhielten, befinden und nicht in 

dieses Land zurückkehren können oder aus begründeter Furcht nicht in die-
ses Land zurückkehren wollen; oder

b) Drittstaatsangehörige, die sich außerhalb des Landes, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzen, befinden, oder Staatenlose, die sich außerhalb des Landes 
ihres früheren gewöhnlichen Aufenthalts befinden, bei denen stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Her-
kunftsland oder, bei Staatenlosen, in das Land ihres vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden im Sinne 
von Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1347 zu erleiden, und die den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser 
Gefahr nicht in Anspruch nehmen wollen.

[2] Bei Personen, die aus irgendeinem Grund nicht mehr den Schutz oder Bei-
stand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit Aus-
nahme des UNHCR genießen, ohne dass ihre Lage nach den einschlägigen Re-
solutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen endgültig geklärt 
worden ist, wird davon ausgegangen, dass sie die in diesem Absatz genannten Be-
rechtigungskriterien erfüllen.

(3) Damit ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser nach diesem Artikel für 
eine Aufnahme in Frage kommt, muss er außerdem in mindestens eine der fol-
genden Kategorien fallen:
a) vulnerable Personen, darunter:

i) gefährdete Frauen und Mädchen;
ii) Minderjährige, einschließlich unbegleiteter Minderjähriger;
iii) Überlebende von Gewalt oder Folter, auch soweit sie aufgrund des Ge-

schlechts oder der sexuellen Ausrichtung ausgeübt wurde;
iv) Personen, die rechtlichen und/oder physischen Schutz benötigen, ein-

schließlich Personen, denen Zurückweisung droht;
v) Personen mit medizinischen Bedürfnissen, auch in Fällen, in denen eine 

lebensrettende Behandlung in dem Land, in das sie gewaltsam vertrie-
ben wurden, nicht verfügbar ist;

vi) Personen mit Behinderungen;
vii) Personen, für die eine absehbare alternative dauerhafte Lösung nicht ge-

geben ist, insbesondere Personen, die sich in einer langwierigen Flücht-
lingssituation befinden;

b) im Falle einer Aufnahme aus humanitären Gründen die Familienangehörigen 
gemäß Absatz 4 von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die sich legal 
in einem Mitgliedstaat aufhalten, oder von Unionsbürgern.

(4) [1] Um die Einheit der Familie zu wahren, kommen folgende Familienange-
hörige von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die für eine Aufnahme in 
Frage kommen, ebenfalls für eine Aufnahme in Frage:
a) der Ehegatte oder der nicht eheliche Lebenspartner der betreffenden Person, 

der mit ihr eine dauerhafte Beziehung führt, sofern nach dem nationalen 
Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats im Rahmen 
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der Vorschriften dieses Mitgliedstaats betreffend Drittstaatsangehörige und 
Staatenlose unverheiratete Paare vergleichbar behandelt werden wie verheira-
tete Paare;

b) die minderjährigen Kinder, sofern diese unverheiratet sind, und gleichgültig, 
ob es sich nach nationalem Recht um eheliche oder außerehelich geborene 
oder adoptierte oder anerkannte Kinder handelt;

c) der Vater, die Mutter oder ein anderer Erwachsener, der gemäß dem Recht 
oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaats für einen unver-
heirateten Minderjährigen verantwortlich ist;

d) die Geschwister;
e) Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die aufgrund einer Schwangerschaft, 

eines neugeborenen Kindes, einer schweren psychischen oder körperlichen 
Erkrankung, einer schweren Behinderung oder ihres hohen Alters von der 
Hilfe eines ihrer Kinder, eines ihrer Elternteile oder eines anderen Familien-
angehörigen abhängig sind, sofern die familiären Bindungen bereits im Her-
kunftsland bestanden haben, das Kind, der Elternteil oder der andere Famili-
enangehörige in der Lage ist, für die abhängige Person zu sorgen, und die be-
troffenen Personen ihren Wunsch schriftlich kundtun.

[2] 1Bei der Anwendung dieses Absatzes tragen die Mitgliedstaaten dem Kindes-
wohl gebührend Rechnung. 2Handelt es sich bei dem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen um eine verheiratete minderjährige Person, die nicht von 
ihrem Ehegatten begleitet wird, so kann es als dem Wohl der minderjährigen Per-
son dienlich angesehen werden, wenn diese in der ursprünglichen Familie der 
minderjährigen Person lebt.

Artikel 6. Gründe für eine Ablehnung der Aufnahme. (1) [1] Folgenden 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen wird eine Aufnahme nach der vorlie-
genden Verordnung verweigert:
a) Personen, die von den zuständigen Behörden des Landes, in dem sie ihren 

Aufenthalt genommen haben, als Personen anerkannt werden, die die mit 
dem Besitz der Staatsangehörigkeit dieses Landes verbundenen Rechte und 
Pflichten oder gleichwertige Rechte und Pflichten haben;

b) Personen, bei denen berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass sie
i) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Ver-
tragswerke begangen haben, die ausgearbeitet wurden, um im Hinblick 
auf solche Verbrechen vorzusorgen,

ii) eine schwere Straftat begangen haben,
iii) sich Handlungen haben zuschulden kommen lassen, die den Zielen und 

Grundsätzen der VN gemäß der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen, zuwiderlaufen;

c) Personen, bei denen berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass sie 
eine Gefahr für die Allgemeinheit, die öffentliche Ordnung, die Sicherheit 

oder die öffentliche Gesundheit des Mitgliedstaats, der für die Prüfung des 
Aufnahmedossiers zuständig ist, darstellen;

d) Personen, die im Schengener Informationssystem oder in einer nationalen 
Datenbank eines Mitgliedstaats zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben 
sind;

e) Personen, denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 
nach Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c zuerkannt wurde;

f) Personen, denen ein Mitgliedstaat in den drei Jahren vor der Aufnahme ge-
mäß Buchstabe c oder d dieses Unterabsatzes verweigert hat.

[2] Unterabsatz 1 Buchstabe b findet auch auf Personen Anwendung, die ande-
re zu den dort genannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder sich in 
sonstiger Weise daran beteiligen.

(2) Folgenden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen kann die Aufnahme 
verweigert werden:
a) Personen, die in den drei Jahren vor einer Aufnahme nicht ihre Einwilligung 

dazu gegeben haben, im Einklang mit Artikel 7 in einem bestimmten Mit-
gliedstaat aufgenommen zu werden, oder diese Einwilligung widerrufen ha-
ben, sofern sie gemäß Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b über die Folgen dieses 
Widerrufs informiert worden sind;

b) Personen, die eine oder mehrere nicht unter Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchsta-
be b fallende Straftaten begangen haben, die mit einer Freiheitsstrafe im 
Höchstmaß von mindestens einem Jahr geahndet würden, wenn sie in dem 
Mitgliedstaat, der das Aufnahmedossier prüft, begangen worden wären, es sei 
denn die Strafverfolgung oder Strafe wäre nach dem Recht des Mitgliedstaats, 
der das Aufnahmedossier prüft, verjährt oder — im Fall einer Verurteilung 
für eine solche Straftat — der Eintrag über diese Verurteilung wäre aus dem 
nationalen Strafregister gestrichen worden;

c) Personen, die sich weigern, an dem vor der Ausreise angebotenen Orientie-
rungsprogramm gemäß Artikel 9 Absatz 22 teilzunehmen;

d) Personen, denen der Mitgliedstaat die Unterstützung, die sie aufgrund ihrer 
Vulnerabilität benötigen, nicht in angemessener Weise bereitstellen kann.

(3) Die in diesem Artikel genannten Gründe gelten, sofern sie ohne Diskrimi-
nierung, etwa wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zu-
gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, umgesetzt werden.

Artikel 7. Einwilligung. (1) Das Aufnahmeverfahren gemäß Artikel 9 gilt für 
Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in ihre Aufnahme eingewilligt und 
diese Einwilligung — unter anderem durch Ablehnung der Aufnahme in einem 
bestimmten Mitgliedstaat — nicht nachträglich widerrufen haben.

(2) Stellt ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser verfügbare Daten oder 
Informationen nicht zur Verfügung, die für die Durchführung des Verfahrens 
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nach Artikel 9 Absatz 3 wesentlich sind, oder erscheint er nicht zu der persönli-
chen Anhörung gemäß Artikel 9 Absatz 6, so kann davon ausgegangen werden, 
dass diese Person die Einwilligung zur Aufnahme gemäß Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels stillschweigend widerrufen hat, es sei denn, die Person wurde nicht 
gemäß Artikel 9 Absatz 4 informiert, kommt ihren Verpflichtungen innerhalb 
einer angemessenen Frist nach oder kann nachweisen, dass die Nichtvorlage von 
Daten oder Informationen oder das Nichterscheinen an der persönlichen Anhö-
rung auf Umstände zurückzuführen war, auf die diese Person keinen Einfluss 
hatte.

Artikel 8. Plan der Union für Neuansiedlung und Aufnahme aus humani-
tären Gründen. (1) [1] Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission 
nimmt der Rat im Wege eines Durchführungsrechtsakts einen auf zwei Jahre an-
gelegten Plan für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen 
(Unionsplan) in dem Jahr an, das dem für die Durchführung des Plans vorgese-
henen Zweijahreszeitraum vorausgeht, in dem der Plan umgesetzt werden soll.

[2] Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament unverzüglich über 
den von ihr vorgeschlagenen Entwurf eines Unionsplans, und der Rat unterrich-
tet das Europäische Parlament regelmäßig über die Fortschritte bei der Annahme 
des Unionsplans.

[3] 1Der Rat informiert das Europäische Parlament und die Kommission unver-
züglich über den endgültigen Entwurf des Unionsplans. 2Der Rat übermittelt 
den Unionsplan unverzüglich nach seiner Annahme dem Europäischen Parla-
ment.

(2) Bei der Umsetzung des vorliegenden Artikels tragen der Rat und die Kom-
mission den Ergebnissen der Sitzungen des gemäß Artikel 11 eingesetzten Hoch-
rangigen Ausschusses für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären 
Gründen und der Prognose des UNHCR über den globalen Neuansiedlungsbe-
darf gebührend Rechnung.

(3) Der Unionsplan enthält
a) die Gesamtzahl der in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufzunehmen-

den Personen, wobei anzugeben ist, welcher Anteil davon jeweils für eine 
Neuansiedlung, eine Aufnahme aus humanitären Gründen und eine 
Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen vorgesehen ist, wobei der für eine 
Neuansiedlung vorgesehene Anteil mindestens etwa 60 % der Gesamtzahl der 
aufzunehmenden Personen betragen muss;

b) Einzelheiten über die Beteiligung der Mitgliedstaaten und ihren jeweiligen 
Anteil an der Gesamtzahl der aufzunehmenden Personen und der Anteil, der 
gemäß Buchstabe a jeweils für eine Neuansiedlung, eine Aufnahme aus hu-
manitären Gründen und eine Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen vorgese-
hen ist, unter vollständiger Einhaltung der von den Mitgliedstaaten in dem 
gemäß Artikel 11 eingesetzten Hochrangigen Ausschuss für Neuansiedlung 
und Aufnahme aus humanitären Gründen gemachten Angaben;

c) Angabe der Regionen oder Drittstaaten, aus denen gemäß Artikel 4 die Neu-
ansiedlung oder die Aufnahme aus humanitären Gründen erfolgen soll;

(4) Der Unionsplan kann erforderlichenfalls Folgendes enthalten:
a) Beschreibung der spezifischen Gruppe(n) von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen, für die der Unionsplan gilt;
b) lokale Koordinierung und Regelungen für die praktische Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten — mit Unterstützung durch die Asylagentur 
im Einklang mit Artikel 10 — sowie mit Drittstaaten, dem UNHCR oder 
anderen relevanten Partnern.

(5) Eine Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen wird ungeachtet der Regionen 
oder Drittstaaten, aus denen eine Neuansiedlung oder eine Aufnahme aus hu-
manitären Gründen erfolgen soll, vorgenommen.

(6) Machen es neue Umstände, wie beispielsweise eine unvorhergesehene hu-
manitäre Krise in einem Gebiet, das nicht zu den im Unionsplan angegebenen 
Regionen oder Drittstaaten zählt, erforderlich, so ändert der Rat auf Vorschlag 
der Kommission gegebenenfalls den Unionsplan, indem er beispielsweise Regio-
nen oder Drittstaaten hinzufügt, aus denen eine Aufnahme gemäß Artikel 4 er-
folgen soll.

Artikel 9. Aufnahmeverfahren. (1) [1] Bei einer Neuansiedlung für die Zwecke 
der Durchführung des Unionsplans ersuchen die Mitgliedstaaten den UNHCR, 
ihnen Drittstaatsangehörige oder Staatenlose zu empfehlen.

[2] Bei einer Aufnahme aus humanitären Gründen für die Zwecke der Durch-
führung des Unionsplans können die Mitgliedstaaten die Asylagentur, den UN-
HCR oder andere relevante internationale Gremien ersuchen, ihnen Drittstaats-
angehörige oder Staatenlose zu empfehlen.

(2) [1] Ein Mitgliedstaat bewertet, ob ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenlo-
ser im Sinne von Absatz 1 in den Anwendungsbereich des Unionsplans fällt.

[2] Ein Mitgliedstaat kann einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen mit 
folgenden Bindungen oder Bedürfnissen den Vorzug geben:
a) familiäre Bindungen zu Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die sich 

rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, oder zu Unionsbürgern;
b) nachgewiesene soziale Bindungen oder sonstige Merkmale, die die Integrati-

on in dem Mitgliedstaat, der ein Aufnahmeverfahren durchführt, erleichtern 
können, wozu auch Sprachkenntnisse oder ein früherer Aufenthalt zählen;

c) besondere Schutzbedürfnisse oder Vulnerabilitäten.
(3) Nach der Identifizierung eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 

der in den Anwendungsbereich des Unionsplans fällt und bei dem ein Mitglieds-
taat beabsichtigt, ein Aufnahmeverfahren durchzuführen, erfasst ein Mitglieds-
taat folgende Informationen über diese Person:
a) Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit des Drittstaats-

angehörigen oder Staatenlosen;
b) Art und Nummer etwaiger Identitäts- oder Reisedokumente des Drittstaats-

angehörigen oder des Staatenlosen; und
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c) Tag und Ort der Registrierung sowie die Behörde, die die Registrierung vor-
genommen hat.

Zusätzliche für die Anwendung der Absätze 6 und 9 erforderliche Daten kön-
nen zum Zeitpunkt der Registrierung erfasst werden.

(4) Die Mitgliedstaaten informieren die Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen, bei denen sie ein Aufnahmeverfahren durchführen, über Folgendes:
a) die Ziele und die verschiedenen Schritte des Aufnahmeverfahrens,
b) die Folgen des Widerrufs einer Einwilligung im Sinne des Artikels 7 und einer 

Weigerung, an einem vor der Ausreise angebotenen Orientierungsprogramm 
gemäß Absatz 22 des vorliegenden Artikels teilzunehmen.

(5) 1Die Mitgliedstaaten teilen den Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
bei denen sie ein Aufnahmeverfahren durchführen, zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen Daten schriftlich und erforderlichenfalls münd-
lich die Informationen mit, die sie ihnen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
mitteilen müssen. 2Diese Informationen werden in präziser, transparenter, ver-
ständlicher und leicht zugänglicher Form mit klaren und einfachen Worten, die 
an die Bedürfnisse von Minderjährigen und Personen mit besonderen Bedürfnis-
sen angepasst sind, und in einer Sprache, die die Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden 
darf, dass sie sie verstehen, mitgeteilt.

(6) [1] Die Mitgliedstaaten bewerten, ob die Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen, bei denen sie ein Aufnahmeverfahren durchführen, die Berechtigungs-
kriterien gemäß Artikel 5 erfüllen und nicht von den Gründen für eine Ableh-
nung gemäß Artikel 6 erfasst sind.

[2] Die Mitgliedstaaten nehmen diese Bewertung insbesondere anhand schriftli-
cher Unterlagen, gegebenenfalls einschließlich Informationen des UNHCR dar-
über, ob die Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen die Voraussetzungen für 
die Anerkennung als Flüchtlinge erfüllen, oder auf der Grundlage einer persön-
lichen Anhörung oder durch eine Kombination aus beidem vor.

(7) [1] Im Falle einer Neuansiedlung ersuchen die Mitgliedstaaten den UNH-
CR, umfassend zu bewerten, ob die Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
bei denen ein Aufnahmeverfahren durchgeführt wird
a) in den Anwendungsbereich des Unionsplans fallen;
b) in eine der in Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a genannten Kategorien der Vul-

nerabilität fallen oder ob familiäre Bindungen gemäß Artikel 5 Absatz 4 be-
stehen, und eine Begründung für diese Bewertung beizufügen;

c) die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtlinge im Sinne von Arti-
kel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllen.

[2] Die Mitgliedstaaten können darum ersuchen, dass die Kriterien gemäß Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 berücksichtigt werden.

(8) [1] Im Falle der Aufnahme aus humanitären Gründen können die Mitglieds-
taaten den UNHCR ersuchen, zu bewerten, ob die Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, die ihnen vom UNHCR empfohlen wurden,

a) die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtlinge im Sinne von Arti-
kel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllen;

b) in eine der in Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a genannten Kategorien der Vul-
nerabilität fallen oder ob familiäre Bindungen gemäß Artikel 5 Absatz 3 
Buchstabe b bestehen.

[2] Die Mitgliedstaaten können darum ersuchen, dass die Kriterien gemäß Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 berücksichtigt werden.

(9) 1Die Mitgliedstaaten treffen die Entscheidung über die Aufnahme von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen auf der Grundlage der Bewertung 
nach Absatz 6 so bald wie möglich und spätestens innerhalb von sieben Monaten 
nach dem Zeitpunkt der Registrierung. 2Im Falle komplexer Sach- oder Rechts-
fragen können die Mitgliedstaaten diese Frist um maximal drei Monate verlän-
gern.

(10) Im Falle einer Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen treffen die Mitglieds-
taaten die Entscheidung so bald wie möglich und bemühen sich, sie spätestens 
innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt der Registrierung zu treffen.

(11) [1] Die Mitgliedstaaten brechen ein Aufnahmeverfahren ab, bei dem die 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ihre Einwilligung gemäß Artikel 7 wi-
derrufen haben.

[2] Ein Mitgliedstaat kann ein Aufnahmeverfahren abbrechen, wenn
a) er zu dem Schluss gelangt ist, dass die Gesamtzahl der von ihm aufgenomme-

nen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ihren Anteil gemäß dem Uni-
onsplan überschreitet;

b) er zu dem Schluss gelangt ist, Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach 
Absatz 2 Buchstabe c den Vorzug zu geben;

c) er zu dem Schluss gelangt ist, die in Absatz 9 genannten Fristen aus Gründen, 
auf die er keinen Einfluss hat, nicht einhalten zu können.

[3] Vorbehaltlich des Kapitels V der Verordnung (EU) 2016/679 wird dem UN-
HCR der Grund für den Abbruch mitgeteilt, sofern dies erforderlich ist, damit 
der UNHCR seine Aufgaben, was die Empfehlung von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen an Mitgliedstaaten oder Drittstaaten anbelangt, im Einklang 
mit der vorliegenden Verordnung oder seinem Mandat erfüllen kann, und wenn 
dem kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht.

(12) [1] 1Die Mitgliedstaaten bewahren die Daten der Personen, denen sie inter-
nationalen Schutz gewähren oder einen humanitären Status nach nationalem 
Recht zuerkennen, im Einklang mit der vorliegenden Verordnung für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Registrierung auf. 2Im Falle von 
Personen, denen aufgrund einer der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Gründen die Aufnahme verweigert wurde, werden diese Daten für einen Zeit-
raum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem eine ablehnende Entscheidung 
über die Aufnahme ergangen ist, aufbewahrt.

[2] 1Nach Ablauf geltenden Frist löschen die Mitgliedstaaten diese Daten. 2Die 
Mitgliedstaaten löschen die Daten, die eine Person betreffen, die vor Ablauf die-
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ser Frist die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats erworben hat, sobald sie 
Kenntnis davon erhalten, dass die betreffende Person diese Staatsbürgerschaft er-
worben hat.

[3] 1Bricht ein Mitgliedstaat ein Aufnahmeverfahren gemäß Absatz 11 Unterab-
satz 1 ab, so bewahrt er die Daten der betreffenden Person für einen Zeitraum 
von drei Jahren ab dem Tag, an dem das Verfahren abgebrochen wird, auf. 
2Bricht ein Mitgliedstaat ein Aufnahmeverfahren gemäß Absatz 11 Unterabsatz 
2 ab, so löscht er die Daten der betreffenden Person an dem Tag, an dem das Ver-
fahren abgebrochen wird.

(13) [1] Ist die Entscheidung eines Mitgliedstaats nach Absatz 9 ablehnend, so 
wird der betreffende Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nicht in diesen Mit-
gliedstaat aufgenommen.

[2] Vorbehaltlich des Kapitels V der Verordnung (EU) 2016/679 wird dem UN-
HCR der Grund für eine ablehnende Entscheidung mitgeteilt, sofern dies erfor-
derlich ist, damit der UNHCR seine Aufgaben, was die Empfehlung von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen an Mitgliedstaaten oder Drittstaaten anbe-
langt, im Einklang mit der vorliegenden Verordnung oder seinem Mandat erfül-
len kann, und wenn dem kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegen-
steht.

[3] Jeder Mitgliedstaat, der eine ablehnende Entscheidung gemäß Unterabsatz 1 
getroffen hat, kann verlangen, von einem anderen Mitgliedstaat während der von 
diesem durchgeführten Prüfung des Aufnahmedossiers konsultiert zu werden.

(14) Ist die Entscheidung eines Mitgliedstaats nach Absatz 9 positiv, so gelten 
die Absätze 15 bis 22 vor oder nach der Einreise der betreffenden Person in sein 
Hoheitsgebiet.

(15) [1] Im Einklang mit Absatz 14 dieses Artikels entscheidet ein Mitgliedstaat 
gemäß dem genannten Absatz den betreffenden Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtling anzuerkennen, sofern dieser die Voraussetzung für 
die Anerkennung als Flüchtling erfüllt oder dem betreffenden Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen, sofern 
dieser für subsidiären Schutz in Frage kommt.

[2] Sobald die betreffende Person in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein-
gereist ist, hat diese Entscheidung die gleiche Wirkung wie die Entscheidung 
über die Anerkennung als Flüchtling oder über die Zuerkennung des subsidiären 
Schutzstatus nach Artikel 13 oder Artikel 18 der Verordnung (EU) 2024/1347.

[3] Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2003/109/EG 
des Rates12 für die Ausstellung dauerhafter oder unbefristeter Aufenthaltstitel 
günstigere Voraussetzungen vorsehen.

(16) [1] Im Einklang mit Absatz 14 dieses Artikels entscheidet ein Mitgliedstaat 
gemäß dem genannten Absatz bei Familienangehörigen der betreffenden Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen gemäß Artikel 5 Absatz 4, die die Vorausset-

12 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der lang-
fristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44).

zungen für die Gewährung internationalen Schutzes selbst nicht erfüllen, dass 
ein Aufenthaltstitel ausgestellt wird.

[2] Sobald die betreffende Person in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein-
gereist ist, hat diese Entscheidung die gleiche Wirkung wie die Entscheidung 
über die Ausstellung eines Aufenthaltstitels nach Artikel 23 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1347.

(17) [1] Im Einklang mit Absatz 14 dieses Artikels kann ein Mitgliedstaat gemäß 
dem genannten Absatz im Falle einer Aufnahme aus humanitären Gründen in-
ternationalen Schutz gewähren oder — unbeschadet des Rechts, internationalen 
Schutz zu beantragen — einen humanitären Status nach nationalem Recht zuer-
kennen, der mit Rechten und Pflichten verbunden ist, die den in den Artikeln 20 
bis 26 und 28 bis 35 der Verordnung (EU) 2024/1347 für Personen mit subsidi-
ärem Schutzstatus festgelegten gleichwertig sind.

[2] Diese Entscheidung wird wirksam, sobald die betreffende Person in das Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats eingereist ist.

(18) [1] Im Einklang mit Absatz 14 dieses Artikels entscheidet ein Mitgliedstaat 
gemäß dem genannten Absatz bei Familienangehörigen der betreffenden Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen gemäß Artikel 5 Absatz 4, die die Vorausset-
zungen für die Gewährung internationalen Schutzes oder die Zuerkennung ei-
nes humanitären Status nach nationalem Recht gemäß Artikel 2 Nummer 3 
Buchstabe c selbst nicht erfüllen, dass ein Aufenthaltstitel ausgestellt wird.

[2] Sobald die betreffende Person in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein-
gereist ist, hat diese Entscheidung die gleiche Wirkung wie die Entscheidung 
über die Ausstellung eines Aufenthaltstitels nach Artikel 23 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1347.

(19) [1] Im Einklang mit Absatz 14 dieses Artikels teilt ein Mitgliedstaat gemäß 
dem genannten Absatz oder der in seinem Namen handelnde einschlägige Part-
ner gemäß Artikel 10 Absatz 3 den betreffenden Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen jede Entscheidung gemäß den Absätzen 15 und 17 dieses Artikels 
mit.

[2] Wurde diese Entscheidung getroffen, bevor die betreffende Person in das 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats eingereist ist, so kann eine Mitteilung nach die-
ser Einreise erfolgen.

(20) [1] Im Einklang mit Absatz 14 bemüht sich ein Mitgliedstaat gemäß dem 
genannten Absatz 14 nach Kräften darum, dass die Einreise in sein Hoheitsge-
biet so bald wie möglich und spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Zeitpunkt der Entscheidung erfolgt.

[2] Im Falle einer Aufnahme aus Dringlichkeitsgründen stellt der Mitgliedstaat 
sicher, dass der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose nach dem Zeitpunkt der 
positiven Entscheidung gemäß Absatz 9 rasch überstellt wird.

(21) [1] Im Einklang mit Absatz 14 bietet ein Mitgliedstaat gemäß dem genann-
ten Absatz erforderlichenfalls an, Reisevorkehrungen, einschließlich ärztlicher 
Untersuchungen zur Feststellung der Reisetauglichkeit, zu treffen, und sorgt für 
die kostenlose Überstellung in sein Hoheitsgebiet; dieses Angebot umfasst erfor-
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derlichenfalls auch die Erleichterung der Ausreise aus dem Drittstaat, aus dem 
der betreffende Drittstaatsangehörige oder Staatenlose aufgenommen wird.

[2] Organisiert ein Mitgliedstaat Reisevorkehrungen gemäß Unterabsatz 1, so 
trägt er den besonderen Bedürfnissen Rechnung, die die betreffenden Personen 
aufgrund etwaiger Vulnerabilitäten haben.

(22) [1] Im Einklang mit Absatz 14 bietet ein Mitgliedstaat gemäß dem genann-
ten Absatz — soweit möglich — den Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
vor der Ausreise ein kostenloses und leicht zugängliches Orientierungspro-
gramm an, das beispielsweise die Vermittlung von Informationen über ihre 
Rechte und Pflichten, Sprachunterricht sowie Aufklärung über die gesellschaft-
lichen, kulturellen und politischen Verhältnisse im betreffenden Mitgliedstaat 
umfassen kann.

[2] Ist es nicht möglich, derartige Orientierungsprogramme anzubieten, erteilen 
die Mitgliedstaaten den Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zumindest In-
formationen über ihre Rechte und Pflichten.

(23) Personenbezogene Daten, die von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Ar-
tikel verarbeitet wurden, dürfen nur in den in diesem Artikel genannten Fällen 
Drittstaaten, internationalen Organisationen oder privaten Stellen mit Sitz in 
der Union oder in Drittstaaten übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden.

(24) Die Mitgliedstaaten übermitteln die Daten der Personen, die in den Gel-
tungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen, im Einklang mit Artikel 18 
der Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates13.

(25) Während des gesamten Verfahrens dürfen die Mitgliedstaaten niemanden 
wegen seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner ethnischen oder 
sozialen Herkunft, seiner genetischen Merkmale, seiner Sprache, seiner Religion 
oder seiner Weltanschauung, seiner politischen oder sonstigen Anschauung, sei-
ner Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, seines Vermögens, seiner Ge-
burt, einer Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Ausrichtung diskri-
minieren.

Artikel 10. Operative Zusammenarbeit. (1) Zur Erleichterung der Umset-
zung des Unionsplans benennen die Mitgliedstaaten nationale Kontaktstellen 
und können beschließen, Verbindungsbeamte in Drittstaaten zu benennen.

13 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwen-
dung der Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung 2001/55/EG des Rates, für die Feststellung der Identität illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende 
Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf 
den Abgleich mit Eurodac-Daten, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
603/2013 Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.eu-
ropa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

(2) [1] 1Die Asylagentur kann die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen gemäß Ar-
tikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung oder wenn dies in einem Unionsplan gemäß 
Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b dieser Verordnung vorgesehen ist, unterstützen. 
2Diese Unterstützung kann unter anderem die Koordinierung der technischen 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die Unterstützung der Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung des Unionsplans, die Schulung von Personal für 
die Durchführung der Aufnahmeverfahren, die Bereitstellung von Informatio-
nen an Drittstaatsangehörige oder Staatenlose gemäß Artikel 9 Absätze 4, 5 und 
25 dieser Verordnung, die Erleichterung der gemeinsamen Nutzung von Infra-
struktur und die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Zusammenarbeit 
mit Drittländern für die Zwecke der Durchführung des Aufnahmeverfahrens im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/2303 umfassen.

[2] Zudem kann die Asylagentur zum Zweck der Umsetzung dieser Verordnung 
und der Integration der neu angesiedelten Personen in ihre Aufnahmegesell-
schaft den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten koor-
dinieren.

(3) Für die Zwecke der Umsetzung des Unionsplans, und insbesondere der 
Mitteilung der von den Mitgliedstaaten getroffenen Entscheidung gemäß Arti-
kel 9 Absätze 15 und 17 an die betreffenden Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen, der Durchführung von Orientierungsprogrammen vor der Ausreise 
und von ärztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Reisetauglichkeit sowie 
der Reisevorkehrungen und sonstigen praktischen Vorkehrungen können die 
Mitgliedstaaten von einschlägigen Partnern unterstützt werden, und zwar ent-
weder auf Antrag des Mitgliedstaats oder gemäß der lokalen Koordinierung und 
den Regelungen für praktische Zusammenarbeit im Rahmen eines Unionsplans, 
die gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b festgelegt wurden.

Artikel 11. Hochrangiger Ausschuss für Neuansiedlung und Aufnahme 
aus humanitären Gründen. (1) [1] 1Ein Hochrangiger Ausschuss für Neuan-
siedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen (im Folgenden „Hochrangi-
ger Ausschuss“) wird eingesetzt. 2Er setzt sich aus Vertretern des Europäischen 
Parlaments, des Rates, der Kommission und der Mitgliedstaaten zusammen.

[2] Die Asylagentur, der UNHCR und die Internationale Organisation für Mi-
gration werden zu den Sitzungen des Hochrangigen Ausschusses eingeladen.

[3] Weitere einschlägige Organisationen, darunter zivilgesellschaftliche Organi-
sationen, können zu den Tagungen des Hochrangigen Ausschusses in ihren je-
weiligen Fachgebieten eingeladen werden.

[4] Vertreter Islands, Liechtensteins, Norwegens und der Schweiz werden einge-
laden, an den Sitzungen des Hochrangigen Ausschusses, sofern diese Länder ihre 
Absicht bekundet haben, als assoziierte Staaten an der Umsetzung des Unions-
plans mitzuwirken.

(2) 1Den Vorsitz im Hochrangigen Ausschuss führt die Kommission. 2Der 
Ausschuss tritt mindestens einmal jährlich und bei Bedarf auf Einladung der 
Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder des Europäischen Parla-
ments zusammen.
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(3) [1] 1Der Hochrangige Ausschuss berät die Kommission bei Fragen der Um-
setzung des Unionsrahmens, unter anderem — unter Berücksichtigung der Pro-
gnose des UNHCR über den globalen Neuansiedlungsbedarf — hinsichtlich ei-
ner empfohlenen Anzahl aufzunehmender Personen und der Regionen oder 
Drittstaaten, aus denen die Aufnahme erfolgen soll. 2Er kann Empfehlungen 
aussprechen.

[2] Die Kommission veröffentlicht das Protokoll der Tagungen des Hochrangi-
gen Ausschusses, es sei denn, diese Veröffentlichung würde den Schutz öffentli-
cher oder privater Interessen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates14 beeinträchtigt.

(4) Die Kommission konsultiert den Hochrangigen Ausschuss und berück-
sichtigt die Ergebnisse seiner Tagungen im Hinblick auf Fragen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Unionsrahmens.

(5) Sobald die Ergebnisse der Tagungen des Hochrangigen Ausschusses im Sin-
ne des vorliegenden Artikels vorliegen, ersucht die Kommission die Mitgliedstaa-
ten, gemäß den Artikeln 4 und 8 die Einzelheiten ihrer Beteiligung und ihres frei-
willigen Anteils an der Gesamtzahl der aufzunehmenden Personen einschließ-
lich der Art der Aufnahme und der Regionen und Drittstaaten, aus denen Perso-
nen aufgenommen werden, anzugeben.

(6) Die Kommission beruft entweder von sich aus oder auf Empfehlung eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments eine Sitzung 
des Hochrangigen Ausschusses ein, um die mögliche Aufnahme von Personen 
gemäß Artikel 8 Absatz 6 als Reaktion auf neue Gegebenheiten, wie beispielswei-
se eine unvorhergesehene humanitäre Krise in nicht vom Unionsplan abgedeck-
ten Regionen oder Drittstaaten, zu erörtern.

(7) Der Hochrangige Ausschuss kann sich erforderlichenfalls eine Geschäfts-
ordnung geben.

Artikel 12. Assoziierung von Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Schweiz. 1Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz werden eingeladen, 
als assoziierte Staaten an der Umsetzung des Unionsplans mitzuwirken. 2Bei die-
ser Assoziierung ist diese Verordnung, insbesondere was das Verfahren gemäß 
Artikel 9 und die Rechte und Pflichten aufgenommener Personen anbelangt, ge-
bührend zu berücksichtigen.

Artikel 13. Finanzielle Unterstützung. Die finanzielle Unterstützung für die 
Mitgliedstaaten für die Neuansiedlung und die Aufnahme aus humanitären 
Gründen erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/1147.

Artikel 14. Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147. Die Verordnung 
(EU) 2021/1147 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
14 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom-
mission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).

a) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. ‚Aufnahme aus humanitären Gründen‘ die Aufnahme aus huma-
nitären Gründen im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates(*1);
(*1) Verordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Mai 2024 zur Schaffung eines Unionsrahmens für Neu-
ansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen sowie zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1350, 
22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).“

b) Nummer 8 erhält folgende Fassung:
„8. ‚Neuansiedlung‘ die Neuansiedlung im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 1 der Verordnung (EU) 2024/1350;“

2. In Artikel 19 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung:
„(1) Die Mitgliedstaaten erhalten zusätzlich zu ihrer Mittelzuweisung nach 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung einen Betrag 
von 10 000 EUR für jede Person, die gemäß dem mit der Verordnung (EU) 
2024/1350 geschaffenen Unionsrahmen für Neuansiedlung und Aufnah-
me aus humanitären Gründen aufgenommen wird.
(2) Die Mitgliedstaaten erhalten zusätzlich zu ihrer Mittelzuweisung nach 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung einen Betrag 
von 6 000 EUR für jede Person, die gemäß dem Unionsrahmen für Neuan-
siedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen, der gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1350 geschaffenen wurde, aus humanitären Gründen 
aufgenommen wurde oder im Rahmen einer nationalen Neuansiedlungsre-
gelung aufgenommen wurde.
(3) Die in Absatz 2 genannten Beträge werden für jede aus humanitären 
Gründen oder im Rahmen einer nationalen Neuansiedlungsregelung 
aufgenommene Person aus einer oder mehreren der folgenden vulnerablen 
Gruppen auf 8 000 EUR angehoben:
a) gefährdete Frauen und Kinder;
b) unbegleitete Minderjährige;
c) Personen mit medizinischen Bedürfnissen, denen nur durch Aufnahme 
aus humanitären Gründen entsprochen werden kann;
d) Personen, die zu ihrem rechtlichen oder physischen Schutz aus humani-
tären Gründen aufgenommen werden müssen, einschließlich der Opfer 
von Gewalt und Folter.“

Artikel 15. Bewertung und Überarbeitung. (1) 1Bis 12. Juni 2028 legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor, einschließlich des Artikels 9 Absatz 2 Buch-
stabe b, und über die Beiträge der Mitgliedstaaten an der Umsetzung des Unions-
plans gemäß Artikel 8 und über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten, ihre Be-
mühungen zur Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen aus-
zuweiten, um einen erheblichen Beitrag zur Deckung des globalen Neuansied-

Art. 12-14 Resettlement-VO Resettlement-VO Art. 15

380  381



lungsbedarfs zu leisten. 2Dem Bericht werden gegebenenfalls angemessene Vor-
schläge zur Verwirklichung dieses Ziels beigefügt.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission und der Asylagentur die 
für die Erstellung des Berichts der Kommission erforderlichen Informationen 
zum Zweck von Absatz 1.

(3) Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission überprüfen das Euro-
päische Parlament und der Rat diese Verordnung innerhalb von zwei Jahren 
nach Vorlage des Berichts der Kommission gemäß Absatz 1 unter Berücksichti-
gung des Inhalts dieses Berichts.

Artikel 16. Inkrafttreten. (1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Artikel 9 Absatz 24 gilt ab dem 12. Juni 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

8. Screening-Verordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1356 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1356 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den 

Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Der Schengen-Raum wurde geschaffen, um im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 des 

Vertrags über die Europäische Union (EUV) einen Raum ohne Binnengrenzen zu errich-
ten, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist. Damit dieser Raum reibungslos 
funktioniert, bedarf es des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten und ei-
ner effizienten Verwaltung der Außengrenzen.

(2) Die Vorschriften für die Grenzkontrollen, denen Personen beim Überschreiten der 
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Union unterzogen werden, sind in der Verordnung 
(EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates4 festgelegt. Trotz der ange-
wandten Grenzüberwachungsmaßnahmen könnten sich die Mitgliedstaaten unbefugten 
Grenzübertritten durch Drittstaatsangehörige, die Grenzkontrollen umgehen, gegenüber-
sehen. Zur Weiterentwicklung der Politik der Union im Hinblick auf die Durchführung 
von Personenkontrollen und die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an den Au-
ßengrenzen gemäß Artikel 77 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.
4 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen 
Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) 
(ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1).

1 ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 58.
2 ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.
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schen Union (AEUV) sollten zusätzliche Maßnahmen auf Situationen abzielen, in denen 
Drittstaatsangehörige im Zusammenhang mit dem unbefugten Überschreiten von Außen-
grenzen aufgegriffen werden, in denen Drittstaatsangehörige nach Such- und Rettungsein-
sätzen ausgeschifft werden, und in denen Drittstaatsangehörige an einer Grenzübergangs-
stelle einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, ohne die Einreisevoraussetzungen zu 
erfüllen. Die vorliegende Verordnung ergänzt die Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf 
diese Situationen. Es muss sichergestellt werden, dass Drittstaatsangehörige in diesen Situ-
ationen einer Überprüfung (Screening) unterzogen werden, um ihre ordnungsgemäße 
Identifizierung zu erleichtern und ihre effiziente Verweisung an die geeigneten Verfahren 
zu ermöglichen, wobei es sich je nach den gegebenen Umständen um das Verfahren zur 
Gewährung internationalen Schutzes oder um Verfahren im Einklang mit der Richtlinie 
2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 handeln könnte. Die Überprü-
fung dieser Drittstaatsangehörigen sollte die an der Außengrenze durchgeführten Kontrol-
len nahtlos ergänzen oder dem Umstand Rechnung tragen, dass diese Kontrollen beim 
Überschreiten der Außengrenze nicht durchgeführt wurden.

(3) Grenzkontrollen liegen nicht nur im Interesse der Mitgliedstaaten, an deren Außen-
grenzen sie erfolgen, sondern im Interesse sämtlicher Mitgliedstaaten, die die Grenzkon-
trollen an den Binnengrenzen abgeschafft haben. Grenzkontrollen sollten zur Verringe-
rung der illegalen Migration, der Bekämpfung der Schleusung und des Menschenhandels 
sowie zur Vorbeugung jeglicher Bedrohung der inneren Sicherheit, der öffentlichen Ord-
nung, der öffentlichen Gesundheit und der internationalen Beziehungen der Mitgliedstaa-
ten beitragen. Die Mitgliedstaaten haben bei der Durchführung von Grenzkontrollen un-
ter Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union und des einschlägigen Völ-
kerrechts, einschließlich des Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
vom 28. Juli 1951 in der durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 geänderten 
Fassung, unter Einhaltung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem internationa-
len Schutz, insbesondere des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, sowie unter Einhal-
tung der Grundrechte zu handeln. Somit sind die an den Außengrenzen getroffenen Maß-
nahmen wichtige Elemente eines umfassenden Migrationskonzepts, die es den Mitglieds-
taaten ermöglichen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Ankünften von zum 
Teil unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen von irregulären Migranten und interna-
tionalen Schutz benötigenden Personen zu bewältigen.

(4) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 umfassen Grenzkontrollen die Grenzüber-
trittskontrollen an den Grenzübergangsstellen und die Grenzüberwachung, die zwischen 
den Grenzübergangsstellen durchgeführt wird, um zu vermeiden, dass Drittstaatsangehö-
rige die Grenze unbefugt gemäß der genannten Verordnung überschreiten oder die Grenz-
übertrittskontrollen umgehen. Gemäß den Vorschriften über die Grenzüberwachung in 
der Verordnung (EU) 2016/399 ist eine Person, die eine Grenze unbefugt überschritten 
hat und die über kein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
verfügt, aufzugreifen und Verfahren zu unterziehen, die mit der Richtlinie 2008/115/EG 
im Einklang stehen. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 sind Grenzkontrollen unbe-

5 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).

schadet der Rechte der Flüchtlinge und Personen, die um internationalen Schutz ersuchen, 
insbesondere hinsichtlich der Nichtzurückweisung, durchzuführen.

(5) Grenzschutzbeamte sind häufig mit Drittstaatsangehörigen konfrontiert, die ohne 
Reisedokumente internationalen Schutz beantragen, nachdem sie entweder im Zuge der 
Grenzüberwachung oder während der Kontrollen an den Grenzübergangsstellen aufge-
griffen wurden. Des Weiteren sind die Grenzschutzbeamten an einigen Grenzabschnitten 
mit einer hohen Zahl gleichzeitig ankommender Personen konfrontiert. Unter diesen Um-
ständen ist es besonders schwierig und wichtig, sicherzustellen, dass alle einschlägigen Da-
tenbanken abgefragt werden, und das geeignete Verfahren so schnell wie möglich zu be-
stimmen.

(6) Insbesondere sollte die Überprüfung von Drittstaatsangehörigen dazu beitragen si-
cherzustellen, dass diese zum frühestmöglichen Zeitpunkt an die geeigneten Verfahren ver-
wiesen und diese Verfahren ohne Unterbrechung oder Verzögerung fortgesetzt werden. 
Gleichzeitig sollte die Überprüfung dazu beitragen, zu verhindern, dass internationalen 
Schutz beantragende Personen sich, nachdem ihnen aufgrund ihres Antrags auf internati-
onalen Schutz die Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gestattet wurde, dem 
Verfahren durch Flucht entziehen, um diesen Antrag in einem anderen Mitgliedstaat oder 
überhaupt nicht weiterzuverfolgen.

(7) An die Überprüfung von Drittstaatsangehörigen, die internationalen Schutz beantra-
gen, sollte sich eine Prüfung des Bedürfnisses nach internationalem Schutz anschließen. 
Die Überprüfung sollte den für diese Prüfung zuständigen Behörden ermöglichen, alle In-
formationen einzuholen und auszutauschen, die für die Ermittlung des geeigneten Verfah-
rens für die Prüfung des Antrags ohne Vorentscheidung über die Art des Verfahrens rele-
vant sind, und somit diese Prüfung beschleunigen. Die Überprüfung sollte zudem dazu 
beitragen, dass vulnerable Personen ermittelt werden, damit etwaige besondere Bedürfnisse 
bei der Festlegung und Durchführung des anzuwendenden Verfahrens in vollem Umfang 
berücksichtigt werden.

(8) Die Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten aus der vorliegenden Verordnung sollten 
die Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates6 nicht be-
rühren.

(9) Die vorliegende Verordnung sollte für Drittstaatsangehörige und Staatenlose, unab-
hängig davon, ob sie einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, gelten, die 
beim unbefugten Überschreiten der Außengrenze eines Mitgliedstaats auf dem Land-, See- 
oder Luftweg aufgegriffen werden, ausgenommen Drittstaatsangehörige, die nicht die Ein-
reisevoraussetzungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 erfüllen und bei de-
nen der betreffende Mitgliedstaat gemäß der Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates7 aus anderen Gründen als ihrem Alter nicht verpflichtet 

7 Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwen-
dung der Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 2001/55/EG für die Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsan-

6 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
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ist, biometrische Daten zu erfassen, oder die nach Such- und Rettungseinsätzen ausge-
schifft wurden. Für Drittstaatsangehörige, die nach Such- und Rettungseinsätzen ausge-
schifft wurden, sollte die Anwendung der vorliegenden Verordnung die völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Such- und Rettungseinsätze unberührt 
lassen. Die vorliegende Verordnung sollte zudem für jene Personen gelten, die an den 
Grenzübergangsstellen oder in Transitzonen um internationalen Schutz ersuchen, ohne 
die Einreisevoraussetzungen zu erfüllen, oder wenn Drittstaatsangehörige, nachdem ihnen 
die Einreise gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 aus humanitären Gründen oder Grün-
den des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen gestattet 
wurde, einen Antrag auf internationalen Schutz stellen.

(10) Die Überprüfung sollte an jedem angemessenen und geeigneten Ort, der von dem 
jeweiligen Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der geografischen Lage und der bestehen-
den Infrastrukturen benannt wird und sich im Allgemeinen an den oder in der Nähe der 
Außengrenzen oder alternativ an anderen Orten innerhalb des Hoheitsgebiets befindet, 
durchgeführt werden, wodurch sichergestellt wird, dass die Überprüfung unverzüglich 
durchgeführt werden kann. Die Überprüfung Drittstaatsangehöriger, die sich illegal im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten und die eine Außengrenze überschritten ha-
ben, um auf unzulässige Weise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen, und 
nicht bereits in einem Mitgliedstaat der Überprüfung unterzogen wurden, sollte an jedem 
angemessenen und geeigneten, von dem jeweiligen Mitgliedstaat benannten Ort innerhalb 
seines Hoheitsgebiets durchgeführt werden.

(11) Die der Überprüfung unterzogenen Drittstaatsangehörigen sollten den Überprü-
fungsbehörden während der Überprüfung zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten soll-
ten in ihrem nationalen Recht Bestimmungen festlegen, um sicherzustellen, dass diese 
Drittstaatsangehörigen während der Überprüfung anwesend sind, um zu verhindern, dass 
sich die Drittstaatsangehörigen durch Flucht entziehen. In Fällen, in denen es erforderlich 
ist, und auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung dürfen die Mitgliedstaaten eine Person, 
die der Überprüfung unterzogen wird, in Haft nehmen, wenn sich alternative, weniger in-
tensive Zwangsmaßnahmen nicht wirksam anwenden lassen. Die Inhaftnahme sollte im 
Einklang mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit nur als letztes 
Mittel angewandt werden und im Einklang mit dem nationalen Recht, dem Unionsrecht 
und dem Völkerrecht einem wirksamen Rechtsbehelf unterliegen. Während der Überprü-
fung sollten die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates8 für internationalen Schutz beantragende Personen und 
die einschlägigen in der Richtlinie 2008/115/EG enthaltenen Vorschriften über die In-

8 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Festle-
gung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L, 
2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

gehöriger und Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich 
mit Eurodac-Daten, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1358/oj).

haftnahme für Drittstaatsangehörige, die keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
haben, gelten.

(12) Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass ein dieser Überprüfung unterzogener 
Drittstaatsangehöriger die Einreisevoraussetzungen für Drittstaatsangehörige gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/399 erfüllt, sollte die Überprüfung beendet und dem betreffenden 
Drittstaatsangehörigen — unbeschadet der Verhängung von Sanktionen bei unbefugtem 
Überschreiten der Außengrenzen außerhalb der Grenzübergangsstellen oder der festge-
setzten Verkehrsstunden gemäß der genannten Verordnung — die Einreise in das Hoheits-
gebiet gestattet werden.

(13) Angesichts des Zwecks der Ausnahmeregelungen von den Einreisevoraussetzungen 
für Drittstaatsangehörige gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 sollten Personen, deren 
Einreise von einem Mitgliedstaat gemäß derartiger Ausnahmeregelungen im Rahmen der 
genannten Verordnung in einer Einzelentscheidung gestattet wurde, keiner Überprüfung 
unterzogen werden, selbst wenn sie nicht alle Einreisevoraussetzungen erfüllen, es sei denn, 
sie stellen einen Antrag auf internationalen Schutz.

(14) Alle Drittstaatsangehörigen, bei denen die Überprüfung durchzuführen ist, sollten 
Kontrollen unterzogen werden, um sie zu identifizieren oder ihre Identität zu verifizieren 
und zu prüfen, ob sie möglicherweise eine Bedrohung für die innere Sicherheit oder die 
öffentliche Gesundheit darstellen könnten. Bei Personen, die an Grenzübergangsstellen ei-
nen Antrag auf internationalen Schutz stellen, sollten die im Rahmen von Grenzübertritts-
kontrollen vorgenommenen Identitätsprüfungen und Sicherheitskontrollen berücksich-
tigt werden, um doppelte Kontrollen zu vermeiden.

(15) Nach Abschluss der Überprüfung sollten die betreffenden Drittstaatsangehörigen 
entweder an die für die Registrierung des Antrags auf internationalen Schutz zuständigen 
Behörden verwiesen werden oder Verfahren unterzogen werden, die mit der Richtlinie 
2008/115/EG im Einklang stehen, je nachdem, welche Vorgehensweise einschlägig ist. Die 
während der Überprüfung erlangten einschlägigen Informationen sollten den zuständigen 
Behörden zur Verfügung gestellt werden, um die weitere Beurteilung jedes Einzelfalls unter 
uneingeschränkter Achtung der Grundrechte zu unterstützen. Erforderlichenfalls sollten 
die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Kontrollen durch die jeweils zuständigen 
Behörden im Rahmen des nachfolgenden Verfahrens fortgesetzt werden. Die in der Richt-
linie 2008/115/EG festgelegten Verfahren sollten erst nach Abschluss der Überprüfung 
beginnen. Die Bestimmungen für die Registrierung des Antrags auf internationalen 
Schutz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes9 sollten erst nach Abschluss der Überprüfung zur Anwendung gelangen. Dies sollte un-
beschadet des Umstands gelten, dass die Personen, die zum Zeitpunkt des Aufgreifens, im 
Zuge der Grenzkontrolle an der Grenzübergangsstelle oder während der Überprüfung in-
ternationalen Schutz beantragen, als Antragsteller auf internationalen Schutz zu betrach-
ten sind und die Verordnung (EU) 2024/1348 und die Richtlinie (EU) 2024/1346 für sie 
gelten sollten.

9 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).
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(16) Personen, die internationalen Schutz beantragen, auf die die Mitgliedstaaten gemäß 
der Verordnung (EU) 2024/1348 ein Asylverfahren an der Grenze im Einklang mit den 
Bestimmungen über Ausnahmen vom Asylverfahren an der Grenze nicht oder nicht mehr 
anwenden können, sollte grundsätzlich die Einreise in das Hoheitsgebiet gestattet werden.

(17) Im Anschluss an die Überprüfung könnte auch eine Übernahme im Rahmen des 
mit der Verordnung (EU) 2024/1351 geschaffenen Solidaritätsmechanismus oder eines an-
deren bestehenden Solidaritätsmechanismus erfolgen.

(18) Im Einklang mit der in der Verordnung (EU) 2016/399 festgelegten Annahme hin-
sichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen der Aufenthaltsdauer gibt ein Einreisestempel 
in einem Reisedokument Aufschluss darüber, dass die Einreisevoraussetzungen erfüllt sind 
und die Einreise gestattet wurde. Das Fehlen eines solchen Einreisestempels oder eines Rei-
sedokuments könnte daher als Hinweis darauf gewertet werden, dass der Inhaber die Ein-
reisevoraussetzungen nicht erfüllt. Mit der Inbetriebnahme des mit der Verordnung (EU) 
2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates10 eingerichteten Einreise-/Ausrei-
sesystems (EES) werden die Stempel durch einen Eintrag im EES ersetzt, wodurch sich die 
Zuverlässigkeit dieser Vermutung erhöhen wird. Die Mitgliedstaaten sollten daher die 
Überprüfung von Drittstaatsangehörigen durchführen, die sich bereits in ihrem Hoheits-
gebiet aufhalten und nicht nachweisen können, dass sie die Voraussetzungen für die Einrei-
se in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erfüllt haben. Diese Drittstaatsangehörigen 
müssen der Überprüfung unterzogen werden, um dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass es ihnen vermutlich gelungen ist, sich bei der Ankunft im Schengen-Raum den Einrei-
sekontrollen zu entziehen, sodass ihnen weder die Einreise verweigert werden konnte noch 
sie an das auf die Überprüfung folgende geeignete Verfahren verwiesen werden konnten. 
Aufgrund der Abfrage der in dieser Verordnung genannten Datenbanken könnte die 
Überprüfung zudem dazu beitragen sicherzustellen, dass die betreffenden Personen keine 
Bedrohung für die innere Sicherheit darstellen. Nach Abschluss der Überprüfung inner-
halb des Hoheitsgebiets sollten die betreffenden Drittstaatsangehörigen einem Rückkehr-
verfahren oder — wenn sie internationalen Schutz beantragen — dem geeigneten Asylver-
fahren unterzogen werden. Drittstaatsangehörige sollten nicht wiederholten Überprüfun-
gen unterzogen werden.

(19) Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, von der Durchführung der Überprü-
fung im Hoheitsgebiet abzusehen, wenn ein illegal in ihrem Hoheitsgebiet aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger unmittelbar nach dem Aufgreifen im Rahmen bilateraler Abkom-
men oder Vereinbarungen oder bilateraler Kooperationsrahmen in einen anderen Mit-
gliedstaat zurückgeschickt wird. In diesem Fall sollte der Mitgliedstaat, in den der be-
treffende Drittstaatsangehörige zurückgeschickt wurde, die Überprüfung unverzüglich 
durchführen.

10 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreise-
verweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwe-
cken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 
sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 
20).

(20) Diese Verordnung lässt die Bestimmungen des nationalen Rechts über die Identifi-
zierung von Drittstaatsangehörigen, die im Verdacht stehen, sich illegal in einem Mitglieds-
taat aufzuhalten, unberührt, wenn die Identifizierung dazu dient, innerhalb einer kurzen, 
aber angemessenen Frist die Informationen zu erheben, anhand deren die Rechtswidrig-
keit oder Rechtmäßigkeit des Aufenthalts festgestellt werden kann.

(21) Unbeschadet der Vorschriften für Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Mit-
gliedstaaten, zu denen noch kein Beschluss über die Aufhebung dieser Kontrollen gefasst 
wurde, sollte die Überprüfung von Drittstaatsangehörigen, die beim unbefugten Über-
schreiten dieser Binnengrenzen aufgegriffen wurden, an denen die Kontrollen noch nicht 
aufgehoben wurden, den in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften für die Überprü-
fung innerhalb des Hoheitsgebiets und nicht den Vorschriften für die Überprüfung an der 
Außengrenze entsprechen.

(22) Die Überprüfung an den Außengrenzen sollte so schnell wie möglich abgeschlossen 
werden und nicht länger als sieben Tage dauern. Die Überprüfung im Hoheitsgebiet sollte 
so schnell wie möglich abgeschlossen werden und nicht länger als drei Tage dauern. Die 
Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, die Überprüfung an den Außen-
grenzen und die Überprüfung im Hoheitsgebiet in kürzeren Zeiträumen abzuschließen, 
sofern die in dieser Verordnung vorgesehenen Kontrollen durchgeführt werden.

(23) Die Überprüfung ist Teil der integrierten europäischen Grenzverwaltung. Das In-
strument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik, das mit der 
Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates11 als Teil des 
Fonds für integrierte Grenzverwaltung eingerichtet wurde, kann insbesondere mobilisiert 
werden, um Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die unter diese Verordnung fallen, im Ein-
klang mit den Vorschriften für die Nutzung dieses Instruments und unbeschadet anderer 
damit geförderter Prioritäten zu unterstützen.

(24) Damit die Ziele der Überprüfung erreicht werden, sollte ein stärkerer Rahmen für 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den in der Vorschrift über die Durchführung von 
Grenzkontrollen der Verordnung (EU) 2016/399 genannten zuständigen nationalen Be-
hörden, den Behörden, die für Asylverfahren und für die Aufnahme der Antragsteller zu-
ständig sind, den Behörden, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig 
sind, sowie den Behörden, die für die Durchführung von Rückkehrverfahren im Einklang 
mit der Richtlinie 2008/115/EG zuständig sind, gewährleistet werden. Die Mitgliedstaa-
ten sollten die Unterstützung der einschlägigen Agenturen, insbesondere der mit der Ver-
ordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates12 eingerichteten 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (im Folgenden „Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache“) und der mit der Verordnung (EU) 2021/2303 
des Europäischen Parlaments und des Rates13 eingerichteten Asylagentur der Europäi-

13 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 

12 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).

11 Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im 
Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 48).
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schen Union (im Folgenden „Asylagentur der Europäischen Union“), im Rahmen von de-
ren Befugnissen in Anspruch nehmen können. Die Mitgliedstaaten sollten die nationalen 
Kinderschutzbehörden und die nationalen Behörden, die für die Ermittlung und Identifi-
zierung von Opfern von Menschenhandel zuständig sind, beteiligen, wenn bei der Über-
prüfung Umstände festgestellt werden, die im Zusammenhang mit Menschenhandel im 
Einklang mit der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates14 re-
levant sind.

(25) Während der Überprüfung sollte das Wohl des Kindes im Einklang mit Artikel 24 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) 
stets eine vorrangige Erwägung sein. Die Kinderschutzbehörden sollten bei Bedarf eng in 
die Überprüfung einbezogen werden, um sicherzustellen, dass das Wohl des Kindes wäh-
rend der gesamten Überprüfung gebührend berücksichtigt wird. Es sollte ein Vertreter be-
stellt werden oder, falls kein Vertreter bestellt wurde, eine Person, die für den Schutz des 
Wohls und des allgemeinen Wohlergehens des Minderjährigen geschult ist, benannt wer-
den, der/die den unbegleiteten Minderjährigen während der Überprüfung vertritt und un-
terstützt. Dieser Vertreter sollte gegebenenfalls mit dem Vertreter identisch sein, der gemäß 
den Vorschriften über unbegleitete Minderjährige der Richtlinie (EU) 2024/1346 zu be-
stellen ist. Die geschulte Person sollte dieselbe Person sein, die gemäß der genannten Richt-
linie dafür benannt wurde, vorläufig als ein Vertreter zu handeln, sofern eine solche Person 
benannt wurde.

(26) Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten die Achtung der 
Menschenwürde gewährleisten und niemanden wegen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Spra-
che, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminieren.

(27) Um die Einhaltung des Unionsrechts und des Völkerrechts, einschließlich der Char-
ta, während der Überprüfung sicherzustellen, sollte jeder Mitgliedstaat einen Überwa-
chungsmechanismus bereitstellen und angemessene Garantien für dessen Unabhängigkeit 
schaffen, etwa die Achtung der Pariser Grundsätze, die durch die Entschließung 48/134 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993 angenommen 
wurden, der Venedig-Grundsätze, die von der Venedig-Kommission in ihrer 118. Plenarsit-
zung vom 15. und 16. März 2019 angenommen wurden, der Resolution der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen vom 28. Dezember 2020 zur Rolle von Ombudsstellen 
und Mediationsstellen in der Stärkung und im Schutz von Menschenrechten, guter Gover-
nance und dem Rechtsstaatsprinzip, und des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, das am 18. Dezember 2002 in der 57. Sitzung der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen in Entschließung A/RES/57/199 angenommen wurde (im Folgenden „OP-
CAT“). Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, im Einklang mit den 
Anforderungen gemäß dieser Verordnung auf bereits bestehende nationale Mechanismen 

14 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

zur Überwachung der Grundrechte zurückzugreifen. Der von jedem Mitgliedstaat bereit-
gestellte Überwachungsmechanismus sollte insbesondere die Achtung der Grundrechte 
im Zusammenhang mit der Überprüfung sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
der Union sowie der nationalen Vorschriften in Bezug auf eine Inhaftnahme und die Wah-
rung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung umfassen. Die mit der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates15 errichtete Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(im Folgenden „Agentur für Grundrechte“) sollte allgemeine Leitlinien für die Einrich-
tung und die unabhängige Funktionsweise eines solchen Überwachungsmechanismus fest-
legen. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten die Agentur für Grundrechte um Unterstüt-
zung bei der Ausarbeitung ihres nationalen Überwachungsmechanismus ersuchen dürfen. 
Ferner sollten die Mitgliedstaaten die Agentur für Grundrechte bei der Festlegung der Me-
thodik ihrer nationalen Überwachungsmechanismen und in Bezug auf geeignete Schu-
lungsmaßnahmen zurate ziehen dürfen. Die Mitgliedstaaten sollten zudem einschlägige 
und kompetente nationale, internationale und nichtstaatliche Organisationen und Stellen 
zur Teilnahme an der Überwachung einladen dürfen. Der unabhängige Überwachungsme-
chanismus sollte die Überwachung der Einhaltung der Grundrechte durch die in der Ver-
ordnung (EU) 2019/1896 vorgesehenen Grundrechtebeobachter der Europäischen Agen-
tur für die Grenz- und Küstenwache, den Mechanismus für die Überwachung der operati-
ven und technischen Anwendung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/2303 und den mit der Verordnung (EU) 2022/922 des Rates16 ein-
gerichteten Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus sowie die Überwachung 
durch bestehende nationale oder internationale Überwachungsgremien unberührt lassen. 
Die Mitgliedstaaten sollten mutmaßliche Verstöße gegen die Grundrechte während der 
Überprüfung untersuchen, unter anderem indem sie sicherstellen, dass Beschwerden zügig 
und angemessen bearbeitet werden.

(28) Die Mitgliedstaaten sollten den unabhängigen Überwachungsmechanismus mit an-
gemessenen finanziellen Mitteln ausstatten.

(29) Die bloße Existenz von gerichtlichen Rechtsbehelfen in Einzelfällen oder nationalen 
Systemen zur Kontrolle der Effizienz der Überprüfung reicht nicht aus, um die Anforde-
rungen hinsichtlich der Überwachung der Einhaltung der Grundrechte gemäß dieser Ver-
ordnung zu erfüllen.

(30) Die Überprüfungsbehörden sollten ein Überprüfungsformular ausfüllen. Je nach-
dem, an welche Stelle der Betreffende verwiesen wird, sollte das Formular den Behörden, 
die Anträge auf internationalen Schutz registrieren, oder den für Rückkehrverfahren zu-
ständigen Behörden auf geeignete Weise, einschließlich mit elektronischen Hilfsmitteln, 
übermittelt werden.

(31) Diese Verordnung sollte Maßnahmen unberührt lassen, die im Einklang mit natio-
nalem Recht zur Identifizierung der betreffenden Person oder zur Bewertung möglicher 
Bedrohungen für die innere Sicherheit ergriffen werden.

16 Verordnung (EU) 2022/922 des Rates vom 9. Juni 2022 über die Einführung und Anwendung eines 
Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des Schengen-
Besitzstands und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 (ABl. L 160 vom 15.6.2022, S. 
1).

15 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1).
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(32) Die Informationen sollten im Überprüfungsformular so erfasst werden, dass sie in 
einem nachfolgenden Asyl- oder Rückkehrverfahren einer verwaltungsbehördlichen und 
richterlichen Nachprüfung unterzogen werden können. Die der Überprüfung unterzoge-
ne Person sollte die Möglichkeit haben, gegenüber den Überprüfungsbehörden anzuge-
ben, dass die in dem Formular enthaltenen Informationen unrichtig sind. Ein solcher Hin-
weis sollte im Überprüfungsformular verzeichnet werden, ohne dass sich der Abschluss der 
Überprüfung verzögert.

(33) Die in dem Überprüfungsformular enthaltenen Informationen sollten der be-
treffenden Person entweder in Papierform oder in elektronischer Form zur Verfügung ge-
stellt werden, mit Ausnahme der Informationen über die Abfrage relevanter Datenbanken 
für Sicherheitskontrollen. Bei Minderjährigen sollten die in dem Überprüfungsformular 
enthaltenen Informationen dem oder den für den Minderjährigen verantwortlichen Er-
wachsenen mitgeteilt werden. Bei unbegleiteten Minderjährigen sollten die in dem Über-
prüfungsformular enthaltenen Informationen dem Vertreter des Kindes oder der zum 
Schutz des Wohls und des allgemeinen Wohlergehens des Minderjährigen geschulten Per-
son mitgeteilt werden.

(34) Die Verarbeitung von Daten während des Überprüfungsverfahrens sollte stets im 
Einklang mit dem geltenden Datenschutzrecht der Union, insbesondere der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates17, erfolgen.

(35) Die im Zuge der Überprüfung erfassten biometrischen Daten sollten zusammen mit 
den in den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/1358 über die Erfassung und Über-
mittlung biometrischer Daten von Antragstellern, die internationalen Schutz beantragen, 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die im Zusammenhang mit dem irregulären 
Überschreiten einer Außengrenze aufgegriffen wurden, von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten und von Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen, die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden, ge-
nannten Daten von den zuständigen Behörden innerhalb der in der genannten Verord-
nung festgelegten Fristen an das mit der genannten Verordnung eingerichtete Eurodac 
übermittelt werden.

(36) Drittstaatsangehörige, die der Überprüfung unterzogen werden, sollten einer vor-
läufigen Gesundheitskontrolle durch qualifiziertes medizinisches Personal unterzogen 
werden, um zu ermitteln, ob Bedarf an einer sofortigen Gesundheitsversorgung oder Isola-
tion aus Gründen der öffentlichen Gesundheit besteht. Das qualifizierte medizinische Per-
sonal sollte in der Lage sein, auf Grundlage der medizinischen Umstände in Bezug auf den 
Allgemeinzustand jedes einzelnen betroffenen Drittstaatsangehörigen zu entscheiden, dass 
keine weitere Gesundheitskontrolle während der Überprüfung erforderlich ist. Diese vor-
läufige Gesundheitskontrolle sollte von qualifiziertem medizinischem Personal durchge-
führt werden, das einer der folgenden Kategorien der ISCO-08-Klassifikation der interna-
tionalen Standardklassifikation der Berufe unter der Verantwortung der Internationalen 
Arbeitsorganisation angehört: 221 Ärzte, 2221 Pflegefachkräfte oder 2240 Angehörige der 
paramedizinischen Berufe.

17 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

(37) Es sollte eine vorläufige Prüfung der Vulnerabilität durchgeführt werden, um Perso-
nen zu ermitteln, bei denen es Anzeichen dafür gibt, dass sie vulnerabel sind, dass sie Opfer 
von Folter oder anderer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung sind, dass sie 
staatenlos sind, oder die besondere Aufnahme- oder Verfahrensbedürfnisse im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2024/1346 und der Verordnung (EU) 2024/1348 haben können. Dies 
sollte unbeschadet einer weiteren Bewertung in nach Abschluss der Überprüfung folgen-
den Verfahren gelten. Die Prüfung der Vulnerabilität sollte von spezialisiertem, für diesen 
Zweck geschulten Personal der Überprüfungsbehörden durchgeführt werden.

(38) Während der Überprüfung sollte allen betroffenen Personen ein der Charta entspre-
chender Lebensstandard garantiert und Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und 
unbedingt erforderlicher Behandlung von Krankheiten gewährt werden. Besonderes Au-
genmerk sollte auf vulnerable Personen wie Schwangere, ältere Menschen, Familien mit 
nur einem Elternteil, Personen mit einer unmittelbar erkennbaren körperlichen oder geis-
tigen Behinderung, Personen, die offensichtlich psychische oder körperliche Traumata er-
litten haben, und unbegleitete Minderjährige gerichtet werden. Insbesondere bei Minder-
jährigen sollten die Informationen in kinderfreundlicher und altersgerechter Weise erteilt 
werden. Alle Behörden, die an der Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Überprüfung beteiligt sind, sollten eine Situation der Vulnerabilität, die sie beobachtet 
haben oder die ihnen mitgeteilt wurde, mitteilen, die Menschenwürde und die Privatsphä-
re achten und von Diskriminierung absehen.

(39) Da Drittstaatsangehörige, die der Überprüfung unterzogen werden, unter Umstän-
den nicht über die für das legale Überschreiten der Außengrenzen erforderlichen Identi-
täts- und Reisedokumente verfügen, sollte im Rahmen der Überprüfung ein Identifizie-
rungs- oder Verifizierungsverfahren durchgeführt werden.

(40) Der gemeinsame Speicher für Identitätsdaten (im Folgenden „CIR“) wurde mit den 
Verordnungen (EU) 2019/81718 und (EU) 2019/81819 des Europäischen Parlaments und 
des Rates eingerichtet, um die korrekte Identifizierung von Personen zu erleichtern und zu 
unterstützen, die im EES, im Visa-Informationssystem (im Folgenden „VIS“), das mit der 
Entscheidung 2004/512/EG des Rates20 eingerichtet wurde, im Europäischen Reiseinfor-
mations- und -genehmigungssystem (im Folgenden „ETIAS“), das mit der Verordnung 
(EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates21 eingerichtet wurde, in Eu-

21 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 
über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und 

19 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Er-
richtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85).
20 Entscheidung 2004/512/EG des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-Informationssys-
tems (VIS) (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 5).

18 Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Er-
richtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen 
Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. 
L 135 vom 22.5.2019, S. 27).

 Screening-VO Screening-VO 

392  393



rodac und in dem mit der Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und 
des Rates22 eingerichteten zentralisierten System für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in 
denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (im 
Folgenden „ECRIS-TCN“) erfasst sind, einschließlich unbekannter Personen, die sich 
nicht ausweisen können. Zu diesem Zweck enthält der CIR ausschließlich — und logisch 
voneinander getrennt — die im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac und im ECRIS-TCN 
gespeicherten Identitätsdaten, Reisedokumentendaten und biometrischen Daten. Im CIR 
werden ausschließlich die personenbezogenen Daten gespeichert, die für eine genaue Iden-
titätsprüfung unbedingt erforderlich sind. Die im CIR erfassten personenbezogenen Da-
ten werden automatisch gelöscht, wenn die betreffenden Daten in den zugrunde liegenden 
Systemen gelöscht werden. Die Abfrage des CIR ermöglicht eine zuverlässige und vollstän-
dige Identifizierung oder Verifizierung der Identität von Personen, da alle im EES, im VIS, 
im ETIAS, in Eurodac und im ECRIS-TCN enthaltenen Identitätsdaten in einem einzi-
gen Schritt schnell und zuverlässig abgefragt werden können und gleichzeitig der Daten-
schutz gewährleistet und eine unnötige Verarbeitung oder Duplizierung von Daten ver-
mieden wird.

(41) Um die Identität der Person, die der Überprüfung unterzogen wird, festzustellen 
oder zu verifizieren, sollte während der Überprüfung im Beisein der jeweiligen Person eine 
Verifizierung im CIR eingeleitet werden. Bei dieser Verifizierung sollten die biometrischen 
Daten der Person mit den im CIR enthaltenen Daten abgeglichen werden. Falls die biome-
trischen Daten einer Person nicht verwendet werden können oder eine Abfrage anhand 
dieser Daten nicht erfolgreich ist oder keine Treffer ergibt, könnte die Abfrage mittels 
Identitätsdaten der Person in Verbindung mit Reisedokumentendaten, wenn solche Daten 
vorliegen, oder mit Daten oder Informationen, die von dem betreffenden Drittstaatsange-
hörigen bereitgestellt oder von ihm eingeholt wurden, vorgenommen werden. Im Einklang 
mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit und falls die Abfra-
ge ergibt, dass im CIR Daten über die betreffende Person gespeichert sind, sollten die mit-
gliedstaatlichen Behörden Zugriff auf den CIR erhalten, um in die Identitätsdaten, Reise-
dokumentendaten und biometrischen Daten dieser Person Einsicht nehmen zu können, 
ohne dass der CIR in irgendeiner Form anzeigt, in welchem EU-Informationssystem die 
Daten enthalten sind.

(42) Da die Nutzung des CIR zu Identifizierungszwecken durch die Verordnungen (EU) 
2019/817 und (EU) 2019/818 auf die Erleichterung und Unterstützung der korrekten 
Identifizierung von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac und im ECRIS-TCN erfassten 
Personen bei Polizeikontrollen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten beschränkt wurde, 
müssen die genannten Verordnungen so geändert werden, dass sie zusätzlich die Nutzung 
des CIR zum Zwecke der Identifizierung oder Verifizierung der Identität von Personen im 
Zuge der Überprüfung vorsehen. Im Falle der Verordnung (EU) 2019/818 sollte diese Än-

22 Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Ein-
richtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen 
zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergän-
zung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 1).

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 
2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).

derung aufgrund der Unterschiede im Geltungsbereich durch eine andere Verordnung als 
die vorliegende Verordnung erfolgen.

(43) Da viele Personen, die die Überprüfung durchlaufen, unter Umständen über keine 
Reisedokumente verfügen, sollten die Überprüfungsbehörden Zugang zu allen anderen re-
levanten Dokumenten haben, die sich im Besitz der betreffenden Personen befinden, 
wenn die biometrischen Daten dieser Personen nicht verwendbar sind oder zu keinem Er-
gebnis im CIR führen. Die Behörden sollten auch andere Daten als biometrische Daten 
aus diesen Dokumenten verwenden dürfen, um Abgleiche mit den einschlägigen Daten-
banken vorzunehmen.

(44) Die Identifizierung oder Verifizierung der Identität von Personen bei Grenzüber-
trittskontrollen an der Grenzübergangsstelle und sämtliche Abfragen der Datenbanken im 
Rahmen der Grenzüberwachung oder von Polizeikontrollen im Außengrenzgebiet oder im 
Hoheitsgebiet durch die Behörden, die die betreffende Person an die Überprüfung verwie-
sen haben, sollten als Teil der Überprüfung betrachtet und nicht wiederholt werden, es sei 
denn, es liegen besondere Umstände vor, die eine solche Wiederholung rechtfertigen. Die 
Erfassung biometrischer Daten zum Zwecke sowohl der Identifizierung oder Verifizierung 
der Identität als auch der Registrierung gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 
2024/1358 sollte einmal im Rahmen der Überprüfung erfolgen.

(45) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Ver-
ordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, die es ihr 
ermöglichen, das detaillierte Verfahren und die Spezifikationen für das Abrufen von Daten 
und das Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen den für die Überprüfung verantwort-
lichen Behörden, den nationalen Interpol-Zentralbüros und den nationalen Europol-Stel-
len zur Ermittlung der Bedrohung für die innere Sicherheit festzulegen. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates23 ausgeübt werden.

(46) Im Zuge der Überprüfung sollte auch verifiziert werden, ob die Einreise der be-
treffenden Drittstaatsangehörigen in die Union möglicherweise eine Bedrohung für die in-
nere Sicherheit darstellen könnte.

(47) Da die Überprüfung Drittstaatsangehörige, die sich, ohne die Einreisevoraussetzun-
gen zu erfüllen, an der Außengrenze aufhalten, Drittstaatsangehörige, die nach einem 
Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden, ohne die Einreisevoraussetzungen zu er-
füllen, und Drittstaatsangehörige, die sich illegal im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten 
aufhalten, betrifft, sollten die Sicherheitskontrollen im Rahmen der Überprüfung mindes-
tens genauso umfangreich sein wie die Kontrollen von Drittstaatsangehörigen, die — un-
abhängig davon, ob sie der Visumpflicht unterliegen oder nicht — im Voraus eine Geneh-
migung für die Einreise in die Union für einen kurzfristigen Aufenthalt beantragen.

(48) Drittstaatsangehörige, die gemäß der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates24 aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit von der Visumpflicht 

24 Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 
zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengren-

23 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 13).
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befreit sind, müssen gemäß der Verordnung (EU) 2018/1240 für Kurzaufenthalte in der 
Union eine Reisegenehmigung beantragen. Vor dem Erhalt dieser Reisegenehmigung wer-
den die betreffenden Personen Sicherheitskontrollen unterzogen; diese erfolgen durch ei-
nen Abgleich der von ihnen übermittelten personenbezogenen Daten mit einer Reihe von 
Datenbanken der Union — dem VIS, dem mit den Verordnungen (EU) 2018/186025, 
(EU) 2018/186126 und (EU) 2018/186227 des Europäischen Parlaments und des Rates ein-
gerichteten Schengener Informationssystem (SIS), dem EES, dem ETIAS, den Europol-
Daten, die für die Zwecke des in der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parla-
ments und des Rates28 genannten Abgleichs verarbeitet wurden, dem ECRIS-TCN — so-
wie der Interpol-Datenbank für gestohlene und verlorene Reisedokumente (SLTD) und 
der Interpol-Datenbank zur Erfassung von Ausschreibungen zugeordneten Reisedoku-
menten (TDAWN). Drittstaatsangehörige, die gemäß der Verordnung (EU) 2018/1806 
der Visumpflicht unterliegen, werden gemäß der Verordnungen (EG) Nr. 810/200929 und 
(EG) Nr. 767/200830 des Europäischen Parlaments und des Rates Sicherheitskontrollen 
durch Abfrage derselben Datenbanken wie nicht visumpflichtige Drittstaatsangehörigen 
unterzogen, bevor ein Visum erteilt wird.

(49) In Bezug auf Personen, die der Überprüfung unterzogen werden, sollten automati-
sierte Verifizierungen zu Sicherheitszwecken anhand derselben Systeme durchgeführt wer-
den, die für Personen, die ein Visum, ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt, einen 
unter das VIS fallenden Aufenthaltstitel oder eine unter das ETIAS fallende Reisegeneh-
migung beantragen, vorgesehen sind, nämlich das VIS, das EES, das ETIAS einschließlich 

26 Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 
über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Be-
reich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 
312 vom 7.12.2018, S. 14).

29 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
30 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

27 Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 
über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Be-
reich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Ände-
rung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der 
Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56).

25 Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 
über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaats-
angehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 1).

zen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von die-
ser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39).

28 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Euro-
pol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

der ETIAS-Überwachungsliste gemäß der Verordnung (EU) 2018/1240, das SIS, das 
ECRIS-TCN im Hinblick auf Personen, die im Zusammenhang mit terroristischen oder 
anderen schweren Straftaten verurteilt wurden, Europol-Daten, die für die Zwecke des der 
in der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Abgleichs verarbeitet wurden, die SLTD 
und die TDAWN.

(50) Die Abfrage der einschlägigen Datenbanken zu Sicherheitszwecken sollte so durch-
geführt werden, dass sichergestellt ist, dass nur die für die Durchführung der Sicherheits-
kontrollen erforderlichen Daten aus diesen Datenbanken abgerufen werden. Bei Personen, 
die an einer Grenzübergangsstelle oder in Transitzonen einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt haben, sollte sich die Abfrage von Datenbanken für die Sicherheitskontrolle 
im Rahmen der Überprüfung auf die Datenbanken konzentrieren, die bei den Grenzüber-
trittskontrollen an der Außengrenze nicht abgefragt wurden, wodurch wiederholte Abfra-
gen vermieden werden.

(51) Falls gerechtfertigt, könnte die Überprüfung im Einklang mit dem nationalen Recht 
auch die Verifizierung von Gegenständen umfassen, die sich im Besitz von Drittstaatsange-
hörigen befinden. Alle im Zusammenhang mit einer Sicherheitskontrolle ergriffenen Maß-
nahmen sollten verhältnismäßig sein und die Menschenwürde der Personen wahren, die 
der Überprüfung unterzogen werden. Die beteiligten Behörden sollten sicherstellen, dass 
die Grundrechte der betroffenen Personen, einschließlich des Rechts auf Schutz personen-
bezogener Daten und der freien Meinungsäußerung, geachtet werden.

(52) Da die Überprüfungsbehörden den Zugang zum EES, zum ETIAS, zum VIS und 
zum ECRIS-TCN benötigen, um festzustellen, ob die Person möglicherweise eine Bedro-
hung für die innere Sicherheit darstellen könnte, sollten die Verordnungen (EG) Nr. 
767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/816 so geändert werden, 
dass sie dieses Zugangsrecht, das in den genannten Verordnungen derzeit nicht vorgesehen 
ist, vorsehen. Im Falle der Verordnung (EU) 2019/816 sollte diese Änderung aufgrund der 
Unterschiede im Geltungsbereich durch eine andere Verordnung als die vorliegende Ver-
ordnung erfolgen.

(53) Für die Abgleiche mit dem CIR zur Identifizierung oder Verifizierung der Identität 
sollte das mit der Verordnung (EU) 2019/817 geschaffene Europäische Suchportal (ESP) 
genutzt werden.

(54) Die Überprüfungsbehörden sollten für die Abgleiche mit dem EES, dem ETIAS, 
dem VIS, dem SIS und dem ECRIS-TCN, mit Europol-Daten, SLTD bzw. TDAWN zu 
Zwecken der Sicherheitskontrolle das ESP nutzen können.

(55) Die Abfrage von Datenbanken der Union zum Zwecke der Identifizierung oder der 
Verifizierung der Identität oder von Sicherheitskontrollen kann für die wirksame Durch-
führung der Überprüfung und für die Verwirklichung des gleichen Ziels, für das die einzel-
nen Datenbanken eingerichtet wurden, nämlich die wirksame Verwaltung der Außengren-
zen der Union im Rahmen der integrierten europäischen Grenzverwaltung, gerechtfertigt 
sein.

(56) Im Falle eines Treffers zum Zwecke der Identifizierung oder der Verifizierung der 
Identität oder einer Sicherheitskontrolle sollte die Überprüfungsbehörde verifizieren, ob 
die in den EU-Informationssystemen oder bei Europol gespeicherten Daten mit den Daten 
übereinstimmen, die einen Treffer ausgelöst haben.
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(57) Die Überprüfungsbehörden sollten auch die Möglichkeit haben, im Zusammen-
hang mit der Identifizierung oder der Verifizierung der Identität oder mit Sicherheitskon-
trollen im Einklang mit dem nationalen Recht einschlägige nationale Datenbanken zu 
überprüfen.

(58) Um der Verpflichtung zur Durchführung der Identifizierung oder Verifizierung der 
Identität sowie von Sicherheitskontrollen während der Überprüfung nachzukommen, 
sind Mitgliedstaaten, die einige Bestimmungen des Schengen-Besitzstands noch nicht voll-
ständig anwenden und daher nicht Zugang zu allen EU-Informationssystemen und Daten-
banken der Union haben, dafür verantwortlich, die Identitäts- und Sicherheitskontrollen 
durchzuführen, indem sie Abfragen nur in denjenigen Systemen und Datenbanken der 
Union durchführen, auf die sie Zugriff haben.

(59) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Kontrolle von Drittstaatsangehörigen, 
die die Außengrenzen überschreiten, zu verstärken und für die Identifizierung oder die Ve-
rifizierung der Identität aller Drittstaatsangehörigen, die der Überprüfung unterzogen 
werden, und die Abfrage der einschlägigen Datenbanken, um zu überprüfen, ob die Dritt-
staatsangehörigen, die einer Überprüfung unterzogen werden, möglicherweise eine Bedro-
hung für die innere Sicherheit darstellen könnten, zu sorgen und zu ihrer Verweisung an 
die geeigneten Verfahren beizutragen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maß-
nahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem 
in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verord-
nung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(60) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 
Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Däne-
mark gemäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
der Rat diese Verordnung angenommen hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt.

(61) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates31

nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 
weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(62) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Be-
stimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat 
der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 
die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Be-
schlusses 1999/437/EG des Rates32 genannten Bereich gehören.

32 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvor-
schriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Is-
land und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen- Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31).

31 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzel-
ner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20).

(63) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 
des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die As-
soziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Be-
schlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 
2008/146/EG des Rates33 genannten Bereich gehören.

(64) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürs-
tentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei 
der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem 
in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Arti-
kel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates34 genannten Bereich gehören.

(65) Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauen-
den oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 Ab-
satz 1 der Beitrittsakte von 2003 dar.

(66) Für Zypern enthält die Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates35 besondere Re-
geln für die Trennungslinie zwischen den Landesteilen der Republik Zypern, in denen die 
Regierung der Republik Zypern eine tatsächliche Kontrolle ausübt, und den Landesteilen, 
in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt. Obwohl 
es sich bei dieser Trennungslinie nicht um eine Außengrenze handelt, sind nach dieser Ver-
ordnung alle Personen zu kontrollieren, die die Trennungslinie über eine zugelassene oder 
nicht zugelassene Grenzübergangsstelle überschreiten, um die illegale Einwanderung 
Drittstaatsangehöriger zu bekämpfen und Risiken für die Sicherheit zu erkennen und ab-
zuwehren. Daraus folgt, dass die Überprüfung an der Außengrenze auch für Drittstaatsan-
gehörige gelten kann, die beim unbefugten Überschreiten der Trennungslinie aufgegriffen 

35 Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates vom 29. April 2004 über eine Regelung nach Artikel 2 des 
Protokolls Nr. 10 zur Beitrittsakte (ABl. L 161 vom 30.4.2004, S. 128).

33 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Euro-
päischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 
53 vom 27.2.2008, S. 1).
34 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäi-
schen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürsten-
tums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf 
die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 
vom 18.6.2011, S. 19).
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werden, sowie für diejenigen, die an den zugelassenen Übergangsstellen einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben.

(67) Dänemark, Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein sind nicht an die 
Richtlinie (EU) 2024/1346 gebunden. In diesen Staaten werden die Aufnahmebedingun-
gen für Personen, die internationalen Schutz beantragen, durch einschlägige nationale 
Rechtsvorschriften geregelt, die auf der Anwendung des Genfer Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 in der Fassung des New Yorker Protokolls 
vom 31. Januar 1967 beruhen. In Bezug auf diese Staaten sollten die Bezugnahmen in der 
vorliegenden Verordnung auf dieser Richtlinie als Bezugnahmen auf entsprechende Be-
stimmungen des nationalen Rechts verstanden werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1. Gegenstand. [1] Diese Verordnung sieht Folgendes vor:
a) die Überprüfung (Screening) von Drittstaatsangehörigen an den Außengren-

zen der Mitgliedstaaten, die, ohne die Einreisevoraussetzungen gemäß Artikel 
6 der Verordnung (EU) 2016/399 zu erfüllen, eine Außengrenze unbefugt 
überschritten haben, die bei Grenzübertrittskontrollen internationalen 
Schutz beantragt haben oder die nach einem Such- und Rettungseinsatz aus-
geschifft wurden, bevor sie an das geeignete Verfahren verwiesen werden, und

b) die Überprüfung (Screening) von Drittstaatsangehörigen, die sich illegal im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhalten und bei denen es keine Anhalts-
punkte dafür gibt, dass sie an den Außengrenzen kontrolliert wurden, bevor 
sie an das geeignete Verfahren verwiesen werden.

[2] 1Das Ziel der Überprüfung besteht darin, die Kontrolle von Drittstaatsange-
hörigen, die die Außengrenzen überschreiten, zu verstärken, alle von der Über-
prüfung betroffenen Drittstaatsangehörigen zu identifizieren und anhand der 
einschlägigen Datenbanken zu kontrollieren, ob die der Überprüfung unterzo-
genen Personen möglicherweise eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstel-
len könnten. 2Die Überprüfung umfasst auch eine vorläufige Gesundheitsprü-
fung und eine vorläufige Prüfung der Vulnerabilität, um Personen, die einer me-
dizinischen Versorgung bedürfen, und Personen, die möglicherweise eine Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit darstellen, sowie vulnerable Personen zu ermit-
teln. 3Diese Prüfungen erleichtern die Verweisung der betreffenden Personen an 
das geeignete Verfahren.

[3] Diese Verordnung sieht ferner in jedem Mitgliedstaat einen unabhängigen 
Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung des Unionsrechts und des Völ-
kerrechts, einschließlich der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(im Folgenden „Charta“), während der Überprüfung vor.

Artikel 2. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ eine Gefahr für die öffentliche Ge-

sundheit im Sinne des Artikels 2 Nummer 21 der Verordnung (EU) 
2016/399;

2. „Verifizierung“ die Verifizierung im Sinne des Artikels 4 Nummer 5 der 
Verordnung (EU) 2019/817;

3. „Identifizierung“ die Identifizierung im Sinne des Artikels 4 Nummer 6 der 
Verordnung (EU) 2019/817;

4. „Drittstaatsangehörige“ Drittstaatsangehörige im Sinne des Artikels 2 
Nummer 6 der Verordnung (EU) 2016/399;

5. „Staatenloser“ eine Person, die von keinem Staat nach dessen geltendem 
Recht als Staatsangehöriger betrachtet wird;

6. „Europol-Daten“ Europol-Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 16 der 
Verordnung (EU) 2019/817;

7. „Vertreter“ eine natürliche Person oder eine Organisation, einschließlich ei-
ner Behörde, die von den zuständigen Behörden oder Stellen bestellt wurde, 
um einen unbegleiteten Minderjährigen zu vertreten, zu unterstützen und 
gegebenenfalls in seinem Namen zu handeln;

8. „biometrische Daten“ biometrische Daten im Sinne des Artikels 4 Num-
mer 11 der Verordnung (EU) 2019/817;

9. „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen unter 18 
Jahren;

10. „Überprüfungsbehörden“ alle zuständigen Behörden, die nach nationalem 
Recht für die Wahrnehmung einer oder mehrerer Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung benannt wurden, mit Ausnahme der Gesundheitskon-
trollen gemäß Artikel 12 Absatz 1;

11. „unbegleiteter Minderjähriger“ einen Minderjährigen, der ohne Begleitung 
eines für ihn nach dem Recht oder den Gepflogenheiten des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen in das Hoheitsgebiet des Mit-
gliedstaats eingereist ist, solange sich dieser Minderjährige nicht tatsächlich 
in der Obhut eines solchen Erwachsenen befindet; dies schließt Minderjäh-
rige ein, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats dort 
ohne Begleitung zurückgelassen wurden;

12. „Inhaftnahme“ die räumliche Beschränkung einer Person durch einen Mit-
gliedstaat auf einen bestimmten Ort, an dem diese Person keine Bewegungs-
freiheit hat;

13. „Interpol-Datenbanken“ Interpol-Datenbanken im Sinne des Artikels 4 
Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/817;

14. „Such- und Rettungseinsatz“ einen Such- und Rettungseinsatz gemäß dem 
Internationalen Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf 
See, das am 27. April 1979 in Hamburg, Deutschland, geschlossen wurde.

Artikel 3. Grundrechte. Bei der Anwendung dieser Verordnung handeln die 
Mitgliedstaaten unter vollständiger Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts, 
einschließlich der Charta, und des einschlägigen Völkerrechts, einschließlich des 
Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, 
ergänzt durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967, der Verpflichtun-

Art. 1, 2 Screening-VO Screening-VO Art. 3

400  401



gen im Zusammenhang mit dem Zugang zu internationalem Schutz, insbeson-
dere des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, sowie der Grundrechte.

Artikel 4. Verhältnis zu anderen Rechtsakten. (1) Für Drittstaatsangehörige, 
die der Überprüfung unterzogen wurden und die einen Antrag auf internationa-
len Schutz gestellt haben, wird:
a) die Registrierung des Antrags auf internationalen Schutz, der gemäß der Ver-

ordnung (EU) 2024/1348 gestellt wurde, nach Artikel 27 jener Verordnung 
geregelt, und

b) die Anwendung der in der Richtlinie (EU) 2024/1346 festgelegten gemeinsa-
men Standards für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, nach Artikel 3 jener Richtlinie geregelt.

(2) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung gelten 
die Richtlinie 2008/115/EG oder nationale Bestimmungen, die mit der Richtli-
nie 2008/115/EG im Einklang stehen, erst nach Abschluss der Überprüfung, 
mit Ausnahme der Überprüfung nach Artikel 7 der vorliegenden Verordnung, 
sofern diese Richtlinie oder die nationalen Bestimmungen parallel zu der Über-
prüfung nach Artikel 7 der vorliegenden Verordnung gelten.

Artikel 5. Überprüfung an der Außengrenze. (1) Der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Überprüfung sind alle Drittstaatsangehörigen zu unterziehen — 
unabhängig davon, ob sie einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben 
–, die nicht die Einreisevoraussetzungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2016/399 erfüllen und die:
a) beim unbefugten Überschreiten der Außengrenze eines Mitgliedstaats auf 

dem Land-, See- oder Luftweg aufgegriffen werden, ausgenommen Dritt-
staatsangehörige, bei denen der betreffende Mitgliedstaat nach Artikel 22 
Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1358 aus anderen Gründen als 
ihrem Alter nicht verpflichtet ist, biometrische Daten zu erfassen, oder

b) nach einem Such- und Rettungseinsatz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
ausgeschifft werden.

(2) Der in dieser Verordnung vorgesehenen Überprüfung sind alle Drittstaats-
angehörigen zu unterziehen, die an Außengrenzübergangsstellen oder in Transit-
zonen einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben und die Einreise-
voraussetzungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 nicht erfüllen.

(3) [1] 1Drittstaatsangehörige, denen die Einreise gemäß Artikel 6 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2016/399 gestattet wurde, werden der Überprüfung nicht un-
terzogen. 2Drittstaatsangehörige, denen die Einreise gemäß Artikel 6 Absatz 5 
Buchstabe c der genannten Verordnung gestattet wurde und die einen Antrag 
auf internationalen Schutz stellen, werden jedoch der Überprüfung unterzogen.

[2] Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass der betreffende Drittstaatsange-
hörige die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2016/399 erfüllt, wird die Überprüfung dieses Drittstaatsangehörigen beendet.

[3] Die Überprüfung kann eingestellt werden, wenn die betreffenden Dritt-
staatsangehörigen das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen, um in deren 
Herkunftsland oder Land des Wohnsitzes oder ein anderes Drittland einzurei-
sen, in das die betreffenden Drittstaatsangehörigen freiwillig zurückkehren wol-
len und in dem die Rückkehr dieser Drittstaatsangehörigen akzeptiert wird.

Artikel 6. Gestattung der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitglieds-
taats. 1Während der Überprüfung wird den in Artikel 5 Absätze 1 und 2 genann-
ten Personen nicht gestattet, in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einzurei-
sen. 2Die Mitgliedstaaten legen in ihrem nationalen Recht Bestimmungen fest, 
um sicherzustellen, dass die in Artikel 5 Absätze 1 und 2 genannten Personen 
den Behörden, die für die Durchführung der Überprüfung zuständig sind, an 
den in Artikel 8 genannten Orten während der Dauer der Überprüfung zur Ver-
fügung stehen, um Fluchtgefahr, potenzielle aus der Flucht resultierende Bedro-
hungen für die innere Sicherheit oder potenzielle aus der Flucht resultierende 
Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

Artikel 7. Überprüfung innerhalb des Hoheitsgebiets. (1) 1Die Mitglieds-
taaten unterziehen Drittstaatsangehörige, die sich unrechtmäßig in ihrem Ho-
heitsgebiet aufhalten, nur dann der Überprüfung, wenn diese Drittstaatsangehö-
rigen eine Außengrenze überschritten haben, um auf unzulässige Weise in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen, und nicht bereits in einem Mit-
gliedstaat der Überprüfung unterzogen wurden. 2Die Mitgliedstaaten legen in 
ihrem nationalen Recht Bestimmungen fest, um sicherzustellen, dass diese Dritt-
staatsangehörigen während der Dauer der Überprüfung den Behörden, die für 
die Durchführung der Überprüfung zuständig sind, zur Verfügung stehen, um 
Fluchtgefahr und potenzielle aus der Flucht resultierende Bedrohungen der in-
neren Sicherheit zu vermeiden.

(2) Die Mitgliedstaaten können von der Durchführung der Überprüfung ge-
mäß Absatz 1 absehen, wenn ein illegal in ihrem Hoheitsgebiet aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger unmittelbar nach dem Aufgreifen im Rahmen bilateraler Ab-
kommen oder Vereinbarungen oder bilateraler Kooperationsrahmen in einen 
anderen Mitgliedstaat zurückgeschickt wird. In diesem Fall führt der Mitglieds-
taat, in den der betreffende Drittstaatsangehörige zurückgeschickt wurde, die 
Überprüfung durch.

(3) Für die Überprüfung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt Artikel 
5 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3.

Artikel 8. Anforderungen an die Überprüfung. (1) In den in Artikel 5 ge-
nannten Fällen wird die Überprüfung an jedem angemessenen und geeigneten 
Ort durchgeführt, der von dem jeweiligen Mitgliedstaat benannt wird und sich 
im Allgemeinen an den oder in der Nähe der Außengrenzen oder alternativ an 
anderen Orten innerhalb seines Hoheitsgebiets befindet.

(2) In den in Artikel 7 genannten Fällen wird die Überprüfung an jedem ange-
messenen und geeigneten, von dem jeweiligen Mitgliedstaat benannten Ort in-
nerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats durchgeführt.
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(3) 1In den in Artikel 5 der vorliegenden Verordnung genannten Fällen wird die 
Überprüfung unverzüglich durchgeführt und in jedem Fall innerhalb von sieben 
Tagen nach dem Aufgreifen einer Person im Außengrenzgebiet, nach ihrer Aus-
schiffung im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats oder nach ihrem 
Vorstelligwerden an der Grenzübergangsstelle abgeschlossen. 2In Bezug auf die 
in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Per-
sonen, auf die Artikel 23 Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1358 An-
wendung findet, wird deren Überprüfung anschließend durchgeführt und die 
Frist für die Überprüfung auf vier Tage verkürzt, wenn sie länger als 72 Stunden 
an der Außengrenze verbleiben.

(4) Die Überprüfung nach Artikel 7 wird unverzüglich und innerhalb von drei 
Tagen nach dem Aufgreifen des Drittstaatsangehörigen durchgeführt.

(5) Die Überprüfung umfasst die folgenden Elemente:
a) eine vorläufige Gesundheitskontrolle gemäß Artikel 12;
b) eine vorläufige Prüfung der Vulnerabilität gemäß Artikel 12;
c) die Identifizierung oder Verifizierung der Identität gemäß Artikel 14;
d) die Erfassung der biometrischen Daten gemäß den Artikeln 15, 22 und 24 der 

Verordnung (EU) 2024/1358, soweit dies noch nicht geschehen ist;
e) eine Sicherheitskontrolle gemäß Artikeln 15 und 16;
f) das Ausfüllen eines Überprüfungsformulars gemäß Artikel 17;
g) die Verweisung an das geeignete Verfahren gemäß Artikel 18.

(6) 1Während der Überprüfung haben Organisationen und Personen, die Bera-
tungsleistungen erbringen, effektiven Zugang zu Drittstaatsangehörigen. 2Die 
Mitgliedstaaten dürfen Beschränkungen eines solchen Zugangs nach Maßgabe 
des nationalen Rechts verhängen, wenn diese Beschränkungen für die Sicherheit, 
die öffentliche Ordnung oder die Verwaltung der Grenzübergangsstelle oder 
Überprüfungseinrichtung objektiv erforderlich sind, sofern dieser Zugang nicht 
erheblich behindert oder unmöglich gemacht wird.

(7) Die einschlägigen in der Richtlinie 2008/115/EG enthaltenen Vorschriften 
über die Inhaftnahme gelten während der Überprüfung in Bezug auf Drittstaats-
angehörige, die keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben.

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass allen Personen, die der Überprüfung 
unterzogen werden, ein Lebensstandard gewährt wird, der ihren Lebensunter-
halt und den Schutz ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit gewährleistet 
und ihre Rechte gemäß der Charta achtet.

(9) [1] Die Mitgliedstaaten benennen die Überprüfungsbehörden und sorgen 
dafür, dass das Personal dieser Behörden, das die Überprüfung durchführt, über 
angemessene Kenntnisse verfügt und die erforderliche Schulung gemäß Artikel 
16 der Verordnung (EU) 2016/399 erhalten hat.

[2] 1Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass qualifiziertes medizinisches Personal 
die in Artikel 12 vorgesehene vorläufige Gesundheitskontrolle durchführt und 
dass für diesen Zweck geschultes Fachpersonal der Überprüfungsbehörden die 
in dem genannten Artikel vorgesehene vorläufige Prüfung der Vulnerabilität 

durchführt. 2Gegebenenfalls werden auch die nationalen Kinderschutzbehörden 
und die nationalen Behörden, die für die Ermittlung und Identifizierung von 
Opfern von Menschenhandel zuständig sind, oder entsprechende Mechanismen 
in diese Kontrollen und Prüfungen einbezogen.

[3] Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass nur ermächtigte Bedienstete 
der Überprüfungsbehörden, die für die Identifizierung oder Verifizierung der 
Identität und die Sicherheitskontrolle zuständig sind, Zugriff auf die in den Ar-
tikeln 14 und 15 vorgesehenen Daten, Systeme und Datenbanken haben.

[4] Die Mitgliedstaaten setzen geeignetes Personal und ausreichende Mittel für 
eine effiziente Durchführung der Überprüfung ein.

[5] Bei der Durchführung der Überprüfung können die Überprüfungsbehör-
den von Sachverständigen oder Verbindungsbeamten und Teams der Europäi-
schen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und der Asylagentur der Euro-
päischen Union im Rahmen von deren Befugnissen unterstützt werden, sofern 
diese Sachverständigen oder Verbindungsbeamten und Teams über die in Unter-
absatz 1 und 2 genannten einschlägigen Schulungen und Qualifikationen verfü-
gen.

Artikel 9. Verpflichtungen von Drittstaatsangehörigen, die der Überprü-
fung unterzogen werden. (1) Während der Überprüfung stehen die der Über-
prüfung unterzogenen Drittstaatsangehörigen den Überprüfungsbehörden zur 
Verfügung.

(2) Drittstaatsangehörige
a) geben ihren Namen, ihr Geburtsdatum, Geschlecht und ihre Staatsangehö-

rigkeit an und stellen, soweit verfügbar, entsprechende Dokumente und In-
formationen, die diese Angaben belegen, zur Verfügung;

b) stellen biometrische Daten gemäß der Verordnung (EU) 2024/1358 zur Ver-
fügung.

Artikel 10. Überwachung der Einhaltung der Grundrechte. (1) [1] Die Mit-
gliedstaaten erlassen einschlägige Bestimmungen, damit mutmaßliche Grund-
rechtsverstöße im Zusammenhang mit der Überprüfung untersucht werden.

[2] Die Mitgliedstaaten stellen gegebenenfalls sicher, dass Fälle, in denen Grund-
rechte nicht geachtet oder nicht durchgesetzt werden, gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Einleitung von zivil- oder strafrechtlichen Verfahren ver-
wiesen werden.

(2) [1] Jeder Mitgliedstaat sieht gemäß den in diesem Artikel festgelegten Anfor-
derungen einen unabhängigen Überwachungsmechanismus vor, mit dem
a) überwacht wird, dass das Unionsrecht und das Völkerrecht, einschließlich der 

Charta, insbesondere in Bezug auf den Zugang zum Asylverfahren, den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Wohl des Kindes und die entspre-
chenden Vorschriften über die Inhaftnahme, einschließlich der entsprechen-
den Bestimmungen über die Inhaftnahme im nationalen Recht, während der 
Überprüfung eingehalten werden; und
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b) sichergestellt wird, dass fundierte Anschuldigungen von Grundrechtsverstö-
ßen im Zusammenhang mit der Überprüfung wirksam und unverzüglich un-
tersucht werden, erforderlichenfalls Ermittlungen zu solchen Anschuldigun-
gen ausgelöst werden und der Fortgang solcher Ermittlungen überwacht 
wird.

[2] Der unabhängige Überwachungsmechanismus erfasst alle Tätigkeiten der 
Mitgliedstaaten zur Durchführung dieser Verordnung.

[3] Der unabhängige Überwachungsmechanismus ist befugt, jährliche Empfeh-
lungen an die Mitgliedstaaten abzugeben.

[4] 1Die Mitgliedstaaten führen angemessene Garantien ein, um die Unabhän-
gigkeit des Überwachungsmechanismus zu gewährleisten. 2Die nationalen Bür-
gerbeauftragten und die nationalen Menschenrechtsinstitutionen, einschließ-
lich der im Rahmen des OPCAT eingerichteten nationalen Mechanismen zur 
Verhütung von Folter, beteiligen sich an der Anwendung des unabhängigen 
Überwachungsmechanismus, und können dazu bestellt werden, die Aufgaben 
des unabhängigen Überwachungsmechanismus ganz oder teilweise auszuüben. 
3Der unabhängige Überwachungsmechanismus kann auch einschlägige interna-
tionale und nichtstaatliche Organisationen und öffentliche Stellen einbeziehen, 
die von den Behörden, die die Überprüfung durchführen, unabhängig sind. 4So-
weit eine oder mehrere dieser Institutionen, Organisationen oder Einrichtungen 
nicht unmittelbar an dem unabhängigen Überwachungsmechanismus beteiligt 
sind, knüpft und pflegt dieser enge Kontakte zu ihnen. 5Der unabhängige Über-
wachungsmechanismus knüpft und pflegt enge Kontakte mit den nationalen 
Datenschutzbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten.

[5] Der unabhängige Überwachungsmechanismus nimmt seine Aufgaben auf 
der Grundlage von Kontrollen vor Ort sowie zufälligen und unangekündigten 
Kontrollen wahr.

[6] 1Die Mitgliedstaaten gewähren dem unabhängigen Überwachungsmecha-
nismus Zugang zu allen einschlägigen Orten, einschließlich Aufnahme- und 
Hafteinrichtungen, Einzelpersonen und Dokumenten, soweit dieser Zugang da-
für erforderlich ist, damit der unabhängige Überwachungsmechanismus die in 
diesem Artikel festgelegten Verpflichtungen erfüllen kann. 2Zugang zu einschlä-
gigen Orten und Verschlusssachen wird nur Personen gewährt, die für den unab-
hängigen Überwachungsmechanismus handeln und eine entsprechende, von ei-
ner zuständigen Behörde im Einklang mit dem nationalen Recht ausgestellte Si-
cherheitsüberprüfung erhalten haben.

[7] 1Die Agentur für Grundrechte gibt allgemeine Leitlinien für die Mitglieds-
taaten über die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus und seine unab-
hängige Funktionsweise heraus. 2Die Mitgliedstaaten können die Agentur für 
Grundrechte ersuchen, sie bei der Ausarbeitung ihres unabhängigen Überwa-
chungsmechanismus, einschließlich der Garantien für dessen Unabhängigkeit, 
sowie der Überwachungsmethodik und geeigneter Schulungsprogramme zu un-
terstützen.

[8] Die Kommission trägt den Ergebnissen des unabhängigen Überwachungs-
mechanismus bei ihrer Bewertung der wirksamen Anwendung und Umsetzung 
der Charta im Einklang mit Artikel 15 Absatz 1 und Anhang III der Verordnung 
(EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates (36)[Verordnung 
(EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 
mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- 
und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für 
den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicher-
heit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). Rechnung.

(3) Der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannte unabhängige Überwa-
chungsmechanismus lässt den Überwachungsmechanismus zur Überwachung 
der operativen und technischen Anwendung des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2021/2303 und die Rolle 
der Grundrechtebeobachter bei der Überwachung der Achtung der Grundrech-
te bei allen Tätigkeiten der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwa-
che gemäß Artikel 80 der Verordnung (EU) 2019/1896 unberührt.

(4) Die Mitgliedstaaten statten den in Absatz 2 genannten unabhängigen 
Überwachungsmechanismus mit angemessenen finanziellen Mitteln aus.

Artikel 11. Bereitstellung von Informationen. (1) Die Mitgliedstaaten stel-
len sicher, dass der Überprüfung unterzogene Drittstaatsangehörige über Fol-
gendes informiert werden:
a) den Zweck, die Dauer, und die Elemente der Überprüfung sowie wie diese 

durchzuführen ist und mögliche Ergebnisse der Überprüfung;
b) das Recht, internationalen Schutz zu beantragen, und die geltenden Vor-

schriften für die Stellung eines Antrags auf internationalen Schutz, gegebe-
nenfalls unter den in Artikel 30 der Verordnung (EU) 2024/1348 genannten 
Umständen, und für diejenigen Drittstaatsangehörigen, die einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben, die Verpflichtungen und die Folgen 
der Nichteinhaltung gemäß den Artikeln 17 und 18 der Verordnung (EU) 
2024/1351;

c) die Rechte und Pflichten von Drittstaatsangehörigen während der Überprü-
fung, einschließlich ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 9 und der Möglich-
keit, die in Artikel 8 Absatz 6 genannten Organisationen und Personen zu 
kontaktieren und von ihnen kontaktiert zu werden;

d) die der betroffenen Person durch das geltende Datenschutzrecht der Union, 
insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679, gewährten Rechte.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, dass der Überprüfung unter-
zogene Drittstaatsangehörige, soweit zutreffend, über Folgendes informiert wer-
den:

Art. 10 Screening-VO Screening-VO Art. 11

406  407



a) die geltenden Bestimmungen über die Einreisevoraussetzungen für Dritt-
staatsangehörige gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 sowie über die sons-
tigen Einreise- und Aufenthaltsbedingungen des betreffenden Mitgliedstaats, 
sofern diese Informationen nicht bereits erteilt wurden;

b) die Rückkehrverpflichtung gemäß der Richtlinie 2008/115/EG und die 
Möglichkeiten für die Teilnahme an einem Programm, das logistische, finan-
zielle und sonstige materielle Hilfe oder Sachleistungen zur Unterstützung 
der freiwilligen Ausreise vorsieht;

c) die Bedingungen für die Übernahme gemäß Artikel 67 der Verordnung (EU) 
2024/1351 oder einem anderen bestehenden Solidaritätsmechanismus;

(3) 1Die während der Überprüfung bereitgestellten Informationen werden in 
einer Sprache erteilt, die der Drittstaatsangehörige versteht oder von der ver-
nünftigerweise angenommen werden darf, dass er sie versteht. 2Die Informatio-
nen werden schriftlich — in Papierform oder in elektronischem Format — und 
bei Bedarf mündlich unter Inanspruchnahme von Dolmetschleistungen zur Ver-
fügung gestellt. 3Bei Minderjährigen werden die Informationen in kinderfreund-
licher und altersgerechter Weise und unter Einbeziehung des Vertreters oder der 
in Artikel 13 Absätze 2 und 3 genannten Person zur Verfügung gestellt. 4Um den 
Zugang zum Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes zu erleichtern, 
können die Überprüfungsbehörden die erforderlichen Vorkehrungen zur Bereit-
stellung von Kulturvermittlungsdiensten treffen.

(4) Die Mitgliedstaaten können einschlägigen und zuständigen nationalen, in-
ternationalen und nichtstaatlichen Organisationen und Stellen gestatten, Dritt-
staatsangehörigen während der Überprüfung in diesem Artikel vorgesehene In-
formationen nach Maßgabe des nationalen Rechts zu erteilen.

Artikel 12. Vorläufige Gesundheitskontrollen und Vulnerabilität. (1) 
1Drittstaatsangehörige, die der Überprüfung nach Artikel 5 und 7 unterzogen 
werden, werden einer vorläufigen Gesundheitskontrolle durch qualifiziertes me-
dizinisches Personal unterzogen, um zu ermitteln, ob Bedarf an einer sofortigen 
Gesundheitsversorgung oder Isolation aus Gründen der öffentlichen Gesund-
heit besteht. 2Das qualifizierte medizinische Personal kann auf Grundlage der 
medizinischen Umstände in Bezug auf den Allgemeinzustand eines einzelnen 
Drittstaatsangehörigen entscheiden, dass keine weitere Gesundheitskontrolle 
während der Überprüfung erforderlich ist. 3Drittstaatsangehörige, die der Über-
prüfung nach den Artikeln 5 und 7 unterzogen werden, haben Zugang zu medi-
zinischer Notversorgung und zur notwendigen Behandlung einer Erkrankung.

(2) Unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach Artikel 24 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 kann bei Drittstaatsangehörigen, die Anträge auf 
internationalen Schutz gestellt haben, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
genannte Gesundheitskontrolle im Rahmen der medizinischen Untersuchung 
gemäß Artikel 24 der genannten Verordnung erfolgen.

(3) 1Drittstaatsangehörige, die der Überprüfung nach den Artikeln 5 und 7 un-
terzogen werden, werden einer vorläufigen Prüfung der Vulnerabilität durch 
spezialisiertes, für diesen Zweck geschultes Personal der Überprüfungsbehörden 

unterzogen, um Anzeichen dafür, dass ein Drittstaatsangehöriger ein Staatenlo-
ser, vulnerabel, oder ein Opfer von Folter oder anderer unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung sein könnte, oder dass er besondere Bedürfnisse im 
Sinne der Richtlinie 2008/115/EG, Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2024/1346 
und Artikel 20 der Verordnung (EU) 2024/1348 haben könnte, zu ermitteln. 
2Zum Zweck dieser Vulnerabilitätsprüfung können die Überprüfungsbehörden 
von Nichtregierungsorganisationen und gegebenenfalls von qualifiziertem me-
dizinischen Personal unterstützt werden.

(4) 1Gibt es Anhaltspunkte für eine Vulnerabilität oder besondere Aufnahme- 
oder Verfahrensbedürfnisse, so erhält der betreffende Drittstaatsangehörige un-
ter Berücksichtigung seiner körperlichen und geistigen Gesundheit eine zeitnahe 
und angemessene Unterstützung in angemessenen Einrichtungen. 2Bei Minder-
jährigen erfolgt die Unterstützung in kinderfreundlicher und altersgerechter 
Weise durch Personal, das für den Umgang mit Minderjährigen geschult und 
qualifiziert ist, und in Zusammenarbeit mit nationalen Kinderschutzbehörden.

(5) Unbeschadet der gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 erforderlichen Be-
urteilung der besonderen Bedürfnisse bei der Aufnahme, der gemäß der Verord-
nung (EU) 2024/1348 erforderlichen Beurteilung der besonderen Verfahrensbe-
dürfnisse und der gemäß der Richtlinie 2008/115/EG erforderlichen Prüfung 
der Schutzbedürftigkeit kann die in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Arti-
kels genannte vorläufige Beurteilung der Vulnerabilität im Rahmen der in dieser 
Verordnung und diesen Richtlinien vorgesehenen Beurteilungen der Vulnerabi-
lität und der besonderen Verfahrensbedürfnisse erfolgen.

Artikel 13. Garantien für Minderjährige. (1) Während der Überprüfung ist 
das Wohl des Kindes im Einklang mit Artikel 24 Absatz 2 der Charta stets eine 
vorrangige Erwägung.

(2) Während der Überprüfung wird der Minderjährige von einem erwachsenen 
Familienangehörigen begleitet, sofern ein solcher anwesend ist.

(3) [1] 1Die Mitgliedstaaten ergreifen so bald wie möglich Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass ein Vertreter oder, falls kein Vertreter bestellt wurde, eine Per-
son, die für den Schutz des Wohls und des allgemeinen Wohlergehens des Min-
derjährigen geschult ist, den unbegleiteten Minderjährigen während der Über-
prüfung in kinderfreundlicher und altersgerechter Weise und in einer Sprache, 
die er versteht, begleitet und unterstützt. 2Diese Person muss die Person sein, die 
gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 dafür benannt wurde, vorläufig als ein 
Vertreter zu handeln, sofern eine solche Person gemäß der genannten Richtlinie 
benannt wurde.

[2] 1Der Vertreter verfügt über die erforderlichen Fertigkeiten und das erforder-
liche Fachwissen, einschließlich hinsichtlich der Behandlung und der besonde-
ren Bedürfnisse von Minderjährigen. 2Der Vertreter handelt zum Schutz des 
Wohls und des allgemeinen Wohlergehens des Minderjährigen und auf eine Wei-
se, dass der unbegleitete Minderjährige die Rechte aus dieser Verordnung in An-
spruch nehmen und den sich aus dieser Verordnung ergebenden Pflichten nach-
kommen kann.
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(4) 1Die gemäß Absatz 3 für die Begleitung und Unterstützung eines unbeglei-
teten Minderjährigen zuständige Person ist keine Person, die für jegliche Teile der 
Überprüfung verantwortlich ist, handelt unabhängig und erhält weder von den 
für die Überprüfung zuständigen Personen noch von den Überprüfungsbehör-
den Weisungen. 2Diese Personen nehmen ihre Aufgaben im Einklang mit dem 
Grundsatz des Wohls des Kindes wahr und verfügen über die hierfür erforderli-
chen Fachkenntnisse und wurden entsprechend geschult. 3Um das Wohl und die 
soziale Entwicklung des Minderjährigen sicherzustellen, wird diese Person nur 
gewechselt, wenn es nicht vermeidbar ist.

(5) Die Mitgliedstaaten vertrauen einem Vertreter oder einer Person gemäß Ab-
satz 3 eine verhältnismäßige und begrenzte Zahl unbegleiteter Minderjähriger — 
unter normalen Umständen nicht mehr als 30 unbegleitete Minderjährige 
gleichzeitig — an, um sicherzustellen, dass dieser Vertreter oder diese Person ihre 
Aufgaben wirksam erfüllen kann.

(6) Die Tatsache, dass kein Vertreter bestellt oder keine Person, die vorläufig als 
Vertreter handelt, gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346, benannt wurde, hin-
dert einen unbegleiteten Minderjährigen nicht daran, sein Recht, internationa-
len Schutz zu beantragen, wahrzunehmen.

Artikel 14. Identifizierung oder Verifizierung der Identität. (1) Soweit 
dies während der Anwendung des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2016/399 
noch nicht geschehen ist, wird die Identität der Drittstaatsangehörigen, die der 
Überprüfung nach Artikel 5 oder Artikel 7 der vorliegenden Verordnung unter-
zogen werden, anhand der folgenden Elemente, soweit verfügbar, verifiziert oder 
festgestellt:
a) Identitäts-, Reise- oder sonstige Dokumente;
b) Daten oder Informationen, die von dem betreffenden Drittstaatsangehöri-

gen bereitgestellt oder von ihm eingeholt wurden, und
c) biometrische Daten.

(2) 1Zum Zwecke der Identifizierung oder Verifizierung der Identität nach Ab-
satz 1 des vorliegenden Artikels fragen die Überprüfungsbehörden unter Nut-
zung der Daten oder Informationen nach dem genannten Absatz den mit den 
Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 eingerichteten gemeinsa-
men Speicher für Identitätsdaten (CIR) gemäß Artikel 20a der Verordnung 
(EU) 2019/817 und gemäß Artikel 20a der Verordnung (EU) 2019/818, das mit 
den Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2018/1862 ein-
gerichtete Schengener Informationssystem (SIS) und gegebenenfalls nationale 
Datenbanken im Einklang mit nationalem Recht ab. 2Die biometrischen Daten 
eines Drittstaatsangehörigen, der der Überprüfung unterzogen wird, werden je 
nach Fall gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 22, Artikel 23 bzw. Ar-
tikel 24 der Verordnung (EU) 2024/1358 sowohl zur Identifizierung oder zur 
Verifizierung der Identität dieser Person als auch zur Registrierung dieser Person 
in Eurodac einmal erfasst.

(3) 1Die Abfrage des CIR gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erfolgt 
über das ESP gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) 2019/817 und Kapitel II 

der Verordnung (EU) 2019/818. 2Wenn es technisch nicht möglich ist, das ESP 
für die Abfrage eines oder mehrerer EU-Informationssysteme oder des CIR zu 
nutzen, findet Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes keine Anwendung und 
die Überprüfungsbehörden greifen direkt auf die EU-Informationssysteme oder 
den CIR zu. 3Der vorliegende Absatz gilt unbeschadet des Zugangs der Überprü-
fungsbehörden zum SIS, für den die Nutzung des ESP fakultativ bleibt.

(4) Wenn die biometrischen Daten des Drittstaatsangehörigen nicht verwendet 
werden können oder die Abfrage anhand dieser in Absatz 2 genannten Daten 
nicht erfolgreich ist oder keine Treffer ergibt, wird die Abfrage anhand der Iden-
titätsdaten des Drittstaatsangehörigen in Verbindung mit allen Identitäts-, Rei-
sedokumenten- oder sonstigen Dokumentendaten oder anhand jeglicher Daten 
oder Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe b vorgenommen.

(5) Abfragen im SIS mit biometrischen Daten werden gemäß Artikel 33 der 
Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 43 der Verordnung (EU) 2018/1862 
durchgeführt.

(6) Die Kontrollen umfassen nach Möglichkeit auch die Verifizierung von 
mindestens einem der biometrischen Identifikatoren, die in Identitäts-, Reise- 
oder sonstigen Dokumenten integriert sind.

Artikel 15. Sicherheitskontrolle. (1) 1Drittstaatsangehörige, die der Überprü-
fung gemäß Artikel 5 oder 7 unterzogen werden, werden einer Sicherheitskon-
trolle unterzogen, mit der verifiziert wird, ob sie möglicherweise eine Bedrohung 
für die innere Sicherheit darstellen könnten. 2Diese Sicherheitskontrolle kann 
sich sowohl auf die Drittstaatsangehörigen als auch auf die von ihnen mitgeführ-
ten Sachen erstrecken. 3Werden Durchsuchungen durchgeführt, so gilt das 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats.

(2) 1Für die Zwecke der Durchführung der Sicherheitskontrolle gemäß Absatz 
1 des vorliegenden Artikels und soweit dies nicht bereits im Rahmen der Kon-
trollen gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/399 erfolgt ist, wer-
den die einschlägigen Datenbanken der Union, insbesondere das SIS, das mit der 
Verordnung (EU) 2017/2226 eingerichtete Einreise-/Ausreisesystem (EES), das 
mit der Verordnung (EU) 2018/1240 eingerichtete Europäische Reiseinformati-
ons- und -genehmigungssystem (ETIAS), einschließlich der in Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2018/1240 genannten ETIAS-Überwachungsliste, das mit 
der Richtlinie 2004/512/EG eingerichtete Visa-Informationssystem (VIS) und 
das mit der Verordnung (EU) 2019/816 eingerichtete zentralisierte System für 
die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen 
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN), die für die in Arti-
kel 18 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Zwecke 
verarbeiteten Europol-Daten und die Interpol-Datenbanken wie in Artikel 16 
der vorliegenden Verordnung vorgesehen abgefragt. 2Auch einschlägige nationa-
le Datenbanken können zu diesem Zweck abgefragt werden.

(3) [1] Bei Abfragen des EES, des ETIAS mit Ausnahme der in Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2018/1240 genannten ETIAS-Überwachungsliste und des 
VIS gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschränken sich die abgerufenen 
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Daten auf die Angabe von Einreiseverweigerungen, Verweigerungen, Annullie-
rungen oder Aufhebungen einer Reisegenehmigung oder Entscheidungen über 
die Verweigerung, Annullierung oder Aufhebung eines Visums, eines Visums 
für einen längerfristigen Aufenthalt bzw. eines Aufenthaltstitels, die sich auf Si-
cherheitsgründe stützen.

[2] Im Falle eines Treffers im SIS hat die Überprüfungsbehörde, die die Abfrage 
durchführt, Zugriff auf die in der Ausschreibung enthaltenen Daten.

(4) Bei Abfragen des ECRIS-TCN beschränken sich die abgerufenen Daten 
auf Verurteilungen im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten und ande-
ren Formen schwerer Straftaten im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2019/816.

(5) 1Falls erforderlich, erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, in de-
nen das detaillierte Verfahren und die Spezifikationen für das Abrufen von Da-
ten festgelegt werden. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 19 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 16. Vorkehrungen für die Identifizierung und Sicherheitskon-
trollen. (1) Die Abfragen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 2 
können, wenn es sich um Abfragen im Zusammenhang mit EU-Informations-
systemen, Europol-Daten, Interpol-Datenbanken handelt, über das ESP gemäß 
Kapitel II der Verordnung (EU) 2019/817 und Kapitel II der Verordnung (EU) 
2019/818 durchgeführt werden.

(2) Wird nach einer Abfrage gemäß Artikel 15 Absatz 2 ein Treffer in einem der 
EU-Informationssysteme angezeigt, so können die Überprüfungsbehörden die 
dem Treffer entsprechenden Daten in den jeweiligen EU-Informationssystemen 
vorbehaltlich der Bedingungen, die in den für diesen Zugang einschlägigen 
Rechtsakten festgelegt sind, einsehen.

(3) Wird nach einer Suche im SIS ein Treffer angezeigt, so führen die Überprü-
fungsbehörden die in den Verordnungen (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 
oder (EU) 2018/1862 festgelegten Verfahren durch, einschließlich der Konsulta-
tion des ausschreibenden Mitgliedstaats über die in Artikel 7 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1861 und in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2018/1862 genannten SIRENE-Büros.

(4) 1Entsprechen die Daten eines Drittstaatsangehörigen einer Person, deren 
Daten im ECRIS-TCN gespeichert und gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) 2019/816 gekennzeichnet sind, so dürfen die Daten nur 
für die Zwecke der Sicherheitskontrolle nach Artikel 15 der vorliegenden Verord-
nung und für die Abfrage der nationalen Strafregister gemäß Artikel 7c der ge-
nannten Verordnung verwendet werden. 2Die nationalen Strafregister sind vor 
Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 7c der genannten Verordnung ein-
zusehen.

(5) Ergibt eine Abfrage gemäß Artikel 15 Absatz 2 eine Übereinstimmung mit 
Europol-Daten, so wird Europol eine automatische Benachrichtigung mit den 
für die Abfrage verwendeten Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/794 
übermittelt, damit Europol im Bedarfsfall geeignete Folgemaßnahmen ergreift; 

dabei werden die in der genannten Verordnung vorgesehenen Kommunikations-
kanäle verwendet.

(6) 1Abfragen von Interpol-Datenbanken nach Artikel 15 Absatz 2 der vorlie-
genden Verordnung werden gemäß Artikel 9 Absatz 5 und Artikel 72 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2019/817 durchgeführt. 2Ist es nicht möglich, diese Abfra-
gen so vorzunehmen, dass dem für die Interpol-Ausschreibung Verantwortli-
chen keine Informationen preisgegeben werden, so darf im Zuge der Überprü-
fung keine Abfrage der Interpol-Datenbanken erfolgen.

(7) Wird ein Treffer in der in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2018/1240 ge-
nannten ETIAS-Überwachungsliste angezeigt, wird Artikel 35a der genannten 
Verordnung angewandt.

(8) 1Falls erforderlich, erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, um 
das Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die für die 
Durchführung der Überprüfung zuständig sind, den nationalen Interpol-Zen-
tralbüros und den nationalen Europol-Stellen zur Ermittlung der Bedrohung für 
die innere Sicherheit festzulegen. 2Diese Durchführungsrechtsakte werden ge-
mäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Artikel 17. Überprüfungsformular. (1) Die Überprüfungsbehörden füllen in 
Bezug auf die in den Artikeln 5 und 7 genannten Personen ein Formular aus, das 
Folgendes enthält:
a) Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht;
b) Angaben zu Staatsangehörigkeiten oder Staatenlosigkeit, Wohnsitzländern 

vor der Ankunft und Sprachkenntnissen;
c) den Grund, aus dem die Überprüfung durchgeführt wurde;
d) Informationen über die gemäß Artikel 12 Absatz 1 durchgeführte vorläufige 

Gesundheitskontrolle, auch in Fällen, in denen aufgrund der Umstände in 
Bezug auf den Allgemeinzustand jedes einzelnen Drittstaatsangehörigen kei-
ne weitere Gesundheitskontrolle erforderlich war;

e) einschlägige Informationen über die gemäß Artikel 12 Absatz 3 durchgeführ-
te vorläufige Prüfung der Vulnerabilität, insbesondere über die festgestellte 
Vulnerabilität oder die festgestellten besonderen Aufnahme- oder Verfah-
rensbedürfnisse;

f) Angabe, ob der betreffende Drittstaatsangehörige einen Antrag auf internati-
onalen Schutz gestellt hat;

g) Angaben vom betreffenden Drittstaatsangehörigen, ob dieser Familienange-
hörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat;

h) ob die Abfrage der einschlägigen Datenbanken gemäß Artikel 15 zu einem 
Treffer geführt hat;

i) ob der betreffende Drittstaatsangehörige seiner Pflicht zur Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 9 nachgekommen ist.

(2) Soweit verfügbar, enthält das in Absatz 1 genannte Formular
a) den Grund für die irreguläre Ankunft oder Einreise;
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b) Informationen über die Reisewege, einschließlich des Ausgangsorts, der vor-
herigen Aufenthaltsorte, der Durchreiseländer außerhalb der Union und der 
Drittstaaten, in denen möglicherweise internationaler Schutz beantragt oder 
gewährt wurde, sowie des geplanten Zielorts innerhalb der Union;

c) vom Drittstaatsangehörigen mitgeführte Reise- oder Identitätsdokumente;
d) etwaige Kommentare und sonstige sachdienliche Informationen, einschließ-

lich aller damit zusammenhängenden Informationen im Falle des Verdachts 
der Schleusung oder des Menschenhandels.

(3) [1] Die Informationen werden in dem in Absatz 1 genannten Formular so 
erfasst, dass sie in einem nachfolgenden Asyl- oder Rückkehrverfahren einer ver-
waltungsbehördlichen und richterlichen Nachprüfung unterzogen werden kön-
nen.

[2] Es ist anzugeben, ob die Informationen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b 
von den Überprüfungsbehörden bestätigt oder von der betreffenden Person an-
gegeben werden.

[3] 1Die in dem Formular enthaltenen Informationen werden der betreffenden 
Person entweder in Papierform oder in elektronischem Format zur Verfügung 
gestellt. 2Die Informationen gemäß Absatz 1 Buchstabe h des vorliegenden Arti-
kels werden unkenntlich gemacht. 3Vor der Übermittlung des Formulars an die 
zuständigen Behörden gemäß Artikel 18 Absätze 1, 2, 3 und 4 hat die der Über-
prüfung unterzogene Person die Möglichkeit, anzugeben, dass die in dem For-
mular enthaltenen Informationen unrichtig sind. 4Die Überprüfungsbehörden 
verzeichnen solche Angaben unter den in dem vorliegenden Artikel genannten 
sachdienlichen Informationen.

Artikel 18. Abschluss der Überprüfung. (1) [1] Nach Abschluss der Überprü-
fung oder spätestens nach Ablauf der in Artikel 8 der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Fristen werden die in Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Verord-
nung genannten Drittstaatsangehörigen, die keinen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt haben, an die Behörden verwiesen, die für die Anwendung von 
Verfahren im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG zuständig sind, unbe-
schadet der Anwendung des Artikels 6 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/399.

[2] Das in Artikel 17 genannte Formular wird den zuständigen Behörden über-
mittelt, an die der Drittstaatsangehörige verwiesen wird.

(2) Drittstaatsangehörige gemäß den Artikeln 5 und 7, die einen Antrag auf in-
ternationalen Schutz gestellt haben, werden an die für die Registrierung des An-
trags auf internationalen Schutz zuständigen Behörden verwiesen.

(3) Soll der Drittstaatsangehörige im Einklang mit Artikel 67 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 oder mit jedem anderen bestehenden Solidaritätsmechanismus 
übernommen werden, so wird der betreffende Drittstaatsangehörige zusammen 
mit dem in Artikel 17 der vorliegenden Verordnung genannten Formular an die 
zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten verwiesen.

(4) Die in Artikel 7 der vorliegenden Verordnung genannten Drittstaatsange-
hörigen, die keinen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, unterlie-

gen weiterhin den Rückkehrverfahren im Einklang mit der Richtlinie 
2008/115/EG.

(5) 1Wenn in Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 7 der vorliegenden Ver-
ordnung genannte Drittstaatsangehörige an das geeignete Verfahren in Bezug 
auf internationalen Schutz, ein Verfahren im Einklang mit der Richtlinie 
2008/115/EG oder an die relevanten Behörden eines anderen Mitgliedstaats in 
Bezug auf zu übernehmende Drittstaatsangehörige verwiesen werden, endet die 
Überprüfung. 2Wenn nicht alle Prüfungen und Kontrollen innerhalb der in Ar-
tikel 8 der vorliegenden Verordnung genannten Fristen abgeschlossen werden, 
endet die Überprüfung der betreffenden Person dennoch, und sie wird dem ge-
eigneten Verfahren zugewiesen.

(6) 1Unterliegt ein Drittstaatsangehöriger nach Artikel 5 oder Artikel 7 der vor-
liegenden Verordnung im Einklang mit dem nationalen Strafrecht nationalen 
Strafverfahren oder einem Auslieferungsverfahren, so können die Mitgliedstaa-
ten entscheiden, dass die Überprüfung nicht durchgeführt wird. 2Wurde die 
Überprüfung bereits begonnen, so ist das in Artikel 17 der vorliegenden Verord-
nung genannte Formular mit einer Angabe der Umstände, die die Überprüfung 
beendet haben, an die für die Verfahren im Einklang mit der Richtlinie 
2008/115/EG zuständigen Behörden oder, wenn der Drittstaatsangehörige ei-
nen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, an die nach nationalem 
Recht für die Registrierung von Anträgen auf internationalen Schutz zuständi-
gen Behörden zu senden.

(7) Die gemäß der vorliegenden Verordnung gespeicherten personenbezoge-
nen Daten werden gemäß den in der Verordnung (EU) 2024/1358 festgelegten 
Fristen gelöscht.

Artikel 19. Ausschussverfahren. (1) Die Kommission wird von einem Aus-
schuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(2) 1Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011. 2Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die 
Kommission den Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unter-
absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Artikel 20. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008. Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008 wird wie folgt geändert:. 
1. Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Zugang zum VIS zum Zwecke der Datenabfrage ist ausschließlich 
den dazu ermächtigten Bediensteten folgender Stellen vorbehalten:
a) der nationalen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten und der Einrich-
tungen der Union, die für die in den Artikeln 15 bis 22, 22g bis 22m und 
45e der vorliegenden Verordnung aufgeführten Zwecke zuständig sind;
b) der ETIAS-Zentralstelle und der nationalen ETIAS-Stellen, die nach 
Maßgabe der Artikel 7 und 8 der Verordnung (EU) 2018/1240 eingerichtet 
wurden, und zwar für die in den Artikeln 18c und 18d der vorliegenden 
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Verordnung aufgeführten Zwecke und die Zwecke der Verordnung (EU) 
2018/1240;
c) der Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates(*1)

für die in den Artikeln 15 und 16 der genannten Verordnung festgelegten 
Zwecke;
d) der nationalen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten und der Einrich-
tungen der Union, die für die in den Artikeln 20, 20a und 21 der Verord-
nung (EU) 2019/817 aufgeführten Zwecke zuständig sind.
Dieser Zugang ist auf das Maß beschränkt, in dem die Daten zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben für diese Zwecke erforderlich sind, und steht in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen.
(*1) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“

2. Folgender Absatz wird eingefügt:
„(2a) Die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der 
Verordnung (EU) 2024/1356 haben auch zur Datenabfrage Zugang zum 
VIS, um eine Sicherheitskontrolle gemäß Artikel 15 Absatz 2 der genannten 
Verordnung durchzuführen.
Eine Abfrage gemäß dem vorliegenden Absatz wird anhand der in Artikel 
14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Daten durchge-
führt und das VIS zeigt einen Treffer an, wenn in einem übereinstimmen-
den Datensatz eine Entscheidung über die Verweigerung, Annullierung 
oder Aufhebung eines Visums, eines Visums für einen längerfristigen 
Aufenthalt oder eines Aufenthaltstitels aus den in Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe a Ziffern i, v und vi der vorliegenden Verordnung angeführten 
Gründen erfasst ist.
Wird ein Treffer angezeigt, so haben die Überprüfungsbehörden Zugang zu 
allen einschlägigen Daten im Datensatz.“

Artikel 21. Änderung der Verordnung (EU) 2017/2226. Die Verordnung 
(EU) 2017/2226 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 6 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:

„l) Unterstützung der Ziele der mit der Verordnung (EU) 2024/1356 des 
Europäischen Parlaments und des Rates(*2) eingeführten Überprüfung, ins-
besondere der in den Artikeln 10 bis 12 der genannten Verordnung vorgese-
henen Kontrollen.
(*2) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 

(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“

2. Artikel 9 wird wie folgt geändert:
a) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2b) Das ordnungsgemäß befugte Personal der Überprüfungsbehör-
den im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 
2024/1356 haben Zugang zum EES, um EES-Daten abzufragen.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Der Zugang zu den im CIR gespeicherten EES-Daten ist aus-
schließlich dem ordnungsgemäß befugten Personal der nationalen 
mitgliedstaatlichen Behörden und dem ordnungsgemäß befugten Per-
sonal der Stellen der Union vorbehalten, die für die in den Artikeln 20, 
20a und 21 der Verordnung (EU) 2019/817 und in den Artikeln 20, 
20a und 21 der Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parla-
ments und des Rates(*3) genannten Aufgaben zuständig sind. Dieser 
Zugang ist auf das Maß beschränkt, in dem die Daten zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben für diese Zwecke erforderlich sind, und steht in 
einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen.
(*3) Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die Inter-
operabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und jus-
tizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 
2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85).“

3. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 24a

Zugang zu Daten für die Sicherheitskontrolle zum Zwecke der 
Überprüfung

Die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1356 haben Zugang zum EES, um die Daten für die 
Durchführung einer Sicherheitskontrolle gemäß Artikel 15 Absatz 2 der ge-
nannten Verordnung abzufragen.
Eine Abfrage im Einklang mit dem vorliegenden Artikel wird anhand der in 
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1356 genannten Daten 
durchgeführt und das EES zeigt einen Treffer an, wenn ein Einreiseverwei-
gerungsdatensatz aus den in Anhang V Teil B Buchstaben B, D, H, I und J 
der Verordnung (EU) 2016/399 genannten Gründen mit einem überein-
stimmenden persönlichen Dossier verknüpft ist. Wird ein Treffer angezeigt, 
so haben die Überprüfungsbehörden Zugang zu allen einschlägigen Daten 
im Dossier.
Enthält das persönliche Dossier keine biometrischen Daten, so können die 
Überprüfungsbehörden gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 
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767/2008 auf die biometrischen Daten der betreffenden Person zugreifen 
und die Übereinstimmung im VIS verifizieren.“

4. Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
„a) den Zugangszweck gemäß Artikel 9 Absätze 2, 2a und 2b.“

Artikel 22. Änderung der Verordnung (EU) 2018/1240. Die Verordnung 
(EU) 2018/1240 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 4 wird folgender Buchstabe eingefügt:

„eb) Unterstützung der Zwecke der Verordnung (EU) 2024/1356 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates(*4);
(*4) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“

2. In Artikel 8 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt:
„i) Stellungnahmen gemäß Artikel 35a abzugeben.“

3. Artikel 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4a erhält folgende Fassung:

„(4a) Der Zugang zu den im CIR gespeicherten ETIAS-Identitäts- 
und Reisedokumentendaten ist zudem ausschließlich den dazu ord-
nungsgemäß ermächtigten Bediensteten der nationalen mitgliedstaat-
lichen Behörden und den dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediens-
teten der Stellen der Union vorbehalten, die für die in den Artikeln 20, 
20a und 21 der Verordnung (EU) 2019/817 genannten Aufgaben zu-
ständig sind. Dieser Zugang ist auf das Maß beschränkt, in dem die Da-
ten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben für diese Zwecke erforderlich 
sind, und steht in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten 
Zielen.“

b) Folgender Absatz wird eingefügt:
„(4b) Die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 
10 der Verordnung (EU) 2024/1356 (im Folgenden ‚Überprüfungsbe-
hörden‘) haben auch zur Datenabfrage Zugang zum ETIAS, um die 
Kontrollen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der genannten Verordnung 
durchzuführen.
Eine Abfrage gemäß dem vorliegenden Absatz wird anhand der in Ar-
tikel 14 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 
2024/1356 genannten Daten durchgeführt und das ETIAS zeigt einen 
Treffer an, wenn in einem übereinstimmenden Antragsdatensatz eine 
Entscheidung über die Verweigerung, Annullierung oder Aufhebung 
einer Reisegenehmigung aus den in Artikel 28 Absatz 7 oder in Artikel 

37 Absatz 1 Buchstaben a, b und e der vorliegenden Verordnung ange-
führten Gründen enthalten ist.
Wird ein Treffer angezeigt, so haben die Überprüfungsbehörden Zu-
gang zu allen einschlägigen Daten im Datensatz.
Ergibt die im Einklang mit dem vorliegenden Absatz durchgeführte 
Abfrage, dass eine Übereinstimmung zwischen den für die Abfrage 
verwendeten Daten und den in der in Artikel 34 genannten ETIAS-
Überwachungsliste erfassten Daten besteht, so wird die nationale ETI-
AS-Stelle oder Europol, je nachdem, wer die Daten in die ETIAS-
Überwachungsliste aufgenommen hat, über die Übereinstimmung be-
nachrichtigt und ist dafür zuständig, auf die Daten in der ETIAS-
Überwachungsliste zuzugreifen und eine Stellungnahme gemäß Arti-
kel 35a abzugeben.“

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen nationalen Behörden 
gemäß den Absätzen 1, 2, 4 und 4a des vorliegenden Artikels und die 
in Absatz 4b des vorliegenden Artikels genannten Überprüfungsbe-
hörden und übermittelt unverzüglich gemäß Artikel 87 Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung eine Liste dieser Behörden an eu-LISA. In 
dieser Liste wird angegeben, zu welchem Zweck die dazu ordnungsge-
mäß ermächtigten Bediensteten jeder Behörde gemäß den Absätzen 1, 
2, 4 und 4a des vorliegenden Artikels Zugriff auf die Daten im ETIAS-
Informationssystem erhalten.“

4. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 35a

Aufgaben der nationalen ETIAS-Stelle und Europols hinsichtlich 
der ETIAS-Überwachungsliste für die Zwecke der Überprüfung

(1) In den in Artikel 13 Absatz 4b Unterabsatz 4 genannten Fällen übermit-
telt das ETIAS-Zentralsystem entweder der nationalen ETIAS-Stelle oder 
Europol eine automatische Benachrichtigung, je nachdem, wer die Daten in 
die ETIAS-Überwachungsliste aufgenommen hat. Gelangt die nationale 
ETIAS-Stelle bzw. Europol zu der Annahme, dass der Drittstaatsangehöri-
ge, der der Überprüfung unterzogen wird, möglicherweise eine Bedrohung 
für die innere Sicherheit darstellen könnte, so benachrichtigt sie bzw. es un-
verzüglich die jeweiligen für die Überprüfung zuständigen Behörden und 
übermitteln dem Mitgliedstaat, der die Überprüfung durchführt, inner-
halb von zwei Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme, wobei sie bzw. es wie folgt vorgeht:
a) die nationalen ETIAS-Stellen unterrichten die Überprüfungsbehörden 
mittels eines von eu-LISA einzurichtenden sicheren Kommunikationsme-
chanismus zwischen den nationalen ETIAS-Stellen einerseits und den 
Überprüfungsbehörden andererseits;
b) Europol unterrichtet die Überprüfungsbehörden mittels der in der Ver-
ordnung (EU) 2016/794 vorgesehenen Kommunikationskanäle; wird kei-
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ne Stellungnahme abgegeben, so wird davon ausgegangen, dass kein Risiko 
für die Sicherheit besteht.
(2) Die automatische Benachrichtigung nach Absatz 1 des vorliegenden Ar-
tikels enthält die in Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1356 
genannten Daten, die für die Abfrage verwendet werden.“

5. In Artikel 69 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt:
„ea) gegebenenfalls einen Verweis auf Abfragen, die für die Zwecke der Ar-
tikel 14 und 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 in das ETIAS-Zentralsys-
tem eingegeben wurden, die Treffer und die Ergebnisse dieser Abfrage.“

Artikel 23. Änderung der Verordnung (EU) 2019/817. Die Verordnung 
(EU) 2019/817 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

2. „Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten mitgliedstaatlichen 
Behörden und Stellen der Union nutzen das ESP für die Abfrage von Daten 
zu Personen oder deren Reisedokumenten in den Zentralsystemen des EES, 
des VIS und des ETIAS nach Maßgabe ihrer jeweiligen Zugangsrechte ge-
mäß den für diese EU-Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumenten 
und dem nationalen Recht. Sie nutzen das ESP zudem nach Maßgabe ihrer 
in dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Abfrage des CIR 
für die in den Artikeln 20, 20a, 21 und 22 genannten Zwecke.“

2. Artikel 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

1. „Es wird ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten (CIR) ge-
schaffen, in dem für jede im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac oder 
im ECRIS-TCN erfasste Person eine individuelle Datei mit den in Ar-
tikel 18 genannten Daten angelegt wird und der dazu dient, die korrek-
te Identifizierung von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac und im 
ECRIS-TCN gemäß den Artikeln 20 und 20a erfassten Personen zu 
erleichtern und zu unterstützen, das Funktionieren des MID gemäß 
Artikel 21 zu unterstützen und den etwaig erforderlichen Zugang von 
benannten Behörden und Europol zu dem EES, dem VIS, dem ETIAS 
und Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Un-
tersuchung terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Ar-
tikel 22 zu erleichtern und einheitlich zu regeln.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
4. „Ist es aufgrund eines Ausfalls des CIR technisch nicht möglich, 
den CIR zur Identifizierung einer Person gemäß Artikel 20 oder zur 
Identifizierung oder Verifizierung der Identität einer Person gemäß 
Artikel 20a, zur Aufdeckung von Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 
21 oder zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersu-
chung terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Artikel 
22 zu nutzen, so werden die CIR-Nutzer automatisch von eu-LISA 
benachrichtigt.“

3. Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
3. „Die Behörden, die auf das CIR zugreifen, tun das gemäß ihren jeweili-
gen Zugangsrechten nach den für diese EU-Informationssysteme geltenden 
Rechtsinstrumenten und nach dem nationalen Recht sowie nach Maßgabe 
ihrer in dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Zwecke nach 
den Artikeln 20, 20a, 21 und 22.“

4. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 20a

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks 
Identifizierung oder Verifizierung der Identität gemäß der Verord-

nung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes(*5)

(1) Abfragen im CIR werden von den Überprüfungsbehörden im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 (im folgenden 
‚Überprüfungsbehörden‘) ausschließlich zum Zwecke der Identifizierung 
oder der Verifizierung der Identität einer Person gemäß Artikel 14 der ge-
nannten Verordnung vorgenommen, sofern das Verfahren im Beisein dieser 
Person eingeleitet wurde.
(2) Falls eine solche Abfrage ergibt, dass im CIR Daten zu der betreffenden 
Person gespeichert sind, dürfen die Überprüfungsbehörden die in Artikel 
18 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung und die in Artikel 18 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2019/818 genannten Daten einsehen.
(*5) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“ 

5. Artikel 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet des Artikels 46 der Verordnung (EU) 2017/2226, 
des Artikels 34 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und des Artikels 
69 der Verordnung (EU) 2018/1240 führt eu-LISA Protokolle sämtli-
cher im CIR erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge gemäß den Ab-
sätzen 2, 2a, 3 und 4 des vorliegenden Artikels.“

b) Folgender Absatz wird eingefügt:
„(2a) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 20a 
erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten 
folgende Angaben:
a) Mitgliedstaat, der die Abfrage vornimmt;
b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den 
CIR vornimmt;
c) Datum und Uhrzeit der Abfrage;
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d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten;
e) Ergebnisse der Abfrage.“

c) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:
„Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur 
Nutzung des CIR ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und die 
Bediensteten dieser Behörden gemäß den Artikeln 20, 20a, 21 und 22 
durchführen. Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfra-
gen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten gemäß den 
Artikeln 21 und 22 durchführen.“

Artikel 24. Bewertung. [1] Bis zum 12. Juni 2028 erstattet die Kommission 
über die Durchführung der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen Be-
richt.

[2] 1Bis zum 12. Juni 2031 und danach alle fünf Jahre nimmt die Kommission 
eine Bewertung dieser Verordnung vor. 2Die Kommission legt dem Europäi-
schen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor. 3Die Mitgliedstaaten 
übermitteln der Kommission bis zum 12. Dezember 2030 und danach alle fünf 
Jahre alle für die Erstellung dieses Berichts erforderlichen Informationen.

Artikel 25. Inkrafttreten. [1] Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

[2] Sie gilt ab dem 12. Juni 2026.
[3] Die Geltung der Bestimmungen der Artikel 14 bis 16 über Abfragen in EU-

Informationssystemen, dem CIR und dem ESP beginnt erst nach Inbetriebnah-
me der einzelnen betreffenden Informationssysteme, des CIR und des ESP.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

9. Screening-Konsistenz-Verordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1352 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1352/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1352 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
zur Änderung der Verordnungen (EU) 2019/816 und (EU) 2019/818 

zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den 
Außengrenzen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe e, Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c, 
Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d und Artikel 87 Absatz 2 Buchsta-
be a,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates2 sieht 

eine Identifizierung oder Verifizierung der Identität, eine Sicherheitsüberprüfung sowie 
eine vorläufige Gesundheitskontrolle und eine vorläufige Prüfung der Vulnerabilität von 
Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen oder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vor, die an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten keiner Grenzkontrolle unterzogen wur-
den, sowie von Drittstaatsangehörigen, die an Grenzübergangsstellen oder in Transitzonen 
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, ohne die Einreisevoraussetzungen 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates3 zu er-
füllen. Mit der Verordnung (EU) 2024/1356 werden einheitliche Vorschriften geschaffen, 
die eine rasche Identifizierung oder Verifizierung der Identität von Drittstaatsangehörigen 
und ihre Überführung in die anwendbaren Verfahren ermöglichen. Sie zielt darauf ab, die 
Kontrolle von Drittstaatsangehörigen, die die Außengrenzen überschreiten, zu verstärken 

3 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen 
Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 
vom 23.3.2016, S. 1).

2 Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817 (ABl. L, 
2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.
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und die Abfrage der einschlägigen Informationssysteme und Datenbanken der EU vorzu-
sehen, um zu verifizieren, ob die kontrollierten Drittstaatsangehörigen eine Gefahr für die 
innere Sicherheit darstellen könnten.

(2) Die Verordnung (EU) 2024/1356 sieht vor, dass die Verifizierung von Personen, die 
zu Sicherheitszwecken der Überprüfung unterliegen, anhand derselben Systeme durchge-
führt wird wie bei Personen, die im Rahmen des Europäischen Reiseinformations- und -
genehmigungssystems (ETIAS) Visa oder Reisegenehmigungen beantragen. Insbesondere 
sieht die Verordnung (EU) 2024/1356 vor, dass die personenbezogenen Daten von der 
Überprüfung unterzogenen Personen in Bezug auf Personen, die wegen terroristischer 
oder anderer schwerer Straftaten verurteilt wurden, mit der durch die Verordnung (EU) 
2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates4 eingerichteten Datenbank des Eu-
ropäischen Strafregisterinformationssystems für Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN) ab-
geglichen werden.

(3) Um festzustellen, ob eine Person möglicherweise eine Gefahr für die innere Sicherheit 
darstellt, benötigen die Überprüfungsbehörden im Sinne der Verordnung (EU) 
2024/1356 Zugang zum ECRIS-TCN.

(4) Wenn eine Abfrage im ECRIS-TCN einen Treffer ergibt, sollte das nicht automatisch 
so verstanden werden, dass der betreffende Drittstaatsangehörige im Sinne der Verordnung 
(EU) 2019/816 in dem bzw. den angegebenen Mitgliedstaaten verurteilt worden ist. Das 
Vorliegen von Vorstrafen sollte ausschließlich anhand der Angaben aus dem Strafregister 
der betreffenden Mitgliedstaaten nachgewiesen werden.

(5) Die Verordnung (EU) 2024/1356 ist eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands in Bezug auf das Grenzmanagement und ändert die Verordnungen 
(EG) Nr. 767/20085, (EU) 2017/22266, (EU) 2018/12407 und (EU) 2019/8178 des Euro-

5 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das 
Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für 
einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

8 Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errich-
tung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen 

6 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreise-
verweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwe-
cken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 
sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 
20).
7 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 
über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 
2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).

4 Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Ein-
richtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen 
zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergän-
zung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 1).

päischen Parlaments und des Rates, die ebenfalls eine Weiterentwicklung der Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstands in Bezug auf das Grenzmanagement darstellen, um Zu-
gangsrechte für die Zwecke der Überprüfung zu den im Visa-Informationssystem (VIS), 
im Einreise-/Ausreisesystem (EES) und im ETIAS gespeicherten Daten zu gewähren. 
Aufgrund der unterschiedlichen Geltungsbereiche konnte die Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/816 zur Gewährung von Zugangsrechten zu den in ECRIS-TCN gespeicher-
ten Daten für die Zwecke der Überprüfung allerdings nicht im Rahmen der Verordnung 
(EU) 2024/1356 erfolgen, da die Verordnung zur Einrichtung des ECRIS-TCN keine Wei-
terentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands darstellt. Die Verordnung 
(EU) 2019/816 sollte daher im Wege eines separaten Rechtsakts geändert werden.

(6) Die Verordnung (EU) 2024/1356 enthält spezifische Vorschriften für die Identifizie-
rung oder Verifizierung der Identität von Drittstaatsangehörigen durch Abfrage des mit 
den Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und 
des Rates9 eingerichteten gemeinsamen Speichers für Identitätsdaten („CIR“), die die kor-
rekte Identifizierung bzw. die Verifizierung der Identität von im EES, im VIS, im ETIAS, 
im Eurodac und im ECRIS-TCN erfassten Personen, einschließlich unbekannter Perso-
nen, die sich nicht ausweisen können, vereinfachen und unterstützen sollen.

(7) Da die Überprüfungsbehörden Zugang zu den im CIR zum Zweck der Identifizie-
rung oder Verifizierung der Identität gespeicherten Daten benötigen, wird die Verordnung 
(EU) 2019/817 durch die Verordnung (EU) 2024/1356 geändert. Aufgrund der unter-
schiedlichen Geltungsbereiche war es nicht möglich, die Verordnung (EU) 2019/818 mit-
tels der Verordnung (EU) 2024/1356 zu ändern, da die Verordnung (EU) 2019/818 keine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands darstellt. Die Verord-
nung (EU) 2019/818 sollte daher im Wege eines separaten Rechtsakts geändert werden.

(8) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich den Überprüfungsbehörden Zugang zu den 
im ECRIS-TCN oder im CIR gespeicherten Daten für die Zwecke der mit der Verordnung 
(EU) 2024/1356 eingeführten Identifizierung oder Verifizierung der Identität zu gewäh-
ren, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern viel-
mehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Ver-
ordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(9) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks 
beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch die-
se Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

9 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errich-
tung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und jus-
tizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, 
(EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85)

Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. 
L 135 vom 22.5.2019, S. 27).
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(10) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des 
Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung 
und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet 
—

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1. Änderung der Verordnung (EU) 2019/816. Die Verordnung 
(EU) 2019/816 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 1 wird folgender Buchstabe angefügt:

„f) werden die Bedingungen festgelegt, unter denen Daten im ECRIS-TCN 
von den Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der 
Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes(*1) für die Durchführung einer Sicherheitskontrolle verwendet werden 
können, um zu prüfen, ob ein Drittstaatsangehöriger möglicherweise eine 
Gefahr für die innere Sicherheit gemäß Artikel 15 der genannten Verord-
nung darstellt.
(*1) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“

2. In Artikel 2 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt:
„d) der Zugang zum ECRIS-TCN für die Zwecke der Durchführung einer 
mit der Verordnung (EU) 2024/1356 eingeführten Sicherheitskontrolle er-
möglicht.“

3. Artikel 3 Nummer 6 erhält folgende Fassung:
„6. ‚zuständige Behörden‘ die Zentralbehörden, Eurojust, Europol, die 
EUStA, die benannten VIS-Behörden gemäß Artikel 9d und Artikel 22b 
Absatz 13 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, die ETIAS-Zentralstelle 
und die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der 
Verordnung (EU) 2024/1356, die gemäß der vorliegenden Verordnung Zu-
gang zum ECRIS-TCN haben und dieses System abfragen dürfen;“

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) eine Kennzeichnung, mit der für die Zwecke der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008 und (EU) 2018/1240 und der Artikel 15 und 16 
der Verordnung (EU) 2024/1356 angegeben wird, dass der betreffen-
de Drittstaatsangehörige in den vergangenen 25 Jahren wegen einer 
terroristischen oder in den vergangenen 15 Jahren wegen einer anderen 
im Anhang der Verordnung (EU) 2018/1240 aufgeführten Straftat 

verurteilt wurde, wenn diese Straftat nach dem nationalen Recht mit 
einer Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme im 
Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht ist, einschließlich der 
nationalen Referenznummer des Urteilsmitgliedstaats.“

b) In Absatz 7 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:
„c) die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 
der Verordnung (EU) 2024/1356, um zu prüfen, ob ein Drittstaatsan-
gehöriger möglicherweise eine Gefahr für die innere Sicherheit dar-
stellt, wenn bei den Sicherheitskontrollen gemäß den Artikeln 15 und 
16 jener Verordnung Treffer ermittelt werden.“

5. In Artikel 7 Absatz 7 wird folgender Buchstabe angefügt:
„e) Unterstützung des Ziels gemäß der Verordnung (EU) 2024/1356 zu 
prüfen, ob ein Drittstaatsangehöriger, der einer Sicherheitskontrolle unter-
zogen wird, möglicherweise eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt.“

6. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 7c

Nutzung des ECRIS-TCN für die Überprüfung
Die Überprüfungsbehörden im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1356 sind befugt, zur Wahrnehmung der ihnen durch 
die Artikel 15 und 16 der Verordnung (EU) 2024/1356 übertragenen 
Aufgaben mithilfe des in Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/818 genann-
ten Europäischen Suchportals auf im ECRIS-TCN gespeicherte Daten zu-
zugreifen und diese abzufragen.
Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben haben die Überprüfungsbehörden 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 das 
Zugriffsrecht ausschließlich auf solche Datensätze im CIR, die mit einer 
Kennzeichnung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der vorliegenden 
Verordnung versehen wurden.
Im Falle eines Treffers erfolgt die Abfrage nationaler Strafregister auf der 
Grundlage der gekennzeichneten ECRIS-TCN-Daten im Einklang mit 
dem nationalen Recht und über nationale Kommunikationskanäle. Je 
nachdem, ob die Überprüfung im Hoheitsgebiet des Urteilsmitgliedstaats 
oder an den Außengrenzen stattfindet, übermitteln die betreffenden natio-
nalen Behörden des Urteilsmitgliedstaats den Überprüfungsbehörden im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 inner-
halb von zwei beziehungsweise drei Tagen eine Stellungnahme dazu, ob die 
Anwesenheit dieser Person im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats eine Gefahr 
für die innere Sicherheit darstellen könnte. Wenn die betreffenden nationa-
len Behörden des Urteilsmitgliedstaats innerhalb dieser Fristen keine derar-
tige Stellungnahme übermitteln, so ist davon auszugehen, dass keine Sicher-
heitsbedenken vorliegen, die zu berücksichtigen sind. Vor der Übermitt-
lung einer Stellungnahme an die Überprüfungsbehörden im Sinne des Ar-
tikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 wird das nationale 
Strafregister durch die betreffenden nationalen Behörden des Urteilsmit-
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gliedstaats abgefragt. Wenn nach einem Treffer keine Stellungnahme über-
mittelt wurde und keine Sicherheitsbedenken vorliegen, die zu berücksich-
tigen sind, wird das Nichtvorliegen einer Stellungnahme und von Sicher-
heitsbedenken im Überprüfungsformular gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buch-
stabe h der Verordnung (EU) 2024/1356 unter Buchstabe h vermerkt.“

7. In Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:
„d) zur Unterstützung des Ziels gemäß der Verordnung (EU) 2024/1356 zu 
prüfen, ob ein Drittstaatsangehöriger, der einer Sicherheitskontrolle unter-
zogen wird, möglicherweise eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt.“

Artikel 2. Änderung der Verordnung (EU) 2019/818. Die Verordnung 
(EU) 2019/818 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die in Absatz 1 genannten mitgliedstaatlichen Behörden und Stellen 
der Union nutzen das ESP für die Abfrage von Daten zu Personen oder de-
ren Reisedokumenten in den Zentralsystemen von Eurodac und des 
ECRIS-TCN nach Maßgabe ihrer jeweiligen Zugangsrechte gemäß den für 
diese EU-Informationssysteme geltenden Rechtsinstrumenten und dem 
nationalen Recht. Sie nutzen das ESP zudem nach Maßgabe ihrer in dieser 
Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Abfrage des CIR für die in 
den Artikeln 20, 20a, 21 und 22 genannten Zwecke.“

2. Artikel 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Es wird ein CIR geschaffen, in dem für jede im EES, im VIS, im 
ETIAS, in Eurodac oder im ECRIS-TCN erfasste Person eine indivi-
duelle Datei mit den in Artikel 18 genannten Daten angelegt wird und 
der dazu dient, die korrekte Identifizierung oder Verifizierung der 
Identität von im EES, im VIS, im ETIAS, in Eurodac und im ECRIS-
TCN gemäß den Artikeln 20 und 20a erfassten Personen zu erleich-
tern und zu unterstützen, das Funktionieren des MID gemäß Artikel 
21 zu unterstützen und den etwaig erforderlichen Zugang von be-
nannten Behörden und Europol zu dem EES, dem VIS, dem ETIAS 
und Eurodac zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Un-
tersuchung terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Ar-
tikel 22 zu erleichtern und einheitlich zu regeln.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Ist es aufgrund eines Ausfalls des CIR technisch nicht möglich, 
den CIR zur Identifizierung einer Person gemäß Artikel 20 oder zur 
Identifizierung oder Verifizierung der Identität einer Person gemäß 
Artikel 20a, zur Aufdeckung von Mehrfachidentitäten gemäß Artikel 
21 oder zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung oder Untersu-
chung terroristischer und anderer schwerer Straftaten gemäß Artikel 
22 zu nutzen, werden die CIR-Nutzer automatisch von eu-LISA be-
nachrichtigt.“

3. Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Behörden, die auf das CIR zugreifen, tun das gemäß ihren jeweili-
gen Zugangsrechten nach den für diese EU-Informationssysteme geltenden 
Rechtsinstrumenten und nach dem nationalen Recht sowie nach Maßgabe 
ihrer in dieser Verordnung festgelegten Zugangsrechte für die Zwecke nach 
den Artikeln 20, 20a, 21 und 22.“

4. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 20a

Zugang zum gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten zwecks 
Identifizierung oder Verifizierung der Identität gemäß der Verord-

nung (EU) 2024/1356
(1) Abfragen im CIR werden von den Überprüfungsbehörden im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen 
Parlaments und des Rates(*2) ausschließlich zum Zwecke der Identifizierung 
oder der Verifizierung der Identität einer Person gemäß Artikel 14 der ge-
nannten Verordnung vorgenommen, sofern das Verfahren im Beisein dieser 
Person eingeleitet wurde.
(2) Falls eine solche Abfrage ergibt, dass im CIR Daten zu der betreffenden 
Person gespeichert sind, dürfen die Überprüfungsbehörden im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2024/1356 die in Artikel 18 
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung und die in Artikel 18 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/817 genannten Daten einsehen.
(*2) Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 zur Einführung der Überprüfung von Drittstaatsan-
gehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/817 (ABl. L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1356/oj).“

5. Artikel 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet des Artikels 29 der Verordnung (EU) 2019/816 
führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im CIR erfolgenden Datenverar-
beitungsvorgänge gemäß den Absätzen 2, 2a, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels.“

b) Der folgende Absatz wird eingefügt:
„(2a) eu-LISA führt Protokolle sämtlicher im CIR gemäß Artikel 20a 
erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge. Die Protokolle enthalten 
folgende Angaben:
a) Mitgliedstaat, der die Abfrage vornimmt,
b) Zweck des Zugriffs vonseiten des Nutzers, der die Abfrage über den 
CIR vornimmt,
c) Datum und Uhrzeit der Abfrage,
d) Art der für die Abfrage verwendeten Daten,
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e) Ergebnisse der Abfrage.“
c) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Jeder Mitgliedstaat führt Protokolle über die Abfragen, die seine zur 
Nutzung des CIR ordnungsgemäß ermächtigten Behörden und die 
Bediensteten dieser Behörden gemäß den Artikeln 20, 20a, 21 und 22 
durchführen. Jede Stelle der Union führt Protokolle über die Abfra-
gen, die ihre ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten gemäß den 
Artikeln 21 und 22 durchführen.“

Artikel 3. Inkrafttreten und Geltung. [1] Diese Verordnung tritt am zwanzigs-
ten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

[2] Sie gilt ab dem 12. Juni 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen
Die Präsidentin
R. METSOLA

Parlaments Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

10. EURODAC-Verordnung
(ABl. Nr. L, 2024/1358 v. 22.5.2024, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)

VERORDNUNG (EU) 2024/1358 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 14. Mai 2024
über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich biometrischer 

Daten zur effektiven Anwendung der Verordnungen (EU) 2024/1351 
und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2001/55/EG sowie zur Feststellung der Identität illegal 

aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten, zur Änderung der 
Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbe-
sondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben c, d, e und g, Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe c, Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 88 Absatz 2 Buchstabe 
a,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parla-

mente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Eine gemeinsame Asylpolitik, einschließlich eines Gemeinsamen Europäischen Asyl-

systems, ist wesentlicher Bestandteil des Ziels der Union, schrittweise einen Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen, der allen offen steht, die wegen besonderer 
Umstände in der Union um internationalen Schutz nachsuchen.

(2) Die Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und 
des Rates4 setzt voraus, dass die Identität der Personen, die internationalen Schutz beantra-

4 Verordnung (EU) 2024/1351 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-
licht) und Beschluss des Rates vom 14. Mai 2024.

1 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 144 und ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 64.
2 ABl. C 185 vom 9.6.2017, S. 91 und ABl. C 175 vom 7.5.2021, S. 32.
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gen, und der Personen, die beim irregulären Überschreiten der Außengrenzen der Mit-
gliedstaaten aufgegriffen wurden, festgestellt wird. Im Sinne einer effektiven Anwendung 
der genannten Verordnung ist es darüber hinaus wünschenswert, dass jeder Mitgliedstaat 
in Erfahrung bringen kann, ob ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, bei dem fest-
gestellt wird, dass er sich illegal in seinem Hoheitsgebiet aufhält, in einem anderen Mit-
gliedstaat einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat.

(3) Darüber hinaus ist es im Hinblick auf die effektive Anwendung der Verordnung (EU) 
2024/1351 erforderlich, in Eurodac deutlich zu vermerken, dass sich die Zuständigkeiten 
unter den Mitgliedstaaten — auch in Fällen von Übernahmen — verlagert haben.

(4) Im Sinne einer effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 und um Se-
kundärbewegungen innerhalb der Union aufzudecken, ist es darüber hinaus erforderlich, 
dass jeder Mitgliedstaat in Erfahrung bringen kann, ob einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, bei dem festgestellt wird, dass er sich illegal in seinem Hoheitsgebiet aufhält, 
oder der internationalen Schutz beantragt, von einem anderen Mitgliedstaat gemäß der 
Verordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates5 oder gemäß ei-
ner nationalen Neuansiedlungsregelung internationaler Schutz gewährt oder ein humani-
tärer Status nach nationalem Recht zuerkannt wurde. Zu diesem Zweck sollten die biome-
trischen Daten von zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens registrieren 
Personen in Eurodac gespeichert werden, sobald der internationale Schutz oder der huma-
nitäre Status nach nationalem Recht gewährt beziehungsweise zuerkannt wird, spätestens 
jedoch 72 Stunden danach.

(5) Im Sinne einer effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1350 ist es erfor-
derlich, dass jeder Mitgliedstaat in Erfahrung bringen kann, ob einem Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen von einem anderen Mitgliedstaat Recht gemäß der genannten Ver-
ordnung internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status nach nationalem 
Recht zuerkannt wurde oder ob er gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgenommen worden ist. Um die in der genannten 
Verordnung vorgesehenen einschlägigen Ablehnungsgründe im Rahmen eines neuen 
Aufnahmeverfahrens anwenden zu können, benötigen die Mitgliedstaaten auch Informa-
tionen über den Abschluss früherer Aufnahmeverfahren und Informationen über jede 
Entscheidung über die Gewährung internationalen Schutzes oder Zuerkennung des hu-
manitären Status nach nationalem Recht. Darüber hinaus sind Informationen über eine 
Entscheidung über die Gewährung internationalen Schutzes oder Zuerkennung des hu-
manitären Status nach nationalem Recht erforderlich, um den Mitgliedstaat zu ermitteln, 
der das Verfahren abgeschlossen hat, und somit andere Mitgliedstaaten in die Lage zu ver-
setzen, zusätzliche Informationen von diesem Mitgliedstaat anzufordern.

(6) Um die Pflichten der Mitgliedstaaten zur Durchführung von Such- und Rettungs-
einsätzen nach internationalem Recht genau widerzuspiegeln und ein genaueres Bild der 

5 Verordnung (EU) 2024/1350 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur 
Schaffung eines Unionsrahmens für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Gründen sowie 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.euro-
pa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).

Asyl- und Migrationsmanagement, zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/1147 und (EU) 
2021/1060 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (ABl. L, 2024/1351, 22.5.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Zusammensetzung der Migrationsströme in der Union bereitzustellen, ist es zudem erfor-
derlich, in Eurodac — auch zu statistischen Zwecken — zu vermerken, dass die Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifft wurden. 
Unbeschadet der Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 sollte dies nicht zu einer 
Ungleichbehandlung von Personen führen, die in Eurodac registriert werden, wenn sie im 
Zusammenhang mit dem irregulären Überschreiten einer Außengrenze aufgegriffen wer-
den. Dies sollte die Vorschriften des Unionsrechts unberührt lassen, die für Drittstaatsan-
gehörige oder Staatenlose gelten, die nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifft wer-
den.

(7) Für die Zwecke der Unterstützung des Asylsystems durch die Anwendung der Ver-
ordnungen (EU) 2024/1351, (EU) 2024/13486 und (EU) 2024/1347 des Europäischen 
Parlaments und des Rates7 und der Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parla-
ments und des Rates8 ist es erforderlich zu vermerken, ob sich nach Sicherheitskontrollen 
gemäß der vorliegenden Verordnung herausstellt, dass eine Person eine Gefahr für die inne-
re Sicherheit darstellen könnte. Dies sollte vom Herkunftsmitgliedstaat vermerkt werden. 
Ein solcher Vermerk in Eurodac lässt das Erfordernis einer Einzelfallprüfung gemäß den 
Verordnungen (EU) 2024/1346 und (EU) 2024/1347 unberührt. Der Vermerk sollte ge-
löscht werden, wenn die Untersuchung ergibt, dass keine hinreichenden Gründe für die 
Annahme vorliegen, dass die betreffende Person eine Gefahr für die innere Sicherheit dar-
stellt.

(8) Nach den Sicherheitskontrollen gemäß dieser Verordnung sollte die Tatsache, dass 
eine Person eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen könnte („Sicherheitskennzeich-
nung“), nur dann in Eurodac vermerkt werden, wenn die Person gewalttätig oder unrecht-
mäßig bewaffnet ist oder wenn eindeutige Hinweise darauf vorliegen, dass die Person an 
einer Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und 
des Rates9 oder an einer Straftat im Sinne des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates10

7 Verordnung (EU) 2024/1347 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, zur Änderung der 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/
2024/1347/oj).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terro-
rismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Ände-
rung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).
10 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und 
die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1).

8 Richtlinie (EU) 2024/1346 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 über zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. 
L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

6 Verordnung (EU) 2024/1348 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (ABl. L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2024/1348/oj).
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beteiligt ist. Bei der Beurteilung, ob eine Person unrechtmäßig bewaffnet ist, muss ein Mit-
gliedstaat feststellen, ob die Person eine Feuerwaffe ohne gültige Erlaubnis oder Genehmi-
gung oder eine andere Art verbotener Waffe im Sinne des nationalen Rechts mitführt. Bei 
der Beurteilung, ob eine Person gewalttätig ist, muss ein Mitgliedstaat feststellen, ob die 
Person ein zu einem körperlichen Schaden für andere Personen führendes Verhalten ge-
zeigt hat, das nach nationalem Recht eine Straftat darstellen würde.

(9) Die Richtlinie 2001/55/EG des Rates11 sieht ein System des vorübergehenden Schut-
zes vor, das mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/38212 des Rates als Reaktion auf 
den Krieg in der Ukraine erstmals aktiviert wurde. Nach diesem System des vorübergehen-
den Schutzes müssen die Mitgliedstaaten Personen registrieren, die in ihrem Hoheitsgebiet 
vorübergehenden Schutz genießen. Die Mitgliedstaaten sind unter anderem auch ver-
pflichtet, Familienangehörige zusammenzuführen und bei der Verlegung des Wohnsitzes 
von Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, von einem Mitgliedstaat in einen an-
deren zusammenzuarbeiten. Es ist angezeigt, die Datenerhebungsbestimmungen der 
Richtlinie 2001/55/EG durch die Aufnahme von Personen, die vorübergehenden Schutz 
genießen, in Eurodac zu ergänzen. In dieser Hinsicht sind biometrische Daten ein wichti-
ges Element für die Feststellung der Identität oder der familiären Beziehungen dieser Perso-
nen und somit für den Schutz eines erheblichen öffentlichen Interesses im Sinne der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates13. Durch die 
Aufnahme der biometrischen Daten von Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, 
in Eurodac statt in ein Peer-to-Peer-System zwischen Mitgliedstaaten werden diese Perso-
nen darüber hinaus in den Genuss der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Garan-
tien und Schutzmaßnahmen kommen, insbesondere in Bezug auf die Speicherfristen, die 
so kurz wie möglich sein sollten.

(10) Da die Kommission in Zusammenarbeit mit der durch die Verordnung (EU) 
2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates14 errichteten Agentur der Europä-
ischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) und den Mitgliedstaaten bereits eine Plattform 
für den gemäß der Richtlinie 2001/55/EG erforderlichen Informationsaustausch einge-

13 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).
14 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 
über die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99).

11 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vor-
übergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förde-
rung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).
12 Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens 
eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 
2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes (ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1).

richtet hat, ist es angezeigt, die Personen von Eurodac auszuschließen, die gemäß dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 vorübergehenden Schutz und jeden anderen 
gleichwertigen nationalen Schutz genießen, der gemäß jenem Durchführungsbeschluss ge-
währt wurde. Ein solcher Ausschluss sollte auch hinsichtlich künftiger Änderungen des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 und etwaiger Verlängerungen dieses vorüber-
gehenden Schutzes gelten.

(11) Es ist angezeigt, die Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen, die im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats als Perso-
nen, die vorübergehenden Schutz genießen, registriert sind, auf drei Jahre nach Beginn der 
Anwendung der übrigen Bestimmungen dieser Verordnung zu verschieben, damit die 
Kommission genügend Zeit hat, um das Funktionieren und die operative Effizienz jedes 
IT-Systems, das für den Austausch der Daten der Personen, die vorübergehenden Schutz 
genießen, verwendet wird, und die erwarteten Auswirkungen der Erfassung und Über-
mittlung im Falle einer Aktivierung der Richtlinie 2001/55/EG zu bewerten.

(12) Biometrische Daten sind ein wichtiges Mittel zur Feststellung der genauen Identität 
der in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Personen, da sie ein hohes 
Maß an Genauigkeit bei der Identifizierung gewährleisten. Es bedarf daher eines Systems 
zum Abgleich der biometrischen Daten dieser Personen.

(13) Es ist auch notwendig zu gewährleisten, dass das System für den Abgleich biometri-
scher Daten innerhalb des Interoperabilitätsrahmens funktioniert, der durch die Verord-
nungen (EU) 2019/81715 und (EU) 2019/81816 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes geschaffen wurde, im Einklang mit der vorliegenden Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/679, insbesondere mit den Grundsätzen der Erforderlichkeit und der Verhält-
nismäßigkeit und dem in der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Grundsatz der 
Zweckbindung.

(14) Die Weiterverwendung von bereits gemäß dieser Verordnung aufgenommenen bio-
metrischen Daten von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen durch die Mitgliedstaaten 
für die Zwecke der Übermittlung an Eurodac gemäß den in dieser Verordnung festgelegten 
Voraussetzungen sollte gefördert werden.

(15) Darüber hinaus ist es notwendig, Bestimmungen einzuführen, die den Rahmen für 
den Zugang der nationalen Stellen des Europäischen Reiseinformations- und -genehmi-
gungssystems (ETIAS) und der zuständigen Visumbehörden zu Eurodac gemäß der Ver-

16 Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Er-
richtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85).

15 Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Er-
richtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen 
Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 27).
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ordnung (EU) 2018/124017 beziehungsweise der Verordnung (EG) Nr. 767/200818 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates bilden.

(16) Für die Erleichterung der Kontrolle der irregulären Zuwanderung und für die Be-
reitstellung von Statistiken zur Unterstützung faktengestützter Politikgestaltung sollte eu-
LISA imstande sein, unter Rückgriff auf Daten von Eurodac, des Visa-Informationssys-
tems (VIS), von ETIAS und des mit der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen 
Parlaments und des Rates19 eingerichteten Einreise-/Ausreisesystems (EES) systemüber-
greifende Statistiken zu erstellen. Zur Festlegung des Inhalts dieser systemübergreifenden 
Statistiken sollten der Kommission entsprechende Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates20 ausgeübt werden.

(17) Daher ist es notwendig, ein System mit der Bezeichnung „Eurodac“ einzurichten, 
das aus einem Zentralsystem und aus dem durch die Verordnung (EU) 2019/818 einge-
richteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten (Common Identity Repository — 
CIR), der als eine automatisierte Zentraldatenbank für biometrische Daten, alphanumeri-
sche Daten und, soweit verfügbar, eingescannte Farbkopien von Identitäts- oder Reisedo-
kumenten betrieben wird, sowie aus elektronischen Einrichtungen für die Datenübertra-
gung zwischen Eurodac und den Mitgliedstaaten (im Folgenden „Kommunikationsinfra-
struktur“) besteht.

(18) In ihrer Mitteilung vom 13. Mai 2015 mit dem Titel „Die europäische Migrations-
agenda“ hat die Kommission darauf hingewiesen, dass „die Mitgliedstaaten die Vor-
schriften über die Abnahme von Fingerabdrücken von Migranten an den Grenzen in vol-
lem Umfang anwenden müssen“ und erklärt, dass sie zudem untersuchen wird, wie mehr 
biometrische Identifikatoren über Eurodac verwendet werden können (wie etwa die Nut-
zung von Gesichtserkennungstechniken durch digitale Fotos).

(19) Um ein hohes Maß an Genauigkeit bei der Identifizierung zu erzielen, sollte Finger-
abdrücken stets der Vorrang vor Gesichtsbildern erteilt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

19 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreise-
verweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur 
Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwe-
cken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 
sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 
20).
20 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrneh-
mung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 13).

17 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 
über ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).
18 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa 
für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

daher alle Mittel ausschöpfen, um die Fingerabdruckabnahme sicherzustellen, bevor sie 
sich auf einen Gesichtsbildabgleich beschränken. Um die Mitgliedstaaten bei der Bewälti-
gung von Schwierigkeiten zu unterstützen, wenn es aufgrund vorsätzlich oder nicht vor-
sätzlich verletzter oder entfernter Fingerkuppen nicht möglich ist, die Fingerabdrücke des 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen abzunehmen, sollte diese Verordnung die Mög-
lichkeit des Abgleichs unter Verwendung des Gesichtsbilds ohne Fingerabdruckabnahme 
vorsehen.

(20) Die Rückführung von nicht zum Aufenthalt in der Union berechtigten Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen, die im Einklang mit den Grundrechten als allgemeinen 
Grundsätzen des Unionsrechts und des Völkerrechts, einschließlich der Verpflichtung des 
Schutzes von Flüchtlingen, des Grundsatzes der Nichtzurückweisung und der Achtung 
der Menschenrechte, sowie im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates21 erfolgt, ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden 
Anstrengungen zur Bewältigung der Migrationsströme auf gerechte und wirksame Art 
und insbesondere zur Verringerung und Bekämpfung der irregulären Einwanderung. Eine 
größere Wirksamkeit des Unionssystems für die Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger oder Staatenloser ist erforderlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
das Migrations- und Asylsystem der Union aufrechtzuerhalten und sollte mit den Bemü-
hungen, Menschen, die Schutz benötigen, zu schützen, einhergehen.

(21) Zu diesem Zweck ist es auch notwendig, in Eurodac deutlich zu vermerken, dass ein 
Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt wurde, wenn der Drittstaatsangehörige oder 
Staatenlose gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 kein Recht auf Verbleib hat und ihm 
der Verbleib nicht gestattet wurde.

(22) Die nationalen Behörden in den Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten bei der 
Identifizierung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen im Hin-
blick auf ihre Rückführung und Rückübernahme. Es ist daher äußerst wichtig, dafür zu 
sorgen, dass Daten über illegal in der Union aufhältige Drittstaatsangehörige oder Staaten-
lose erfasst, an Eurodac übermittelt und mit denjenigen Daten abgeglichen werden, die 
zum Zweck der Feststellung der Identität der Personen, die internationalen Schutz beantra-
gen, und der Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die im Zusammenhang mit dem 
irregulären Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten aufgegriffen wurden, er-
fasst und übermittelt wurden, um die Identifizierung dieser Personen und die Ausstellung 
neuer Ausweispapiere zu erleichtern, ihre Rückführung und Rückübernahme zu gewähr-
leisten und die Fälle von Identitätsbetrug zu verringern. Diese Erfassung, diese Übermitt-
lung und dieser Abgleich von Daten sollten auch dazu beitragen, die Dauer der Verwal-
tungsverfahren zur Sicherstellung der Rückführung und Rückübernahme illegal aufhälti-
ger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, einschließlich der Dauer, während der sie vor 
ihrer Abschiebung in Verwaltungshaft gehalten werden können, zu verringern. Außerdem 
könnten auf diese Weise die Transit-Drittstaaten ermittelt werden, die die illegal aufhälti-
gen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen rückübernehmen können.

(23) Um die Verfahren zur Identifizierung und zur Ausstellung von Reisedokumenten 
für die Rückführung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zu 

21 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98).
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erleichtern, sollte, sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Rei-
sedokuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit in Eurodac gespeichert wer-
den. Wenn ein solches Identitäts- oder Reisedokument nicht verfügbar ist, sollte nur ein 
einziges anderes verfügbares Dokument zur Identifizierung des Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit in Eurodac gespeichert 
werden. Um die Verfahren zur Identifizierung und zur Ausstellung von Reisedokumenten 
für die Rückführung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zu 
erleichtern und um das System nicht mit gefälschten Dokumenten zu überlasten, sollten 
nur Dokumente im System verbleiben, deren Echtheit bestätigt wurde oder deren Echtheit 
aufgrund fehlender Sicherheitsmerkmale nicht nachgewiesen werden kann.

(24) In seinen Schlussfolgerungen vom 8. Oktober 2015 zur Zukunft der Rückkehrpoli-
tik hat der Rat die von der Kommission angekündigte Initiative unterstützt, die Auswei-
tung des Anwendungsbereichs und des Zwecks von Eurodac zu prüfen, um die Nutzung 
von Daten für Rückführungszwecke zu ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten über die 
erforderlichen Instrumente verfügen, die es ihnen ermöglichen, die illegale Migration in 
die Union zu kontrollieren sowie Sekundärbewegungen innerhalb der Union und illegal 
aufhältige Drittstaatsangehörige und Staatenlose in der Union festzustellen. Aus diesem 
Grund sollten die in Eurodac gespeicherten Daten, vorbehaltlich der in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen, den benannten Behörden der Mitgliedstaaten für einen Ab-
gleich zur Verfügung stehen.

(25) Die mit der Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes22 errichtete Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache unterstützt die Mit-
gliedstaaten bei ihren Bemühungen um ein besseres Außengrenzenmanagement und die 
Kontrolle der illegalen Zuwanderung. Die mit der Verordnung (EU) 2021/2303 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates23 errichtete Asylagentur der Europäischen Union leis-
tet den Mitgliedstaaten operative und technische Unterstützung. Folglich sollten berech-
tigte Nutzer dieser Agenturen sowie anderer im Bereich Justiz und Inneres tätiger Agentu-
ren Zugang zum zentralen Speicher erhalten, wenn dieser Zugang für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Einklang mit den einschlägigen Datenschutzgarantien relevant ist.

(26) Da Mitglieder der europäischen Grenz- und Küstenwacheteams und Experten der 
Asyl-Unterstützungsteams gemäß den Verordnungen (EU) 2019/1896 und. (EU) 
2021/2303 auf Ersuchen des Einsatzmitgliedstaats biometrische Daten erfassen und über-
mitteln können, sollten geeignete technische Lösungen entwickelt werden, um sicherzu-
stellen, dass der Einsatzmitgliedstaat effizient und wirksam unterstützt wird.

(27) Damit Eurodac wirksam zur Kontrolle der irregulären Zuwanderung in die Union 
und zur Aufdeckung von Sekundärbewegungen in der Union beitragen kann, ist es dar-
über hinaus notwendig, dass das System neben den Anträgen auch Antragsteller zählen 
kann, indem es alle Datensätze, die einer Person entsprechen, unabhängig von ihrer Kate-
gorie in einer Sequenz miteinander verknüpft. Wird ein in Eurodac gespeicherter Daten-

23 Verordnung (EU) 2021/2303 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 
über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 
(ABl. L 468 vom 30.12.2021, S. 1).

22 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 
1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).

satz gelöscht, so sollte jede Verknüpfung zu diesem Datensatz automatisch gelöscht wer-
den.

(28) Für die Bekämpfung terroristischer Straftaten und sonstiger schwerer Straftaten ist 
es unerlässlich, dass die Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden über möglichst 
umfassende und aktuelle Informationen verfügen, damit sie ihren Aufgaben gerecht wer-
den können. Die in Eurodac enthaltenen Informationen sind für die Verhütung, Aufde-
ckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten gemäß der Richtlinie (EU) 2017/541 
oder sonstiger schwerer Straftaten gemäß dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI notwendig. 
Daher sollten die Eurodac-Daten den benannten Behörden der Mitgliedstaaten und der 
benannten Stelle der durch die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments 
und des Rates eingerichteten24 Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) unter den in dieser Verordnung festgelegten 
Voraussetzungen für einen Abgleich zur Verfügung stehen.

(29) Die Befugnisse der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden hinsichtlich 
des Zugangs zu Eurodac sollten unbeschadet des Rechts der Personen, die internationalen 
Schutz beantragen, dass ihre Anträge rechtzeitig gemäß den geltenden Rechtsvorschriften 
bearbeitet werden, bestehen. Ferner sollte dieses Recht auch von sämtlichen Folgemaßnah-
men nach einem „Treffer“ in Eurodac unberührt bleiben.

(30) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament 
vom 24. November 2005 über die Verbesserung der Effizienz der europäischen Datenban-
ken im Bereich Justiz und Inneres und die Steigerung ihrer Interoperabilität sowie der Syn-
ergien zwischen ihnen erklärt, dass die für die innere Sicherheit zuständigen Behörden in 
genau bestimmten Fällen Zugang zu Eurodac erhalten könnten, wenn der begründete Ver-
dacht besteht, dass der Urheber einer terroristischen Straftat oder sonstigen schweren 
Straftat internationalen Schutz beantragt hat. In dieser Mitteilung stellt die Kommission 
auch fest, dass Eurodac nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für diese Zwecke nur 
abgefragt werden darf, wenn ein überwiegendes öffentliches Sicherheitsinteresse besteht, 
d. h. wenn die von dem Straftäter oder Terroristen begangene Straftat so verwerflich ist, 
dass die Abfrage einer Datenbank, in der Personen ohne kriminelle Vergangenheit regis-
triert sind, gerechtfertigt ist; die Schwelle für die Abfrage von Eurodac durch die für die 
innere Sicherheit zuständigen Behörden müsse deshalb stets signifikant höher angesetzt 
sein als die Schwelle für die Abfrage strafrechtlicher Datenbanken.

(31) Darüber hinaus kommt Europol im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden der Mitgliedstaaten bei Ermittlungen wegen grenzüberschreitender Kriminalität 
eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Kriminalitätsprävention sowie der Analyse 
und Untersuchung von Straftaten auf Unionsebene zu. Daher sollte Europol im Einklang 
mit der Verordnung (EU) 2016/794 im Rahmen seiner Aufgaben ebenfalls Zugang zu Eu-
rodac haben.

(32) Anträge von Europol zum Abgleich von Eurodac-Daten sollten nur in besonderen 
Fällen, unter besonderen Umständen und unter strengen Voraussetzungen gestellt werden 
dürfen, und zwar im Einklang mit den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnis-
24 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Euro-
pol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).
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mäßigkeit gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on (im Folgenden „Charta“) in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union (im Folgenden „Gerichtshof“)25.

(33) Da Eurodac ursprünglich eingerichtet wurde, um die Anwendung des Dubliner 
Übereinkommens26 zu erleichtern, stellt der Zugang zu Eurodac zum Zweck der Verhü-
tung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 
eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Zweckbestimmung von Eurodac dar. Im Ein-
klang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta muss jede Einschränkung der Ausübung des 
Grundrechts auf Achtung des Privatlebens von Personen, deren personenbezogene Daten 
in Eurodac verarbeitet werden, durch Rechtsvorschriften vorgesehen sein, die so präzise 
formuliert sein müssen, dass der Einzelne sein Verhalten danach ausrichten kann; sie müs-
sen den Einzelnen vor Willkür schützen und den Ermessensspielraum, den die zuständigen 
Behörden haben, und die Art und Weise, wie dieser genutzt werden darf, hinreichend klar 
festlegen. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit muss jede solche Ein-
schränkung erforderlich sein und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl die-
nenden Zielsetzungen tatsächlich entsprechen.

(34) Zwar erforderte die ursprüngliche Zielsetzung bei der Einrichtung von Eurodac 
nicht die Möglichkeit der Beantragung eines Abgleichs von Daten mit der Datenbank auf 
der Grundlage einer Fingerabdruckspur, die gegebenenfalls an einem Tatort gefunden 
wurde, jedoch ist eine solche Funktion für die Zusammenarbeit der Polizeibehörden von 
wesentlicher Bedeutung. Die Möglichkeit eines Abgleichs von Fingerabdruckspuren mit 
Fingerabdruckdaten in Eurodac in Fällen, in denen hinreichende Gründe zu der Annahme 
bestehen, dass der Täter oder das Opfer einer Kategorie zugeordnet werden kann, die von 
dieser Verordnung erfasst wird, würde den benannten Behörden der Mitgliedstaaten bei 
der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten ein sehr nützliches Instrument zur Verfügung stellen, wenn beispielsweise an ei-
nem Tatort als einziger Beweis Fingerabdruckspuren gefunden wurden.

(35) In dieser Verordnung sind die Bedingungen, unter denen Anträge auf den Abgleich 
von biometrischen oder alphanumerischen Daten mit Eurodac-Daten zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten gestellt 
werden können, sowie die notwendigen Schutzklauseln festgelegt, um das Grundrecht auf 
Achtung der Privatsphäre der Personen, deren personenbezogene Daten in Eurodac verar-
beitet werden, zu garantieren. Die Bedingungen sind deshalb so streng, weil in der Euro-
dac-Datenbank die biometrischen und alphanumerischen Daten von Personen gespeichert 
werden, die nicht im Verdacht stehen, terroristische oder sonstige schwere Straftaten ver-
übt zu haben. Es wird anerkannt, dass die Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehör-
den sowie Europol nicht immer über die biometrischen Daten des Verdächtigen oder des 

26 Übereinkommen über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrags — Dubliner Übereinkommen (ABl. 
C 254 vom 19.8.1997, S. 1).

25 Urteil des Gerichtshofs vom 8. April 2014, Digital Rights Ireland Ltd gegen Minister for Communi-
cations, Marine and Natural Resources u. a. und Kärntner Landesregierung u. a., verbundene Rechtssa-
chen C-293/12 und C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238; Urteil des Gerichtshofs vom 21. Dezember 
2016, Tele2 Sverige AB gegen Post- och telestyrelsen und Secretary of State for the Home Department 
gegen Tom Watson u. a., verbundene Rechtssachen C-203/15 und C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.

Opfers verfügen, in deren Fall sie Ermittlungen durchführen, was ihre Fähigkeit zur Abfra-
ge von Datenbanken wie Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten beeinträchtigen 
kann. Es ist wichtig, dass die Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden und Euro-
pol mit den erforderlichen Instrumenten zur Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung 
terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten in Fällen, in denen dies erforderlich ist, 
ausgestattet werden. Damit die Ermittlungen dieser Behörden und von Europol noch bes-
ser unterstützt werden, sollte eine Suche auf der Grundlage alphanumerischer Daten in Eu-
rodac insbesondere in Fällen gestattet werden, in denen keine biometrischen Beweise fest-
gestellt werden können, in denen sich aber Beweismittel in Form von personenbezogenen 
Angaben oder Identitätsdokumenten des Verdächtigen oder des Opfers im Besitz dieser 
Behörden oder Europols befinden.

(36) Die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Eurodac und die Vereinfachung des 
Zugangs der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden zu Eurodac sollten den Mit-
gliedstaaten dabei helfen, immer kompliziertere operative Lagen und Fälle, die mit grenz-
überschreitender Kriminalität und grenzüberschreitendem Terrorismus in Zusammen-
hang stehen und unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheitslage in der Union haben, 
zu bewältigen. Die Bedingungen für den Zugang zu Eurodac für die Zwecke der Verhü-
tung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 
sollten es den Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten außer-
dem ermöglichen, Fälle aufzuklären, in denen Verdächtige mehrere Identitäten verwenden. 
Daher sollte ein Treffer bei der Abfrage einer einschlägigen Datenbank vor einer Eurodac-
Abfrage einer solchen Abfrage nicht entgegenstehen. Eurodac kann auch ein nützliches In-
strument sein, um auf die Bedrohung durch radikalisierte Personen oder Terroristen zu re-
agieren, die möglicherweise in Eurodac registriert wurden. Ein umfassenderer und einfa-
cherer Zugang der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten zu 
Eurodac sollte es den Mitgliedstaaten — unter uneingeschränkter Wahrung der Grund-
rechte — ermöglichen, alle vorhandenen Instrumente zu nutzen, um einen Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts sicherzustellen.

(37) Um die Gleichbehandlung aller Personen sicherzustellen, die internationalen Schutz 
beantragen oder genießen, und um die Übereinstimmung mit dem geltenden Asylrecht der 
Union zu gewährleisten, insbesondere mit den Verordnungen (EU) 2024/1347, (EU) 
2024/1350 und (EU) 2024/1351, umfasst der Anwendungsbereich dieser Verordnung 
Personen, die subsidiären Schutz beantragen, sowie Personen mit Anspruch auf subsidiä-
ren Schutz.

(38) Es ist außerdem erforderlich, dass die Mitgliedstaaten von allen Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragen, von allen Personen, bei denen Mitgliedstaaten beabsichti-
gen, ein Aufnahmeverfahren gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 durchzuführen, von 
allen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die im Zusammenhang mit dem irregulä-
ren Überschreiten einer Außengrenze eines Mitgliedstaats aufgegriffen wurden oder bei 
denen festgestellt wurde, dass sie sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten, und von allen 
Personen, die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden, unverzüglich 
die biometrischen Daten erfassen und übermitteln, sofern sie mindestens sechs Jahre alt 
sind.

(39) Die Verpflichtung zur Erfassung der biometrischen Daten illegal aufhältiger Dritt-
staatsangehöriger oder Staatenloser, die mindestens sechs Jahre alt sind, berührt nicht das 
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Recht der Mitgliedstaaten, den Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in ihrem Hoheitsgebiet gemäß Artikel 20 Absatz 2 des Übereinkommens zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Schengen27 zu verlängern.

(40) Die Tatsache, dass der Antrag auf internationalen Schutz auf das Aufgreifen des 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen im Zusammenhang mit dem irregulären Über-
schreiten der Außengrenzen folgt oder gleichzeitig damit gestellt wird, entbindet die Mit-
gliedstaaten nicht davon, diese Personen als Personen zu registrieren, die im Zusammen-
hang mit dem irregulären Überschreiten der Außengrenze aufgegriffen wurden.

(41) Die Tatsache, dass der Antrag auf internationalen Schutz auf das Aufgreifen des 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der sich illegal im Hoheitsgebiet der Mitglieds-
taaten aufhält, folgt oder gleichzeitig damit gestellt wird, entbindet die Mitgliedstaaten 
nicht davon, diese Personen als Personen zu registrieren, bei denen festgestellt wurde, dass 
sie sich illegal im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten.

(42) Die Tatsache, dass der Antrag auf internationalen Schutz auf das Ausschiffen des 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach einem Such- und Rettungseinsatz folgt 
oder gleichzeitig damit gestellt wird, entbindet die Mitgliedstaaten nicht davon, diese Per-
sonen als Personen zu registrieren, die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft 
wurden.

(43) Die Tatsache, dass ein Antrag auf internationalen Schutz auf die Registrierung der 
Person, die vorübergehenden Schutz genießt, folgt oder gleichzeitig damit gestellt wird, 
entbindet die Mitgliedstaaten nicht davon, diese Personen als Personen zu registrieren, die 
vorübergehenden Schutz genießen.

(44) Um den Schutz aller Kinder, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fal-
len, einschließlich unbegleiteter Minderjähriger, die keinen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt haben, und Kindern, die von ihren Familien getrennt werden könnten, zu 
verbessern, ist es auch erforderlich, biometrische Daten zu erfassen und in Eurodac zu spei-
chern, um dazu beizutragen, die Identität der Kinder festzustellen, und die Mitgliedstaaten 
bei der Feststellung zu unterstützen, ob es Familienangehörige in einem anderen Mitglieds-
taat oder Bindungen zu einem anderen Mitgliedstaat gibt, und vermisste Kinder, ein-
schließlich zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken, aufzuspüren, indem die 
vorhandenen Instrumente ergänzt werden, insbesondere das mit der Verordnung (EU) 
2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates28 eingerichtete Schengener Infor-
mationssystem (SIS). Effektive Identifizierungsverfahren werden den Mitgliedstaaten da-
bei helfen, den angemessenen Schutz von Kindern zu garantieren. Die Feststellung familiä-
rer Bindungen ist von zentraler Bedeutung bei der Wiederherstellung der Einheit der Fami-

28 Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 
über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Be-
reich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Ände-
rung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der 
Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56).

27 Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwi-
schen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland 
und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsa-
men Grenzen (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19).

lie und muss mit der Feststellung des Wohls des Kindes und schließlich einer dauerhaften 
Lösung im Einklang mit der nationalen Praxis nach einer Bedarfsanalyse durch die zustän-
digen nationalen Kinderschutzbehörden eng verknüpft werden.

(45) Die für die Erfassung der biometrischen Daten von Minderjährigen verantwortli-
chen Beamten sollten eine Schulung erhalten, sodass in ausreichendem Maße dafür gesorgt 
ist, dass eine angemessene Qualität der biometrischen Daten der Minderjährigen gewähr-
leistet und garantiert ist, dass der Vorgang kindgerecht vonstattengeht, sodass sich die Min-
derjährigen, insbesondere wenn sie sehr jung sind, sicher fühlen und bei der Erfassung ihrer 
biometrischen Daten bereitwillig mitwirken können.

(46) Minderjährige ab dem Alter von sechs Jahren sollten während der gesamten Erfas-
sung ihrer biometrischen Daten von einem erwachsenen Familienangehörigen, sofern an-
wesend, begleitet werden. Unbegleitete Minderjährige sollten während der gesamten Erfas-
sung ihrer biometrischen Daten von einem Vertreter oder, wenn kein Vertreter benannt 
wurde, einer Person, die dafür geschult ist, das Wohl und das allgemeine Wohlergehen des 
Kindes zu sichern, begleitet werden. Die derart geschulte Person sollte nicht der für die Er-
fassung der biometrischen Daten zuständige Beamte sein, sie sollte unabhängig handeln 
und sie sollte weder von dem für die Erfassung der biometrischen Daten zuständigen Be-
amten noch von der dafür zuständigen Stelle Anweisungen erhalten. Die derart geschulte 
Person sollte die Person sein, die gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 dafür benannt 
wurde, vorläufig als ein Vertreter zu handeln, sofern eine solche Person benannt wurde.

(47) Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten das Wohl des 
Kindes vorrangig berücksichtigen. Stellt der antragstellende Mitgliedstaat fest, dass Euro-
dac-Daten einem Kind zuzuordnen sind, so darf er diese Daten nur für Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungszwecke, insbesondere zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung und 
Untersuchung von Kinderhandel und anderen an Kindern verübten schweren Straftaten, 
und im Einklang mit den in diesem Staat auf Minderjährige anwendbaren Gesetzen und im 
Einklang mit der Verpflichtung, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen, ver-
wenden.

(48) Für die Übermittlung derartiger biometrischer Daten und sonstiger relevanter per-
sonenbezogener Daten in Eurodac, ihre Aufbewahrung, ihren Abgleich mit anderen bio-
metrischen Daten, die Übermittlung der Abgleichsergebnisse sowie die Markierung und 
Löschung von gespeicherten Daten sind klar umrissene Vorschriften aufzustellen. Diese 
Vorschriften, die für die einzelnen Kategorien von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen unterschiedlich gestaltet sein können, sollten spezifisch auf die Situation dieser Perso-
nen zugeschnitten sein.

(49) Die Mitgliedstaaten sollten die Übermittlung der biometrischen Daten in einer für 
einen Abgleich durch das automatisierte Fingerabdruck- und Gesichtsbildidentifizie-
rungssystem angemessenen Qualität gewährleisten. Alle Behörden, die zum Zugriff auf 
Eurodac berechtigt sind, sollten in angemessene Schulungen für ihr Personal und die erfor-
derliche technische Ausrüstung investieren. Die Behörden, die zum Zugriff auf Eurodac 
berechtigt sind, sollten eu-LISA über spezifische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der Qualität der Daten informieren, um diese Schwierigkeiten zu lösen.

(50) Ist es vorübergehend oder dauerhaft nicht möglich, die biometrischen Daten einer 
Person zu erfassen oder zu übermitteln, unter anderem weil die Qualität der Daten für ei-
nen Abgleich nicht ausreichend ist, technische Probleme bestehen, der Schutz der Gesund-
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heit dem entgegensteht oder die betroffene Person aus Gründen, die außerhalb ihrer Kon-
trolle liegen, nicht in der Lage ist, sich einer Erfassung ihrer biometrischen Daten zu unter-
ziehen, so sollte dies keine negativen Auswirkungen auf die Prüfung oder die Entscheidung 
über den Antrag dieser Person auf internationalen Schutz haben.

(51) Die Mitgliedstaaten sollten die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über 
die Durchführung der Eurodac-Verordnung in Bezug auf die Verpflichtung zur Abnahme 
von Fingerabdrücken berücksichtigen, deren Befolgung der Rat den Mitgliedstaaten am 
20. Juli 2015 empfohlen hat. Darin werden bewährte Verfahren für die Abnahme von Fin-
gerabdrücken aufgezeigt. Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten auch die von der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte veröffentlichte Checkliste für die Ein-
haltung der Grundrechte bei der Abnahme von Fingerabdrücken für Eurodac berücksich-
tigen; sie soll ihnen dabei helfen, bei der Abnahme von Fingerabdrücken ihre Verpflichtun-
gen im Bereich der Grundrechte einzuhalten.

(52) Die Mitgliedstaaten sollten alle Personen, die nach dieser Verordnung verpflichtet 
sind, ihre biometrischen Daten erfassen zu lassen, über diese Verpflichtung unterrichten. 
Die Mitgliedstaaten sollten diesen Personen auch erläutern, dass es in ihrem Interesse liegt, 
umfassend und unverzüglich an dem Verfahren mitzuwirken, indem sie ihre biometrischen 
Daten erfassen lassen. Sind im nationalen Recht eines Mitgliedstaats Verwaltungsmaßnah-
men festgelegt, die die Möglichkeit vorsehen, biometrische Daten als letztes Mittel mittels 
Zwang zu erfassen, so muss mit diesen Maßnahmen die Charta in vollem Umfang eingehal-
ten werden. Nur in hinreichend begründeten Fällen und als letztes Mittel kann nach Aus-
schöpfung anderer Möglichkeiten ein angemessenes Maß an Zwang eingesetzt werden, um 
sicherzustellen, dass Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die als schutzbedürftige Perso-
nen gelten, und Minderjährige der Verpflichtung nachkommen, biometrische Daten erfas-
sen zu lassen.

(53) Wird die Gewahrsamnahme verwendet, um die Identität eines Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen festzustellen oder zu überprüfen, so sollte sie von den Mitgliedstaa-
ten nur als letztes Mittel und unter uneingeschränkter Achtung der Europäischen Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und im Einklang mit dem ein-
schlägigen Unionsrecht, einschließlich der Charta, genutzt werden.

(54) Erforderlichenfalls sollten Treffer von einem ausgebildeten Experten für Daktylo-
skopie (Fingerabdruckidentifizierung) überprüft werden, um zu gewährleisten, dass die 
Bestimmung der Zuständigkeit nach der Verordnung (EU) 2024/1351 korrekt ist und um 
die genaue Identifizierung des Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen und die genaue 
Identifizierung des Verdächtigen oder des Opfers der Straftat, dessen Daten in Eurodac ge-
speichert sein könnten, zu gewährleisten. Überprüfungen durch einen ausgebildeten Ex-
perten sollten als notwendig erachtet werden, wenn Zweifel daran bestehen, dass sich das 
Ergebnis des Abgleichs der Fingerabdruckdaten auf dieselbe Person bezieht, insbesondere 
wenn die Daten, die einem Fingerabdruck-Treffer entsprechen, zu einer Person eines ande-
ren Geschlechts gehören oder wenn die Gesichtsbilddaten nicht den Gesichtsmerkmalen 
der Person entsprechen, deren biometrische Daten erfasst wurden. Treffermeldungen von 
Eurodac in Bezug auf Gesichtsbilddaten sollten ebenfalls von einem im Einklang mit der 
einzelstaatlichen Praxis ausgebildeten Experten überprüft werden, wenn der Abgleich le-
diglich anhand eines Gesichtsbilds erfolgt. Wenn gleichzeitig ein Abgleich von Fingerab-
druckdaten und von Gesichtsbilddaten durchgeführt wird und Treffer für beide Sätze bio-

metrischer Daten erzielt werden, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, das Ergebnis 
des Abgleichs der Gesichtsbilddaten zu überprüfen.

(55) Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in einem Mitgliedstaat internationalen 
Schutz beantragt haben, könnten noch über viele Jahre versuchen, auch in einem anderen 
Mitgliedstaat internationalen Schutz zu beantragen. Die maximale Dauer der Aufbewah-
rung biometrischer Daten von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die internationa-
len Schutz beantragt haben, in Eurodac sollte auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden und sollte im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge-
mäß Artikel 52 Absatz 1 der Charta und in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof ange-
messen sein. Da die meisten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach mehrjährigem 
Aufenthalt in der Union einen dauerhaften Status erlangt oder sogar die Staatsbürger-
schaft eines Mitgliedstaats erworben haben dürften, sollte ein Zeitraum von zehn Jahren als 
angemessen für die Speicherung von biometrischen Daten und alphanumerischen Daten 
angesehen werden.

(56) In den Schlussfolgerungen zur Staatenlosigkeit vom 4. Dezember 2015 haben der 
Rat und die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten an die Zusage der Union vom 
September 2012 erinnert, dass alle Mitgliedstaaten dem am 28. September 1954 in New 
York angenommenen Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen beitreten 
und den Beitritt zu dem am 30. August 1961 in New York angenommenen Übereinkom-
men zur Verminderung der Staatenlosigkeit in Erwägung ziehen werden.

(57) Für die Zwecke der Anwendung der Ablehnungsgründe gemäß der Verordnung 
(EU) 2024/1350 sollten die biometrischen Daten von Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen, die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß der ge-
nannten Verordnung registriert wurden, erfasst, an Eurodac übermittelt und mit den in 
Eurodac gespeicherten Daten von Personen, die internationalen Schutz genießen, von Per-
sonen, denen gemäß der genannten Verordnung internationaler Schutz gewährt oder ein 
humanitärer Status nach nationalem Recht zuerkannt wurde, von Personen, denen die 
Aufnahme in einem Mitgliedstaat aus einem der in der genannten Verordnung genannten 
Gründe verweigert wurde — namentlich dass hinreichende Gründe zu der Annahme be-
standen, dass dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose eine Gefahr für die Allgemein-
heit, die öffentliche Ordnung, die Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung des Aufnahmedossiers zuständig ist, darstellt, oder weil er 
im SIS oder in einer nationalen Datenbank eines Mitgliedsstaats zu Einreiseverweigerung 
ausgeschrieben ist — oder für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, weil sie ihre 
Zustimmung nicht erteilt oder widerrufen haben, sowie von Personen, die im Rahmen ei-
ner nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen wurden, abgeglichen werden. Da-
her sollten diese Datenkategorien in Eurodac gespeichert und für Abgleiche zur Verfügung 
gestellt werden.

(58) Für die Zwecke der Anwendung der Verordnungen (EU) 2024/1350 und (EU) 
2024/1351 sollten die biometrischen Daten von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
denen gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 internationaler Schutz gewährt oder ein 
humanitärer Status nach nationalem Recht zuerkannt wurde, in Eurodac für fünf Jahre ab 
dem Datum der Erfassung gespeichert werden. Ein solcher Zeitraum sollte angesichts der 
Tatsache ausreichen, dass sich die meisten dieser Personen seit mehreren Jahren in der Uni-
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on aufgehalten haben und die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 
oder sogar die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats erworben haben dürften.

(59) Wurde einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen die Aufnahme in einen Mit-
gliedstaat aus einem der in der Verordnung (EU) 2024/1350 genannten Gründe verwei-
gert, nämlich dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gab, dass der Drittstaatsange-
hörige oder Staatenlose eine Gefahr für die Allgemeinheit, die öffentliche Ordnung, die 
Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit des betreffenden Mitgliedstaats darstellt, oder 
weil er im SIS oder in einer nationalen Datenbank eines Mitgliedstaats zur Einreiseverwei-
gerung ausgeschrieben ist, so sollten die entsprechenden Daten für einen Zeitraum von 
drei Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem eine ablehnende Entscheidung über die Aufnahme 
ergangen ist, gespeichert werden. Es ist notwendig, dass diese Daten für diesen Zeitraum 
gespeichert werden, damit andere Mitgliedstaaten, die ein Aufnahmeverfahren durchfüh-
ren, Informationen, einschließlich Informationen über die Kennzeichnung von Daten 
durch andere Mitgliedstaaten, während des gesamten Aufnahmeverfahrens von Eurodac 
erhalten können, indem erforderlichenfalls die in der Verordnung (EU) 2024/1350 ge-
nannten Ablehnungsgründe angewandt werden. Darüber hinaus sollten Daten über 
Aufnahmeverfahren, die zuvor eingestellt wurden, weil die Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen ihre Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen haben, drei Jahre lang in Euro-
dac gespeichert werden, damit die anderen Mitgliedstaaten, die ein Aufnahmeverfahren 
durchführen, zu einer ablehnenden Entscheidung gelangen können, wie dies nach der ge-
nannten Verordnung zulässig ist.

(60) Die Übermittlung von Daten von zum Zweck der Durchführung eines Aufnahme-
verfahrens in Eurodac registrierten Personen sollte dazu beitragen, die Zahl der Mitglieds-
taaten zu begrenzen, die die personenbezogenen Daten dieser Personen in einem späteren 
Aufnahmeverfahren austauschen, und somit dazu beitragen, die Einhaltung des Grundsat-
zes der Datenminimierung sicherzustellen.

(61) Erhält ein Mitgliedstaat einen Treffer aus Eurodac, der diesen Mitgliedstaat bei der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen, die für die Anwendung der Gründe für die Verweige-
rung der Aufnahme gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 erforderlich sind, unterstüt-
zen kann, so sollte der Herkunftsmitgliedstaat, der zuvor die Aufnahme eines Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen verweigert hat, im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit und vorbehaltlich der Grundsätze des Datenschutzes unverzüglich Zu-
satzinformationen mit dem Mitgliedstaat, der den Treffer erhalten hat, austauschen. Ein 
solcher Datenaustausch sollte es dem Mitgliedstaat, der den Treffer erhalten hat, ermögli-
chen, innerhalb der in der genannten Verordnung festgelegten Frist für den Abschluss des 
Aufnahmeverfahrens zu einer Entscheidung über die Aufnahme zu gelangen.

(62) Die Verpflichtung zur Erfassung und Übermittlung der biometrischen Daten von 
zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens registrierten Personen sollte 
nicht gelten, wenn der betreffende Mitgliedstaat das Verfahren abbricht, bevor die biome-
trischen Daten erfasst wurden.

(63) Um unbefugte Bewegungen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die kein 
Recht auf Aufenthalt in der Union haben, erfolgreich zu verhindern und zu überwachen 
und um die erforderlichen Maßnahmen für die erfolgreiche Durchsetzung der Rückfüh-
rung und Rückübernahme in Drittstaaten im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG 
zu ergreifen sowie im Hinblick auf das Recht auf Schutz personenbezogener Daten sollte 

ein Zeitraum von fünf Jahren für die Speicherung von biometrischen Daten und alphanu-
merischen Daten als erforderlich betrachtet werden.

(64) Um Mitgliedstaaten bei ihrer Verwaltungszusammenarbeit während der Anwen-
dung der Richtlinie 2001/55/EG zu unterstützen, sollten die Daten von Personen, die vor-
übergehenden Schutz genießen, für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des In-
krafttretens des einschlägigen Durchführungsbeschlusses des Rates in Eurodac gespeichert 
werden. Die Speicherfrist sollte jedes Jahr um die Dauer des vorübergehenden Schutzes 
verlängert werden.

(65) In bestimmten besonderen Fällen, in denen es nicht nötig ist, die biometrischen Da-
ten oder andere personenbezogene Daten so lange zu speichern, sollte der Zeitraum kürzer 
bemessen sein. Die biometrischen Daten und alle anderen personenbezogenen Daten eines 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen sollten umgehend und dauerhaft gelöscht wer-
den, wenn Drittstaatsangehörige oder Staatenlose die Staatsbürgerschaft eines Mitglieds-
taats erworben haben.

(66) Es ist zweckmäßig, die Daten derjenigen betroffenen Personen zu speichern, deren 
biometrische Daten in Eurodac gespeichert worden sind, nachdem von ihnen ein Antrag 
auf internationalen Schutz gestellt oder registriert wurde und ihnen dieser in einem Mit-
gliedstaat gewährt worden ist, um einen Abgleich der Daten, die gespeichert wurden, als 
ein anderer Antrag auf internationalen Schutz registriert oder gestellt wurde, mit den zuvor 
gespeicherten Daten zu ermöglichen.

(67) eu-LISA wurde mit der Erfüllung der Aufgaben der Kommission im Zusammen-
hang mit dem Betriebsmanagement von Eurodac gemäß dieser Verordnung sowie mit be-
stimmten Aufgaben betreffend die Kommunikationsinfrastruktur ab dem 1. Dezember 
2012, dem Zeitpunkt, zu dem eu-LISA ihre Arbeit aufgenommen hat, betraut. Außerdem 
sollte Europol bei den Sitzungen des Verwaltungsrats von eu-LISA Beobachterstatus ha-
ben, wenn auf der Tagesordnung Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwen-
dung dieser Verordnung betreffend die Eurodac-Abfrage durch benannte Behörden der 
Mitgliedstaaten und die benannte Europol-Stelle zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung 
oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten stehen. Europol soll-
te einen Vertreter in die Eurodac-Beratergruppe von eu-LISA entsenden können.

(68) Die Aufgaben der Kommission und von eu-LISA in Bezug auf Eurodac und die 
Kommunikationsinfrastruktur sowie die Aufgaben der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Verarbeitung der Daten, die Datensicherheit, den Datenzugang und die Berichtigung ge-
speicherter Daten müssen eindeutig festgelegt werden.

(69) Es ist notwendig, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und die nationale 
Zugangsstelle, über die Anträge auf Abgleich mit Eurodac-Daten gestellt werden können, 
zu benennen und eine Liste der operativen Stellen innerhalb der benannten Behörden zu 
führen, die zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer 
oder sonstiger schwerer Straftaten berechtigt sind, einen solchen Abgleich zu beantragen.

(70) Es ist erforderlich, die operativen Einheiten Europols, die berechtigt sind, den Ab-
gleich mit Eurodac-Daten über die Europol-Zugangsstelle zu beantragen, zu benennen 
und eine Liste dieser Einheiten zu führen. Derartige Einheiten, einschließlich Einheiten, 
die sich mit Menschenhandel, sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung — insbe-
sondere minderjähriger Opfer — befassen, sollten berechtigt sein, über die Europol-Zu-
gangsstelle den Abgleich mit Eurodac-Daten zu beantragen, um so die Maßnahmen der 
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Mitgliedstaaten zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sons-
tiger schwerer Straftaten im Rahmen des Mandats von Europol zu unterstützen und zu 
stärken.

(71) Anträge auf Abgleich mit Daten in Eurodac sollten von den operativen Stellen in-
nerhalb der benannten Behörden über die Prüfstelle bei der nationalen Zugangsstelle ge-
stellt und begründet werden. Die zum Stellen von Anträgen auf einen Abgleich mit Euro-
dac-Daten befugten operativen Stellen innerhalb der benannten Behörden sollten nicht als 
Prüfstellen fungieren. Die Prüfstellen sollten unabhängig von den benannten Behörden 
sein und damit betraut werden, die genaue Einhaltung der in dieser Verordnung festgeleg-
ten Zugangsbedingungen unabhängig zu gewährleisten. Sie sollten prüfen, ob alle Voraus-
setzungen für den Zugang erfüllt sind und den Antrag auf Abgleich anschließend über die 
nationale Zugangsstelle an Eurodac weiterleiten, ohne die Gründe hierfür weiterzuleiten. 
In Fällen von besonderer Dringlichkeit, in denen ein frühzeitiger Zugang erforderlich ist, 
um auf eine konkrete gegenwärtige Gefahr im Zusammenhang mit terroristischen oder 
sonstigen schweren Straftaten reagieren zu können, sollte es möglich sein, dass die Prüfstel-
le den Antrag unverzüglich weiterleitet und die Überprüfung erst nachträglich durchführt.

(72) Es sollte möglich sein, dass die benannte Behörde und die Prüfstelle, wenn das nati-
onale Recht dies vorsieht, der gleichen Organisation angehören; die Prüfstelle sollte ihre 
Aufgaben gemäß dieser Verordnung jedoch unabhängig wahrnehmen.

(73) Aus Gründen des Schutzes personenbezogener Daten und um einen systematischen 
Abgleich, der verboten werden sollte, auszuschließen, sollten Eurodac-Daten nur in beson-
deren Fällen verarbeitet werden, wenn dies zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersu-
chung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten erforderlich ist. Ein besonderer 
Fall ist insbesondere dann gegeben, wenn der Antrag auf Abgleich eine bestimmte und 
konkrete Situation, eine bestimmte und konkrete Gefahr im Zusammenhang mit einer ter-
roristischen oder sonstigen schweren Straftat oder mit bestimmten Personen betrifft, bei 
denen ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass sie eine solche Straftat begehen 
werden oder begangen haben. Ein besonderer Fall ist auch dann gegeben, wenn der Antrag 
auf Abgleich eine Person betrifft, die Opfer einer terroristischen oder sonstigen schweren 
Straftat ist. Die benannten Behörden der Mitgliedstaaten und die benannte Europol-Stelle 
sollten daher nur dann den Abgleich mit in Eurodac gespeicherten Daten beantragen, 
wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass dieser Abgleich Informatio-
nen erbringt, die einen wesentlichen Beitrag zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersu-
chung einer terroristischen oder sonstigen schweren Straftat leisten.

(74) Darüber hinaus sollte der Zugang unter der Voraussetzung gestattet sein, dass zuvor 
eine Suche in den nationalen biometrischen Datenbanken des Mitgliedstaats und in den 
automatisierten daktyloskopischen Identifizierungssystemen aller anderen Mitgliedstaa-
ten nach dem Beschluss 2008/615/JI29 des Rates durchgeführt wurde, es sei denn, die Ab-
frage des CIR gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/818 ergibt, dass die 
Daten der betreffenden Person in Eurodac gespeichert sind. Diese Voraussetzung beinhal-
tet für den anfragenden Mitgliedstaat das Erfordernis, Abgleiche mit den technisch verfüg-
baren automatisierten daktyloskopischen Identifizierungssystemen aller anderen Mit-

29 Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1).

gliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI vorzunehmen, es sei denn, dieser Mitglieds-
taat kann geltend machen, dass es hinreichende Gründe zur Annahme gibt, dass dies nicht 
zur Feststellung der Identität der betroffenen Person führen würde. Solche hinreichenden 
Gründe bestehen insbesondere, wenn der besondere Fall keine operativen oder ermitt-
lungsbezogenen Verbindungen zu einem bestimmten Mitgliedstaat aufweist. Diese Vor-
aussetzung erfordert die vorherige rechtliche und technische Umsetzung des Beschlusses 
2008/615/JI im Bereich der Fingerabdruckdaten durch den anfragenden Mitgliedstaat, da 
eine Eurodac-Abfrage zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken unzulässig sein 
sollte, wenn die Voraussetzungen für die Einhaltung dieser Bedingung nicht erfüllt sind. 
Zusätzlich zur vorherigen Abfrage der Datenbanken sollten die benannten Behörden auch 
eine gleichzeitige Abfrage im VIS vornehmen können, sofern die Bedingungen für einen 
Abgleich mit den darin gespeicherten Daten gemäß dem Beschluss 2008/633/JI30 des Ra-
tes erfüllt sind.

(75) Für den effizienten Abgleich und Austausch personenbezogener Daten sollten die 
Mitgliedstaaten bestehende internationale Vereinbarungen und das Unionsrecht über den 
Austausch personenbezogener Daten, insbesondere den Beschluss 2008/615/JI, vollstän-
dig umsetzen und anwenden.

(76) Die außervertragliche Haftung der Union im Zusammenhang mit dem Betrieb von 
Eurodac ist in den einschlägigen Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) geregelt; für die außervertragliche Haftung der Mitgliedstaaten 
im Zusammenhang mit dem Betrieb von Eurodac hingegen sind entsprechende Vor-
schriften aufzustellen.

(77) Die Verordnung (EU) 2016/679 findet Anwendung auf die nach Maßgabe der vor-
liegenden Verordnung durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten durch Mit-
gliedstaaten, es sei denn, diese Verarbeitung erfolgt durch die benannten Behörden oder 
zuständigen Prüfstellen der Mitgliedstaaten zum Zweck der Verhütung, Untersuchung, 
Aufdeckung oder Verfolgung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten, was den 
Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit einschließt.

(78) Die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes31 erlassenen nationalen Vorschriften finden Anwendung auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zum Zweck der 
Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung.

(79) Die Verordnung (EU) 2016/794 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Europol zum Zweck der Verhütung, Untersuchung oder Aufdeckung terroristi-
scher oder sonstiger schwerer Straftaten nach Maßgabe dieser Verordnung.

31 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Be-
hörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).

30 Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der benannten Behörden der 
Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke 
der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129).
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(80) Die in der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Vorschriften betreffend den 
Schutz der Rechte und Freiheiten von Personen, insbesondere ihres Rechts auf Schutz der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten, sollten — insbesondere in Bezug auf bestimm-
te Bereiche — in der vorliegenden Verordnung hinsichtlich der Verantwortung für die Ver-
arbeitung der Daten, der Wahrung der Rechte der betroffenen Personen und der Daten-
schutzaufsicht präzisiert werden.

(81) Das Recht einer Person auf Privatsphäre und auf Datenschutz sollte im Einklang 
mit dieser Verordnung jederzeit sowohl in Bezug auf den Zugang der Behörden der Mit-
gliedstaaten als auch der befugten Stellen der Union zu Eurodac gewahrt werden.

(82) Die betroffenen Personen sollten das Recht auf Auskunft über sie betreffende per-
sonenbezogene Daten, auf Berichtigung und Löschung dieser Daten sowie auf Einschrän-
kung ihrer Verarbeitung haben. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung soll-
ten die betroffenen Personen das Recht haben, die Vervollständigung unvollständiger per-
sonenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Die-
se Rechte sollten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 und im Einklang mit den in der 
vorliegenden Verordnung, der Richtlinie (EU) 2016/680 und der Verordnung (EU) 
2016/794 festgelegten Verfahren in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken gemäß der vorliegenden Verordnung 
ausgeübt werden. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in Eurodac 
durch die nationalen Behörden sollte jeder Mitgliedstaat aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Transparenz die Behörde benennen, die gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
und der Richtlinie (EU) 2016/680 als für die Verarbeitung Verantwortlicher gilt und die 
die zentrale Verantwortung für die Datenverarbeitung durch diesen Mitgliedstaat tragen 
sollte. Jeder Mitgliedstaat sollte der Kommission diese Behörde mitteilen.

(83) Außerdem ist es wichtig, dass in Eurodac gespeicherte sachlich unrichtige Daten be-
richtigt werden, um die Richtigkeit der gemäß dieser Verordnung erstellten Statistiken zu 
gewährleisten.

(84) Die Übermittlung von auf der Grundlage dieser Verordnung von Eurodac erlangten 
personenbezogenen Daten durch einen Mitgliedstaat oder Europol an Drittstaaten, inter-
nationale Organisationen oder private Stellen innerhalb oder außerhalb der Union sollte 
verboten werden, um das Recht auf Asyl zu garantieren und um Personen, deren Daten 
gemäß dieser Verordnung verarbeitet werden, vor einer Weitergabe ihrer Daten an Dritt-
staaten zu schützen. Dies bedeutet, dass die Mitgliedstaaten keine Informationen von Eu-
rodac weitergeben sollten in Bezug auf: den oder die Namen; das Geburtsdatum; die 
Staatsangehörigkeit; den Herkunftsmitgliedstaat oder die Herkunftsmitgliedstaaten, den 
Übernahmemitgliedstaat oder den Neuansiedlungsmitgliedstaat; Details in Bezug auf das 
Identitäts- oder Reisedokument; den Ort und Zeitpunkt der Neuansiedlung oder des An-
trags auf internationalen Schutz; die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnum-
mer; den Zeitpunkt, zu dem die biometrischen Daten erfasst wurden, und den Zeitpunkt, 
zu dem der Mitgliedstaat/die Mitgliedstaaten die entsprechenden Daten an Eurodac wei-
tergegeben hat/haben; das Benutzerkennwort und alle Informationen in Bezug auf jegliche 
Überstellungen der betroffenen Person gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351. Dieses 
Verbot sollte das Recht der Mitgliedstaaten auf Weitergabe solcher Daten an Drittstaaten, 
auf die die Verordnung (EU) 2024/1351 anwendbar ist, im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2016/679 und mit den nach der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen nationalen 

Vorschriften unberührt lassen, damit sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten für die 
Zwecke dieser Verordnung mit solchen Drittstaaten zusammenarbeiten können.

(85) Abweichend von der Regel, dass von einem Mitgliedstaat gemäß dieser Verordnung 
erlangte personenbezogene Daten keinem Drittstaat übermittelt oder zur Verfügung ge-
stellt werden sollten, sollte es möglich sein, derartige personenbezogene Daten an einen 
Drittstaat zu übermitteln, wenn eine solche Übermittlung strengen Bedingungen unter-
liegt und in Einzelfällen erforderlich ist, um die Identifizierung eines Drittstaatsangehöri-
gen im Zusammenhang mit seiner Rückführung oder Rückkehr zu erleichtern. Die Über-
mittlung personenbezogener Daten sollte mit strikten Auflagen verknüpft sein. Werden 
derartige personenbezogene Daten übermittelt, so sollte ein Drittstaat keinerlei Informati-
onen darüber erhalten, dass der Drittstaatsangehörige einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat. Die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten sollte im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und mit Zustimmung des Herkunftsmit-
gliedstaats erfolgen. Bestimmungsdrittstaaten sind oft nicht Gegenstand eines Angemes-
senheitsbeschlusses der Kommission gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. Außerdem 
wurde trotz der erheblichen Bemühungen der Union im Rahmen der Zusammenarbeit 
mit den wichtigsten Herkunftsländern von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen, die 
einer Rückkehrverpflichtung unterliegen, nicht sichergestellt, dass diese Drittstaaten ihre 
nach dem Völkerrecht bestehende Verpflichtung zur Rückübernahme ihrer eigenen Staats-
angehörigen systematisch erfüllen. Rückübernahmeabkommen, die von der Union oder 
den Mitgliedstaaten geschlossen wurden oder derzeit ausgehandelt werden und die geeig-
nete Garantien für die Übermittlung von Daten an Drittstaaten gemäß Artikel 46 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 enthalten, erfassen eine begrenzte Anzahl solcher Drittstaaten, 
und der Abschluss neuer Rückübernahmeabkommen ist weiterhin nicht gesichert. In die-
sen Situationen sollte — als Ausnahme vom Erfordernis eines Angemessenheitsbeschlusses 
oder geeigneter Garantien — die Übermittlung personenbezogener Daten an die Behör-
den von Drittstaaten gemäß der vorliegenden Verordnung für die Zwecke der Durchfüh-
rung der Rückkehrpolitik der Union erlaubt sein, und es sollte möglich sein, die in der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 vorgesehene Ausnahme in Anspruch zu nehmen, sofern die in 
der genannten Verordnung dargelegten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Durchführung 
der Verordnung (EU) 2016/679, auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittstaaten gemäß der vorliegenden Verordnung, unterliegt der Überwachung 
durch die unabhängige nationale Aufsichtsbehörde. Die Verordnung (EU) 2016/679 gilt 
in Bezug auf die Verantwortung der Behörden der Mitgliedstaaten als Verantwortliche im 
Sinne der genannten Verordnung.

(86) Die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates32, ins-
besondere Artikel 33 über die Vertraulichkeit und die Sicherheit der Verarbeitung, gilt für 
die in Anwendung der vorliegenden Verordnung erfolgende Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unbescha-
det der Verordnung (EU) 2016/794, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Europol gelten sollte, Allerdings sollten Fragen im Zusammenhang mit der Zustän-

32 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
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digkeit für die Datenverarbeitung und mit der Datenschutzaufsicht geklärt werden, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass der Datenschutz von entscheidender Bedeutung für den erfolg-
reichen Betrieb von Eurodac ist und dass die Datensicherheit, die hohe technische Qualität 
und die Rechtmäßigkeit der Abfrage wesentlich sind, um das reibungslose und ordnungs-
gemäße Funktionieren von Eurodac zu gewährleisten und die Anwendung der Verordnun-
gen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 [Neuansiedlungsverordnung] zu erleichtern.

(87) Die betroffene Person sollte insbesondere davon in Kenntnis gesetzt werden, warum 
ihre Daten in Eurodac verarbeitet werden, einschließlich einer Beschreibung der Ziele der 
Verordnungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 und inwieweit die Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden ihre Daten verwenden können.

(88) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichtete nationale Aufsichtsbehörden 
sollten die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mit-
gliedstaaten überwachen, während der mit der Verordnung (EU) 2018/1725 eingesetzte 
Europäische Datenschutzbeauftragte die Tätigkeiten der Organe, Einrichtungen und sons-
tigen Stellen der Union in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
der vorliegenden Verordnung kontrolliert. Diese Aufsichtsbehörden und der Europäische 
Datenschutzbeauftragte sollten bei der Überwachung der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zusammenarbeiten, auch im Kontext des im Rahmen des Europäischen Daten-
schutzausschusses eingesetzten koordinierten Überwachungsausschusses.

(89) Die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission soll-
ten sicherstellen, dass die einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden und der Europäische Daten-
schutzbeauftragte in der Lage sind, die Nutzung der Eurodac-Daten und den Zugang zu 
ihnen angemessen zu kontrollieren.

(90) Die Leistung von Eurodac sollte überwacht und in regelmäßigen Abständen bewer-
tet werden, einschließlich der Frage, ob der Zugang zu Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungszwecken zu indirekter Diskriminierung von Personen, die internationalen Schutz 
beantragen, geführt hat, wie sie von der Kommission in ihrer Einschätzung, inwieweit die-
se Verordnung mit der Charta vereinbar ist, aufgeworfen wurde. eu-LISA sollte dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit von Eurodac un-
terbreiten.

(91) Die Mitgliedstaaten sollten ein System wirksamer, verhältnismäßiger und abschre-
ckender Sanktionen festlegen, um eine dem Zweck von Eurodac zuwiderlaufende unrecht-
mäßige Verarbeitung von in Eurodac gespeicherten Daten ahnden zu können.

(92) Die Mitgliedstaaten sollten über den Stand besonderer Asylverfahren informiert 
werden, um die adäquate Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 zu erleichtern.

(93) Diese Verordnung sollte die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates33 unberührt lassen.

(94) Diese Verordnung achtet die Grundrechte und hält die Grundsätze ein, die insbe-
sondere mit der Charta anerkannt werden. Mit dieser Verordnung sollen insbesondere die 

33 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das 
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung 
der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/E-
WG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77).

uneingeschränkte Achtung des Schutzes personenbezogener Daten und des Rechts, inter-
nationalen Schutz zu beantragen, gewährleistet und die Anwendung der Artikel 8 und 18 
der Charta verbessert werden. Diese Verordnung sollte daher entsprechend angewendet 
werden.

(95) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 
(EU) 2018/1725 angehört und hat am 21. September 2016 und am 30. November 2020 
Stellungnahmen abgegeben.

(96) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einrichtung eines Systems zum Ab-
gleich biometrischer Daten zur Unterstützung der Asyl- und Migrationspolitik der Union, 
aufgrund von dessen Beschaffenheit durch die Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(97) Es ist angezeigt, den territorialen Anwendungsbereich der Verordnung so zu begren-
zen, dass er dem territorialen Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2024/1351 ent-
spricht, mit Ausnahme der Bestimmungen über Daten, die erhoben werden, um die An-
wendung der Verordnung (EU) 2024/1350 unter den in der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Bedingungen zu erleichtern.

(98) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 
beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht 
an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch 
zu ihrer Anwendung verpflichtet.

(99) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 
Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Proto-
kolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch 
diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1. Aufgabe von „Eurodac“. (1) Es wird ein System mit der Bezeich-
nung „Eurodac“ eingerichtet. Seine Aufgabe ist es,
a) das Asylsystem zu unterstützen, indem es unter anderem zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 für die Prü-
fung eines in einem Mitgliedstaat registrierten Antrags auf internationalen 
Schutz eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zuständig ist, beiträgt 
und die Anwendung der genannten Verordnung unter den in der vorliegen-
den Verordnung festgelegten Bedingungen erleichtert;

b) die Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1350 unter den in der vorliegen-
den Verordnung festgelegten Bedingungen zu erleichtern;
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c) die Kontrolle der irregulären Zuwanderung in die Union, die Aufdeckung 
von Sekundärbewegungen innerhalb der Union sowie die Identifizierung il-
legal aufhältiger Drittstaatsangehöriger und Staatenloser zu erleichtern, da-
mit die von den Mitgliedstaaten zu ergreifenden angemessenen Maßnahmen 
festgelegt werden können;

d) den Schutz von Kindern zu erleichtern, auch im Rahmen der Gefahrenab-
wehr und Strafverfolgung;

e) die Bedingungen festzulegen, unter denen die benannten Behörden der Mit-
gliedstaaten und die benannte Europol-Stelle den Abgleich von biometri-
schen oder alphanumerischen Daten mit den in Eurodac gespeicherten Da-
ten für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zur Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten beantragen können;

f) durch die Speicherung von Identitätsdaten, Reisedokumentendaten und bio-
metrischen Daten in dem durch die Verordnung (EU) 2019/818 eingerichte-
ten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten (common identity repository 
— CIR) die korrekte Identifizierung von in Eurodac erfassten Personen ge-
mäß Artikel 20 der genannten Verordnung zu erleichtern;

g) die Ziele des durch die Verordnung (EU) 2018/1240 eingerichteten Europäi-
schen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) zu unterstüt-
zen;

h) die in der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 genannten Ziele des Visa-Informa-
tionssystems (VIS) zu unterstützen;

i) eine faktengestützte Politikgestaltung durch die Erstellung von Statistiken zu 
unterstützen;

j) die Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG zu erleichtern.
(2) [1] Unbeschadet der Verarbeitung der für Eurodac bestimmten Daten durch 

den Herkunftsmitgliedstaat in nach seinem nationalen Recht eingerichteten Da-
tenbanken dürfen biometrische Daten und andere personenbezogene Daten nur 
für die in der vorliegenden Verordnung, in der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, 
der Verordnung (EU) 2018/1240, der Verordnung (EU) 2019/818, der Verord-
nung (EU) 2024/1351 und der Verordnung (EU) 2024/1350 sowie der Richtli-
nie 2001/55/EG genannten Zwecke in Eurodac verarbeitet werden.

[2] 1Mit dieser Verordnung werden die Menschenwürde und die Grundrechte 
uneingeschränkt geachtet und die in der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union (im Folgenden „Charta“) anerkannten Grundsätze eingehalten, 
darunter auch das Recht auf Achtung der Privatsphäre, das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten, das Recht auf Asyl und das Verbot von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. 2Bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung dürfen daher keine Personen, die 
von dieser Verordnung erfasst sind, aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder einer 
anderen Überzeugung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 

Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung diskriminiert werden.

[3] Das Recht einer Person auf Privatsphäre und auf Datenschutz wird im Ein-
klang mit dieser Verordnung sowohl in Bezug auf den Zugang der Behörden der 
Mitgliedstaaten als auch der befugten Stellen der Union zu Eurodac.

Artikel 2. Begriffsbestimmungen. (1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet 
der Ausdruck
a) „Person, die internationalen Schutz beantragt“, einen Drittstaatsangehörigen 

oder Staatenlosen, der einen Antrag auf internationalen Schutz gemäß Arti-
kel 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2024/1347 gestellt hat, über den noch 
keine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist;

b) „zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens registrierte Per-
son“ eine Person, die zur Durchführung eines Verfahrens zur Neuansiedlung 
oder zur Aufnahme aus humanitären Gründen gemäß Artikel 9 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2024/1350 registriert worden ist;

c) „gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommene Person“ 
eine durch einen Mitgliedstaat außerhalb des Rahmens der Verordnung (EU) 
2024/1350 neu angesiedelte Person, wenn dieser Person internationaler 
Schutz im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2024/1347 
gewährt oder ein humanitärer Status nach nationalem Recht im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2024/1350 gemäß den 
geltenden Vorschriften der nationalen Neuansiedlungsregelung zuerkannt 
wird;

d) „humanitärer Status nach nationalem Recht“ einen humanitären Status nach 
nationalem Recht, der Rechte und Pflichten vorsieht, die den in den Artikeln 
20 bis 26 und 28 bis 35 der Verordnung (EU) 2024/1347 festgelegten Rech-
ten und Pflichten gleichwertig sind;

e) „Herkunftsmitgliedstaat“
i) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 15 Absatz 1 fallenden Person 

den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;

ii) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 18 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;

iii) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 18 Absatz 2 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt;

iv) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 20 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt;

v) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 22 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;
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vi) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 23 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;

vii) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 24 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;

viii) im Zusammenhang mit einer unter Artikel 26 Absatz 1 fallenden Person 
den Mitgliedstaat, der die personenbezogenen Daten an Eurodac über-
mittelt und die Abgleichsergebnisse erhält;

f) „Drittstaatsangehöriger“ jede Person, die nicht Bürger der Union im Sinne 
des Artikels 20 Absatz 1 AEUV ist und bei der es sich nicht um einen Staats-
angehörigen eines Staates handelt, der sich aufgrund eines Abkommens mit 
der Union an der Anwendung dieser Verordnung beteiligt;

g) „illegaler Aufenthalt“ die Anwesenheit von Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen, die nicht oder nicht mehr die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 
6 der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes34 oder andere Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder 
den dortigen Aufenthalt erfüllen, im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats;

h) „Person, die internationalen Schutz genießt“ eine Person, der die Flüchtlings-
eigenschaft gemäß Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1347 
oder der Status subsidiären Schutzes gemäß Artikel 3 Nummer 2 der genann-
ten Verordnung zuerkannt wurde;

i) „Person, die vorübergehenden Schutz genießt“ eine Person, die vorüberge-
henden Schutz im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2001/55/EG und des Durchführungsbeschlusses des Rates zur Einführung 
vorübergehenden Schutzes oder einen anderen gleichwertigen nationalen 
Schutz genießt, der als Reaktion auf dasselbe Ereignis wie hinsichtlich jenes 
Durchführungsbeschlusses des Rates eingeführt wurde;

j) „Treffer“ die aufgrund eines Abgleichs durch Eurodac festgestellte Überein-
stimmung oder festgestellten Übereinstimmungen zwischen den in der auto-
matisierten zentralen Datenbank gespeicherten biometrischen Daten und 
den von einem Mitgliedstaat übermittelten biometrischen Daten zu einer 
Person, unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Ergebnisse 
des Abgleichs gemäß Artikel 38 Absatz 4 sofort zu prüfen;

k) „nationale Zugangsstelle“ die benannte nationale Stelle, die mit Eurodac Da-
ten austauscht;

l) „Europol-Zugangsstelle“ die benannte Europol-Stelle, die mit Eurodac Da-
ten austauscht;

m) „Eurodac-Daten“ sämtliche Daten, die in Eurodac gemäß Artikel 17 Absätze 
1 und 2, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, 

34 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über ei-
nen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. 
L 77 vom 23.3.2016, S. 1).

Artikel 23 Absätze 2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 
2 gespeichert sind;

n) „Gefahrenabwehr und Strafverfolgung“ die Verhütung, Aufdeckung oder 
Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten;

o) „terroristische Straftat“ eine Straftat nach nationalem Recht, die einer der in 
der Richtlinie (EU) 2017/541 aufgeführten Straftaten entspricht oder dieser 
gleichwertig ist;

p) „schwere Straftat“ eine Straftat, die den in Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbe-
schlusses 2002/584/JI aufgeführten Straftaten entspricht oder gleichwertig 
ist, wenn die Straftat nach dem nationalen Recht mit einer freiheitsentziehen-
den Strafe oder Sicherungsmaßnahme für eine Höchstdauer von mindestens 
drei Jahren geahndet werden kann;

q) „Fingerabdruckdaten“ die Daten zu den flachen und abgerollten Abdrücken 
aller zehn Finger, sofern vorhanden, oder eine Fingerabdruckspur;

r) „Gesichtsbilddaten“ digitale Aufnahmen des Gesichts in einer Bildauflösung 
und Qualität, die für einen Abgleich biometrischer Daten geeignet sind;

s) „biometrische Daten“ Fingerabdruckdaten oder Gesichtsbilddaten;
t) „alphanumerische Daten“ Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonder-

zeichen, Leerzeichen oder Satzzeichen;
u) „Aufenthaltstitel“ jede von den Behörden eines Mitgliedstaats erteilte Erlaub-

nis, mit der der Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats gestattet wird, einschließlich der Doku-
mente, mit denen die Genehmigung des Aufenthalts im Hoheitsgebiet im 
Rahmen einer Regelung des vorübergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem die eine Ausweisung verhindernden Umstände nicht mehr ge-
geben sind, nachgewiesen werden kann; ausgenommen sind Visa und 
Aufenthaltstitel, die während der zur Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedstaats entsprechend der Verordnung (EU) 2024/1351 erforderlichen 
Frist oder während der Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 
oder eines Antrags auf Gewährung eines Aufenthaltstitels erteilt wurden;

v) „Schnittstellenkontrolldokument“ ein technisches Dokument, in dem die 
Anforderungen festgelegt sind, die die nationalen Zugangsstellen oder die 
Europol-Zugangsstellen erfüllen müssen, damit sie mit Eurodac elektronisch 
kommunizieren können, insbesondere indem das Format und der mögliche 
Inhalt der Informationen, die zwischen Eurodac und den nationalen Zu-
gangsstellen oder Europol-Zugangsstellen ausgetauscht werden sollen, vorge-
geben werden;

w) „CIR“ den durch Artikel 17 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/818 
eingerichteten gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten;

x) „Identitätsdaten“ die in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben c bis f und h, Artikel 
19 Absatz 1 Buchstaben c bis f und h, Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben c bis f 
und h, Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben c bis f und h, Artikel 23 Absatz 2 
Buchstaben c bis f und h, Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben c bis f und h und 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstaben c bis f und h genannten Daten;
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y) „Datensatz“ die in Eurodac auf der Grundlage der Artikel 17, 19, 21, 22, 23, 
24 oder 26 gespeicherten Informationen, die einem Satz von Fingerabdrü-
cken einer betroffenen Person entsprechen und aus biometrischen Daten, al-
phanumerischen Daten und, soweit verfügbar, einer eingescannten Farbko-
pie eines Identitäts- oder Reisedokuments bestehen;

z) „Kind“ oder „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen unter 18 Jahren.

(2) Die in Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Begriffe sind 
auf die vorliegende Verordnung insofern anzuwenden, als eine Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Behörden der Mitgliedstaaten zu den in Artikel 
1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Zwecken erfolgt.

(3) Sofern nichts anderes angegeben ist, sind die in Artikel 2 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 festgelegten Begriffe auf die vorliegende Verordnung anzuwen-
den.

(4) Die in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegten Begriffe sind auf 
die vorliegende Verordnung insofern anzuwenden, als eine Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken erfolgt.

Artikel 3. Aufbau des Systems und Grundprinzipien. (1) Eurodac besteht 
aus
a) einem Zentralsystem mit

i) einer Zentraleinheit,
ii) einem Notfallplan und einem Notfallsystem;

b) einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem und den 
Mitgliedstaaten, die einen sicheren und verschlüsselten Kanal für die Über-
mittlung von Eurodac-Daten zur Verfügung stellt (im Folgenden „Kommu-
nikationsinfrastruktur“);

c) dem CIR;
d) einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem 

und den zentralen Infrastrukturen des Europäischen Suchportals und zwi-
schen dem Zentralsystem und dem CIR.

(2) 1Der CIR enthält die in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a bis f, h und i, Ar-
tikel 19 Absatz 1 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a 
bis f, h und i, Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 23 Absatz 
2 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben a bis f und h und 
Absatz 3 Buchstabe a sowie Artikel 26 Absatz 2 Buchstaben a bis f, h und i ge-
nannten Daten. 2Die übrigen Eurodac-Daten werden im Zentralsystem gespei-
chert.

(3) 1Die Kommunikationsinfrastruktur nutzt das bestehende gesicherte TES-
TA-Netz (Transeuropäische Telematikdienste zwischen Verwaltungen). 2Um die 
Vertraulichkeit zu gewährleisten, werden personenbezogene Daten, die an oder 
von Eurodac übermittelt werden, verschlüsselt.

(4) 1Jeder Mitgliedstaat hat eine einzige nationale Zugangsstelle. 2Europol hat 
eine einzige Zugangsstelle (im Folgenden „Europol-Zugangsstelle“).

(5) Eurodac verarbeitet die Daten zu unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Ab-
satz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 
Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 fallenden Personen im Auftrag des Herkunfts-
mitgliedstaats unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen und 
trennt die Daten mit den geeigneten technischen Mitteln voneinander.

(6) 1Alle in Eurodac erfassten Datensätze, die ein und demselben Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen entsprechen, werden in einer Sequenz miteinander 
verknüpft. 2Wird ein automatischer Abgleich gemäß den Artikeln 27 und 28 
durchgeführt und dabei ein Treffer in mindestens einem anderen Satz von Fin-
gerabdrücken oder, wenn diese Fingerabdrücke von einer Qualität sind, die kei-
nen angemessenen Abgleich gewährleistet, oder nicht verfügbar sind, Gesichts-
bilddaten aus einem anderen Datensatz erzielt wird, der demselben Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen entspricht, so verknüpft Eurodac diese Datensät-
ze automatisch auf der Grundlage des Abgleichs miteinander. 3Erforderlichen-
falls prüft ein Experte gemäß Artikel 38 Absätze 4 und 5 das Ergebnis eines auto-
matischen Abgleichs gemäß den Artikeln 27 und 28. 4Falls der Mitgliedstaat, der 
das Ergebnis des Abgleichs erhält, den Treffer bestätigt, übermittelt er eine Mit-
teilung zur Bestätigung der Verknüpfung dieser Datensätze an eu-LISA.

(7) Die für Eurodac geltenden Vorschriften gelten auch für die Operationen 
der Mitgliedstaaten ab der Übermittlung der Daten an Eurodac bis zur Verwen-
dung der Ergebnisse des Abgleichs.

Artikel 4. Betriebsmanagement. (1) [1] Für das Betriebsmanagement von Eu-
rodac ist eu-LISA zuständig.

[2] Das Betriebsmanagement von Eurodac umfasst alle Aufgaben, die erforder-
lich sind, um Eurodac nach Maßgabe dieser Verordnung 24 Stunden am Tag 
und 7 Tage in der Woche betriebsbereit zu halten; insbesondere auch die für den 
einwandfreien Betrieb des Systems erforderlichen Wartungsarbeiten und techni-
schen Anpassungen, um unter anderem die zum Abfragen von Eurodac erfor-
derliche Zeit auf einem akzeptablen Niveau zu halten. eu-LISA entwickelt einen 
Notfallplan und ein Notfallsystem; dabei wird Wartungsanforderungen und un-
vorhergesehenen Ausfallzeiten von Eurodac Rechnung getragen, einschließlich 
der Auswirkungen von Notfallmaßnahmen auf Datenschutz und Datensicher-
heit.

[3] eu-LISA gewährleistet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, dass 
vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse die beste verfügbare und sicherste 
Technologie und Technik für Eurodac zum Einsatz kommt.

(2) [1] eu-LISA kann in den nachstehenden Fällen echte personenbezogene Da-
ten aus dem Eurodac-Produktivsystem zu Testzwecken gemäß der Verordnung 
(EU) 2016/679 verwenden:
a) zur Diagnose und Behebung von Störungen in Eurodac; oder
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b) zum Testen neuer Technologien und Technik zur Erhöhung der Leistung 
von Eurodac oder der Übermittlung von Daten an Eurodac.

[2] 1In den Fällen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b sind die Sicherheits-
maßnahmen, die Zugangskontrolle und die Protokollierungsaktivitäten in der 
Testumgebung identisch mit denen im Eurodac-Produktivsystem. 2Die Verar-
beitung von zu Testzwecken angepassten echten personenbezogenen Daten un-
terliegt strengen Bedingungen, und die Daten werden so anonymisiert, dass die 
betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann. 3Sobald der Zweck des 
durchgeführten Tests erfüllt ist oder die Tests abgeschlossen sind, werden die 
echten personenbezogenen Daten umgehend und dauerhaft aus der Testumge-
bung gelöscht.

(3) eu-LISA ist für folgende Aufgaben im Zusammenhang mit der Kommuni-
kationsinfrastruktur zuständig:
a) Überwachung;
b) Sicherheit;
c) Koordinierung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Be-

treiber.
(4) Die Kommission ist für alle nicht in Absatz 3 genannten Aufgaben im Zu-

sammenhang mit der Kommunikationsinfrastruktur zuständig, insbesondere 
für
a) den Haushaltsvollzug;
b) Anschaffung und Erneuerung;
c) vertragliche Belange.

(5) 1Unbeschadet des Artikels 17 des in der Verordnung (EWG, Euratom, 
EGKS) Nr. 259/68 des Rates35 festgelegten Statuts der Beamten der Europäi-
schen Union und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
der Union wendet eu-LISA angemessene Vorschriften zur Gewährleistung der 
beruflichen Schweigepflicht oder einer anderen vergleichbaren Geheimhaltungs-
pflicht auf alle Mitarbeiter an, die mit Eurodac-Daten arbeiten. 2Dieser Absatz 
gilt auch nach dem Ausscheiden dieser Personen aus dem Amt oder Dienstver-
hältnis oder nach der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter.

Artikel 5. Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken benannte 
Behörden der Mitgliedstaaten. (1) 1Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungszwecken benennen die Mitgliedstaaten die Behörden, die gemäß dieser 
Verordnung berechtigt sind, einen Abgleich mit Eurodac-Daten zu beantragen. 
2Bei den benannten Behörden handelt es sich um Behörden der Mitgliedstaaten, 
die für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von terroristischen oder 
sonstigen schweren Straftaten zuständig sind.

(2) Jeder Mitgliedstaat führt eine Liste seiner benannten Behörden.
35 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des 
Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vor-
übergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1).

(3) Jeder Mitgliedstaat führt eine Liste der operativen Stellen innerhalb seiner 
benannten Behörden, die berechtigt sind, den Abgleich mit Eurodac-Daten über 
die nationale Zugangsstelle zu beantragen.

Artikel 6. Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken zugangsbe-
rechtigte Prüfstellen der Mitgliedstaaten. (1) [1] 1Zu Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungszwecken benennt jeder Mitgliedstaat eine einzige nationale Be-
hörde oder eine Stelle innerhalb einer solchen Behörde als Prüfstelle. 2Die 
Prüfstelle ist eine Behörde des Mitgliedstaats, die für die Verhütung, Aufde-
ckung oder Untersuchung von terroristischen oder sonstigen schweren Strafta-
ten zuständig ist.

[2] 1Die benannte Behörde und die Prüfstelle können, wenn die nationalen 
Rechtsvorschriften dies vorsehen, Teile der gleichen Organisation sein, wobei die 
Prüfstelle ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung jedoch unabhängig wahrneh-
men muss. 2Die Prüfstelle ist von den operativen Stellen gemäß Artikel 5 Absatz 
3 getrennt und nimmt bei der Wahrnehmung ihrer Prüftätigkeiten von diesen 
keine Anweisungen entgegen.

[3] Nach Maßgabe ihrer Verfassungsordnung oder ihres nationalen Rechts kön-
nen die Mitgliedstaaten mehr als eine Prüfstelle benennen, wenn dies ihrer Orga-
nisations- und Verwaltungsstruktur entspricht.

(2) [1] Die Prüfstelle gewährleistet, dass die Bedingungen für die Beantragung 
eines Abgleichs biometrischer oder alphanumerischer Daten mit Eurodac-Daten 
erfüllt sind.

[2] Nur ordnungsgemäß ermächtigte Mitarbeiter der Prüfstelle sind berechtigt, 
Anträge auf Zugang zu Eurodac gemäß Artikel 32 entgegenzunehmen und wei-
terzuleiten.

[3] Nur die Prüfstelle ist berechtigt, Anträge auf einen Abgleich biometrischer 
oder alphanumerischer Daten an die nationale Zugangsstelle weiterzuleiten.

Artikel 7. Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken benannte 
Europol-Stelle und zugangsberechtigte Europol-Prüfstelle. (1) 1Zu Gefah-
renabwehr- und Strafverfolgungszwecken benennt Europol eine oder mehrere 
seiner operativen Einheiten als „benannte Europol-Stelle“. 2Die benannte Euro-
pol-Stelle ist berechtigt, über die Europol-Zugangsstelle den Abgleich mit Euro-
dac-Daten zu beantragen, um so die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verhü-
tung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer 
Straftaten im Rahmen des Mandats von Europol zu unterstützen und zu stär-
ken.

(2) 1Zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken benennt Europol eine 
mit ordnungsgemäß befugtem Europol-Personal ausgestattete einzige speziali-
sierte Stelle, die für Europol als Prüfstelle fungiert. 2Die Europol-Prüfstelle ist be-
rechtigt, Anträge der benannten Europol-Stelle auf einen Abgleich mit Eurodac-
Daten über die Europol-Zugangsstelle weiterzuleiten. 3Die Europol-Prüfstelle ist 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung völlig un-
abhängig von der benannten Europol-Stelle. 4Die Europol-Prüfstelle ist von der 
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benannten Europol-Stelle getrennt und nimmt bei der Wahrnehmung ihrer 
Prüftätigkeiten von dieser keine Anweisungen entgegen. 5Die Europol-Prüfstelle 
gewährleistet, dass die Bedingungen für die Beantragung eines Abgleichs biome-
trischer oder alphanumerischer Daten mit Eurodac-Daten erfüllt sind.

Artikel 8. Interoperabilität mit ETIAS. (1) Ab dem 12. Juni 2026 wird Eu-
rodac mit dem in Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/818 genannten Europäi-
schen Suchportal verbunden, um die Anwendung der Artikel 11 und 20 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1240 zu ermöglichen.

(2) [1] Die automatisierte Bearbeitung gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 
2018/1240 ermöglicht die in jenem Artikel vorgesehenen Überprüfungen sowie 
die in den Artikeln 22 und 26 der genannten Verordnung vorgesehenen nachfol-
genden Überprüfungen.

[2] 1Zur Durchführung der Überprüfungen nach Artikel 20 Absatz 2 Buchsta-
be k der Verordnung (EU) 2018/1240 gleicht das ETIAS-Zentralsystem unter 
Rückgriff auf das Europäische Suchportal die im ETIAS gespeicherten Daten 
unter Verwendung der Datenkategorien in der Entsprechungstabelle in Anhang 
I der vorliegenden Verordnung in schreibgeschützter Form mit den auf der 
Grundlage der Artikel 17, 19, 21, 22, 23, 24 und 26 der vorliegenden Verord-
nung erhobenen Daten in Eurodac ab, die sich auf Personen beziehen, die das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung ver-
lassen haben oder aufgrund einer Abschiebungsanordnung aus dem Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten abgeschoben wurden. 2Diese Überprüfungen berühren 
nicht die besonderen Vorschriften nach Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2018/1240.

Artikel 9. Bedingungen für den Zugang zu Eurodac zum Zweck der ma-
nuellen Verarbeitung durch nationale ETIAS-Stellen. (1) Nationale ETI-
AS-Stellen fragen Eurodac anhand derselben alphanumerischen Daten ab, die 
für die automatisierte Bearbeitung nach Artikel 8 verwendet werden.

(2) 1Die nationalen ETIAS-Stellen haben für die Zwecke des Artikels 1 Absatz 
1 Buchstabe g der vorliegenden Verordnung Zugang zu Eurodac gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2018/1240 für die Abfrage von Daten in schreibgeschützter 
Form, um Anträge auf Erteilung einer Reisegenehmigung zu prüfen. 2Die natio-
nalen ETIAS-Stellen können insbesondere die in den Artikeln 17, 19, 21, 22, 23, 
24 und 26 der vorliegenden Verordnung genannten Daten abfragen.

(3) Das Ergebnis der Prüfung nach einem Datenzugriff oder einer Datenabfra-
ge gemäß den Absätzen 1 und 2 wird nur in den ETIAS-Antragsdatensätzen ge-
speichert.

Artikel 10. Zugang der zuständigen Visumbehörden zu Eurodac. Zum 
Zweck der manuellen Überprüfung von Treffern bei automatisierten Abfragen 
des VIS gemäß den Artikeln 9a und 9c der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 so-
wie zur Prüfung von Visumanträgen gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 

810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates36 und für diesbezügliche 
Entscheidungen haben die zuständigen Visumbehörden gemäß den genannten 
Verordnungen Zugang zu Eurodac, um Daten in einem schreibgeschützten For-
mat abzurufen.

Artikel 11. Interoperabilität mit dem VIS. 1Wie in Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe d dieser Verordnung vorgesehen, wird Eurodac mit dem in Artikel 6 der 
Verordnung (EU) 2019/817 genannten Europäischen Suchportal verbunden, 
um die in Artikel 9a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vorgesehene automati-
sche Bearbeitung und daher die Abfrage von Eurodac und den Abgleich relevan-
ter Daten des VIS mit den relevanten Daten in Eurodac zu ermöglichen. 2Die 
Überprüfungen berühren nicht die besonderen Vorschriften nach Artikel 9b der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2008.

Artikel 12. Statistik. (1) eu-LISA erstellt monatlich eine Statistik über die Ar-
beit von Eurodac, aus der insbesondere Folgendes hervorgeht:
a) die Zahl der Antragsteller und der Erstantragsteller, die durch den in Artikel 

3 Absatz 6 genannten Verknüpfungsprozess ermittelt wurde;
b) die Zahl der abgelehnten Antragsteller, die durch den in Artikel 3 Absatz 6 

genannten Verknüpfungsprozess gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe j er-
mittelt wurde;

c) die Zahl der nach Such- und Rettungseinsätzen ausgeschifften Personen;
d) die Zahl der Personen, die als Personen registriert sind, die vorübergehenden 

Schutz genießen;
e) die Zahl der Antragsteller, denen internationaler Schutz in einem Mitglieds-

taat gewährt wurde;
f) die Zahl der Personen, die als Minderjährige registriert waren;
g) die Zahl der Personen nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden 

Verordnung, die gemäß der Verordnung (EU) 2024/1350 neu aufgenommen 
wurden;

h) die Zahl der Personen nach Artikel 20 Absatz 1, die im Rahmen einer Neuan-
siedlungsregelung aufgenommen wurden;

i) die Zahl der Datensätze, die zu Personen nach Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 
Absatz 2 Buchstaben b und c, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Arti-
kel 24 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 übermittelt wurden;

j) die Zahl der Datenübermittlungen in Bezug auf Personen nach Artikel 18 
Absatz 1;

k) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 15 Absatz 1 dieser 
Verordnung,
i) für die in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz re-

gistriert wurde,

36 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1).
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ii) die in Verbindung mit dem irregulären Überschreiten einer Außengren-
ze aufgegriffen wurden,

iii) die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhielten,
iv) die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden,
v) denen internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wurde,
vi) die in einem Mitgliedstaat als Personen, die vorübergehenden Schutz ge-

nießen, registriert waren,
vii) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde oder
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

viii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden;

l) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 18 Absatz 1 der vor-
liegenden Verordnung,
i) denen zuvor internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wor-

den war,
ii) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde oder
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

iii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden;

m) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 22 Absatz 1 der vor-
liegenden Verordnung,
i) für die in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz re-

gistriert wurde,
ii) die in Verbindung mit dem irregulären Überschreiten einer Außengren-

ze aufgegriffen wurden,
iii) die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhielten,
iv) die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden,

v) denen internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wurde,
vi) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde,
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

vii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden,

viii) die in einem Mitgliedstaat als Personen, die vorübergehenden Schutz ge-
nießen, registriert waren;

n) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 23 Absatz 1 der vor-
liegenden Verordnung,
i) für die in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz re-

gistriert wurde,
ii) die in Verbindung mit dem irregulären Überschreiten einer Außengren-

ze aufgegriffen wurden,
iii) die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhielten,
iv) die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden,
v) denen internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wurde,
vi) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde,
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

vii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden,

viii) die in einem Mitgliedstaat als Personen, die vorübergehenden Schutz ge-
nießen, registriert waren;

o) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 24 Absatz 1 der vor-
liegenden Verordnung,
i) für die in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz re-

gistriert wurde,
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ii) die in Verbindung mit dem irregulären Überschreiten einer Außengren-
ze aufgegriffen wurden,

iii) die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhielten,
iv) die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden,
v) denen internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wurde,
vi) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde, oder
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

vii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden,

viii) die in einem Mitgliedstaat als Personen, die vorübergehenden Schutz ge-
nießen, registriert waren;

p) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 26 Absatz 1 der vor-
liegenden Verordnung,
i) für die in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz re-

gistriert wurde;
ii) die in Verbindung mit dem irregulären Überschreiten einer Außengren-

ze aufgegriffen wurden;
iii) die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhielten;
iv) die nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft wurden;
v) denen internationaler Schutz in einem Mitgliedstaat gewährt wurde;
vi) die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 

der Verordnung (EU) 2024/1350 registriert waren und
— denen internationaler Schutz gewährt oder ein humanitärer Status 

nach nationalem Recht zuerkannt wurde,
— denen aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 

jener Verordnung die Aufnahme verweigert wurde,
— für die das Aufnahmeverfahren eingestellt wurde, da die Person, 

nach Artikel 7 jener Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat,

vii) die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
wurden;

viii) die in einem Mitgliedstaat als Personen, die vorübergehenden Schutz ge-
nießen, registriert waren;

q) die Zahl der biometrischen Daten, die Eurodac mehr als einmal vom Her-
kunftsmitgliedstaat anfordern musste, weil die ursprünglich übermittelten 
biometrischen Daten für den Abgleich anhand der automatisierten Systeme 
für die Identifizierung von Fingerabdrücken und Gesichtsbildern ungeeignet 
waren;

r) die Zahl der gemäß Artikel 31 Absätze 1 bis 4 markierten und nicht markier-
ten Datensätze;

s) die Zahl der Treffer in Bezug auf Personen nach Artikel 31 Absätze 1 und 4, 
für die Treffer nach Unterabsatz 1 Buchstaben k bis p des vorliegenden Arti-
kels gespeichert wurden;

t) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 33 Absatz 1;
u) die Zahl der Anträge und Treffer nach Artikel 34 Absatz 1;
v) die Zahl der nach Artikel 43 gestellten Anträge;
w) die Zahl der von Eurodac erhaltenen Treffer gemäß Artikel 38 Absatz 6.

(2) [1] 1Die monatlichen statistischen Daten zu Personen nach Absatz 1 werden 
monatlich veröffentlicht. 2Am Ende jeden Jahres veröffentlicht eu-LISA eine 
jährliche Statistik zu Personen nach Absatz 1. 3Die statistischen Daten werden 
nach Mitgliedstaat aufgeschlüsselt. 4Die statistischen Daten zu Personen nach 
Absatz 1 Buchstabe i werden soweit möglich nach Geburtsjahr und Geschlecht 
aufgeschlüsselt.

[2] Dieser Absatz berührt nicht die Anonymisierung der statistischen Daten.
(3) [1] 1Zur Unterstützung der in Artikel 1 Buchstaben c und i genannten Ziele 

erstellt eu-LISA monatliche systemübergreifende Statistiken. 2Diese Statistiken 
dürfen nicht die Identifizierung von Einzelpersonen ermöglichen und müssen 
auf Daten aus Eurodac, dem VIS, ETIAS und dem EES zurückgreifen.

[2] Diese Statistiken nach Unterabsatz 1 werden den Mitgliedstaaten, dem Euro-
päischen Parlament, der Kommission, der Asylagentur der Europäischen Union, 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und Europol zur 
Verfügung gestellt.

[3] 1Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten den Inhalt 
der monatlichen systemübergreifenden Statistiken nach Unterabsatz 1 fest. 2Die-
se Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 56 Absatz 2 genann-
ten Prüfverfahren erlassen.

[4] Systemübergreifende Statistiken dürfen für sich allein nicht dazu verwendet 
werden, den Zugang zum Hoheitsgebiet der Union zu verweigern.

(4) eu-LISA stellt der Kommission auf Ersuchen Statistiken zu bestimmten As-
pekten im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung sowie die in 
Absatz 1 genannten Statistiken zur Verfügung und macht sie auf Antrag den 
Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, der Asylagentur der Europäi-
schen Union, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und 
Europol verfügbar.

(5) 1eu-LISA speichert die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Daten zu For-
schungs- und Analysezwecken, um den in Absatz 3 genannten Behörden zu er-
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möglichen, im zentralen Speicher für Berichte und Statistiken nach Artikel 39 
der Verordnung (EU) 2019/818 anpassbare Berichte und Statistiken abzurufen. 
2Diese Statistiken dürfen keine Identifizierung von Einzelpersonen ermöglichen.

(6) eu-LISA, die Kommission, die von den einzelnen Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 40 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung benannten Behörden sowie 
die berechtigten Nutzer der Asylagentur der Europäischen Union, der Europäi-
schen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und von Europol erhalten Zu-
gang zum zentralen Speicher für Berichte und Statistiken nach Artikel 39 der 
Verordnung (EU) 2019/818, wenn dieser Zugang für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben von Belang ist.

Artikel 13. Verpflichtende Erfassung biometrischer Daten. (1) Die Mit-
gliedstaaten erfassen die biometrischen Daten der Personen nach Artikel 15 Ab-
satz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Ar-
tikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 für die Zwecke von 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j und verlangen von diesen Personen, 
dass sie ihre biometrischen Daten erfassen lassen und klären sie über diese Ver-
pflichtung gemäß Artikel 42 auf.

(2) Die Mitgliedstaaten achten die Würde und die physische Integrität der Per-
sonen während der Erfassung der Fingerabdruck- oder Gesichtsbilddaten.

(3) 1Verwaltungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der Ver-
pflichtung, die biometrischen Daten nach Absatz 1 erfassen zu lassen, werden 
nach nationalem Recht festgelegt. 2Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein und können als letztes Mittel auch die Aus-
übung von Zwang umfassen.

(4) Wenn alle nach nationalem Recht gemäß Absatz 3 vorgesehenen Maßnah-
men nicht gewährleisten, dass ein Antragsteller der Verpflichtung, die biometri-
schen Daten erfassen zu lassen, nachkommt, gelten die einschlägigen Bestim-
mungen nach dem Unionsrecht zum Asyl betreffend die Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung.

(5) Wenn die Erfassung der biometrischen Daten von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen, die als schutzbedürftig angesehen werden, aufgrund des Zu-
stands ihrer Fingerkuppen oder ihres Gesichts nicht möglich ist, und wenn die 
betreffenden Personen diesen Zustand nicht absichtlich herbeigeführt haben, er-
greifen die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, unbeschadet der Absätze 
3 und 4 dieses Artikels, keine Verwaltungsmaßnahmen an, um die Einhaltung 
der Verpflichtung, biometrische Daten erfassen zu lassen, zu gewährleisten.

(6) Das Verfahren zur Erfassung biometrischer Daten wird gemäß der nationa-
len Praxis des betreffenden Mitgliedstaats und unter Beachtung der in der Char-
ta und in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten verankerten Schutzklauseln festgelegt und angewandt.

Artikel 14. Besondere Bestimmungen betreffend Minderjährige. (1) [1] Die 
biometrischen Daten von Minderjährigen ab dem Alter von sechs Jahren werden 
von speziell für die Erfassung der biometrischen Daten bei Minderjährigen ge-

schulten Beamten auf kinderfreundliche und kindgerechte Weise und unter un-
eingeschränkter Achtung des Wohls des Kindes und der im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes verankerten Schutzklauseln er-
fasst.

[2] 1Bei der Anwendung dieser Verordnung ist das Wohl des Kindes vorrangig zu 
berücksichtigen. 2In Fällen, in denen nicht mit Sicherheit feststellbar ist, ob ein 
Kind unter sechs Jahre alt ist, und keine Nachweise für das Alter dieses Kindes 
vorhanden sind, gehen die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats für die Zwe-
cke dieser Verordnung von der Annahme aus, dass das Kind unter sechs Jahre alt 
ist.

[3] 1Minderjährige müssen während der gesamten Erfassung ihrer biometri-
schen Daten von einem erwachsenen Familienangehörigen begleitet werden, so-
fern anwesend. 2Unbegleitete Minderjährige müssen während der gesamten Er-
fassung ihrer biometrischen Daten von einem Vertreter oder, wenn kein Vertre-
ter benannt wurde, einer Person, die dafür geschult ist, das Wohl und das allge-
meine Wohlergehen des Kindes zu schützen, begleitet werden. 3Die derart ge-
schulte Person darf nicht der für die Erfassung der biometrischen Daten zustän-
dige Beamte sein, muss unabhängig handeln und darf weder von dem für die Er-
fassung der biometrischen Daten zuständigen Beamten noch von der dafür zu-
ständigen Stelle Anweisungen erhalten. 4Die derart geschulte Person muss die 
Person sein, die gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 dafür benannt wurde, 
vorläufig als ein Vertreter zu handeln, sofern eine solche Person benannt wurde.

[4] 1Gegen Minderjährige darf keine Form von Gewalt eingesetzt werden, um 
dafür zu sorgen, dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen, ihre biometrischen 
Daten erfassen zu lassen. 2Jedoch kann, sofern nach dem einschlägigen Unions- 
oder nationalen Recht zulässig und als letztes Mittel, ein angemessenes Maß an 
Zwang gegen Minderjährige eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie dieser 
Verpflichtung nachkommen. 3Bei der Anwendung eines derartigen angemesse-
nen Maßes an Zwang müssen die Mitgliedstaaten die Würde und die physische 
Integrität der Minderjährigen achten.

[5] Wenn sich ein Minderjähriger, insbesondere wenn dieser unbegleitet oder 
von seiner Familie getrennt ist, weigert, seine biometrischen Daten erfassen zu 
lassen, und — entsprechend einer Bewertung durch einen speziell für die Erfas-
sung der biometrischen Daten bei Minderjährigen geschulten Beamten — es 
hinreichende Gründe zu der Annahme gibt, dass die Sicherheit und der Schutz 
des Minderjährigen gefährdet sind, wird der Minderjährige an die zuständigen 
nationalen Kinderschutzbehörden und/oder nationale Verweismechanismen 
oder beides weiterverwiesen.

(2) 1Wenn das Abnehmen von Fingerabdrücken oder das Erfassen des Ge-
sichtsbilds aufgrund des Zustands der Fingerkuppen oder des Gesichts eines 
Minderjährigen nicht möglich ist, gilt Artikel 13 Absatz 5. 2Bei erneuter Abnah-
me von Fingerabdrücken oder Erfassung des Gesichtsbilds von Minderjährigen 
gilt Absatz 1 des vorliegenden Artikels.

(3) Eurodac-Daten, die einem Kind unter 14 Jahren zuzuordnen sind, dürfen 
für Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecke gegen ein solches Kind nur 
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dann verwendet werden, wenn– zusätzlich zu den Gründen nach Artikel 33 Ab-
satz 1 Buchstabe c — Gründe für die Annahme bestehen, dass diese Daten für 
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung einer terroristischen 
oder sonstigen schweren Straftat, die begangen zu haben das Kind verdächtigt 
wird, erforderlich sind.

(4) Diese Verordnung lässt die Anwendung der Bedingungen nach Artikel 13 
der Richtlinie (EU) 2024/1346 unberührt.

KAPITEL II. Personen, die internationalen Schutz beantragen

Artikel 15. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) [1] Jeder 
Mitgliedstaat erfasst nach Artikel 13 Absatz 2 von jeder Person, die internationa-
len Schutz beantragt und mindestens sechs Jahre alt ist, die biometrischen Daten
a) bei Registrierung des Antrags auf internationalen Schutz nach Artikel 27 der 

Verordnung (EU) 2024/1348, und übermittelt sie so bald wie möglich, spä-
testens jedoch 72 Stunden nach dieser Registrierung, zusammen mit den an-
deren in Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Daten 
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung an Eurodac, oder

b) bei Stellung des Antrags auf internationalen Schutz, wenn der Antrag an Au-
ßengrenzübergangsstellen oder in Transitzonen von einer Person gestellt 
wird, die die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2016/399 nicht erfüllt, und übermittelt sie so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 72 Stunden, nachdem die biometrischen Daten erfasst wurden, zu-
sammen mit den in Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ge-
nannten übrigen Daten gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verord-
nung an Eurodac.

[2] 1Die Nichteinhaltung der Frist von 72 Stunden gemäß Unterabsatz 1 Buch-
staben a und b dieses Absatzes entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Ver-
pflichtung, die biometrischen Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 
2Können aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in ei-
ner Qualität abgenommen werden, die einen angemessenen Abgleich nach Arti-
kel 38 gewährleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerab-
drücke des Antragstellers ab und übermittelt diese so bald wie möglich, spätes-
tens jedoch 48 Stunden nach erfolgreicher Abnahme.

(2) [1] Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der Person, die internationalen Schutz 
beantragt, oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen 
Daten dieser Person erfasst werden können, von den Mitgliedstaaten so bald wie 
möglich, spätestens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Grün-
de nicht mehr vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt.

[2] Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die 
Frist von 72 Stunden nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b um ma-
ximal weitere 48 Stunden verlängern, um ihre nationalen Notfallpläne durchzu-
führen.

(3) Die biometrischen Daten, die alphanumerischen Daten und, soweit verfüg-
bar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments, können 
auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats auch von Mitgliedern der europäi-
schen Grenz- und Küstenwacheteams oder von Sachverständigen der Asyl-Un-
terstützungsteams, die speziell dafür geschult sind, im Namen dieses Mitglieds-
taats erfasst und übermittelt werden, sofern diese Aufgaben und Befugnisse ge-
mäß den Verordnungen (EU) 2019/1896 und (EU) 2021/2303 wahrnehmen.

(4) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit 
anderen Datensätzen, die denselben Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
betreffen, in einer Sequenz gemäß Artikel 3 Absatz 6 verknüpft.

Artikel 16. Informationen zur Rechtsstellung der betroffenen Person. (1) 
[1] Sobald der zuständige Mitgliedstaat gemäß der Verordnung (EU) 2024/1351 
bestimmt worden ist, aktualisiert der Mitgliedstaat, der die Verfahren zur Bestim-
mung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, seinen im Einklang mit Artikel 
17 der vorliegenden Verordnung gespeicherten Datensatz zu der betreffenden 
Person, indem er den zuständigen Mitgliedstaat hinzufügt.

[2] Wird ein Mitgliedstaat zuständig, weil es hinreichende Gründe zur Annah-
me gibt, dass der Antragsteller gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2024/1351 eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt, so aktualisiert er seinen 
im Einklang mit Artikel 17 der vorliegenden Verordnung gespeicherten Daten-
satz zu der betreffenden Person, indem er den zuständigen Mitgliedstaat hinzu-
fügt.

(2) Die nachstehenden Informationen werden an Eurodac übermittelt und 
dort im Einklang mit Artikel 29 Absatz 1 zum Zweck der Übermittlung gemäß 
den Artikeln 27 und 28 gespeichert:
a) Wenn eine Person, die internationalen Schutz beantragt, im Zuge einer Über-

stellung nach Annahme eines Aufnahmegesuchs gemäß Artikel 40 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 in dem Mitgliedstaat ankommt, der für die Prü-
fung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, übermittelt dieser 
seinen gemäß Artikel 17 der vorliegenden Verordnung gespeicherten Daten-
satz zu der betreffenden Person und fügt ihm den Zeitpunkt ihrer Ankunft 
hinzu.

b) Wenn eine Person, die internationalen Schutz beantragt, oder eine andere 
Person nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b oder c der Verordnung (EU) 
2024/1351 im Zuge einer Überstellung aufgrund einer Wiederaufnahmemit-
teilung gemäß Artikel 41 der genannten Verordnung in dem Mitgliedstaat 
ankommt, der für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zu-
ständig ist, aktualisiert dieser seinen gemäß Artikel 17 der vorliegenden Ver-
ordnung gespeicherten Datensatz zu der betreffenden Person durch Hinzu-
fügung des Zeitpunkts ihrer Ankunft.

c) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat nachweist, dass die betreffende Person, 
deren Daten gemäß Artikel 17 der vorliegenden Verordnung in Eurodac ge-
speichert sind, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen hat, aktuali-
siert er seinen gemäß Artikel 17 gespeicherten Datensatz zu der betreffenden 
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Person durch Hinzufügung des Zeitpunkts, zu dem die Person das Hoheits-
gebiet verlassen hat, um die Anwendung des Artikels 37 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1351 zu erleichtern.

d) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat gewährleistet, dass die betreffende Person, 
deren Daten gemäß Artikel 17 der vorliegenden Verordnung in Eurodac ge-
speichert sind, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund eines Rück-
kehrentscheidung oder einer Abschiebungsanordnung verlassen hat, denen 
eine Rücknahme oder Ablehnung des Antrags auf internationalen Schutz ge-
mäß Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1351 vorangegangen ist, 
aktualisiert er seinen gemäß Artikel 17 der vorliegenden Verordnung gespei-
cherten Datensatz zu der betreffenden Person durch Hinzufügung des Zeit-
punkts, zu dem diese abgeschoben wurde oder das Hoheitsgebiet verlassen 
hat.

(3) Geht die Zuständigkeit gemäß Artikel 37 Absatz 1 und Artikel 68 Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2024/1351 auf einen anderen Mitgliedstaat über, so gibt 
der Mitgliedstaat, der feststellt, dass sich die Zuständigkeit verlagert hat, oder der 
Übernahmemitgliedstaat den zuständigen Mitgliedstaat an.

(4) 1In Fällen, in denen Absatz 1 oder Absatz 3 dieses Artikels oder Artikel 31 
Absatz 6 Anwendung findet, informiert Eurodac alle Herkunftsmitgliedstaaten 
so bald wie möglich, spätestens jedoch binnen 72 Stunden nach Erhalt der ent-
sprechenden Daten, über die erfolgte Übermittlung derartiger Daten durch ei-
nen anderen Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser mit Daten, die sie zu Per-
sonen nach Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 
22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 
übermittelt hatten, einen Treffer erzielt hat. 2Diese Herkunftsmitgliedstaaten ak-
tualisieren zudem die Angaben bezüglich des zuständigen Mitgliedstaats in Da-
tensätzen zu in Artikel 15 Absatz 1 genannten Personen.

Artikel 17. Datenspeicherung. (1) Ausschließlich folgende Daten werden in 
Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 gespeichert:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum, an dem der Antrag auf inter-

nationalen Schutz gestellt wurde; in den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2 
Buchstabe a ist als Datum der Antragstellung das Datum anzugeben, das der 
Mitgliedstaat, der den Antragsteller überstellt hat, eingegeben hat;

h) Geschlecht;

i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 
drei Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder, falls nicht ver-
fügbar, eines anderen Dokuments, das die Identifizierung des Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu des-
sen Echtheit;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort.

(2) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten in Eu-
rodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 umgehend gespeichert:
a) zuständiger Mitgliedstaat in den Fällen nach Artikel 16 Absatz 1, 2 oder 3;
b) Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1;
c) in den in Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a genannten Fällen das Datum der 

Ankunft der betreffenden Person nach einer erfolgreichen Überstellung;
d) in den in Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe b genannten Fällen das Datum der 

Ankunft der betreffenden Person nach einer erfolgreichen Überstellung;
e) in den in Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c genannten Fällen das Datum, an 

dem die betreffende Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen 
hat;

f) in den in Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe d genannten Fällen das Datum, an 
dem die betreffende Person aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten abge-
schoben wurde oder dieses verlassen hat;

g) in den in Artikel 25 Absatz 2 genannten Fällen das Datum der Ankunft der 
betreffenden Person nach einer erfolgreichen Überstellung;

h) die Tatsache, dass dem betreffenden Antragsteller ein Visum erteilt wurde, 
der Mitgliedstaat, der das Visum erteilt oder verlängert hat oder in dessen Na-
men das Visum erteilt wurde, sowie die Nummer des betreffenden Visuman-
trags;

i) die Tatsache, dass die Person als Ergebnis der in der Verordnung (EU) 
2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates37  genannten Sicher-
heitskontrolle oder einer Prüfung nach Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1351 oder nach Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2024/1348 eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen könnte, wenn ei-
ner der folgenden Umstände vorliegt:

37 Verordnung (EU) 2024/1356 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Ein-
führung der Überprüfung von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/817 (ABl. L, 
2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
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i) die betreffende Person ist bewaffnet;
ii) die betreffende Person ist gewalttätig;
iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist;
iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI beteiligt ist;

j) die Tatsache, dass der Antrag auf internationalen Schutz abgelehnt wurde, 
wenn der betreffende Antragsteller gemäß der Verordnung (EU) 2024/1348 
kein Recht auf Verbleib in dem betreffenden Mitgliedstaat hat und ihm der 
Verbleib nicht gestattet wurde;

k) die Tatsache, dass infolge einer Prüfung eines Antrags im in der Verordnung 
(EU) 2024/1348 genannten Verfahren an der Grenze, eine Entscheidung, mit 
der ein Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig, unbegründet oder 
offensichtlich unbegründet abgelehnt wird, oder eine Entscheidung, mit der 
ein Antrag als stillschweigend oder ausdrücklich zurückgenommen erklärt 
wird, rechtskräftig geworden ist;

l) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wieder-
eingliederung gewährt wurde.

(3) Wenn alle Daten nach Absatz 1 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Artikel 15 in Eurodac gespeichert sind, gelten sie 
als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 
1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

(4) 1Der Herkunftsmitgliedstaat, der zu dem Schluss gelangt ist, dass die nach 
der Überprüfung gemäß der Verordnung (EU) 2024/1356 oder nach einer Prü-
fung nach Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 oder nach Arti-
kel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1348 festgestellte Gefahr für die inne-
re Sicherheit nicht mehr besteht, löscht den Eintrag der Sicherheitskennzeich-
nung aus dem Datensatz, nachdem er alle anderen Mitgliedstaaten, die einen Da-
tensatz zu derselben Person registriert haben, konsultiert hat. 2Eurodac infor-
miert diese Herkunftsmitgliedstaaten so bald wie möglich, spätestens jedoch bin-
nen 72 Stunden nach Löschung der Sicherheitskennzeichnung durch einen an-
deren Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser mit Daten, die andere Herkunfts-
mitgliedstaaten zu Personen nach Artikel 15 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Arti-
kel 23 Absatz 1 oder Artikel 24 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung übermit-
telt hatten, einen Treffer erzielt hat, über diese Löschung. 3Diese Herkunftsmit-
gliedstaaten löschen zudem in dem entsprechenden Datensatz die Sicherheits-
kennzeichnung.

KAPITEL III. Zum Zweck der Durchführung eines 
Aufnahmeverfahrens registrierte Personen und gemäß einer nationalen 

Neuansiedlungsregelung aufgenommene Personen

ABSCHNITT 1. Zum Zweck der Durchführung eines 
Aufnahmeverfahrens gemäß dem Unionsrahmen für Neuansiedlung und 

Aufnahme aus humanitären Gründen registrierte Personen

Artikel 18. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) 1Jeder 
Mitgliedstaat erfasst die biometrischen Daten jeder mindestens sechs Jahre alten 
Person, die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß 
dem Unionsrahmen für Neuansiedlung und Aufnahme aus humanitären Grün-
den registriert ist, und übermittelt diese Daten so bald wie möglich ab der Regis-
trierung gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1356, spätestens 
aber vor der Entscheidung über die Aufnahme nach Artikel 9 Absatz 9 der ge-
nannten Verordnung, an Eurodac. 2Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn ein 
Mitgliedstaat die Entscheidung ohne einen Abgleich biometrischer Daten 
treffen kann und die Entscheidung negativ ausfällt.

(2) [1] Jeder Mitgliedstaat erfasst die biometrischen Daten jeder mindestens 
sechs Jahre alten Person, die zum Zweck der Durchführung eines Aufnahmever-
fahrens gemäß dem Unionsrahmen für Neuansiedlung und Aufnahme aus hu-
manitären Gründen registriert ist, und
a) der dieser Mitgliedstaat im Einklang mit der Verordnung (EU) 2024/1350 in-

ternationalen Schutz gewährt oder einen humanitären Status nach nationa-
lem Recht zuerkannt hat,

b) der dieser Mitgliedstaat aus einem der Gründe nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f der genannten Verordnung die Aufnahme verweigert hat oder

c) für die dieser Mitgliedstaat das Aufnahmeverfahren einstellt, da die Person, 
nach Artikel 7 der genannten Verordnung, nicht eingewilligt oder ihre Ein-
willigung zurückgezogen hat.

[2] Die Mitgliedstaaten übermitteln die biometrischen Daten dieser Personen 
nach Unterabsatz 1 zusammen mit den Daten nach Artikel 19 Absatz 1 Buchsta-
ben c bis q der vorliegenden Verordnung so bald wie möglich, spätestens jedoch 
binnen 72 Stunden nach der Entscheidung, internationalen Schutz zu gewähren 
oder einen humanitären Status nach nationalem Recht zuzuerkennen, die 
Aufnahme abzulehnen oder das Aufnahmeverfahren einzustellen, an Eurodac.

(3) [1] 1Die Nichteinhaltung der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 des vorlie-
genden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, die 
biometrischen Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 2Können 
aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Quali-
tät abgenommen werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 ge-
währleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerabdrücke ab 
und übermittelt diese so bald wie möglich nach erfolgreicher Abnahme.
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[3] In Fällen, in denen aufgrund von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
der Person oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen 
Daten erfasst werden können, werden von den Mitgliedstaaten so bald wie mög-
lich, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr vorliegen, diese bio-
metrischen Daten erfasst und übermittelt.

(4) Auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats können die biometrischen Da-
ten für die Zwecke der Verordnung (EU) 2024/1350 von einem anderen Mit-
gliedstaat, der Asylagentur der Europäischen Union oder einer einschlägigen in-
ternationalen Organisation erfasst und an den anfragenden Mitgliedstaat über-
mittelt werden.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels erhalten die Asylagentur der Europäischen 
Union und internationale Organisationen im Sinne des Absatzes 4 keinen Zu-
griff auf Eurodac.

Artikel 19. Datenspeicherung. (1) Ausschließlich folgende Daten werden in 
Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung gespeichert:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat, Ort und Datum der Registrierung gemäß Artikel 9 

Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1350;
h) Geschlecht;
i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 

drei Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder, falls nicht ver-
fügbar, ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu dessen 
Echtheit;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort;
o) gegebenenfalls das Datum der Entscheidung, nach Artikel 9 Absatz 14 der 

Verordnung (EU) 2024/1350 internationalen Schutz zu gewähren oder einen 
humanitären Status nach nationalem Recht zuzuerkennen;

p) gegebenenfalls das Datum der Ablehnung der Aufnahme im Einklang mit 
der Verordnung (EU) 2024/1350 und die Gründe für die Ablehnung der 
Aufnahme;

q) gegebenenfalls das Datum der Einstellung des Aufnahmeverfahrens gemäß 
der Verordnung (EU) 2024/1350.

(2) Wenn alle Daten nach Absatz 1 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Artikel 18 Absatz 2 in Eurodac gespeichert sind, 
gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von Artikel 
27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

ABSCHNITT 2. Gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung 
aufgenommene Personen

Artikel 20. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) Jeder 
Mitgliedstaat erfasst die biometrischen Daten jeder mindestens sechs Jahre alten 
Person, die gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen 
worden ist, und übermittelt diese Daten zusammen mit den Daten nach Artikel 
21 Absatz 1 Buchstaben c bis o sobald wie möglich, jedoch spätestens 72 Stun-
den, nachdem er dieser Person internationalen Schutz oder einen humanitären 
Status nach nationalem Recht gewährt hat, an Eurodac.

(2) 1Die Nichteinhaltung der Frist nach Absatz 1 entbindet die Mitgliedstaaten 
nicht von der Verpflichtung, die biometrischen Daten zu erfassen und an Euro-
dac zu übermitteln. 2Können aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine 
Fingerabdrücke in einer Qualität abgenommen werden, die einen angemessenen 
Abgleich nach Artikel 38 gewährleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat er-
neut die Fingerabdrücke ab und übermittelt diese so bald wie möglich nach er-
folgreicher Abnahme.

(3) Abweichend von Absatz 2 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der gemäß einer nationalen Neuansied-
lungsregelung aufgenommenen Person oder zum Schutz der öffentlichen Ge-
sundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst werden können, von 
den Mitgliedstaaten so bald wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden, nach-
dem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr vorliegen, diese biometrischen 
Daten erfasst und übermittelt.

Artikel 21. Datenspeicherung. (1) Ausschließlich folgende Daten werden in 
Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 gespeichert:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
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f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat, Ort und Zeitpunkt der Registrierung;
h) Geschlecht;
i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 

drei Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder, falls nicht ver-
fügbar, ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu dessen 
Echtheit;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort;
o) Datum der Gewährung des internationalen Schutzes oder der Zuerkennung 

eines humanitären Status nach nationalem Recht.
(2) Wenn alle Daten nach Absatz 1 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 

Artikels zu einer Person nach Artikel 20 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
in Eurodac gespeichert sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Daten-
satz für die Zwecke von Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 
2019/818.

KAPITEL IV. Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die beim 
irregulären Überschreiten einer Außengrenze aufgegriffen werden

Artikel 22. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) Jeder 
Mitgliedstaat erfasst, gemäß Artikel 13 Absatz 2, von jedem mindestens sechs 
Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der — aus einem Drittstaat 
kommend — beim irregulären Überschreiten der Grenze dieses Mitgliedstaats 
auf dem Land-, See- oder Luftweg von den zuständigen Kontrollbehörden 
aufgegriffen und nicht zurückgewiesen wird oder der sich weiterhin im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten aufhält und dessen Bewegungsfreiheit während des 
Zeitraums zwischen dem Aufgreifen und der Abschiebung nicht auf der Grund-
lage einer Rückkehrentscheidung beschränkt wurde, unverzüglich die biometri-
schen Daten.

(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 72 Stunden nach dem Datum des Aufgreifens, an Eurodac gemäß Artikel 
3 Absatz 2 die folgenden Daten zu Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ge-
mäß Absatz 1, die nicht zurückgewiesen wurden:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;

c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 
Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum, an dem die Person aufge-

griffen wurde;
h) Geschlecht;
i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 

drei Buchstaben bestehenden Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder, falls nicht ver-
fügbar, ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu dessen 
Echtheit;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort.

(3) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten umge-
hend an Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 übermittelt:
a) gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels das Datum, an dem die betreffende 

Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen hat oder abgeschoben 
wurde;

b) der Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1;
c) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wiederein-

gliederung gewährt wurde;
d) die Tatsache, dass die Person als Ergebnis der in der Verordnung (EU) 

2024/1356 genannten Überprüfung eine Gefahr für die innere Sicherheit 
darstellen könnte, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft:
i) die betreffende Person ist bewaffnet;
ii) die betreffende Person ist gewalttätig;
iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist;
iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI beteiligt ist.

(4) In Fällen, in denen Personen nach Absatz 1 aufgegriffen wurden und wei-
terhin im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verbleiben, aber ihre Bewegungs-
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freiheit, nachdem sie aufgegriffen wurden, für einen Zeitraum von mehr als 72 
Stunden beschränkt wurde, werden die in Absatz 2 genannten Daten zu diesen 
Personen abweichend von Absatz 2 übermittelt, bevor die Beschränkung ihrer 
Bewegungsfreiheit aufgehoben wird.

(5) 1Die Nichteinhaltung der Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, die 
biometrischen Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 2Können 
aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Quali-
tät abgenommen werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 ge-
währleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerabdrücke der 
in Absatz 1 genannten aufgegriffenen Personen ab und übermittelt diese so bald 
wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden nach erfolgreicher Abnahme.

(6) [1] Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der aufgegriffenen Person oder zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst 
werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätes-
tens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr 
vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt.

[2] Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die 
Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlän-
gern, um die nationalen Notfallpläne durchzuführen.

(7) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat sichergestellt hat, dass die betreffende 
Person, deren Daten gemäß Absatz 1 in Eurodac gespeichert wurden, das Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung oder Ab-
schiebungsanordnung verlassen hat, aktualisiert er den zu der betreffenden Per-
son gespeicherten Datensatz durch Hinzufügung des Datums ihrer Abschie-
bung oder des Datums, an dem sie das Hoheitsgebiet verlassen hat.

(8) Die biometrischen Daten, die alphanumerischen Daten und, soweit verfüg-
bar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments, können 
auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats auch von Mitgliedern der europäi-
schen Grenz- und Küstenwacheteams oder von Sachverständigen der Asyl-Un-
terstützungsteams, die speziell dafür geschult sind, im Namen dieses Mitglieds-
taats erfasst und übermittelt werden, sofern diese Aufgaben und Befugnisse ge-
mäß der Verordnung (EU) 2019/1896 und der Verordnung (EU) 2021/2303 
wahrnehmen.

(9) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit 
anderen Datensätzen, die denselben Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
betreffen, in einer Sequenz gemäß Artikel 3 Absatz 6 verknüpft.

(10) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert 
sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

KAPITEL V. Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die sich illegal in 
einem Mitgliedstaat aufhalten

Artikel 23. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) Jeder 
Mitgliedstaat erfasst, gemäß Artikel 13 Absatz 2, von jedem mindestens sechs 
Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der sich illegal in seinem 
Hoheitsgebiet aufhält, unverzüglich die biometrischen Daten.

(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 72 Stunden, nachdem festgestellt wurde, dass sich der betreffende Dritt-
staatsangehörige oder Staatenlose illegal aufhält, an Eurodac gemäß Artikel 3 
Absatz 2 die folgenden Daten zu allen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
gemäß Absatz 1:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum, an dem die Person aufge-

griffen wurde;
h) Geschlecht;
i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 

drei Buchstaben bestehenden Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder, falls nicht ver-
fügbar, ein anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu dessen 
Echtheit;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort.

(3) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten umge-
hend an Eurodac gegebenenfalls gemäß Artikel 3 Absatz 2 übermittelt:
a) gemäß Absatz 6 des vorliegenden Artikels das Datum, an dem die betreffende 

Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen hat oder abgeschoben 
wurde;

b) der Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1;
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c) gegebenenfalls in den in Artikel 25 Absatz 2 genannten Fällen das Datum der 
Ankunft der betroffenen Person nach einer erfolgreichen Überstellung;

d) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wieder-
eingliederung gewährt wurde;

e) die Tatsache, dass die Person, als Ergebnis einer Überprüfung nach der Ver-
ordnung (EU) 2024/1356 oder einer zum Zeitpunkt der Erfassung der bio-
metrischen Daten nach Absatz 1 dieses Artikels durchgeführten Sicherheits-
kontrolle, eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen könnte, wenn einer 
der folgenden Umstände zutrifft:
i) die betreffende Person ist bewaffnet;
ii) die betreffende Person ist gewalttätig;
iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist;
iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI beteiligt ist.

(4) 1Die Nichteinhaltung der Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, die 
biometrischen Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 2Können 
aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Quali-
tät abgenommen werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 ge-
währleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerabdrücke der 
in Absatz 1 genannten aufgegriffenen Personen ab und übermittelt diese so bald 
wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden nach erfolgreicher Abnahme.

(5) [1] Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der aufgegriffenen Person oder zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst 
werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätes-
tens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr 
vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt.

[2] Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die 
Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlän-
gern, um die nationalen Notfallpläne durchzuführen.

(6) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat sichergestellt hat, dass die betreffende 
Person, deren Daten gemäß Absatz 1 in Eurodac gespeichert wurden, das Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung oder Ab-
schiebungsanordnung verlassen hat, aktualisiert er den zu der betreffenden Per-
son gespeicherten Datensatz durch Hinzufügung des Datums ihrer Abschie-
bung oder des Datums, an dem sie das Hoheitsgebiet verlassen hat.

(7) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit 
anderen Datensätzen, die denselben Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
betreffen, in einer Sequenz gemäß Artikel 3 Absatz 6 verknüpft.

(8) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert 
sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

KAPITEL VI. Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die nach einem 
Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft werden

Artikel 24. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) Jeder 
Mitgliedstaat erfasst unverzüglich die biometrischen Daten jedes mindestens 
sechs Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 nach einem Such- und Rettungseinsatz ausgeschifft 
wurde.

(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens 
jedoch 72 Stunden nach dem Datum der Ausschiffung, an Eurodac gemäß Arti-
kel 3 Absatz 2 die folgenden Daten zu Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
gemäß Absatz 1:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum der Ausschiffung;
h) Geschlecht;
i) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
j) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
k) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
l) Benutzerkennwort.

(3) Zusätzlich werden, sofern zutreffend und verfügbar, folgende Daten an Eu-
rodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 übermittelt, sobald sie verfügbar sind:
a) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments; aus drei Buchstaben 

bestehender Code des ausstellenden Staates und Ablaufdatum des Doku-
ments;

b) eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments zusam-
men mit einer Angabe zu dessen Echtheit oder — falls nicht verfügbar — ein 
anderes Dokument, das die Identifizierung des Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen erleichtert, zusammen mit einer Angabe zu dessen Echtheit;
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c) gemäß Absatz 8 des vorliegenden Artikels das Datum, an dem die betreffende 
Person das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen hat oder abgeschoben 
wurde;

d) der Übernahmemitgliedstaat gemäß Artikel 25 Absatz 1;
e) die Tatsache, dass Unterstützung für die freiwillige Rückkehr und Wieder-

eingliederung gewährt wurde;
f) die Tatsache, dass die Person als Ergebnis der in der Verordnung (EU) 

2024/1356 genannten Überprüfung eine Gefahr für die innere Sicherheit 
darstellen könnte, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft:
i) die betreffende Person ist bewaffnet;
ii) die betreffende Person ist gewalttätig;
iii) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne der Richtlinie (EU) 2017/541 beteiligt ist;
iv) es liegen Hinweise darauf vor, dass die betreffende Person an einer 

Straftat im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI beteiligt ist.

(4) 1Die Nichteinhaltung der Frist gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, die biometrischen 
Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 2Können aufgrund des Zu-
stands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Qualität abgenommen 
werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 gewährleistet, so 
nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerabdrücke der in Absatz 1 ge-
nannten ausgeschifften Personen ab und übermittelt diese so bald wie möglich, 
spätestens jedoch 48 Stunden nach erfolgreicher Abnahme.

(5) [1] Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der ausgeschifften Person oder zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Daten dieser Person erfasst 
werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so bald wie möglich, spätes-
tens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitlichen Gründe nicht mehr 
vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und übermittelt.

[2] Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die 
Frist von 72 Stunden gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlän-
gern, um die nationalen Notfallpläne durchzuführen.

(6) 1Im Falle eines plötzlichen Zustroms können die Mitgliedstaaten die in Ab-
satz 2 genannte Frist von 72 Stunden um höchstens weitere 48 Stunden verlän-
gern. 2Diese Ausnahmeregelung tritt an dem Tag in Kraft, an dem sie der Kom-
mission und den anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt wird, und zwar für die in der 
Mitteilung vorgesehene Dauer. 3Die in der Mitteilung angegebene Laufzeit darf 
einen Monat nicht überschreiten.

(7) Sobald der Herkunftsmitgliedstaat sichergestellt hat, dass die betreffende 
Person, deren Daten gemäß Absatz 1 in Eurodac gespeichert wurden, das Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund einer Rückkehrentscheidung oder Ab-
schiebungsanordnung verlassen hat, aktualisiert er den zu der betreffenden Per-

son gespeicherten Datensatz durch Hinzufügung des Datums ihrer Abschie-
bung oder des Datums, an dem sie das Hoheitsgebiet verlassen hat.

(8) Die biometrischen Daten, die alphanumerischen Daten und, soweit verfüg-
bar, eine eingescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedokuments, können 
auf Antrag des betroffenen Mitgliedstaats auch von Mitgliedern der europäi-
schen Grenz- und Küstenwacheteams oder von Sachverständigen der Asyl-Un-
terstützungsteams, die speziell dafür geschult sind, im Namen dieses Mitglieds-
taats erfasst und übermittelt werden, sofern diese Aufgaben und Befugnisse ge-
mäß den Verordnungen (EU) 2019/1896 und (EU) 2021/2303 wahrnehmen.

(9) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit 
anderen Datensätzen, die denselben Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
betreffen, in einer Sequenz gemäß Artikel 3 Absatz 6 verknüpft.

(10) Unbeschadet der Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1351 soll die 
Tatsache, dass die Daten einer Person gemäß diesem Artikel an Eurodac übermit-
telt werden, nicht zu einer Diskriminierung oder Ungleichbehandlung einer Per-
son führen, die unter Artikel 22 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung fällt.

(11) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert 
sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

KAPITEL VII. Informationen für die Übernahme

Artikel 25. Informationen zum Übernahmestatus der betroffenen Per-
son. (1) Sobald der Übernahmemitgliedstaat verpflichtet ist, die betreffende Per-
son gemäß Artikel 67 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2024/1351 zu überneh-
men, aktualisiert der begünstigte Mitgliedstaat seinen im Einklang mit den Arti-
keln 17, 22, 23 oder 24 der vorliegenden Verordnung gespeicherten Datensatz zu 
der betreffenden Person, indem er den Übernahmemitgliedstaat hinzufügt.

(2) 1Wenn eine Person im Übernahmemitgliedstaat ankommt, nachdem dieser 
bestätigt hat, dass er die betreffende Person gemäß Artikel 67 Absatz 9 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 übernimmt, übermittelt dieser Mitgliedstaat einen ge-
mäß Artikel 17 oder 23 der vorliegenden Verordnung gespeicherten Datensatz 
zu der betreffenden Person einschließlich des Datums ihrer Ankunft. 2Der Da-
tensatz wird im Einklang mit Artikel 29 Absatz 1 zum Zweck der Übermittlung 
gemäß der Artikel 27 und 28 gespeichert.

KAPITEL VIII. Personen, die vorübergehenden Schutz genießen

Artikel 26. Erfassung und Übermittlung biometrischer Daten. (1) Jeder 
Mitgliedstaat erfasst umgehend die biometrischen Daten jedes mindestens sechs 
Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der im Hoheitsgebiet die-
ses Mitgliedstaats als Person, die vorübergehenden Schutz genießt, gemäß der 
Richtlinie 2001/55/EG registriert ist.
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(2) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt so bald wie möglich, spätestens 
jedoch zehn Tage nach der Registrierung als Person, die vorübergehenden Schutz 
genießt, an Eurodac gemäß Artikel 3 Absatz 2 die folgenden Daten zu Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen gemäß Absatz 1:
a) Fingerabdruckdaten;
b) ein Gesichtsbild;
c) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname(n) und zu einem früheren 

Zeitpunkt verwendete Namen und Aliasnamen, die separat eingegeben wer-
den können;

d) Staatsangehörigkeit(en);
e) Geburtsdatum;
f) Geburtsort;
g) Herkunftsmitgliedstaat sowie Ort und Datum der Registrierung als Person, 

die vorübergehenden Schutz genießt;
h) Geschlecht;
i) Art und Nummer des Identitäts- oder Reisedokuments, soweit bekannt; aus 

drei Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Ablaufda-
tum des Dokuments;

j) sofern verfügbar — eine gescannte Farbkopie eines Identitäts- oder Reisedo-
kuments mit Angabe seiner Echtheit oder — falls nicht verfügbar — eines an-
deren Dokuments;

k) die vom Herkunftsmitgliedstaat verwendete Kennnummer;
l) das Datum der Erfassung der biometrischen Daten;
m) das Datum der Übermittlung der Daten an Eurodac;
n) Benutzerkennwort;
o) sofern zutreffend — die Tatsache, dass die zuvor als Person, die vorüberge-

henden Schutz genießt, registrierte Person unter einen der Ausschlussgründe 
gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2001/55/EG fällt;

p) der Verweis auf den einschlägigen Durchführungsbeschluss des Rates.
(3) 1Die Nichteinhaltung der Frist von zehn Tagen gemäß Absatz 2 des vorlie-

genden Artikels entbindet die Mitgliedstaaten nicht von der Verpflichtung, die 
biometrischen Daten zu erfassen und an Eurodac zu übermitteln. 2Können 
aufgrund des Zustands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Quali-
tät abgenommen werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 ge-
währleistet, so nimmt der Herkunftsmitgliedstaat erneut die Fingerabdrücke der 
Person, die vorübergehenden Schutz genießt, nach Absatz 1 ab und übermittelt 
diese so bald wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden nach erfolgreicher er-
neuter Abnahme.

(4) [1] Abweichend von Absatz 1 werden in Fällen, in denen aufgrund von Maß-
nahmen zum Schutz der Gesundheit der Person, die vorübergehenden Schutz 
genießt, oder zum Schutz der öffentlichen Gesundheit keine biometrischen Da-
ten dieser Person erfasst werden können, von dem betroffenen Mitgliedstaat so 

bald wie möglich, spätestens jedoch 48 Stunden, nachdem diese gesundheitli-
chen Gründe nicht mehr vorliegen, diese biometrischen Daten erfasst und über-
mittelt.

[2] Bei gravierenden technischen Problemen können die Mitgliedstaaten die 
Frist von zehn Tagen gemäß Absatz 2 um höchstens weitere 48 Stunden verlän-
gern, um die nationalen Notfallpläne durchzuführen.

(5) Die biometrischen Daten können auf Antrag des betroffenen Mitglieds-
taats auch von Mitgliedern der europäischen Grenz- und Küstenwacheteams 
oder von Sachverständigen der Asyl-Unterstützungsteams, die speziell dafür ge-
schult sind, im Namen dieses Mitgliedstaats erfasst und übermittelt werden, so-
fern sie diese Aufgaben und Befugnisse gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 
und der Verordnung (EU) 2021/2303 wahrnehmen.

(6) Jeder gemäß diesem Artikel erfasste und übermittelte Datensatz wird mit 
anderen Datensätzen, die denselben Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
betreffen, in einer Sequenz gemäß Artikel 3 Absatz 6 verknüpft.

(7) Wenn alle Daten nach Absatz 2 Buchstaben a bis f und h des vorliegenden 
Artikels zu einer Person nach Absatz 1 dieses Artikels in Eurodac gespeichert 
sind, gelten sie als ein an Eurodac übermittelter Datensatz für die Zwecke von 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2019/818.

KAPITEL IX. Verfahren für den Abgleich der Daten von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, von Drittstaatsangehörigen und 

Staatenlosen, die beim illegalen Überschreiten einer Grenze aufgegriffen 
werden oder die sich illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

aufhalten, von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die zum Zweck 
der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens registriert sind oder die 

gemäß einer nationalen Neuansiedlungsregelung aufgenommen wurden, 
von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die nach einem Such- und 

Rettungseinsatz ausgeschifft wurden, sowie von Personen, die 
vorübergehenden Schutz genießen

Artikel 27. Abgleich von biometrischen Daten. (1) Mit Ausnahme der ge-
mäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a und c, sowie den Artikeln 18 und 20 über-
mittelten Daten werden von einem Mitgliedstaat übermittelte biometrische Da-
ten automatisch mit den biometrischen Daten abgeglichen, die andere Mit-
gliedstaaten im Einklang mit Artikel 15, Artikel 18 Absatz 2, sowie mit den Arti-
keln 20, 22, 23, 24 und 26 übermittelt haben und die bereits in Eurodac gespei-
chert sind.

(2) Von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 18 Absatz 1 übermittelte biometri-
sche Daten werden automatisch mit den biometrischen Daten abgeglichen, die 
andere Mitgliedstaaten übermittelt haben und die bereits im Einklang mit Arti-
kel 15 in Eurodac gespeichert und im Einklang mit Artikel 31 und mit Artikel 18 
Absatz 2 und Artikel 20 markiert sind.

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats veranlasst Eurodac, dass beim Abgleich 
nach Absatz 1 neben den biometrischen Daten anderer Mitgliedstaaten auch die 
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von diesem Mitgliedstaat zu einem früheren Zeitpunkt übermittelten biometri-
schen Daten abgeglichen werden.

(4) 1Eurodac übermittelt den Treffer oder das negative Ergebnis des Abgleichs 
nach den Verfahren gemäß Artikel 38 Absatz 4 automatisch an den Herkunfts-
mitgliedstaat. 2Liegt ein Treffer vor, übermittelt es zu allen mit dem Treffer in 
Zusammenhang stehenden Datensätzen die Daten gemäß Artikel 17 Absätze 1 
und 2, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Ar-
tikel 23 Absätze 2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2, 
gegebenenfalls zusammen mit den markierten Daten nach Artikel 31 Absätze 1 
und 4. 3Im Fall eines negativen Ergebnisses werden die in Artikel 17 Absätze 1 
und 2, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Ar-
tikel 23 Absätze 2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2 
genannten Daten nicht übermittelt.

(5) Wenn ein Mitgliedstaat von Eurodac einen Treffer erhält, der ihm die Erfül-
lung seiner Verpflichtungen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a erleichtern 
kann, so hat dieser Treffer Vorrang vor allen anderen erzielten Treffern.

Artikel 28. Abgleich von Gesichtsbilddaten. (1) Können aufgrund des Zu-
stands der Fingerkuppen keine Fingerabdrücke in einer Qualität abgenommen 
werden, die einen angemessenen Abgleich nach Artikel 38 gewährleistet, oder 
liegen keine Fingerabdrücke zum Abgleich vor, so führt ein Mitgliedstaat einen 
Abgleich der Gesichtsbilddaten durch.

(2) [1] Mit Ausnahme der im Einklang mit Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a 
und c sowie den Artikeln 18 und 20 übermittelten Daten können Gesichtsbild-
daten sowie Daten zum Geschlecht der betroffenen Person automatisch mit den 
Gesichtsbilddaten und den Daten zum Geschlecht der betroffenen Person abge-
glichen werden, die andere Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 15, Artikel 
18 Absatz 2 sowie den Artikeln 20, 22, 23, 24 und 26 übermittelt haben und die 
bereits in Eurodac gespeichert sind.

[2] Eurodac veranlasst auf Antrag eines Mitgliedstaats, dass beim Abgleich nach 
Absatz 1 neben den Gesichtsbilddaten anderer Mitgliedstaaten auch die von die-
sem Mitgliedstaat zu einem früheren Zeitpunkt übermittelten Gesichtsbildda-
ten abgeglichen werden.

(3) Gesichtsbilddaten sowie Daten zum Geschlecht der betroffenen Person, die 
ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 18 Absatz 1 übermittelt hat, können automa-
tisch mit den Gesichtsbilddaten und den Daten zum Geschlecht der betroffenen 
Person abgeglichen werden, die andere Mitgliedstaaten übermittelt haben und 
die gemäß Artikel 15 bereits in Eurodac gespeichert und gemäß Artikel 31, Arti-
kel 18 Absatz 2 und Artikel 20 markiert sind.

(4) 1Eurodac übermittelt den Treffer oder das negative Ergebnis des Abgleichs 
nach den Verfahren gemäß Artikel 38 Absatz 5 automatisch an den Herkunfts-
mitgliedstaat. 2Liegt ein Treffer vor, übermittelt es zu allen mit dem Treffer in 
Zusammenhang stehenden Datensätzen die Daten gemäß Artikel 17 Absätze 1 
und 2, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Ar-
tikel 23 Absätze 2 und 32, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2, 

gegebenenfalls zusammen mit den markierten Daten nach Artikel 31 Absätze 1 
und 4. 3Im Fall eines negativen Ergebnisses werden die in Artikel 17 Absätze 1 
und 2, Artikel 19Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Arti-
kel 23 Absätze 2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2 ge-
nannten Daten nicht übermittelt.

(5) Wenn ein Mitgliedstaat von Eurodac einen Treffer erhält, der ihm die Erfül-
lung seiner Verpflichtungen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a erleichtern 
kann, so hat dieser Treffer Vorrang vor allen anderen erzielten Treffern.

KAPITEL X. Aufbewahrung der Daten, vorzeitige Löschung der Daten 
und Datenmarkierung

Artikel 29. Aufbewahrung der Daten. (1) Für die Zwecke gemäß Artikel 15 
Absatz 1 wird jeder Datensatz, der nach Artikel 17 zu einer Person, die internati-
onalen Schutz beantragt, gespeichert ist, ab dem Zeitpunkt der Übermittlung 
der biometrischen Daten zehn Jahre in Eurodac aufbewahrt.

(2) Die biometrischen Daten nach Artikel 18 Absatz 1 werden nicht in Euro-
dac gespeichert.

(3) Für die Zwecke von Artikel 18 Absatz 2 wird jeder Datensatz, der nach Ar-
tikel 19 zu einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen nach Artikel 
18 Absatz 2 Buchstabe a gespeichert ist, ab dem Zeitpunkt der Übermittlung der 
biometrischen Daten fünf Jahre in Eurodac aufbewahrt.

(4) Für die Zwecke von Artikel 18 Absatz 2 wird jeder Datensatz, der gemäß 
Artikel 19 zu einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen nach Arti-
kel 18 Absatz 2 Buchstabe b oder c gespeichert ist, ab dem Zeitpunkt der Über-
mittlung der biometrischen Daten drei Jahre in Eurodac aufbewahrt.

(5) Für die Zwecke von Artikel 20 wird jeder Datensatz, der zu einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen nach Artikel 21 gespeichert ist, ab dem Zeit-
punkt der Übermittlung der biometrischen Daten fünf Jahre in Eurodac aufbe-
wahrt.

(6) Für die Zwecke von Artikel 22 Absatz 1 wird jeder Datensatz, der zu einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach Artikel 22 gespeichert ist, ab dem 
Zeitpunkt der Übermittlung der biometrischen Daten fünf Jahre in Eurodac 
aufbewahrt.

(7) Für die Zwecke von Artikel 23 Absatz 1 wird jeder Datensatz, der zu einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach Artikel 23 gespeichert ist, ab dem 
Zeitpunkt der Übermittlung der biometrischen Daten fünf Jahre in Eurodac 
aufbewahrt.

(8) Für die Zwecke von Artikel 24 Absatz 1 wird jeder Datensatz, der zu einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach Artikel 24 gespeichert ist, ab dem 
Zeitpunkt der Übermittlung der biometrischen Daten fünf Jahre in Eurodac 
aufbewahrt.

(9) Für die Zwecke von Artikel 26 Absatz 1 wird jeder Datensatz, der zu einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen nach Artikel 26 gespeichert ist, ab dem 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens des entsprechenden Durchführungsbeschlusses des 
Rates ein Jahr in Eurodac aufbewahrt. Die Speicherfrist wird jedes Jahr für die 
Dauer des vorübergehenden Schutzes verlängert.

(10) Nach Ablauf der in den Absätzen 1 bis 9 des vorliegenden Artikels ge-
nannten Aufbewahrungsfristen werden die Daten der betroffenen Personen au-
tomatisch aus Eurodac gelöscht.

Artikel 30. Vorzeitige Löschung der Daten. (1) [1] Daten einer Person, die vor 
Ablauf des in Artikel 29 Absatz 1, 3, 5, 6, 7, 8 oder 9 genannten Zeitraums die 
Staatsbürgerschaft eines Herkunftsmitgliedstaats erworben hat, werden gemäß 
Artikel 40 Absatz 3 von diesem Mitgliedstaat in Eurodac unverzüglich gelöscht.

[2] Daten einer Person, die vor Ablauf des in Artikel 29 Absatz 1, 3, 5, 6, 7, 8 
oder 9 genannten Zeitraums die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedstaats 
erworben hat, werden gemäß Artikel 40 Absatz 3 vom Herkunftsmitgliedstaat in 
Eurodac gelöscht, sobald der Herkunftsmitgliedstaat Kenntnis davon erhält, 
dass die betreffende Person eine solche Staatsbürgerschaft erworben hat.

(2) Eurodac informiert alle Herkunftsmitgliedstaaten sobald wie möglich, spä-
testens aber binnen 72 Stunden nach der Löschung, über die Löschung von Da-
ten gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels durch einen anderen Herkunfts-
mitgliedstaat, nachdem dieser mit Daten, die sie zu Personen nach Artikel 15 Ab-
satz 1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 
Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 übermittelt hatten, einen 
Treffer erzielt hat.

Artikel 31. Datenmarkierung. (1) 1Für die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe a markiert der Herkunftsmitgliedstaat, der einer Person, deren Daten 
zuvor in Eurodac nach Artikel 17 gespeichert wurden, internationalen Schutz 
gewährt hat, die einschlägigen Daten im Einklang mit den von eu-LISA festge-
legten Bestimmungen für die elektronische Kommunikation mit Eurodac. 2Die-
se Markierung wird gemäß Artikel 29 Absatz 1 für Zwecke der Übermittlung 
nach den Artikeln 27 und 28 in Eurodac gespeichert. 3Eurodac informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten so bald wie möglich, spätestens aber 72 Stunden nach 
der Markierung der Daten, über die Markierung von Daten durch einen anderen 
Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser mit Daten, die sie zu Personen nach Ar-
tikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, 
Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 übermittelt 
hatten, einen Treffer erzielt hat. 4Auch diese Herkunftsmitgliedstaaten markie-
ren die entsprechenden Datensätze.

(2) Die Daten von Personen, die internationalen Schutz genießen, die in Euro-
dac gemäß Artikel 3 Absatz 2 gespeichert sind und gemäß Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels markiert wurden, werden solange für einen Abgleich für Zwecke 
der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung verfügbar gehalten, bis die Daten ge-
mäß Artikel 29 Absatz 10 automatisch aus Eurodac gelöscht werden.

(3) Der Herkunftsmitgliedstaat entfernt die Markierung von Daten zu Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen, deren Daten zuvor gemäß Absatz 1 mar-

kiert wurden, wenn diesen Personen der gewährte Schutzstatus nach Artikel 14 
oder 19 der Verordnung (EU) 2024/1347 aberkannt wird.

(4) 1Für die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und c markiert der 
Herkunftsmitgliedstaat, der einem illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen, dessen Daten, sofern anwendbar, gemäß Artikel 22 Absatz 2 
oder Artikel 23 Absatz 2 zuvor in Eurodac gespeichert wurden, oder einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der nach einem Such- und Rettungs-
einsatz ausgeschifft wurde und dessen Daten gemäß Artikel 24 Absatz 2 zuvor in 
Eurodac gespeichert wurden, einen Aufenthaltstitel ausgestellt hat, die einschlä-
gigen Daten im Einklang mit den von eu-LISA festgelegten Bestimmungen für 
die elektronische Kommunikation mit Eurodac. 2Diese Markierung wird gemäß 
Artikel 29 Absätze 6, 7, 8 und 9 für Zwecke der Übermittlung nach den Artikeln 
27 und 28 in Eurodac gespeichert. 3Eurodac informiert alle Herkunftsmitglieds-
taaten so bald wie möglich, spätestens aber 72 Stunden nach der Markierung der 
Daten, über die Markierung von Daten durch einen anderen Herkunftsmit-
gliedstaat, nachdem dieser mit Daten, die sie zu Personen nach Artikel 15 Absatz 
1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Ab-
satz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 übermittelt hatten, einen 
Treffer erzielt hat. 4Auch diese Herkunftsmitgliedstaaten markieren die entspre-
chenden Datensätze.

(5) Die Daten von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
die in Eurodac gespeichert sind und gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels 
markiert wurden, werden solange für einen Abgleich für Zwecke der Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung verfügbar gehalten, bis die Daten gemäß Artikel 29 
Absatz 10 automatisch aus Eurodac gelöscht werden.

(6) Für die Zwecke von Artikel 68 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 
registriert sich der Übernahmemitgliedstaat nach der Erfassung der Daten gemäß 
Artikel 25 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung als zuständiger Mitgliedstaat 
und markiert diese Daten mit der von dem Mitgliedstaat, der den Schutz gewährt 
hat, eingeführten Kennzeichnung.

KAPITEL XI. Verfahren für den Abgleich und die Übermittlung von 
Daten für Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung

Artikel 32. Verfahren für den Abgleich biometrischer oder alphanumeri-
scher Daten mit Eurodac-Daten. (1) 1Für Zwecke der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung können die benannten Behörden der Mitgliedstaaten und die 
benannte Europol-Stelle in elektronischer Form einen begründeten Antrag ge-
mäß Artikel 33 Absatz 1 und Artikel 34 Absatz 1 zusammen mit der von ihnen 
verwendeten Kennnummer an die Prüfstelle übermitteln, damit diese die biome-
trischen oder alphanumerischen Daten über die nationale Zugangsstelle oder die 
Europol-Zugangsstelle zum Zweck des Abgleichs an Eurodac übermittelt. 2Er-
hält die Prüfstelle einen solchen Antrag, so prüft sie, ob alle Voraussetzungen für 
die Beantragung des Abgleichs gemäß Artikel 33 oder Artikel 34, sofern anwend-
bar, erfüllt sind.
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(2) Sind alle Voraussetzungen für die Beantragung des Abgleichs gemäß Artikel 
33 oder Artikel 34 erfüllt, so übermittelt die Prüfstelle den Antrag auf Abgleich 
der nationalen Zugangsstelle oder der Europol-Zugangsstelle, die diesen zum 
Zweck des Abgleichs gemäß den Artikeln 27 und 28 mit den biometrischen oder 
alphanumerischen Daten, die an Eurodac gemäß Artikel 15, Artikel 18 Absatz 2 
sowie den Artikeln 20, 22, 23, 24 und 26 übermittelt wurden, an Eurodac weiter-
leitet.

(3) Für Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung kann ein Abgleich 
eines Gesichtsbilds nach Artikel 28 Absatz 1 mit anderen Gesichtsbilddaten in 
Eurodac durchgeführt werden, wenn solche Daten zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der begründete Antrag in elektronischer Form von den benannten Behörden der 
Mitgliedstaaten oder der benannten Europol-Stelle gestellt wird, verfügbar sind.

(4) In dringenden Ausnahmefällen, in denen es zur Abwendung einer unmit-
telbaren Gefahr, die im Zusammenhang mit einer terroristischen oder sonstigen 
schweren Straftat steht, erforderlich ist, kann die Prüfstelle bei Erhalt eines An-
trags einer benannten Behörde die biometrischen oder alphanumerischen Daten 
unverzüglich der nationalen Zugangsstelle oder der Europol-Zugangsstelle über-
mitteln und erst nachträglich überprüfen, ob alle Voraussetzungen für die Bean-
tragung des Abgleichs gemäß Artikel 33 oder Artikel 34 erfüllt sind; überprüft 
wird dabei auch, ob tatsächlich ein dringender Ausnahmefall vorlag. Die nach-
trägliche Überprüfung ist unverzüglich nach der Bearbeitung des Antrags durch-
zuführen.

(5) Wird bei einer nachträglichen Überprüfung festgestellt, dass der Zugang zu 
Eurodac-Daten nicht berechtigt war, so löschen alle Behörden, die Zugang zu 
den aus Eurodac übermittelten Informationen haben, diese Informationen und 
melden die Löschung der Prüfstelle.

Artikel 33. Voraussetzungen für den Zugang der benannten Behörden zu 
Eurodac. (1) [1] Für Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung können 
die benannten Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nur dann einen be-
gründeten Antrag in elektronischer Form auf Abgleich biometrischer oder al-
phanumerischer Daten mit den Daten in Eurodac stellen, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:
a) Es wurde eine vorherige Abfrage vorgenommen in

i) den nationalen Datenbanken und
ii) den automatisierten daktyloskopischen Identifizierungssystemen aller 

anderen Mitgliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI, wenn ent-
sprechende Abgleiche technisch möglich sind, es sei denn, es liegen hin-
reichende Gründe zu der Annahme vor, dass ein Abgleich mit diesen 
Systemen nicht zur Feststellung der Identität der betroffenen Person 
führen würde. Diese hinreichenden Gründe werden in den begründeten 
Antrag in elektronischer Form auf einen Abgleich mit Eurodac-Daten 
aufgenommen, der von der benannten Behörde der Prüfstelle übermit-
telt wird;

b) der Abgleich ist für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroris-
tischer oder sonstiger schwerer Straftaten erforderlich, das heißt, es besteht 
ein überwiegendes öffentliches Sicherheitsinteresse, aufgrund dessen die Ab-
frage der Datenbank in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten 
Zielen steht;

c) der Abgleich ist im Einzelfall — einschließlich für bestimmte Personen — er-
forderlich; und

d) es liegen hinreichende Gründe zu der Annahme vor, dass der Abgleich we-
sentlich zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung einer der fraglichen 
terroristischen oder sonstigen schweren Straftaten beitragen wird. Diese hin-
reichenden Gründe liegen insbesondere vor, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass der Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen 
oder sonstigen schweren Straftat einer Personenkategorie zugeordnet werden 
kann, die unter die vorliegende Verordnung fällt.

[2] 1Zusätzlich zur vorherigen Abfrage der Datenbanken nach Unterabsatz 1 
können die benannten Behörden auch eine Abfrage im VIS vornehmen, sofern 
die Bedingungen für einen Abgleich mit den darin gespeicherten Daten gemäß 
dem Beschluss 2008/633/JI erfüllt sind. 2Die benannten Behörden können den 
begründeten Antrag in elektronischer Form nach Unterabsatz 1 gleichzeitig mit 
einem Antrag auf Abgleich mit den im VIS gespeicherten Daten übermitteln.

(2) Wenn die benannten Behörden eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2019/818 durchgeführt haben und der CIR gemäß 
Absatz 2 des genannten Artikels angezeigt hat, dass die Daten zu der betreffen-
den Person in Eurodac gespeichert sind, können die benannten Behörden für 
Abfragen Zugang zu Eurodac erhalten, ohne dass in nationalen Datenbanken 
und in den automatisierten Fingerabdruck-Identifizierungssystemen aller ande-
ren Mitgliedstaaten eine vorherige Abfrage vorgenommen wird.

(3) Anträge auf Abgleich mit Eurodac-Daten für Zwecke der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung werden anhand biometrischer oder alphanumerischer Da-
ten durchgeführt.

Artikel 34. Voraussetzungen für den Zugang von Europol zu Eurodac. (1) 
Für Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung kann die benannte Euro-
pol-Stelle innerhalb der Fristen im Rahmen des Mandats und sofern zur Erfül-
lung der Aufgaben von Europol erforderlich, in elektronischer Form einen be-
gründeten Antrag auf Abgleich der biometrischen oder alphanumerischen Da-
ten mit den Daten, die in Eurodac gespeichert sind, nur dann stellen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) ein Abgleich mit biometrischen oder alphanumerischen Daten, die in einem 

der Informationsverarbeitungssysteme, zu denen Europol technisch und 
rechtlich Zugang hat, gespeichert sind, hat nicht zur Feststellung der Identi-
tät der betroffenen Person geführt;

b) der Abgleich ist erforderlich, um die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger 
schwerer Straftaten zu unterstützen und zu stärken, die unter das Mandat 
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von Europol fallen, sodass ein überwiegendes öffentliches Sicherheitsinteres-
se besteht, aufgrund dessen die Abfrage der Datenbank in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den verfolgten Zielen steht;

c) der Abgleich ist im Einzelfall — einschließlich für bestimmte Personen — er-
forderlich; und

d) es liegen hinreichende Gründe zu der Annahme vor, dass der Abgleich we-
sentlich zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung einer der fraglichen 
terroristischen oder sonstigen schweren Straftaten beitragen wird. Diese hin-
reichenden Gründe liegen insbesondere vor, wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass der Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen 
oder sonstigen schweren Straftat einer Personenkategorie zugeordnet werden 
kann, die von dieser Verordnung erfasst wird.

(2) Wenn Europol eine Abfrage im CIR gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2019/818 durchgeführt hat und der CIR gemäß Absatz 2 des ge-
nannten Artikels angezeigt hat, dass die Daten zu der betreffenden Person in Eu-
rodac gespeichert sind, kann Europol unter den Bedingungen gemäß dem vorlie-
genden Artikel für Abfragen Zugang zu Eurodac erhalten.

(3) Anträge auf Abgleich mit Eurodac-Daten für Zwecke der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung werden anhand biometrischer oder alphanumerischer Da-
ten durchgeführt.

(4) 1Die Verarbeitung der von Europol durch den Abgleich mit Eurodac-Daten 
erlangten Informationen unterliegt der Zustimmung des Herkunftsmitglieds-
taats. 2Die Zustimmung ist über die nationale Europol-Stelle des betreffenden 
Mitgliedstaats einzuholen.

Artikel 35. Kommunikation zwischen den benannten Behörden, den 
Prüfstellen, den nationalen Zugangsstellen und der Europol-Zugangsstel-
le. (1) Unbeschadet von Artikel 39 erfolgt die Kommunikation zwischen den be-
nannten Behörden, den Prüfstellen, den nationalen Zugangsstellen und der Eu-
ropol-Zugangsstelle geschützt und auf elektronischem Weg.

(2) Für Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung werden Abfragen 
biometrischer oder alphanumerischer Daten von den Mitgliedstaaten und Euro-
pol digitalisiert verarbeitet und in dem im vereinbarten Schnittstellenkontrolldo-
kument festgelegten Datenformat übermittelt, um sicherzustellen, dass der Ab-
gleich mit anderen in Eurodac gespeicherten Daten vorgenommen werden kann.

KAPITEL XII. Datenverarbeitung, Datenschutz und Haftung

Artikel 36. Verantwortung für die Datenverarbeitung. (1) Der Herkunfts-
mitgliedstaat ist verantwortlich für
a) die Rechtmäßigkeit der Erfassung und die Rechtmäßigkeit der Übermittlung 

der biometrischen und der sonstigen in Artikel 17 Absätze 1 und 2, Artikel 
19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Artikel 23 Ab-

sätze 2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2 genannten 
Daten an Eurodac;

b) die Richtigkeit und die Aktualität der Daten bei deren Übermittlung an Eu-
rodac;

c) die Rechtmäßigkeit der Speicherung, Aufbewahrung, Berichtigung und Lö-
schung der Daten in Eurodac unbeschadet der Verantwortung von eu-LISA;

d) die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der von Eurodac übermittelten Ergeb-
nisse des Abgleichs der biometrischen Daten.

(2) Gemäß Artikel 48 trägt der Herkunftsmitgliedstaat für die Sicherheit der 
Daten nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels vor und bei der Übermittlung an 
Eurodac sowie für die Sicherheit der Daten, die er von Eurodac empfängt, Sorge.

(3) Der Herkunftsmitgliedstaat ist für die endgültige Identifizierung der Daten 
gemäß Artikel 38 Absatz 4 verantwortlich.

(4) [1] 1eu-LISA trägt dafür Sorge, dass Eurodac — auch zu Testzwecken — ge-
mäß dieser Verordnung und den einschlägigen Datenschutzvorschriften der 
Union betrieben wird. 2Insbesondere gewährleistet eu-LISA Folgendes:
a) sie trifft Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle mit Eurodac arbeiten-

den Personen, einschließlich Auftragnehmern, die darin gespeicherten Daten 
nur in einer Weise verarbeiten, die dem mit Eurodac verfolgten Zweck nach 
Artikel 1 entspricht;

b) sie trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit von Eurodac ge-
mäß Artikel 48 zu gewährleisten;

c) sie stellt sicher, dass unbeschadet der Befugnisse des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten nur die Personen Zugang zu Eurodac erhalten, die befugt 
sind, mit Eurodac zu arbeiten.

[2] eu-LISA unterrichtet das Europäische Parlament, den Rat und den Europä-
ischen Datenschutzbeauftragten über die Maßnahmen, die sie gemäß Unterab-
satz 1 ergreift.

Artikel 37. Übermittlung. (1) 1Biometrische und andere personenbezogene 
Daten werden digitalisiert verarbeitet und in dem in dem vereinbarten Schnitt-
stellenkontrolldokument festgelegten Datenformat übermittelt. 2eu-LISA legt 
die technischen Anforderungen an das für die Übermittlung von Daten durch 
die Mitgliedstaaten an Eurodac und umgekehrt zu verwendende Format fest, so-
weit dies für den effizienten Betrieb von Eurodac erforderlich ist. 3eu-LISA stellt 
sicher, dass die von den Mitgliedstaaten übermittelten biometrischen Daten im 
automatisierten Fingerabdruck- und Gesichtsbildidentifizierungssystem abge-
glichen werden können.

(2) 1Die Mitgliedstaaten übermitteln die in Artikel 17 Absätze 1 und 2, Artikel 
19 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Artikel 23 Absätze 
2 und 3, Artikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2 genannten Daten 
auf elektronischem Weg. 2Die in Artikel 17 Absätze 1 und 2, Artikel 19 Absatz 1, 
Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absätze 2 und 3, Artikel 23 Absätze 2 und 3, Ar-
tikel 24 Absätze 2 und 3 und Artikel 26 Absatz 2 genannten Daten werden auto-
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matisch in Eurodac gespeichert. 3eu-LISA legt die technischen Voraussetzungen 
fest, unter denen eine ordnungsgemäße elektronische Übermittlung der Daten 
durch die Mitgliedstaaten an Eurodac und umgekehrt gewährleistet werden 
kann, sofern dies für den effizienten Betrieb von Eurodac erforderlich ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kennnummer nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe k, Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k, Artikel 21 Absatz 1 
Buchstabe k, Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe k, Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe k, 
Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe k, Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe k und Artikel 32 
Absatz 1 die eindeutige Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person und 
zu dem Mitgliedstaat, der die Daten übermittelt, ermöglicht und ferner damit 
angegeben werden kann, ob diese Daten sich auf eine Person nach Artikel 15 Ab-
satz 1, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 
Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 26 Absatz 1 beziehen.

(4) 1Die Kennnummer nach Absatz 3 beginnt mit dem oder den Kennbuchsta-
ben, mit dem oder denen die Mitgliedstaaten bezeichnet werden, die die Daten 
übermitteln. 2Dem oder den Kennbuchstaben folgt die Kennung für die Perso-
nen- oder Antragskategorien. 3Dabei werden Personen nach Artikel 15 Absatz 1 
mit „1“, Personen nach Artikel 22 Absatz 1 mit „2“, Personen nach Artikel 23 
Absatz 1 mit „3“, von Anträgen nach Artikel 33 mit „4“, Anträge nach Artikel 
34 mit „5“, Anträge nach Artikel 43 mit „6“, Anträge nach Artikel 18 mit „7“, 
Personen nach Artikel 20 mit „8“, Personen nach Artikel 24 Absatz 1 mit „9“ 
und Personen nach Artikel 26 Absatz 1 mit „10“ gekennzeichnet.

(5) eu-LISA legt die technischen Verfahren fest, die die Mitgliedstaaten anzu-
wenden haben, um den Empfang eindeutiger Daten durch Eurodac zu gewähr-
leisten.

(6) 1Eurodac bestätigt den Empfang der übermittelten Daten so bald wie mög-
lich. 2Zu diesem Zweck legt eu-LISA die erforderlichen technischen Vorausset-
zungen fest, unter denen gewährleistet werden kann, dass die Mitgliedstaaten auf 
Anfrage eine Empfangsbestätigung erhalten.

Artikel 38. Datenabgleich und Übermittlung der Ergebnisse. (1) 1Die Mit-
gliedstaaten gewährleisten die Übermittlung der biometrischen Daten in einer 
für einen Abgleich durch das automatisierte Fingerabdruck- und Gesichtsbildi-
dentifizierungssystem angemessenen Qualität. 2Soweit dies erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass die von Eurodac erstellten Abgleichergebnisse eine sehr 
hohe Treffergenauigkeit erreichen, legt eu-LISA Kriterien für eine angemessene 
Qualität der zu übermittelnden biometrischen Daten fest. 3Eurodac überprüft 
so bald wie möglich die Qualität der übermittelten biometrischen Daten. 4Sind 
die biometrischen Daten für Abgleiche durch das automatisierte Fingerabdruck- 
und Gesichtsbildidentifizierungssystem ungeeignet, teilt Eurodac dies dem be-
treffenden Mitgliedstaat mit. 5Dieser Mitgliedstaat übermittelt dann qualitativ 
geeignete biometrische Daten, für die er die gleiche Kennnummer wie beim vor-
herigen Satz biometrischer Daten verwendet.

(2) 1Eurodac führt die Abgleiche in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge 
durch. 2Jeder Antrag wird innerhalb von 24 Stunden nach seinem Eingang bear-

beitet. 3Ein Mitgliedstaat kann aus Gründen des nationalen Rechts verlangen, 
dass besonders eilbedürftige Abgleiche innerhalb einer Stunde durchgeführt 
werden. 4Können diese Bearbeitungszeiten aus Gründen, die eu-LISA nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, bearbeitet Eurodac den Antrag vorran-
gig, sobald diese Umstände nicht mehr vorliegen. 5In diesen Fällen legt eu-LISA 
Kriterien zur Sicherstellung der vorrangigen Bearbeitung von Anträgen fest, so-
weit dies für den effizienten Betrieb von Eurodac erforderlich ist.

(3) eu-LISA legt die Verfahren für die Verarbeitung der eingegangenen Daten 
und die Übermittlung des Ergebnisses des Datenabgleichs fest, soweit dies für 
den effizienten Betrieb von Eurodac erforderlich ist.

(4) [1] Erforderlichenfalls kontrolliert in dem Mitgliedstaat, der das Ergebnis des 
Abgleichs erhält, ein Fingerabdruck-Experte im Einklang mit dessen nationalen 
Vorschriften und nach Erhalt einer speziellen Schulung für die verschiedenen 
Arten des Abgleichs von Fingerabdrücken, die unter diese Verordnung fallen, 
unverzüglich die Ergebnisse des nach Artikel 27 durchgeführten Abgleichs von 
Fingerabdruckdaten.

[2] Liefert Eurodac nach einem Abgleich von sowohl Fingerbadruck- als auch 
Gesichtsbilddaten mit den in der automatisierten Zentraldatenbank gespeicher-
ten Daten einen Fingerabdrucktreffer und einen Gesichtsbildtreffer, so können 
die Mitgliedstaaten das Ergebnis des Abgleichs der Gesichtsbilddaten überprü-
fen.

[3] Für die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j dieser Verord-
nung wird die endgültige Identifizierung von dem Herkunftsmitgliedstaat ge-
meinsam mit den anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgenommen.

(5) [1] Das Ergebnis des Abgleichs von Gesichtsbilddaten gemäß Artikel 27 — 
wenn nur ein Treffer anhand eines Gesichtsbildes erhalten wurde — und gemäß 
Artikel 28 wird in dem Mitgliedstaat, der das Ergebnis des Abgleichs erhält, von 
einem im Einklang mit der einzelstaatlichen Praxis geschulten Experten sofort 
kontrolliert und geprüft.

[2] Für die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j dieser Verord-
nung wird die endgültige Identifizierung von dem Herkunftsmitgliedstaat ge-
meinsam mit den anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgenommen.

[3] Von Eurodac erhaltene Informationen über sonstige Daten, die sich als un-
zuverlässig herausgestellt haben, werden gelöscht, sobald festgestellt ist, dass die 
Daten unzuverlässig sind.

(6) Ergibt die endgültige Identifizierung gemäß den Absätzen 4 und 5, dass das 
von Eurodac übermittelte Abgleichergebnis nicht den biometrischen Daten ent-
spricht, die zum Zweck eines Abgleichs übermittelt wurden, so löschen die Mit-
gliedstaaten das Ergebnis des Abgleichs sofort und teilen dies eu-LISA so bald 
wie möglich, spätestens jedoch drei Arbeitstage nach Eingang des Ergebnisses, 
mit und übermitteln die Kennnummer des Herkunftsmitgliedstaats sowie die 
Kennnummer des Mitgliedstaats, der das Ergebnis des Abgleichs erhalten hat.
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Artikel 39. Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten und Eurodac.
1Die Übermittlung von Daten durch die Mitgliedstaaten an Eurodac und umge-
kehrt erfolgt über die Kommunikationsinfrastruktur. 2eu-LISA legt die erforder-
lichen technischen Verfahren für die Nutzung der Kommunikationsinfrastruk-
tur fest, soweit dies für den effizienten Betrieb von Eurodac erforderlich ist.

Artikel 40. Zugriff auf die in Eurodac gespeicherten Daten und Berichti-
gung oder Löschung dieser Daten. (1) [1] Der Herkunftsmitgliedstaat hat Zu-
griff auf die von ihm übermittelten Daten, die gemäß dieser Verordnung in Eu-
rodac gespeichert sind.

[2] Die Mitgliedstaaten dürfen nicht von einem anderen Mitgliedstaat übermit-
telte Daten abfragen oder solche Daten erhalten, mit Ausnahme der Daten, die 
das Ergebnis des Abgleichs nach den Artikeln 27 und 28 sind.

(2) 1Zugriff nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels auf die in Eurodac gespei-
cherten Daten haben diejenigen nationalen Behörden, die von den Mitgliedstaa-
ten für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j festgelegten Zwecke 
benannt worden sind. 2Bei der Benennung wird die für die Wahrnehmung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung zuständi-
ge Einheit genau angegeben. 3Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
und eu-LISA unverzüglich eine Liste dieser Dienststellen und aller daran vorge-
nommenen Änderungen. 4eu-LISA veröffentlicht die konsolidierte Fassung der 
Liste im Amtsblatt der Europäischen Union. 5Im Falle von Änderungen dieser 
Liste veröffentlicht eu-LISA jedes Jahr online eine aktualisierte und konsolidier-
te Fassung der Liste.

(3) Unbeschadet der Löschung von Daten nach Artikel 29 ist lediglich der Her-
kunftsmitgliedstaat berechtigt, die Daten, die er an Eurodac übermittelt hat, 
durch Berichtigung oder Ergänzung zu verändern oder sie zu löschen.

(4) 1Der Zugang zum Zweck der Abfrage der im CIR gespeicherten Eurodac-
Daten wird den dazu ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten und den dazu ordnungsgemäß ermächtigten Be-
diensteten der Stellen der Union gewährt, die für die in den Artikeln 20 und 21 
der Verordnung (EU) 2019/818 genannten Aufgaben zuständig sind. 2Dieser 
Zugang ist auf das zur Wahrnehmung der Aufgaben dieser nationalen Behörden 
und Stellen der Union für diesen Zweck erforderliche Maß beschränkt und hat 
in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen zu stehen.

(5) [1] Hat ein Mitgliedstaat oder eu-LISA Grund zu der Annahme, dass in Eu-
rodac gespeicherte Daten sachlich unrichtig sind, so benachrichtigt er/sie — un-
beschadet der Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 — den Herkunftsmitglieds-
taat so bald wie möglich.

[2] 1Hat ein Mitgliedstaat Grund zu der Annahme, dass Daten unter Verstoß 
gegen diese Verordnung in Eurodac gespeichert wurden, so benachrichtigt er so 
bald wie möglich eu-LISA, die Kommission und den Herkunftsmitgliedstaat. 
2Der Herkunftsmitgliedstaat überprüft die betreffenden Daten und ändert oder 
löscht sie nötigenfalls unverzüglich.

(6) 1eu-LISA übermittelt in Eurodac gespeicherte Daten nicht an die Behörden 
eines Drittstaats und stellt ihnen diese auch nicht zur Verfügung. 2Dieses Verbot 
erstreckt sich nicht auf die Weitergabe von Daten an Drittstaaten, für die die Ver-
ordnung (EU) 2024/1351 gilt.

Artikel 41. Aufzeichnung der Datenverarbeitungsvorgänge. (1) 1eu-LISA 
fertigt über alle Datenverarbeitungsvorgänge in Eurodac Aufzeichnungen an. 
2Diese Aufzeichnungen geben Aufschluss über den Zweck des Zugriffs, den Tag 
und die Uhrzeit, die übermittelten Daten, die für eine Abfrage verwendeten Da-
ten und die Namen der Stellen und verantwortlichen Personen, die Daten einge-
geben oder abgefragt haben.

(2) Für die Zwecke des Artikels 8 dieser Verordnung führt eu-LISA Aufzeich-
nungen über jeden in Eurodac erfolgenden Datenverarbeitungsvorgang. Die 
Aufzeichnungen über diese Art von Vorgängen enthalten die in Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels vorgesehenen Elemente und die bei der Durchführung der au-
tomatisierten Verarbeitung gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2018/1240 
erzielten Treffer.

(3) Für die Zwecke des Artikels 10 dieser Verordnung führen die Mitgliedstaa-
ten und eu-LISA Aufzeichnungen über jeden Datenverarbeitungsvorgang, der 
in Eurodac und im VIS gemäß dem vorliegenden Artikel und Artikel 34 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 767/2008 durchgeführt wird.

(4) 1Die Aufzeichnungen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen nur 
für die datenschutzrechtliche Kontrolle der Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
und zur Gewährleistung der Datensicherheit gemäß Artikel 46 verwendet wer-
den. 2Sie werden durch geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff ge-
sichert und nach einer Frist von einem Jahr nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
nach Artikel 29 gelöscht, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollver-
fahren benötigt werden.

(5) 1Für die Zwecke von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, g, h und j ergreift 
jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, um die in den Absätzen 1 bis 
4 des vorliegenden Artikels genannten Ziele in Bezug auf sein nationales System 
zu erreichen. 2Darüber hinaus führt jeder Mitgliedstaat Aufzeichnungen über 
die zur Eingabe oder Abfrage der Daten ermächtigten Bediensteten.

Artikel 42. Recht auf Information. (1) Der Herkunftsmitgliedstaat unter-
richtet die unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2, Artikel 20 Ab-
satz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 
26 Absatz 1 fallenden Personen schriftlich, und falls notwendig auch mündlich, 
in einer Sprache, die sie verstehen oder bei der vernünftigerweise davon ausge-
gangen werden kann, dass sie sie verstehen, in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form und in klarer und einfacher Sprache über Fol-
gendes:
a) die Identität und die Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verant-

wortlichen im Sinne des Artikels 4 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
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und gegebenenfalls seines Vertreters sowie die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten;

b) die in Eurodac zu verarbeitenden Daten und die Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung, einschließlich einer Beschreibung der Ziele der Verordnung (EU) 
2024/1351 im Einklang mit Artikel 19 der genannten Verordnung und gege-
benenfalls der Ziele der Verordnung (EU) 2024/1350, sowie in verständlicher 
Form über die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten und Europol zu Gefahren-
abwehr- und Strafverfolgungszwecken Zugang zu Eurodac haben;

c) bei Personen, die unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 
Absatz 1 oder Artikel 24 Absatz 1 fallen, die Tatsache, dass der Herkunftsmit-
gliedstaat verpflichtet ist, wenn eine Sicherheitsüberprüfung gemäß Artikel 
17 Absatz 2 Buchstabe i, Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe d, Artikel 23 Absatz 
3 Buchstabe e und Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe f zeigt, dass sie eine Gefahr 
für die innere Sicherheit darstellen könnten, dies in Eurodac zu registrieren;

d) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten;
e) bei Personen, die unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2, Arti-

kel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 
oder Artikel 26 Absatz 1 fallen, die Verpflichtung zur Erfassung ihrer biome-
trischen Daten und das einschlägige Verfahren, einschließlich der etwaigen 
Folgen der Nichtbeachtung dieser Verpflichtung;

f) die Aufbewahrungsfrist der Daten gemäß Artikel 29;
g) ihr Recht, den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen um Zugang zu 

den sie betreffenden Daten zu ersuchen, und ihr Recht, zu beantragen, dass 
sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigt, sie betreffen-
de unvollständige personenbezogene Daten ergänzt oder sie betreffende un-
rechtmäßig verarbeitete personenbezogene Daten gelöscht werden oder die 
Verarbeitung dieser Daten beschränkt wird, sowie ihr Recht, Informationen 
über die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte, einschließlich der Kontakt-
daten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und der Aufsichtsbe-
hörden nach Artikel 44 Absatz 1 zu erhalten;

h) ihr Recht, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
(2) [1] Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen wer-

den Personen, die unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2, Artikel 
20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 und 
Artikel 26 Absatz 1 fallen, zum Zeitpunkt der Erfassung der biometrischen Da-
ten erteilt.

[2] Ist eine Person, die unter Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2, 
Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 
1 und Artikel 26 Absatz 1 fällt, minderjährig, so stellen die Mitgliedstaaten die 
Informationen in einer ihrem Alter angemessene Weise bereit.

[3] Das Verfahren zur Erfassung der biometrischen Daten wird Minderjährigen 
anhand von Merkblättern, Schaubildern oder Darstellungen oder gegebenenfalls 
einer Kombination davon erläutert, die eigens so gestaltet sind, dass Minderjäh-
rige sie verstehen.

(3) [1] Nach dem Verfahren gemäß Artikel 77 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1351 wird ein gemeinsames Merkblatt erstellt, das mindestens die Anga-
ben gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels und die Information gemäß Arti-
kel 19 Absatz 1 der genannten Verordnung enthält.

[2] Das Merkblatt muss klar und einfach in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form und in einer Sprache abgefasst sein, die die 
betreffende Person versteht oder bei der vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass sie sie versteht.

[3] 1Das Merkblatt wird so erstellt, dass die Mitgliedstaaten es mit zusätzlichen 
mitgliedstaatsspezifischen Informationen ergänzen können. 2Diese mitglieds-
taatsspezifischen Informationen müssen mindestens die Verwaltungsmaßnah-
men für die Gewährleistung der Einhaltung der Verpflichtung zur Erfassung der 
biometrischen Daten, Angaben über die Rechte der betroffenen Person, die 
Möglichkeit einer Information und Unterstützung durch die nationalen 
Aufsichtsbehörden, die Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten und die Kontaktdaten der natio-
nalen Aufsichtsbehörden enthalten.

Artikel 43. Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten sowie auf Be-
richtigung, Ergänzung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
dieser Daten. (1) Für die Zwecke des Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und 
j dieser Verordnung unterliegt die Ausübung des Rechts der betroffenen Person 
auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Ergän-
zung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten Kapitel III 
der Verordnung (EU) 2016/679 sowie den Bestimmungen des vorliegenden Ar-
tikels.

(2) [1] 1Das Recht der betroffenen Person auf Zugang zu den sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in jedem Mitgliedstaat umfasst das Recht, darüber 
eine Mitteilung zu erhalten, welche Daten in Eurodac gespeichert sind, ein-
schließlich aller Einträge darüber, dass die Person eine Gefahr für die innere Si-
cherheit darstellen könnte, und welcher Mitgliedstaat die Daten an Eurodac ge-
mäß den in der Verordnung (EU) 2016/679 und in den auf deren Grundlage an-
genommenen nationalen Rechtsakten festgelegten Bedingungen übermittelt 
hat. 2Der Zugang zu personenbezogenen Daten kann nur von einem Mitglieds-
taat gewährt werden.

[2] Wenn das Recht auf Berichtigung und Löschung von personenbezogenen 
Daten in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat oder den Mitglieds-
taaten, der/die die Daten übermittelt hat/haben, geltend gemacht wird, setzen 
sich die Behörden dieses Mitgliedstaats mit den Behörden des Mitgliedstaats 
oder der Mitgliedstaaten, der/die die Daten übermittelt hat/haben, in Verbin-
dung, damit diese die Richtigkeit der Daten sowie die Rechtmäßigkeit ihrer 
Übermittlung an und ihrer Speicherung in Eurodac überprüfen können.

(3) Bezüglich eines Eintrags darüber, dass die Person eine Gefahr für die innere 
Sicherheit darstellten könnte, können die Mitgliedstaaten die in diesem Artikel 
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genannten Rechte der betroffenen Person im Einklang mit Artikel 23 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 beschränken.

(4) 1Wenn sich zeigt, dass die in Eurodac gespeicherten Daten sachlich unrich-
tig sind oder unrechtmäßig gespeichert wurden, werden sie von dem Mitglieds-
taat, der sie übermittelt hat, gemäß Artikel 40 Absatz 3 berichtigt oder gelöscht. 
2Der betreffende Mitgliedstaat bestätigt der betroffenen Person schriftlich, dass 
er Maßnahmen zur Berichtigung, Ergänzung, Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ergriffen hat.

(5) [1] Wenn der Mitgliedstaat, der die Daten übermittelt hat, nicht der Ansicht 
ist, dass die in Eurodac gespeicherten Daten sachlich unrichtig sind oder un-
rechtmäßig gespeichert wurden, erläutert er der betroffenen Person schriftlich, 
warum er nicht bereit ist, die personenbezogenen Daten zu berichtigen oder zu 
löschen.

[2] 1Der Mitgliedstaat teilt der betroffenen Person ebenfalls mit, welche Schritte 
sie ergreifen kann, wenn sie mit der Erläuterung nicht einverstanden ist. 2Hierzu 
gehören Angaben darüber, auf welche Weise bei den zuständigen Behörden oder 
Gerichten des betreffenden Mitgliedstaats Klage erhoben oder gegebenenfalls 
Beschwerde eingelegt werden kann, sowie Angaben über jede finanzielle oder 
sonstige Unterstützung, die gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften so-
wie den Verfahren des betreffenden Mitgliedstaats zur Verfügung steht.

(6) 1Jeder Antrag nach den Absätzen 1 und 2 auf Zugang zu personenbezoge-
nen Daten sowie auf Berichtigung, Ergänzung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung dieser Daten enthält die zur Identifizierung der betroffenen 
Person erforderlichen Angaben einschließlich der biometrischen Daten. 2Diese 
Daten werden ausschließlich für die Wahrnehmung der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Rechte durch die betroffene Person verwendet und anschließend un-
verzüglich gelöscht.

(7) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten aktiv zusammen, 
damit die Rechte der betroffenen Person auf Zugang zu den personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung, Ergänzung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten unverzüglich durchgesetzt werden.

(8) Beantragt eine Person Zugang zu sie betreffenden Daten, wird hierüber von 
der zuständigen Behörde eine schriftliche Aufzeichnung angefertigt, in der der 
Antrag sowie die Art und Weise seiner Bearbeitung festgehalten werden; diese 
Aufzeichnung stellt die zuständige Behörde den nationalen Aufsichtsbehörden 
unverzüglich zur Verfügung.

(9) 1Die nationale Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, der die Daten übermit-
telt hat, und die nationale Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem sich die 
betroffene Person aufhält, informieren diese — wenn sie darum ersucht werden 
— über ihr Recht, bei dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen den Zu-
gang zu den sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Berichtigung, 
Ergänzung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten zu 
beantragen. 2Die Aufsichtsbehörden arbeiten dabei gemäß Kapitel VII der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 zusammen.

Artikel 44. Überwachung durch die nationalen Aufsichtsbehörden. (1) Je-
der Mitgliedstaat sieht vor, dass seine nationale(n) Aufsichtsbehörde(n) gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch den betreffenden Mitgliedstaat für 
die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und j der vorliegenden Verordnung 
genannten Zwecke, einschließlich der Übermittlung dieser Daten an Eurodac, 
überwacht/überwachen.

(2) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass seine Aufsichtsbehörde die Mög-
lichkeit hat, sich von Personen mit ausreichender Kenntnis im Bereich biometri-
scher Daten beraten zu lassen.

Artikel 45. Kontrolle durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten.
(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Eurodac, insbesondere durch 
eu-LISA, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 und der vorliegen-
den Verordnung erfolgt.

(2) 1Der Europäische Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass mindestens alle 
drei Jahre die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eu-LISA nach in-
ternationalen Prüfungsstandards überprüft wird. 2Der Prüfbericht wird dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, eu-LISA und den nationa-
len Aufsichtsbehörden übermittelt. 3eu-LISA erhält Gelegenheit, vor der An-
nahme des Berichts eine Stellungnahme abzugeben.

Artikel 46. Zusammenarbeit zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden 
und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten. (1) Im Einklang mit Arti-
kel 62 der Verordnung (EU) 2018/1725 arbeiten die nationalen Aufsichtsbehör-
den und der Europäische Datenschutzbeauftragte im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten aktiv zusammen und sorgen für die koordinierte Überwachung 
von Eurodac.

(2) [1] Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jedes Jahr eine Überprüfung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten für Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungszwecke, einschließlich einer stichprobenartigen Analyse der in elektroni-
scher Form übermittelten begründeten Anträge, von einer unabhängigen Stelle 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 durchgeführt wird.

[2] Die Überprüfung wird dem in Artikel 57 Absatz 8 genannten Jahresbericht 
der Mitgliedstaaten beigefügt.

(3) Im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten tauschen die nationalen 
Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte einschlägige 
Informationen aus, unterstützen sich gegenseitig bei Überprüfungen und In-
spektionen, prüfen Schwierigkeiten bei der Auslegung oder Anwendung dieser 
Verordnung, untersuchen Probleme bei der Wahrnehmung der unabhängigen 
Überwachung oder der Ausübung der Rechte der betroffenen Personen, arbei-
ten harmonisierte Vorschläge im Hinblick auf gemeinsame Lösungen für etwai-
ge Probleme aus und fördern erforderlichenfalls die Sensibilisierung für die Da-
tenschutzrechte.
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(4) 1Die nationalen Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbe-
auftragte treffen für die Zwecke des Absatzes 3 mindestens zweimal jährlich im 
Rahmen des Europäischen Datenschutzausschusses zusammen. 2Die Kosten 
und die Ausrichtung der Sitzungen übernimmt der Europäische Daten-
schutzausschuss. 3In der ersten Sitzung wird eine Geschäftsordnung für diese Sit-
zungen angenommen. 4Weitere Arbeitsverfahren werden je nach Bedarf gemein-
sam festgelegt. 5Der Europäische Datenschutzausschuss übermittelt dem Euro-
päischen Parlament, dem Rat und der Kommission alle zwei Jahre einen gemein-
samen Tätigkeitsbericht. 6Dieser Bericht enthält in Bezug auf jeden Mitgliedstaat 
ein Kapitel, das von der Aufsichtsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausge-
arbeitet wird.

Artikel 47. Schutz der für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafver-
folgung verarbeiteten personenbezogenen Daten. (1) Die Aufsichtsbehörde 
oder Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 41 Absatz 1 der Richt-
linie (EU) 2016/680 überwacht/überwachen die Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten auf der Grundlage durch die Mitgliedstaaten für 
die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, einschließlich der Über-
mittlung dieser Daten an und von Eurodac.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Europol nach Maßgabe 
der vorliegenden Verordnung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EU) 2016/794 und wird vom Europäischen Datenschutzbeauftragten über-
wacht.

(3) Die für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung von Eurodac 
nach dieser Verordnung erhaltenen personenbezogenen Daten dürfen nur zur 
Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung des konkreten Falls, für den die 
Daten von einem Mitgliedstaat oder von Europol angefordert wurden, verarbei-
tet werden.

(4) 1Unbeschadet des Artikels 24 der Richtlinie (EU) 2016/680 bewahren Eu-
rodac, die benannten Behörden und Prüfstellen sowie Europol die Abfragepro-
tokolle auf, um den nationalen Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten die Überprüfung zu ermöglichen, ob bei der Datenverar-
beitung die Datenschutzvorschriften der Union eingehalten wurden, sowie um 
die Jahresberichte gemäß Artikel 57 Absatz 8 der vorliegenden Verordnung zu 
erstellen. 2Außer aus diesen Gründen werden die personenbezogenen Daten so-
wie die Abfrageprotokolle nach Ablauf eines Monats aus allen Datenbanken des 
Mitgliedstaats und Europols gelöscht, es sei denn, die Daten sind für die konkre-
te laufende strafrechtliche Ermittlung, für die sie von einem Mitgliedstaat oder 
von Europol angefordert wurden, erforderlich.

Artikel 48. Datensicherheit. (1) Der Herkunftsmitgliedstaat gewährleistet die 
Datensicherheit vor und während der Übermittlung an Eurodac.

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft für sämtliche Daten, die von seinen zuständigen 
Behörden gemäß dieser Verordnung verarbeitet werden, die erforderlichen Maß-
nahmen, einschließlich der Aufstellung eines Datensicherheitsplans, um

a) die Daten physisch zu schützen, auch durch die Aufstellung von Notfallplä-
nen für den Schutz kritischer Infrastrukturen;

b) zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu den Datenverarbeitungsgeräten 
und nationalen Anlagen erhalten, in denen der Mitgliedstaat Tätigkeiten aus-
führt, die dem Zweck von Eurodac dienen (Kontrolle des Zugangs zu den Ge-
räten und den Anlagen);

c) das unbefugte Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen von Datenträgern 
zu verhindern (Datenträgerkontrolle);

d) die unbefugte Eingabe von Daten sowie die unbefugte Einsichtnahme, Ver-
änderung oder Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhin-
dern (Speicherkontrolle);

e) zu verhindern, dass automatisierte Datenverarbeitungssysteme mithilfe von 
Einrichtungen zur Datenübertragung von Unbefugten genutzt werden kön-
nen (Benutzerkontrolle);

f) die unbefugte Verarbeitung von Daten in Eurodac und die unbefugte Ände-
rung oder Löschung von Daten, die in Eurodac verarbeitet wurden, zu ver-
hindern (Kontrolle der Dateneingabe);

g) sicherzustellen, dass zum Zugriff auf Eurodac berechtigte Personen über eine 
individuelle und einmalig vergebene Benutzerkennung und einen geheimen 
Zugangsmodus ausschließlich Zugriff auf die ihrer Zugriffsberechtigung un-
terliegenden Daten haben (Kontrolle des Datenzugriffs);

h) sicherzustellen, dass die zum Zugriff auf Eurodac berechtigten Behörden 
Profile mit einer Beschreibung der Aufgaben und Befugnisse der Personen 
erstellen, die zum Zugriff auf die Daten sowie zu ihrer Eingabe, Aktualisie-
rung, Löschung und Abfrage berechtigt sind, und dass diese Profile und alle 
anderen einschlägigen Informationen, die diese Behörden zur Überwachung 
anfordern könnten, den Aufsichtsbehörden nach Artikel 51 der Verordnung 
(EU) 2016/679 und Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 auf deren An-
frage unverzüglich zur Verfügung gestellt werden (Profile der zugriffsberech-
tigten Personen);

i) zu gewährleisten, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stel-
len personenbezogene Daten mit Hilfe von Datenübertragungseinrichtun-
gen übermittelt werden können (Übermittlungskontrolle);

j) sicherzustellen, dass nachgeprüft und festgestellt werden kann, welche Daten 
wann, von wem und zu welchem Zweck in Eurodac verarbeitet worden sind 
(Datenerfassungskontrolle);

k) insbesondere durch geeignete Verschlüsselungstechniken zu verhindern, dass 
bei der Übertragung personenbezogener Daten an Eurodac oder von Euro-
dac oder während des Transports von Datenträgern die Daten von Unbefug-
ten gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkon-
trolle);

l) zu gewährleisten, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt 
werden können (Wiederherstellung);
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m) zu gewährleisten, dass Eurodac seine Funktionen ausübt, auftretende Fehl-
funktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit) und gespeicherte personenbe-
zogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden 
können (Datenintegrität); und

n) die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten Sicherheitsmaßnahmen zu 
überwachen und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der internen Überwachung zu treffen, um sicherzustellen, 
dass dieser Verordnung entsprochen wird (Eigenkontrolle), und innerhalb 
von 24 Stunden sämtliche relevanten Fälle automatisch zu erkennen, zu de-
nen es infolge der Anwendung der in den Buchstaben b bis k beschriebenen 
Maßnahmen kommt und die auf einen Sicherheitsvorfall hindeuten könn-
ten.

(3) 1Unbeschadet der Meldung und Mitteilung von Verstößen gegen den 
Schutz personenbezogener Daten gemäß den Artikeln 33 und 34 der Verord-
nung (EU) 2016/679, den Artikeln 30 und 31 der Richtlinie (EU) 2016/680 so-
wie den Artikeln 34 und 35 der Verordnung (EU) 2016/794 unterrichten die 
Mitgliedstaaten und Europol eu-LISA über in ihren Systemen festgestellte Si-
cherheitsvorfälle im Zusammenhang mit Eurodac. 2Unbeschadet der Artikel 34 
und 35 der Verordnung (EU) 2018/1725 unterrichtet eu-LISA unverzüglich die 
Mitgliedstaaten, Europol und den Europäischen Datenschutzbeauftragten über 
in ihrem System festgestellte Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit Euro-
dac. 3Der betreffende Mitgliedstaat, eu-LISA und Europol arbeiten während ei-
nes Sicherheitsvorfalls zusammen.

(4) [1] eu-LISA ergreift die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die in Absatz 
2 dieses Artikels genannten Ziele in Bezug auf den Betrieb von Eurodac, ein-
schließlich der Annahme eines Datensicherheitsplans, zu verwirklichen.

[2] Vor Beginn der operativen Nutzung von Eurodac wird der Sicherheitsrah-
men für das geschäftliche und technische Umfeld von Eurodac gemäß Artikel 33 
der Verordnung (EU) 2018/1725 aktualisiert.

(5) Die Asylagentur der Europäischen Union ergreift die Maßnahmen, die er-
forderlich sind, um Artikel 18 Absatz 4 umzusetzen, einschließlich der Annah-
me eines Datensicherheitsplans gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels.

Artikel 49. Verbot der Übermittlung von Daten an Drittstaaten, interna-
tionale Organisationen oder private Stellen. (1) 1Personenbezogene Daten, 
die ein Mitgliedstaat oder Europol nach dieser Verordnung von Eurodac erhal-
ten hat, dürfen nicht an einen Drittstaat, eine internationale Organisation oder 
eine private Stelle innerhalb oder außerhalb der Union übermittelt oder diesen 
zur Verfügung gestellt werden. 2Dieses Verbot gilt auch, wenn diese Daten im 
Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679 und des Artikels 
3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 auf nationaler Ebene oder zwischen 
Mitgliedstaaten weiterverarbeitet werden.

(2) Personenbezogene Daten aus einem Mitgliedstaat, die zwischen den Mit-
gliedstaaten nach einem Treffer, der für die Zwecke der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung erzielt wurde, ausgetauscht werden, werden nicht an Drittstaa-

ten übermittelt, wenn ein konkretes Risiko besteht, dass die betroffene Person 
infolge dieser Übermittlung gefoltert, unmenschlich und erniedrigend behan-
delt oder bestraft werden könnte oder ihre Grundrechte in sonstiger Weise ver-
letzt werden könnten.

(3) 1Personenbezogene Daten aus einem Mitgliedstaat, die zwischen einem 
Mitgliedstaat und Europol nach einem Treffer, der für die Zwecke der Gefahren-
abwehr und Strafverfolgung erzielt wurde, ausgetauscht werden, werden nicht 
an Drittstaaten übermittelt, wenn ein konkretes Risiko besteht, dass die betroffe-
ne Person infolge dieser Übermittlung gefoltert, unmenschlich und erniedrigend 
behandelt oder bestraft werden könnte oder ihre Grundrechte in sonstiger Weise 
verletzt werden könnten. 2Darüber hinaus dürfen Übermittlungen nur durchge-
führt werden, wenn sie in Fällen, die unter das Mandat von Europol fallen, not-
wendig und verhältnismäßig sind, im Einklang mit Kapitel V der Verordnung 
(EU) 2016/794 und vorbehaltlich der Zustimmung des Herkunftsmitglieds-
taats.

(4) In Bezug auf die in Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absätze 1 und 2 oder 
Artikel 20 Absatz 1 genannten Personen werden keine Informationen darüber, 
dass in einem Mitgliedstaat ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde 
oder dass eine Person in einem Mitgliedstaat Gegenstand eines Aufnahmeverfah-
rens ist, an einen Drittstaat weitergegeben.

(5) Dieses Verbot gemäß den Absätzen 1 und 2 schränkt das Recht der Mit-
gliedstaaten, solche Daten im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/679 oder gegebenenfalls mit den gemäß Kapitel V der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen nationalen Vorschriften an Drittstaaten, auf die die Verord-
nung (EU) 2024/1351 anwendbar ist, zu übermitteln, nicht ein.

Artikel 50. Übermittlung von Daten an Drittstaaten zum Zweck der Rü-
ckführung. (1) Abweichend von Artikel 49 können die personenbezogenen Da-
ten der in Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 20 Absatz 
1, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 26 
Absatz 1 genannten Personen, die ein Mitgliedstaat nach einem Treffer, der für 
die Zwecke gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c oder j erzielt wurde, er-
halten hat, mit Zustimmung des Herkunftsmitgliedstaats an einen Drittstaat 
übermittelt oder diesem zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Übermittlung von Daten an einen Drittstaat gemäß Absatz 1 erfolgt 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts — insbesondere den 
Bestimmungen in Bezug auf den Datenschutz, einschließlich des Kapitels V der 
Verordnung (EU) 2016/679 — und gegebenenfalls der Rückübernahmeabkom-
men sowie des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, der die Daten übermittelt.

(3) Die Übermittlung von Daten an einen Drittstaat gemäß Absatz 1 darf nur 
erfolgen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) die Daten werden ausschließlich für den Zweck, einen illegal aufhältigen 

Drittstaatsangehörigen im Hinblick auf seine Rückkehr zu identifizieren 
und ihm ein Identitäts- oder Reisedokument auszustellen, übermittelt oder 
zur Verfügung gestellt; und
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b) dem betreffenden Drittstaatsangehörigen wurde mitgeteilt, dass seine perso-
nenbezogenen Daten den Behörden eines Drittstaats mitgeteilt werden kön-
nen.

(4) Die Umsetzung der Verordnung (EU) 2016/679 — auch im Hinblick auf 
die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten gemäß diesem Arti-
kel und insbesondere auf die Nutzung, die Verhältnismäßigkeit und die Not-
wendigkeit von Übermittlungen auf der Grundlage des Artikels 49 Absatz 1 
Buchstabe d der genannten Verordnung — wird von der gemäß Kapitel VI der 
Verordnung (EU) 2016/679 eingerichteten unabhängigen Aufsichtsbehörde 
überwacht.

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten gemäß diesem 
Artikel erfolgt unbeschadet der Rechte von Personen nach Artikel 15 Absatz 1, 
Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 
23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1, insbesondere in Bezug 
auf die Nichtzurückweisung oder das Verbot der Offenlegung oder Einholung 
von Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1348.

(6) Drittstaaten erhalten weder einen direkten Zugriff auf Eurodac, um biome-
trische Daten oder andere personenbezogene Daten eines Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen abzugleichen oder zu übermitteln, noch einen Zugriff auf 
Eurodac über die benannte nationale Zugangsstelle.

Artikel 51. Protokollierung und Dokumentierung. (1) Die Mitgliedstaaten 
und Europol gewährleisten, dass alle Datenverarbeitungsvorgänge, die aus An-
trägen auf Abgleich mit Eurodac-Daten für Gefahrenabwehr- und Strafverfol-
gungszwecke resultieren, zum Zweck der Prüfung der Zulässigkeit des Antrags, 
der Überwachung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Ge-
währleistung der Datenintegrität und -sicherheit und zur Eigenkontrolle proto-
kolliert oder dokumentiert werden.

(2) Das Protokoll oder die Dokumentation enthält stets folgende Angaben:
a) den genauen Zweck des Antrags auf Abgleich, einschließlich Angaben zur 

Art der betreffenden terroristischen oder sonstigen schweren Straftat, und im 
Falle Europols den genauen Zweck des Antrags auf Abgleich;

b) die gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a angegebenen hinreichenden 
Gründe für den Verzicht auf Abgleiche mit anderen Mitgliedstaaten nach 
dem Beschluss 2008/615/JI;

c) das nationale Aktenzeichen;
d) das Datum und den genauen Zeitpunkt des Antrags der nationalen Zugangs-

stelle auf Abgleich mit den Daten von Eurodac;
e) die Bezeichnung der Behörde, die den Zugriff zwecks Datenabgleichs bean-

tragt hat, sowie die zuständige Person, die den Antrag gestellt und die Daten 
verarbeitet hat;

f) gegebenenfalls die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens nach Artikel 32 
Absatz 4 und das Ergebnis der nachträglichen Überprüfung;

g) die für den Abgleich verwendeten Daten;

h) nach Maßgabe der nationalen Vorschriften oder der Verordnung (EU) 
2016/794 die Kennung des Beamten, der die Abfrage vorgenommen hat, 
und des Beamten, der die Abfrage oder Übermittlung angeordnet hat;

i) gegebenenfalls einen Verweis auf die Nutzung des Europäischen Suchportals 
zur Abfrage von Eurodac gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2019/818.

(3) [¹] ¹Die Protokolle oder Dokumentationen dürfen nur zur Überwachung 
der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Gewährleistung der Da-
tenintegrität und -sicherheit verwendet werden. ²Für die Überwachung und Be-
wertung gemäß Artikel 57 dürfen keine Protokolle verwendet werden, die perso-
nenbezogene Daten enthalten.

[2] Die für die Prüfung der Zulässigkeit des Antrags und die Überwachung der 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung der Datenin-
tegrität und -sicherheit zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden haben auf 
Antrag zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zu diesen Protokollen.

Artikel 52. Haftung. (1) ¹Jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der oder dem 
durch eine rechtswidrige Verarbeitung oder durch eine andere Handlung, die 
dieser Verordnung zuwiderläuft, ein materieller oder immaterieller Schaden ent-
standen ist, hat das Recht, Schadenersatz von dem für den erlittenen Schaden 
verantwortlichen Mitgliedstaat zu verlangen, oder von eu-LISA, wenn diese für 
den erlittenen Schaden verantwortlich ist und insofern sie nicht den ihr gemäß 
dieser Verordnung konkret zugewiesenen Verpflichtungen nachgekommen ist 
oder außerhalb oder entgegen rechtmäßiger Anweisungen dieses Mitgliedstaats 
gehandelt hat. ²Der verantwortliche Mitgliedstaat oder eu-LISA wird teilweise 
oder vollständig von seiner/ihrer Haftung befreit, wenn er/sie nachweist, dass er 
bzw. sie für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, in keinerlei 
Hinsicht verantwortlich ist.

(2) Für Schäden an Eurodac, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Mit-
gliedstaat seinen Verpflichtungen aufgrund dieser Verordnung nicht nachge-
kommen ist, ist dieser Mitgliedstaat haftbar, sofern und soweit eu-LISA oder ein 
anderer Mitgliedstaat keine angemessenen Schritte unternommen hat, um den 
Schaden abzuwenden oder zu mindern.

(3) ¹Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 
und 2 dieses Artikels gegen einen Mitgliedstaat unterliegt gemäß den Artikeln 79 
und 80 der Verordnung (EU) 2016/679 und den Artikeln 54 und 55 der Richt-
linie (EU) 2016/680 den nationalen Rechtsvorschriften des beklagten Mitglieds-
taats. ²Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 
1 und 2 dieses Artikels gegen eu-LISA unterliegt den in den Verträgen vorgesehe-
nen Voraussetzungen.
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KAPITEL XIII. Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 
2019/818

Artikel 53. Änderung der Verordnung (EU) 2018/1240.
1. In Artikel 11 wird folgender Absatz eingefügt:

„(6a) Für die Zwecke der Durchführung der Überprüfungen gemäß Artikel 
20 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe k wird das ETIAS-Zentralsystem 
durch die automatisierten Überprüfungen gemäß Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels in die Lage versetzt, das durch die Verordnung (EU) 
2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Rates(*1) eingerichtete Eu-
rodac anhand der folgenden, von den Antragstellern im Rahmen der Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstaben a bis d dieser Verordnung übermittelten Daten 
abzufragen:
a) Nachname (Familienname), Vorname(n), Geburtsname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Geschlecht, derzeitige Staatsangehörigkeit;
b) sonstige Namen (Aliasname(n), Künstlername(n), gebräuchliche(r) Na-
me(n)), falls zutreffend;
c) weitere Staatsangehörigkeiten, falls zutreffend;
d) Art, Nummer und Ausstellungsland des Reisedokuments.
(*1) Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 
biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 2001/55/EG sowie zur für die Fest-
stellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staaten-
loser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten, sowie zur Änderung 
der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 
22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).“

2. In Artikel 25a Absatz 1 wird der folgende Buchstabe angefügt:
„f) die in den Artikeln 17, 19, 21, 22, 23, 24 und 26 der Verordnung (EU) 
2024/1358 aufgeführten Daten.“

3. Artikel 88 Absatz 6 erhält folgende Fassung:
„(6) ETIAS beginnt seinen Betrieb unabhängig davon, ob die Interoperabi-
lität mit Eurodac oder dem ECRIS-TCN hergestellt worden ist.“

Artikel 54. Änderung der Verordnung (EU) 2019/818. Die Verordnung 
(EU) 2019/818 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 4 Nummer 20 erhält folgende Fassung:

„20. ‚benannte Behörden‘ die benannten Behörden der Mitgliedstaaten im 
Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen 

Parlaments und des Rates(*2), Artikel 3 Absatz 1 Nummer 26 der Verord-
nung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates(*3), Arti-
kel 4 Nummer 3a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 3 Absatz 
1 Nummer 21 der Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parla-
ment und des Rates(*4)[ "];
(*2) Verordnung (EU) 2024/1358 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 14. Mai 2024 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 
biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verord-
nungen (EU) 2024/1351 und (EU) 2024/1350 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 2001/55/EG sowie zur für die Fest-
stellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staaten-
loser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge 
der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten, sowie zur Änderung 
der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2024/1358, 
22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
(3*) Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur 
Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsda-
ten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefah-
renabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Überein-
kommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie 
der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 
327 vom 9.12.2017, S. 20).
(*4) Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. September 2018 über ein Europäisches Reiseinformations- und 
-genehmigungssystem (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und 
(EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1).“

2. In Artikel 10 Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:
„Unbeschadet des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2024/1358, der Artikel 
12 und 18 der Verordnung (EU) 2018/1862, des Artikels 31 der Verord-
nung (EU) 2019/816 und des Artikels 40 der Verordnung (EU) 2016/794 
führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im ESP erfolgenden Datenverarbei-
tungsvorgänge. Die Protokolle enthalten insbesondere folgende Angaben:“

3. Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) Daten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2019/816;“

b) Folgender Buchstabe wird angefügt:
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„c) Daten nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 19 
Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und b, 
Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a und b, Artikel 23 Absatz 2 Buchsta-
ben a und b, Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 26 
Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/1358“.

4. Artikel 14 erhält folgende Fassung:
„Artikel 14

Abfrage biometrischer Daten mithilfe des gemeinsamen Dienstes 
für den Abgleich biometrischer Daten

Um die im CIR und im SIS gespeicherten biometrischen Daten abzufra-
gen, nutzen der CIR und das SIS die im gemeinsamen BMS gespeicherten 
biometrischen Templates. Die Abfragen anhand biometrischer Daten wer-
den zu den Zwecken vorgenommen, die in dieser Verordnung sowie in den 
Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1860, 
(EU) 2018/1861, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 und (EU) 2024/1358 
vorgesehen sind.“

5. Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Unbeschadet des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2024/1358, der Artikel 
12 und 18 der Verordnung (EU) 2018/1862 und des Artikels 31 der Verord-
nung (EU) 2019/816 führt eu-LISA Protokolle sämtlicher im gemeinsa-
men BMS erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge.“

6. Artikel 18 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Im CIR werden folgende Daten logisch voneinander getrennt nach 
den Informationssystemen, aus denen sie stammen, gespeichert:
a) Daten nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 19 
Absatz 1 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a bis 
f, h und i, Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 23 Absatz 
2 Buchstaben a bis f, h und i, Artikel 24 Absatz 2 Buchstaben a bis f und h, 
Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 26 Absatz 2 Buchstaben a bis 
f, h und i der Verordnung (EU) 2024/1358;
b) Daten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2019/816 sowie folgende Daten nach Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe a der genannten Verordnung: Nachname (Familienname), Vor-
name(n), Geburtsdatum, Geburtsort (Gemeinde und Staat), Staatsangehö-
rigkeit(en), Geschlecht, gegebenenfalls frühere Namen, soweit vorhanden 
Pseudonyme oder Aliasnamen sowie, soweit vorhanden, Informationen zu 
Reisedokumenten.“

7. Artikel 23 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die in Artikel 18 Absätze 1, 2 und 4 genannten Daten werden im CIR 
automatisch nach Maßgabe der Datenspeicherungsbestimmungen der Ver-
ordnung (EU) 2024/1358 und der Verordnung (EU) 2019/816 gelöscht.“

8. Artikel 24 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2024/1358 und des 
Artikels 29 der Verordnung (EU) 2019/816 führt eu-LISA Protokolle sämt-
licher im CIR erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge gemäß den Absät-
zen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels.“

9. In Artikel 26 Absatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt:
„c) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel II der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac;
d) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel III der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac bei Übereinstimmungen, die bei der Übermittlung derartiger Daten 
erzielt wurden;
e) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel IV der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac;
f) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel V der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac;
g) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel VI der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac;
h) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel VIII der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac;“

10. Artikel 27 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:

„c) ein Datensatz gemäß den Artikeln 17, 19, 21, 22, 23, 24 oder 26 der 
Verordnung (EU) 2024/1358 an Eurodac übermittelt wird;“

b) In Absatz 3 wird folgender Buchstabe angefügt:
„c) Nachname(n); Vorname(n); Geburtsname(n), frühere(r) Name(n) 
und Aliasnamen; Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit(en) 
und Geschlecht gemäß den Artikeln 17, 19, 21, 22, 23, 24 und 26 der 
Verordnung (EU) 2024/1358;“

11. In Artikel 29 Absatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt:
„c) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel II der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac bei Übereinstimmungen, die bei der Übermittlung derartiger Daten 
erzielt wurden;
d) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel III der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac bei Übereinstimmungen, die bei der Übermittlung derartiger Daten 
erzielt wurden;
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e) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel IV der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei Übereinstimmungen, die bei der 
Übermittlung derartiger Daten erzielt wurden;
f) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel V der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei Übereinstimmungen, die bei der 
Übermittlung derartiger Daten erzielt wurden;
g) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel VI der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac bei Übereinstimmungen, die bei der Übermittlung derartiger Daten 
erzielt wurden;
h) die für die Erhebung von Daten nach Kapitel VIII der Verordnung (EU) 
2024/1358 zuständigen Behörden bei der Übermittlung von Daten an Eu-
rodac bei Übereinstimmungen, die bei der Übermittlung derartiger Daten 
erzielt wurden;“

12. Artikel 39 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) eu-LISA sorgt an ihren technischen Standorten für die Einrichtung, 
die Implementierung und das Hosting des CRRS, das logisch nach den 
EU-Informationssystemen getrennt die Daten und Statistiken nach Artikel 
12 der Verordnung (EU) 2024/1358, Artikel 74 der Verordnung (EU) 
2018/1862 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/816 enthält. Der 
Zugang zum CRRS erfolgt in Form eines kontrollierten, gesicherten Zu-
gangs und spezifischen Nutzerprofilen und wird den in Artikel 12 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1358, Artikel 74 der Verordnung (EU) 2018/1862 
und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2019/816 genannten Behörden aus-
schließlich zu Berichterstattungs- und Statistikzwecken gewährt.“

13. In Artikel 47 Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt:
„Personen, deren Daten in Eurodac gespeichert sind, werden über die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung ge-
mäß Absatz 1 informiert, wenn ein neuer Datensatz gemäß den Artikeln 15, 
18, 20, 22, 23, 24 und 26 der Verordnung (EU) 2024/1358 an Eurodac 
übermittelt wird.“

14. Artikel 50 erhält folgende Fassung:
„Artikel 50

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittstaaten, internati-
onale Organisationen und private Stellen

Unbeschadet des Artikels 31 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, der Arti-
kel 25 und 26 der Verordnung (EU) 2016/794, des Artikels 41 der Verord-
nung (EU) 2017/2226, des Artikels 65 der Verordnung (EU) 2018/1240, 
der Artikel 49 und 50 der Verordnung (EU) 2024/1358 und der Abfrage 
von Interpol-Datenbanken durch das ESP gemäß Artikel 9 Absatz 5 der 
vorliegenden Verordnung, die gemäß den Bestimmungen des Kapitels V der 
Verordnung (EU) 2018/1725 und des Kapitels V der Verordnung (EU) 
2016/679 stehen, dürfen personenbezogene Daten, die in den Interopera-
bilitätskomponenten gespeichert sind, verarbeitet werden oder auf die über 

die Interoperabilitätskomponenten zugegriffen wird, nicht an Drittstaaten, 
internationale Organisationen oder private Stellen übermittelt oder diesen 
zur Verfügung gestellt werden.“

KAPITEL XIV. Schlussbestimmungen

Artikel 55. Kosten. (1) Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung 
und dem Betrieb von Eurodac und der Kommunikationsinfrastruktur gehen zu 
Lasten des Gesamthaushaltsplans der Union.

(2) Die Kosten für die nationalen Zugangsstellen und die Europol-Zugangs-
stelle und die Kosten für deren Anbindung an Eurodac werden von den jeweili-
gen Mitgliedstaaten und von Europol getragen.

(3) Die Mitgliedstaaten und Europol errichten und unterhalten auf eigene 
Kosten die zur Anwendung dieser Verordnung notwendige technische Infra-
struktur und kommen für die Kosten auf, die ihnen durch Anträge auf Abgleich 
mit Eurodac-Daten für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
entstehen.

Artikel 56. Ausschussverfahren. (1) Die Kommission wird von einem Aus-
schuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 
Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Artikel 57. Berichte, Überwachung und Bewertung. (1) ¹eu-LISA unter-
breitet dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Euro-
päischen Datenschutzbeauftragten einen Jahresbericht über den Betrieb von Eu-
rodac, der auch die Aspekte des technischen Betriebs und der Sicherheit umfasst. 
²Der Jahresbericht gibt unter anderem Aufschluss über Verwaltung und Leis-
tung von Eurodac gemessen an Mengenindikatoren, die für die Ziele in Bezug 
auf Leistung, Kostenwirksamkeit und Dienstleistungsqualität vorgegeben wer-
den.

(2) eu-LISA trägt dafür Sorge, dass Verfahren zur Verfügung stehen, mit denen 
der Betrieb von Eurodac anhand der in Absatz 1 genannten Ziele überwacht wer-
den kann.

(3) Zum Zweck der Wartung des Systems sowie zur Erstellung von Berichten 
und Statistiken hat eu-LISA Zugang zu den erforderlichen Informationen über 
die Verarbeitungsvorgänge in Eurodac.

(4) ¹Bis zum 12. Juni 2027 untersucht eu-LISA anhand einer Studie, ob es tech-
nisch möglich ist, Eurodac um eine Gesichtserkennungssoftware zu ergänzen, 
mit der Gesichtsbilder — auch von Minderjährigen — abgeglichen werden kön-
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nen. ²Mit der Studie sollen die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse 
einer solchen Software für die Zwecke von Eurodac bewertet und Empfehlungen 
im Hinblick auf die Einbindung der Gesichtserkennungstechnologie in Eurodac 
formuliert werden.

(5) ¹Bis zum 12. Juni 2029 und danach alle vier Jahre legt die Kommission eine 
umfassende Bewertung von Eurodac vor, in der sie die Ergebnisse an den Zielen 
misst und die Auswirkungen auf die Grundrechte, insbesondere die Rechte auf 
Datenschutz und Privatsphäre, überprüft, einschließlich ob der Zugang zu Ge-
fahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken zu indirekten Diskriminierungen 
von Personen geführt hat, auf die sich die vorliegende Verordnung erstreckt, so-
wie feststellt, ob die grundlegenden Prinzipien, einschließlich der Nutzung von 
Gesichtserkennungssoftware, weiterhin gültig sind; dazu gehören auch alle gebo-
tenen Schlussfolgerungen für künftige Tätigkeiten und gegebenenfalls erforder-
liche Empfehlungen. ²Diese Bewertung enthält auch eine Einschätzung der Syn-
ergien zwischen dieser Verordnung und der Verordnung (EU) 2018/1862. Die 
Kommission legt die Bewertung dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen eu-LISA und der Kommission die Informatio-
nen zur Verfügung, die zum Abfassen des Jahresberichts gemäß Absatz 1 erfor-
derlich sind.

(7) ¹eu-LISA, die Mitgliedstaaten und Europol stellen der Kommission die für 
die Erstellung der umfassenden Bewertung nach Absatz 5 erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung. ²Diese Informationen dürfen nicht zu einer Störung 
der Arbeitsverfahren führen oder Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf 
Quellen, Bedienstete oder Ermittlungen der benannten Behörden gestatten.

(8) [¹] Die Mitgliedstaaten und Europol erstellen unter Einhaltung der nationa-
len Rechtsvorschriften über die Veröffentlichung von sensiblen Informationen 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Wirksamkeit des Abgleichs biometrischer 
Daten mit Eurodac-Daten für Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecke; 
diese Berichte enthalten auch Angaben und Statistiken über
a) den genauen Zweck des Abgleichs, einschließlich über die Art der terroristi-

schen oder sonstigen schweren Straftat,
b) die Rechtfertigung eines begründeten Verdachts,
c) die hinreichenden Gründe, die gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a dieser 

Verordnung dafür angegeben werden, keinen Abgleich mit anderen Mit-
gliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI durchzuführen,

d) die Anzahl der Anträge auf Abgleich,
e) die Anzahl und die Art von Fällen, in denen die Identität einer Person festge-

stellt werden konnte, und
f) die Notwendigkeit und die Nutzung des Ausnahmeverfahrens in dringenden 

Fällen, darunter Fälle, in denen bei der nachträglichen Überprüfung durch 
die Prüfstelle festgestellt wurde, dass das Dringlichkeitsverfahren nicht ge-
rechtfertigt war.

[²] Die Berichte der Mitgliedstaaten und von Europol gemäß Unterabsatz 1 
werden der Kommission bis zum 30. Juni des Folgejahres vorgelegt.

(9) Auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten und von Europol ge-
mäß Absatz 8 erstellt die Kommission zusätzlich zu der umfassenden Bewertung 
gemäß Absatz 5 alle zwei Jahre einen Bericht über den Zugang zu Eurodac zu 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken, den sie dem Europäischen Par-
lament, dem Rat und dem europäischen Datenschutzbeauftragten übermittelt.

Artikel 58. Beurteilung. (1) Bis zum 12. Juni 2028 beurteilt die Kommission 
die Funktionsweise und die operative Effizienz jedes IT-Systems, das für den 
Austausch der Daten von Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, für 
die Zwecke der Verwaltungszusammenarbeit gemäß Artikel 27 der Richtlinie 
2001/55/EG verwendet wird.

(2) Die Kommission beurteilt ferner die erwarteten Auswirkungen der Anwen-
dung von Artikel 26 dieser Verordnung im Falle der Aktivierung der Richtlinie 
2001/55/EG; dabei berücksichtigt sie
a) die Art der Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind;
b) die erwarteten Auswirkungen der Gewährung des Zugangs zu den in Artikel 

26 Absatz 2 aufgeführten Daten für die benannten Behörden gemäß Artikel 
5 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1; und

c) die in dieser Verordnung vorgesehenen Garantien.
(3) Je nach Ergebnis der Beurteilungen gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Ar-

tikels legt die Kommission gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Än-
derung oder zur Aufhebung des Artikels 26 vor.

Artikel 59. Sanktionen. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass jede Verarbeitung von in Eurodac gespeicher-
ten Daten, die dem in Artikel 1 genannten Zweck von Eurodac zuwiderläuft, mit 
wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen, einschließlich 
verwaltungs- oder strafrechtlicher Sanktionen oder beidem, im Einklang mit 
dem nationalen Recht, geahndet wird.

Artikel 60. Territorialer Anwendungsbereich. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind nicht anwendbar auf Gebiete, für die die Verordnung (EU) 
2024/1351 nicht gilt, mit Ausnahme der Bestimmungen über Daten, die erho-
ben werden, um die Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1350 unter den in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Bedingungen zu erleichtern.

Artikel 61. Meldung der benannten Behörden und Prüfstellen. (1) Jeder 
Mitgliedstaat teilt bis zum 12. September 2024 der Kommission seine benannten 
Behörden, die in Artikel 5 Absatz 3 genannten operativen Stellen und seine 
Prüfstelle mit und meldet unverzüglich jede Änderung.

(2) Europol teilt bis zum 12. September 2024 der Kommission seine benannte 
Behörde und seine Prüfstelle mit und meldet unverzüglich jede Änderung.

(3) Die Kommission veröffentlicht die in den Absätzen 1 und 2 genannten In-
formationen einmal im Jahr im Amtsblatt der Europäischen Union und in einer 
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ohne Verzug auf dem neuesten Stand gehaltenen elektronischen Veröffentli-
chung.

Artikel 62. Aufhebung. [¹] Die Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates38 wird mit Wirkung vom 12. Juni 2026 aufgeho-
ben.

[²] Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf 
die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle 
in Anhang II zu lesen.

Artikel 63. Inkrafttreten und Anwendbarkeit. (1) Diese Verordnung tritt 
am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft.

(2) [¹] Diese Verordnung gilt ab dem 12. Juni 2026.
[²] Artikel 26 gilt jedoch ab dem 12. Juni 2029.
(3) Diese Verordnung gilt nicht für Personen, die vorübergehenden Schutz ge-

mäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates und jeden anderen 
gleichwertigen nationalen Schutz genießen, der gemäß jenem Durchführungsbe-
schluss, künftigen Änderungen des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/382 
des Rates und etwaigen Verlängerungen dieses vorübergehenden Schutzes ge-
währt wurde.

(4) Das Schnittstellenkontrolldokument wird zwischen den Mitgliedstaaten 
und eu-LISA spätestens am 12. Dezember 2024 vereinbart.

(5) ¹Ein Abgleich von Gesichtsbildern mithilfe von Gesichtserkennungssoft-
ware gemäß den Artikeln 15 und 16 dieser Verordnung erfolgt ab dem Zeit-
punkt, ab dem die Gesichtserkennungstechnologie in Eurodac eingebunden ist. 
²Die Gesichtserkennungssoftware wird ein Jahr nach Abschluss der Studie über 
die Einbindung von Gesichtserkennungssoftware gemäß Artikel 57 Absatz 4 in 
Eurodac eingebunden. ³Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Gesichtsbilder als 
Teil der Datensätze der betroffenen Person in Eurodac gespeichert und einem 
Mitgliedstaat übermittelt, wenn bei einem Abgleich der Fingerabdrücke ein 
Treffer erzielt wird.

(6) Die Mitgliedstaaten benachrichtigen die Kommission und eu-LISA, sobald 
sie die technischen Vorkehrungen für die Datenübermittlung an Eurodac ge-
troffen haben, spätestens jedoch bis zum 12. Juni 2026.
38 Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven An-
wendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der Gefah-
renabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement 
von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 
S. 1).

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Ver-
trägen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

H. LAHBIB

ANHANG I

Entsprechungstabelle nach Artikel 8

(hier nicht abgedruckt)

ANHANG II

Entsprechungstabelle

(hier nicht abgedruckt)

Art. 62, 63 Eurodac-VO Eurodac-VO Anhänge
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